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Namenschichtung und Besiedlungschronologie
zwischen Konstanz und St.Gallen

Ein kontinuitätskritischer Beitrag
der Toponomastik zur Siedlungsgeschichte

des Frühmittelalters

P/7////;/; Egger-Per/er



Die vorliegende Arbeit wurde am 13. November 1989 von der Philoso-
phisch-Historischen Fakultät der Universität Basel auf Antrag von Prof. Dr.
Robert Schläpfer und Prof. Dr. Karl Pestalozzi als Dissertation angenommen.

Der Druck wurde möglich dank der Unterstützung durch die "Thurgau-
ische Kulturstiftung Ottoberg", die "Ulrico-Hoepli-Stiftung Zürich", die
"Josef und Olga Tomcsik Stiftung Basel", den "Dissertationenfonds der Phi-
losophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel" und den "Disserta-
tionenfonds der Universität Basel".
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Vorwort

An der "Fünften Arbeitstagung Alemannischer Dialektologen" im vorarl-
bergischen Bezau/ Bregenzerwald (1975) charakterisierte der damalige Leiter
des "Thurgauer Namenbuchs", Oskar Bandle, den Thurgau aus toponomasti-
scher Sicht mit den folgenden, bescheiden-ironischen Worten:'

"DerThurgau ist ein kleines, freundlich-schlichtes Bauernland, namen-
kundlich nicht sehr erregend, denn abgesehen von einem dämonischen
Geissbock, den ein scharfsinniger Gelehrter im Namen Gabris entdeckt hat,
der aber auch im Appenzellerland haust, gibt es wohl im Thurgauer Na-
menschatz nur wenig Tiefsinniges, Voralemannisches lässt sich, grob gesagt,
an zehn Fingern abzählen."

Den Anlass, einen Teil dieser "unspektakulären", ja simplen Namenland-
schaft meines Heimatkantons vor einiger Zeit zum Gegenstand einer Ober-
lehrer-Hausarbeit und nach dem ermutigenden Echo Gerold Hiltys* zum
Thema einer Dissertation zu machen, gab eine schriftliche Anfrage des Kan-
tonsarchäologen Jost Bürgi an das "Thurgauer Namenbuch":'

Ein Archäologenteam plant unter seiner Leitung seit einiger Zeit die Pu-
blikation der Grabungsergebnisse aus den spätrömischen Kastellen YLsgehum
(Burg bei Eschenz), Ad Fme? (Pfyn) und Aröor Fe/ix (Arbon).' Die archäolo-
gischen Einzeldaten sind jedoch gesamthaft nicht sehr aufschlussreich. So sind
denn verschiedene Fragen zum Problemkreis des Übergangs von der gallorö-
mischen Spätantike zum alemannischen Frühmittelalter offengeblieben:

1 Bandle 1975, S.179f. - Eine eingehende Studie der dünnen und "brüchigen" voralemannischen
Namenschichten im Gebiet zwischen Murg und Bodensee hat zuletzt Gerold Hilty (1986, S.85-87)
unternommen. Seine Auseinandersetzung mit den kontroversen Deutungsversuchen der letzten
zwanzig Jahre schafft den hilfreichen Rahmen einer klaren Anwendung der neuesten Schich-
tungsterminologie.

2 Hilty 1986, S.93.
3 Brief vom 10.April 1984, siehe Anhang A, S.226: "Anlass der Untersuchung: Die Anfrage des

Kantonsarchäologen".
4 Siehe dazu Bürgi und Roth-Rubi. Die umfangreiche Grabungs- und Forschungsbilanz soll drei-

teilig publiziert werden. Der erste Band, "Arbon - Arbor Felix. Das spätrömische Kastell", er-
scheint 1992.
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In seinem Schreiben bat Bürgi vor allem darum, den Vorgang der fl/min/i-
««che« Z,fl«dnah/«e im Bereich der drei "thurgauischen" Römerkastelle mit
den Methoden der Namenforschung zu untersuchen. Damit aber war eine neue
Runde der alten Ko«h««/tazyüz.s'Gm/o« eröffnet:' Eine Identifikation und Da-
tierung der ersten germanischen Siedlungsschichten führt immer auch zur
Frage nach dem Fehlen oder Vorhandensein vora/emflrtn«cher Namenschich-
ten. Aus der Bewertung des Schichtungsbildes ergibt sich schliesslich ein Mo-
dell für die Siedlungschronologie, das versuchen muss, die an archäologischen
Daten und schriftlichen Quellen armen Jahrhunderte zwischen dem Ende der
provinzialrömischen Epoche (ca. 400 n.Chr.) und dem Beginn der fränkischen
Machtentfaltung (8. Jahrhundert) zu dokumentieren.

Eugen Nyffenegger, der seit 1979 das "Thurgauer Namenbuch" betreut und
leitet, konnte dem Wunsch des Archäologen aus zeitlichen Gründen nicht ent-
sprechen. Es war nun mein verehrter Lehrer Robert Schlüpfer, der mir die An-
frage aus Frauenfeld zuspielte. So wurde mir die Möglichkeit geboten, mich
an aktuellen Forschungsfragen zu beteiligen.

1. Die Verschiedenartigkeit der drei angesprochenen Siedlungsräume t/«-
fm/uzrga», Mffe/f/zzzrga« und Ohert/zurgu«, was ihr geographisch-topogra-
phisches und siedlungsdynamisches Umfeld in spätrömischer wie in früh-
alemannischer Zeit betrifft, liessen es als wenig sinnvoll erscheinen, alle drei
Kastelle in die Untersuchung einzubeziehen - die Arbeit wäre wohl nicht
über die kompilatorische Schwelle bereits bekannter Fakten und Vermu-
tungen hinausgediehen. Allein für die römische Zeit etwa zeigt sich die Ver-
schiedenartigkeit der drei genannten Regionen:
So müssten Rheinkastell und Brückenkopf Thsgehum in den Gesamtzu-
sammenhang des ,vpa/röm«c/ien R/iehz/zme.s' gestellt werden." Beim etwas
zurückversetzten Thurkastell Ad Lznes dagegen wären die Verbindungen
und Gemeinsamkeiten mit dem Kastell Vhudzznzr« (Oberwinterthur) zu su-
chen. Das Oberseekastell Arhor Fe/zx schliesslich steht angesichts der
spätrömischen Provinzeinteilung des Diokletian in wiederum anderem
Kontext: Während Eschenz und Pfyn zur keltisch-helvetischen Max/razz Se-

gzzanorzznz gehörten, hing Arbon als nach Norden vorgeschobenes Kastell
der FzzeZzzz Prz«zfl eng mit dem rätisch-alpinen Raum zusammen.
Sollte also eine neuerliche Untersuchung alter siedlungsgeschichtlicher Fra-
gestellungen zu einer vertieften Darstellung gelangen, so musste sie sich auf
eine der drei erwähnten Regionen des südlichen Bodenseeraumes be-
schränken. Für die vorliegende Arbeit fiel die Wahl auf die Region
Oberthurgau, d.h. auf den frühmittelalterlichen Siedlungsraum um Arbor
Felix.
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2. Über die Siedlungsräume t/nferf/rurga» (Tasgetium) und M/tte/t/zi/rgai/ (Ad
Fines) liegen bereits einige grundlegende und z.T. neuere Publikationen
vor.' Für diese Gebiete können denn auch die wichtigsten Fragen als ge-
klärt gelten. Aus dem Kastellbereich und dem Umfeld von Arbon dagegen
ist das archäologische Fundmaterial spärlicher, zudem ist hier brauchbare
namenkundliche Literatur zur Kontinuitätsfrage nur in Ansätzen vorhan-
den." In diesem Gebiet erschien mir daher meine onomastische Arbeit am
dienlichsten.

5 Vgl. Kleiber 1973.

6 Drack/Fellmann, S.294; S.476ff.
7 BANDLE, Oskar: Von thurgauischen Orts- und Flurnamen, besonders in der Unterseegegend.

Veröffentlichungen der Heimatvereinigungen am Untersee. Heft 14. Frauenfeld 1959.

BÄCHTOLD, Hans: Die Flurnamen der schaffhausischen Enklave Stein am Rhein. Schriften des
Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. Heft 45, S.l 1-90. Frauenfeld 1916.

DICKENMANN, Ernst: Die Flurnamen der Gemeinde Pfyn. Beiträge zur Namenforschung. Bd. 1

(1949/50), S.293-319; Bd.2 (1950/51), S.68-105, S.182-208, S.268-278.
KLÄUI, Hans: Die Rheinfallgemeinde Dachsen. Neuhausen 1976.

KNECHT, Theodor: Die Ortsnamen der zürcherischen Nachbarschaft. Schaffhauser Beiträge zur
vaterländischen Geschichte 1947. Heft 24, S.153-174.
ders.: Voralemannische Spuren in den Orts- und Flurnamen des Kantons Schaffhausen. Zeitschrift
für Schweizerische Geschichte 1948. Heft 2, S.211—214.

ders.: Vom Hohströssli und von unseren anderen Römerstrassen. Separatdruck aus der Schaff-
hauser Schreibmappe 1959.
ders.: Namenforschung und Ausgrabung im Gebiet der deutschschweizerischen Rheingrenze. Stu-
dia Onomastica Monacensia 1961. Hrsg. Kommission für Ortsnamen-Forschung (Bayerische
Akademie der Wissenschaften). Band.IV, S.469-473.
WALTER, Georg: Die Orts- und Flurnamen des Kantons Schaffhausen, mit vergleichender
Berücksichtigung von Namen der benachbarten badischen, zürcherischen und thurgauischen Ge-
meinden. Schaffhausen 1912.

8 ETTER, Paul: Von Sidrona nach Sitterdorf und die Herren von Singenberg. Die Frühgeschichte
Sitterdorfs zur 1200-Jahrfeier 787/1987. Bischofszell 1987.

MICHEL, Alfred: Streifzug durch die Geschichte des Egnach. Thurgauische Beiträge, Heft 66,
S.245-268. Frauenfeld 1929.
ders.: Aus der Geschichte des Egnach. Urgeschichte, Orts- und Flurnamen und Familiennamen.
Romanshorn 1936/1973.
Beiden Autoren kommt ein grosses Verdienst zu. Sie haben mit ihren populärwissenschaftlichen
Publikationen einer breiten Öffentlichkeit Denkweisen der Namenforschung und Grundlagen
der Siedlungsgeschichte zugänglich gemacht.
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/Vezzes Sc/iwe/zer/.vc/zes Orf.v/e.Y/Pon.- Red. Claudia und Robert Schnieper. 23., vollst, neubearb. Auf-
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/VSO: Siehe /Vrz/e.v Sc/!vve/cer/.vc7te.v Ortv/cev/fco«.
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Kathrin: Grabungsbericht aus dem Kastell Arbor Felix (rnasch.). Frauenfeld, Amt für
Archäologie. 1984. Siehe Vorwort, oben S.I3, Anm.4.
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turforschenden Gesellschaft, Bd.XXlII, 1920, S. 125-137.

Sc/im/rf, Karl: Zum Quellenwert der Verbrüderungsbücher von St.Gallen und Reichenau. Deut-
sches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 41.Jhg. S.345-389. Köln/Wien 1985.

Sc/un/V/, Pius: Die Flurnamen des Bezirks Rorschach; Die Feldaufnahmen und deren thematische
Darstellung. Lizentiatsarbeit (masch.). Freiburg i.Ue. 1982.

Sc/ni/je, Hans K.: Die Grafschaftsverfassung der Karolingerzeit in den Gebieten östlich des

Rheins. Schriften zur Verfassungsgeschichte, Bd. 19. Berlin 1973.

Sc/ut/ze, Wilhelm: Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. Abhandlungen der königlichen Ge-
Seilschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Neue Folge, Bd. V,5.

Berlin "1933.
Sc/jwarz, Ernst: Deutsche Namenforschung. Bd.II: Orts- und Flurnamen. Göttingen 1950.

Das Alter der genetivischen Zusammensetzungen bei den germanischen Ortsnamen. Beiträge
zur Namenforschung 1950/51. Bd.2. S.40-55.

Sc/iwe/geroc/ies /r/iofiTton: Wörterbuch der schwcizerdcutschcn Sprache. Bd.I ff. Frauenfeld
1881 ff. Zit. Idiotikon.

Sc/nve/cemc/ies OrKc/ta/totverzeze/mü' i960; Eidgenössisches Statistisches Amt. Bd. 1-5, Kanto-
ne; Bd.6, Alphabetisches Gesamtregister. Bern 1965-1967.

SDS: Siehe Sprac/m//as r/er deut.vc/ien Sc/itmz.
Serm/mnse/; Hans Rudolf: Spätantike und frühmittelalterliche Kirchen Churrätiens. Von der

Spätantikc zum Frühmittelaltcr, S. 193-218. Hrsg. Joachim Werner. Sigmaringen 1979.

Sik/h; William H.: Zum Zeugnis der Flussnamen für die Vor- und Frühgeschichte. Beiträge zur
Namenforschung 1967. NF Bd.2, Heft 2, S. 146-164.

SO; Siehe XcWe/zen.vc/ie.y Ortvc/ta/Zenverze/c/m/s 1960.

So/ideregger, Stefan: Grundlegung einer Siedlungsgeschichte des Landes Appenzell anhand der
Orts und Flurnamen. Appenzellische Jahrbücher 1957. Heft 85, S.3-68.
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- Die Orts- und Flurnamen des Landes Appen/eil. Bd.I: Grammatische Darstellung. Beiträge
zur schweizerdeutschen Mundartforschung. Bd.VIII. Frauenfeld 1958.

- Die althochdeutsche Schweiz. Zur Sprach- und Siedlungsgeschichte in der Schweiz bis 1100.

Sprachleben der Schweiz. Festschrift Rudolf Hotzenköcherle, S.23-55. Bern 1963.

- Althochdeutsch in St.Gallen. Ergebnisse und Probleme der althochdeutschen Sprachüberlie-
ferung in St.Gallen vom 8. bis ins 12,Jh. St.Gallen/Sigmaringen 1970.

- Die Siedlungsverhältnisse Churrätiens im Lichte der Namenforschung. Von der Spätantike zum
frühen Mittelalter. S.219-254. Hrsg. Joachim Werner. Sigmaringen 1979.

- Die Ortsnamen. Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz. Bd.VI: Das Frühmittel-
alter, S.75-96. Basel 1979. Zit. Sonderegger Arch. 1979.

Spie.v.r, Emil: Mörschwil zwischen Bodensee und St.Gallen. Ein Dorf im Strom der Zeit: 760-1900.
2 Bde. Mörschwil 1976.

Sprac/iör/fls' der dew.vc/ieu Sc/t wetz (ADSL Hrsg. Rudolf Hotzenköcherle. Bd.I. Lautgeographie:
Vokalqualität, Bern 1961; Bd.II, Lautgeographie: Vokalquantität. Konsonantismus. Bern 1965.

Spraru/e/, Rolf: Das Kloster St.Gallen in der Verfassung des Karolingerreichs. Forschungen zur
oberrheinischen Landesgeschichte, Bd.7. Freiburg i.B. 1958.

Stacdud/Vi, Felix: Die Schweiz in römischer Zeit. Hrsg. Stiftung Schnyder von Wartensee. '1948.

SfflerWe, Paul: Die Rtickvermerke der älteren St.Galler Urkunden. Mitteilungen zur vaterländi-
sehen Geschichte. Hrsg. Historischer Verein des Kantons St.Gallen, Heft 45. St.Gallen 1966.

S/n/Zter, Hans: Die römische Militärpolitik am Hochrhein unter besonderer Berücksichtigung von
Konstanz. Konstanzer Dissertationen, Band 100. Konstanz 1986.

Sfr/cLer, Hans: Die romanischen Orts- und Flurnamen von Grabs. Diss. Zürich 1974. Neudruck:
St.Galler Namenbuch. Romanistische Reihe. Bd.I. St.Gallen 1981.

- Die romanischen Ort- und Flurnamen von Wartau. St.Galler Namenbuch. Romanistische Reihe,
Bd.3. St.Gallen 1983.

Sfttc/ct, Karl: Zu den Orts- und Flurnamen. Die Stadt St.Gallen und ihre Umgebung. Hrsg. Gott-
lieb Felder. St.Gallen 1916.

Sidzöerger, H.G.: Überreste einer römischen Villa in Sitterdorf. Thurgauische Beiträge zur va-
terländischen Geschichte, Bd.3. Frauenfeld 1863, S. 19-23.

Stt/er, Paul: Die Schreibweise der Flurnamen auf der Landeskarte der Schweiz. Baselbieter Hei-
matblätter 1960, Bd.25, S.356-360.

Tnihrzer: Trübners Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Alfred Goetze. 8 Bde. Berlin/Leipzig 1939-56.
t/r- und /rü/tgesc/ttc/irftc/te Arc/too/og/e der Sc/nve/z: Hrsg. Schweizerische Gesellschaft für Ur-

und Frühgeschichte Basel, 6 Bde. Zürich 1968-1979.
Vudutn, Joachim (v. Watt): Chronik der Äbte des Klosters St.Gallen. 2 Bde., Hrsg. Ernst Götzin-

ger. St.Gallen 1875/1877.
Fiutenz, Valentin: Die romanischen Orts- und Flurnamen von Buchs und Sevelen. St.Galler Na-

menbuch. Romanistische Reihe, Bd.3. St.Gallen 1983.

Wn//er, Georg: Die Orts- und Flurnamen des Kantons Schaffhausen, mit vergleichender Berück-
sichtigung von Namen der benachbarten badischen, zürcherischen und thurgauischen Ge-
meinden. Schaffhausen 1912.

Wur/manu: Siehe t/ASG, 2.2. Verwaltungsakten.
Wep/er, Hans-Ulrich: Johann Adam Pupikofer 1797-1882. Geschichtsschreiber des Thurgaus,

Schulpolitiker und Menschenfreund. Diss. Zürich 1969.
VFervt/t, Fritz: Ortsnamenkunde, Siedlungsgeschichte und Verfassungsgeschichte. Ein Beitrag zur

Frage der "-heim" -Ortsnamen, einer fränkischen Staatskolonisation und einer bürokratischen
Verfassung. Studien zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, Heft VII. Degersheim 1977.
Zit. Wernli VII.

- Die Frage der Kontinuität vom Altertum ins Mittelalter und die "-aha"-Namen in der deutsch-
sprachigen Schweiz und in anderen der Sprachgrenze nahen Gebieten. Studien zur mittelalter-
liehen, Heft VIII. Degersheim 1977. Zit. Wernli VIII.
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Z/u.v//, Paul: Lautlich abgewandelte Flurnamenpaare in der westlichen deutschen Schweiz. Zeit-
schritt für Mundartforschung 1959. Bd.27. S. 143-159.

- Namenkundliches zum Deutschwerden der schweizerischen Alpentäler. Alemannisches Jahr-
buch 1962/63, S.255-282.

- Ortsnamen; Strukturen und Schichten in den Siedlungs- und Flurnamen der deutschen Schweiz.
Mit 15 Karten auf Falttafeln und 15 Karten im Text. Frauenfeld 1971.

- Spuren sprachverschiedener Begegnung in den Ortsnamen der schweizerischen Alpentäler. 12.

internationaler Kongress für Namenforschung. Onoma vol. XX, Bd.l, S.70-105. Leuven (Bei-
gien) 1976.

Zii/r/ttr ßibe/.- Hrsg. Kirchenrat des Kantons Zürich. Zürich 1972.

2. (2«e//eu

2.1. Erzählende Quellen
Ekke/iu/z/ /VT Casus Sancti Galli. Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Mittelalters (mit dt.

Übersetzung). Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, Bd.X. Darmstadt 1980.

/Vo/ker: Notker des Deutschen Werke. 3 Bde.. hrsg. E.H.Sehrt und T.Starck. Halle/Saale 1954.

Oz/Wer/: Otfrieds Evangelienbuch. Hrsg. Oskar Erdmann. Altdeutsche Textbibliothek Nr.49. Tü-
hingen 6/1973.

Otmn/v Vita Sancti Otmari Auetore Walahfrido. Bearbeitet und kommentiert von Gerold Meyer
von Knonau. Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte. Hrsg. Historischer Verein des Kan-
tons St.Gallen. NF, Heft2 (ganze Folge, Heft 12), S.95-139. St.Gallen 1870.

- Das Leben des Otmar von St.Gallen. Uebersetzt und kommentiert von W.Wattenbach. Ge-
schichtsschreiber der deutschen Vorzeit. Band 12, S.61-83. Leipzig 3/1939.

Lebensgeschichte der Heiligen Gallus und Otmar. Übersetzt und hrsg. J.Duft. Bibliotheca San-
gallensis 9. St.Gallen/Sigmaringen 1988.

RutperZ: Casus Sancti Galli Auetore Ratperto. St.gallische Geschichtsquellen, Bd.2. Hrsg. Gerold
Meyer von Knonau. Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte. NF, Heft 3 (ganze Folge,
Heft 13), S.94-139. St.Gallen 1872.

FeZzz.sZz.Mzma.- Vitae Galli vetustissimae Fragmentum. Monumenta Germaniae Historica. Scripto-
res rerum Merovingicarum, Passiones Vitaeque Sanctorum Aevi Merovingici. Bd.IV, S.251-257.
Hannover/Leipzig 1902.

- Die älteste Gallus-Vita. Eingeführt, neu herausgegeben und kommentiert von Iso Müller. Zeit-
Schrift für Schweizerische Kirchengeschichte, Bd.66 (1972), S.213-221.

Wa/a/z/rz'd: Vita Sancti Galli Auetore Walahfrido. Monumenta Germaniae Historica. Scriptores
rerum Merovingicarum, Passiones Vitaeque Sanctorum Aevi Merovingici. Bd.iV, S.256-280.
Hannover /Leipzig 1902.

Leben des heiligen Gallus und des Abtes Otmar von Sanktgallen. Übers, und komment. Pott-
hast und Wattenbach. Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit. Gesamtausgabe, Bd.12. Leip-
zig '1939.

Wem; Vita Sancti Galli Auetore Wettino. Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Me-
rovingicarum, Passiones Vitaeque Sanctorum Aevi Merovingici. Bd.IV, S.256-280. Hanno-
ver/Leipzig 1902.

- Das Leben des heiligen Gallus. Nach der Reimart des Originals. Übersetzt von Ernst Götzin-
ger. St.Gallen 1896.

- Siehe: Wa/a/z/rzz/, Leben.

2.2. Verwaltungsakten
ßeyer/e; Der St.Martinsrodel, Verzeichnis des Arboner Kirchgutes, Arbon 1477; Zweites Urbar

der Herrschaft Arbon, 1546. Siehe 1.Sekundärliteratur.
C//5G; Chartularium Sangallense. Herausgeber- und Verleger-Gemeinschaft Chartularium San-
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gallense. Bearbeitet von Otto P. Clavadetscher. Bd.III (1000-1265), St.Gallen 1983; Bd.IV
(1266-1299). St.Gallen 1985.

P//V TG: Siehe ß/urwwicvte/ZieZu/tge/i.
ß/u/vinme/zerZeZm/ge» des Kantons Thurgau. Thurgauer Namenbuch. Oskar Bandle. Thomas Ar-

nold Hammer. Eugen Nyffenegger u.a. Exploratoren, seit ca. 1960. Zil. EIN TG.
GZA: Siehe Peperforium .vc/mY7ze/',ge«7t/c/;t//c/j£T Oz/e//tvt /'»/ GYm'ra/ZHir/t'.vfltr/i/r A'ur/.vnz/ic.

Z/e/i'. Kur.: Das Helvetische Kataster von 1801/1802. St.gallisches Güterverzeichnis, vollst., StaSG;

thurgauisches Güterverzeichnis, unvollst., StaTG.
An/. ZG.: Das Kataster von 1850. Thurgauisches Güterverzeichnis. StaTG und Gemeindearchi-

ve.
ZA 30/4//6J: Lehenbuch der Abtei St.Gallen. Belehnungen der Gemeinde Lömmenschwil, Muo-

len und Sitterdorf. StiSG.
AZ 67: Rechnungen des bischöflichen Amts Arbon des Jahres 1498. StaTG: 7' 11 '55.

/VeHgört:Codexdiplomaticus Alemanniae. 2 Bde.. hrsg. P.Trudpert Neugart. St.Blasien 1791-1795.

0r»c/w//«iverz«c7iMMr: Kanton Thurgau. Gemeinden/Siedlungen. Hrsg. Staatskanzlei des Kan-
tons Thurgau. Frauenfeld 1860-1983.

OKZ: Siehe

Pup/Zo/er/AZever-SuHim/ung: Flurnamenerhebungen des Historischen Vereins des Kantons Thür-
gau von 1870/71. Namenbuch des Kantons Thurgau.

Peperforii»n Sc/nve/zcrgesc/ucZr/. QmZ/cvi Gem'ra/Zmr/e.runz/t/r P«//,vn//i<:: Abteilung I (Kon-
stanz Reichenau), 3 Bde., Zürich 1981-1984. Abteilung II (Säckingen). Zürich 1986.

Si(f>.w'r//a: Subsidia Sangallensia I. Materialien und Untersuchungen zu den Verbrüderungsbüchern
und den älteren Urkunden des Stiftsarchivs St.Gallen. Hrsg. Michael Borgolte, Dieter Greue-
nich und Karl Schmid. St.Galler Kultur und Geschichte. Bd. 16. St.Gallen 1986.

Pt/ß: Thurgauisches Urkundenbuch. Hrsg. Historischer Verein des Kantons Thurgau. Bearbei-
tet von Friedrich Schaltegger und Ernst Leisi, 8 Bde. Frauenfeld 1924-1963.

f/ASG: Urkundenbuch der Abtei St.Gallen. Hrsg. Historischer Verein des Kantons St.Gallen. Be-
arbeitet von Hans Wartmann u.a., 8 Bde. St.Gallen 1863-1955.

f/ßL: Urkundenbuch der Landschaft Basel. Hrsg. Heinrich Boos. 3 Bde. Basel 1881-1883.
GßS: Urkundenbuch der Stadt Basel, 11 Bde. Hrsg. Historische und antiquarische Gesellschaft

zu Basel. Bearb. Rudolf Wackernagel, u.a. Basel 1890-1910.
t/SO: Solothurner Urkundenbuch. Hrsg. vom Regierungsrat des Kantons Solothurn, 2 Bde. Bearb.

Ambros Kocher. Solothurn 1952/1971.

2.3. Pläne und Karten
ßanrf /2O7/Z206: Fürstäbtisch-st.gallischer Marchenbeschrieb. um 1728 bzw. 1727. Undatiert.

Autor unbekannt. StiSG. Semifaksimilierter Kartenabdruck in: Lüchinger (1. Sekundärlitera-
tur),S. 157-218; S.131-149.

Zfor/e;; Johan Heinrich: Grund Ris von dem gut Böhslingen von J.H.Herder Geometera, ao. 1761.

KbTG, Sign.: GTWPaKa D6b.
ÄümZ Vemt.P/.: Kantonale Vermessungspläne. Schweizerische Grundbuchvermessung, Kantone

St.Gallen und Thurgau. Massstäbe 1: lO'OOO, 1:5'000, 1:2'000. Gemeindeweise seit ca. 1920 auf-
genommen.

ZK: Landeskarte der Schweiz, 1:25'000. Blätter 1054 Weinfelden, 1055 Romanshorn, 1074 Bi-
schofszell, 1075 Rorschach, 1076 St.Margrethen, 1094 Degersheim, 1095 Gais. Gesamtnach-
führungen 1978. Bundesamt für Landestopographie, Bern 1978.

/Vötz/f, Johannes: Eigentlicher Entwurff der Landgraaffschafft Thurgöüw (ca. 1:42'500); Darinn
verzeichnet, alle und jede Stätte, Fleken, Schlösser, Clöster, Dörfler, und Höfe. Samt ordentli-
eher Delineation aller Herrschafften, Gerichtsbarkeiten und Frey=Sitzen. Delineavit Johannes
Nözlinus, Tigurinus. Ao. 1717. KbTG, Sign: V Schrank A6.

- Entwurff der Landgrafschaft Thurgaü (ca. 1:41 "600). Delineavit J.Nölzli 1720. J.M.Daenicker
fecit 1789. KbTG: V Schrank A5.
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- Carte Generale de la Comte de Thurgovie (ca. 1:39'000). Nözlin de Zürich l'Annee 1717 (cop.
1740). KbTG: V Schrank B2.

- Eigentlicher Entwurf!' der Landgrafschaft Thurgeüw (1:41 "000), 1717. verbessert und vermehrt
(cop. 1753). KbTG: V Schrank B3.

- General Charte des Cantons Thurgau (ca. 1:407300). Delin. Joh.Notzli 1720(cop. 1810).KBTG:
V Schrank B4.

S/eg/Wi'(7A:«/7e: Topographischer Atlas der Schweiz im Massstab der Original-Aufnahmen
(1:25'000) nach dem Bundesgesetz vom 18.Dez. 1868 durch das eidg. topogr. Büreau gemäss
den Direktionen von Oberst Siegfried veröffentlicht. Bern 1868.

- Topographischer Atlas der Schweiz, 1:25'000. Kanton Thurgau. Eidgenössische Landestopo-
graphie. Bern 1916.

7(;/m. 5G.: Topographische Karte des Canton's St.Gallen (1840-1846). UBBS, Sign.: Schw.Co.16.
Trege/e, A: Die gemeindt zue Heppach, Plan und Karte (ca. 1750). KBTG, Sign.: TW Pa Ka D6b.
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Abkürzungsverzeichnis

7. /CH/'öp/

Allgemein gebräuchliche Abkürzungen werden als bekannt vorausgesetzt. Plural und abwei-
chende Kasusformen der unten folgenden Abkürzungen haben beim Gebrauch keine Entspre-
chung.
a. anno, im Jahr m Meter
Adv. Adverb m. maskulin
Adj. Adjektiv Mda. Mundart
adj. adjektivisch mdal. mundartlich
agglut. agglutiniert MG Munizipalgemeinde
ahd. althochdeutsch mild. mittelhochdeutsch
Akk. Akkusativ mlat. mittellateinisch
al. alemannisch n. neutrum
altal. altalemannisch NF Neue Folge
app. appellativisch norddt. norddeutsch
Art. Artikel nhd. neuhochdeutsch
as. altsächsisch ofr. ostfränkisch
BW Bestimmungswort OG Ortsgemeinde
ehr. churrätisch ON Ortsname
ders. derselbe (Autor) pl. Plural
d.h. das heisst PN Personenname
EG Einheitsgemeinde Präp. Präposition
FaN Familienname präp. präpositional
f. feminin PTR Patronym
F1N Flurname ptr. patronymisch
frz. französisch RN Raumname
german. germanisch roman. romanisch
GeN Gewässername rtr. rätoromanisch
GW Grundwort schwzdt. Schweizerdeutsch
ha Hektaren St. stark dekliniert
idg. indogermanisch sth. stimmhaft
Jh. Jahrhundert stl. stimmlos
Jh.s Jahrhunderts Subst. Substantiv
lat. lateinisch sg- Singular
LK Landeskarte wfr. westfränkisch
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2. Ze/cAen

+ abgegangener Name; vor oder nach einer Namenform:
Folgende Differenzierung ergibt sich aus dem jeweiligen Zusammenhang: 1. Der Name
ist zur Wt(.s7i</jg verkommen, d.h. als Ortsname abgegangen, aber als F1N noch fassbar.
Es liegt ein abgegangener Siedlungsplatz vor. Beispiel: (siehe unten,
S.60).
2. Der Name (ON oder F1N) ist vollständig abgegangen, d.h. in keiner Weise mehr
aktiv, sondern nur noch »rA:u/i(///c/j fassbar. Beispiel: Agitinchova+ (siehe unten, S.661".)

* bei Etymon oder historischer Lauterscheinung: erschlossene Form

x kontaminiert (vermischt) mit

> wird zu

< entsteht aus

+ zwischen Etyma: verbunden mit

] Mundartform mit genauer phonetischer Transkription

Eigene Bemerkung, Ergänzung und Erklärung in Zitaten

bei Beleg, Datierung, Lokalisierung, Namenform etc.: Phänomen nicht gesichert

3. zlrc/j/ve
FaSG Fundstellenarchiv St.Gallen (Kantonsarchäologie)
FaTG Fundstellenarchiv Thurgau (Amt für Archäologie)
KbTG Kantonsbibliothek Frauenfeld
StaSG Staatsarchiv des Kantons St.Gallen
StaTG Staatsarchiv des Kantons Thurgau
StdKN Stadtarchiv Konstanz
StiaSG Stiftsarchiv St.Gallen
UBBS Universitätsbibliothek Basel
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Glossar

Agglutination, die vonpgg/ud/deran, "ankleben"; Verschmelzung z.B. eines Art. oder einer Präp.
mit dem folgenden Subst.; z.B. verschmilzt mhd. egme (wenig fruchtbares
und meist brachliegendes Rodungsterrain, das als Gras- und Weideland be-

nutzt wird) oft mit dem bestehenden Art. oder der lokalen Präp. zu teger/e,
ndgerte

allochthon Gegenbegriff zu ««foc/if/ion ("alteingesessen", "eingeboren", "an Ort und
Stelle entstanden"), also "an anderer Stelle entstanden", "von auswärts her-
stammend", "zugezogen", "eingewandert"

allodial von A//od (auch /tdodddgnf), Subst. n., im mittelalterlichen Recht der per-
sönliche Besitz, das Familienerbgut, im Gegensatz etwa zum Lehen

Appellativ Bezeichnung; Subst., das sowohl die Summe gleichartiger Dinge oder Lebe-

wesen, als auch jedes einzelne Ding oder Lebewesen bezeichnet; z.B. Fta/m,
Frau; im Gegensatz dazu besitzt ein Name individuellen Charakter

autochthon siehe a/Zoc/if/io«

bilabial mit beiden Lippen gebildet; z.B. der Laut h/p

chronikalisch Adjektiv zu "Chronik", z.B. chrora/cö/ische Que/Ze (im Unterschied etwa zu
einer Rechtsquelle)

Dentallaut Laut, an dessen Artikulation die Zähne beteiligt sind; z.B. d, /

deverbativ von einem Verb abgeleitet; z.B. PZtinderurag < p/iindera

Diminutiv, der Ableitungsform eines Subst., die im Vergleich zur Grundform einer Verklei-

nerung (reale Verkleinerung, Verniedlichung, Koseform oder Lächerlichma-
chung) ausdrückt; dazugehörig das Adj. dimmu/Zv/scZi, das Adv. d/m/md/v
sowie zusammengesetzte Begriffe wie Dim/nu/i'vendiozg, £>Z»7/m(dvW/d«/zg

etc.

Dissimilation, die Gegenbegriff zu Ässi'/m7af/on (Angleichung); Entähnlichung, Änderung
eines von zwei gleichen oder ähnlichen Lauten in einem Wort oder Unter-
drückung des einen; z.B. Fartü/jfeZ > Karto/jfi?/ (7 > F)

Etymon, das die ursprüngliche Form und Bedeutung eines Wortes; Wortwurzel, Wort

euphonisch wohllautend, klingend; die Aussprache von Lauten erleichternd; z.B. / in w/s-
senf/Zc/t

Fortisierung zu d/e Fords, pl. Fortes (mit grosser Intensität und mit gespannten Artikula-
tionsorganen gebildeter Konsonant, z.B. p, fc)); Verhärtung eines weichen
Konsonanten (die Fe/zis, p/. Lenes) wie d, h oder g
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Gemination, die

hagiographisch

haplologisch

hydronymisch

Instrumentalis, der

Konnotation, die

Kontamination, die

labiodental

lemmatisiert

lenisiert

lokativisch

makrohydronymisch

mäandrierend

Metathese, die

mikrohydronymisch

morphologisch

onomastisch

orographisch

paradigmatisch

passim

Konsonantenverdoppelung, wobei sich die beiden Teile auf zwei Sprcchsil-
ben verteilen; tritt oft als sog e.rpra.wYe Gemz/zrrfzo/i wortkörperverstärkend
auf; z.B. liegt dem ON Appe/z/uzse/z (geminiertesp) der german. Wortstamm

(got. rzbrz, 'Mann', 'Gatte') zugrunde

zu Hzzgz'ograp/zze, Beschreibung von Heiligenleben

zu //ap/o/ogt'e; Verschmelzung zweier gleicher oder ähnlicher Silben, z.B.
beim ON zWn/o/fev/i».«7 > A/rz.v/zzz.vezz. ebenso beim Substantiv Zzzzz/zez-erizz >

zu //vr/ro/zv/m'e, vorhandener Bestand an GeN. insbesondere Namen von
Fliessgewässern; mflATo/iyrfrartymÄsx/7 (im grösseren geographischen Um-
feld); »ii'/cra/iyr/ronvmuc/! (im engeren geogr. Umfeld)

Fall (Kasus), der das Mittel oder Werkzeug bezeichnet (lat. rzz.vzz.v i/z.sznz/zicv;-

Zzz/z's); im Deutschen durch eine Präp. ersetzt

Die Grundbedeutung eines Wortes begleitende, zusätzliche (emotionale, ex-
pressive oder stilistische) Vorstellungen, dazu das Adj. Äzo/z/iü/flft'v; die asso-
ziative, emotionale, stilistische, wertende (neben) Bedeutung, Begleitvor-
Stellung eines sprachlichen Zeichens; z.B. bei "Ruhe und Ordnung" die Ge-

dankenverbindung "Polizeistaat", "Unterdrückung", "Faschismus"

Vermengung, Verschmelzung von Wörtern oder Lautungen, die versehent-
lieh zusammengezogen wurden; dazugehöriges Adj. L-o/zrnmz/zzzZorz.vc/z

mit der gegen die oberen Zähne gepressten Unterlippe gebildet; z.B. der Kon-
sonant iv

stichwortartig und geordnet in einem Nachschlagewerk zugänglich gemacht

zu die Le/i/'s, pl. Le/zes; Schwächung von Konsonanten; z.B. Z > r/; vgl. Fortz-

s/m/ng

zu zz/z?/' Lo/czztz'v; den Ort ausdrückender Fall (lat. czz.szzs /oazrzVzz.v); im Deut-
sehen durch eine Präp. ersetzt

siehe hydronymisch

zu Mzzz/zz/er (nach einem kleinasiatischen Fluss); eine Reihe von Windungen
oder Schleifen bei Gewässerläufen bezeichnend; auch übertragbar, z.B.
zzizräzizz/rzerazz/er Paxxrveg

Lautumstellung in einem Wort, z.B. mhd. egerfe (wenig fruchtbares und meist
brachliegendes Rodungsterrain, das als Gras und Weideland benutzt wird) >
Ezge/e (vgl. das Frauenfelder Quartier ErgzzZe)

siehe /zyz/ro/iy»zz'.sch

die äussere Gestalt oder Form betreffend

namenkundlich; zu Ono/wosf/A:, Wissenschaft von den Eigennamen, Namen-
künde

die Eben- bzw. Unebenheiten einer Landschaft betreffend

als Beispiel, Muster dienend

lat. zzzzc/r u//en Se/Zen, rzZ/ent/ra/he«; bei Beleglisten: letztgenannte Nennung er-
scheint unverändert in vielen Quellen, setzt sich also in dieser Form durch
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Patronym, das

phonematisch

Prekarie, die

Rektions-
kompositum, das

semasiologisch

Spirant, der

Sub voce,
sub vocibus

Suffix, das

synkopiert

syntaktisch

Toponomastik, die

Toponymie, die

Name einer ortsnamengebenden Person; eigentlich vorn Namen des Vaters
(lat. paler) abgeleitete Namenform; z.B. Zar Peter r/er Grosse > Petersburg
(vgl. Revolutionär Lert/tt > Leti/ttgrrtr/) oder W/gira/t > VV'/go/tiuge/i; dazu//«-
tronvtti/Ar//, auch /«ttro/ivrtit.ve/), das Patronym betreffend, vom Namen einer
ortsnamengebenden Person abgeleitet

das P/trute/tt (kleinste bedeutungsunterschcidende, selbst aber nicht bedeu-

tungstragende sprachliche Einheit; z.B. b in Baum, vgl.s in Saum) betreffend;
im Unterschied zu einer //bo/ietacbe/; differenziert eine p/jonemat/sc/ie Be-

trachtung nicht zwischen den verschiedenen Lautungsnuancen, z.B. sth.-stl.

Schenkung von Immobilien. Mobilien und darauf lebenden Personen und
Tiere an die Kirche, wobei der Schenker diese Vergabe wieder als Lehen
zurückerhält

zusammengesetztes Wort (A.'o/ttpo.vttii«ij, dessen eines Element die Eigen-
Schaft zur Pebf/o/i besitzt, d.h. zur Kasusbestimmung des anderen Elements

die Wissenschaft von den Wortbedeutungen und ihren historischen Verän-

derungen (Semn.v/o/og/e) betreffend

Reibelaut; z.B. .sc/;, /
unter dem/den entsprechenden Namen nachzuschlagen

an ein Wort oder einen Wortstamm angehängte Ableitungssilbe; Nachsilbe;
z.B. beb, u/ig, cbe/t

zu .vv/i/cop/moi, einen unbetonten Vokal zwischen zwei Konsonanten ausfal-
len lassen

den (korrekten) Satzbau (cb'e Sy/tto) betreffend

auch 7oponvm/A', die Ortsnamenkunde (einschliesslich F1N und GcN); die
Personennamen einschliessender Begriff: O/towiasf/fc, Namenkunde

Ortsnamenbestand; Gesamtheit der ON in einer bestimmten Region

Tradent/in, der/die Person, die (mit oder ohne Bedingungen) Ländereien an die Kirche vergibt
(trarbert), also "schenkt"

Verschlusslaut, der Explosivlaut; Laut, der durch die plötzliche Öffnung eines Verschlusses ent-
steht; z.B. b, b
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0. Cm/ezfzmg

0J. Arbo«: £7«e Ko«hm«hü.ym.se/ am Obmee?

Nach der heute in der Geschichtsforschung herrschenden Meinung weist der
Kastellbezirk von "Arbor Felix" eine Besiedlungskontinuität aus spätröm/sc/zer
Zeh bis ins a/emaunwc/ze Frübmzffe/ö/fer auf:'

Bereits um 401 n.Chr. hiess der weströmische Kaiser Honorius seinen Feld-
herrn Stilicho, die bedrohte Grenzlinie des Imperiums am Flochrhein aufzuge-
ben. Bereits hatten sich nämlich alemannische Stämme zu beiden Seiten des

Schwarzwaldes im römischen Dekumatenland niedergelassen, zudem erforder-
ten die Goteneinfälle eine Truppenverstärkung in Italien selbst. Mit dem Rück-
zug aller nördlich der Alpen stationierten Truppen war auch der gallorömische
Raum südlich des Bodensees den alemannischen Stammesverbänden zur fried-
liehen Kolonisation überlassen. Nach Ausweis der archäologischen Befunde
scheint es den Alemannen frühestens um die Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert
gelungen zu sein, dauerhaft den Rhein zu überqueren und im Gebiet der heuti-
gen Nordschweiz sesshaft zu werden."

Volle 200 Jahre nach Aufgabe des Rheinlimes stiessen im Herbst 61T der iri-
sehe Glaubensbote Kolumban und sein Jünger Gallus im Castrum Arbonense
am Obersee noch auf eine "gallorömische'"* Restbevölkerung. Unter der Lei-
tung eines von mehreren Diakonen unterstützten Priesters gedieh hier eine gut
funktionierende Christengemeinde, die einer Missionierung gar nicht bedurfte.

1 Siehe dazu die entsprechenden Ausführungen im grundlegenden "Handbuch der Schweizer
Geschichte" (Meyer HSG. S.89f.; Peyer, S. 109) und bei Drack/Fellmann, S.315.

2 Pfaff, S.6; Moosbrugger, S.39-52; Christlein, S.22ff.
3 Zur Datierung der Reise- und Missionsstationen Kolumbans im Grenzbereich Austrasiens

siehe Hilty 1985, S.147, Anm. 97.
4 Duft 1979, S.29.
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Der günstige Siedlungsplatz Arborf kann damit als "Kontinuitätsinsel"" ver-
standen werden. Hier scheint sich offenbar das Romanentum volle zwei Jahr-
hunderte über den Abzug der römischen Militärmacht hinaus erhalten zu haben.

Welche Einzeldisziplinen der Geschichtswissenschaft vermögen das Bild der
/Irhonfl Fo/zzuzz/«/ zu prägen? Und welche Beiträge zum dargelegten Ge-
schichtsbild leisten diese beteiligten Hilfswissenschaften?

Der Namenforschung gilt der bisher einzige Reliktname Fz-fly/zuc/zr bei Arbon
als Beweis für eine romanische Besiedlungskontinuität um Arbon bis ins 7. Jahr-
hundert.' Sie stellt ihn heute im allgemeinen zu lateinisch-romanisch */raxz7zerzzm

> */ra.vz«ez/zz»z, 'Eschengehölz? Dieser Ortsname hat die althochdeutsche Laut-
Verschiebung (d>t) bereits mitgemacht. Damit ist ein chronologischer Anhalts-
punkt für die germanische Überschichtung des romanisch besiedelten Gebietes
am Obersee gewonnen: Derechte Reliktname Frasnac/!/ist schon vor Abschluss
der Lautverschiebung von den Alemannen vollständig assimiliert worden.

Nun hat aber vor einiger Zeit Fritz Wernli den längst fälligen Versuch unter-
nommenf das Beweisstück Fra.y/?«r.7z/ auf eine germanische Wurzel zurückzu-
führen." Der romanischen "Eschengehölz"-Deutung stellt er gleich verschiede-
ne Herleitungen des ON aus dem Germanischen gegenüber. Damit knüpft er an
die Tradition von Kaufmanns Versuchen an, viele bisher einhellig zu Relikt-
namen erklärte -flc/z(7)-Ortsnamen kontinuitätskritisch zu überprüfen.'" Die
Wertung von Fras/rac/zf als bisher - nota bene - einziger echter Reliktname am
Obersee ist also nicht unbestritten, auch wenn neuestens Hilty wieder energisch
die rowzunzstoc/ze Veraon unterstützt und die Detailkritik von Wernlis Deutun-
gen einem Germanisten überlassen möchte.'' Das Frasnac/zf-FroWem wird daher
in der vorliegenden Arbeit noch in grösserem Umfang aufzugreifen sein.'-

Zum Beweis einer gallorömischen Restbevölkerung am Obersee noch im 7.

Jahrhundert werden von Seiten der /zz'.szorac/ze/z Ozze/Fvz/or.sr/zzz/zg die "Casus

5 Das spätrömische Kastell war am vordersten Punkt einer hart zum See vorspringenden Gelän-
derippe erbaut worden, der wie kaum eine andere Uferstelle den südlichen Obersee beherrscht.

6 Wolfgang Kleiber (1973. S.39; S.50) führte - in Anlehnung an die von Alfred Dopsch begrün-
dete "Kontinuitätstheorie" - diesen Begriff in die siedlungsgeschichtliche Diskussion ein. Kon-
tinuitätsinseln sind "Refugien provinzialrömischer Bevölkerung", d.h. lokal begrenzte Area-
le, die z.T. bis in die Zeit des alemannischen Ausbaus gallorömisch bzw. romanisch besiedelt
blieben.

7 Hilty 1986, S.100; Boesch 1981/82, S.262; Sonderegger 1979, S.236; Bandle 1963, S.267; Bruck-
ner 1945, S.36; Michel 1936/1973, S.20.

8 Der Herleitung des ON aus dem lat. Kollektiv auf -etum war bereits der namhafte Namen-
forscher Bruno Boesch (1958, S.7) skeptisch begegnet, hatte sich aber später auch der roma-
nischen Namendeutung angeschlossen.

9 Wernli VII, S.95f.; VIII, S.35ff„ 58f.
10 Kaufmann 1974, S.32 (vgl. Bach ON, II, S.66, Verbreitungskarte) und S.51; 1977, S.3f. und 41-

44.
11 Hilty 1986, S.lOOf., beso. Anm.77.
12 Siehe unten, Kap.4.1.1., S.231-244.
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Sancti Galli" von Ratpcrt und die "Vita Sancti Galli triplcx" beigezogen." Deren
älteste Fassung der Heiligenvita, die " Vetustissima", ist in der zweiten Hälfte des
8. Jahrhunderts entstanden, weit über hundert Jahre nach dem Tod des Heili-
gen." Zweifel an der Überlieferungstreue von sachlichen Inhalten, die in diesem

Zusammenhang entscheidend wäre, sind m.E. durchaus berechtigt. Über viele
Stationen hinweg vermittelte Informationen verändern sich - ob gewollt oder
ungewollt." Die sprachliche Formulierung steht schliesslich nicht mehr in einem
unmittelbaren Verhältnis zum sachlichen Kern. Die uns quellenmässig erhalte-
ne. d.h. erstarrte Form, und die ursprünglichen, realen Inhalte divergieren er-
heblich. Bereits 1926—32 hat Traugott Schicss in einem zu wenig beachteten Auf-
satz versucht, die verschiedenen "Beweisstellen" der Gallusvita in ihrer Ein-
deutigkeil zu relativieren."' In seinem Sinne haben in der Forschung die Nach-
richten zum Leben des Heiligen die verschiedensten Umdeutungen erfahren.
Höhepunkt dieses überlieferungskritischen Ansatzes stellte die Studie "Der Hei-
lige Gallus in der Geschichte" von B. und H.Helbling (1962) dar. Gegenteilig ist
kürzlich Hilty verfahren." Er stellt die Historizität der erzählerischen Quellen
an keiner Stelle in Frage. In seiner akribischen textkritischen Studie vertritt er
vehement eine Siedlungskontinuität am gesamten Obersee: in Arbon, in Bre-

genz und in Konstanz.
Die Kontroverse hat bisweilen auf beiden Seiten nahezu exegetische Züge

angenommen. Sie soll hier nicht erneut aufgenommen werden. Es scheint aber
so, als könne den erzählerischen St.Galler Quellen nicht bis in alle Einzelheiten
und Formulierungen ein historischer Zeugniswert zukommen. Eine textgerech-
te und breit abgestützte Untersuchung a/fein erlaubt wohl keine endgültige Be-
Stimmung der Arboner Ethnie des frühen 7. Jahrhunderts, der Interpretations-
Spielraum bleibt zu weit.

13 In diesem Sinn Duft (S.29): "Der irische Wandermönch Columban gelangte mit seinen Ge-
fährten, darunter Gallus, um das Jahr 610 in das ehemalige Römerkastell Arbon am Boden-
see, wo ihnen Willimar, der Priester der kleinen gallorömischen Christengemeinde, während
sieben Tagen gastliche Aufnahme bot."

14 Berschin, S.259; S.267f. - Die Datierung der Vetustissima, die nur bruchstückhaft in einer Ab-
schrift aus dem lO.Jh. erhalten ist, beruht auf ihrem aus drei Wunderberichten bestehenden

Anhang. Berschin möchte sogar - wie dies bereits Kilger (S.109) vorgeschlagen hat - eine um
680 entstandene "Ur-Vetustissima" erschliessen. Nach dieser Hypothese schrumpft der zeitli-
che Abstand zwischen dem Tod des Gallus und der ersten Aufzeichnung seiner Lebensge-
schichte auf ca. 30 Jahre zusammen.

15 B. und H.Helbling (S.7f.) vertreten die Ansicht, dass die im Sinne der Kontinuitätstheorie auf
Arbon einzige anwendbare Stelle (Wetti: "isti Roraani"; Walahfrid: "isti Rhetiani") auf einer
Montage der Vitenschreiber beruhten. Erinnerung und Aktualität hätten sich gemischt und
wiesen auf einen Gegensatz zwischen fränkischer Herrschaftsschicht und hauptsächlich
churrätischem Klosterkonvent zu Zeiten von Abt Otmar hin.

16 Schiess, 1926, S.32.
17 Hilty 1986, beso. S.101-115.
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Aus der Sicht der A/r/zäo/og/e schliesslich bleibt, auch neuesten Grabungs-
ergebnissen zufolge,'" eine Kontinuität des alten Siedlungsplatzes Arbon bis ins
alemannische Frühmittelalter zumindest unbestätigt:'"

"Archäologische Zeugnisse aus dem 5. und frühen 6. Jh. n. Chr. hat der er-
grabene Boden nicht enthalten. Zwei kleine Keramikscherben frühmittelal-
terlicher Machart aus dem späten 6. bis frühen 7.Jh. weisen erst wieder auf
eine Begehung des Platzes hin."

Man könnte doch annehmen, dass die Existenz einer "gallorömischen Rest-
bevölkerung" bis ins 7. Jh. eine dichte Besiedlung des Arboner Beckens in spät-
römischer Zeit voraussetze."" Die Streuung römischer Fundstellen weist jedoch
nicht in diese Richtung,"' geschweige denn die Zahl der Architekturfragmente.
Ausser den Fundamenten des spätrömischen Kastellbaus auf dem Arboner
Schlosshügel sowie Mauerresten des mittelkaiserzeitlichen "vicus" im Bergli-
quartier in Arbon konnten hier am Obersee bisher keinerlei Gebäuderesten aus
römischer Zeit ergraben werden. Auch die übrigen archäologischen Daten sind
spärlich und beschränken sich in der Umgebung von Arbon auf Einzel- oder
Streufunde in //orzz, Roggw'// und Frasvzuc/zr. Der Vorwurf der Vorläufigkeit kann
der quantitativen Interpretation des Fundkomplexes nur bedingt erhoben wer-
den. Seit über 50 Jahren hat sich die Zahl römischer Fundorte trotz umfassen-
der Tiefbauarbeiten (Strassen- und Häuserbau, Kanalisation etc.) nicht verän-

18 Die Sondiergrabung von 1986 am Westportal der Arboner St.Martinskirche kann keineswegs,
wie Hilty (1986, S.99) folgert, den Beweis permanenter Begehung des Siedlungsplatzes er-
bringen. Zwar scheint der erste, nicht datierbare (sie!) Kirchenbau in irgendeiner Form Bezug
auf die hypokaustierte römische Anlage zu nehmen - weitergehendere Schlüsse lässt jedoch
die Fundlage nicht zu. Von einer "Ruinenkontinuität" darf nicht ohne weiteres auf Sied-

lungskontinuität geschlossen werden. Siehe zu dieser Problematik Martin 1979. S.438f.
19 Roth-Rubi. S.45, "Zusammenfassende Bemerkungen". Die Archäologin analysiert diese

Scherbenfragmente, die sie in die Zeit der irischen Glaubensboten datiert, wie folgt (S.42):
"Allgemein wird diese Keramik mit den Alemannen in Verbindung gebracht, ohne dass sie

sich von einer entsprechenden Ware der romanischen Bevölkerung absetzen Hesse. Ethnische
Rückschlüsse lassen sich daher aus den keramischen Ergebnissen nicht schliessen."

20 Vgl. Martin, S.134f.
21 Einen Uberblick über die römischen Funstellen im Thurgau geben die folgenden, allerdings

veralteten Fundkarten: Heierli 1896, S.195 ("Archäologische Karte des Kantons Thurgau");
Keller/Reinerth 1925, Anhang, Siedlungskarte 3 ("Archäologische Karte des Thurgaus");
Flerdi 1943, S.16b ("Kanton Thurgau, Urgeschichtliche Fundstellen"). Alle drei Karten ver-
mittein ein sehr undifferenziertes Bild. Sie unterscheiden beispielsweise nicht zwischen mit-
telkaiserzeitlichen und spätrömischen Fundstellen. Auch Klassifizierungen wie "alemannisch-
fränkisch" (Heierli) oder "Völkerwanderungszeit" (Keller/Reinerth) sind siedlungsge-
schichtlich nicht sehr aufschlussreich. Eine moderne Fundkarte des Kantons Thurgau ist erst
in Bearbeitung. Anders die Situation für die Gebiete des Kantons St.Gallen, wo aktuellere
Fundkarten vorliegen: Hug 1959; Grüninger 1977, S.14 ("Die Römerzeit"). Über den neue-
sten Grabungs- und Forschungsstand informierte ich mich, mit der freundlichen Unterstüt-
zung der kantonalen Verantwortlichen, in den Fundstellenarchiven des "Amtes für Archäo-
logie" in Frauenfeld (Jost Bürgi) und in der St.Galler "Kantonsarchäologie" (Irmgard Grü-
ninger).
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dert." Eine Einschränkung ist allerdings angesichts der spezifischen Fundlage
zu treffen: Die oberste Kulturschicht, die Aufschluss über den Zeitraum zwi-
sehen ca. 400 und dem 6./7.Jh. geben könnte, ist - mindestens auf dem alten Sied-

lungsplatz Arbon - nach Jahrhunderten intensiver baulicher Tätigkeit am mei-
sten zerstört.-'

Zu einem Vergleich der Besiedlungsdichte in römischer Zeit bieten sich die
Verhältnisse im Bereich des Nachbarkastells "Ad Fines" an. Dieser Siedlungs-
räum war mit einem breiten Kranz von Gutshöfen besetzt." Trotz der relativ
hohen Bevölkerungsdichte der Kastellumgebung sind jedoch in P/y«, auch von
archäologischer Seite, keinerlei Anzeichen für eine Siedlungskontinuität über
das Jahr 401 hinaus bekannt.-

Bedeutungsvoll ist meines Erachtens auch die Tatsache, dass bis heute kein
einziges gesichertes Teilstück der römischen Heerstrasse zwischen Pfyn und
Arbon entdeckt werden konnte,-" während etwa die Trasseeführung der Stras-
senverbindung von Pfyn mit seinen beiden anderen Nachbarkastellen Ober-
winterthur und Burg bei Eschenz durch eine gute Fundlage gesichert ist.-' Man
mag daher versucht sein, sich den Anschluss des Oberseekastells "Arbor Felix"
an das römische Strassennetz im Westen als unsicheren Pfad durch sumpfige und
unbesiedelte Waldgebiete vorzustellen. Eine rasche Verbindung mit den römi-
sehen Nachbarstationen Bregenz und Konstanz stellte ohnehin der See sichere"

Es soll nun im folgenden keineswegs darum gehen, im Sinne einer germano-
zentrischen Quellenauslegung die Existenz einer gallorömischen Reliktbevöl-
kerung bzw. eines romanischen Ethnikums für Arbon im 7. Jahrhundert abzu-
lehnen. Skepsis und kritische Distanz sind jedoch angebracht, besonders, was
Datte/; f/m/ung und Art einer Reliktinsel Arbon betrifft. Aus den verschiede-
nen beteiligten Forschungsrichtungen lassen sich ohne weiteres Argumente zu-
sammentragenp die das "Dogma" von der romanischen Siedlungskontinuität

22 Allenfalls sind in dieser Hinsicht im Rahmen der umfassenden Bauarbeiten für den Endaus-
bau der projektierten Umfahrung von Arbon ("N1, Zubringer Arbon") weitere Ergebnisse
denkbar.

23 Vgl. unten, S.tlO, beso. Anm.4.
24 Bürgi 1984.S.226.
25 ders., S.225.

26 Die Nachrichten über die Existenz einer Strassenverbindung zwischen Arbon und Pfyn stam-
men aus der "Peutingerschen Tafel" und aus dem 'Ttinerarium Antonini" (Howald/Meyer,
Anhang, Tafel III und S.112). Zu einem "möglichen Verlauf römischer Strassen südlich des

Untersees", siehe Bürgi 1987, S.20ff.
27 Zum Verlauf der Römerstrasse zwischen Pfyn und Burg b. Eschenz siehe Keller/Reinerth,

Tafel IV, S.256b. Einen auf Flurnamen basierenden Verbesserungsvorschlag der Rekonstruk-
tion eines Teilstücks bringt Bandle 1959, S.29.

28 Burmeister, S.165f.
29 Kleiber 1973, S.27: "Die Kontinuitätsforschung kann als ein Musterfall des ebenso vielberu-

fenen, wie selten praktizierten 'interdiseiplinary research' gelten. Neben der Archäologie und
den historischen Disziplinen sind vor allem die Philologen aufgerufen, mit ihren spezifischen
Methoden einen wichtigen Beitrag zu leisten."
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am Obersec wesentlich relativieren. Eine gewisse Unvoreingenommenheit
schien mir daher für die Neubearbeitung der Kontinuitätsfrage eine wichtige
Voraussetzung zu sein.

0.2. Azz/ga/zezz zz/zd Mög/zc/zke/fe« r/er Vanzezz/b/'.vc/zzzzzg

Welchen Beitrag zum Problem der Sz«//zz/zg.vAY«7rz77zzz?rtY bzw. Besz'erf/zzzzgs-

dz.y/YmfzYzzzzYzzh im Bereich des ehemaligen spätrömischen Kastells "Arbor Felix"
vermag nun die Namenforschung zu leisten?

Die oft als isolierter "Glaubensinhalt" zelebrierte Entscheidungsfrage, ob
nun im Ortsnamen fra,s77«c/7f eine lateinisch-romanische Kollektivbildung auf
-efzznz oder allenfalls ein deutscher Gewässername auf -zzc/z steckt, hat nicht hoch-
ste Priorität, so wichtig auch die Deutung aus dem Romanischen für die Datic-
rung der Alemannisierung des Kastellbezirks zu sein scheint. Zum einen kann
sich die Namenforschung für die Chronologie und Datierung der alemannischen
Besiedlung auf eine breitere Informationsbasis abstützen als nur auf ein mehr
oder weniger unsicheres Einzelindiz. Zum anderen aber ist anzunehmen, dass

eine Überschichtung des romanischen Substrats mit einem germanischen Su-

perstrat, die erst im 7. Jahrhundert einsetzte, weitergehende Konsequenzen zei-
tigte, als nur die Hinterlassenschaft eines einzige« Reliktnamens. Die Namen-
forschung muss daher ganz allgemein die Frage nach germflwiscO-romrmixc/ze«
/«fer/ereuzervcheimmge« im Siedlungsraum am Obersee zu beantworten versu-
chen. Dabei kann aber letztlich die Entscheidung KontzYzzzzYzrf oder £>z'r/co«Zz7zzz7?z7f

nicht mit den Möglichkeiten der Namenforschung a//ei« getroffen werden.
Es wird ein zentrales Vorhaben sein, die alemannische Besiedlung im

Oberthurgau von ihren Anfängen an zu erkennen, zu beschreiben, zu definie-
ren und zu datieren. Daraus wird die Frage nach dem alemannischen Besied-
lungsstand zu Beginn des 7.Jahrhunderts zu beantworten sein. Mit welcher Eth-
nie ist in Arbon zur Zeit des Gallusaufenthalts zu rechnen? Hätte ein Besucher
des alten Siedlungsplatzes am Obersee kurz nach 600 Ronzuzzen oder Gm?zu/ze/z

angetroffen? Selbst damit aber ist das Kontinuitätsproblem nicht gelöst. Im Falle
des Nachweises eines romanischen Substrats ist noch nichts darüber ausgesagt,
ob es sich dabei um awfoc/zt/zozze oder u/ZoeTzf/zone ßrnvi/kmzug.vgrzzppen han-
delt.

Im 5.Jahrhundert n.Chr. setzt am Hochrhein allmählich der Jahrhunderte-
lange Prozess alemannischer Südwärtsbewegungen ein.'" Die Alemannisie-
rungswellen haben zeitlich gestaffelte Spuren im Bild der Orts- und Flurnamen,
der z.T. abgegangenen geographisch-politischen Namen und der Personen-
namen in den Quellen hinterlassen. Bis ins Spätmittelalter ist jede Siedlungs-
periode von spezifischen Namenschichten geprägt. So ist beispielsweise die Pro-

30 Meyer HBCH.S.90.
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duktivitäl eines jeden "ON-Leitmotivs"" von bestimmten /Jo/z'f/sc/?-/cu/ft/re//en
ßef/mgtmgen abhängig. Wir können also die verschiedenen ON-Schichten und
damit die Räume, die sie kennzeichnen, zeitlich abgrenzen. In einem nächsten
Schritt lässt sich mit Hille einer Binnendifferenzierung innerhalb der zunächst
statisch erscheinenden Schichten der r/vnum/sche Prozess r/er Pes/ec//««g er-
kennen und nachzeichnen.

Es ist Aufgabe und Ziel einer schichtenspezifischen Betrachtung, von den
Sprachschichten, die sich in den verschiedenen Namengattungen spiegeln, auf
siedlungsgeschichtliche Zusammenhänge zu schliessen: Der räumliche und chro-
nologische Verlauf der ersten alemannischen Besiedlungsetappen (Xurzr/nfl/zme,
Au.s'hmO südlich des Obersees wird uns Rückschlüsse auf den Umfang, die Art
und Dauer einer möglichen provinzialrömischen Kolonie im Bereich des spätrö-
mischen Kastells "Arbor Felix" erlauben.

d.i. Mefhor/i/c u«r/ A/'be/f.vz/c/c

Im erste« Teil der vorliegenden Arbeit werde ich auf die Ortsnamenland-
schaft eines noch zu definierenden Untersuchungsgebietes die Schichtungsme-
thode anwenden, ausgehend vom Grundsatz, dass "Sprachschichten in Namen
Siedlerschichten bedeuten".'" Dieses Vorgehen wird sich auf die/rüdeste« ger-
manischen Ortsnamen-Typen beschränken müssen, denn es soll lediglich der
zeitliche und räumliche Verlauf der u/ewu/m/schen am Obersee be-
schrieben werden. Das Vorhaben bedarf jedoch einer Rechtfertigung:

Zur Schichtungsthematik früher Ortsnamen in der Schweiz existiert, wenn
auch nicht aus jüngster Zeit, so doch eine reiche Literatur. Zudem hat sich be-
reits Oskar Bandle 1963 in einem kürzeren Forschungsbeitrag eingehend mit
den thurgauischen Ortsnamenschichten befasst." Es mag daher fraglich er-
scheinen, ob hier eine kleinräumige schichtenspezifische Untersuchung über-
haupt zu neuen Gesichtspunkten führen kann. Doch schon ein Vergleich ver-
schiedener kartographischer Darstellungen der frühen Ortsnamen-Schichten im
südlichen Bodenseeraum offenbart Unsicherheiten in der Identifizierung bzw.

Lokalisierung verschiedener Belege und in der Einschätzung ihrer sie'dlungsge-
schichtlichen Bedeutung." Auch ging es den meisten dieser Studien nicht um
Detailgenauigkeit von Einzeldaten bei der Beschreibung von Kleinräumen,"
31 Boesch i960, S.212: "Wenn wir von Leitmotiv sprechen, so ist damit eben nur der führende

Ortsnamentyp gemeint."
32 Sonderegger 1957, S.6.
33 Siehe Bandle 1963.
34 Als Beispiele nenne ich die Kartierung der -ingen-Orte bei Bandle 1963, S.269; Zinsli 1971.

Anhang, Tafel III; Sonderegger 1979. S.252; ders. Arch. 1979, S.90f.; Boesch HAS, S.l 1, sowie
aller frühen ON-Typen bei Jänichen 1972 HABW, Karten IV/1 und IV/2.

35 Eine Ausnahme stellt Mays Versuch einer kleinarealen Untersuchung (S.l 1-23) der ON-
Schichten am Obersee dar. Sein namenkundliches Vorgehen im einleitenden Teil zu seiner
siedlungs-, personen- und besitzgeschichtlichen Untersuchung ist jedoch in methodischer und
oft auch in sachlich-inhaltlicher Hinsicht zweifelhaft.
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sondern um die Einschätzung und Veranschaulichung Szed/zzragsbe-

wegzzragera. Diesen Zielen werden sie nach wie vor gerecht, auch wenn viele Ein-
zelbelege seither durch das Vorhandensein dichterer Belege und feinerer Aus-
wertungsmethoden einer Überprüfung und Neubewertung bedürfen.

So hat sich die Quellenlage seit dem Erscheinen von Bandles "vorläufiger
Skizze'"'" erheblich verbessert: Das "Thurgauische Urkundenbuch", eine der

Hauptquellen der Namenforschung in der Ostschweiz, reicht nunmehr mit dem
1967 erschienenen ac/ztera Band bis zum Jahr 1400. Die Urkunden der Abtei
St.Gallen, die zwischen 1000 und 1299 datieren, sind 1983 und 1985 unter dem
Titel "Chartularium Sangallense" (Bde. III und IV) neu ediert worden. Dieses
moderne Quellenwerk ersetzt und ergänzt teilweise das ohnehin veraltete "Ur-
kundenbuch der Abtei St.Gallen" in diesem Zeitraum." Zudem sind mittler-
weile bereits einige Bände des "Repertoriums schweizergeschichtlicher Quel-
len im GLA (Generallandesarchiv Karlsruhe)" erschienen. Auch liegt seit 1985

der erste Band der "Subsidia Sangallensia" vor, der die Möglichkeiten der Orts-
identifikation und den Einbezug des St.Galler Personennamen-Schatzes auf eine
neue quellenkritische Grundlage stellt. Schliesslich sind heute die Flurname-
nerhebungen für das Projekt eines "Thurgauischen Namenbuchs" auch im
Oberthurgau gesamthaft abgeschlossen." Durch die amtliche Schreibung kor-
rumpierte Namen - wir müssen damit rechnen, dass die Namen abgegangener
Siedlungen als Flurnamen noch vital sind - können so mit Hilfe der /cora.vervfl/z-

vera mundartlichen Lautung verifiziert werden. Als Kontrollinstrumente und als
weitere Standardquellen über das gesamte Untersuchungsgebiet werde ich die
Katasterverzeichnisse und Kartenwerke des 19.Jahrhunderts benützen.

Die mehr oder weniger enge Begrenzung des untersuchten Gebietes am
Obersee und die daraus resultierende Überschaubarkeit des Namenmaterials
erlauben es, die Quellen auszuschöpfen und so zu einer sprachlich und sied-
lungsgeschichtlich verfeinerten Darstellung zu gelangen. Es ist Aufgabe, Mög-
lichkeit und Leistung einer kleinarealen Untersuchung, die szed/izragsgesc/zzc/zt-
/zc/ze /ra/orrazur/ora, die sich in den greifbaren Einzeldaten verbirgt, vollumfäng-
lieh aufzudecken und sie in den Zusammenhang analogen Belegmaterials zu stel-
len. Insofern kann die eingehende Belegdiskussion, wie sie hier vorliegt, in den
Rahmen des "Thurgauischen Namenbuchs" gestellt werden.

36 Bandle 1963, S.262.
37 Siehe unten, Kap.0.4. Quellenkritik und Methodenkritik: "2. Chartularium Sangallense:

CHSG", S.9.
38 Es ist davon auszugehen, "dass die Namen ein besonderes sprachliches Feld darstellen, in

dem es keine grundsätzliche Trennung zwischen Siedlungs-, Natur- und Kulturnamen gibt."
Konsequenterweise "wäre deshalb bei allen Siedlungsnamen auch das ganze einschlägige
Flurnamenmaterial in die Untersuchung einzubeziehen" (Bandle 1963, S.261). - Siehe unten
Kap.0.4. Quellenkritik und Methodenkritik: "6. Die Flurnamenerhebungen", S.45.
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Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem System grossflächiger
Orientierung im südlichen Bodenseegebiet, mit den G«n- bzw. Rflumtiame/j.
Sie sind sprachlich fassbare Zeichen für die Existenz verschiedener Siedlungs-
räume in althochdeutscher Zeit. Trotzdem wird ihre Bedeutung für die Erfor-
schung siedlungsgeschichtlicher Abläufe und Zusammenhänge im allgemeinen
zu wenig beachtet: Die urkundliche, d.h. amtliche Verwendung solcher Namen
mit grossem räumlichem Geltungsbereich, setzt das Vorhandensein raumspezi-
fischer Bevölkerungsgruppen voraus.

Wenn wir uns mit den Räumen, ihren Siedlerschichten und ihren Spezifika
auseinandersetzen, so gelangen wir in eine Zeit, in der eben die Besiedlung der
entsprechenden Gebiete bereits erfolgt oder zumindest weit fortgeschritten ist,
nämlich in die Epoche des a/mzn«mSc/ze« An.vöai«. Indem wir aber nach den

Hintergründen für das Herausbilden dieser "Raumnamen" fragen, ihre sprach-
liehen und aussersprachlichen Unterschiede herausarbeiten und sie schliesslich
mit Hilfe von Ortsnamen zu lokalisieren versuchen, erhalten wir wesentliche
Aufschlüsse über den Vorgang der ersten ßev/ec//M«g, d.h. der Land«u/tme in den

entsprechenden Gebieten /"

Für den r/r/tten Teil schränken wir das Untersuchungsgebiet auf einen Raum
ein, der bereits im 8. Jahrhundert unter dem Namen "pagus Arbonensis" als ge-
schlossener Siedlungsraum mit eigener Identität in Erscheinung tritt. An seiner
Peripherie liegen als "Extrempunkte" oder Pole seewärts die f//er.y/ea'/w«g
Arbo« und bergwärts die voralpine K/avtervie<r//fi«g Sf.Gfl//e«.

In einem ersten Schritt wird es auch hier darum gehen, mit Hilfe raumbil-
dender Ortsnamen-Typen die Chronologie der alemannischen Besiedlung in der
Umgebung und im Hinterland des "Castrum Arbonense" aufzuzeigen. Bereits
von den zeitlichen Verhältnissen dieser Schichten, ihrer Gerichtetheit und ihrem
Verlauf werden Rückschlüsse auf Vorhandensein und Umfang einer allfälligen,
im selben Gebiet ansässigen Vorbevölkerung möglich sein. Zuletzt soll in einem
zweiten Schritt der Fragenkomplex direkter, fassbarer germanisch-romanischer
Interferenzerscheinungen angegangen werden: Auf welche Zusammenhänge
verweisen - der Ortsname Romaw/tor« ist ein manifestes BeispieP' - romani-
sehe "Anteile" im Orts- und Flurnamenbild sowie im Personennamen-Schatz
der St.Galler Quellen? Unterstützen sie die These einer romanischen Sied-
lungskontinuität bis ins 7. Jahrhundert, lassen sie also einen bilingualen Kontakt
bzw. eine ethnische Durchmischung an Ort und Stelle vermuten? Es ist das Ziel
der vorliegenden Arbeit, aus der Chronologie der alemannischen Siedlungs-
vorstösse am Obersee und aus den politisch-kulturellen Voraussetzungen, unter

39 Zur Problematik siedlungsgeschichtlicher Terminologie siehe unten, S.123ff.
40 Zur Begrifflichkeit von Landnahme und Ausbau siehe unten, S.157.
41 ON-Komposition aus roman. Patronym Romanus, Rüman und dt. Grundwort. Siehe unten,

sub voce.
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denen die Besiedlung des "pagus Arbonensis" abläuft, eine differenziertere Be-

wertung des fassbaren romanischen Einflusses zu gewinnen.

0.4. (2«e//eft/cn'h/c Mef/zw/tvArmTc

Das Thema der Untersuchung und die Grösse des untersuchten Gebietes
machte den Einbezug historischer Namenbelege aus schwer zugänglichen Quel-
len nur in einigen wenigen Fällen möglich. Damit sind dieser Arbeit von vorn-
herein gewisse Grenzen gesetzt. Die Auswahl der benützten Hauptquellen soll
dies deutlich machen:

1. Urkundenbuch der Abtei St.Gallen: UASG
Das sechsbändige, von Hermann Wartmann 1863 begonnene und vor allem
im 19.Jahrhundert entstandene Quellenwerk ist "eine der wichtigsten Quel-
leneditionen zur mittelalterlichen Geschichte"/- Es enthält "alle Documen-
te des Klosters- und Stiftsarchivs, welche sich auf den Besitzstand der Abtei
an Land und Leuten beziehen"/' Das UASG umfasst ein reiches Quellen-
material aus über 7 Jahrhunderten st.gallischer Überlieferung. Es reicht von
der Mitte des 15.Jhs.bis ins frühe 8.Jh. zurück.

2. Chartularium Sangallense: CHSG
Die von Otto P.Clavadetscher unternommene Neubearbeitung aller Urkun-
denstücke, die den heutigen Kanton St.Gallen - ohne die südlichen Bezirke
Werdenberg, Sargans und Gaster - betreffen, liegt bisher in zwei 1983 und
1985 erschienenen Bänden (bis 1299) vor. Sie berücksichtigt die Urkunden
seit dem Jahr 1000 und ersetzt teilweise die Edition Wartmanns. Sie stellt
damit eine wesentliche und unverzichtbare Ergänzung des UASG dar.

3. Thurgauer Urkundenbuch: TUB
Das achtbändige TUB ist eine moderne Quellenedition des 20.Jahrhunderts.
Bis zum Jahr 1400 enthält es sämtliche Rechtsdokumente und Verwaltungs-
akten, die "den Thurgau beschlagen."" Neben den St.Galler Urkunden sind
dies auch Dokumente aus anderen Klöstern und Herrschaften, die im südli-
chen Bodenseegebiet, also im Thurgau, über Grundbesitz verfügten.

4. Katasterverzeichnisse des 19.Jahrhunderts: Helv. Kat. und Kat. TG
Das für das Gebiet des Kantons St.Gallen vollständig erhaltene "Helvetische
Kataster" von 1801/02 und das "Thurgauische Kataster" von 1850 sind ge-
meindeweise angelegte Güterverzeichnisse/' Die Parzellen werden darin alle

42 Clavadetscher III, S.VIII.
43 Wartmann I. S.5.

44 Schaltegger I, S.III.
45 Das "Thurgauische Kataster" liegt, mit Ausnahme der Gemeinde Horn, vollständig im

StaTG vor. Das "Helvetische Kataster" dagegen ist im thurgauischen Anteil des untersuch-
ten Gebiets (siehe unten, Kap.l.l., S.49f.; Anhang E, S.298f.) lediglich für Arbon und Rogg-
wil erhalten.
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namentlich erwähnt. Wir finden deshalb in den Katasterverzeichnissen die
Summe jahrhundertelanger Namenüberlieferung und Namengebung. Wegen
ihrer amtlichen Verwendung als Grundlage für die Steuerberechnung stellen
sie die systematischsten und vollständigsten "Flurnamensammlungen" dar,
über die wir verfügen.

5. Pupikofer/Meyer-Sammlung
Die Absicht dieses ersten wissenschaftlichen Namenforschungsprojekts im
Kanton Thurgau (1870/71), das auf die Initiative von Johann Adam Pupiko-
fer (1797-1882) zurückgeht, bestand darin, über das ganze Kantonsgebiet
eine vollständige Sammlung der vitalen F1N in ihrer exakten mdal. Lautung
anzulegen.
Ernst Dickenmann bezeichnete das Resultat dieser ernsthaften Bemühun-
gen als "erste systematische Flurnamensammlung" des Kantons Thurgau.®
Diesem Urteil kann ich mich, nach genauer Durchsicht der Aufzeichnungen
und nach Vergleichen mit den anderen Quellen, nicht anschliessen: Für eine
wissenschaftliche Auswertung sind die von unmotivierten Laien erhobenen,
unvollständigen und unpräzisen Daten der "Pupikofer/Meyer-Sammlung"
nicht brauchbar.'"

6. Die Flurnamenerhebungen
Als letzte Hauptquelle standen mir die Flurnamenerhebungen aus den Kan-
tonen Thurgau und St.Gallen zur Verfügung. Gerade am Obersee aber waren
zu Beginn meiner Arbeit die Aufnahmen für die beiden kantonalen Na-
menbücher noch nicht abgeschlossen.® Diesen Mangel versuchte ich, wo
immer sich aufgrund einer Namenform aus den früheren Quellen oder den
Katastern des letzten Jahrhunderts ein Vergleich mit der mdal. Lautung auf-
drängte, mit einer "gezielten Namenerhebung" an Ort und Stelle auszuglei-
chen. Mittlerweile liegen auch für den Oberthurgau von Seiten des 77jurgöw-
er /Vame/ihMc/zs die Erhebungen in vollständigem Umfang vor, so dass sich
hier eine zusätzliche Kontrolle ergab."

Wir verfügen also über keine umfassende Belegsammlung von Namenfor-
men aufgrund historischer Quellen aus allen Jahrhunderten. Auch die Ergeb-
nisse der bei einzelnen Namen in den Archiven vorgenommenen "gezielten Be-
legsuche" erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine eigentliche phi-

46 Dickenmann, S.293.
47 Siehe Anhang B: Die Pupikofer/Meyer-Sammlung von 1870/71; Anfänge und Schwierig-

keifen der Namenforschung im Kanton Thurgau, S.291ff.
48 Siehe Anhang C: Flurnamenerhebungen: Die vordringliche Aufgabe der Namenforschung.

S.294f.
49 Meist genügt bei der Angabe von Orts- und Flurnamen eine typisierte Mundartform. Wo diese

vereinfachte phonematische Umschreibung nicht genügt, stützt sich die phonetische Tran-
skription auf das System des "Schweizerdeutschen Sprachatlasses" (SDS) ab. Siehe Hot-
zenköcherle, S.79-95.
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lologisch-diplomatische Materialaufarbeitung steht also nach wie vor aus. Die
nur in wenigen Ausnahmefällen durchbrochene Quellenlücke von ca. 350 Jah-

ren dürfte jedoch durch Anlage und Ausrichtung der vorliegenden Arbeit nicht
allzu sehr ins Gewicht fallen:

Die Untersuchung stützt sich im wesentlichen auf die frühen Ortsnamen-
Typen ab, denn im Zentrum sollen ja siedlungsgeschichtliche Vorgänge des FVü/z-

m/tte/fl/fm- stehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein für den gesamten Problem-
kreis entscheidender ON weder bis ins 15.Jahrhundert - bis dahin liegt uns in
zuverlässigen Quelleneditionen das vollständige Urkundenmaterial vor - belegt
ist, noch in Katasterverzeichnissen des 19.Jahrhunderts als Flurname erscheint,
kann als sehr gering eingeschätzt werden.

Einige methodische Aspekte und Überlegungen, soweit sie nicht aus den Ka-
piteln 0.2. ("Aufgaben und Möglichkeiten der Namenforschung") und Kapitel
0.3. ("Methodik und Arbeitsziele") hervorgegangen sind, sollen an dieser Steh
le nachgeschoben werden:

Die Namen einer Schicht werden, wo nicht ausdrücklich anders festgelegt,
stets in alphabetischer Reihenfolge angegeben. Dabei stützt sich die Schreibung
der Namen auf jene der Landeskarte der Schweiz (1:25'000) ab. Zwar ist diese
in mancherlei Flinsicht inkonsequent, bei weitem aber jener der offiziellen kan-
tonalen Gemeindeverzeichnisse vorzuziehen/' Auf eine dritte, korrektive
Schreibweise wurde verzichtet.

Die Namenforschung ist von den realen Gegebenheiten und der Natur der
Gebiete, über die sie siedlungsgeschichtliche Aussagen machen will, nicht zu
trennen. Anlässlich vieler Geländebegehungen und im Gespräch mit Einheimi-
sehen - meist älteren Leuten aus dem landwirtschaftlichen Sektor - bot sich mir
die Möglichkeit, vorgängig am Schreibtisch f/zeoretoc/z Erarbeitetes einer Real-
probe zu unterziehen. Oft ergab sich daraus auch der umgekehrte Weg, indem
am Ort real Erfahrenes einer späteren Verarbeitung am Schreibtisch bedurfte.

Mein Bekenntnis zu Anschaulichkeit und Veranschaulichung zeigt sich in der
grossen Zahl von insgesamt 36 Abbildungen. So gipfelt etwa die Erörterung
und s/?racMc/ze DursteZ/ung jeder Namenschicht in einem Kartenbild, das die
Lage und Streuung der Ortsbelege sichtbar macht. Auch in anderem Zusam-
menhang vermag eine grap/zijc/m Dars?e//«ng oft einen sprachlichen Inhalt we-
sentlich zu unterstützen.

Das frühmittelalterliche Quellenmaterial, das indirekt Aufschluss über die
vorangehenden, gwe/Zen/osen Zeiträume geben kann, ist spärlich. Zudem er-
scheint es oft in sich widersprüchlich oder unklar. Darin Spuren geschichtlicher

50 Bei der Schreibung der -hausen-Ortsnamen zeigt sich dies in anschaulicher Weise: "Bä-
terschhusen" (statt Bäterschuse) steht das benachbarte "Dippishausen" gegenüber.

51 Als Beispiel sei hier der Egnacher ON Chuglersgrüt (LK) genannt, den die neueste Ausgabe
des Thurgauer Ortschaftenverzeichnisses von 1983 in der Form "Kuglersgreut" angibt.

52 Siehe Register A, S.301f. Abbildungsverzeichnis.
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Realität zu entdecken und sie zu einem Gesamtbild wenigstens in groben Zügen
zusammenzufügen, entspringt dem Bemühen um gesicherte Erkenntnisse und
um ein besseres Verständnis geschichtlicher Zusammenhänge:"

"Angesichts der vorliegenden Überlieferung gibt es keine Rekonstruktion,
die den Charakter der Hypothesen ganz abstreifen kann, keine Deutung, bei
der nicht ein unerklärter, ja widersprechender Rest an Quellenaussagen übrig
bleibt. Insofern ist der Geschichtswissenschaft fortdauernd die Aufgabe ge-
stellt, ihre Hypothesen im Lichte der Funde, neuer Einsichten, möglicher Par-
allelen stets neu auf ihre Haltbarkeit zu prüfen. Die Überlieferungslage
macht immer neue Versuche erforderlich, die Aussagekraft der Einzelzeug-
nisse durch eine noch feinere "Präparation", durch die Bearbeitung im ori-
ginären Kontext zu steigern und gleichzeitig durch geduldige Ordnung die-
ser Überlieferungssplitter Anhaltspunkte für eine detailliertere und gesi-
chertere Rekonstruktion zu gewinnen."

53 Keller, S.2f.
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7. D/e Sc/n'c/zfung der/rü/zesten germam'sc/zen
Ortsnamen-7ype« im Paum Arbo«

In der alemannischen Frühzeit steht immer eine Emze/perso« im Zentrum
einer Ortsgründung. Wir erkennen dies an der Art der Ortsnamen-Typen: Es
sind immer zusammengesetzte Namen mit einem Personennamen als Grund-
wort. Die Art der führenden Rolle, die diese Persönlichkeiten spielen, ihr recht-
liches Verhältnis zu der nach ihnen benannten Siedlung und ihren Bewohnern
bleiben aber noch im Dunkeln,' im Gegensatz zu späteren Epoc/zen der ale-
mannischen Besiedlung.- In St.Gallen und anderswo setzt eben die urkundli-
che Überlieferung kurz nach dem Jahr 700 zaghaft ein, also erst im Zeitalter
des a/emanm'sc/ze« oder /r«/zm/ffe/a/fer/z'c/ze« Ausbazzs, der unter gänzlich an-
deren Voraussetzungen stattfindet als jene frühen Wanderbewegungen der
Lanäna/zmezetf." Daraus ergeben sich die beiden Grundbedingungen, von
denen jede Schichtenbetrachtung ausgehen muss, die bis zu den Anfängen ale-
mannischer Siedlungsaktivität südlich des Hochrheins zurückreicht:

1. Für die Zeiträume alemannischer Besiedlung vor 700 stehen uns zur Do-
kumentation siedlungsdynamischer Abläufe keine Simultanquellen zur
Verfügung. Selbst das älteste Urkundenmaterial hinkt dem Prozess der
Siedlungsgründung und Namengebung um einiges hinterher.

2. Das älteste Urkundenmaterial, wie es sich für den südlichen Bodenseeraum
ausschliesslich in den Quellenwerken UASG und TUB präsentiert, spiegelt
die frühe Quellenlage wider. Es ist sehr schmal und daher in seiner direk-
ten Übertragbarkeit begrenzt.

Im folgenden möchte ich den Ortsname« der alemannischen Frühzeit er-
sfens die ihnen zugrundeliegenden Personennamen zuordnen. Mit der Isolati-
on und Identifikation von Patronymen, d.h. mit dem Ortsnamen-Ursprung, ist

1 Vgl. Bach 11,1, §340f.; Boesch 1960, S.207.
2 So tritt etwa bei den Ortsnamen auf -wil (ca. 7. bis 9Jh.) das Verhältnis der namengebenden

Person zur Siedlung oft klar aus dem Quellenzusammenhang hervor. Siehe dazu unten S.203f.
3 Zur Definition des vielschichtigen Ausbaubegriffs siehe unten, S.157. Anm.l. - Zum Beginn

und den Bedingungen der al. Landnahme südlich des Hochrheins siehe unten, S.121.
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auch das Problem der Ortsviameu-TiHfR'/c/z/zmg evoziert. Auch lautgeschicht-
liehe Aspekte müssen daher im einzelnen diskutiert werden. Zweitens sollen
als Hauptinformationsquelle die Patronyme in den Rahmen des St.Galler Per-
sonennamen-Schatzes gestellt werden. Oft ist in diesem Zusammenhang auch
nach ihren gegenseitigen Verbindungen oder Übereinstimmungen und damit
nach einer über die Schichtenzugehörigkeit hinausgehenden Beziehung zwi-
sehen den jeweiligen Ortsnamen zu fragen. Schliesslich versuche ich drittens,
den Bedeutungsgehalt der Patronyme als Informationsgehalt in die Untersu-
chung einzubeziehen. denn ursprüngliches Namengut war, so Henning Kauf-
mann, "niemals sinnlos":"

"Trotz der bedeutungsfeindlichen Kräfte in der Namengebung, zu denen
neben der beliebigen Auswechslung der PN-Glieder auch die sogenannte
Sinn-Entleerung der Namen gehört, ist es dennoch nicht abwegig, im Be-
reich des PN-Schatzes nach Bedeutungsgehalten zu fragen."
Bei der Identifikation von Patronymen und deren Zuordnung zu Perso-

nennamen-Stämmen stütze ich mich im wesentlichen auf die Forschungen För-
stemanns und Kaufmanns," bei der Schreibung oft auch auf das lemmatisierte
Register des St.Galler PN-Schatzes, wie es nunmehr vollständig in den "Sub-
sidia Sangallensia I" vorliegt.

7.7. Rum?? Ar7>orr Abgrenzung

In seiner für die thurgauische Namenforschung massgebenden Arbeit "Zur
Schichtung der thurgauischen Ortsnamen" spürte Oskar Bandle 1963 aus be-
greiflichen Gründen den Ortsnamen Inner/m/b der Kantonsgrenze nach: So
wie eine Ortsmonographie den Flurnamenschatz eines klar begrenzten Ge-
meindebanns zum Gegenstand hat, so liegt auch einer weiträumigeren topo-
nomastischen Untersuchung meist eine politisch-administrative Basis zugrun-
de, bedingt durch das Vorhandensein kantonaler Namensammlungen und
Quellenwerke.

Die Definition eines Untersuchungsgebietes ist jedoch eines der Kernpro-
bleme der Namenforschung überhaupt. Gerade am Beispiel der Arbeit Band-
les zeigt sich dies deutlich. Seine an territoriale Gegebenheiten der Neuzeit ge-
bundene Betrachtungsweise vermag zwei siedlungsgeschichtlich relevanten, in
sich geschlossenen Siedlungsräumen der alemannischen Frühzeit nicht gerecht
zu werden:

4 Kaufmann 1968, S.436.
5 Henning Kaufmann (1968. S.3) qualifiziert den "guten alten Förstemann" mit den folgenden

Worten: "In Wirklichkeit steht die Wissenschaft in mancher Hinsicht heute noch nicht auf der
Höhe von Förstemann." Damit spielt Kaufmann auf das "Altdeutsche Namenbuch" von Ernst
Förstemann an, dessen zweite Auflage von 1901 im Jahr 1966 neu ediert wurde. - Seit 1968
existiert der "Ergänzungsband" zu Förstemanns altdeutschem Namenbuch (siehe Kaufmann
1968) und damit die Möglichkeit, abfällig veraltete Angaben Förstemanns zu verifizieren.
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Zum einen ragt der im Nordosten des Kantons gelegene Bezirk Diessen-
hofen in eine alemannische Altsiedellandschaft hinein, die über den Thurgau
hinaus in ihrer Ganzheit ("Raum Eschenz") betrachtet werden müsste, zum
anderen zerschneidet die thurgauisch-st.gallische Kantonsgrenze am Obersee
die Einheit eines frühmittelalterlichen Siedlungsgebietes, das im Spannungs-
feld zwischen dem ehemaligen spätrömischen Kastell "Arbor Felix" und der
frühen Klostersiedlung St.Gallen liegt. Gerade aber die Geschlossenheit die-
ses Raumes zwischen Voralpen und Bodensee ist für die Fragestellung der vor-
liegenden Arbeit von entscheidender Bedeutung.

Bei der Festlegung eines "Raumes Arbon" müssen wir daher versuchen,
geographisch-morphologische Scheidelinien zu berücksichtigen, nicht die
"willkürlichen" politisch-territorialen Grenzen der Neuzeit, Nur so gelingt es

uns, frühma. Siedlungsräume in ihrer Ganzheit zu umschliessen:
Eine natürliche Grenze bildet im /Vo/r/e« und Osten die von Südost nach

Nordwest verlaufende Uferlinie des Obersees, im Süheti der bis gegen 1000 m
ü.M. reichende Kamm des Rorschacherbergs, die in den St.Galler Quellen viel-
fach belegte frühmittelalterliche Wildnis im oberen Steinachtal" und schliess-
lieh der im Sitterbogen gelegene Bernhardzellerwald, der sich bis über 900 m
ü.M. erhebt - bis hierher beruht das Untersuchungsgebiet auf natürlichen Sied-
lungsgrenzen, die durch den See und die Alpstein-Nordabdachung gebildet
werden. Gegen Westen finden sich keine natürlichen Scheidelinien von solch
ausgeprägter Arth Hier nehme ich die Abgrenzung in der Weise vor, dass die
Untersuchung folgende landschaftliche Einheiten miteinbezieht:

6 Eine Liste sämtlicher Belege aus den frühen St.Galler Quellen, welche die frühmittelalterli-
che Einsamkeit der voralpinen Gegend um St.Gallen dokumentieren, gibt Sonderegger 1957,
S.14.

7 Gerade die Beispiele von Obersee und Alpstein zeigen, dass selbst natürliche Scheidelinien
nur bedingt Siedlungsräume abschliessen. Die Bedeutung des Bodensees als Handels- und
Verkehrsweg riss im Frühmittelalter nicht ab, sondern schuf ein Beziehungsgeflecht zwischen
den Siedlern diesseits und jenseits des Sees. Siehe dazu Burmeister, S.167f. Selbst die schrof-
fen Gräte des Alpsteins stellten keine Verkehrs- und Kommunikationsgrenze dar. Bis ins Hoch-
mittelalter wurden die Alpweiden des Säntisgebietes vom romanischen Rheintal her bestos-
sen. Siehe dazu Sonderegger 1957, S.14f. und S.56. - Kartendarstellung bei Boesch 1981/82,
S.257.
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1. im Norden die Ostabdachung des Seerückens und den flachen Übergang
vom Thurtal zum Aachtal.

2. im Süden ein Gebiet, das vom mäandrierenden Unterlauf der Sitter und
ihrer Einmündung in den Thurbogen bei Bischofszell geprägt ist.

Das Problem der Abgrenzung eines Untersuchungsgebietes lässt sich nie in
jeder Hinsicht befriedigend lösen. Bruno Boesch hat diese Erkenntnis so for-
muliert: "(...) jede Grenze, die wir ziehen, ruft nach der Frage, wie es jenseits
beschaffen war, die Sprachgrenze nicht ausgenommen."* Auch im folgenden
zwingt uns die Berücksichtigung des siedlungsdynamischen Zusammenhanges
immer wieder, über den "Raum Arbon" hinauszublicken.

7.2. Die -mgen-Orte

Kennzeichnend für die alemannische Landnahme im Süden des deutschen
Sprachraumes (5./6.Jahrhundert) sind die echten -hzge«-Ortsnamen2 Diesen
ältesten raumbildenden Siedlungsnamentypus gilt es zunächst abzugrenzen:

8 Boesch 1958, S.2.
9 Grundlegendes bei Bach 11,1, §106; §196-214.
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Den mit einem Personennamen gebildeten ec/ife« -mgen-Namen liegt fol-
gendes Wortbildungsmuster zugrunde: /o/ca/e Prapoxz'ho« + Pmo/ie/inarne +
Aio/Ze/r/vex Z;<ge/?öng/cehxxt(/f/.v '-mg' im Dnt. P/nra/. Als Beispiel nenne ich

aus dem Mittelthurgau den auf der Basis des Personennamen VHgwv//r gebil-
deten Ortsnamen *ze w/gvrato;gt/// bzw. *w/gwfl/n>igfl (Nominativ/Akk.). Um
die Wende vom 8. zum 9.Jh. erscheint er zum ersten Mal urkundlich, in der
Form "in villa Wigoltinga'V"

Die für die Landnahmezeit irrelevanten tmec/tü?« -//igen-Orte dagegen sind
mit einem Appellativ komponiert - das -ing-Suffix kann auch die Zugehörig-
keit einer Sache zum benannten Siedlungsort ausdrücken" - oder aus einer an-
deren Namenform umgebildet. Im letzteren Fall kann ihr Vorhandensein die
Nähe zu echten -ingen-Namen voraussetzen, indem die Übertragung des un-
organischen Suffixes auf reiner Ablenkung basiert."

Die Zugehörigkeit zur Gruppe der echten -/»ge/t-ON allein genügt nicht,
die Ortsgründung in die früheste alemannische Siedlungsepoche zu datieren.
In siedlungsungünstigen oder weiter nach Süden vorgeschobenen Gebieten,
die daher erst spät besiedelt bzw. alemannisiert wurden, blieb das Zugehörig-
keitssuffix auch zur Patronymikalbildung von ON bis ins Spätmittelalter pro-
duktiv." Ein echter -mgen-Name kann jedoch mit Hilfe geograp/t/xc/i-mor-
p/zo/ogzsc/zer, xzed/zzngxgexc/zrcMzc/jerundxprac/z/zc/zer t/her/egzzngen- die Art
des Patronyms ist oft entscheidend - mit einiger Sicherheit einer früheren oder
späteren Besiedlungssituation und damit Epoche zugeordnet werden.

Das Streubild der echten -/«gen-Ortsnamcn in Süddeutschland und der
Schweiz zeigt deutlich die Stossrichtung der Landnahmebewegung vom ale-
mannischen Kernland" an der oberen Donau nach Süden zum Rhein hin."
Zwei Haupteinfallsachsen lassen sich unterscheiden:

Westlich des Rheinfalls zieht sich die -z>zge/?-Kette an die untere Aare und
Limmat hinüber, östlich stösst eine weitere -mgen-Landschaft gegen Win-
terthur vor." Ihre Ausläufer erreichen den Thurgau, wo wir von einer Hau-
fung nur nordwestlich von Frauenfeld und im Raum Diessenhofen sprechen
können. Dieser ON-Typ, der zur ältesten al. Besiedlungsschicht gehört, tritt in
den siedlungsgünstigen Gebieten des Murgtals, des mittleren Thurtals und des
Seetals nur noch punktweise auf.

10 TUB I.S.163.
11 Vgl. Bandle 1959, S.31.
12 Boesch 1958. S.Sff.
13 Diesen Sachverhalt hat zuerst Bachmann (1919) dargelegt, nach ihm Boesch 1958 und Zinsli

1971.

14 Im 5. und 6.Jh. existierte im Raum Neckar-Donau ein zusammenhängendes, wohl alemanni-
sches Herrschaftsgebiet, dessen Name *Para heute noch in einem Teilgebiet als Baar weiter-
lebt. Siehe dazu im besonderen unten S.129, Anm.34.

15 Siehe die Karte bei Sonderegger 1979, S.252.
16 Boesch 1958, S.13f.
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Wie steht es nun mit der Beschaffenheit der -/ngen-Schicht im "Raum
Arbon"? Die folgende Diskussion aller in Frage kommenden Orts- und Flur-
namen hat das Ziel, die echten, d.h. für die Siedlungsgeschichte des Frühmit-
telalters relevanten -z>zgen-Namen von den unechten zu trennen. Aufgrund der
Anzahl, Lage und Beschaffenheit der alten -»/gen-Orte kann anschliessend in-
nerhalb des "Raumes Arbon" der früheste alemannische Siedlungsraum be-
schrieben und diskutiert werden.

1.2.1. Die unechten -ingen-Orte

Arnegg SG
Dorf, Gemeinde Gossau.

Arnegg wird vom Arn/gerhflc/z [arncg^rbax] durchflössen. Nördlich des
Dorfes, nahe der Kantonsgrenze, liegt ein offenes Feld, das den Namen Arn/-
ger VF/»/ [arncg^r wTtiJ trägt." Wir sind daher versucht, als älteren Siedlungs-
namen die Form *Arn/'gen bzw. *Arnz'ngen zu erschlossen." Die Belegreihe
weist jedoch in eine andere Richtung:

720/737 Ahornineswanc UASG I, S.4

887 Ahurnwang UASG II, S.262

904 Aranach
"

UASG II. S.335
1395 Arnang UASG IV. S.448

passim

Der Ortsname Arnegg geht nicht auf auf einen -/'ngen-Namen zurück." Er
bezeichnete ursprünglich einen mit Ahornbäumen (ahd. a/zz/rn m.) bewachse-
nen sanften Abhang (ahd. wnng m.).

Die lautliche Entwicklung dieses Namens ist wohl analog zum unterrhein-
talischen ON *Fflrn-»/z/H»7ng (> ßernang > ßernag > Bernegg) anzusetzend"
Die Endsilbenschwächung, die über *Arn»g zu *Arnz'g [arn^g] führte, und die
in der voralpinen Hügellandschaft naheliegende lautliche Angleichung des ver-
stümmelten ON-Grundwortes wang an die Geländebezeichnung egg-' zeich-
nen sich in den Belegen des UASG noch nicht ab. Die letzte Erwähnung der
Siedlung in diesem Quellenwerk, das bis 1463 reicht, lautet um 1446: "Aman-
ger guoter"." Während sich später als ON-Bezeichnung das Namenkonstrukt
Arnegg durchsetzte, blieb die alte Form *Arnzg im Namen des Dorfbaches und
einer zum Dorfbann gehörenden landwirtschaftlichen Nutzfläche erhalten.

17 LK, Blatt 1074.
18 Vgl. Boesch 1958. S.39.
19 Siehe Bandle 1963, S.276ff.
20 Siehe Hammer, S.180.
21 Das Appellativ Eck f. bedeutet 'vorstehende Anhöhe', 'vorspringender Hügel' (Grimm 3,

Sp.22). Vgl. den spätma. FaN Egger vom Typus 'Herkunftsname'; Vogtei uff Eggen, unten
S.70; S.128, Anm.31.

22 UASG IV, S.151.
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Däc/zzgezz SG
Häusergruppe am Arnigerbach, zu Niederbüren.

Der Ortsname ßäc/zzgezz stellt in unserem Untersuchungsgebiet das Para-
debeispiel für einen unechten, in diesem Fall mit einer Geländebezeichnung
komponierten -z/zge/i-Ortsnamen darb' Die spätmittelalterlichen Belege zei-

gen den ON noch in seiner primären Form:
1265 Bechiu UASG III, S.797
1342 ein gut das gehaissen ist Bächi UASG IV, S. 1076

1454 das Bächi
"

UASG IV. S.441

1801/02 Bächingen Helv. Kat.

Die Erweiterung der alten Stellenbezeichnung ßec/znz, in der sich der ahd.
Instrumentalis mit lokativischer Bedeutung zeigt ("Haus am Bach')," erfolgte
erst in nachmittelalterlicher Zeit. Wir können hinter dieser Entwicklung eine
lautliche Angleichung an den Namen des Nachbardorfes Amegg und an den
des vorbeifliessenden Am/gerbflc/rv vermuten."

Im "Helvetischen Kataster" erscheint eine unverkürzte bzw. zu der von den
nördlicheren Teilen des Bodenseegebietes her geläufigen ON-Endung auf
-zVzge/i hyperkorrigierte Kanzleiform. Mundartlich lautet der Ortsname ver-
kürzt: [bpx^g^].

Doz'/zgezz SG
Hofsiedlung und weites Feld in der Thurebene, zu Niederbüren.

Das bis 1465 reichende UASG enthält keinen Beleg für diesen Namen. Im
"Helvetischen Kataster" treffen wir die Namenform "Dorgiglen" (lx), "Dorn-
lingen" (lx) und "Dornligen" (4x) an. Beim Einzelbeleg Dorg/g/ezz handelt es
sich offensichtlich um einen Schreibfehler des Katasterführers. Die anderen
Belegformen zeigen, dass um 1800 die amtliche hyperkorrekte Schreibweise
Dorzz/zugezz lautete, trotz der anzunehmenden mdal. Form [(.loraPg^jb" Der
ON hat seither den Ausfall des zz erfahren; die gezielte Namenerhebung hat
die mdal. Lautung [<)orPg3] ergeben.

Rein spekulativ könnte dem ON der PN 77zo/7o" zugrundegelegt werden.
Es läge dann nicht etwa Anlautschwächung vor," sondern eine volksetymolo-
gische Umdeutung (Dom). Die ungeschützte Lage in der vor den Flusskor-

23 Ein analoges Beispiel stellt der thurgauische ON Bächlingen dar, dem das Appellativ Bächli
zugrundeliegt. Siehe dazu Boesch 1958, S.17; Bandle 1963, S.270.

24 Siehe Sonderegger 1957, S.35. - Vgl. etwa die identische Namenbildung des Ortsteils Bächi
bei Wittenbach SG.

25 Im ON Ober-/Unterbächi bei Ellighausen (Alterswilen TG) dagegen ist die ahd. Lokativform
unverfälscht erhalten geblieben. Die Erstnennung (TUB III, S.189) lautet, latinisiert im Ab-
lativ, "Baecho".

26 Zur ostschweizerischen Fortisierung von urdt. und frühal. d im Anlaut siehe SDS II, S.164.
27 Förstemann I, Sp. 1461; Kaufmann 1968, S.357. - Vgl. Dorlikon+, heute Thalheim ZH.
28 Zum Problem der Dentallaute im Anlaut von Orts- und Flurnamen, bes. im Appenzellerland.

siehe Sonderegger 1958, S.320ff.
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rekturen des letzten Jahrhunderts überschwemmungsgefährdeten Thurebene
und der Charakter einer Einzelhofsiedlung sprechen jedoch nicht für ihr hohes
Alter. Auch lautlich bietet die Annahme, dass wir einen echten, patronymisch
gebildeten -z'zzgezi-Namen vor uns haben, Probleme:

Zwar ist der Übergang von *7Tzoz7z>7gez7 zu Doz7zgezz lautlich einwandfrei,
die Belegformen Dozrz/zgezz und Dora/zzzgezi aus dem "Helvetischen Kataster"
stehen jedoch nicht im Einklang mit dieser Herleitung - sehen wir von späte-
rer Nameninterpretation (ahd. und mhd. dorn, 'Dorn') ab. Das « der ersten
Silbe kann nicht das Resultat eines assimilatorischen Vorganges sein, sondern
gehört zum Wortstamm. Es bieten sich somit zwei Möglichkeiten an, den heu-
tigen ON DozV/gez-z zu deuten:

1. Südwestlich von DozVzgez? breitet sich ein weites Feld aus, das den Namen
"Chernburg Wisen [xernburg wf^s] trägt. Dieser F1N bewahrt möglicher-
weise die Erinnerung an eine nahe Burgstelle; allerdings ist er im "Helve-
tischen Kataster" nicht aufgeführt, auch geben die Urkunden des UASG in
dieser Richtung keinerlei Hinweise. Die Herleitung des ON aus dem Ap-
pellativ ahd./mhd. fz/rzze/z>z, 'Türmchen', durch Erweiterung der Diminuti-
vendung (ruzrze/zgezz) ist dennoch naheliegend, zumal der Az?zz'gez'böc/z nahe
dieses Hofes in die Thür mündet.

2. Ein besonderes Vegetationsmerkmal des Thurvorlandes sind Dornhecken.
Dem Ortsnamen DozVz'gezz kann auch ahd./mhd. rfozvz m. zugrundegelegt
werden. Die Stellenbezeichnung doz'zze/zVz hätte sich in diesem Fall zum un-
echten -z'zzgen-ON Doz-zze/zge« erweitert.

Beide Deutungsversuche führen den ON DozVzgezz auf ein diminutivisches
Appellativ auf -z>z zurück, das sich lautlich den unechten -z'zrgezi-Namen der
näheren Umgebung fVlzTzzg, ßüc/zz'gezz, Az?zz'gez7zac/z) angeglichen hat.'" Pro-
blematisch bei beiden Deutungsmodellen ist jedoch das Fehlen des Umlautes.
Allenfalls wäre bei den entsprechenden Appellativen vom Diminutiv abzuse-
hen und auf die lange Produktivität des Zugehörigkeitssuffixes -zzzg(ezz) hin-
zuweisen.

Solange uns ältere Belege fehlen, dürfen wir uns nicht für eine der bisher
aufgezeigten Deutungen entscheiden. Es steht m. E. jedenfalls fest, dass wir
einen unechten -zVzgez-z-Ort vor uns haben - allein dies ist für das Problem der
alemannischen Landnahme entscheidend.

29 Vgl. Münsterlin > Münsterlingen, sub voce.
30 Siehe oben, S.52, Anra.13. - Ob auch die F1N Wolfig ob Altnau TG und Emmig bei Berg TG

als späte -ing-Bildungen zu verstehen sind, ist zweifelhaft. Boesch (1958, S.l 9) stellt sie zu Wolf-
egg (vgl. F1N Wolfsgrueb bei Fleldswil. Ftohentannen TG; zu den mit Tiernamen gebildeten
thurgauischen Toponymen siehe Bandle 1959, S.12f.; S.27f.) und, mit Suffixtausch, zu Emmet
(Idiotikon I, Sp.213f.), einer deverbativen Kollektivbildung (siehe dazu unten, S.238) von mdal.
ernten, 'spätheuen', 'zum zweiten Mal heuen'.
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V/ämTer/mgc« 7G
Häusergruppe und ehemaliges Augustinerinnenkloster, ca. 200 m vom Seeufer
entfernt, zu Scherzingen."

Die entsprechend der Bedeutung der klosterherrschaftlichen Örtlichkeit
rfzc/ife Belegliste zeigt den ON als sekundären bzw. unechten -//zgen-Namen.
Das Benennungsmotiv lieferte die Art der Siedlung als klösterliche Gemein-
schaft.'" Das mlat. Appellativ mo/zasferazm bzw. monö.sJeno/i/m'' wurde als

Lehnwort übernommen und als Ortsname verwendet: "(...) uulgari nomine
munsterlin uocant."
1125 locum quem ctiam homines terre illius

uulgari nomine munsterlin uocant
TUB II, S.45

1150 in atrio claustri monasterioli TUB II, S. 100

1150 monasteriolum TUB IL S. 1491.

1201 in loco qui dicitur munsterlin TUB II, S.261

1235 in Monasteriolo TUB IL S.461

1248 de Münsterlingen CHSG III, S.326
1254 dilectis filiabus Monasteriolo TUB III, S.44
1267 monasterii Münsterlingen CHSG IV, S.15
1279 in atrio claustri Monasterioli TUB III, S.582
1280 de Miinsterlin TUB III, S.598
1282 in Münsterlingen TUB III, S.616

passim

Die unechte -/ngen-Namenform erscheint zwar bereits 1248, setzt sich aber
erst nach 1282 gegen die "korrekte" Form /mzmter/m durch. Der ON Mhn-
jrer/zngen erhält also im 13. Jahrhundert seine heutige Gestalt, indem die alte
Diminutivendung -/zu in Analogie zu benachbarten echten -/ngeu-Orten, wie
Th'bo/fzVigen, Sc/zerzmgeu und GüHmgeu, zu -//ngen erweitert wird. Diese laut-
liehe Veränderung des ON wird dadurch noch begünstigt, dass das -hzg-Suffix
auch fihmz'mitz'v konnotiert ist."

31 Das mittelalterliche Kloster war direkt am See, auf einer Halbinsel, errichtet worden. Der heu-
tige barocke Klosterbau dagegen entstand im frühen 18.Jh. bewusst an einem höher gelege-
nen und daher überschwemmungssichereren und trockeneren Ort. Siehe Ganz, S.4.

32 Der spätmittelalterlichen Legende zufolge (HBLS V, S.200) soll das Kloster zwar bereits im
10.Jh. von einer angelsächsischen Königstochter gegründet worden sein. Allerdings stammt
die erste urkundlich belegte Nachricht aus dem Jahr 1125 (siehe Belegreihe) und betont be-
reits die Abhängigkeit des Frauenklosters von seinem Stifter, dem Bischof von Konstanz.

33 Du Cange V, S.144: "Monasterium; Parvum monasterium ab majori dependens." Hier bezö-
ge sich "dependens" auf den Klosterstifter, das Episkopat von Konstanz. - Eine identische Na-
menbildung im Moselgebiet nennt Jungandreas, S.38, §6.

34 Bach 11,1,§106. Einen Parallelfall stellt die ursprüngliche Klostersiedlung "crucelin" (TUB II.
S.44) dar. das von Münsterlingen nur ca. 4 km entfernte heutige Kreuzlingen. Der Diminutiv
geht bei diesem ON auf eine Kreuzsplitterreliquie zurück. Siehe HBLS IV, S.544.
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1.2.2. Die echten -ingen-Orte

ßös//ge«+ 7"G

Einzelgehöft, ehemalige Ortsgemeindc Bottighofen."
1761 Böhslingen/Bösslingen Herder
1850 Böslingen Kat. TG
1914 Klein^Rigi Siegfriedkarte
1975 [de xll ngi): [im bösljge] F1N TG

Der noch im 19.Jh. gebräuchliche ON ist im UASG nicht belegt. Ich möch-
te ihm einen vom germ. Stamm *ööfö, 'Besserung', 'Busse', abgeleiteten PN

zugrundelegen.'" Nach Bach gehören die *böfb-PN bereits in die frühe Christ-
liehe Zeit und weisen auf einen Zusammenhang mit der frühmittelalterlichen
Missionstätigkeit hin/" Personennamen wie Phoso etc. sind denn
auch in den frühen St.Galler Quellen sehr häufig belegt. Die Gründung von
Zfö.v//ge« fällt damit nicht mehr in die erste, vorchristliche Phase der al. Be-
Siedlung, sondern markiert bereits eine Endphase der frühen -ingen-Namen-
bildungen am Obersee.

Angesichts des Umlautes in der abgegangenen ON-Form ist von einem Mo-
nophthong auszugehen. Wir müssen also als Patronym die in St.Gallen eben-
falls mehrfach bezeugte Namenform Pttzo/Pozo ansetzen. Der Ersatz des Ge-
nitiv-« durch das unorganische / (*ßozem>ige > *öoz//«ge) erklärt sich durch
Angleichung an die unechten -mgen-Namenformen der benachbarten Sied-
lungen /Oenz/mgen und Mum/er/toge« bzw. durch Dissimilation / > n."

ßhü/nge/i SG
Einzelhofsiedlung über der Sitter, Gemeinde Wittenbach.
1234 deBüttingin UASG III, S.800
1303 ze Büdingen UASG III, S.332
passim

Zum PN Bwffo oder zu dessen kosender Form was den Umlaut des
Stammvokals erklären könnte." Zugrunde liegt der german. Stamm *borf, gor.

35 Gemäss dem Volksentscheid vom 4.Dezember 1988 ist die alte Kantonsverfassung durch eine
neue ersetzt worden, die auf unterster Verwaltungsebene nach heute gesamtschweizerisch üb-
lichem Muster nur noch die Einheitsgemeinde kennt. Mit dem Abgehen der auf die Mediati-
on zurückgehenden Institution der Munizipalgemeinde, die sich aus verschiedenen Ortsge-
meinden zusammensetzt, werden auch viele historisch gewachsene Kommunalstrukturen ver-
schwinden. Die politische Zuordnung von Toponymen wird daher in der vorliegenden Arbeit
meist im Sinne der alten Verfassung vorgenommen.

36 Förstemann I, Sp.20; Kaufmann 1968. S.69. - Spekulativ ist auch an die Möglichkeit eines

Spottnamens zu denken. Immerhin wird bei Bottighofen um 1355. also lange vor der Erst-
nennung des fraglichen ON, "der Boesenwirt" und "die huob zem Boesenwirt" (TUB VII,
S.919) erwähnt.

37 Bach 1,2, §289. - Zu den Anfängen christlicher Mission am Bodensee, siehe unten, S.123.
38 Vgl. Bach 11,1, §198; Bandle 1963, S.270.
39 Vgl. unten ON Güttingen, sub voce.
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özzzüa/z, 'bieten', 'gebieten'/" Der Personenname ßzzüo ist in seinen Varianten
ßzzzüo und Ezzczfo in den St.Galler Urkunden des S.Jhs. sehr gut belegt.

E/zerzzvzgp/z TG
Wüstung südlich von Spitz, über der linken Aachflanke gelegen, zu Romans-
hörn/'
1398 Haenslin Kovfman von Ebertingen TUB VIII, S.370
1403 Uli Koufman von Ebertingen UASG IV. S.688
1850 Erbendingen Kat. TG
1914 Ermetingen Siegfriedkarte
1946 Erbendingen Kant.Venn.PI.

Mit Hilfe einer gezielten Namenerhebung gelingt es, die lückenhafte Beleg-
reihe zu bereinigen. Die mdal. Form lautet: [eb^rtifjd]. Die urkundlichen Nen-

nungen des Spätmittelalters erweisen sich als die lautlich zuverlässigsten. Die
kartographischen Namenformen des 20.Jhs. dagegen sind als "kleine Nach-
lässigkeiten" der Vermesser zu verstehen: Bei der Form Ermen/igen ist der
lautliche Anklang an das Unterseedorf EmzufzVzge/z [erm^tirja] offensichtlich,
während es sich bei der Form Eröefwjflfzngen schlicht um einen Schreibfehler
(Metathesis liquidae) handeln dürfte.

EöerüVzge« ist ein echter -zzzgen-ON, in dem sich der PN E&zzrwflrt, in St.Gal-
len nicht belegt, oder der PN £Znn7zart, in St.Gallen belegt, verbirgt. Mit dem
Stamm *e£>zzt' ('Eber') gebildete PN sind mit voller Sicherheit erst seit dem 6.Jh.
nachzuweisen. '' Weil die Stämme nvzzr/zz (>'Wachsamkeit') und '"/zarz/zz (>'Tap-
ferkeit') sich als Zweitglieder "berühren und mischen", kommen beide PN in
Frage/'

Güttingen EG
Kirchdorf und politische Gemeinde, ca. 1 km vom Seeufer entfernt.
799 in Cutaningin TUB I, S.27

1155 inGuthingin TUBII.S.157
passim

Zugrunde liegt der german. Stamm *gzzüa (mit kurzem -zz), got. gzzt/zzzv,

'Gott'/' Die Erstnennung weist auf den entweder aus der Kurzform *Gzzfto er-
weiterten oder aus der Vollform Goüowz'n verkürzten PN *Gzzttan hin/'Mög-
40 Förstemann I. Sp.319ff.; Kaufmann 1968, S.65f.; vgl. unten ON Bottighofen, sub voce.
41 Vgl. unten ON Hotterdingen TG und Hotterdingen SG, sub voeibus.
42 Förstemann I, Sp.438; Kaufmann 1968, S.103f.
43 Förstemann I, Sp.1538, Sp.749; Kaufmann 1968, S.173f. Vgl. unten die ON Hotterdingen TG

und Hotterdingen SG, sub voeibus.
44 Förstemann I, Sp.677; Kaufmann 1968, S.156.
45 Während Förstemann die sehr seltene Kurzformendung -an als Diminutivsuffix bezeichnet,

vermutet Kaufmann in ihr eine Verkürzung aus dem PN-Endglied -wan. Der PN *Guttan wäre
in diesem Fall die verkürzte PN-Vollform Godowin. Siehe dazu Förstemann I, Sp.l 139; Kauf-
mann 1968, S.8.
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lieh ist auch die Namenform *Gztfh«; das Kosesuffix bewirkt Umlaut im
Stammvokal/"

Ein Anhaltspunkt für die Datierung der Ortsgründung ergibt sich aus der
Bildungsgleichheit mit dem badischen Gihfmge/i bei Radolfzell, dessen Orts-
gründung aufgrund von Ausgrabungen (friihma. Gräberfeld) "wenig vor 600
durch eine Familie des Hochadels" erfolgte." Ob wir die beiden -mge/r-Orte
im Sinne von Sippenbindungen innerhalb des Bodenseeraums als Paar- oder
Gruppensiedlungen verstehen dürfen, ist aufgrund der erheblichen Distanz
zweifelhaft. Immerhin können wir von der Bildungsgleichheit auf vergleich-
bares Alter schliessen. Die Entstehung von GnMnge« am Obersee dürfte damit
wohl in die zweite Hälfte des 6.Jhs. fallen.

/fo«£7r/;>igen EG
Hof nordwestlich von Salmsach, über der Aach gelegen, zu Romanshorn.
1398 zc Hottertingen TUB Vitt, S.370
1403 von ainer hofstatt ze Hottertingen UASG IV, S.689
1445 Hotteringen UASG VI, S.104
1914 Hotterdingen Siegfriedkarte
1926 Hotterdingen Kant.Verm.Pl.
passim

Die von den anderen urkundlichen Belegen abweichende Form von 1445
ist als Schreibfehler eines St.Galler Kanzlisten zu werten. In den Kartenwer-
ken des 20.Jhs. wird die Siedlung durchwegs - wie die gezielte Namenerhe-
bung ergeben hat [hoterdine] - in der "korrekten" Form //offm/mgen ange-
geben.

Ich möchte den PN *//ohowarf bzw. *//odo/zarf ansetzen. Für das Erstglied
kommen die Stämme */2od (>'Wachsamkeit') und (>'Besitz\ 'Reich-
tum") in Frage."" Den Stamm *tw<r//i, der m.E. dem Zweitglied zugrundehegt,""
bezeichnet Förstemann als nicht sehr alt, die frühesten Beispiele finden sich
nach ihm generell erst im 6.Jahrhundert.'"

Die Übereinstimmung der Zweitglieder in den Namen der unmittelbar be-
nachbarten Orte Eherhngen und //offerch'nge/r legt einen siedlungsgeschicht-
liehen Zusammenhang im Sinne enger Sippenbeziehungen nahe, wir beob-
achten hier den Fall einer eigentlichen Zwillingssiedlung." Die diesen ON zu-
grundeliegenden Stämme */zot//%«öG und sind im PN-

46 Kaufmann 1965, S.5; vgl. Bandle 1963, S.270.
47 Christlein, S.148, Nr.157.
48 Förstemann I, Sp.l85f., Sp.862; Kaufmann 1968, S.43ff., S.191.
49 Vgl. oben die Überlegungen zur Namenbildung von Ebertingen, sub voce.
50 Förstemann I, Sp.1538: Kaufmann 1968, S.388.
51 Klauis Terminologie (1976, S.228) beschränkt das Phänomen der frühma. Zwillingsortsnamen

auf die fränkisch dominierte Ausbauzeit. Hotterdingen und Ebertingen gehören denn auch,
wie sich im Rahmen der Schichtendiskussion (siehe unten, S.62f.) herausstellt, trotz ihrer Zu-
gehörigkeit zu den -ingen-ON nicht mehr zu den frühesten landnahmezeitlichen Gründungen.
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Schatz der St.Galler Urkunden des B.Jhs. alle sehr häufig vertreten.'- Zu die-
sen bildungsmässig verwandten ON gesellt sich schliesslich auch die ca. 6 km
entfernte, in südwestlicher Richtung auf der rechten Sitterflanke gelegene Wü-
stung //offetr/mgen SG.

//o«er<:/mgeu SG
Wiese beim Weiler Pfin, an der thurgauisch-st.gallischen Kantonsgrenze, zu
Muolen.

Das UASG enthält keinen Beleg für diesen Namen. Die Siegfriedkarte und
die kantonalen Vermessungspläne geben den F1N in der wohl entstellten Form
üfoffendtngen an, ebenso ein Marchenbeschreibungsbuch von 1727."

Die Vermutung, dass es sich bei diesem Namen um dieselbe Wortbildung
handelt wie beim Ortsnamen //«»err/mgen bei Romanshorn, bestätigt einer-
seits das "Helvetische Kataster" von 1801/1802 ("Hotertingen, Akerfeld"). an-
dererseits die gezielte Namenerhebung [hoG*"uije|

Die vorherrschende korrumpierte Namenform //o«tw/z>zg<?n hat sprach-
geographische Gründe: Während beim oberthurgauischen ON das r noch deut-
lieh artikuliert wird, ist es beim F1N an der thurgauisch-st.gallischen Kantons-
grenze erheblich abgeschwächt, //otfentfmge» werte ich daher als Kanzleiform,
als Versuch, die undeutliche mdal. Form zu korrigieren.

Wir haben im F1N //ottertfiVzge«, der zum Nutzungshorizont der Höfe Pfin
gehört, den noch aktiven Namen eines abgegangenen echten -z/zgen-Ortes vor
uns. Der Frage, ob hier der Fall einer eigentlichen Wüstung vorliegt, soll in an-
derem Zusammenhang nachgegangen werden."

Sc/zerz/ngc« TG
Kirchdorf und politische Gemeinde, ca. 500 m vom Seeufer entfernt.
1150 ex ville Scherzingen TUBII. S.100
1254 de Schercingen TUB III. S.45

passim

Anzusetzen ist der einstämmige PN Scerzo bzw. Scarzo, eine Kurzform mit
dem diminutiv und kosend konnotierten Suffix -zo." Er gehört zum sehr sei-
tenen germanischen Wortstamm dem die Bedeutung des Schneidens
und Teilens zukommt. Laut Förstemann verbirgt sich in allen mit diesem
Stamm gebildeten Personennamen "ein alter Ausdruck für Schwert".

52 Zum Stamm *hod finden wir die PN Hodo, Huotto, Huado etc.; zum Stamm *auda die PN
Otto, Hotto etc.

53 Band 1206, S.141 oben.
54 Siehe unten meinen vermuteten Zusammenhang zwischen Hotterdingen und Pfin, S.256.
55 Förstemann I, Sp.1305, Sp.1667; Kaufmann 1968, S.305. - Bach (1,1, §89) weist ausdrücklich

darauf hin, dass Kurzformen keineswegs immer kosenden Charakter haben. Vgl. Bandle 1963,
S.270; Boesch 1981, S.34, Anm.73.
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Weder der PN Scerzo noch der PN Scczrzo sind in den bis ins frühe 8.Jh.
zurückreichenden St.Galler Urkunden belegt, was für ein beträchtliches Alter
der Siedlung .«'erzzngzznAscerzingö spricht. Dieser Befund stimmt mit der
Lage des Ortes überein: Scherzingen liegt am nordwestlichen Rand unseres
Untersuchungsgebietes, d.h. in der Herkunftsrichtung der al. Landnahmebe-
wegungen. ist also vermutlich die älteste alemannische Siedlung im "Raum
Arbon" überhaupt.

WeiWinge/z LG
Weiler, Ortsgemeinde Schönholzerswilen.
1303 in Waiblingen TIJB IV, S. 106

1343 ze Waiblingen TUB V, S.47

passim

Für die Abgrenzung der frühesten alemannischen Siedlungsräume des

"Raumes Arbon" ist das abseits der grösseren Gewässer auf erhöhtem Niveau
gelegene WeiWinge/z nicht von Bedeutung. Dem Ortsnamen liegt der Famiii-
enname Weihe/ ('Amtsbote') zugrunde,der seit 1302 in der Ostschweiz be-

zeugt ist: in Frauenfeld, in Dottenwil bei Wittenbach SG und in Roggwil TG."
Der echte -ingen-Ort Weih/ingen ist damit als spätmittelalterliche Gründung
gekennzeichnet.

1.2.3. Auswertung und Schichteninterpretation

Die Detailbetrachtung der echten -ingen-Orte hat gezeigt, dass diese nicht
alle in die Epoche der alemannischen Landnahme zurückreichen, sondern ver-
schiedenen Siedlungsphasen und -perioden angehören:

.S'c/zezvingen und Güttingen, beide im Nordwesten des untersuchten Ge-
bietes, setzen am unteren Obersee die Kette der am Rhein und Untersee ge-
legenen Siedlungen dieses frühesten alemannischen ON-Typus' fort. Es ist be-
zeichnend, dass die ihnen zugrundeliegenden "archaischen" PN Scurzo und
Gzzffan selbst in den frühesten St.Galler Urkunden nicht nachgewiesen wer-
den können. Während für die Datierung des nördlicher gelegenen und daher
etwas älteren Sc/zerzmgen keinerlei Anhaltspunkt greifbar ist, kann dagegen
die Siedlungsgründung von Gzüüngezz anhand eines Vergleiches mit dem bil-
dungsgleichen Ort Güttingen bei Radolfzell wohl frühestens für die Mitte des
ö.Jhs. angesetzt werden.

Ihre ausgezeichnete Siedlungslage ist für Sc/zerzingen und für Güttingen
charakteristisch. Gerade diese günstigen Bedingungen haben letztlich dazu ge-
führt, dass sich beide Siedlungen bis zur Neuzeit zu stattlichen Dörfern,
Kirchorten und politischen Gemeinden entwickelt haben. Es ist denn auch die
heutige Grösse und Bedeutung, die .Sc/zerzzngen und Güttingen von den an-

56 Gottschald, S.520.
57 TUB IV, S.994.
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deren echten -z'ngen-Orten unterscheidet. Jene sind alle Einzelhof- und Grup-
penhofsiedlungen geblieben oder sind - im Falle der heutigen Flurnamen
Eöerfznge/? und //o/ferdwge« SG - als Siedlungsplätze sogar abgegangen. Die
Gründe für diese entwicklungsdynamischen Unterschiede sind siedlungsge-
schichtlicher bzw. -chronologischer Natur:

Die Lage der grossen -z>jge«-Orte an sehr günstigen, für den Ackerbau prä-
destinierten Siedlungsplätzen weist sie einer frühen, expansiven Kolonisati-
onszeit zu. Auf dem Gebiet beider Dörfer, ScJterz/«ge/j und Güm'nge«, zeu-
gen Pfahlbauten und bronzezeitliche Fundstellen'" davon, dass die Alemannen
hier in einem siedlungsleeren Raum fruchtbares Altsicdelland in Besitz neh-
men konnten, d.h. nicht in abseits und höher gelegene Hügelzonen auszuwei-
chen brauchten. Bei Güm'uge/z unterstützt der Fund alemannischer Reihen-
gräber die Datierung der Ortsgründung in die späte Völkerwanderungszeit.""

Abb.2: Streubild der -ingen-Orte

58 Vgl. Boesch 1958, S. 12.

59 Keller/Reinerth, Anhang, "Siedlungskarte 1"
60 Keller/Reinerth, S.272.
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Dieser Ort markiert die letzte Station eines ersten alemannischen Siedlungs-
gangs längs des Rhein- und Bodenseeufers in östlicher Richtung.

Einer etwas jüngeren Schicht von -z/zge/z-Orten können wir die ON-Grup-
pe //otferdz/zgen-Ebert/Vige« bei Romanshorn zuordnen. Wir haben sie als Zwil-
lings- oder Sippensiedlungen der Namenforschung neu erschliessen können.
Beide alemannischen Niederlassungen sind nach Ausweis ihrer Patronyme
frühestens im ö.Jahrhundert gegründet worden, ihre Lage spricht jedoch für
eine wesentlich spätere Entstehung: Zwar scheinen sie den ersten alemanni-
sehen Siedlungsgang längs des Oberseeufers fortzusetzen, ihre Siedlungsplät-
ze liegen jedoch bereits deutlich landeinwärts und folgen dem Unterlauf der
Aach in überschwemmungssicherer Distanz.

Es ist uns gelungen, im unteren Sittertal den abgegangenen -zngen-Ort //of-
rm/zzzgezz SG nachzuweisen und damit die Lücke zwischen dem vorgeschobe-
nen -z'zzgezz -Ort Bzzrzzzzgc/z und der alten -z'ngez-z-Landschaft im mittleren Thür-
tal zu schliessen."' Der frühe, thuraufwärts gerichtete Siedlungsgang findet im
Sittertal seine Fortsetzung. Das Patronym der "Anschlusssiedlung" Hoffer-
z/zrcge« und die exponierte Lage beider -zrzgezz-Orte an der Sitter auf einem Ni-
veau zwischen 500 und 600 m ü.M. lassen darauf schliessen, dass die Besied-
lung des Sittertals nicht in die erste Phase der alemannischen Landnahmezeit
zurückreicht. Diesem Datierungsversuch widerspricht auch die Tatsache nicht,
dass der Flussname .S'/V/er vorromanisch ist."" Wie schon Bruno Boesch gezeigt
hat, setzt die Existenz vorgermanischer Orts- und Flussnamen keine "Sied-
lungsfolge an Ort und Stelle" voraus, denn die der Orientierung im siedlungs-
leeren Raum dienenden Flüsse und Kastelle waren bereits den Grenzgerma-
nen des 4. und 5.Jahrhunderts bekannt."'

Man mag versucht sein, aufgrund der identischen Wortbildung zwischen der
Hofsiedlung //«//<?zr/zzzgez? £>ez Romazzs/zo/yz und dem abgegangenen -z/zgen-Ort
//oZrezY/zVzgezz zz« z/er Sz'Zfer einen engen Zusammenhang im Sinne von Sippen-
Siedlungen herzustellen.'" Von der Hand zu weisen ist diese Möglichkeit nicht,
zumal beide Siedlungen um dieselbe Zeit entstanden sein dürften. Die Über-
einstimmung der Patronyme allein genügt allerdings nicht, um die Gründung
beider Siedlungen mit Sicherheit dem selben Familien- oder Sippenverband

61 Vgl. die Kartenskizze bei Boesch 1962/1963, S. 16, und das Streubild der -ingen-Orte bei Band-
le 1963, S.269.

62 Nach dem heutigen Stand der Forschung können wir mit einer Schicht illyrischer Namen (vgl.
Bandle 1963, S.264) nicht rechnen. Die Erschütterung der Illyrertheorie muss, so Hammer
(S.165), "eine Änderung der Terminologie" nach sich ziehen: "Die Bezeichnungen illyrisch
sowie räto-illyrisch haben wegzufallen. An ihre Stelle setzen wir den neutralen Terminus vor-
romanisch." - Siehe dazu auch Boesch 1981. S.21 f.: Greule, S.156.

63 Boesch 1960, S.204. Dazu auch Kleiber (1973, S.32): "Grosse Flüsse dürften auf dem Weg der
Fernentlehnung bereits vorlandnahmezeitlich den Alemannen als Orientierungsdaten be-
kannt gewesen sein."

64 Vgl. die Sippen- bzw. Gruppensiedlung Ebertingen-Hotterdingen TG, sub voeibus; zum Pro-
blem der Sippensiedlungen allgemein siehe Bach 11,2, §343ff.
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zuzuordnen. Die erhebliche Distanz zwischen den Orten und ihre Zugehörig-
keit zu verschiedenen Siedlungsräumen (TT/erzo/ze« r/e.v ßoc/en.vee.v; 77z ztr- zz/zü

Sz'üerüz/j weisen nicht zwingend in diese Richtung. Die Namengleichheit der
ortsnamengebenden Persönlichkeiten kann ebensogut als Resultat einer dem
herrschenden Zeitgeschmack entsprechenden Namengebung (Namenmode)
verstanden werden. Tatsächlich sind denn auch die Stämme Vzoü/hzzzrüz und
*vflzrüz/*üfl7Y/zz, die dem Ortsnamen //oüerüzVzge/z zugrundeliegen, im PN-
Schatz des 8. und 9.Jahrhunderts sehr häufig.

Zwei echte -z'nge/z-Orte sind für die Frage nach den frühesten alemanni-
sehen Besiedlungsetappen im "Raum Arbon" nicht von Bedeutung: ßcb/zgezz

liegt zwar in einem Siedlungsraum, der durch die alten -/«gen-Orte Sc/zerzüz-

gen und Güttingen gekennzeichnet ist, das christlich motivierte Patronynr
Pzza.vo weist jedoch die Ortsgründung frühestens dem 7. Jh. zu, der Zeit be-

ginnender Christianisierung des Bodenseeraumes, dh. der Epoche des al. Aus-
baus. Die auf über 600 m ü.M. gelegene Siedlung We/Mngen schliesslich ist
eine spätma., auf einem FaN basierende Gründung. Sie stellt im untersuchten
Gebiet den Extrempunkt der Produktivitätsdauer des -/ngen-Patronymikal-
suffixes dar.

7.3. Die -üzg/zo/Dz-Or/e

In der Landnahmezeit war der Personalverband bei der Inbesitznahme von
unbekanntem Land e/zrsc/zezüe/zü. Neugründungen wurden mit dem Typ der
Insassennamen auf -üzg bezeichnet. Obwohl diese Art der Ortsbenennung in
höheren Lagen bis ins Zeitalter der Familiennamen, d.h. bis ins Spätmittelal-
ter fruchtbar blieb,"' kamen schon sehr früh "echte Siedlungsnamen""" auf. Das
allmähliche Zurücktreten der rein anthropogeographischen -z/ige«-Namen zu-
gunsten geographischer Ortsbezeichnungen signalisiert die Schicht der ON
vom Typ: /o/cu/e Präposüzon + Perso/re««a/ne+ '-üzg'" + Zy/ü.vc/zev 3zer//zz«g,v-

zzamezz-Gnz7zz7won\® So liegt etwa die Erstnennung des Ortsnamens Göü'g-
/zo/ezz um 829 in der Form "Cotinchova" vor." In der Ortsnamen-Komposition

GoüVzg/zouve« hat sich der herkömmlichen Verbindung von Patronym
Godo und Patronymikalsuffix -zzzg neu das Siedlungsnamen-Grundwort -/zo/i?«

zugestellt. Solche Ortsnamen sind denn auch als eigentliche Misch- oder Über-
gangsformen zu verstehend"
65 Siehe oben S.15 und ON Weiblingen, sub voce.
66 Diesen Begriff führt Bach (11,1, S.160; S.454) als Gegensatz zu den Insassennamen auf -ing

ein.
67 Auf das Problem, ob das -ing-Suffix in diesen Namen flektiert ist oder nicht, gehe ich am Schluss

dieses Kapitels am Beispiel der -inghofen-Ortsnamen ein. Siehe unten. S.73f.
68 Bach 11,1, §483.
69 TUB I, S.46.
70 Bandle 1963, S.272. Diesen von Bandle summarisch wiedergegebenen siedlungsdynamischen

Aspekt führt Boesch (1958, S.lOf.) aus. Bach dagegen (11,1, S.157ff.; Kap.2c: "Der fränkische
Stil der dt. ON-Gebung des 6./7.Jhs.") betont den politischen Aspekt.
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"Schon rein sprachlich gesehen, bezeichnet die Verbindung des in der Wan-
der- und Landnahmezeit vorherrschenden Begriffs des Personalverbandes
mit dem Begriff des Wohnsitzes den Übergang zur Sesshaftigkeit."

Dieses nach Bandle .s/er//»»g.sY/v//«m/.sr/7 bedingte Aufkommen der Über-
gangsformcn und das gleichzeitige Zurücktreten des "kolonialen oder Völ-
kerwanderungsstils" der Ortsnamengebung hat vor allem auch po/ttoc/ze
Gründe:"

Bereits Ende des 5,Jhs. hatte der merowingische Frankenkönig Chlodwig
(466-511) die Alemannen unter seine Kontrolle gebracht. Damit übernahmen
die Franken unter den rivalisierenden Germanenvölkern in Mitteleuropa end-
gültig die führende Rolle." Unter dem Einfluss der sich stufenweise ausbrei-
tenden frank. Reichsverwaltung verlor der ortsgebundene Personalverband
zugunsten territorialer Einheiten an Bedeutung." Parallel zu diesem "Über-
gang vom Personal- zum Territorialprinzip" mündeten polit. und besitzrechtl.
Strukturen in eine "amtliche Namengebung" ein, deren oberstes Prinzip nicht
mehr das Insassenkollektiv, sondern der Ort selbst war."

Von den Übergangsformen des oben beschriebenen Namenbildungsmu-
sters treten südlich des Bodensees nur die -mg/zo/en und die -/»g/zmrsert-Orts-
namen auf. Oskar Bandle hat bereits darauf hingewiesen, dass auf dem Gebiet
des heutigen Thurgaus die Siedlungsperiodc, die unmittelbar auf die erste
Phase der Wander- und Landnahmezeit folgt, durch die Schicht der ON auf
-z'ng/zo/en gekennzeichnet ist.'" Die dünn gestreuten -mg/zmov/z-ON dagegen
bilden keinen eigentlichen Siedlungsraum und gehören aufgrund ihrer höhe-
ren Lage wohl bereits einer späteren Siedlungsphase an. Sie werden daher nicht
Gegenstand einer eingehenden Schichtenbetrachtung sein."

71 Bach 11,1. S. 157; vgl.Zinsli 1971, S.31. - Die umfassende politische und damit auch kulturelle
Frankonisierung des oberdeutschen Raumes soll unten im Rahmen der Raumnamendiskus-
sion (siehe unten, Kapitel 2: "Die sprachliche Raumerschliessung am Südufer des Obersees
in ahd. Zeit", bes. S. 121 f.) eingehender zur Sprache kommen.

72 Gebhardt I, S.105f.
73 Bach 11,2, §673.
74 Bach 11,2, §468.
75 Bandle 1963. S.272.
76 Bandle 1963, S.274. Die drei sehr spät (13./15.Jh.) belegten -inghausen-ON südlich des Bo-

densees, Illighausen, Helsighausen und Ellighausen liegen auf dem Höhenkamm des See-

rückens, also in typischer Ausbaulage, die im Gegensatz zum Altsiedelland des -ingen-Raumes
im allgemeinen erst von jüngeren Namenschichten erfasst wird. - Der im Jahr 1369 (TUB VI,
S.519) für die Seerückenortschaft Raperswilen belegte FaN "Altinghuser" (Typ: Herkunfts-
name) setzt die Existenz einer Siedlung *Altinghusen voraus, über deren wahrscheinliche Lage
auf dem Seerücken die Quellensammlungen keinen Aufschluss geben.
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1.3.1. Die unechten -inghofen-Orte

Afzg/zo/ez? TG
Dorf südlich von Bürglen, an der Thür, ehemals Ortsgemeinde der Munizi-
palgemeinde Bürglen.

Die Siedlung Zstzg/zo/en ist im untersuchten Gebiet die einzige Vertreterin
dieses ON-Typus". Der älteste Beleg "Justineshowa" stammt von 832." Damit
steht Afzg/zq/en als primäre -/zo/en-Namenbildung fest. Die Umbildung des

alten ON-Grundwortes zum unechten -z7zg/2o/e/?-"Suffix" soll daher im Rah-
men der -/zo/e«-Schicht untersucht werden."

1.3.2. Die echten -inghofen-Orte

Agzz7/zc72cmz+

Oskar Bandles Lokalisierung eines weiteren -z zzg/zo/e/z-Ortsnamens auf der
Ostabdachung des Seerückens kann ich zustimmend" Den nur einmal, aber
sehr früh (796) belegten ON "Agitinchova""" stelle ich zu dem in St. Gallen
nicht belegten PN Agido (*flgz, 'Schrecken')."' Diesen ON jedoch in Anleh-
nung an eine Vermutung Schalteggers"' mit dem ON Zlggez/zo/' zu identifizie-
ren, betrachte ich als spekulativ. Davor hatte bereits der Herausgeber des

UASG, Wartmann, zu Recht gewarnt: "Bei dem gänzlichen Mangel näherer
Angaben über die Lage des Ortes darf jedoch die lautliche Verwandtschaft al-
lein schwerlich mit voller Sicherheit als entscheidend erachtet werden.""'

Gerade am Beispiel AgzYzYic/zova - Fggef/zo/zeigt sich deutlich, dass bei der
Identifizierung abgegangener mit heutigen ON Vorsicht geboten ist."" Der ON
£gget/zo/ lässt sich anhand eines Quellenvergleichs ohne weiteres als hoch-
mz'fte/fl/ter/zc/ze £7>zze//zo/sz'ed/zz«g identifizieren und ist erst im späten 14.Jh. ur-
kundlich belegt:
1385 Egerdhof TUB VII, S.470
1391 Egerdhoff TUB VIII, S.13

passim

Der Flurname Ägerfe tritt, nach Ausweis der Flurnamenerhebungen, süd-
lieh des Bodensees überaus häufig auf. Er erscheint neben der Normalform in
verschiedenen Formvarianten: nach Metathese als FVgefe oder mit Aggluti-
nation von Präposition bzw. Artikel oft auch als 77zgme oder ATzgerte. Zu-
gründe hegt das Appellativ mhd. egmfe. Es bezeichnet unfruchtbares und
daher brachliegendes Rodungsland, das als Gras- und Weideland benutzt
77 TUB I, S.53.

78 Siehe unten, S.80.
79 Bandle 1963, S.273: "(...) -inghofen umgebildet zu -hof."
80 UASG I,S. 132.

81 Förstemann I, Sp.17; Kaufmann 1968, S.20f.
82 Schaltegger I, S.23, Anm.l: "Vielleicht Eggethof, thg. Kirchgemeinde Güttingen."
83 Wartmann I, S.133, Anmerkung zum UASG-Beleg von 796.
84 Vgl. Löffler, S.168ff.
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wird." Die heutige Ortschaft £gger/zo/geht also auf ein Einzelgehöft zurück,
das auf landwirtschaftlich nicht gerade wertvollem Grund und Boden errich-
tet worden war.

Für die Lokalisierung des abgegangenen Ortes zfgir/nc/7ovfl dagegen sind
wir allein auf den Inhalt der Urkunde von 796 angewiesen: Ein gewisser Przz-

n/hg tauscht mit Abt Werdo seinen Besitz in "Agitinchova" gegen ebensoviel
in "Berga" ein. Dabei ist an Berg PG bei Weinfelden wie auch an Berg SG in
der unmittelbaren Nachbarschaft des Klosters zu denken. Dem anfänglichen
fldmmBrraüVe« Br?erewen, den Klosterbesitz zu konzentrieren, steht im 8./9.Jh.
das an Bedeutung stetig gewinnende fem'forzfl/po/ztoc/ze /n/ere^e gegenüber,
nahe gelegenen Besitz gegen entfernteren einzutauschen." Ich möchte daher
annehmen, dass die weiter nach Norden ausgreifende Seerücken-Siedlung
Berg in diese Gütertransaktion involviert war. Damit ist der abgegangene Ort
Ag/PncPovfl innerhalb des untersuchten "Raumes Arbon" den «örP/zc/zeraz
Zonen zuzuweisen. Der PN Przzzz/Vzg tritt im 8. und 9.Jh. denn auch fast aus-
schliesslich im nördlichen Oberthurgau auf. Hier, im oberen Aachtal und auf
der Seerücken-Ostabdachung erstreckt sich die raumbildende Schicht der lo-
kalisierbaren -mg/ro/en-Namen, schichtengerecht wäre AgPzncPova hier zu su-
chen.

ABzg/zo/'e« PG
Weiler, ehemals Ortsgemeinde Mattwil, Munizipalgemeinde Birwinken.
71270 Altkoven UASG IV, S.1011

Dieser einzige Beleg aus den vorliegenden Quellenwerken ist in seiner Zu-
Weisung bzw. Identifikation unsicher und daher wenig aufschlussreich. Trotz-
dem kann für den heutigen ON ABz'gBo/ez; mit einiger Sicherheit der einstäm-
mige PN AMo/ABo angenommen werden, zum german. Stamm nhd. u/z,"
der in vielen patronymisch gebildeten ON vorkommt" und in den St. Galler
Quellen im 8.Jh. gut belegt ist.

85 Idiotikon I, Sp.l29f.
86 Siehe unten beim ON Cotinuowilare+, sub voce.
87 Förstemann I, Sp.55f.
88 Kaufmann 1968, S.28.



ßz'rw/n/ce« TG
Kirchdorf und politische Gemeinde.
822
827

830
1275

1292

Wirinchova
Wirinchova
Wirinchova
Birbichon
Birbinken

TUB 1. S.36

TUB 1. S.4.3

TUB I. S.50

TUB IV. S.809

CHSG IV. S.400

passim
1381

passim
1390

passim
Birbinggen

Birwcinckhen TUB VII. S.252

TUB VII, S.756

Die Belege des 9.Jhs. deuten auf den PN Wero hin, zum german. Stamm
*uw/7, ahd. vtw/io«, 'sich vorsehen", 'sich hüten'/" Er stellt eine Kurzform von
Vollnamen mit Werin- dar, die in den St.Galler Urkunden des 9.Jhs. in grosser
Zahl auftreten."" Die ursprüngliche Form "Wen'ug/zovu" ist nicht belegt; das

ON-Bildungssuffix -/«gho/e« hat die Vokalhebung e > / schon sehr früh ange-
regt.'" Die Namenform von 1390, "Birbinggen", kommt der mundartlichen
Lautung [bjrwfrjgo] sehr nahe und zeigt, dass die Siedlung innerhalb jener nord-
ostschweizerischen ("Beggeli-")Zone liegt, in der k im Inlaut nicht als Arc/z [kx],
sondern als gg [k; «] artikuliert wird."" So entspricht etwa unter- und mittel-
thurgauisch [trukxa] (Pfyn), 'Schachtel', oberthurgauisch [trüge] (Birwinken).

Zwischen 830 und 1275 klafft eine Überlieferungslücke von beinahe 450
Jahren! Bandle gibt als frühesten Beleg die hochmittelalterliche Form von 1275

an.'" Offenbar lehnt er die im allgemeinen angenommene Namenkontinuität""
von Wz>H7c/zovu in ahd. Zeit zu ß/rb/c/zo« in mhd. und ß/ntvn/cen in nhd. Zeit
ab, ohne näher auf dieses Problem einzugehen und ohne konsequenterweise
zusätzlich im Oberthurgau einen abgegangenen -zYzgho/üz-ON VU'rmchovu zu
postulieren.

Tatsächlich bietet die Namenkontinuität erhebliche lautliche Probleme:
Wz'mzc/zovfl > ßz'rmc/zovfl > ßfnh/ce > ßfr^/^/ngge. Die Verschiebung vom
labiodentalen zum bilabialen vv ist mundarttypisch. Dass sich daraus schliess-
lieh der sth. Verschlusslaut entwickelt, hängt mit der inneren Notwendigkeit
eines Namens zusammen, Prägnanz bzw. klare Wortkonturen zu besitzen. Un-
organisch dagegen ist der Einschub des zweiten, alliterierenden Bilabials, den
wir als expressive Lalldoppelung zu interpretieren versuchen.

89 Förstemann I. Sp.1533 und 1539; vgl. Sp. 1556; Kaufmann 1968. S.389.
90 Kaufmann 1968, S.393L
91 Vgl. Kaufmann 1968, S.394.
92 SDS II. S.95ff.
93 Bandle 1963, S.272: Die urkundliche Form heisst allerdings nicht "Birbinchon", wie Bandle

sie angibt, sondern "Birbichon".
94 Förstemann I, Sp.1556; Förstemann 11,2, Sp.1388; Wartmann I, S.258; Schaltegger I, S.36.
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Das anlautende /? der zweiten Silbe in den Belegformen von 1275, 1292 und
1390 (Birb...) steht nicht für einen bilabialen Verschlusslaut, sondern für ein n
in konsonantischer Funktion bzw. ein bilabiales, halbvokalisches tv. Dies be-
weist nicht nur die mdal. Lautung des ON, sondern auch die hyperkorrekte
Kanzleiform von 1381 (Gerichtsprotokoll), die zudem noch das - allerdings
kurze - / der zweiten Silbe unter dem Einfluss der einsetzenden nhd. Diph-
thongierung zu e/ "korrigiert".

Nach Aussage der ahd. Quellen steht die regionale Zuordnung von ffiroi-
c/iovn zum Oberthurgau fest. Ich möchte daher an einer Namenkontinuität
festhalten. Bei Toponymen mit kleinem Kommunikationsradius ist die na-
menüberlielernde Bevölkerungsschicht dünn und sind daher unorganische Na-
menmodifikationen leicht möglich, ß/nv/n/ce« ist als -mg/io/en-ON ohnehin
ein Sonderfall und hat, auch in anderer Hinsicht, eine lautliche Eigenent-
wicklung eingeschlagen: Der Beleg von 1275, "Birbichon", zeigt die Tendenz
zur Verkürzung des -mg/zo/en-Suffixes, die wir auch bei anderen ON dieser
Schicht beobachten, schon sehr früh. Die verkürzte Form auf -/«Aa?«, im Thür-
gau eine Singulärform,"' setzt sich allerdings bei diesem ON als einzigem im
Oberthurgau durch.

Boffzg/zo/i?« TG
Dorf, ca. 500 m vom Seeufer entfernt, ehemals Ortsgemeinde der Munizipal-
gemeinde Scherzingen.

830 in PoUinchovum TUB i, S.47

passim
1288 ze Bottinhoven TUB III, S.739

passim
1317 z.e Bottikon TUB IV, S.358
1320 Bottikoven TUB VI, S.834

passim

Für die Seesiedlung Bom'g/zo/ezz verfügen wir über eine ausserordentlich
dichte Belegreihe, die bis in die Mitte des 9.Jhs. zurückreicht. Bemerkenswert
ist die verkürzte Form "Bottikon" von 1317, die sich aber nicht durchzusetzen

vermag. Zugrunde liegt der PN Bofo bzw. Bnfo.'*-Um 1303 erscheint in einem
Zinsrodel des Augustinerklosters Münsterlingen der FaN "Bottichover" bzw.

"Pottichover", der durch den beigesetzten Artikel noch deutlich als Her-
kunftsname gekennzeichnet ist: "item des Pottichovers len

Detrzg/zo/en TG
Kleine Ortschaft, ehemals zur Ortsgemeinde Oberhofen, Gemeinde Illighau-
sen.
1265 in Tettikoven TUB III, S.287

95 Bandle 1963, S.272.
96 Siehe oben Büttingen SG, sub voce: vgl. Bandle 1963, S.273.
97 TUB IV, S. 103f.
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Ein Parallelbeispiel zu dieser Siedlung finden wir im nur ca. 20 km ent-
fernten mittelthurgauischen Dorf Deffzg/zo/e« bei Pfyn, das ebenfalls auf dem
sanft ansteigenden Fuss des Seerückens liegt. Anzusetzen ist bei beiden ON
der vom Stamm *r/ur//, ahd./mhd. ft/f, abgeleitete, sehr häufige PN 7bfo"\ der
in den St.Galler Urkunden des 9.Jhs. gut belegt ist. - Der nach 1346 in der Bi-
schofsstadt Konstanz auftretende Bürgername 7em'Ao/i?r leitet sich wohl vom
näher bei der Stadt und in der "Bischofshöri" bzw. der bischöflichen Vogtei
"uff Eggen" liegenden Siedlung ab.""

Gö/zg/zo/cn LG
Dorf, ehemals Ortsgemeinde der Munizipalgcmeinde Sulgen.
829 Cotinchova TUB I. S.46
876 Cottinchove TUB 1. S. 141

920 Cotinchova TUB 1. S.200
1269 de Gottinchoven TUB III, S.373

passim
1357 Gotikon TUB V, S.560
1358 ze Götykon TUB V, S.615
1383 de Güttikoven TUB VII, S.325
1395 Göttikain TUB VIII, S.229

Zum eingliedrigen PN Goz/o, Stamm *gzzr/a.- Im 14. Jh. manifestiert sich
in den Belegformen eine starke, für eine Zeitspanne von immerhin ca. vier
Jahrzehnten belegte Verkürzungstendenz zu -/'Aon, die sich aber letztlich nicht
durchsetzte, wie die moderne mdal. Lautung des ON zeigt.

Zo///Ao/en+ TG
In Landschlacht, einer zu Scherzingen gehörenden ehemaligen Ortsgemeinde
aufgegangenen Siedlung, möglicherweise der heutige Ortsteil "Seedorf".""
837 in Zollinchovun TUB I, S.62

1279 Zollinchoven CHSG IV, S.199

passim
1359 ze Zollikoven TUB VI, S.l
1377 ze Zolliken TUB VII, S.78
1396 Zollikofen TUB VIII, S.282

Der eingliedrige PN Zo//o liegt sehr vielen ON zugrunde; er leitet sich vom
german. Stamm *ü//, mit unklarer Bedeutung,"'- ab. Zo///Aon Z// und Zo//z-
Ao/en sind analoge Namenbildungen. Der PN Zo//o ist nur einmal südlich
des Bodensees in seiner Koseform Zo/Zz« belegt.""-Im 14.Jh. wird Zo//z'Ao/en,

98 Förstemann I, Sp.386; Kaufmann 1968, S.88.
99 Zum Raumnamen Bischofshöri siehe unten das gleichnamige Kapitel 2.2., S.124-128.
100 Siehe auch oben den ON Güttingen, sub voce.
101 Vgl. TUB V, S.586, Anm.5.
102 Förstemann 1, Sp.1400; Kaufmann 1968, S.343.
103 UASGI, S.154(a. 801).
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wie auch andere -(«.sj/io/rn-ON im Oberthurgau, teilweise zu "Zo//z7cezz " (1377)
verkürzt.

Die bevorzugte Lage des Ortes hatte zur Folge, dass Zoffi/co/e« mit ande-
ren Siedlungen zusammenwuchs, d.h. seine Geschlossenheit und damit seinen
ursprünglichen Namen verlor.'"'' Ähnlich erging es wohl der benachbarten Ein-
zelhofsiedlung "Volchartshus". die nur einmal (1279) urkundlich erwähnt ist:

"(...) possessiones suas in Volchartshus sitas in littore iuxta villam Zollincho-
ven."'"- Gerade hier, am Beispiel der heute im ebenfalls sehr früh bezeugten
Ort LunÄvc/r/flc/rt (a. 817) vereinigten ursprünglichen Einzelsiedlungen Neu-
/zez>?z+ bzw. VLo//Äems7ues'+,'"" Vb/c7zflrfs/zzzs+ und Zo//z7co/e/z+ zeigt sich, dass
die Konzentration der Bevölkerung auf grosse Dörfer ein siedlungsgeschicht-
lieh yzz/zge/' Vorgang ist. Selbst auf siedlungsgünstigen Uferzonen, in Verkehrs-
technisch und ernährungswirtschaftlich ausgezeichneter Lage (fruchtbares
Schwemmland; Fischfang; Verkehrs- und Transportwege), findet er erst in
zzac/zm/fZe/ö/Ze/'/zc/zer Zeit statt.

Seit 1397 tritt in der Stadt St.Gallen der FaN Zo//z7ro/er häufig auf."" Ob er
als Herkunftsname auf die Siedlung am Obersee oder auf das bildungsidenti-
sehe, allerdings verkürzte Zo//z'Aro« Z//zurückgeht, lässt sich nicht feststellen.

1.3.3. Auswertung und Schichteninterpretation

Die heterogene Siedlungslage der -zzzg/zo/ezz-Orte im untersuchten Gebiet
ist auffallend. ßofüg/zo/i?« und Zo//zÄo/ezz+ sind Niederlassungen auf bestem
Altsiedelland. Sie ergänzen hier die Kette der alten -zngezz-Uferorte am Ober-
see. Andererseits aber treffen wir die übrigen -z'zzg/zo/ezz-Orte in Höhenlagen
zwischen 500 und 600 m ü.M. an, abseits von bedeutenden Wasserläufen, also
auf typischem Neusiedeiland, dessen eigentliche, d.h. dichte Besiedlung im all-
gemeinen erst im Zuge des alemannischen Ausbaus zu erwarten wäre.'"" Die
-zzzg/zo/eu-Orte markieren einen schmalen Siedlungskorridor, der sich von der
alten -zzzgezz-Landschaft am unteren Obersee über die Ostabdachung des See-
rückens zur ebenfalls alten -z'zzgezz-Landschaft an der Thür hinüberzieht.

104 Zur "amtlichen Umbenennung" dieser al. Altsiedlung siehe unten ON Seedorf, sub voce.
105 TUB V, S.715: "(...) seine Besitzungen in Volchartshus, welche am Ufer neben der Ortschaft

Zollikofen liegen."
106 Der Ort geht auf die neben dem mittelthurgauischen Müllheim südlich des Bodensees ein-

zige fränkische Siedlung vom "Bethge-Typus" auf -heim zurück: "Wolfkereshus qui alias
Niwiheim vocatur" (a. 898: TUB I, S.185). Vgl. Langenbeck 1957, S.50; Kläui 1962/63, S.53.

Wolfkereshus+ erscheint in den Quellen nur dieses eine Mal, während der (frühere oder spä-
tere?) Name Neuheim+ noch 985 (TUB VI, S.76) und 1155 (TUB II, S.149) erwähnt wird.
Selbst heute wird zumindest eine Dreiteilung des Flächendorfes Landschlacht in die Orts-
teile Seedorf, Hinterdorf und Vorderdorf klar fassbar. Siehe unten die ON Landschlacht
S.237f„ und Seedorf, S.221f.

107 UASG III, S.523.
108 Siehe die kartographische Darstellung der -wil- und Rodungs-Ortsnamen bei Bandle 1963,

S.279, S.284 und S.286.
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Bereits Oskar Bandle hat festgestellt,"" dass sich in den -zzzg/zo/e/z-Ortsna-
men des Oberthurgaus, im Gegensatz zu denen des Mittel- und Unterthurgaus,
das zweisilbige Siedlungsnamen-GW -/zo/ezz unverkürzt erhalten hat:""

"(...) die Bewahrung von zweisilbigem "-hofen" ("-kofen") steht offen-
sichtlich im Zusammenhang mit der bayrischen "-kofen"-Landschaft, die
ihre Entsprechung in den "-(i)kofen" des schweizdt. Westens (Bern, Solo-
thurn) hat (...)"

Abb.3: Streubild der -inghofen-Orte

109 Bandle 1963, S.273.
110 Die Ausnahme im Oberthurgau stellt die verkürzte Singulärform Birwinken dar. Umgekehrt

sind die unverkürzten ON Dettighofen bei Pfyn und Eschikofen Ausnahmen in der verkürzten
-inghofen-Landschaft des Mittelthurgaus.
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Hier gilt es nun, eine Ergänzung anzubringen: Auch bei den -mg/zo/en-Orts-
namen des Oberthurgaus, vor allem im 14. Jh., macht sich die Verkürzungs-
tendenz zu -/Aon bemerkbar. Sie lässt sich in diesem geographischen Raum
über eine Zeitspanne von mindestens'" 120 Jahren belegen:
1275 Birbichon > Birwinken TUB IV, S.809
1317 Boüikon > Bottighofen TUB IV, S.358
1357 Gotikon > Götighofen TUB V, S.560
1358 Götykon > Götighofen TUB V, S.615
1358 Gistikon > Istighofen TUB VII. 8.9371'.

1377 Zolliken > Zollikofen TUB VII. S.78
1395 Göttikain > Götighofen TUB VIII. S.229

Gemessen an der Gesamtzahl von Ortsbelegen (7) ist die Verkürzung der
oberthurgauischen -/»gho/en-ON, welche hier doch im Gegensatz zu der heu-
tigen unverkürzten Lautung steht, <7e»/7/cA /hssöfl/v Von den 6 im Hoch- und
Spätmittelalter überhaupt belegten echten und unechten -mg/zo/en-Orten sind
5 in der verkürzten Form urkundlich ein- und mehrmals bezeugt. Bei der Aus-
nähme Deff/g/zo/e« mag zudem das Fehlen eines entsprechenden Belegs ledig-
lieh an der schmalen Überlieferungsbasis liegen. Der ON ßzrw/zzAe/z schliess-
lieh hat sich in seiner verkürzten Singulärform ßzrö/Ao« > B/nv/rzAezz durch-
gesetzt und bis heute erhalten.

Diese Belege stammen alle aus bischöflich-konstanzischen Dokumenten,
die Rechtshandlungen mit oder zwischen den jeweiligen Ortsbewohnern zum
Inhalt haben. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten, die historische Ver-
kürzung des Ortsnamenbildungs-Suffixes -zVzg/zo/i?« regional zu erklären:

1. In den verkürzten Schreibformen tritt die mdal. Lautung der ON zutage;
die Urkunden wurden in Anwesenheit der Rechtspersonen aus den Dör-
fern abgefasst. Der Einfluss des Bistums Konstanz im Oberthurgau bzw. die
sprachkonservierende Wirkung der bischöfl. Kanzlei setzte die herkömm-
liehe unverkürzte Namenform gegen die Neuerungstendenzen durch.

2. In den Dörfern hielt man - aus welchen Gründen auch immer - an der alten
Form fest. Die Verkürzung der oberthurgauischen -zzzg/io/ezz-ON im 13. und
14.Jh. vollzog sich nur teilweise auf der Ebene der Kanzleisprache und ist
als Angleichung an jene -inghofen-Landschaft zu verstehen, in denen die
Verkürzung bereits erfolgt ist, so etwa an den mittleren und unteren Thür-
gau.

Erst ein Vergleich der historischen Belege auf breiter geographischer und
räumlicher Basis könnte Aufschluss über die Gründe geben, weshalb sich der
-wg/zo/en-Bildungstyp in verschiedene -zAo/en-tz/zt/ -/Aozz-Landschaften glie-
dert. Es steht jedenfalls fest, dass die oben beschriebene Sonderstellung der

111 Das TUB reicht nur bis zum Jahr 1400. Es ist anzunehmen, dass die Belegreihe noch über
dieses Jahr hinaus ergänzbar wäre.

73



-zVzg/zo/Uz-Ortsnamen des Oberthurgaus erst im 13./14.Jh allmählich Gestalt
annimmt, indem sich hier die in der übrigen Ostschweiz erfolgreiche Verkür-
znngstendenz nicht durchzusetzen vermag."-

Für die Wortbildung der -zTzg/zo/en-Namen, dieser siedlungsgeschichtlichen
Übergangsformen von //zsrz.svcwzflzziezz zu echten Ortsname/z, bestehen grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten:'"
1. Sie haben sich direkt aus -zng/zovö durch Unterdrückung der Endung des

Genetivs Plural organisch entwickelt: *ßoZ/zzg/zovz/zz ('bei den Höfen der
Botinge') > *ßcüz>zg/zova.

2. Sie sind Kontaminationsformen, die durch das Nebeneinander von Insas-

sennamen auf -zzzgezz und Siedlungsnamen auf -/zovezz (uneigentliche Zu-
sammensetzung: der PN steht im Genitiv) ausgelöst worden: *ßofz>zge/z .r
*Boffezz/zova > *ßofz>zg/zov<7.

Die Formen der am frühesten belegten -zzzg/zo/ezz-Namen des untersuchten
Gebiets zeigen eine vokallose Kompositionsfuge. Dies heisst nun aber nicht,
dass die Wortbildung der -z/zg/zo/üz-Ortsnamen des Oberthurgaus mit dem
kontaminatorischen Vorgang zu erklären ist, denn ein allenfalls vorhandener
kurzer Vokal (Genitiv-o) wäre bereits vor dem 8. Jahrhundert, d.h. knapp vor
dem Einsetzen der St.Galler Urkundentradition, synkopiert worden.'" Selbst
/rä/zesfe urkundliche Belegformen können daher zur Lösung dieses Namen-
bildungsproblems nichts Wesentliches beitragen.

Mit Hilfe des Familiennamenschatzes hat Bruno Boesch für die zürcheri-
sehen -mg/zo/erz-Ortsnamen die Kontaminationsthese bejahen können. Zu den
meisten -zng/zo/ezz-Ortsnamen hat er den entsprechenden spätmittelalterlichen
Familiennamen vom Typus "Herkunftsname" auf -z'/zger nachweisen können.
So steht etwa dem OrtsnamenAftz/cozz der Familienname AmVzger gegenüber:'"

"Das will doch nichts anderes besagen, als dass zur Zeit, als die "-hofen"-
Bezeichnungen aufkamen und sich an die bestehenden "-ingen"-Orte an-
lehnten, die reine "-ingen"-Bezeichnung für die Insassen noch weiterlief,
bis in die Zeit der Bildung von Familiennamen hinein."

Es haben einige der oberthurgauischen -zng/zq/e/z-Ortsnamen im 14. Jh. die
Bildung von Familiennamen angeregt. Es sind dies aber alle Herkunftsnamen
vom Typ -z'ng/zo/er. Eine Dualität von -inghofen-ON und -z'/zger-FaN lässt sich
in keinem Fall belegen. Bandles Annahme, dass "die Verbindung von -zzzg und
-/zp/ezz als selbständiges 'Suffix' produktiv und zur Bezeichnung von Neu-

112 Hier liegt nicht eine eigentliche Sonderentwicklung vor, sondern im Gegenteil der Fall eines

ausgeprägten Sprachkonservatismus.
113 Vgl. Bach 11,2. §463.
114 Schwarz, S.52.
115 Boesch 1958, S.10: vgl. Boesch 1982, S.257.
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gründungen gebraucht wurde",'"' bestätigt sich hier, umso mehr, als dass sich
die beiden Siedlungsräume keineswegs decken, sondern lediglich berühren.
Insofern erscheint damit im nachhinein die Betrachtung der -mg/m/en-Orte
als eigenständige Namenschicht gerechtfertigt.

7.4. D/V -/to/eu-Orte

Im Gegensatz zu den erst seit dem Hochmittelalter in Erscheinung treten-
den -//«/-Ortsnamen'" bezeichnen die -/zo/en-Namen, rein sprachlich gesehen,
Siedlungen, die aus mehreren Anwesen bestehen (Gruppensiedlungen) oder
die Summe verschiedener, zu einem stattlichen Einzelgehöft gehörenden Ge-
bäulichkeiten. Wir müssen allerdings damit rechnen, dass einige heutige /zo/erz-
ON ursprünglich auf -//«/'-Bildungen beruhen. In einem solchen Fall ist die Er-
Weiterung zum Siedlungsnamen-GW im Plural die sprachliche Konsequenz
einer Veränderung des Siedlungscharakters: Günstige Bedingungen haben
einen Einzelhof zu einer Gruppensiedlung anwachsen lassen.

Bildungen mit -/zo/e/z sind zwar zum Teil sehr früh belegt, haben aber eine
lange Produktivitätsdauer,"'" so dass sie je nach ihrer geographischen Lage und
nach ihrer Wortbildung verschiedenen Siedlungsperioden angehören können.
Es stellt sich daher im folgenden die Aufgabe, die Schicht der ältesten, pzz-
frozzymzVc/z gebildeten -/zo/ezz-Ortsnamen von den übrigen Bildungen auf
-/zo/e/z zu trennen. Ihre sprac/z/zc/ze Nähe zu den ebenfalls patronymischen
-z'zzg/zo/e/z-Ortsnamen weist sie von vornherein einer relativ frühen Siedlungs-
periode zu.

In der Schichtungschronologie repräsentieren sie jedoch bereits den ersten
Bildungstypus genef/v/VcT/er Namenkompositionen. Im Gegensatz zu den vor-
hergehenden -/«gen- und -zzzg/zo/e/z-ON werden von jetzt an, siedlungschro-
nologisch gesprochen, die Patronyme in den Siedlungsnamen stets flektiert.
Damit hat sich die Betonung von der Person des Siedlungsgründers und
Namengebers auf die Siedlung selbst verschoben. Diese Akzent- oder Bedeu-
tungsverschiebung innerhalb der Ortsnamenbildung ist als onomastisches
Signal dafür zu interpretieren, dass an die Stelle der vorwärtsgerichteten Wa/z-

derbeweg/z/zge/z allmählich die Sess/za/fzg/ze/f tritt oder bereits getreten ist.

116 Bandle 1963, S.274
117 Eine typische -hof-Siedlung stellt der Ort Herrenhof TG (Langrickenbach) dar: Im Urbar

der Grundzinsen und Zehnten, die das Konstanzer Domkapitel erhebt, erscheint der ON im
Jahr 1385 in der Simplexform "Hof" (TUB VII, S.447) unter der Kategorie "Claustralia", ist
also ein dem Stift zugehöriges Lehengut, das nur an Domherren verliehen werden kann. Die
"Herren" ON-Bestimmungswort) sind die Stiftsherren von Konstanz. Herrenhof geht auf
ein spätmittelalterliches Einzelgehöft zurück.

118 Der umlautlose Plural -hofen wird erst in nhd. Zeit durch -höfe ersetzt. Siehe dazu Bandle
1963, S.274.
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1.4.1. Siedlungsgeschichtlich späte Bildungen

/Uien/fo/en TG
Dorf über der Aach, zu Hefenhofen.
849

1303

1304
1315

'.'Ouundorf
Owenhovin
Ouvenhovin

TUB I. S.86

Ouwenhoven

TUB IV. S.864

TUB IV. S.i 13

TUB IV. S.310

Das Beiwort ist wohl ahd. omvcr, mhd. owvvc f."" Es ist mit lat. «r/u« urver-
wandt. Sein semantischer Gehalt ist daher in ahd. wie in mhd. Zeit eng an die

Vorstellung von Wasser geknüpft. Es bedeutet 'wasserumflossenes', 'wasser-
nahes' und schliesslich 'mit Wasser durchsetztes Land'.''"

Der Ort Auen/zo/en liegt auf einer breiten Geländeschwelle an der Aach,
zwischen zwei in die Aach mündenden Bächen, ist also auf drei Seiten von
Wasserläufen umströmt. Die Deutung des ON als 'bei den Höfen in den Auen'
bzw. 'bei den Auenhöfen' findet seine Bestätigung in den natürlichen Gege-
benheiten. Daher scheint mir diese appellat. Deutung wahrscheinlicher zu sein
als die bildungsmässig auch mögliche patrony/n/Sr/m, zum in St.Gallen gut be-

legten PN d/wo, Ouvo, Duo,'"' der auf den Stämmen *«w/a ('Dank', 'Heil')
oder *fl(g)vy/o ('Wasserland', ahd. oiwa) beruht.

Die Gleichsetzung von Aucn/io/en mit dem Einzelbeleg "Ouundorf" aus
ahd. Zeit ist denkbar.'" So hätte der primäre a/o:(-ON einen Wechsel des Orts-
namen-GW als Angleichung an die im Aachtal dichte -/zo/en-Schicht erfahren,
vielleicht auch eine volksetymologische Efmdcutung des patronymischen Erst-
gliedes zu 'Auen', motiviert durch die natürlichen Gegebenheiten des Sied-
lungsplatzes.

Mder/zo/en-t- EG
Abgegangene Siedlung bei Uttwil.
1276 Niderhoven TUB III. S.521

1303 Nidirhoven TUB IV. S.100
1346 Martin von Niedernhoven TUB V. S.144

Aus den Urkunden geht hervor, dass dieser Ortsname eine Siedlung in un-
mittelbarer Nähe von t/ttwz7 bezeichnete. /V/z/erAzoren war, nach Aussage des

adjektivischen und lokalisierenden BW, das noch im Beleg von 1346 /ZeAr/m
erscheint, ein zum Seeufer hin vorgelagertes Gehöft. Später ging die Grup-
penhofsiedlung vermutlich in Uttwil auf, das im allgemeinen gegen den See
hin anwuchs.

119 Vgl. Hammer S.96.
120 Trübner I. S.I33.
121 Kaufmann 1968, S.48f. Subsidia, S.537.
122 Siehe unten ON Ouundorf. sub voce.
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Oher/io/Uz 7Y7 /te/ ////g/zflzz.s'e«

Kirchdorf und ehemalige Ortsgemeinde von Illighausen.
1200 predium suum in Obrehowjn TUB II, S.253

passim

Der späte Beleg und die Namenbildung mit einem lokalisierenden Adjek-
tiv, das die relative Lage dieser Siedlung zu einem weiter unten gegen den See
hin gelegenen Bezugsort der Altsiedellandschaft angibt, etwa zu Dettighofen
oder zu Lengwil, deuten nicht auf frühe Gründung hin. Siedlungsgründung und
hochma. Erstnennung dürften damit nur wenig auseinanderliegen.
Ofter/zo/eu 7T7 bez Rorzzfl/zs/zo/vz

Einzelgehöft, zu Romanshorn.
Im TUB und UASG finden sich keine Belege für diese Siedlung. Das lo-

kalisierende Adj. oöerfen) dient zur Differenzierung von der wohl älteren, an
der Aach unten gelegenen Siedlung //o/V Das höher gegen den Romanshor-
ner Forst hin vorgeschobene Ohcr/zo/«? entstand als deren Ausbausiedlung
noch in der Zeit des umlautlosen /zo/-Plurals und steht damit als spätma. Grün-
dung fest.

Sc/zözzezz/zo/e/i .VG

Weiler, Gemeinde Wittenbach.
1265 Schönenhoven UASG II, S.800
1413 Schönnenhofen UASG V, S.33

passim

Die erst im Etochma. einsetzenden Belege, die adjektivische Bildung und
schliesslich die Lage des Ortes im voralpinen Hügelgelände sind deutliche Zei-
chen für die späte Gründung dieser Siedlung.

1.4.2. Frühe, patronymische Bildungen

ßecc/zen/?ove/;+ TG
Abgegangener ON bei Wilen, zu Illighausen.
1303 item Johans guot in Becchenhoven uberall TUB IV, S.107

Die Lokalisierung des Namens gelingt uns deshalb, weil er aus einem Zins-
rodel stammt, der sämtliche Güter des Augustinerklosters Münsterlingen im
Bereich von Wilen bei Illighausen auflistet.'-'' Westlich von Wilen, an der Ge-
meindegrenze zu Oberhofen, zeugt noch heute ein F1N von diesen besitz-
rechtlichen Verhältnissen des Spätmittelalters: [xlo$prwi$e].

123 Der ON Hof ist im TUB nur gerade einmal genannt (VIII, S.370f., a. 1426): "(•••) im Hof ne-
bent Germasshusen." Präposition und Angabe der relativen Lage zum älteren Ort "Ger-
masshusen" (heute Gemmertshusen, siehe unten, sub voce) machen deutlich, dass wir hier
noch nicht von einem eigentlichen Ortsnamen sprechen können; das Simplex Hof hat noch
rein appcllativischen Charakter.

124 Die Überschrift des entsprechenden Abschnittes lautet: "Wille, item ze Wille."
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Ich vermute im vorliegenden ON den PN ßrzco (Stamm 'Zank'.
'Streit')''' als Patronym, der in verschiedenen Formvarianten in den St.Galler
Quellen belegt ist. So liegt er etwa auch dem -zzzg/zo/en-ON ße/zke/z bei An-
delfingen zugrunde: "Pecchinhova".""
ßzey.verz/zo/Dz TG
Dorf, zu Amriswil.
1220 in villa büsinhoven TUB II, S.365

passim
1342 Büsenhofen TUB V. S.31

1345 ze Busenhofen TUB VI, S.872f

passim

Anzusetzen ist der christlich motivierte PN ßozo, zum german. Stamm
*hdfö, ahd. frzzozö/z, 'bessern', 'nützen'."' Er ist in den St.Galler Quellen in ver-
schiedenen orthographischen Varianten gut belegt. Nach Ausweis des christ-
lieh konnotierten Patronyms geht ßze.v.vezz/zo/ezz mit grösster Wahrscheinlich-
keit auf eine Gründung des (frühen) 7.Jhs. zurück."'

Die Entrundung und anschliessende Diphthongierung des primär durch den
alten oberdeutschen Genitiv umgelauteten Erstgliedes"" (BzAerz/zo/en > ßz-

sen/zo/eu > ßzewe/z/zo/ezzj kann die Belegreihe aus TUB und UASG, die bis
über die Mitte des 15.Jhs. hinausreicht, nicht dokumentieren."'"

Engzs/zo/en TG
Dorf, ehemals Ortsgemeinde von Erlen.
774 villa qui dicitur Ongiseshova TUB I.S.II

1295 inOengishova TUBIII.S.882
passim

Der frühe Beleg des ON macht als genetivisches Beiwort ein Putrarzym
wahrscheinlich. Die später synkopierte Flexionsendung deutet auf starke De-
klination hin: Es liegt der zweistämmige PN Ozzg« vor,"' der aus den Stämmen
*azm (unklare Etymologie und Bedeutung)"' und *gß (>'Speerschaft\ >'Rute',
>'Sprössling')'" gebildet ist.

Der seit 1295 belegte Umlaut in der betonten Erstsilbe wird durch das z der
unbetonten Folgesilbe ausgelöst. Die Entrundung des ON findet beim Über-
gang zum Nhd. statt."" Beide Veränderungen des Anlauts bedeuten zuneh-
mende Palatalisierung und sind artikulationsökonomischer Art.
125 Förstemann I, Sp.231; Kaufmann 1968, S.52.
126 TUB I, S.l 12: a. 858.
127 Förstemann I, Sp.330; Kaufmann 1968, S.69f.; vgl. Bandle 1963, S.275; Bach 11,1, §198.
128 Vgl. oben Böslingen, sub voce.
129 Vgl. unten ON Flabenhoven > Hebenhofen, sub voce.
130 Vgl. unten ON Engishofen, sub voce.
131 Förstemann I, Sp.208.
132 Förstemann I, Sp.207; Kaufmann 1968, S.46f.
133 Förstemann, I. Sp.642; vgl. Kaufmann 1968, S.144ff.
134 Vgl. oben Biessenhofen, sub voce.
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7/e/en/zo/e« TG
Dorf und politische Gemeinde.

817

passim

de Hebinhova TUB I. S.33

883
1305

Hebenhova
in Hevenhoven

TUB I, S. 147

TUB IV, S. 128

passim
1419

1441

Hefenhofen
Heffenhoven

UASG V, S.176

UASG V. S.1001

passim

Zum PN b/ubo, Stamm */z«b, >'Besitz'"\ der in den St.Galler Urkunden für
das 8.Jh. gut belegt ist. Den Umlaut im Patronym bewirkte wohl der alte ober-
deutsche Genitiv Singular auf -bz,"" wie er im ältesten Beleg noch erscheint.

In der Verschiebung des patronymischen Beiwortes vom Verschlusslaut zum
Spiranten hegt der organische, bis ins Mhd. erhaltene Wechsel zwischen stimm-
haftem b fvj und/'vor.'" Assimilation des Erstgliedes an das ON-Grundwort
-/zo/cn dürfte dabei noch beschleunigend gewirkt haben. Diese lautliche Ver-
änderung kann erst zu einem Zeitpunkt eingetreten sein, da das Bewusstsein
für den zugrundeliegenden PN und damit für den Siedlungsgründer und seine
Nachkommen verlorengegangen war. Der Name des östlich am Dorf vorbei-
fliessenden //ebbucbs [hepax] hat dagegen in seiner kontrahierten Form den

german. PN unverändert konserviert.'® Das Aufeinandertreffen der beiden sth.
Verschlusslaute im Auslaut des Beiwortes und im Anlaut des Grundwortes be-
wirkte hier das Herausbilden des stl. Verschlusslautes.

//ez>zze«/zo/erz TG
Dorf, ehemals Ortsgemeinde Andwil, Munizipalgemeinde Birwinken.
1247 in Haiminhovin sita TUB II. S.607
1288 ze Haiminhoven TUB III. S.728

Das patronymische Beiwort ist der einstämmige PN Heimo, zum german.
Stamm */zazm (>'Wohnsitz').'" Er kommt in den frühen St.Galler Urkunden
sehr häufig vor.""

Der nur ca. 3 km entfernte sekundäre ON //ezmen/uc/zen bei Berg, primär
ein ptr. gebildeter F1N, ist entstehungsmässig an die Seite von //ezmenbo/en
zu stellen, d.h. gehört ebenfalls in die Epoche der ersten Sesshaftigkeit. Mitte
des 12.Jhs. wird er, kopiert von einer Vorurkunde des 9.Jhs., als südlichster

135 Förstemann I, Sp.713; Kaufmann 1968, S.160.
136 Kaufmann 1968, S.19.
137 Boesch 1981/82, S.259. Vgl. die analoge Namenbildung Hefenhausen bei Lipperswil (Wäldi

TG): *habenhusen > "haevenhusen" (TUB III, S.899).
138 Vgl. unten den gleichnamigen Heppach, der zwischen Wilerbach und Arboner Aach in den

Obersee mündet, S.168.
139 Förstemann I, Sp.731; Kaufmann 1968, S.166f.
140 Subsidia, S.573.
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Punkt des bischöflichen Bezirks "Bischofshöri" erwähnt."' Damit ergeben sich
zwei sinnvolle Namendeutungen für diesen F1N. wobei spätere Kontanrina-
tionen mit Sicherheit anzunehmen sind:

1. Ahd. /flfcj/rrt, mdal. Lache, "stehendes Wasser in einer Erdvertiefung',
'sumpfiges Gelände': Der heutige Weiler //ezmezi/zzc/zezz liegt zwischen dem

Quellsumpf des C/zezzzzbflc/zs und der Flur Moo.s. d.h. mitten in einem sump-
figen Seerücken-Plateau. Diese Deutung geht von realen. zzrzfz'zz7zt7zezz Ge-

geben/reiten des Siedlungsplatzes //Gmen/uc/zen aus.
2. Ahd. W/z, mhd. /nc/ze, 'Grenzmarke', '-hecke'. 'Grenze überhaupt": Mit die-

ser Deutung im Einklang steht die Funktion des Toponvms als Grenzpunkt
der um die Wende vom 6. zum 7.Jh. entstandenen "Bischofshöri". sie ba-
siert also auf /zBtorac/zezz Gegebezz/zeztezz.

Az/g/zo/ezz 7"G

Dorf an der linken Thurseite, zum rechtsufrigen Bürglen.
832 in villa Justineshowa TUB I. S.53
832 villam Justineshova TUB I, S.54

845 in Justinishovun TUBI.S.81
1358 ze Gistikon TUB VII, S.937f.
1385 zeGistikofen TUB VII, S.1005f.
1387 ze Justikofen TUB VII, S.580f.

Die Belegreihe des 9,Jhs. beweist, dass Afzg/zo/ezz ein primärer -/zo/ezz-ON
ist. Anzusetzen ist der im 8.Jh. im Bodenseegebiet auch quellenmässig bezeugte
lat.-roman., möglicherweise christlich motivierte"- PN 7«sfzzz(zz,s)- In Zusam-
mensetzung mit dem dt. Grundwort -/zo/ezz wird er r/ezztec/z flektiert, daher das
Genitiv-s, und schliesslich in einem artikulationsökonomischen Prozess ver-
kürzt.

Nach einer Überlieferungslücke von mehr als 500 Jahren zeigen die For-
men des 14.Jahrhunderts, dass sich das lat. Zugehörigkeitssuffix -zVzzzs zusam-
men mit dem dt. ON-Grundwort -/zovuzz in lautlicher Anlehnung an die
primären -z'zzg/zo/ezz-Orte der näheren Umgebung zu einem unechten -zzzg-

/zo/ezz-"Suffix" entwickelt hat. Auch als sekundärer -zzzg/zq/bzz-ON wird Afz'g-
/zo/ezz im 14.Jh. teilweise von der Verkürzungstendenz zu -zTcozi erfasst: "Justi-
nishovun" (854) > *Justinhova > */iz.«zzzg/20vzz > *A/7/cozr > "Gistikon" (1358)."'
Der Anlaut g in den Belegformen von 1358 und 1385 ist eine mhd. Schreib-
Variante für den Halbvokal

141 TUB II. S.148. - Zum RN ahd. Biscoffeshori siehe unten, das gleichnamige Kap. 2.2..
S.124-128.

142 Siehe unten, S.259.
143 Zur Verkürzung von -inghofen zu -ikon im Oberthurgau siehe oben, S.71 f.
144 Paul, S.101. §79)
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Lfl«fe«72o/i?M TG
Einzelhofsiedlung, zu Berg bei Weinfelden.

Bis um 1400 (TUB) erscheint dieses Gehöft in keiner Urkunde. Der nur ca.
10 km entfernte Weiler Lt?« fersc/z wz/ez? (Ermatingen TG) heisst um 1272

"Landretiswiller", um 1286 "Landrehtswile".'"-Dieser Ortsnamenbildung liegt
mit Sicherheit der zweigliedrige PN Ln??<7r<?c/?f, zu den Stämmen
(>'Land') und *re/?f« (>'Recht'),''"' zugrunde. Er ist im St.Galler PN-Schatz
nicht vertreten. Das Patronym für den vorliegenden ON Lau fers/? o/er? könn-
te ausser dem PN La??c/rec/?f auch der im 9.Jh. gut belegte, ebenfalls zwei-
gliedrige PN Lfl/?f/?er, zum Zweitstamm /?<//;/</ (>'EIeer', >'Volk')'G sein oder,
wie die Erstnennung "Landelswalt"'" (sie!) des ebenfalls nur wenige Kilome-
ter entfernt gelegenen Lu/z ferste?/ (Bussnang TG) zeigt, der in St.Gallen aus-
serst häufige PN Luur/o/f,"" zu *hy/W (> 'walten', 'herrschen').""

Mö????7?erfs/?o/e?? TG
Burg und Gehöft, zu Roggwil.
1252 der marschalch uon Maenraehs//houen CHSG IV, S.479
1296 der marschalc von Mainbraehshoven TUB III, S.924
1313 Mainbrehzhoven TUB IV, S.271

passim

Zum PN A/egz/zber/zf (Stämme *zrzaga?z, >'Kraft'und *ber/?f«, >'Glanz')"',
der in seinen verschiedenen sprachlichen und orthographischen Varianten des
8. und 9. Jhs. besonders im Raumdreieck St.Gallen-Arbon-Romanshorn sehr
gut belegt ist.

Mn/wz/erfs/zo/er? ist die einzige patronymisch gebildete -/?o/er?-Siedlung süd-
lieh der Aach, d.h. in unmittelbarer Nachbarschaft des ehemaligen spätrömi-
sehen Kastells Arbon. Diese Sonderstellung wird im Zusammenhang der ge-
samten -/zo/en-Schicht noch zu bewerten sein.

Op/ers/zo/en TG
Dorf, ehemals Ortsgemeinde von Bürglen.
1280 Opfirshot'in TUB III, S.95
1303 Opphirshoven TUB IV, S.102
passim

145 TUB III, S.423; S.710.
146 Förstemann I,Sp.l002; Kaufmann 1968.S.225. Förstemann I, Sp.I250; Kaufmann 1968.S.288.
147 Förstemann I, Sp.760; Kaufmann 1968, S.174f.
148 CHSG III, S.1697.
149 Subsidia, S.601 f.
150 Förstemann I, Sp,1496ff.; Kaufmann 1968, S.379f.
151 Förstemann I, Sp.1071; Kaufmann 1968, S.243f. Förstemann I, Sp.277; Kaufmann 1968, S.59.
152 Förstemann I, Sp. 185; Kaufmann 1968, S.43ff. Förstemann I, Sp.526; Kaufmann 1968, S.124f.

Förstemann I, Sp.l 182; Kaufmann 1968, S.277f.
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Entweder zum PN Otfrid, Stämme *azzda (>'Reichtum\ >'Besitz") und
*/nt/zzz (>'Friede') oder zum PN Or/z/Z/m/, Erststamm *of/zö/ (>'Erbbesitz\
>'Stammgut').'" Beide PN sind im südlichen Bodenseegebiet fürs 9. Jh. be-

zeugt. So hegt denn im schaffhausischen ON O/r/emVzo/e/z ein Parallelbeispiel
vor: "Ophfershoven" (a. 1349).'"

t/zerz/zove«+ EG
Abgegangener Siedlungsname bei Wilen (Illighausen).
1303 gen Uzenhoven TUB IV, S.107

Dieser einzige Quellenbeleg ist uns in demselben Abschnitt eines Zinsro-
dels überliefert wie ßecc/zezz/zovezz. - Zwei Möglichkeiten für die Art des Be-
Stimmungswortes bieten sich an: Entweder hegt der einstämmige, in den
St.Galler Urkunden sehr häufig belegte PN t/vw'" zugrunde oder ein lokali-
sierendes Adjektiv. Im zweiten Fall wäre die ON-Komposition t/zezz/zq/i?« als

'bei den äusseren Höfen' zu verstehen. Diese Deutung ist angesichts der Sied-
lungsstruktur um Illighausen ebenso wahrscheinlich wie die purronymAc/ie
Dennoch möchte ich letztere vorziehen und damit die beiden unmittelbar be-
nachbarten Orte Becc/zezz/zovezz und I/zezz/zove/z als Zwillings- oder Sippen-
Siedlung der Art //orrerrf/ngen-Eherüngen identifizieren.'"

1.4.3. Auswertung und Schichteninterpretation

Die Schicht der alten -/zq/en-Orte meidet als erste die Uferregionen des

Obersees gänzlich. Ihr Schwerpunkt hegt im Aachtal und auf dessen flachem
Übergang zum Thurtal. Die Namen der zwei -/zq/en-Orte bei Romanshorn da-

gegen sind adjektivische Bildungen. Sie gehen nicht in ahd. Zeit zurück, son-
dern sind Gründungen des Spätmittelalters.

Die Kette der patronymisch gebildeten -/zq/en-Orte schliesst r/zre/d an die
-z'ngen-Landschaft des Thurtals an und zieht sich in breiter Streuung ostwärts.
Während wir im ganzen nördlichen Thurgau die -inghofen-Orte meist in Sied-
lungslagen über 500 m ü.M. antreffen, konzentrieren sich die -/zq/en-Orte im
Aachtal auf wesentlich niedrigerem Niveau.'* Aufgrund dieser räumlichen
Gliederung mag man versucht sein, die Schicht der -/zq/en-Orte einer frühe-
ren Siedlungsphase zuzuweisen als diejenige der -inghofen-Orte. In diesem
Sinn nimmt Ernst Schwarz generell an, dass die Entstehung der -inghofen-
Ortsnamen das Vorhandensein von -/zq/en-Ortsnamen voraussetze, "so dass
ein Zusammenwachsen stattfinden konnte.'"" In unserem vorliegenden Fall

153 TUB V, S.280f.
154 Die Bedeutung des PN-Stammes *us ist unklar. Siehe dazu Förstemann I, Sp.1485; Kaufmann

1968, S.166f.
155 Siehe oben, sub voeibus.
156 Vgl. oben das Streubild der -inghofen-Orte, S.72.

157 Schwarz. S.52.
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Abb.4: Streubild der -hofen-Orte

verbietet es die schwache Interpretationsbasis von einigen wenigen Ortsbele-
gen und die enge Begrenzung des untersuchten Gebietes, voreilige Schlüsse
zu ziehen. Es scheint mir vielmehr sinnvoll, das Verhältnis dieser sprachlich
einander nahestehenden Namenschichten zunächst als gegenseitige Ergän-
zung zu charakterisieren - was ihre Produktivität und ihre Raumbildung be-
trifft:

Beide schliessen direkt an die -/«geu-Landschaft an, die -inghofen-Schicht
auf einer Nord-Süd-Achse, die -Ao/en-Schicht auf einer West-Ost-Achse. Sie
verlassen aber die Nähe des Thurlaufes und die Uferzonen des Obersees. Sie

vervollständigen die alemannische Landnahme auf der flachen Ostabdachung
des Seerückens und der fruchtbaren Ebene des Aachtals, kennzeichnen hier
also beide eine Siedlungsperiode, die unmittelbar auf die frühe Wanderzeit
folgt und bereits Merkmale des Ausbaus trägt. Diese durch ihre Schichtung
als zweiphasig erkennbare Besiedlungsetappe datiert in die zweite Hälfte des
6.Jahrhunderts.
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Der -/zo/en-Bildungstypus ist, wenn auch nicht «/rn'on der jüngere, so doch

länger produktiv als der -mg/zo/en-Typus: Erstmals erkennen wir alemanni-
sehe Siedlungen, die gegen die Mündung der Aach hin vorgeschoben sind.
Zudem berührt die -/zo/Uz-Schicht als erste die engere Umgebung bzw. das

Hinterland des ehemaligen spätrömischen Kastells "Arbor Felix": Die Sied-

lung Maz?zmt?zts7zo/ezz fällt deutlich aus dem Rahmen des bisher beschriebenen
frühesten alemannischen Siedlungsraums:

Mfl/zz/zzez-fx/zo/e« gehört allerdings-hier muss ich dem Gang der Arbeit vor-
ausgreifen - einer späteren Siedlungsperiode an und illustriert als Extrem-
punkt die Produktivität des ON-Grundwortes -/zp/ezz im untersuchten Ge-
biet.'® Das Patronym MegzVzbe/Y deckt den Zusammenhang der Siedlungs-
gründung mit der fränkischen Kolonisation des südlichen Bodenseeraums auf,
die erst zu Beginn des 7.Jhs. von Arbon aus ihren Anfang nahm.""

In dieselbe Richtung weist der auf dem lateinisch-romanischen Patronym
basierende Ortsname /shg/zo/e/z, der den sprachlichen Rahmen der alemanni-
sehen Landnahme und ihrer Folgezeit sprengt. Wir müssen uns den Namen-
geber/zzxhzzfuij daher nicht als "isolierten Relikt-Gallorömer" vorstellen, son-
dern wohl entweder als Westfranken, der sich an den alemannischen Ausbau-
bewegungen in irgendeiner führenden Form beteiligte, oder als Alemannen
aus betont christlichem bzw. seit kurzem christianisiertem Umfeld.'""

7.5. Dze -/zflzzse/z-Onü

Die -/zzzzzsezz-Ortsnamen sind im Vergleich zu den Belegen älterer Namen-
schichten im untersuchten Gebiet ausserordentlich zahlreich. Die Dichte der
Schicht und die damit zu erwartende grosse Zahl an Einzeldaten lassen diffe-
renziertere Aussagen als bei den vorhergehenden Namenschichten erwarten.
Zunächst bedarf jedoch die Zuordnung der -Tzczzzse/z-ON zu den frühesten ger-
manischen Ortsnamen-Typen einer Rechtfertigung:

Im "Raum Arbon" zeigen ihre Lage, Streuung und Verbreitung, dass die
mit altdeutschen Personennamen zusammengesetzten -Tzuzz^erz-Ortsnamen

etwas früher als die Ortsnamen vom -wz'/are-Typus anzusetzen sind. Sie knüp-
fen hier direkt an die -z/igen, -zrzg/zo/ezz und -/zo/ezz-Landschaft an und tragen
die vorwärtsgerichtete alemannische Besiedlungsbewegung weiter. In dieser
Hinsicht muss Bandles Chronologie und Datierung der Ortsnamen-Schichten
relativiert werden.'"' Damit ist seine Zuordnung der -/zzzizsezz-ON zur Azzxhflzz-
zez'Z zwar für die bereits schwach besiedelte Seerücken-Ostabdachung an-
wendbar, nicht aber für das Gebiet südlich der Aach. Hier dringt die -/zözzsezz-

158 Bereits Bach (11,2, §591) hat betont, dass auch die patronymisch gebildeten -hofen-Ortsna-
men in ahd. Zeit verschiedenen "Siedlungsperioden und -arten" angehören.

159 Siehe unten, S.209f.
160 Siehe unten, S.259; S.267.
161 Bandle 1963, S.283ff.
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Schicht in noch unbcsiedeltc Zonen vor. hat also durchaus den Charakter einer
ec7//en Lt/w/n/z/nnc.

Die vorliegende Schicht ist in ihrem sprachlichen Erscheinungsbild sehr he-

terogen. setzt sie sich doch aus Belegen auf -/zcn/.vcn, 7z«//.v, -//tn/sern, -/nA/z
sowie den Simplices //azz.ven, //äzz.vmz und //Ttzzs/e/z zusammen. Zwar ist die

Singularform in einem Fall auch sehr früh belegt,'"" die Pluralformen auf -/zzzsen

bilden jedoch innerhalb dieser breiten Namenschicht die älteste Gruppe. Von
den nahezu 40 hierher gehörenden Einzelbelegen sind allerdings für die Dar-
Stellung siedlungsgeschichtlicher Abläufe des Frühmittelalters nur die /?«-
Z/'o//yoz/.vc7ze/z ß/Mz/ngcn von Bedeutung.

1.5.1. Siedlungsgeschichtlich späte Bildungen

En A7z (Leren SG
Weiler auf dem sanften Abhang eines Plateaus über der linken Thurflanke, zu
Niederhelfenschwil.
1265 de Enkhuser. de Enkhusir (2x) CHSG III, S.526"
1300 Entzhüsern TUB V, S.737

1314 Engkhusen TUB IV, S.294

1359 Elisabeth(en) von Enkhüseren TUB V, S.680
136,S Enkhusen TUB II, S.479

passim

Trotz zahlreicher Belege auf -/zzz.sen gehört der vorliegende Ortsname zur
Gruppe der nur vereinzelt auftretenden spätmittelalterlichen Siedlungen die-
ses ON-Typus mit dem -er-Plural."'' Im Oberthurgau sind dies noch Ge/.v.v/zzz-

veren bei Egnach, 07>e/7?z'/.?eren bei Romanshorn und t//7zz'zseren bei Hügels-
hofen.

Das zugrundeliegende BW ist denn auch kein PN, sondern das Adj. ahd.
«ngz/engz, mhd. e/zge. ON-Bildungen mit diesem Adj. sind recht zahlreich:'"So
ist etwa Engtv/zng bei Wigoltingen TG die 'Siedlung auf einer schmalen Wiese",
Augenstern bei Duggingen BE die 'Burgsiedlung am Engpass' eingangs des

Laufentals. Im Falle des vorliegenden ostschweizerischen Ortsnamens jedoch
bezieht sich das BW nicht auf die Lage des Ortes im Gelände, sondern eher
auf die Beschaffenheit der ersten Behausungen nach der Siedlungsgründung:
*7zzo rfene engen /z/wseren. Im ON Enggen/zzzüezz bei Schlatt AI liegt für dieses

Benennungsmotiv ein Parallelfall vor.'"

162 "Wolfkereshus" (a. 898); siehe oben S.71, Anm.106.
163 Siehe unten, ON Leuenhus, S.100; oben, S.71, Anm.106; Bandle 1963. S.283.

164 Siehe HBLS; GLS; NSO; GS; SO.
165 UASG III, S.806: "Enggenhiutten" (ca. 1265). Vgl. Sonderegger 1958 (S.34f.), der weitere

ostschweizerische Beispiele dieses Bildungstyps nennt.
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FrzFuzse« 7'G
Kleines Dorf im Egnach.
1302 Erthusen (5x) TUB IV. S.66-69

passim

Der erst spät, aber danach häufig erwähnte ON gehört nicht zu den alten

ptr. gebildeten -/zzzsezz-ON. Sein BW ist das Appellativ ahd. (7zje/r/fl, nrhd. erafe,

'bebautes und unbebautes Land", 'Erde als Wohnstatt des Menschen', 'Grund
und Boden'.

Frozzz/zz/zzz.vevz SG
Einzelhofsiedlung oberhalb von Hauptwil.
ca. 1210 Frimanneshus CHSG III, S. 126'

passim
1228 Frimanshüs CHSG III, S. 167"

passim
ca. 1265 Vrimanhusin UASG III. S.815

ca. 1265 Vrimanshusen UASG III. S.829
1458 Frümenhusen UASG VI. S.626

Es stellt sich zunächst heraus, dass Frcwzzn/zzzsezz kein echter -/zzzxe/z-Name

ist, sondern primär zur grossen Zahl der ON auf -/zzzs gehört. Einerseits reicht
die heterogene Schicht dieser Singularbildungen vereinzelt bis ins Frühmit-
telalter zurück, andererseits aber ist das ON-Grundwort -/zzzs "bis in die neu-
este Zeit hinein produktiv geblieben"."'"

Beim Versuch, die Gründung und Namengebung dieser Siedlung zeitlich
einzugrenzen, kommt daher dem patronymischen BW Fn/zta/z entscheidende
Bedeutung zu: Zunächst bedeutet das Appellativ ahd. /nmuzi 'freier Mann',
'nicht leibeigener Knecht'. Davon abgeleitet existiert nicht nur der im St.Gal-
lerPN-Schatz zzzzfoekarzrzfe frühmittelalterliche NameFwzzö«, sondern auch der
hochmittelalterliche FaN Frzma/z, der südlich des Bodensees erstmals bereits
in einer äbtischen Quelle von 1299 bezeugt ist.'"

Lage und Grösse des Ortes, der Singular des ON-Grundwortes und schliess-
lieh die erwähnte Quellenlage verweisen auf eine primäre Zusammensetzung
mit dem FaN und identifizieren die Siedlung als spätmittelalterliche Gründung.
Fromme/z wz'/ezz in ähnlicher Ausbaulage am Rorschacherberg gelegen, ist wohl
wortbildungsmässig an die Seite von Frozrzzzz/zzzxezz zu stellen.'® Während blos-
ser Ausfall des Genitiv-s lautlich problematisch, d.h. unorganisch ist, dürfte
die Pluralisierung des ON-Grundwortes f/zzzx > /zzzsezz j lediglich auf Ablenkung
durch die zahlreichen oberthurgauischen -/zusezz-ON beruhen bzw. auf einen
Ausbau der bestehenden Kleinsiedlung zurückgehen. Noch in mhd. Zeit - vor
166 Bandle 1963. S.283.
167 CHSG IV, S.540: "trater Ber. dictus Friman, canonicus in Rvti (Prämonstratenserkloster Rüti,

bei Hinwil ZH)." - Um die Mitte des 14.Jhs. (TUB V) auch als FaN in Diessenhofen und
Gailingen belegt.

168 Erstnennung a. 1354 (UASG III. S.625): "Frumenwiler".
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Einsetzen der nhd. Diphthongierung von langem / - wurde die Siedlung, die
fest in klösterlicher Hand war. offenbar "fromm" interpretiert: mhd. vram,
"ehrbar", "tüchtig", "gottgefällig". Dabei ging die bedeutungslos gewordene alte
Flexionsendung verloren: Fn/zzu/zu.s/zzz.se'/z > Fnzmzzze/z/zzz.se« > Fromm/mse«.

Gözz/zzzse« SG
Gruppenhofsiedlung oberhalb Niederbüren, in der Drumlinlandschaft zwi-
sehen Thür und Bernhardzeller Wald.

1401 Govchhusen UASGIV. S.619f.
passim

Der vorliegende ON ist eine hochma., mit einem Appellativ zusammenge-
setzte -/zuztsezi-Bildung, zu mhd. go«c/2, 'Kuckuck'. 'Narr', 'Gauch'. Seit 1294
ist in Konstanz die Spottbezeichnung Gozzc/z als FaN bezeugt; im 14.Jahrhun-
dert auch im konstanzischen Aussenposten Arbon in der pluralisierten Vari-
ante "Gouchan"."'"

Die Umbiegung des alten ON zur heute gebräuchlichen Form (vgl. mhd.
gön, gozz, 'Gau')"" ist mangels differenzierter urkundlicher Belege zeitlich nicht
einzuordnen. Sie wurde aber, in euphemistischem Sinne, wohl von den Sied-
lungsinsassen selbst initiiert. Allenfalls ist der Wegfall des Reibelautes schlicht
artikulationsökonomisch motiviert: c/z-/z > /;.

Kw/s/zusen SG
Gruppenhofsiedlung zu Muolen, an der Strasse nach St.Gallen.

Der in den Quellenwerken nicht erwähnte ON ist eine mit dem spätm«.
(sie!) PN Kur/ gebildete Zusammensetzung."' Er kann in eine Analogie mit
der ebenfalls späten Siedlungsgründung Kflz7Ffzzzefe bei Affeltrangen TG ge-
bracht werden."'

Mfl//zzzs'czz+ FG
In Fetzisloo bei Egnach aufgegangene Kleinsiedlung.'"
1447 DasMayenhus UASG VI. S.194
1450 von dem Mayerhus UASG VI, S.275
1477 Mayenhus Beyerle, S.83

169 TUB VIII, S.627; siehe auch Namenregister TUB VII.
170 Zum "Gaubegriff" siehe unten, Kap.2.1.: "Zur Terminologie Gauname - Raumnamc",

S.123ff.
171 Gottschald, S.281. So kennt etwa der St.Galler PN-Schatz der ahd. Zeit diesen Namen nicht.
172 Ahd. huoba, mhd. huobe, nhd. Hufe, 'Bauernhof', 'Grundbesitz des Einzelnen'. Die oberdt.

Form Hube hielt sich bis ins I9.Jh. Obwohl es sich hierbei primär um einen Begriff aus der
Rechtssprache handelt, ist sekundär damit auch eine gewisse Grösse des entsprechendene
Landes erfasst: Eine Hufe bietet für eine grosse Familie eine ausreichende Ernährungs-
grundlage. Siehe dazu Trübner III, S.485f.; Idiotikon II, Sp.957ff.; Du Cange III, S.722f.

173 Schmid 1918, S.151.
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A/flz'/zflitfcw ist ein spätmittelalterlicher ON auf -/zu.?'" und gehört in die gros-
se Gruppe dieses Bildungstyps in der Umgebung von Egnach: /U///.s7n«\ ßzz-

/mev/nrs, G/zzse/z/zzzj', Sc/zocVze/z/zzz.?, +S/?e/le/7/zz/s'~\ + 7nzz/z.s7zzz.v'"'etc. Die Plura-
lisierung des Ortsnamen-GW in der Neuzeit dürfte einerseits auf Ablenkung
durch die echten -/zzzse/z-ON der Umgebung (GV/zzzzzm.v/zzz.se/z, O/zzzz.y/zzz.vezz

etc.) beruhen, primär jedoch durch eigenen Siedlungsausbau hervorgerufen
worden sein, was letztlich zur Verschmelzung mit der Nachbarsiedlung Fefjz'j-
/oo führte.'"

Ob der Name angesichts seiner primären Singularbildung zu den vielen nach
ihrer Grösse mit dem Appellativ ahd. magn/z, mhd. magern, mezm ('Stärke',
'Menge') gebildeten ON gestellt werden kann, ist vorläufig nicht zu entschei-
den.'" Der ON wäre somit als 'grosses Haus' zu verstehen, als ON-Bildungs-
rnotiv die Besonderheit der Behausung zu erkennen. Eine Zusammensetzung
mit mhd. meze, 'Monat Mai', ist ebenfalls denkbar. Eine naheliegende Deu-
tung ergibt sich jedoch aus dem Beleg von 1450:"" Der FaN Maz'er ist im
15.Jh. in den beiden benachbarten Siedlungen Steineloh und Mallisdorf gut
belegt. Das fehlende Genitiv-.? deutet möglicherweise darauf hin, dass dieses
"Haus" - vide die zweifache appellativische Verwendung der Ortsbezeichnung
in den Quellen - auf einen Mezer/zo/ zurückgeht. Hierbei wäre an einen Zu-
sammenhang mit den bischöflich-konstanzischen Kelnhöfen im Egnach zu
denken.""'

Meggen/zzzsfe/i) 5G
Die "Topographische Karte des Canton's St.Gallen" von ca. 1840 verzeichnet
das zu Mörschwil SG gehörige, heute zwischen Bahnlinie und Autobahn ge-
legene Meggen/zu.? (LK) in pluralisierter Form.

Trotz des Mangels an älteren Belegen ist es zweifelhaft, ob der vorliegen-
de ON über längere Zeit hinweg in der pluralisierten Form aktiv war. Es ist al-
lenfalls von einer zeitweiligen Ablenkung durch die -/zezzzsezz-Namen der Re-
gion auszugehen. Der Tübacher FaN Afec/c als BW beweist nämlich, dass der
vorliegende ON primär auf -/zzz? lautete. Genauer noch, Megge/z/zz« und die
benachbarte Meggenraü/z stehen als .späzmzffe/ez/züzVzc/ze Siedlungsgründungen
fest: 1437 ist noch von "Cristian Gräff genant Mek" die Rede, zehn Jahre spä-
ter heisst die selbe Person nurmehr "Crystian Mek"."" Die Entstehung eines
FaN erscheint hier im vollen Lichte urkundlicher Überlieferung. Meggen/zzz.s

174 Vgl. dagegen Bandle 1963, S.284 (Abb.).
175 Siehe unten ON Speltenhus(en), sub voce.
176 UASG VI, S.194 (a. 1447f.).
177 Zur Namendeutung siehe unten, sub voce.
178 Vgl. Bach II, 1, S.428.

179 Die Gleichsetzung mit dem (korrumpierten?) Einzelbeleg "Matehus" (a. 1152) ist, so bereits
Wartmann, "höchst unsicher" (III, S.694f.).

180 TUB IV, S.770; TUB VIII, S.744; May, S.18 (Abb.), S.20f.
181 UASG V, S.847: VI, S.180f.
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als Wohnstätte eines Mitglieds der Familie Mec/c steht damit frühestens als Na-
menbildung der zweiten Hälfte des lö.Jhs. fest.

Ra//zazz.sczz+ 7"G

Abgegangener ON; heute die Untermühle bei Schönenberg.
Nach Aussage des Ortsverzeichnisses des Kantons Thurgau von 1943 geht

die Ortsbezeichnung t/zzfemzü/z/e über die Zwischenform Rfl-ezz/zzü/z/e auf den

primären ON Rott/zause« zurück. Die späteste Stufe der Namenmodifikation
ist durch die Ortsverzeichnisse des 19,Jhs. hinlänglich dokumentiert: Bis 1860

erscheint das Einzelgehöft als Razeuttzü/z/e (Vermerk zuletzt: "zur unteren
Mühle"), seither in der heute gebräuchlichen Form t/zzfemzü/z/e.

Die phonetischen Feldaufnahmen geben, wie auch die Quellenwerke
UASG, TUB und CHSG keinerlei Aufschluss über die Herkunft und frühe
Namenentwicklung. So müsste aufgrund von urkundlichen Belegen aus der
Zeit vom 15. bis zum 19.Jh.. die zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erbracht
sind, die Entscheidung zwischen den folgenden beiden Deutungsmöglichkei-
ten getroffen werden können:'"

1. Der abgegangenen ON-Form liegt der Appellativ Ratze/. zugrunde, eine
seit ahd. Zeit im oberdt. Raum gebräuchliche Nebenform von Ratte, ahd.
z-atta/zYttza, mhd. ra/fe/rafzfe).'" Vor allem in seiner oberdt. Variante umfasst
der Bedeutungsgehalt noch eine Reihe anderer Nagetiere, so auch Maz-rfez;

F/a.ve/zzzazzv, //tt'.v etc.'" Die Zahl der Toponyme auf Rat(z)- ist gross. Im Bo-
denseeraum sind etwa noch die ON Razezz/o+ (Diessenhofen), Rafzezzz-zet/

(Wangen im Allgäu) sowie die F1N Rattenvv/e.vezz (Illighausen), Razezztvzes

(Tengen-Dorf) und RaZzezzzzzatt (St.Gallen) zu nennen.'"
Der primäre ON Ratzezz/zausezz hätte sich in diesem Fall in seiner euphe-
mistisch umgedeuteten oder korrigierten Form Raf/zawsezz (< Rattezz/zazz-

.vezz) nie ganz durchzusetzen vermocht. Selbst nach dem Wechsel des ON-
Grundwortes, der sich an der wichtigen Funktion der Kleinsiedlung orien-
tierte, blieb das alte ON-Bestimmungswort erhalten: > Razezzzrzü/z/e.

2. Dem abgegangenen ON Raf/zazzsezz"" liegt ein ein- oder doppelstämmiges
Patronym zu den PN-Stämmen */zraafa, Vaeiz, *zYtt/za oder *zyz.v/*zyzz zu-

182 Das Helvetische Kataster von Schönenberg (ca. 1801) nennt dagegen (S.9) nur die "Unter
Mülly".

183 Die beiden im 15.Jh. erwähnten "Hainrich Rathuser genannt Täschner" (UASG V, S.469)
und der Bauer "Peter von Ratzenhus" (UASG VI, S.396) können mangels entsprechender
Angaben nicht ohne weiteres auf den vorliegenden ON bezogen werden.

184 TrübnerV, S.311f.
185 Idiotikon VI, Sp.l933ff.
186 TUB VII, S.832 (a. 1296); CHSG IV, S.5125 (a. 1269); TUB VI, S.362 (a. 1365); TUB V, S.257

(a. 1349); UASG VI, S.436 (a. 1454).
187 Vgl. den gleichlautenden ON im Luzernischen (TUB V, S.768, a. 1314): "Rathusen".
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gründe.'® Parallele ON-Bildungen wären etwa RflZzdzz/zo/e/z beim badischen
Wangen (< "Ratinishova"), RcUzezzH'z/ SG bei Muolen (< "Razinwile") und
Ralsflwz/zflzzsezz im Elsass (< "Räcinhusen"),etc.'®

S/Seiz/zuse/z SG

Gruppenhofsiedlung westlich von Muolen
1431

1433
sibenthusen
sibenthusen

UASG V, S.633

UASG V. S.687

passim
ca. 1840:

1986
Siebershausen
Sibenhusen

Topo. SG
LK

Beim Beleg von 1840 handelt es sich offenbar um eine Fehlinterpretation
des Namens, indem der Ort mit dem im Bodenseeraum geläufigen FaN S/(e)/>er
in Verbindung gebracht wurde.'"" Obwohl die heutige Form des ON auf eine
alte patronymische Zusammensetzung mit dem in St.Gallen nicht belegten
Kurznamen Szi>o hindeutet,'"' weisen die ältesten Formen klar in eine andere
Richtung: Auszugehen ist m.E. vom ahd./mhd. Numerale Ord. s/öz<«ro/sz'/>e«-

r/e, das vielen spätma. Namenbildungen zugrundeliegt, etwa dem ON Sz/te«ez-

c/ze«'"" (Egnach) oder den FaN Szi>e«/z«/'''" in Berlingen TG und Szi>£7z/uwz-

/ei«"'' in Steckborn TG.

Spe/te«/zzzse«+ TG
Fleute Stockershus bei Egnach.''"
1302 Speltenhuß TUB IV, S.849

Die Belege zeigen, dass der vorliegende ON keine primäre -/zzzsezz-Bildung
ist:'"" Singular- und Pluralform werden parallel in derselben Quelle überlie-
fert. Naheliegender erscheint deshalb die Zuweisung zur dichten Gruppe von
ON auf -/zzzs der näheren Umgebung: /W/fo/zzz.v, ßzz/ues/uzs, ßzzr/cct.v/zzz.s', G/zz-

188 Förstemann I, Sp.875,1203ff., 1249f. - Über ON auf Ra(t)z- siehe bes. Kaufmann 1968, S.287f.
189 UASG I, S.287 (a. 827); UASG III. S.779 (a. 1255); TUB III, S.109 (a. 1256/57).
190 Im 14./15.Jh. im Unterrheintal, in Bronschhofen SG, Lindau, Gailingen und Winterthur (siehe

UASG/TUB).
191 Förstemann I, Sp. 1314.

192 "Sibenaich" (a. 1374): TUB VI, S.722; vgl. den Parallelfall "Sibineihha" (a. 1018), heute Sieb-
nen SZ: TUB II, S.216.

193 TUB V, S.80(a. 1344).
194 TUB VIII, S.371 (a.1398).
195 Der heutige ON geht auf den FaN Stocker vom Typus Herkunftsname zurück, der im 14.Jh.

in Konstanz und +Getzenwil (siehe sub voce) belegt ist. Der Hof Stocken bei Egnach liegt
nur ca. 500 m südlich von Stockershus. Er legt von einer (spät)mittelalterlichen Rodungs-
Siedlung Zeugnis ab. Siehe unten, Kap.3.1., S.160, Anm.12.

196 Siehe die Abb. bei Bandle 1963, S.284; May, S.22 (Abb.), S.167.

Speltenhusen (2x) TUB IV, S.852; 857
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57777/7775, /VMV/7n/.v+'"\ 5c/;oc/?e«/7i/5', 7>Hffo/z«s-i- etc. Die Pluralisierung des
Ortsnamen-GW hat sich auch bei den Nachbarsiedlungen Mm7u«e«+ (< Me/-
er/7775), 7)-(n(/)/.s7Hrvc/7+ (< Graf«/? 775)'"" und wohl auch B77r/:777-f5/z775e/7 (< ß77/-
ÄYf 775/7775), bei letzterem nur teilweise, vollzogen.''"' Sie ist als Reflex auf das An-
wachsen der Siedlungen zu interpretieren.

Das ON-Beiwort ist der Appellativ ahd./mhd. spe/fu, .spe/fe, lat. /rz/zcum spe/-
777. Spelt ist die vom Mittelalter bis um ca. 1900 am häufigsten angebaute, auch
unter dem Namen Dm/te/bekannte Getreideart.-'"

577777/7/77757^7 5G
Weiler auf einem Plateau über der linken Thurflanke, zu Oberbüren.

Zu diesem Ort existieren keine älteren Quellenbelege, dagegen zum gleich-
lautenden und wohl analog gebildeten ON 5ta77/5/7i75e77 bei Gossau SG:
1422 Stovbhusen UASGV, S.318

passim

Es liegt nr.E. in beiden Fällen entweder ein - allerdings in dieser Gegend
nicht bezeugter - FaN 5777770 zugrunde""-oder das Appellativ ahd./mhd. 57077/5,

'Staub'."" Im zweiten Fall bezöge sich das BW auf die besondere Beschaffen-
heit des Grundstücks bzw. des Bodens, auf dem die Siedlungsgründung un-
ternommen, d.h. die erste Behausung errichtet wurde.

7"T75'c/? ///? 7 7 5' C 77 5G
Einzelhofsiedlung südlich von Häggenschwil.
1398 der Täschleren hofstatt ze Bernang TUB IV, S.557
1423 die Täschler ze Täschlerhusen TUB V, S.371
1425 (der) hof(e) ze Taschlerhus (sie!) TUB V.S.417
passim
ca. 1432 die Täschler ze Täschlerhusen TUB V, S. 1070

1449 Täschlenhusen TUB VI, S.246

Der vorliegende ON ist eine weitere der mit einem BeiN oder FaN gebil-
deten Zusammensetzungen auf -/zusen.*" Die Handwerksbezeichnung 77z5c/z-

197 Siehe oben Maihus(en). sub voce.
198 Siehe oben S.88, Anm.176.
199 Zwei Belege des ON Trutishus zeigen um 1450 die pluralisierte Form (UASG VI, S.275) und

ein Einzelbeleg des ON Burkartshus von 1453 (UASG VI, S.396).
200 Einzelbeleg von 1453 (UASG VI, S.396): "Burkartzhusen".
201 Siehe etwa die "Einkünfte der Konstanzer Dompropstei im Thurgau", Abschnitt "C. Triti-

ci": TUB VI. S.53-57 (a. 1359). - Zur Bedeutung des "altdeutschen Dinkel" in Mittelalter
und Neuzeit sowie über seine "Renaissance" in neuester Zeit, siehe "Der Spiegel", 43.Jhg.,
Nr.7, 13.Februar 1989, S.94.

202 Auch dem ON Staubishueb bei Egnach TG liegt möglicherweise der FaN Staub zugrunde:
"Stovbinshuobe", TUB III, S.87 (a. 1255). - Um die Mitte des 14.Jhs. (TUB V, S.416) ist am
Untersee der FaN Stäubli bezeugt.

203 Vgl. den F1N Staubegg in Frauenfeld: "Stoubegger", TUB VII, S.655 (a. 1388).
204 Vgl. Maischhausen (< Meistereshusa), Bandle 1963, S.183.
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(//njer, 'Taschenmacher', hat sich sekundär zum FaN entwickelte"- Um die
Mitte des 15.Jhs. ist der FaN Tasc/z/er in räsc/;/;7/».ve/7, Bernang /VßmrecA' SG),
Roggwil TG und als St.Galler Bürgergeschlecht erwähnt. Bereits um 1427 er-
scheint westlich von "Täschlihus" der F1N "der Tässchler guot'V""

Der ON TascMherg, ein nur ca. 3 km entfernter Weiler bei Flegi (Egnach)
ist dem vorliegenden TaxcM/itAcm wohl bildungs- und entstchungsnrässig an
die Seite zu stellen.-"'

1.5.2. Frühe, patronymische Bildungen

A/hs/tU«.?«? TG
Dorf, ehemalige Ortsgemeinde von Alterswilen.
1245 Alsus TUB V. S.703

1282 Alteshusen TUB VIII, S.626
1377 ?Attlisshussen TUB VII, S. 114

1392 Altishusen TUB VIII, S.44

passim

Die Verstümmelung des ON im ältesten urkundlichen Beleg geht auf die
besondere Urheberschaft des Schriftstückes zurück. Die Bulle Papst Innozenz'
IV. von 1245 wurde in Lyon vom päpstlichen Vizekanzler eigenhändig aufge-
setzt: "(...) per manum Marini." Viele ON in dieser Quelle sind denn auch ent-
stellt. Besonders mit den Spiranten bekundete der Romane (Franzose?) Ma-
rinus bezeichnenderweise grosse Mühe. So machte er aus dem phonetisch "auf-
wendigen" A/ftS/iusen die einfachere Form Afras.

Auch dem Beleg von 1377 (Metathese) liegt m.E. ein Verschreiber für die
haplologisch geschwundene und kontrahierte Normalform zugrunde, wie sie

sich seit 1282 regelmässig zeigt."" Der PN Ada/o/T'" ist in den St.Galler Quel-
len gut belegt, er liegt auch dem ON "Adalolteshoba"'" zugrunde, das wohl
mit A/ßch/io/bei Alterswilen gleichzusetzen ist. Möglicherweise bestand in al.
Frühzeit zwischen diesen beiden nur wenige Kilometer auseinanderliegenden
Orten eine Verbindung im Sinne von Sippensiedlungen.

205 Idiotikon, Bd. 13, Sp. 187tf.; vgl. oben, S.89, Anm.2.
206 UASGV, S.490.
207 Im Untertoggenburger Weiler Schalkhausen bei Kirchberg liegt eine Analogiebildung vor.

"Schalchusen" (a. 1310; TUB IV, S.223) liegt die Personen- oder Berufsbezeichnung ahd.
scalc, mhd. schalch, 'Knecht', 'Diener' zugrunde.

208 Vgl. unten die ON Graltshausen und Kümmertshausen, sub vocibus.
209 Leisis Identifizierung (TUB VII, S.1025) entbehrt jeder Grundlage. Ein ON Adlishausen bei

Roggwil TG existiert nicht. Das heutige Altishausen passt jedoch gut in den geographischen
Rahmen der übrigen Ortsangaben des entsprechenden Quellenabschnitts: Dettighofen bei
Illighausen, Neuwilen, Schönenbaumgarten und das in Kreuzlingen aufgegangene Egels-
hofen.

210 Förstemann I, Sp.l79f.
211 TUB I, S.12 (a. 775).
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A/7<7/2flU.S"C72 TG
Dorf, ehemalige Ortsgemeinde von Berg.
1159

1273

1392

Anninhusin
Annenhusen
Annhusen

TUB II. S.172

TUB III. S.456

TUB VIII, S.59

Der im St.Galler Urkundenbestand häufige PN Anno-'- liegt zahlreichen
patronymisch gebildeten ON der Ostschweiz zugrunde. Allein in der näheren
Umgebung von An<Y/zaz7.svn, am Übergang vom Mittel- zum Oberthurgau, sind
es noch drei weitere relativ früh belegte Orts- und Flurnamen: Anhw/Ybei Erlen
(1242: "anniwilare"; TUB 11, S.507), Amv//+ bei Buhwil (1175: "annenwilare";
TUB II. S. 149) und das Annenrobe/ (1155: "annentobel"; TUB II, S.149), das
eine Grenzmarke der "Bischofshöri" darstellte."" Die gegenseitige Nähe die-
ser mit dem selben PN gebildeten Toponyme lässt auf Gruppennamenbildung
schliessen, d.h. auf sippenhafte Verbindungen zwischen den Insassen bzw. Na-
mengebern der erwähnten Toponyme.

Das explizite Hinzutreten des Fugen-Dentals (Ann/zzzsen > Anh/zusen) fehlt
in der TUB-Belegreihe, die knapp bis ans Jahr 1400 reicht. Wie sich jedoch
beim bildungsmässigen Parallelfall AnzYwzY SG bei Gossau urkundlich mani-
testiert (UASG), wird diese letzte Stufe der organischen ON-Entwicklungbe-
reits in der ersten Hälfte des 15,Jhs. erreicht.

ßatac/z/zusen TG
Kleinweiler bei Dotnacht (Hugelshofen).
1259 Badoltshusen TUB III, S.189
1361 Balditzhusen (2.x) TUB VI, S.147
1374 Baldoltzhusen TUB VI, S.735

Dem ON liegt der in der St.Galler Frühzeit gut bezeugte PN ßa/c/o/T''* zu-
gründe. Die Belege von 1361 sind nicht als Verschreiber zu werten, vielmehr
ist an einen Versuch des Konstanzer Kanzlisten zu denken, die mdal. Form
ßa/z.v(c7?j/zzoe zu normalisieren.

ßaZm'c/z/zzz.ven TG
Weiler, zu Alterswilen.
1159 Berhtershuscn TUBII.S.175
1291 Bertershusen CHSGIV. S.385f.
1305 Berterschusen TUB V, S.751
1359 Berchtoltzhusen TUB VI, S.62

212 Förstemann I, Sp.99.
213 Der abgegangene F1N Annentobel dürfte sich auf das zwischen Illighausen und Schönen-

baumgarten gelegene Neugüttinger Tobel beziehen. Vgl. Schaltegger II. S. 149; Maurer 1980,

Kartenbild S.U.
214 Förstemann I, Sp.241.

passim
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Der PN ßer/ü/jer" ist in den frühen St.Galler Quellen bezeugt. - Bei der
Form von 1359 handelt es sich um eine Fehlinterpretation des bereits kontra-
hierten Namens. Die Quellenwerke vermögen die letzte Entwicklungsstufe des

ON, den artikulationsökonom. Ausfall des r vor t, nicht zu erfassen.

ße/vz/zzwe« TG
Weiler bei Heldswil (Hohentannen).

Wir verfügen über keinen frühen Beleg. Schaltegger vermutete"' bei diesem
ON handle es sich um eine Namenübertragung durch die aus dem oberbadi-
sehen Raum stammende Familie derer von Beru/zazrse« bei Stuttgart.-''
Tatsächlich sind die "milites de Bernhusin" im 13.Jh. erstmals als konstanzisch-
bischöfliche Ministerialen erwähnt-'" und pflegen später breite familiäre Ver-
bindungen ins linksrheinisch-thurgauische Gebiet, so etwa mit den Schenken
von Kastell bei Tägerwilen,'" und waren hier schliesslich ansässig und begü-
tert.--"

Der in siedlungsgünstiger Zone gelegene oberthurgauische ON hat jedoch
möglicherweise eine e/genstämi/ge Namengeschichte. In diesem Fall reichten
Siedlungsgründung und Namenbildung in die frühmittelalterliche Zeit zurück.
Ob allerdings das Erstglied auf den in St.Gallen gut bezeugten PN ßero/Pero--'
oder unmittelbar auf das Appellativ ahd. pero, 'Bär', zurückgeht, lässt sich, wie
bei allen Namenbildungen auf ßer(e)zz-, nicht entscheiden. Gleichermassen
muss etwa auch die Deutung von ßeraraz« ob Kreuzlingen offenbleiben.-"

CTappen/uzse/z TG
Kleinweiler am Schuelbach bei Brüschwil (Hefenhofen).

Dem in den St.Galler Quellen nicht bezeugten ON liegt m.E. das Patronym
*Kdfro, die anlautverschärfte Form des Kurznamens Gdöo, vgl. ahd. gc//j>«,

'Gabe', zugrunde.'" Zusätzlich zeigt sich hier expressive Gemination: *Kdpo
> *Kdppo. Die im klösterlichen Namenbestand belegten PN GeöZzo und
Keppo'" gehören nicht hierher, sondern zum primären germanischen PN-
Stamm *Geb. Langes d bleibt vom Primärumlaut unberührt.-"

215 Förstemann I, Sp.288f.
216 Schaltegger III. S.59, Anm.l.
217 Beschreibung, S.166f. und S.159ff. - Zum badischen Bernhausen, einer nach regelmässigem

Plan angelegten Siedlung wohl der frühfränkischen Zeit, siehe Jänichen 1954, S.149ff.
218 Kindler, S.62 (a. 1238); TUB III, S.59 (a. 1254).
219 Kindler, Stammtafel, S.63
220 Im 16.Jh. etwa erscheinen sie als Schlossherren von Hagenwil und als Vögte in Bischofszell.

Siehe GLA I, S.350, 82b.
221 Förstemann I, Sp.260.
222 TUB VII, S.665 (a. 1388): "Bernrain". Vgl. Bandle 1959, S.28.
223 Förstemann I, Sp.561.
224 Subsidia, S.566.
225 Kaufmann 1968, S. 129.
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Allerdings sind Interferenzen und Kontaminationen mit den Appellativen
C/zappfz) (< PN Kaspar), 'närrischer Mensch', C/zape(7z), 'Mütze', 'spezifische
Kopfbedeckung', und KrzppefVz), 'Rebschoss, Ableger', 'Kapaun, beschnitte-
ner Hahn', nicht auszuschliessen."" Zu letzterer Deutungsvariante läge etwa
im ON //ör/zflzzsezz (a. 1083: "Hiunerhusen") ein Parallelbeispiel vor."'

Dzppz.s/zflzz.srn ZG
Gruppenhofsiedlung, ehemalige Ortsgemeinde Dippishausen-Oftershausen
(Alterswilen).
1192 tibinshusen TUB II, S.234'"
1266 (,)Ibinshusen TUB V, S.708

1282 tibishusen CHSG IV, S.240

1283 tibinshusen TUB III, S.675

1305 Tibishusen TUB V. S.752

passim

Es liegt der PN 77'bo zugrunde, eine Kurzform zum zweistämmigen Voll-
namen 77?('zz<7/7;>fl//7z'" und seinen im St.Galler PN-Schatz zahlreich bezeugten
Variationen: 77zeofbflM, T/zzotpoW, 7ezzbaM, Dz'epoMfzzx) etc."" Die ältesten
Belege verweisen auf die kosende Form 77bz/z. Während das Diminutivsuffix
bereits im 14.Jh. vollständig geschwunden war, blieb das Genitiv-s bis heute
erhalten. Zusätzlich stellte sich wortkörperverstärkende expressive Gemina-
tion ein: [tibishü^a] > [tipishü$e]

Dorzz/zzzzzxen 7"G

Dorf, ehemalige Ortsgemeinde von Bürglen.
1282 Tunzishusen (2x) TUB III, S.653
1285 Thuncishusen TUB III, S.699f.
1344 Tuntzishusen TUB V, S.76

Dem Ortsnamen liegt die diminutivische PN-Kurzform 7zz«zz(7?) zugrun-
de,"" die sich vom Lallstamm V/rztM-, mit expressivem n-Einschub bzw. dissi-
milatorischer Auflösung der Geminata -cM (> *z7anzi-) herleitet."' Formen auf
*c/z>zz/- und *<7zzzzz7- sind spielerische Lautvariationen."" Die St.Galler Quellen
zeigen nur wenige PN dieses Stamms."" Tunzin selbst ist nicht belegt.

Parallel zu dem von Kaufmann beschriebenen Schwund des Diminutivsuf-
fixes bei PN im südalemannischen Raum"" (Turzzzn > 7zz/zzz) vollzog sich bei

226 Idiotikon, Bd.3, Sp.381; Sp.384ff.; Sp.398.
227 Siehe Bandle 1963, S.283.
228 Kaufmann 1968, S.347.
229 Subsidia, S.632.
230 Förstemann I, Sp.434.
231 Kaufmann 1968, S.91.
232 Kaufmann 1968, S.92.
233 Subsidia, S.550.
234 Kaufmann 1968, S.ll.
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der vorliegenden ON-Komposition *m«U«ej/»(je«"' die Entwicklung zu 7a«-
zw/zuse« (1282). In jüngerer Zeit schliesslich erfolgte Kontraktion (> 7a«z/za-

und Senkung des Stammvokals (> Tonz/mje«), Letztere entspricht der
spezifisch oberthurgauischen mdal. Ausprägung von mhd. « > [o].""

Eggem/arve« TG
Weiler bei Andwil (Birwinken).
1385 Ekkartzhusen TUB VII, S.470

Trotz lautlicher und geographischer Nähe (ca. 2 km) ist der vorliegende ON
nicht zur spätma. Siedlung £gget/?o/(1385: £gert//;o/) zu stellen,"" sondern zum
F1N + des ebenfalls benachbarten Ortes Langrickenbach.

Das beiden Toponymen zugrundeliegende doppelstämmige Patronym Agz-
/zaraf bzw. £/c/ce/?W-" ist in den frühen St.Galler Quellen sehr gut bezeugt.""

£«ge/ho/fj/zzzje«+
Wüstung bei Langrickenbach. Leisis Gleichsetzung des abgegangenen ON mit
dem heutigen Weiler Waldhof erachte ich als spekulativ."'
1347 Engelboltzhus TUB V. S.171f.
1385 Engelbolzhusen TUB VII. S.471

Von der ältesten Form (erst Mitte des 14.Jhs.!) ist nicht zwingend auf eine

primäre ON-Bildung im Singular zu schliessen."" Vielmehr ist hier wohl Ab-
lenkung durch die Gruppe der spätma. Ortsnamen auf-/«« der Umgebung an-
zunehmen: P«/verj/z«j, Dünam/a««."' Zwar tritt das Ortsnamen-GW-/z«j
vereinzelt bereits im 9.Jh. auf,"" E«ge/7>o/z/zaje« hegt jedoch in einer Zone
fortgeschrittenen Landesausbaus und inmitten einer Gruppe anderer -/urse«-
ON: Küra/rzerfj/zawjen, Laf/a/z«je«+, Eafzs/zaaje«, Vkö/gzjh«3e«+. - Der zwei-
stämmige Vollname A«gz7ha/f/z bzw. £«ge/hoM"" tritt im St.Galler PN-Schatz
des 8.Jhs. sehr häufig auf.""

235 ON-Bildungen auf -heim, -husen und -dorf mit demselben Patronym nennt Förstemann 11,1,

Sp.767.
236 SDS, Bd. I, S.50f.
237 Siehe oben, S.28f.
238 TUB VII, S.473 (a. 1385).
239 Förstemann I, Sp.20ff.
240 Subsidia, S.517f.
241 Leisi V, S.171, Anm.l.
242 Auch die Siedlung Neuhus geht auf einen frühen -husen-Ort zurück. Siehe unten Walgishu-

sen+, sub voce.
243 Das zwischen Neuhus und Pulvershus gelegene Leuenhus ist eine Namenbildung des späten

17.Jhs. Siehe unten +Lütlahusen, sub voce.
244 Bandle 1963. S.283.
245 Förstemann I. Sp.109.
246 Subsidia. S.525.
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EppBVm.sv/; TG
Weiler bei Erlen
1159 appishusin TUB II, S. 172'"
1269 Appinshusen TUB III, S.373
1321 Aepishusen TUB IV. S.449
1348 ze Eppishusen TUB V. S.229

passim

Das zugrundeliegende Patronym Appo/Appm/Appon/f«) leitet sich durch
expressive Gemination und Anhängung des Diminutivsuffixes vom Lallstamm
*a/w her, got. aha, 'Mann', 'Gatte'.'" Die PN Appo und Appo/uf«,) sind in den
frühen St.Galler Quellen gut bezeugt.'"

Der Beleg von 1269 repräsentiert die Übergangsformen der kontraktori-
sehen und assimilatorischen Entwicklung des ON: 'MppfonRn/x/msen > Ap-
p/ns/iwse« > EppE/zasen. Bereits zeigt sich auch schon der durch das Diminu-
tivsuffix -/>z bewirkte Umlaut.

Gebotoc/t/mse/z EG
Kleinweiler bei Eilighausen (Alterswilen)
1282 Gebolshusen
ca. 1355 Gebeitzhusen
1385 Geboltzhusen
passim

Das Patronym Geboald (*g<?hd/*tvaM)'® ist im St.Galler PN-Schatz des
Frühmittelalters nicht bezeugt, was m.E. für ein hohes Alter der Siedlung
spricht. Der FaN Geho/z/zwser ist in der Bischofsstadt Konstanz bereits im
frühen 14.Jh. belegt.'

Germ« er/;s7? izven EG
Ehemaliger Kleinweiler an der Aach bei Romanshorn.
1282 Germanshusin/-en CHSGIV, S.229"; 230'
1344 Germanshusen TUB VI, S.870
passim
1398 Germasshusen TUB VIII, S.371

Obwohl die mdal. Form [ggffü*"t!sü§a] auf das nicht bezeugte Patronym Ge-
remar hindeutet,'" verweisen die ältesten Belege auf den in St.Gallen gut be-
zeugten PN German (*garw/*raanj.' Die spätere lautliche Entwicklung des

247 Subsidia, S.517.
248 Vgl. Förstemann I, Sp.lOf.; Kaufmann 1968, S.19.
249 Förstemann I, Sp.630; Kaufmann 1968, S.144.
250 TUB VI, S.814 (a. 1310).
251 Förstemann I, Sp.583; Kaufmann 1968, S.133.
252 Subsidia, S.564.

TUB VIII, S.627

TUB VII. S.923f.

TUB VII. S.468
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ON erklärt sich in diesem Fall durch Metathese und expressive Gemination:
germas/zuse > gemars/uzse > ge/wzzflz-.v/zzz.se.

Goppezt.s'/zzz.s-ezz TG
Kleinweiler bei Götighofen (Sulgen).
1269 Gotbrezhusen TUB III, S.373

passim

Das doppelstämmige Patronym ist der in St.Gallen sehr gut bezeugte PN
Cotohret (*go<i/*her/zt).-" Der ON bietet auch in seiner lautlichen Entwicklung
keine Probleme. Im späten 14.Jh. ist in Konstanz der FaN Gopprec/zü>/zzzse/-

(1394) bezeugt.--'*

Grato/zazzsez-z TG
Dorf, ehemalige Ortsgemeinde von Berg.
1245 Grabalsus TUB V, S.703
1348 Gralßusen TUBV.S.217
passim
1363 Grälltzhusen TUB VI, S.282

passim

Der vorliegenden ON-Komposition liegt der zweistämmige, im frühen
St.Galler PN-Schatz sehr gut bezeugte PN Gerolt (*gaz>/*waM) zugrunde.-"
Der älteste Beleg ist entstellt. Er stammt aus einer in Lyon abgefassten Ur-
künde, die vor korrumpierten deutschen Namensnennungen geradezu strotzt:
"Bobrashus" statt "Boltshusen""", "Alsus" statt "Alteshusen'"" etc.-"" Im spä-
ten 14Jh. ist in Konstanz der FaN Gra/fz/zwser belegt."''

Gurzfers/zatzserc TG
Dorf, ehemalige Ortsgemeinde von Birwinken.
1303 Gunthartishusen TUB IV, S.102
1346 Guntzhartzhusen TUB V, S.167
1389 Gundertzhusen TUB VIII, S.617

Während sich hier als Patronym der PN Gunf/iarf (*gimt/z/*/zarz/zg) isolie-
ren lässt,"° liegt dem heute gleichlautenden Gunters/zausen bei Aadorf TG der
PN Czzzzdo/Z (*gzzrzz7z/*iva/c/) zugrunde."' Das von der vorliegenden Siedlung

253 Förstemann I, Sp.678. Subsidia, S.567f.
254 TUB VIII, S.183.
255 Subsidia, S.563.
256 TUB III, S.860: a. 1294 (Actum-Ort Reichenau).
257 TUB VIII, S.626: a. 1282 (Actum-Ort Konstanz).
258 Vgl. oben Altishusen, unten Kümmertshausen, sub voeibus.
259 TUB VII, S.391.
260 Förstemann I, Sp.701f.
261 TUB IV, S.319 (a. 1316): "Gundoltzhusen"; passim.
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nur wenige Kilometer entfernte Gzz/ifeTswz/ezz bei Wäldi TG schliesslich hat
mit keinem der beiden genannten ON das Patronym gemeinsam. Die Erst-
nennung von 771 lautet: "Chuniberteswilari", zum doppelstämmigen PN Chu-
nibert f*czznz/*öezY7/zf,).'"' Alle drei erwähnten PN sind im frühen St.Galler PN-
Schatz gut vertretene"'

Kz'zmz?7erf.s7zözzse« TG
Dorf, ehemalige Ortsgemeinde von Erlen.
1245 Cuonbrechsus TUB V. S.703
1359 Kumprehtzhusen TUB VI. S.2

passim

Der zweistämmige Vollname C/zzz«zprec7zZ (*czznz/*£>era/zt) ist in seinen ver-
schiedenen Formvarianten in St.Gallen sehr gut bezeugt.'" Den Einzelbeleg
"Chuniperteswilari" von 771 im Sinne Schalteggers auf die vorliegende Sied-
lung anzuwenden und damit Kzzmmerfs/zzzzzsen als sekundären -/zzzzz.yen-ON zu
postulieren, entbehrt jeder Grundlage.'" Der früheste, entstellte Beleg ent-
stammt der in Lyon abgefassten Urkunde, deren Charakteristikum korrum-
pierte Namenformen darstellt.'""

Lzz£>en/znse/"z+

Abgegangene Siedlung westlich von Häggenschwil SG, möglicherweise mit
einem der Höfe Wezez; Sc/zmitten, Äoren/zzos etc. gleichzusetzen.
1302/15.Jh. Lubahuserin TUB IV, S.861
1401 Lübahusen UASGIV, S.638

L(.)bishusen
1402 Lobihusen UASG IV, S.637
1419 den hof Luobehuse UASG V, S. 157

1427 Lüwehusen UASG V, S.490
1440 Lubehusen UASG V, S.975

Der Ort liegt, wie auch das noch weiter nach Süden vorgeschobene Bzzftzn-

gen und das etwas thurwärts zurückgesetzte //otterzfzngen+, über der sied-
lungsgünstigeren rechten Sitterflanke.

Lzzöen/zzzsen ist m.E. als einstämmige patronymische Namenbildung zu in-
terpretieren. Ich weise ihr eine der im St.Galler PN-Schatz des 9.Jhs. und hier
im südlichen Bodenseeraum zahlreichen Namenvarianten des Stammes */ewö,
zz/zzl /zzzh, n/zd. Zieh, zzz; LezzZzo, Lzzzpo etc.'" Diese Deutung wird durch das nahe

262 TUB I, S.10; vgl. unten ON Kümmertshausen, sub voce.
263 Subsidia, S.571 f.; S.599f.
264 Subsidia, S.599f.
265 TUB I, S.10, auch Anm.l; Siehe oben ON Guntershausen, sub voce.
266 Vgl. oben die ON Altishausen und Graltshausen, sub vocibus.
267 Subsidia, S.603; Förstemann I, Sp.l018ff.
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gelegene Lömme«Jc/!w/7 gestützt, das um die Mitte des 9.Jhs. als "domus Li-
ubmanni" erstmals erwähnt ist.-""

Lü//fl/nn>e/t+ LG
Heute Unter-Leuenhus bei Kümmertshausen (Erlen).
1294 Lütelahusen TUB VII, S.823

1305 Lütlahuscn TUB VII, S.838

passim

Das Abgehen des vorliegenden -/zawsen-ON, d.h. den Namenwechsel, hat
bereits Leisi dokumentiert: "Der Ortsname Lütelahusen kommt bis ins
17.Jahrhundert in den Urkunden vor, so 1603, wo des Löwen Güter zu Lütli-
husen erwähnt werden Nachher werden noch die Leuen von Lütlihus er-
wähnt; aber 1666 lautet der Ausdruck für sie: Die Leuenhuser Buren.'"""

Die Verkürzung des ON-Grundwortes ist, wie beim Parallelfall Enge/-
bo/rz/zzt.se« > £>zge/6o/u/u«,"'" auf die Prägungskraft der geschlossenen Grup-
pe von -/zua'-ON der unmittelbaren Umgebung zurückzuführen. Als Patronym
liegt dem abgegangenen ON die maskuline Diminutivform Lzutz/o des in
St.Gallen sehr gut bezeugten Kurznamens L/ufo zugrunde.""' Im 9.Jh. ist die
feminine Variante Lzz/b/a im Thurgau urkundlich gesichert."'" In nachma. Zeit
wurde das stumm endende ON-Beiwort wohl mit dem Appellativ mdal. Lttf/z,
'kleine, wenige Leute', kontaminiert: Lütle(n)husen > Lwt/r/tMsfen).

O/iers'/zöiz.ven 7"G

Weiler, ehemalige Ortsgemeinde Dippishausen-Oftershausen (Alterswilen).
1275 Oftershusen TUB III, S.475

passim

Der PN O/f/zer (*n/z/*/zanJ ist im 9.Jh. südlich des Bodensees bezeugt."" Um
ca. 838 wird bei Gelegenheit einer beträchtlichen Schenkung ein im Mittel-
und Hinterthurgau reich begüterter Grundbesitzer dieses Namens erwähnt.""
Die Vokalsenkung von m > o ist in der späten Erstnennungsform bereits voll-
zogen.

O/rnzs/ztzsezz TG
Weiler im Egnach.
1302 Olmershusen (2x) TUB IV, S.847/854
1411 Olmishusen UASGIV, S.927

268 Siehe unten, sub voce.
269 Leisi VII, S.827.
270 Vgl. oben Engelbolzhusen+, sub voce.
271 Förstemann I, Sp.990; Subsidia, S.603.
272 TUB I, S.43 (Elgger Urkunde von 827).
273 Subsidia, S.637; Förstemann I, Sp.1475.
274 TUB I, S.65; Subsidia, S.391 (Nr.370).
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O/zzi/s/zuie« und das benachbarte A/zzzezzsberg bei Amriswil TG lassen an
eine Bildungsanalogie denken. Letzterer ON erscheint jedoch um 1300 als

"Volbrohsberg'T'Uolbrechtzberg"-", zum gut belegten Patronym LGt/a/bre/zr
(*oz7za//*be/7z /

Der Mangel an frühen Belegen lässt für O/m/s/tuse« eine echte Namen-
deutung nicht zu: Als BW kommen der im 14.Jh. im nördlichen Bodenseege-
biet häufige FaN tZ/mer in Frage (*f//z2zm7zzzse7z), der um dieselbe Zeit in
St.Gallen und Arbon bezeugte FaN Ulman (*t//w7a«s/zwse/t der ebenfalls um
1302 im nahen Widenhorn TG erstmals belegte FaN Vo/f/cjma/* (*Vo/(/g)m«rs-
/uzsez-z, deglutiniert zu O/raere/zuse/r) sowie die beiden in St.Gallen be-
zeugten altdt. PN Lflc/zz/zzzflz' (*ot/z«//*m«U und t/flöG/uz«« (*df/za//*ma«j in
Fraged" Der auf der Basis des ON entstandene FaN vom Typus Herkunftsna-
me O/mzs/zzzser (1360) bzw. Vo/mös/ztzser (1448) vermag zur Deutungsfrage
nichts beizutragend" Die Senkung des Anlauts entspricht mdal. Bedingun-
gend

Im Falle der frühen /zflf/'ozz v«z/.sc7ze/-z Bildung wären Kontaminationen mit
den erwähnten FaN nicht auszuschliessen. Im Sinne sippengebundener ON-
Gebung benachbarter Siedlungen vergleichbaren Alters müsste der PN f7rz-

JcZmfl/t, aufgrund seiner Übereinstimmung mit dem Patronym des knapp 3 km
südwestlich gelegenen Gc/zz/zze/tsTzazzsezz (German,), dem PN LWrt/m«r vorge-
zogen werden."

Ötffc/zwse« TG
Schloss und Gutsbetrieb bei Hohentannen.
1176 Otilehuscn TUB II, S.200"

1259 Oetelahusen TUB III, S.200

passim
1286 Oetlihusen CHSG IV, S.3091

passim

Das späte Hinzutreten des unorganischen, wortkörperverstärkenden s bie-
tet lautliche Probleme: Of//e(n)/zMse(n,) > Ö//z.s7zzz.se(zz). Es ist als Angleichung
an jene -/zausen-ON der Seerücken-Ostabdachung und des Aachtals zu ver-
stehen, bei denen das markante Flexions-s prägend ist: Eggerts/z zzse/z, Gzzn-

fe/'s/zaz«en, Kizmmerte/zazzse«; £/z/zb7zzz.ven, Go/z/zerte/zzz^e«, 67/z«/.s7zzz.sezz. Der
Umlaut dagegen ist organisch als Folge des Diminutivsuffixes -z/o entstanden.

275 CHSG III, S.47826 (a. 1296); TUB VI, S.813 (a. 1306).
276 Subsidia, S.613.
277 Förstemann I, Sp.1190; Subsidia, S.613.
278 UASG IV, S.llOOf. (St.Gallen); UASG VI, S.211 (Arbon).
279 SDS II, S.92. - Dagegen liegt dem ON Olmerswil bei Neukirch a. d. Thür das selbe Patronym

zugrunde wie Almensberg, falls wir die unsichere Identifikation von "Huodalbrhetiswilare"
(TUB I, S.127) befürworten wollen. Allenfalls wäre auch hier an eine Zusammensetzung mit
dem FaN Ulmer zu denken.

280 Siehe oben, sub voce.
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Die Koseform Ozz7o/Ozo/o(/z) und die entsprechende PN Kurzform Ozo (*azzrf)
sind beide in St.Gallen gut bezeugt.-"

/?zzZzS7zazzsezz TG
Weiler bei Dünnershaus (Langrickenbach).
1282 Rütershusen TUB III, S.616

Ruotershusen

Dem in lautlicher Hinsicht unproblematischen ON liegt der zweistämmige
Vollname i?zzoz//zez- (*/zröZ/z/*/zan) zugrunde;-" er ist in den frühen St.Galler
Quellen sehr gut belegt.

,S7eger,v/iäi«'e« LG
Dorf, ehemalige Ortsgemeinde von Alterswilen.
1227 sigehardishvsin TUB II, S.410"

Im Jahr 824 übergibt in der nur wenige Kilometer von S7eger.57zazz,sezz ent-
fernten Siedlung DoZz-zac/zZ ("Tottinheiche") ein gewisser SzgzTznrz seinen ge-
samten Besitz in diesem Ort an die Abtei St.Gallen.-" Damit ist m.E. noch kein
genauer Anhaltspunkt für das Alter des vorliegenden ON gewonnen, denn der
PN Szge/zarZ (*szg/*/zazr/) ist in ahd. Zeit sehr beliebt.-" Wir dürfen aber die bei-
den gleichnamigen Grundbesitzer wohl dem selben Familienkreis zuordnen.
Allerdings liegen zwischen dem urkundlich bezeugten Szgz'/zarZ des frühen 9.Jhs.
und seinem gleichnamigen Vorfahren, dem Siedlungsgründer, wohl einige Ge-
nerationen. Nach Aussage seiner Lage innerhalb der -/zazzsez-z-Schicht gehört
Szegers/zause/P" aber doch zu den frühesten Vertretern der -/zazzsezz-Namen-

schicht im untersuchten Gebiet.

£/Zz>zzs/zzzse/i+

Abgegangene Siedlung im Bereich Goldacher Tobel/Steinachtobel/Sitterbo-
gen.
834 Utinishusun TUB I, S.79

Dieser Einzelbeleg lautet im Urkundenzusammenhang: "Ego Otpert
trado unum vilare iuxta Utinishusun ad occidentalem plagam situm." Für
die Lokalisierung dieses ON ist entscheidend, dass die Namensnennung nur
der besseren Identifikation jenes genannten vz'/are, des Gehöfts von OZ/zerZ,

281 Subsidia, S.533f.
282 Subsidia, S.589; Förstemann I, Sp.904f.
283 TUB I, S.39f.
284 Subsidia, S.626.
285 Siehe unten, Abb.5: "Streubild der -hausen-Orte", S.105.

passim
1333

ca.1350

passim

sighartzhusen
Sigershusen

TUB IV, S.631

TUB V, S.69
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dient. Dieses ebenfalls abgegangene, spätere kann mit Hilfe
einiger Überlegungen zur Person des Namengebers Ofpert dem Raum Mörsch-
wil-Gommenschwil-Berg SG zugewiesen werden.-"" Die pnmüre, d.h. ältere
re Siedlung war f/rm/s/jusen. Die Weite ihres Nutzungshorizontes-" liess je-
doch in ihrem westlichen Teil eine Neugründung zu, das vzVare des Otpert. Die
Primärgründung f/fmzs/mse« lag also seewärts in den tiefer gelegenen Zonen
des Hinterlandes von Arbon, während die jüngere Ausbausiedlung Ofperres-
vw/are in die noch kaum besiedelten Hügelzonen gegen Westen hin vorge-
schoben war.-" Auch dies ein Indiz für das im Vergleich zu den -vvz/ure-Orten
höhere Alter der mit einem german. PN gebildeten frühen -/zazzsen-Orte.

Patronym ist die vom einstämmigen PN Uto abgeleitete, in St.Gal-
len nicht bezeugte Diminutivform t/m?. Um die Mitte des 9.Jhs. tritt t/fo oft
als Zeugenname auf - fast ausschliesslich in oberthurgauischen Quellen. Vier
Schenkungen ragen besonders heraus, werfen sie doch Licht auf die Entste-
hung und das Alter der bereits weit nach Süden über die Aach hinweg vorge-
schobene Siedlung t/hnL/zzrsv??:

Datum actum-Ort Güterort *aud Quellenangabe

829 Götighofen Kesswil Uato TUB I, S.47
841 Uttwil Kesswil Uoto TUB I, S.75
854 Grenzbestimmung zwischen

Konstanz und Sankt Gallen-"" Uto TUB I, S.102
866-872 St.Gallen Uttwil Uto TUB I,S.131

1. Die Bildungsverwandtschaft der beiden verschiedenen ON-Schichten zu-
gehörigen Orte t/mv/7 und + t/fm/s/zuve« deutet nicht nur auf ähnliches Alter
hin, sondern deckt auch einen Siedlungszusammenhang im Sinne ver-
wandtschaftlicher Beziehungen zwischen den Siedlungsgründern bzw. -be-
wohnern auf. t/??n?.s7?u,ve« ist nicht nur geograp/zLc/? durch seine weit nach
Süden in die Hügelzonen ob Arbon vorgeschobene Lage als Tochtersied-
lung des siedlungsgünstigeren Uferortes t/hw?7 gekennzeichnet, sondern
auch vvorfö/Mzirtgsmäss/g durch das diminutivische Patronym t/hrc.

286 Siehe unten, S.204-207.
287 Nach Du Cange (V, S.204) steht mlat. plaga für "locus vacus aedificationis aptus", 'leerer Ort,

der zum Bauen geeignet ist'. Hier erscheint mir eine Interpretation im Sinne von 'Dorfbann',
'Dorfgemarkung' etc. sinnvoll.

288 Schalteggers Vermutung (I, S.79), Utinishusun stimme mit Rutishusen (siehe oben, sub voce)
überein, bestätigt sich nicht. Wartmanns Vorschlag (II, S.15) der Deckung mit Hüslen bei
Roggwil ist zwar denkbar, nicht aber wahrscheinlicher als mit jeder anderen Siedlung in die-
sem Kleinraum, läge doch vollständige Namensubstitution vor.

289 Subsidia, S.533f.
290 Siehe unten, Kap.4.1.2.2.2: "Die Grenzen zwischen st.gail. und konstanz. Herrschaft (854)",

S.252f.
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2. Die Tatsache, dass der Zeugenname Uro in den Urrwz'/er Quellen des 9.Jhs.
sowie in der aus derselben Zeit stammenden Bereinigungsquelle jener
Grenze auftritt, in deren Bereich zu suchen ist, zeigt, dass die
Gründungen beider Siedlungen höchstens im zeitlichen Rahmen einiger
weniger Generationen auseinanderliegen, Abkömmlinge der Gründerfa-
milie wohl des 7.Jhs., erkennbar an ihrer traditionellen Sippennamenge-
bung bzw. am Leitnamen Uro, sind noch in den entsprechenden Orten oder
deren Umgebung sesshaft.

Wfl/gis'/urvc/7+
Abgegangener -hausen-ON, heute Neuhaus"'" bei Dünnershaus TG.
1385 Walgishusen (3x) TUB VII, S.4701T.

passim
1860 Walgishausen sehet Neuhaus OVZ
1863 Neuhaus
passim

Die Erstnennung erfolgt zwei Mal auch indirekt als FaN, indem "Johannis
Walgishusen et Gerung Walgishusen im Grtit"""- als an das Konstanzer Dom-
kapitel zinspflichtig erkannt werden. Ich möchte dem ON den in St.Gallen gut
bezeugten PN Wö/rger/ßfl/rger *6öM/*gaz>) zugrundelegen.

Die Umbenennung der Siedlung setzte sich erst im letzten Jahrhundert
durch. Namengebungsmotiv war vermutlich ein Neubau des Gehöfts. Der
neue, appellativische ON hatte erstens wieder Sinn und passte zweitens in die
stark geprägte -/rons-ON-Landschaft der näheren Umgebung: Dzz/znm'/zczzz.v,

Leuerz/rzz.r", Piz/vm7zzz.s'.

1.5.3. Auswertung und Schichteninterpretation

Lage, Streuung und Verbreitung der insgesamt 23 bzw. 25 aktiven und ab-

gegangenen, mit altdeutschen Personennamen zusammengesetzten -/zazzsezz-

Ortsnamen sagen folgendes aus:
Die -/zuzz^en-Schicht vollendet in einer ersten Phase die Besiedlung auf

höheren Lagen der Seerücken-Ostabdachung, indem sie die beiden alten Sied-
lungsräume am See und im Thurtal mit einem breiten Siedlungskorridor ver-
bindet. Auch der einzige im "Raum Arbon" lokalisierbare-'" -z/rg/zflizserz-Ort
und wohl etwas ältere Übergangstyp im untersuchten Gebiet, ///zg/zrzzz.y<?/z, liegt
in dieser Zone. Insofern knüpfen die -/zflizserz-Orte hier direkt an die -z>zgJzo/e«-

und -Jzo/Uz-Orte an, stehen diesen daher zeitlich nahe. In einer zweiten Phase

greifen die durch -/zazzs'erz-Ortsnamen gekennzeichneten, räumlich eng be-

291 Siehe dazu Leisi VII, S.470, Anm.l.
292 Heute Obergrüt (Dünnershaus) oder Untergrüt (Langrickenbach).
293 Subsidia, S.538; S.641.
294 Siehe oben, bei Engelboltzhusen+, sub voce, Anm.242; ON Lütlahusen+, sub voce.
295 Siehe oben, S.65, Anm.2.
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grenzten Siedlungsvorstösse vom oberen Aachtal her in noch unbesiedelte
Landstreifen nördlich, südlich und längs der Aach.

So erklärt sich das Vorhandensein eigentlicher Gnzppe/z von -/tmrs'en-Sied-
lungen: An eine erste grosse Gruppe auf dem Seerückenübergang schliesst

gegen Osten hin eine At/emere beiderseits der Aach. Vorgelagert in deren Mün-
dungsgebiet schliesslich liegt die /c/emsfe und jüngste Gruppe. Lage und Gros-
se der drei Siedlungsgruppen lassen die West-Ost-Richtung der al. Besiedlung
erkennen. Mit dem Extrempunkt O/m/s/zusen erreicht die -/zuzzserz-Schicht als
erste die fruchtbaren Schwemmböden südl. der Aach und damit die nähere
Umgebung des ehem. Römerkastells Arfror Fe/Lr.-*'

rv CHHUSEÜ

GEBOLTSCHHUSEN

• • OIPPISHAUSEN
»OFTERSHAUSEN-

^ »SIEGERSHAUSEN
BALTSC HHUSEN »ALT ISHAU SE N

| • ENGELB0LTSHUSEN1
I GRALTSHAUSEN 7» A,

ANDHÄySEN
EGGERTSHUSEN ^-"UTISHAUSENr ^ •fJWALGISHUSEN f CHAPPENHUSEN

GUNTERSHAUSEN » LÜTLAHUSENt G EMMERTSHUSEN
KÜMMERTSHAUSEN

VDONZHAUSEN —' JT c\\
^ rG^EPPISHUSEN OLMISHUSEN O ^\^ULnnnustN O oO^AIHUSENf

GOPPERTSHUSEN / •? .pniSIBENHUSEN SPELTENHUSEN

ARBON
KARLSHUSEN^

>LÜBENHUSENt_

UTINISHUSEN t

Patronymische, frühe Bildungen
Späte Bildungen

Abb.5: Streubild der -/tausen-Orte

•C zwei-/einstämmige Patronyme •)? Deutung unsicher
O ?•) Lokalisierung unsicher

Ortsnamen mit zweistämmigen Patronymen scheinen älter als jene mit ein-
stämmigen Patronymen zu sein, liegen doch letztere mehrenteils an den Rän-
dem der in Siedlungsgruppen strukturierten hausen-Schicht. Die Orte Öfffa-

296 Die Zuordnung von Olmishusen zur patronymischen -hausen-Schicht ist allerdings nicht ge-
sichert. Siehe oben, sub voce.
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/zzzse« (Oh/o), ßez-zz/zzz.vezz f5ero?j, E/z/zzS/zzz.s'ezz (74/?/?;«), Lz'zf/a/zzz.sezz-t- (Xz«ft7oJ
und C/zap/zczz/ztzse« (*Kap/?o?) schliessen die beiden frühen -/zazzsezz-Gruppen
und damit den primären -/zazzsezz-Raum augenfällig gegen Osten ab, d.h. sie

liegen in der generellen Richtung von Siedlungsvorstössen in diesem Gebiet.-"'
Deutlichstes Beispiel stellt das nicht genau lokalisierbare, aber bereits im Hin-
terland von Arbon gelegene L7z>zzs/zusez2+ dar, dessen Patronym geograp/zzSc/z
ins Gebiet nördlich der Aach und siedlungschronologisch bereits in eine dort
schon weit fortgeschrittene Ausbauzeit verweist. Auch Luben/msen-H erscheint
als weit in den Sitterbogen hinauf vorgeschobene Siedlung.

Die Siedlungsplätze der 23 bis 25 älteren -/zarnen-Orte sind oft noch sehr
günstig, was ihre frühe Datierung unterstützt. Neben den vier abgegangenen
Siedlungen (WzutMzzge«, Aumen^iYbs'üYiYt/on oder /z-zfegrafzo« zu ezVze bezzac/z-

harte Szed/tzng) haben sich auch einige zu Dörfern mit einer gewissen Ge-
schlossenheit und Eigenständigkeit entwickeln können. Über 30% von ihnen
bildeten nach der alten thurgauischen Kantonsverfassung eigene politische
Ortsgemeinden. Trotzdem findet sich unter ihnen, im Gegensatz zu den -z'zzgerz,

-zzzg/zo/ezz und -/zo/eu-Orten, kein einziges Kirchdorf.
Die siedlungsgeschichtlich yzz/zgezz Ortsnamen dieses Typs siedeln sich aus-

schliesslich am Rand der alten Schicht an. Die Pluralform des Ortsnamen-
Grundwortes betont hier wohl den Charakter von Mehrfachsiedlungen. Oft
aber sind diese hoch- und spätmittelalterlichen Gründungen primäre -/zzzv-

Namen, die unter dem Einfluss benachbarter Pluralbildungen und als Folge
kontinuierlicher Siedlungsvergrösserungen die entsprechende Modifikation
der Namenform erfuhren. Im untersuchten Gebiet sind dies Fz-oranz/zizsezz, Maz-
/zwsezz-i-, iS/ze/fezz/zu.s'en-i-, Tasc/z/z/zusen und wohl noch einige mehr. Wo nämlich
frühe oder zahlreiche Namenbelege fehlen, lässt sich eine Unterscheidung von
primären und sekundären -/zatzsezz-ON gar nicht vornehmen. Bei einer Grup-
pe von Namen - auch hier lassen sich aus denselben Gründen nicht alle nen-
nen - vermochte sich diese Pluralisierung als echte Namensänderung länger-
fristig nicht durchzusetzen: Meggezz/zzzs, ßunWfs/zzzs,'® 7'z-zyZ/z.s7zzy.s.

Erstmals lassen sich hier innerhalb einer ON-Schicht auch namenbildungs-
mässig Gruppen von Siedlungen erkennen. Diese sprachliche Gruppenbildung
wollen wir vorsichtig als Reflex auf die german. Sippennamengebung inter-
pretieren.

Die Übereinstimmung von Namen-Stämmen der Patronyme sind erheb-
lieh. So erscheinen von den 16 mit zweistämmigen Vo/Z/oz-znezT" gebildeten
-/zazzvezt-Ortsnamen nur gerade zwei bezüglich ihres Erstgliedes, Wa/gz.s7zzY.vczz+

297 Die patronymische Wortbildung von Bernhusen und Chappenhusen beruht nur auf je einer
von mehreren Deutungsvarianten. Siehe oben, sub voeibus.

298 Ob der Einzelbeleg "Burkartzhusen" von 1453 (UASG VI, S.396) tatsächlich hierher gehört,
ist nicht zu entscheiden.

299 Dippishausen, als einziger auf eine dimin. Kurzform zurückgehender -hausen-ON, gehört
nicht hierher.
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und £nge/&o//z/zz«en+, als Singulärformen. Letzterer Ortsname ist hier der
einzige überhaupt, der mit keinem anderen einen PN-Stamm gemeinsam hat.
Die sippenhaften Querverbindungen zwischen den -/zausen-Ortsnamen, fass-
bar in der Übereinstimmung von Bildungsgliedern, unterstreichen die oben
dargelegte These der geographischen Gruppenbildung und der Gerichtetheit
dieser Ortsnamen-Schicht.

Abb.6: Übereinstimmung von Namenstämmen bei Patronymen der -/im«e/i-Ortsnamen

Andererseits beobachten wir hier erstmals auch eine Reihe von Querver-
bindungen zu ptr. Namenbildungen anderer Schichten, insbesondere zu den
hier in der Siedlungschronologie nachfolgenden ON auf -tvz/. Mit den -/zausen-
ON sind wir demnach bereits in eine Zeit gelangt, da sich die fortschreitende
Besiedlung nicht mehr als Kette isolierbarer Einzelbewegungen begreifen
lässt. An die Stelle einzelner Siedlungsetappen ist jetzt im nördlichen
Oberthurgau ein Kontinuum sich überlappender und ineinanderfliessender
Namenschichten getreten. Die Besiedlungsintensität hat zugenommen. Die
daraus resultierende höhere Siedlungsdichte schafft ein Netz von Beziehun-
gen, Abhängigkeiten und Strukturen. Die Übereinstimmungen in der Na-
mengebung lassen dies klar erkennen.

i.6. Üher/ze/erung um/ ße/eg/age t/er OrZ.ymznzen: Ein Que/Zenpro/z/enz

Die Definition räumlich begrenzter Ortsnamen-Schichten beruht in erster
Linie auf der Auswertung von bestenfalls frühen Belegen aus zumeist st.galli-
schem Urkundenbestand. Bevor es jetzt darum gehen kann, aus den Charak-
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teristika der vier oben analysierten Ortsnamen-Schichten die frühen Sied-

lungsbewegungen in ihren zeitlichen Abläufen zu erkennen und darzustellen,
müssen die Grundlagen all unserer Überlegungen einer kritischen Betrach-
tung unterzogen werden. Dabei stehen Überlieferung und Beleglage der ON
im Zentrum:
ON-TYP ORTSNAME 700 800 900 1000 1100 1200 1300 n.Chr.

-ingen BQSLINGEN
BUTTINGEN t
EBERTINGEN t
GÜTTINGEN
HOTTEROINGEN SGt
HOTTERDINGEN TG
SCHERZINGEN

-inghofen AGITINCHOVAt
ALTIGHOFEN
BIRWINKEN
BOTTIG HOFEN
OETTIGHOFEN
GÖTIGH0FEN
ZOLLIKO FEN t

-hofen BECCHENHOVEN +
BIESSENHOFEN
ENGISHOFEN
HEFENHOFEN
HEIMENHOFEN
ISTIGHOFEN
LANTERSHOFEN
MAMMERTSHOFEN
OPFERSHOFEN
UZENHOVEN t

-hausen ALTISHAUSEN
ANDHAUSEN
BALTSCHHUSEN
BÄTERSCHHUSEN
DIPPISHAUSEN
DONZHAUSEN
EGGERTSHAUSEN
ENGELB0LTSHUSEN +

EPPISHUSEN
GEBOLTSCHHUSEN
GEMMERTSHUSEN
GOPPERTSHUSEN
GRALTSHAUSEN
GUNTERSHAUSEN
KljMMERTSHAUSEN
LUBENHUSEN t
LUTLAHUSEN t
0FTERSHUSEN
ÖTTLISHUSEN
RUTISHUSEN
SIEGERSHAUSEN
UTINISHUSEN +

WALGISHUSENt

Einzelbeleg
Beleg unsicher L4 ÜBERLIEFERUNGSLÜCKE

Abb.7: Beleglage der vier ältesten raumbildenden Ortsnamen-Typen im "Raum Arbon"'""

300 Die Tabelle berücksichtigt nur jene ON, deren frühe patronymische Bildungen als gesichert
gelten kann. Bei den beiden nicht vor 1400 belegten ON Chappenhusen und Bernhusen sowie
beim erst um 1302 bezeugten ON Olmishusen ist dies zweifelhaft. Vgl. oben das Streubild
der -hausen-ON, S. 105.
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Das Zahlenverhältnis der Einzeldaten verschiedener Ortsnamen-Schichten
steht in einem direkten Verhältnis zur Siedlungschronologie: Sind es bei den
-/ngen-ON und bei den -mg/iofen-ON nur je 7 Fälle, so steigt die Zahl der
-/io/m-ON auf 10 und die der -/rnnsen-ON bereits auf 23 bis 25 an. Allein im
Gebiet südlich der Aach wird bei den -w//-Orten der Ausbauzeit, der letzten
dichten Schicht der althochdeutschen Zeit, die Zahl der alten Bildungen auf
über 50 klettern/"" Die Zunahme schichtenspezifischer Einzeldaten ist ein
Gradmesser für die zunehmende Dichte der alemannischen Besiedlung, mit-
hin also für das Anwachsen der germanischen Bevölkerung im Raum Arbon.""

Die Streuung der Belege ist charakteristisch für ein grundsätzliches Quel-
lenproblem: Die Überlieferungslücke, die sich hier zwischen dem frühen
lO.Jahrhundert und der Mitte des 12.Jahrhunderts abzeichnet, hat ihren Elin-
tergrund im Efrkundenbestand der Archive. Die Auszählung des Quellenbe-
Standes, wie er im "Thurgauer Urkundenbuch" vorliegt - die Dokumente sind
zum grössten Teil st.gallischer Provenienz""' - gibt ein Bild von der zeitlichen
Abhängigkeit des Überlieferungsumfangs. Die Rastersäulen von Abb.8 stel-
len den tMamf/enfresranr/ (Ordinatenachse) in einem bestimmten Ze/frawra
(Abszissenachse) dar. Die jeweilige Gesamtzahl der Urkunden steht über den
Säulen. Die Ver/aii/s/airve V drückt summarisch das Verhältnis Zeitraum-Ur-
kundenbestand aus:

301 Siehe unten, S.201ff„ bes. Abb.22; vgl. Bandle 1963, Abb. S.279.
302 Die -dorf-Namen entsprechen als einzige der grossräumigen ON-Schichten dieser Regel-

haftigkeit nicht. Darin spiegelt sich ihre spezielle Funktion als fränkische Villikationskeime.
Siehe dazu unten, S.223ff.

303 Die Auszählung der edierten St.Galler Urkundenbestände (UASG und CHSG) ergäbe daher
ein analoges Bild. Vgl. Hammer, S.189, Anm.146.
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Die frühe St.Galler Überlieferung - die Gründe für die wechselvolle Ent-
wicklung, die weit über St.Gallen hinaus zu beobachten ist, haben bis heute
nicht befriedigend geklärt werden können - gliedert sich in <7rez zezf/zc/ze P/z«-

se/r

1. Im 9.Jahrhundert erreicht die Überlieferung einen ersten Höhepunkt.
2. Zwischen ca. 900 und 1100 herrscht eine urkundenarme Zeit.
3. Nach 1200 steigen die Urkundenbestände wieder massiv an.

Zurück zu den Ortsnamen: Die spezifische Quellenlage, wie sie sich in
St.Gallen zeigt, hat zur Folge, dass von den tabellarisch erfassten Siedlungen,
deren Gründung nach Ausweis ihrer Schichtenzugehörigkeit in die frühmit-
telalterlicher Zeit datiert, über 75% erst im Hoch- und Spätmittelalter ur-
kundlich belegt sind. Es stellen sich also nicht nur die Schwierigkeiten einer
nahezu überlieferungsstummen Zeit von über 250 Jahren, sondern auch jene,
dass viele Ortsnamen erst in einer späten lautlichen Entwicklungsstufe vorlie-
gen, was Deutungsversuche oft zusätzlich erschwert und einmal postulierte
Deutungen in ihrer Eindeutigkeit relativiert.

Der Anteil an früh, d.h. in a/f/zoc/zt/eiztec/zer Zeit belegten ON differiert von
Schicht zu Schicht, wie Abb.7 gezeigt hat. Daran lässt sich generell die Frage
nach einer schichtenspezifischen Überlieferung von ON im "Raum Arbon"
knüpfen. Unter diesem Gesichtspunkt soll die gesamte Überlieferungszeit von
den Anfängen st.gallischer Rechtsaufzeichnung bis um 1400 betrachtet wer-
den. Dabei möchte ich - mit Blick auf die dreiphasige quantitative Entwick-
lung des St.Galler Urkundenbestandes - eine allfällige schichtenspezifische
Überlieferung über drei Belegperioden hinweg verfolgen:

QJ

cn
_o
o
c:
oc_

-C
CJ
CO

CT
Ol c
1/1 3-C
u -C
ro LJ

-d
aj
M OO

-ingen -inghofen -hofen -hausen
100%

80

60

40

20

ca. 600 n.Chr.ca. 400 n.Chr.

I 1 vor 900 belegt I 1 vor 1400 belegt I I nach 1400 belegt
Abb.9: Säulendiagramm 1: Schichtenspezifische Ortsnamen-Überlieferung

304 Als äusserer Grund für das Versiegen der Quellen kann möglicherweise das Abgehen der
privaten Traditionsurkunde gelten. Nach 921 sind in St.Gallen nur noch vereinzelt Traditi-
onsurkunden erhalten, die letzte stammt aus dem Jahr 981. Welche rechtsgeschichtlichen Ver-
änderungen aber eingetreten sind, bzw. ob allenfalls andere Traditionsformen eingeführt
wurden, ist urkundlich nicht fassbar. Angaben zu diesem "bedeutenden Einschnitt in der Ge-
schichte der geistlichen Anstalten und wahrscheinlich auch in der Rechtsaufzeichnung und
-Sicherung" stammen vom Herausgeber des Chartularium Sangallense, O.P. Clavadetscher.



Im Bezug auf die Produktivitätsdauer der einzelnen Ortsnamen-Typen ist
diese Darstellung vereinfachend und damit auch verfälschend. Die Abfolge
der vier Schichten ist nicht als ein zeitlich voneinander klar getrenntes, son-
dern als ein überlappendes Nacheinander zu verstehen. So haben wir etwa das

Verhältnis der -inghofen und -/zo/ezz-ON als "gegenseitige Ergänzung" cha-
rakterisiert.

Das Säulendiagramm zeitigt keine klaren Ergebnisse: Zunächst scheint sich
in der chronologischen Abfolge der -inghofen, -hofen und -/zazzsezz-Namen-

schichten eine - zumindest für die früheste Belegperiode (dunkler Raster) gel-
tende - Überlieferungstendenz abzuzeichnen. Die naheliegende Regel, je jün-
ger die Schicht, desto schlechter die Belegsituation, wird jedoch für die alt-
hochdeutsche Belegperiode (vor 900 belegt) durch den Befund der ä/Zestezz

Ortsnamen-Schicht deutlich relativiert, für die mittelhochdeutsche Belegperi-
ode (vor 1400 belegt) durch den Befund der yzi/zgsfez? Schicht.""

Viel deutlicher als eine schichtenspezifische Überlieferung zeigt sich hier
gerade der Zzz/a// einer frühen Auswahl, der dadurch bedingt ist, dass erstens
der betreffende Ortsname in althochdeutscher Zeit in einem Schriftstück über-
haupt verwendet wurde und dass zweitens diese Urkunde nicht verlorenge-
gangen ist. So hat die beschränkte Anzahl von Einzeldaten der frühesten Orts-
namen-Schichten zur Folge, dass der Einzelfall sehr stark ins Gewicht fällt."'"
Bei der gut dokumentierten und breiten -/zause/z-Schicht etwa wird die Will-
kür früher Belege am deutlichsten: Als einziger der 23 gesicherten patrony-
mischen Bildungen dieses Typs ist gerade der wohl/üngsfe Ort, + t/Z/zzz.s7zzz.vzzzz,

schon in althochdeutscher Zeit bezeugt.
Die dekorativen und daher seit jeher beliebten Erstnennungskarten tragen

diesem Aspekt des Zufalls, insbesondere was siedlungsgeschichtlich /rü/ze
Zeiträume betrifft, zu wenig Rechnung. Oft werden sie zur Sichtbarmachung
besiedlungsdynamischer Abläufe beigezogen. Gerade aber dies zu leisten, ver-
mögen sie nur in beschränktem Masse:

Ohne Zweifel markieren frühe Belege kleinareale Siedlungszonen, umge-
kehrt aber darf vom Nichtvorhandensein urkundlicher Belege nicht auf Sied-
lungsleere geschlossen werden."" Zudem setzt die Überlieferung vor ca. 700
n.Chr. noch gar nicht ein. Auch eine sehr früh angesetzte Nennungskarte ver-
mag also erst eine Zeit zu erfassen, in der die grossen Landnahmebewegun-
gen für unser Gebiet und auch die erste Phase des frühmittelalterlichen Aus-
baus wez'fge/zezzd zz/zges'c/z/av,vezz sind. Der dynamische Vorgang der alemanni-
sehen Besiedlung lässt sich daher nur mit einer sc/zz'c/zfenspezz/wc/zezz ßetrac/z-

305 Keine tendenziellen Verschiebungen ergäben sich hier durch den Einbezug der drei -hausen-
Ortsnamen, deren patronymische Wortbildung naheliegend, nicht aber gesichert ist: Bern-
husen und Chappenhusen, beide nach 1400 belegt, sowie Olmishusen (Erstnennung: 1302).
Siehe oben, sub voeibus.

306 Siehe die Abbildung zur Belegsituation der Patronyme auf der übernächsten Seite.
307 Vgl. Hammer, S.183f.
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ünzg nachzeichnen. An Stelle einer Erstnennungskarte oder einer Folge von
zeitlich gestaffelten Nennungskarten werden wir daher am Schluss dieses Ka-
pitels versuchen, eine aus der Schichtenabfolge der frühesten Ortsnamen-
Typen resultierende Besiedlungsthese zu formulieren und auf einer Sied-
lungskarte graphisch umzusetzen. Dabei aber - fassen wir zusammen - sind
wir folgenden Rahmenbedingungen unterworfen:

Bei der Erforschung siedlungsgeschichtlicher Vorgänge im Frühmittelalter
müssen wir uns fast ausschliesslich auf das im Vergleich zu späteren Jahrhun-
derten schmale Interpretationsfeld des Urkundenbestandes des 9.Jahrhun-
derts stützen. Mit anderen Worten: Die Überlieferung eines Ortsnamens aus
der alemannischen Frühzeit hängt wesentlich davon ab, ob er erstens über-
haupt in den Urkundenkorpus des 9.Jahrhunderts Eingang gefunden hat und
zweitens als Quellenbeleg erhalten geblieben ist. Wir können zwar auch spät
belegte Ortsnamen aufgrund ihrer spezifischen Wortbildung und geographi-
sehen Lage einer ON-Schicht und damit einer bestimmten Siedlungsphase zu-
ordnen, die Anzahl abgegangener Ortsnamen und der späteren, urkundlich
eben nz'c/if fassbaren Namenwechsel dürfte jedoch erheblich sein. Gerade aus
der oben dargestellten und erläuterten Überlieferungslücke von ca. 250 Jah-
ren resultieren aber auch Probleme bei der We«Zz/z'zzenz«g und Lo/cafozmzzzg
früh belegter Ortsnamen:

1. Wir sind nicht in der Lage, den jahrhundertelangen Verschleif- und Ent-
stellungsprozess, dem die ON unterworfen sind, bis in alle Einzelheiten mit-
zuverfolgen, d.h. schlüssig zu klären. Bsp.: Mmzc/zovzz (Birwinken).

2. Einige ON sind nur im 8. und 9Jahrhundert belegt. Es lässt sich allerdings
nicht feststellen, ob die betreffenden Örtlichkeiten in den Spätmittelalter-
liehen Urkunden unter anderem Namen erscheinen, ob sie in einer nahen
Siedlung aufgegangen sind oder ob die Siedlungsplätze verlassen wurden.
Eine Lokalisierung ist hier nicht möglich. Bsp.: AgüzVzc/zova-k

Die schichtenspezifische Betrachtungsweise der ON-Forschung kann daher
kein vollständiges Bild der Siedlungsplätze und -dichte geben. Ihre Leistung
und Möglichkeit besteht dagegen darin, dass sie mit Hilfe der unvollständigen
Einzeldaten im Gelände Besiedlungsetappen und Siedlungsräume markieren
und definieren kann. Dem sicheren Einzelbeleg kommt dabei eine grosse Be-
deutung zu.

7.7. Dz'e Putronyme

1.7.1. Die Belegsituation

Die St.Galler Urkundentradition setzt zwar erst um ca. 700 ein, es ist jedoch
anzunehmen, dass sich der Personenname einer führenden und deshalb orts-
namengebenden Persönlichkeit im Familien- oder Sippenverband über Ge-
nerationen hinweg fortpflanzt. Es drängt sich jedoch jetzt die Frage auf, ob die
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Patronyme einer yürcgeren Ortsnamen-Schicht durchschnittlich besser belegt
sind als diejenigen einer äteren. Ein Vergleich der Patronyme (PTR) der vier
ältesten raumbildenden ON-Schichten im "Raum Arbon" mit dem frühen
St.Galler PN-Schatz ergibt eine prozentuale Verteilung, wie sie Abb.10 dar-
stellt.

Die Auszählung der vier ältesten raumbildenden Ortsnamen-Typen nach
der Belegsituation ihrer Patronyme kann ebenfalls' keinen Anspruch auf sta-
tistische Signifikanz erheben, weil sie teilweise mit einer relativ kleinen An-
zahl von Einzeldaten arbeitet."" Ihre Ergebnisse sind daher von spezifisch re-
g/ona/er Bedeutung. Wir dürfen sie weder auf den gesamten Bodenseeraum
oder Oberdeutschland anwenden, geschweige denn von ihnen allgemein gül-
tige Regeln zur Beschreibung der frühesten germanischen ON-Schichten ab-
leiten.

FäUe^ Nngen Njnghofen Nhofen=10 Nhausen=23

%

60

40

20 iMMI
i "•"*

ingen-PTR inghofen-PTR hofen-PTR hausen-PTR

I,.- I nicht belegt M belegt
Abb.10: Säulendiagramm 2: Schichtenspezifische Patronym-Überlieferung

Auch diese Darstellung verfälscht das Wesen der ON-Schichtung, indem
sie die einzelnen ON-Typen zeitlich scharf voneinander abgrenzt. In einzelnen
Schichtenvergleichen hat sich ja eben gezeigt, dass die räumliche und zeitliche
Streuung der meist während sehr langer Zeit produktiven ON-Typen auf ein
Überlappen und Ineinander-Übergehen hinweist. So sind etwa die Patronyme
der beiden -hzgerz-Orte Eherfingen und Bnffingen in St.Gallen he/egf, was in
der Graphik erheblichen Niederschlag findet. Diese beiden bezüglich des

-ingen-Siedlungsraumes peripher gelegenen Siedlungen sind aber als wesent-
lieh jünger anzusetzen als die ältesten Gründungen der nachfolgenden -ing-
ho/en-Schicht. Die einleitend geäusserte These von einer schichtenspezifischen

308 "Früh" bedeutet hier 8., 9. und beginnendes lO.Jh., bezieht sich also auf jene Periode der
St.Gailer Urkunden-Tradition, die vor der Überlieferungslücke (siehe oben, Abb.7 und 8,

S.65f.) liegt.
309 Vgl. oben die Graphik zur Beleglage der ON selbst, S.110.
310 Ntotal (Anzahl Fälle insgesamt) Ningen + Ninghofen + Nhofen + Nhausen 47.
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Belegsituation der PTR bestätigt sich hier, insbesondere wenn wir die Einzel-
daten in den Zusammenhang der gesamten Schicht stellen:

Die Patronyme der -zVzg/zq/ezi-, der -/zq/ezz- und der -/zflzzserz-ON sind, in ge-
ringfügigen Abstufungen, vergleichbar gut, jedoch bedeutend besser belegt als

die Patronyme der durchschnittlich wesentlich älteren -z'zzge/7-ON."' Während
nur etwa zwei Fünftel der -mgen-Patronyme im St.Galler Personennamen-
Schatz nachgewiesen werden können, sind es bei den PTR der übrigen frühen
Schichten bereits ca. vier Fünftel. Dieses Zahlenverhältnis unterstützt die An-
nähme, dass die -zVzg/zq/i?«-, -/zq/ezz- und -/zazz.vezz-Ortsnamenschichten im Ober-
thurgau jener Siedlungsperiode angehören, die unmittelbar auf die früheste
Landnahmezeit folgt.

Im Gegensatz zur Beleglage der ON se//«r wirkt sich bei der Beleglage der
PTR die oben beschriebene Zufallsauswahl der erhaltenen Quellen kaum aus:
Während die german. Sippengebung häufige Übertragung der selben PN in-
nerhalb des Sippenverbandes verlangt, sind Einmaligkeit und Elnverwechsel-
barkeit grundsätzliche Motive der Namengebung bei Siedlungen. Im unter-
suchten Raum können wir von einer sc/zzc/z/erapezz/zsc/zerz ße/egVmatz'on t/er
,PflZ7'ony77?e sprechen.

1.7.2. Die Wortbedeutung

Eine auffällige Gliederung der Wortbedeutung von Patronymen in schich-
tenspezifische Sinnbereiche lässt sich beim vorliegenden Namenmaterial nicht
feststellen. Bestenfalls wird bei einzelnen Ortsnamen die bereits vorgenom-
mene Zuordnung zu einem bestimmten Stadium der alemannischen Besied-
lung durch den Bedeutungsgehalt ihrer Patronyme unterstützt. 'Schwert'
(Scherzingen) und 'Schrecken' (+Agitinchova) erinnern an eine kriegerische
Frühzeit, während viele PTR der -/zo/en- und der -/zflzzsezz-Schicht bereits, so
meine ich, einen Reflex auf jene Siedlungsperiode der beginnenden Sesshaf-

tigkeit im 6. und 7.Jahrhundert werfen. Begriffe wie 'Wohnsitz' (Heimen-
hofen), 'Besitz' (Hefenhofen), 'Reichtum' (Öttlishusen) bezeichnen wohl zen-
trale Daseinsgehalte jener Zeit, die zwischen der expansiven alemannischen
Wander- und Landnahmezeit (6.Jh.) und der Periode des intensiven frühmit-
telalterlichen Ausbaus (7. und 8.Jh.) liegt. Das Vorhandensein der christlich
motivierten Patronyme ./zr.s/zrzzzs" (Istighofen) und Bzzzo (+Bösligen; Biessen-
hofen) verweist bereits auf die Einflüsse der christlichen Mission im Boden-
seeraum, die um ca. 600 mächtig einsetzt."'

311 Die Berücksichtigung der patronymischen Deutungsvarianten der ON Bernhusen, Chap-
penhusen und Olmishusen Hesse allenfalls den Belegwert der -hausen-.Schicht zwischen ca.

92% und 87% schwanken.
312 Siehe unten, S. 122.
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1.7.3. Einstämmigkeit - Zweistämmigkeit

Die Suche nach schichtenspezifischen Patronymqualitäten muss auch die
Ein- bzw. Zweistämmigkeit einbeziehen. Sehen wir zunächst von der sc/zma-
fen und zudem teils archaischen, teils nachvölkerwanderungszeitlichen, d.h.
insgesamt siedlungsgeschichtlich sehr heterogenen Schicht der -ingen-Orte ab.
Bei den übrigen Bildungstypen zeichnet sich eine klare Tendenz ab. Je /hnger
eine Ortsnamen-Schicht, desto grösser der Anteil an einstämmigen Patrony-
men, je älter die Schicht dagegen, desto grösser der Anteil an zweisiämmigen
Patronymen. Nun gilt es aber, diese Hypothese an der Produktivitätsdauer der
verschiedenen Ortsnamen-Bildungstypen zu messen:

Ein differenzierter Einbezug der heterogenen -ingen-Schicht vermag gar die
Einschränkungen des Schaubildes wesentlich zu korrigieren und unterstreicht
die eben formulierte Regelhaftigkeit: Die ältesten, am Ufer des Obersees gün-
stig gelegenen Siedlungen dieses Bildungstyps sind einstämmig. Die übrigen
-ingen-Orte, allesamt in typischer Ausbaulage, sind, mit Ausnahme des sehr
weit ins Sittertal hinauf vorgeschobenen, d.h. sehr späten Bübingen, zwei-
stämmig. Auch ein Blick über die Grenzen des Untersuchungsgebietes hinaus
bestätigt diese regionale Gesetzmässigkeit: Mit Ausnahme von Wzgo/üngen
(VHgwa/t) sind die Patronyme aller -ingen-Orte des Thurtals einstämmig.^

-inqen -inghofen -hofen -hausen
100%

Patronyme ; l""LI einstämmig L..T.1 zweistämmig
Abb.11: Säulendiagramm 3: Schichtenspezifische Ein- oder Zweistämmigkeit

Am homogensten präsentiert sich die -zng/zo/en-Schicht. Ihre Produktivität
dauerte im untersuchten Gebiet, siedlungsgeschichtlich gesprochen, nur kurze
Zeit. Nur so kann diese Einheitlichkeit der Namenbildung verstanden werden.
Die Einstämmigkeit der -zng/zo/en-Patronyme lässt sich, mit Ausnahme des
hoch über dem Thurtal in Ausbaulage befindlichen und daher wohl erheblich
jüngeren Lenüner&en (Xitümar,), auch gesamtthurgauisch beobachten.^*

313 Bandle 1963, S.269f.
314 Bandle 1963, S.272f.
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Nach Bandle sind die Patronyme der -/zo/Uz-Ortsnamen im Gebiet des heu-

tigen Thurgaus vorwiegend zweistämmig."" Unsere regzo/zn/e Betrachtungs-
weise zeitigt für den Oberthurgau ein klares Bild, das die obige Interpretati-
on des Schaubildes stützt: Die älteren -/zo/ezz-Bildungen, wie etwa //e/ezz/zo/Uz
und /TezVzzevz/zo/ezz im oberen Aachtal, sind einstämmig, jüngere dagegen wie
das weit südwärts vorgeschobene Mammotj/io/e/i zweistämmig.

Paradox ist der Befund der -/ztzzwe/z-Ortsnamen."'' Obwohl ihre Werte ge-
samthaft die Regel von der schichtenspezifischen Ein- oder Zweistämmigkeit
stützen, stellt die Detailbetrachtung der Einzelbelege dieselbe Regel wieder
in Frage. Die aufgrund ihrer Lage als ö/feszü ausgewiesenen -/zflzz.vezz-Orte auf
der Ostabdachung des Seerückens und im oberen Aachtal besitzen zweistäm-
mige Patronyme. Die auf einstämmigen Patronymen beruhenden Belege da-

gegen flankieren die Pm/z/zene der kleinarealen -/zrzzz.yezz-Siedlungsräume und
sind als jüngere Siedlungen klar zu erkennen. Auch hier liegt in
das anschauliche Extrembeispiel vor. Damit zeigt sich hier erneut, dass sich die
-/zazzsezz-Namenschicht zeitlich von den drei vorausgehenden Ortsnamen-
Typen deutlich als yz'üzgx/e unterscheidet.

7.8. Sze<i/zz/7g.5gesc/z7c/z/7zc/ze/Lzswrfizzzg: Bexzerf/zz/zgx.s'züzfl/'zo/z zzrzz 677(7

Die Nähe der ältesten alemannischen Siedlungen im "Raum Arbon" zu den
Wasserläufen von 77zzzr, Sztfer und Anc/z sowie zum Ufer des OTzersees macht
hier im Kleinen anschaulich, was im Gebiet der gesamten nördlichen Schweiz
zu beobachten ist: Die alemannische Landnahmebewegungen verliefen längs
Seeufern und grösseren Flüssen. Einerseits war diese "bäuerliche Infiltration"
(Bruno Boesch)"" auf fruchtbares Schwemmland angewiesen, andererseits ge-
währleistete jedoch nur eine angemessene Distanz der Siedlungen zu den Was-
serläufen und ihre Lage auf erhöhtem Niveau Sicherheit und Schutz vor Über-
schwemmungen.

Auf der folgenden Karte sind die bis ca. zur Wende vom 6. zum 7.Jahrhun-
dert von den Alemannen bereits in Besitz genommenen Landstriche südlich
des Obersees thesenartig eingezeichnet:

315 Bandle 1963, S.275.
316 Auch hier ergäbe sich durch den Einbezug der ON Bernhusen und Chappenhusen (ein-

stämmige PTR?) und Olmishusen (zweistämmiges PTR?) keine substantielle Veränderung
des Säulendiagramms. Siehe oben, sub vocibus.

317 Boesch 1960. S.205.
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Aus der Detailanalyse der ältesten raumbildenden Ortsnamenschichten
und ihrer Einzeldaten wird deutlich, dass sich die früheste alemannische Be-
Siedlung des untersuchten Gebietes in zwei rättm/tc/z und damit sied-
/ungsc/zrono/ogwc/z k/ur untersche/dburen //uuptphusen vollzog. Dabei zeigt es
sich, dass nicht jeder Ortsnamen-Typus einem eigenen, von seiner vorange-
gangenen und nachfolgenden Schicht klar abgrenzbaren geographischen Sied-
lungsraum entspricht:
1. Seit der Wende vom 5. zum 6.Jh. werden aus dem Gebiet des heutigen Kan-

tons Schaffhausen bzw. aus dem Zürcher Weinland heraus schrittweise die
Uferzonen des Untersees und der nördlichen Teile des Obersees sowie das

untere und mittlere Thurtal besiedelt. Dadurch entstehen im Verlauf des
ö.Jhs. zwei voneinander durch den Höhenzug des Seerückens getrennte ale-
mannische Neusiedlungsräume. Die frühen -tngen-Orte bilden das Leit-
motiv dieser beiden im "Raum Arbon"primären S/ed/ungsräume der frühe-
sten Wander- und Landnahmezeit.

2. In der zweiten Hälfte des ö.Jhs. bildet sich auf der flachen Ostabdachung
des Seerückens ein sekundärer 57ed/wngsrannz der -tng/zo/en-, der frühen
-ko/en- und frühen -kausen-Orte, der die beiden primären Siedlungsräume
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miteinander verbindet. Die Einzeldaten dieser drei Ortsnamenschichten
lassen aber den sekundären, quergestellten Siedlungsraum nicht als gleich-
massig besiedelt erscheinen: Die Ortsbelege konzentrieren sich in an-
schaulicher Weise im oberen Aachtal.

Die Schichtung der vier ältesten raumbildenden ON-Typen im Raum Arbon
beweist, dass die Alemannen um 600 die engere Umgebung und das Hinter-
land des ehemaligen spätröm. Kastells Aröor 7V//.v noch nicht mit permanen-
ten Siedlungen erreicht haben. An den Uferzonen des unteren Obersees, im
mittleren Thurtal, im oberen Aachtal, ja selbst auf günstigeren Lagen der See-

rücken-Ostabdachung haben wir dagegen mit einer stattlichen Anzahl frühal.
Niederlassungen zu rechnen.

Die Besiedlungssituation der topographisch einheitlichen Uferzonen des
Obersees zeigt damit für die Wende vom 6. zum 7.Jh. eine deutliche Zweitei-
lung in eine «örd/ic/ze, ö/. £>eVer/e/?e und in eine sürf/fc/te, von c/en A/. «oc/z wz-
bm'i/zrre //a/fre. Für einige Zeit scheint sich als strenge Siedlungsgrenze nach
Süden hin der Unterlauf der Aach abzuzeichnen. Wir dürfen jedoch nicht ver-
gessen, dass das Kartenbild ausschliesslich auf der Lokalisierung von Einzel-
belegen der CW-7jype« basiert. Diese haben keine absolute
Gültigkeit, sondern können einer siedlungsgeschichtlichen Interpretation nur
tendenziell die Richtung weisen. Nicht zuletzt hängt es von vielen Zufällig-
keiten ab, ob ein ON überhaupt überliefert ist.'"* Es ist daher nicht auszu-
schliessen, dass vereinzelte Siedler oder Siedlergruppen ums Jahr 600 bereits
allmählich der Uferlinie zu folgen versuchen. Südlich der Aach werden sie sich
früher oder später auf dem dachen Schwemmland niederlassen:

Den endgültigen Schritt permanenter Sesshaftigkeit über die Aachgrenze
hinweg macht erst die über sehr lange Zeit hinweg produktive -/iflzrsen-Schicht.
Während sich die älteren -/zawsen-Orte im Rahmen der vorangegangenen ON-
Räume auf der Seerücken-Ostabdachung gruppieren, folgen die jüngeren all-
mählich dem Lauf der Aach bis zur Mündung. Dort werden sie schliesslich süd-
wärts in das nähere Umfeld von Arbon vorstossen und dort erste Sesshaftig-
keit markieren. Sie weisen damit die alemannische Besiedlung nicht in eine
neue Richtung, sondern knüpfen als jüngste der Siedlungsschichten an die äl-
teste Schicht der -mgcn-Orte an.

Art, Charakter und Richtung der noch unter landnahmezeitlichen Bedin-
gungen erfolgten Besiedlung des "Raumes Arbon", wie sie Abb.12 darstellt,
sind bemerkenswert:

Nachdem die Ausläufer der extensiven -z/zgen-Schicht das mittlere Thurtal
und das Oberseeufer erreicht hatten, erfuhr hier das Vorwärtstempo der ale-
mannischen Landnahme eine Bremsung. Dabei scheint es nicht nur zu einer
markanten Verlangsamung der vorwärtsgerichteten Besiedlungsvorstösse ge-

318 Siehe oben. S.l 11.
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kommen zu sein, sondern zu einem vollständigen Innehalten bzw. einer rä«m-
/zc/zen Vbr/flgenzzzg r/er ^ew/zn/hg/re/t. Bevor die Vorstösse längs der grossen
Flüsse und längs des Obersees weitergetragen werden konnten, erfolgte die
mehr oder weniger intensive Besiedlung der Seerücken-Ostabdachung. Die-
ser sekundäre Siedlungsraum leitete die Besiedlung nicht in landnahmezeitli-
eher Manier rasch südwärts, sondern quer dazu auf z.T. höhere Lagen. Ich
möchte daher diese Phase der alemannischen Frühzeit für unser Gebiet als er-
.sm/7 oder fl/emannzsc/ze/z Zlzcs/zcn; bezeichnen.

Ganz anders etwa im westlichen Teil des heutigen Thurgaus. Dort verlief
- nach Ausweis der Ortsnamen - die alemannische Landnahme ungebremst
längs der Murg rasch südwärts und hatte zu einem Zeitpunkt bereits die hin-
tersten Talböden erreicht,'' " da die Alemannen im "Raum Arbon" noch kaum
ins Gebiet südlich der Aach vorgestossen waren.

Warum oder wodurch aber erfährt in der zweiten Hälfte des ö.Jhs. die süd-

wärtsgerichtete alemannische Landnahme im Oberthurgau eine Bremsung?
Was löste hier die nun einsetzende erste Form des frühmittelalterlichen Aus-
baus aus? Die folgenden zwei Thesen bieten dafür beide eine hinlängliche Er-
klärung. Sie sollen jedoch erst zu einem Zeitpunkt, da detaillierte Ergebnisse
zum Gebiet süd/zc/z der Aach vorliegen, im einzelnen diskutiert und gegen-
einander abgewägt werden:

1. Südlich der Aach war keine ungehinderte Landnahme möglich, weil sess-
hafte Romanen die günstigen Siedlungsplätze in der Umgebung von "Arbor
Felix" besetzt hielten. So bildete sich die Aach in der zweiten Hälfte des
ö.Jhs. als Sprach- und Ethniegrenze heraus.

2. Angesichts der geringen Attraktivität der Siedlungsplätze südlich der Aach
(sumpfige Niederungen) lenkten die Alemannenn ihre Siedlungsaktivität
auf die siedlungsgünstigeren Landreserven im Aachtal und auf der See-

rücken-Ostabdachung. Wohl erst der Mangel an weiteren Ausbaumöglich-
keiten löste noch einmal einen Landnahme-Schub aus. So liessen sich erste
al. Siedlergruppen erst nach 600 auf den Uferzonen südlich der Aach nie-
der.

Der Befund von vorläufig nur zwei angesprochenen vorgermanischen Orts-
namen, Fraszznc/zf und Arbo«, spräche dagegen, dass es sich bei dem Gebiet,
das um ca. 600 von den alemannischen Landnahmebewegungen noch kaum
berührt war, um einen in sich geschlossenen romanischen Bevölkerungsblock
hätte handeln können. Angesichts von nur einem Reliktnamen mit kleinem
Kommunikationsradius (Fraxnnc/zt) - was auf Übernahme an Ort und Stelle
hindeutet - müssten wir wohl eher mit einem weitgehend siedlungsleeren
Raum rechnen. Es wird aber, ausgehend von der Lage und Gerichtetheit des
sich «flc/z 600 südlich der Aach herausbildenden al. Siedlungsraums, noch ge-
319 Siehe Streubilder der -inghofen- und -wang-Schicht bei Bandle 1963, S.273 und 277.
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nauer zu untersuchen sein, welche Bedeutung und welcher Umfang einer Re-
likt- oder Vorbevölkerung hier allenfalls zukommt. Im Kastellbezirk von
Arbon selbst scheint jedenfalls eine Vorbevölkerung - welchem Ethnikum sie
auch angehörte - in der ersten Hälfte des 7.Jahrhunderts durch die Nachrich-
ten aus der "Vita Sancti Galli" gesichert. Die irischen Glaubensboten sollen
hier eine gut funktionierende Christengemeinde vorgefunden haben.

Der gesamte "Raum Arbon" wird - auch dessen südliche Hälfte - erst im
Zuge der alemannischen Ausbauepoche (ca. 600-800) d/chr besiedelt. Den au-
genfälligen Beweis dafür liefert das gehäufte Vorkommen des dieser Zeit ge-
nerell zugeordneten Ortsnamen-Leitmotivs -w// sowohl nördlich, wie südlich
der Aach. Die alemannischen Vorstösse in den Bereich des ehemaligen
spätrömischen Kastells "Arbor Felix" sind daher vom frühmittelalterlichen
Landesausbau in der nördlichen Raumhälfte, aus der heraus sie ja auch er-
folgten, nicht zu trennen. Die Epoche des a/ema/mAche« Aushaus, in der eine
wachsende Bevölkerung ein Netz sozialer, wirtschaftlicher, rechtlicher und po-
litischer Beziehungen schuf - was die Herausbildung von Gebietseinheiten zur
Folge hatte - wird deshalb das Thema des nächsten Kapitels sein.

320 Vgl. zur Übersicht Sonderegger 1979, S.252, Abbildung "Das Namenbild der Nordost-
Schweiz"; siehe eingehend unten, Kap.3.1.2.: "Ortsnamen auf -wilare", S.199-214.
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2. Die spracMc/ie RaMmersc7r//es,SMHg am Oberste
//7 a/r/zoc/rdeMtec/rer Zeh

Nach Abzug der römischen Grenztruppen um 401 schien der ehemalige
Rheinlimes zwischen Konstanz und Basel ungeschützt den alemannischen
Landnahmebewegungen preisgegeben.' Die expansive Energie der Aleman-
nen entlud sich jedoch vielmehr nach Westen ins dichtbesiedelte Gallien und
brachte sie zusehends in direkte Konflikte mit den sich hegemonial gebär-
denden Franken.-

So konnte sich im Schatten dieser Rivalität im Raum ßa.?e/-2lMgnsta Rum-

neu eine Symbiose zwischen rechtsrheinisch-alemannischen Neusiedlern und
linksrheinischen Reliktromanen entwickeln: Im Verlaufe des 5.Jahrhunderts
stabilisierte sich hier der Oberrhein als o/fene Glaubens- und Ethniegrenzed
Der südliche Bodenseeraum dagegen, schon in spätrömischer Zeit nur wenig
besiedelt, dürfte erst um 500 dauerhaft in Kontakt mit alemannischen Siedlern
getreten sein: Auf raz/härac/zem (497) und hzp/omatoc/zem (537) Weg gelang
es dem salfränkischen Grosskönig Chlodwig und seinem Enkel Theudebert I.
von Reims, die Alemannen zu unterwerfen und ihre bäuerlich-landnehme-
rische Expansion nach Süden auf das Gebiet des heutigen schweizerischen Mit-
tellandes zu lenkend

Obwohl also der Beginn der fränkischen Herrschaft südlich des Rheins z/z-

re/cf mit den Anfängen der alemannische Besiedlung zusammenhängt, verlief
hier im südlichen Bodenseeraum die Landnahme zuerst ohne grössere Ein-
flussnahme seitens der merowingisch-fränkischen Staatsgewalt: Die Chrono-
logie der frühesten germanischen ON-Typen im Raum Arbon zeigt im allge-
meinen das Bild einer a/eman/zwc/zen, d.h. expansiven, vorwärtsgerichteten
und ohne erkennbare direkte Lenkung erfolgten Laaz/z-za/zmed Bei keiner der
ältesten al. Siedlungen sind Einflüsse fränkischer Herrschaft fassbar. Wenn es

1 Vgl. oben S.35.
2 Pfaff, S.6; dazu auch Christlein, S.23/26..
3 Moosbrugger-Leu, S.40f.; Drack/Fellmann, S.300ff.
4 Borgolte 1984, S.245.
5 Siehe oben, Abb.12: Alemannische Siedlungsräume im "Raum Arbon" im 6.Jh., S.117.
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also auf dem Gebiet des heutigen Oberthurgaus in der zweiten Hälfte des

6.Jahrhunderts zu einer ersten Phase des al. Ausbaus kommt, so ist dieser nicht
staatlich gesteuert, sondern durch andere Realitäten ausgelöst."

Es gelang den Franken erst nach einem jahrhundertelangen Prozess, die

Unterwerfung der Alemannen auf dem Weg vollständiger Integration zu si-

ehern.' Es ist anzunehmen, dass diese schrittweise und von Rückschlägen
begleitete" administrative Durchdringung alemannischer Siedlungsgebiete
ihren Niederschlag im Orts- und Raumnamenbild hinterlassen hat.

Das Jahr 600, bis zu dem im ersten Teil die Schichtungschronologie ale-
mannischer Besiedlungsetappen aufgezeigt worden ist, stellt im südlichen Bo-
denseegebiet einen wichtigen /?o//?Ac/f-/at//we//e/i Wenc/epmi/c? dar:"

"Im Zuge der Thronkämpfe im Merowingerreich um die Wende vom 6. zum
7.Jahrhundert suchten die Könige auch das Gebiet der Schweiz und vor
allem den alemannischen Teil an sich zu binden. Sowohl politische Ver-
Schiebungen als auch der Beginn einer eigentlichen christlichen Mission in
unserer Gegend hingen damit zusammen."

In diese Zeit fällt nicht nur die Entstehung des alemannischen Bistums Kon-
stanz,'" sondern auch der Anfang einer späteren Einsiedlerkolonie im Hinter-
land von Arbon durch den aus Ostfrankreich stammenden Wanderprediger
Gallus." Jetzt bricht für den "Raum Arbon" das Zeitalter des eigentlichen, «/<?-

6 Siehe oben Thesen 1. und 2., S.l 19.

7 Siehe dazu die kontroversen Ansätze Behrs und Kellers.
8 So zeigt Keller (S.12) in seiner Analyse des Verhältnisses von fränkischer Herrschaft und ale-

mannischem Herzogtum, dass sich im späten 5.Jh. das Amt des "Dux Alamannorum", des ur-
sprünglich im Auftrag der Frankenkönige für die Kontrolle der Alemannen zuständigen "Be-
amten" (S.14), mehr und mehr der Institution eines Stammesherzogtums näherte. Diese Ent-
wicklung stand in offenem Gegensatz zur fränkischen Integrationspolitik, wurde aber um 600

zusätzlich durch die verschärften Auseinandersetzungen (595-612) zwischen den merowingi-
sehen Brüdern Theuderich und Theudebert begünstigt. Siehe dazu May, S.31; Keller, S.21.

9 Keller, S.14; zit. Peyer, S. 107.

10 May verteidigt (S.34f.) und ergänzt die These, wonach das Bistum Konstanz gegen Ende des

6.Jh.s von einem alemannischen Herzog gegründet worden sei. Keller (bes. S. 121'.; S.21 ff.) und

Borgolte 1984 (S.245) dagegen stellen neuerdings die Anfänge des "alemannischen Bistums"
entschieden in den Rahmen der gesamtalemannischen Herrschaftskonzeption der Franken,
wonach der merowingische König Dagobert (613-638/9) das in römische Zeit zurückreichen-
de Bistum Windisch in seinen Königshof nach Konstanz verlegt haben soll.

11 Der irische Wanderprediger Kolumban war mit seinen Jüngern an den Bodensee gereist, um
hier heidnische Alemannen zu bekehren. Nach der Niederlage seines Schutzherrn Theudebert
gegen Theuderich in der Schlacht von Zülpich (612) wurde er, so Wetti und Walahfrid ein-

hellig (Kap.8, S.90/S.291) vom selbstherrlichen alemannischen Herzog Cunzo aus dem Bo-
denseegebiet vertrieben. Der kranke Gallus blieb hier zurück und zog sich nach seiner Gene-

sung als Eremit an die Steinach zurück. - Zur Biographie des späteren Klosterpatrons siehe

Borst, S. 19-32. - Neuerdings stellt Hilty (1985, S. 149-155; 1986, S. 108) die überzeugende Hy-
pothese auf, dass Gallus nicht, wie bisher angenommen, aus Irland stammt, sondern aus dem
zweisprachigen Raum Vogesen-Elsass.
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»7a«ft«c/2en Awshazzy an.'- Sowohl die/ra/z/dsc/ze //ezrsc/za/Y als auch das /iz.y-

H/m Mmy/uz/z und besonders auch das spätere ZC/oVer ,SY. Ga//ezz werden jetzt
siedlungsgeschichtlich entscheidende Funktionen übernehmen.

2./. Zur Term/no/og/e: Gazz/ia/?ze -
Das verfassungsgeschichtliche Bemühen der älteren Gau/orsc/zung um eine

Definition des frühmittelalterlichen "Gau"-Begriffs geht von falschen Vor-
aussetzungen aus. Die Verwendung des neuhochdeutschen Wortes Gau'" trägt
der mittelalterlichen Vielfalt geograp/j/sc/i-po/ztoc/ze/; rec/zf/zc/zer und szed-

/zz/zgi-gesc/zzc/zZ/zc/zer Verhältnisse nicht Rechnung, sondern täuscht ein System
miteinander vergleichbarer Raumeinheiten vor." Dies führte, vor allem im
L9.Jahrhundert, zu spekulativen Rekonstruktionsversuchen. So hat man etwa
mit Begriffen wie Gazzvez/asszzzzg, Gazzgre/zze/z, Gazzgerz'c/zf etc. operiert. In der
Verlängerung der nationalistischen Geschichtsforschung des letzten Jahrhun-
derts ist der Gaiz-ßegrz// schliesslich im Dritten Reich zu einem partei- und
staatspolitischen Verwaltungsterminus geworden.

Das durch seine nationalsozialistische Verwendung vorbelastete Wort Gau
wird heute noch immer für eine Vielzahl sprachhistorischer und verfassungs-
geschichtlicher Erscheinungen verwendet. Trotzdem oder gerade deswegen
möchte ich in Anlehnung an Peter von Polenz' sorgfältige terminologische Ab-
grenzung an Stelle des älteren, ausschliesslich po/zYzsc/z motivierten Begriffs
Gazz/zame den weiter gefassten Begriff Raizz/zzia/zze verwenden, der die ver-
schiedenen Möglichkeiten räumlicher Struktur und politischer Organisation
miteinschliessen soll: zzatur/zc/ze La/zdLc/za/teezYz/zezYen, Rorfzzrags/'äzzme, strafe-
gz'sc/ze Mar/ze/zhezzr/ce, po/z'Zz'sc/ze 7errzYorze/z zz/zrfSz'ezi/zz/zgsgehzefe." Von "räum-
bildenden ON-Schichten" ist im ersten Teil bereits gesprochen worden. Inso-
fern ist hier die Verwendung des Raumbegriffs nur folgerichtig.

Warum aber nicht Gehz'efszzame, analog dem mdal. Bzef-Begriff: Rase/hz'ef,
ßemhz'ef, Zzzrz'hzef?" Tatsächlich ist ja auch der Raum-Begriff in der NS-Zeit,
gerade durch seinen Gebrauch in der letztlich .vzezi/zzzzg.vgc.vc/zzc/zz/zc/z und -po-
/zrz.vc/z geführten "Lebensraumfrage", erheblich belastet worden. Auch seine
vielseitigen rzzz'/zZarz.vc/zezz Anwendungsformen (iBerezYsc/za/fsraMm, //a/ferazzm,

12 Zur terminologischen Abgrenzung des Ausbaubegriffs siehe unten, S.157, Anm.l.
13 Der folgende historiographische Überblick fusst auf Peter von Polenz' Monographie; siehe Li-

teraturverzeichnis.
14 Das nhd. Wort Gau ist von der volkssprachlichen Bedeutungsgeschichte des Wortes *gawja

scharf zu trennen. Es ist "das Produkt einer Neubelebung, die sich in der Wissenschaftsspra-
che einer höheren sprachsoziologischen Schicht des 18. und 19.Jh.s vollzogen hat" (Polenz,
S.45).

15 So etwa Meyer von Knonau 1873.
16 Siehe Polenz' Kapitel "Zur Terminologie" (S.23-35) und seine Kritik an Bohnenbergers ein-

seitiger, nur räumlich-geographischer Anwendung des Begriffs Raumname (S.5f.).
17 Idiotikon.Bd.IV, Sp.l857ff.
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/thwe/nrauw etc.) zwingen uns eine Verwendung im Rahmen der Siedlungs-
geschichte zu überprüfen:

Die siedlungsdynamische Vorstellung, mit der das Schichtungsmodell ar-
beitet, wird mit dem zweidimensionalen Gehzefs-Begriff nicht ausgefüllt,
zudem hat sie mit der Wortbedeutung 'gebieten' wenig gemein. Der Raum-
Begriff dagegen deckt die Dimension ZezY ab und unterstützt das Schich-
tungsmodell begrifflich: Aus dem Aufbau und der Abfolge der Siedlerschich-
ten in ihrer Zweidimensionalität ergibt sich eine dreidimensionale Sied-
lungschronologie. Die Verwendung des Raum-Begriffs ist daher sinn-voll.

An dieser Stelle möchte ich auf eine grundsätzliche terminologische Pro-
blematik der siedlungsgeschichtlich orientierten Namenforschung hinweisen:
Die Rodung von Urwald, die Urbarmachung und schliesslich Besiedlung von
Wildnis erweckte stets die Begeisterung zivilisationsmüder Schreibtischge-
lehrter. Paradox: müssen doch gerade diese siedlungsdynamischen Prozesse
als Anfangspunkte einer langen Zivilisationsentwicklung verstanden werden
können, auf deren höheren Stufen sich solch blütentreibender Gegenwarts-
verdruss einnistet. Produktiver aber als der Weg der auch sprachlich-stilistisch
oft eingeschlagene Weg der Verherrlichung wäre wohl der bescheidenere Ver-
such einer nüchternen Beschreibung. Nur so kann die Siedlungsgeschichte zur
Wissenschaftlichkeit (zurück)finden.

Zudem hat die germanozentrische deutsche Geschichtsforschung der letz-
ten hundert Jahre dem weitgehend /riecf/ic/z-zzgrarisc/zen Prozess der aleman-
nischen Landnahme einen aggressiv-/criegeräc/zen Charakter zugeschrieben.
Viele siedlungsgeschichtliche Begriffe sind daher der Militärsprache entlehnt
und lassen die Völkerwanderungszeit auch in ihrer späten Phase als fort-
währenden Kampf mit der Natur und mit nichtgermanischen Vorbewohnern
erscheinen, als heroische Bezwingung von Urkräften, als siegreiche Expansi-
on der überlegenen germanischen Rasse: "Besiedlungsfront", "Einbruchs-
achsen", "Stützpunkte", "Vorstoss" etc. Eine Vermeidung dieses Feldherren-
Vokabulars ist konsequent kaum durchführbar, weil es den terminologischen
Konventionen der Siedlungsgeschichte entspricht. Auch der Rzzzzm-Begri/jf
muss unter diesem Aspekt verstanden und angewendet werden.

2.2. Die ßivco//e,v/zoz7

Der Raumname ßisco/fes/zori, ein "namentypologischer Einzelgänger"'®,
ist eine genitivische Zusammensetzung aus ahd. hisco/jf ('Bischof') und /zori f.

('Zubehör', 'Flerrschaft') und bezeichnet ein geschlossenes Gebiet südlich von
Konstanz, das gesamthaft unter der Herrschaft des Bischofs steht. So ist denn
auch sein Rechtscharakter seit langem unumstritten: Es gehörte, neben ande-
ren Ländereien, als geschlossener Grundherrschaftskomplex der Konstanzer-

18 Polenz, S.169; S.256.
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Kirche zur Gründungsausstattung des Bistums.'" Gerade seine Geschlossen-
hcit machte als Namengebungsmotiv die Herausbildung des Singulärnamens
ßzsc/zo/s/zön möglich.

In althochdeutscher Zeit wird die ß/sco/jfes/zon nur gerade einmal ur-
kundlich erwähnt. König Ludwig II. (der Deutsche: 825-875) vermittelt um 854
eine gütliche Grenzbereinigung zwischen dem Bischof von Konstanz und dem
Abt von St.Gallen:-"

"(...) Quod intcr episcopos praedictae urbis et inter abbates praefati mo-
nasterii temporibus attavi nostri Pippini atque avi nostri Caroli, necnon be-
atae memoriae Hludowici, serenissimi augusti et genitoris nostri, semper
dissensio et discordia esset."

Zur Beseitigung des Konfliktstoffes werden zunächst die alten Zinsver-
pflichtungen des Klosters gegenüber dem Bischof als abgelöst erklärt. Damit
sind die letzten Überbleibsel der um 818 mit der Immunitätserklärung der
Abtei abgeschafften Abhängigkeit von Konstanz getilgt. Das Motiv der an-
haltenden Streitigkeiten aus 6zsc7zö/7zc/zer Sicht dagegen scheint die Beein-
trächtigung der konstanzischen Herrschaft durch die Besitzentwicklung des
Klosters gewesen zu seine'

"Praeterea comperimus, quod in quibusdam locis censati homines ter-
ras quasdam cum censu ad episcopatum proservire deberent, ad iam die-
tum monasterium sua sponte tradidissent et in hoc magna discordia et dis-
sensio inter illos semper erat."

Viele nach Konstanz Zinspflichtige hatten sich allerorten der Zinslast zu
entziehen gewusst, indem sie ihr Land dem Kloster übertrugen. Es musste je-
doch den Bischöfen von Konstanz als anhaltende Provokation erscheinen, dass
St.Gallen solche widerrechtlichen Traditionen annahm. Die im Königsdiplom
von 854 geschlossenen Verträge, welche die endgültige rechtliche Trennung
des Klosters St.Gallen vom Bistum bedeuteten, schoben nun dieser st.galli-
sehen Konsolidierungspraxis in den "Grenzgebieten" zu Konstanz einen Rie-
gel vor. Es sei jetzt an der Zeit, so lautet der Urkundentext, diesen Missstand
für immer zu beseitigen: "Sed hanc dissensionem poenitus abrumpendum dedit

19 Maurer 1980, S. 13; S.25.
20 TUB I, S.199: "(...) weil zwischen den Bischöfen der obgenannten Stadt und den Äbten des

erwähnten Klosters seit den Zeiten unseres Urgrossvaters Pippin, unseres Grossvaters Karl
und auch seit den Zeiten unseres Vaters und huldvollen Kaisers Ludwig immer Uneinigkeit
und Streit herrschten."

21 TUB I, S.100: "Ausserdem haben wir erfahren, dass in verschiedenen Orten an den Bischof
zinspflichtige Menschen ihre Güter aus eigenem Ermessen an das Kloster übertrugen, wenn
ihr Zins fällig war. Dadurch ist es zu grossen Spannungen zwischen dem Bischof und dem Klo-
ster gekommen.
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praedictus abba et fratres, quicquid habuerunt in Biscoffeshori ex traditione
Regimfridi presbiteri (...).""

Die Zugehörigkeit des an das Bistum zurückerstatteten Besitzes zu einer
räumlichen Einheit mit dem Namen £rico/fes/zorz und die damals bereits hi-
storische Streitlage zwischen Konstanz und St.Gallen offenbaren, dass diese
Güter in einem mehr oder weniger geschlossenen Gebiet lagen, das zwar zum
Herrschaftsbereich des Bischofs gehörte, jedoch hart an st.gallisches Besitz-
tum grenzte und daher das Kloster zur direkten Einflussnahme verlockt hatte.
Allerdings wurden die Ländereien und Siedlungen, die St.Gallen in der firi-
co/Sfe/zorz an das Bistum Konstanz abzutreten hatte, nicht einzeln zzament/zc/z

aufgeführt - es sei denn, die "traditio Regimfridi" bezöge sich auf nur ez'zzezz

Besitztitel und wäre mit der Umschreibung "omnes res proprietatis mee in villa
Monte", d.h. mit Berg TG bei Weinfelden gleichzusetzen, einer um 851, also
nur drei Jahre vorher erfolgten Tradition eines gewissen Regbz/rz'd an das Klo-
sterT

Obwohl uns also aus althochdeutscher Zeit keinerlei scMArige Angabe/z
zur genauen Lage und Ausdehnung der Bzsco/jfes/zori überliefert sind, gelingt
es mit Hilfe einer hochmittelalterlichen Urkunde, den althochdeutschen
Raumnamen zu lokalisieren:

Friedrich Barbarossa (1122-1190) bestätigte in der "Goldenen Bulle" von
1155 den Grenzverlauf des Bistums Konstanz. Insbesondere derjenige des Teil-
gebietes "Biskoffeshori", eines Gebietes südlich von Konstanz, das strecken-
weise an alte St.Galler Besitzungen stiess, wurde genauestens umschriebene''
Die detaillierte Angabe von Orts- und Flurnamen - die Ausführlichkeit die-
ser Grenzbeschreibung gibt wiederum einen Reflex der inzwischen jahrhun-
dertealten territorialen Grenz- und Konkurrenzsituation von Bistum und Klo-
ster - erlaubt uns, den Verlauf der Grenze mehr oder weniger genau zu be-
stimmen.

Die Tatsache, dass jede Form von Grenze sich meist über Jahrhunderte hin-
weg als ausserordentlich stabil bzw. konservativ erweist, rechtfertigt über die
Namengleichheit hinaus die Gleichsetzung der hochmittelalterlichen "Biskof-
feshori" von 1155 mit der frühmittelalterlichen "Biscoffeshori" von 854.
Zudem gilt es seit langem als gesichert, dass "der im Barbarossa-Privileg von

22 TUB I, S.100: "Aber um nun diesem Unfrieden ein für allemal ein Ende zu setzen, gaben der
Abt und die Mönche von St.Gallen alles, was sie in der Bischofshöri aus der Schenkung des

Regimfrid besassen."
23 TUB I, S.88 (a. 851). Diese Ansicht vertrat bereits Schaltegger (I, S.88); neuerdings wieder

Maurer (1981, S.9f.). Allerdings steht diese Gleichsetzung im offenen Widerspruch zur Bar-
barossa-Urkunde von 1155, wonach Berg klar ausserhalb der Bischofshöri liegt. Zum Problem
der Reginfride, siehe folgende Seite.

24 TUB II, S.139. - Die Höri, die Landzunge also, welche der Zellersee mit dem unteren Teil des

Untersees bildet, erscheint in dieser Urkunde als bischöflich-konstanzischer Rechtsbezirk
unter dem Simplex "hori", obwohl noch Ende des 12.Jh.s ebenfalls "Bischofshöri" (Maurer
1980, S.14) genannt. Hier liegt offenbar Namendifferenzierung vor.
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1155 enthaltene Passus über die Bischofshöri keineswegs die Situation des
12.Jh.s wiedergibt, sondern auf einer wohl der zweiten Hälfte des 9.Jh.s ent-
stammenden Vorurkunde beruht" also im Grunde wiederum die karo/mg/-
sc/ze Epoche widerspiegelt:-'

Die Grenze verläuft "a rheno fluvio inter tegerwile (Tägerwilen) et tribol-
tinga (Triboltingen)" in südlicher Richtung bis zur "tutenmuli" (Dütschenmüli
bei Hugelshofen), in einem Bogen über die "casa Regimfridi" (Lokalisierung
unklar, siehe nächsten Abschnitt) zum südlichsten Punkt, dem Hof "heimen-
lachen" (Heimenlachen bei Berg)" und schliesslich auf der Ostflanke des See-
riiekens wieder hinunter "in lacum inter nuheim (Lokalisierung unklar)" et
monasteriolum (Münsterlingen)"."

Damit liegen drei m.E. versc/zredezie aus dem selben Zeitraum stammende
c/zVekü? oder z/zfihVekfe Erwähnungen des PN Regm/nd vor. Wenn wir diese auch
nicht der selben Person zuordnen dürfen, so doch einem Familienkreis, der um
Berg herum mehrere Besitzungen innehatte:

1. Da ist zunächst der um 851 erwähnte Besitz eines Reginfrid in der Siedlung
Berg selbst, die nach Aussage der auf karolingischer Vorlage basierenden
Urkunde von 1155 ausserhalb der Biscoffeshori des 9.Jh.s liegt.

2. Zweitens referieren die Verträge von 854 auf eine nicht näher definierte
"traditio Regimfridi", die ausdrücklich innerhalb der bezeichnenderweise
als "pagellus", 'Ländchen', bezeichneten Bischofshöri lokalisiert wird.

3. Schliesslich ist da die nach dem Leitnamen dieser Familie patronymisch ge-
bildete, halbappellativische ON-Konstruktion "casa Regenfridi", die
gemäss der Grenzbeschreibung der Bischofshöri von 1155 nordwestlich von
Berg zu suchen und wohl mit Aufhäusern gleichzusetzen ist."

25 Maurer 1980, S.12; bereits Schaltegger II, S.151, Anm.l; Hagen, S.3.
26 Zur Namendeutung siehe oben, ON Heimenhofen, sub voce.
27 Siehe oben, S.71, Anm. 106.
28 TUB II, S.140. - Kartenbild mit der ungefähren Ausdehnung des Gebietes nach der Urkun-

de von 1155 bei Maurer 1980, S.ll. Eine genaue Ermittlung des gesamten Grenzverlaufes dürf-
te erst nach einer systematischen Aufarbeitung und Auswertung des einschlägigen Quellen-
materials möglich sein und unter Einbezug der heute vollständig vorliegenden FIN-Erhebun-
gen.

29 Die Grenze lässt sich, von Norden her kommend, anhand der Toponymie bis zur Dütschen-
müli einigermassen genau rekonstruieren. Als nächster gesicherter Grenzpunkt steht Hei-
menlachen fest. Dazwischen liegen auf der Grenzlinie die "casa Regimfridi" und das "domus
Rothardi". Beide Einzelhofsiedlungen sind jedoch nicht quellwärts am Chemibach zu suchen.
Dass nämlich die Grenze diesen Wasserlauf bei der Dütschenmüli verlässt, impliziert der Wort-
laut der Urkunde: "sursum per comum (Chemibach) usque ad tutenmuli (...)." Als Beleg lässt
sich die vorangehende, in der Formulierung analoge und in der Aussage unzweifelhafte Stel-
le beiziehen: "per forribach (Forenbach usque ad comum." Nach der Dütschenmüli hält sich
die Grenze, die sich meist an Sumpfgelände und Fliessgewässern orientiert, wohl an den Uf-
hüserenbach. Der ON Ufhüseren bietet sich auch aufgrund seiner Namenbildung zur Identi-
fikation der "casa Regenfridi" an. In diesem Falle hätten wir eine mlat. Übersetzung des ap-
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Die Überlieferung der Personengruppe der Regezz/rzzü, die im 9.Jahrhun-
dert, wohl von Berg aus, in den konstanzischen Bezirk BAc/zo/x/zön hinein Aus-
bau betrieben, hat exemplarische Bedeutung. Die daraus resultierende ur-
kundlich bezeugte Konfliktlage gibt einen Reflex auf die Schwierigkeiten eines
Grundherrn, die Geschlossenheit und rechtliche Einheit eines Territoriums
oder allodialen Besitzstandes während der frühma. Ausbauphase zu wahren.
Im Falle der BAc/zo/x/zörz gelang dies dem Bischof bis gegen Ende des 12.Jahr-
hunderts in einer steten Auseinandersetzung mit dem Kloster St.Gallen. Dann
aber verlor der "bischöfliche Kleingau" im Zuge von verwaltungstechnischen
Umstrukturierungen, die eine Binnendifferenzierung in rechtliche Einzelsi-
tuationen zur Folge hatten,'"' seine Einheit und Identität und so auch bald sei-

nen Namen: Einige Teile der BAc/zo/s/zdn gingen in der vom Stift Beromün-
ster noch vor 1250 erworbenen "Vogtei Eggen" auf,'' der Rest des Gebietes
wurde in die damals gerade neu entstehenden Seerücken-Pfarreien einbezo-

gen.

2.3. Dze WflWmmmes/zzzzzffl/'e

Alle -Jzzz/zföre-Raumnamen gehen - allein das Grundwort deckt den Zu-
sammenhang auf' - auf staatliche Verwaltungs- und Kastellbezirke des frän-

pellativisch geprägten ON-Grundwortes -haus/-husen/-hiiseren vor uns. Die Annahme eines
anders gelagerten Grenzverlaufs verbietet sich angesichts der kleinarealen ON-Streuung und
der Beleglage. So kommen weder das alte Baltschhusen (siehe oben, sub voce), noch Dot-
nacht (a. 824/TUB I, S.39f.: Actum- und Güterort), noch Altschhof (a. 775/TUB I, S.12) als

Grenzpunkte der Bischofshöri in Frage. Das "domus Rothardi" ist demnach - falls nicht ab-

gegangen - mit Engelswilen (*AngilharteswiIare) gleichzusetzen. Es liegt hier nicht nur Übe-
reinstimmung eines PN-Stammes vor (Rothard - Angilhart), auch fungiert in der erwähnten
Dotnachter Urkunde von 824 ein Engilhart als Zeuge. Beide halbappellativischen ON er-
scheinen hier, wie etwa auch der Flussname "sidrona" (siehe dazu unten, S. 195) infolge des

Rückgriffs auf die karolingische Vorlage, in archaischer Namenform, nicht in der aktuellen
des 12.Jh.s. So sind etwa die PN Engelhart, Regenfrid und Rothard - nach Aussage des St.Gal-
ler PN-Schatzes - im Flochmittelalter nicht mehr gebräuchlich. Die so überlieferte frühmit-
telalterliche Erscheinungsform der Siedlungsnamen hat sich noch nicht zur unauflösbaren Na-

menkomposition verfestigt, was die Latinisierung des ON sowie den späteren Wechsel von Pa-

tronym und ON-Grundwort möglich macht. - Die verschiedenen Deutungsansätze zum GeN
Chemibach hält neulich Hilty (1986, S.88ff.) fest. Ob dem dunklen Namen ein vorgerman. oder
ein german. Etymon zugrundeliegt, kann vorläufig nicht entschieden werden.

30 Maurer 1980, S.17ff. Dort auch die Analyse der Auflösung der rechtlichen Einheit von Bi-
schofsstadt und Zinsland.

31 Mit dem Vogteinamen eng verbunden ist der kleinareale Raumname Eggen (Erstnennung a.

1192/TUB II, S.232): "(...) in uilla tibinshusen (Dippishausen, siehe oben, sub voce) situm in

pago (sie! scilicet qui uulgo eggon appellatur." Diese Landschaftsbezeichnung steht für den
Seerücken südlich von Konstanz. Vgl. dazu Schaltegger III, S.922; Maurer 1980, S.17.

32 Für die sprachliche Diskussion des -huntare-Problems verweise ich auf Polenz (S.154) und auf
die noch immer grundlegenden "sprachlichen Betrachtungen" Bachs 1953.
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kischen Reiches zurück. Ihre Randlage zu den älteren alemannischen Sied-
lungsräumen vom ßaur-Typus" unterstreicht ihre strategische Bedeutung:'"

Wie bereits erwähnt, bedeutete die vernichtende Niederlage der Aleman-
nen gegen den Frankenkönig Chlodwig um 497 den Beginn der fränkischen
Oberhoheit über die rivalisierenden Germanenvölker in Mitteleuropa." Fak-
tisch jedoch blieben die jetzt aus dem rechtsrheinischen Raum mächtig nach
Süden vorstossenden Alemannen trotz Integrationsversuchen seitens der
fränk. Machthaber weitgehend unkontrolliert, was auch im Charakter der er-
sten al. Besiedlungsetappen seinen deutlichen Niederschlag findet. So hatte
sich um 600 die ursprünglich zur Kontrolle Alemanniens geschaffene Institu-
tion des "Dux Alemannorum" zu einer Art eigenständigen Stammesherzog-
tums entwickelt."

Zu Beginn des 7.Jahrhunderts unternahmen die Franken erneut einen Ver-
such zur Straffung des Einbezugs von Alemannien in den fränkischen Staats-
verband." König Chlothar II., vielleicht auch sein Sohn Dagobert I. (613-638/9),
schuf ein Besatzungssystem nach dem Muster der spätrömischen Militärkolo-
nisation: Rund um das alemannische Kernland, das Gebiet der ßaaren, liess

er Reitereinheiten stationieren, die je einem Cerne/mr/mv oder //uutara un-
(erstanden. Die acht in Alemannien belegten Huntaren lassen alle "eine Ver-
bindung mit militärischen Einrichtungen und eine Kontinuität von der Rö-
merzeit her" vermuten.'"

Möglicherweise unterstand die Gruppe von //««toren dem "tribunus" von
Arbon, der gleichzeitig die südlichste und einzige linksrheinische //imtn/'e führ-
te."" Gerade am Beispiel dieses WaMrammes/umfare genannten Gebietes, das
in jener Zeit nach 600 an der Berührungsfront zwischen alemannischem Neu-
siedlerland und altem romanisch-churrätischem Raum lag, scheint eine Kon-
fzmuröf immzYfe/bar (Übernahme) oder rnzYte/bar (Neubelebung) denkbar zu
sein:

33 Kartenbild bei Jänichen 1972 HABW, IV.3; ders. 1972 BH, S.59ff.
34 Damit gehe ich in der strittigen Huntare-Frage im wesentlichen von den Forschungen Jäni-

chens aus (auch Th.Mayer, Dannenbauer), die immer wieder heftigen Widerspruch (May) er-
fahren. Nach Borgolte (1984, S. 150) verbietet jedoch die schmale Überlieferung letztlich die

Entscheidung, ob "die Baaren und Huntaren alemannische oder fränkische Einrichtungen"
sind. Statt nun den Weg akribischer Demontage (May) oder linguistischer Ergänzung (Polenz)
zu beschreiten, versuche ich, beim herausgelösten Einzelfall "Waldrammeshuntare" auf Jäni-
chens Theorie aufzubauen und mit der Diskussion von ON-Schichtung und Siedlungschro-
nologie in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen.

35 Peyer, S. 102; Gebhardt, S. 109. Siehe auch oben. S.121.
36 Keller, S. 12.

37 Borgolte 1984, S.245.
38 Jänichen 1962, S.147.
39 Mayer, Rhein. 1952, S.348.
40 Siehe Jänichen 1962, Kap. 1: "Die Zusammengehörigkeit der Huntaren oder Centenen".S. 129-

135.
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Im 4./5.Jahrhundert unterstand, nach Aussage der "Notitia Dignitatum",
dem Verzeichnis der zivilen und militärischen Ämter des römischen Reiches,
ein in Arbon stationierter "tribunus" dem "dux" der Ersten und Zweiten Räti-
sehen Provinz." Bis ins ostgotische Rätien des 6.Jahrhunderts scheint sich min-
destens an der Spitze dieser Militärhierarchie nichts geändert zu haben. So tritt
uns hier mehrmals als militärischer Oberbefehlshaber ein "Dux Raetiae" ent-
gegen." Ob nun auch das Amt des Tribunen von Arbon eine ungebrochene
Kontinuität aufweist, wie dies etwa May vertritt," ist m.E. zumindest zweifei-
haft, denn ein Arboner Tribunat wird erst wieder im frühen 7.Jahrhundert in
klar/ran/rwc/zem Zusammenhang erwähnt, in jener Zeit also, da die Franken-
herrscher Chlothar und Dagobert "den deutlichsten Ansatz für eine gesamt-
alemannische Herrschaftskonzeption"" unternahmen.

Die mehr oder weniger geschlossene Kette der -/zzm/üre-Besatzungseinhei-
ten, von denen sich nur die Wa/<7ramn;e.v/z««ture nicht an eine altalemannische
Baar anlehnte, sondern weit nach Süden vorgeschoben war, hatte eine dreifa-
che Funktion zu erfüllen:

1. als militärisches Umklammerungssystem des alemannischen Kernlandes,"
2. als Organisation zur Sicherung der Heereswege nach Osten, d.h. als Aus-

gangsbasis für die zukünftigen fränkischen Expansionsbewegungen,"
3. als Sicherung der strategisch wichtigen Räume durch staatlich gelenkte Be-

Siedlung und Rodung (Kolonisation)."
Diese drei Aufgaben kommen in besonderem Masse der VF«/r/r«mme.v/zun-

tore zu: Wie wir sehen werden, liegt sie im Bodenseegebiet an der sürZ/zc/zVezz

Lazzdhza/zrne/ram des 7Jh.s, d.h. erstens an strategisch günstiger Lage, zwei-
tens an der Überlagerungszone von Alemannia und Romania und drittens mit-
ten in einem für den späteren Ausbau bedeutenden Rodungsgebiet.

Auch diesem fränkischen Versuch der Durchdringung und Kontrolle des
losen inneralemannischen Zusammenhangs" mit einem straffen staatlichen Sy-
stem war letztlich kein durchschlagender Erfolg beschieden. Die fränkische
Zentralgewalt konnte sich erst durchsetzen, nachdem auf dem "Gerichtstag
von Cannstatt" (746) der alemannische Adel dezimiert, seine Besitzbasis zer-

41 Howald/Meyer, S.132f.; S.136f.
42 Cassiodor, zit. bei May, Anm.170.
43 May, S.33.
44 Borgolte 1984, S.245.
45 Jänichen 1962, S.147.
46 Jänichen 1962, S. 138ff.
47 Meyer, Grundlagen 1952, S.31.
48 Das Fehlen jeder staatlichen Organisation ist geradezu kennzeichnend für die Alemannen im

Frühmittelalter. Dies ermöglichte den Franken schliesslich auch, einzelne al. Stammesteile und
Teilgebiete zu unterwerfen, ohne dass ihnen je der ganze Stamm entgegengetreten wäre (Geb-
hardt, S.UO; Meyer, Grundlagen 1952, S.30).
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schlagen und an hohe fränkische Adelige übergeben worden ward" In der Folge
erleichterte nicht nur der moderate Unterwerfungsstil durch Einheirat die In-
tegration Alemanniens, vielmehr noch eine nach 760, also bereits in karolin-
gischer Zeit betriebene administrative Neuordnung, die schliesslich in der lük-
kenlosen Durchsetzung der fränkischen Grafschaftsverwaltung gipfelte.'"

In seiner ca. 816-824 verfassten" "Vita Sancti Galli" berichtet der St.Galler
Mönch Wetti* von einem namentlich nicht genannten "tribunus Arbonensis",
der um 613 den Eremiten Gallus auf Geheiss des alemannischen Herzogs
Cunzo beim Bau seiner Zelle an der Steinach unterstützt habe." Der in der
zweiten Hälfte des 9.Jahrhunderts entstandenen "Vita Sancti Otmari"" des
Walahfrid Strabo entnehmen wir, dass hundert Jahre nach Gallus "Waithram-
mus quidam, qui sibi vastitatem heremi", in qua Sanctus Gallus cellulam con-
struxerat, velut a parentibus hereditario ad se jure transmissam vindieavit"'*,
den Priester Otmar zum Vorsteher der Einsiedelei an der Steinach berufen
habe.

Zwischen diesen beiden aus /rug/ograp/i/sc/ze/z <2»e//en stammenden Fix-
punkten zur Klostergeschichte stellt Ratperts c/zroni/cufoc/ze <2«e//e des spä-
ten 9.Jahrhunderts, der erste Teil der "Casus Sancti Galli", einen Zusammen-
hang her. So nennt Ratpert als Förderer des Ga//zzs einen gewissen Fa/fo, der
ehemals "camerarius" bei König Dagobert gewesen sei und später das Amt
eines "comes ejusdem pagi" bekleidet habe. Diesen hohen fränkischen Ade-
ligen bezeichnet er als Ururgrossvater jenes Wd/drams, des Förderers von

49 Dienemann, S. 153.

50 Zur Geschichte der fränkischen Einflussnahme in Alemannien in spätmerowingischer und

frühkarolingischer Zeit siehe bes. Borgolte 1984, S.245-258.
51 Kilger, S.109.
52 Wetti, Kap. 19, S.267. Auch Walahfrid Strabo erwähnt in seiner etwas später (ca. 833/834) ver-

fassten Bearbeitung des Stoffes einen "praefectus Arbonensis" (S.299). Der entsprechende
Teil der wohl in der ersten Hälfte des S.Jh.s entstandenen "Vetustissima", die Wetti und Walah-
frid als Vorlage diente, ist nicht erhalten (Kilger, S.109; Keller, S.14f., beso. Anm.72).

53 Die Rolle Cunzos, wie sie die Heiligenvita schildert, ist bemerkenswert zwiespältig. So soll
dieser wenig vorher den Lehrer des Gallus, Columban, mit all seinen Jüngern aus dem Bo-
denseeraum vertrieben haben. Dieses eigenständige Auftreten illustriert, so May (S.31), die

Angst Cunzos vor einer politisch motivierten Mission der Mönche. Mit seiner Gallus-Initiati-
ve setzt er der fränkischen Staatsmission, einer subtilen Form der Unterwerfung, eine eigene
alemannische Mission gegenüber, die sich in der Person des "tribunus" oder "praefectus" al-

lerdings fränkischer Machtstrukturen, wenn auch nur regionaler, bediente.
54 Meyer von Knonau, S.XXVIIIf.
55 Mlat. heremus m„ 'verlassene Gegend', 'Wüste', 'Einöde' (Du Cange III, S.657).
56 Otmar (Kap.l, S.95f.): "(...) ein gewisser Waldram, an den die Leere jener Einöde, in welcher

der heilige Gallus seine Zelle errichtet hatte, durch Erbschaft von seinen Eltern gelangt war
(...)." - Diese besitzrechtlichen Angaben finden in derToponymie ihre Bestätigung. Noch Ek-
kehard (Kap. 29, S.71) gibt den St.Galler Stadthügel Rotmonten (vgl. unten, S.219f.) indirekt
als Waldramsberg an. Die geistlich-gelehrte Namenbildung *rotundus mons ist eine mlat.
Übersetzung des volkssprachlichen Toponyms *simeliberg (ahd. sinwel, 'rund'), wie Boesch
(1960, S.213) gezeigt hat. Vgl. Hilty 1986, S.86f.
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Otmar." Demnach wäre die Geschichte der fränkischen VVnMran/.v/flnz/7/e, wie
wir im folgenden die Nachkommen des comes Th/fo.v bzw. des fn/wm« Hr/w-
/zmv/'.v nennen wollen, von der Frühgeschichte des Klosters nicht zu trennen.

Nun wird in der neueren Literatur an der Authentizität des bei Ratpert
überlieferten Stammbaumes kaum mehr grundsätzlich gezweifelt." Die Kon-
troverse entzündet sich allenfalls noch an der nach Ratpert engen Verbindung
zwischen der Waldramsfamilie bzw. dem fränkisch-merowingischen Hochadel
und der Entstehungsgeschichte des Klosters St.Gallen. So schätzt etwa May
die fränkische Einflussnahme auf den südlichen Bodenseeraum zu Beginn des
7.Jahrhunderts grundsätzlich als sehr gering ein. Ausgehend von dieser Grund-
entscheidung muss er nicht nur zum Ergebnis kommen, das Bistum Konstanz
sei eine fl/emcmmsc/ze Gründung ohne fränkischen Hintergrund."' Ebenso will
er die Waldramsfamilie als fl/emu/imsc/te Adelsfamilie verstanden haben.""

Neuerdings aber unterstreicht Borgolte die grosse Wahrscheinlichkeit von Rat-
perts detaillierten Angaben und legt dar, dass diese nicht ein zweckbedingtes
politisches Konstrukt seien,"' sondern sehr gut in den Rahmen der übrigen Ak-
tivitäten Dagoberts in Alemannien passen." Gehen wir nun aber von der Rieh-
tigkeit des Ratpertschen Stammbaumes der Waldramsfamilie aus, so rückt ihr
Urahne Talto nicht nur in die Nähe des "tribunus Arbonensis" bei Wetti, des-

sen "Vita Sancti Galli" Ratpert mit Gewissheit vorlag, sondern ist m.E. mit
diesem identisch:

Bei Wetti und Walahfrid erscheinen im Zusammenhang mit der Erbauung
der Galluszelle der Arboner Priester Willimar und der namentlich nicht ge-
nannte "tribunus" (Wetti) bzw. "praefectus" (Walahfrid) von Arbon als die
hervorragendsten Figuren der ortsansässigen Bevölkerung, die als "plebs"
(Walahfrid) und, wohl präziser, als "pagenses" (Wetti) bezeichnet wird. Diese
beiden höchsten lokalen Vertreter der geistlichen und weltlichen Gewalt haben
sich um den Heiligen besonders verdient gemacht. Dazu passt m.E. die Ein-
Schätzung der Leistungen von "presbyter" und "comes" bei Ratpert, der sich

explizit in diesem Sinne äussert:"'

57 Ratpert, Kap.5, S.5. Siehe auch nächste Seite. Anm.l.
58 Jänichen 1962, S.135; May, S.46; Borgolte 1984, S.23.
59 Vgl. oben, S. 124.

60 May, S.55.
61 Die These von einem zweckbedingten politischen Konstrukt äusserte bereits Meyer von Kno-

nau (1872) im Kommentar zu Ratperts "Casus" (S.5f.). Zuletzt in diesem Sinne auch May,
S.45.

62 Borgolte 1984, S.23.
63 Ratpert, Kap.4, S.5: "Die religiösen Männer, die den Heiligen in seiner Absicht unterstützten

und ihm durch ihre autorisierte Hand das Erbrecht über diese Einöde überliessen, sind Wil-
libert, der Priester, und der berühmte Talto, Kämmerer König Dagoberts und nachher Graf
dieser Landschaft. Von diesen beiden Persönlichkeiten wurde der Heilige aus Gründen hoher
Verehrung mit der Vermehrung dieses Ortes bedacht."
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"Religiosos etiam viros, qui eundem sanctum in sua susceperunt ejusdem-
que heremi jus hereditarium illi potestativa manu concesserunt, subter not-
are curavimus, quorum nomina hacc sunt: Willibertus, vidclicet presbyter
et Talto vir inlustris, Tagoberti scilicet regis camararius et postea comes ejus-
dem pagi, a quibus idem sanctus, cum in corpore viveret, cum augmenta-
tione hujus loci non parva maxima veneratione habitus est."

Anhand der Gallusvitcn von Wctti und Walahfrid wird seit jeher der bei

Ratpert als VFz7/z7wZ bezeichnete Priester als Verschreiber oder Irrtum gewer-
tct und mit VF/7/zmflr gleichgesetzt."' Warum aber bezeichnet Ratpert jene
führende Arboner Persönlichkeit, deren Funktion 50 Jahre vorher Wetti mit
"tribunus" angegeben hatte, als "comes"? Zur Auflösung der Parallelität die-
ser Amtsbezeichnungen dürfen wir es vor dem Hintergrund der beiden frän-
kischen Institutionen und Comztof nicht mit einer Verschreiber oder
Irrtumsthese bewenden lassen.

Der Tribunentitel tritt im östlichen Thurgau zwar noch bis weit über die
Mitte des 9.Jhs. vereinzelt auf,"' hat aber jetzt, nach der Einführung der Graf-
schaftsverfassung, nicht mehr die Bedeutung und lokale Machtfülle wie vor-
her. Möglicherweise aktualisiert aus diesem Grund gegen Ende des 9.Jahr-
hunderts der Chronist Ratpert das Tribunenamt und deutet es zum bedeuten-
deren "comes" um, zu einer Funktion also, die zu Zeiten des Gallus in dieser
Form und Begrifflichkeit noch gar nicht existiert hatte. Damit gibt er Talto,
dem Förderer des Klosterpatrons terminologisch eine Bedeutung zurück, die
dieser durch die Entwertung des Tribunats im Licht jener Zeit verloren hatte.""

Zur These einer Tribunendynastie der WaWrams/am/Vze, die sich nach Rat-
pert auf den comes 7fl/fo ztzrzzc/c/M/zre« lässt, passt schliesslich die oft disku-
tierte Schenkungsurkunde von 779, die explizit einen verstorbenen Tribunen
VFrt/r/ram nennt:

"Waldrata, qui fuit uxor Waldramno tribuno" und ihr Sohn "Waldbertus"
übertragen ihren Besitz in Romanshorn samt der dortigen Eigenkirche an
St.Gallen." Diese Schenkungsurkunde zeigt deutlich die noch für die althoch-
deutsche Zeit typische germanische Sippennamengebung. In diesem Fall sind
die zweigliedrigen PN von Elternteil und Sohn Vollformen vom Typ: EVxZg/zez?

VL4 TD"" + Zvvez7g//e<7.'" Diese Urkunde scheint eine Namengebungsregel der
VF«/<7rams/hmz7ze jener Zeit zu enthalten: Vater und Sohn heissen alternierend
VFflWra/n und WaMperf. Auf diesem Kompositionsprinzip beruhen die PN aller
64 Schon Meyer von Knonau im Kommentar zu Ratpert (S.5, Anm.8).
65 Siehe unten, S.135.
66 Diese Vermutung spricht gegen Borgoltes These (1984, S.23; 1986, S.242f.) von der Existenz

des Grafentums am Bodensee bereits in der ersten Hälfte des 7.Jh.s. Allerdings stützt sich
seine Annahme quellenmässig ausschliesslich auf gerade diese einmalige Erwähnung des hier
diskutierten "comes Talto" bei Ratpert ab.

67 TUB I, S.12.
68 Zum PN-Stamm *vald, nhd. walten, herrschen (Förstemann I, Sp.1496).
69 Vgl. TUB I. S.35 (a.822): Erstglied ISAN + Zweitglied.
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Mitglieder der Waldramsfamilie - mit Blick auf Ratperts Stammbaum und die
St.Galler Rechtsquellen - seit dem 7.Jahrhundert.'" In diesem Fall wäre der in
der Otmarsvita genannte "Waithrammus quidarn", der aus zeitlichen Grün-
den ohnehin nicht mit dem urkundlich erwähnten Tribun Waldram gleichzu-
setzen ist, dessen Grossvater:

Gallus (um 610) comes Tatto [<Tetaldl; tribunus/praefectus Arbonensis

Thiotolt

Polio [< Baldwald]
I tribunus/vicarius
I Erchanold

Waldperl"
I

Otmar (um 710) Waldram

I

»Waldpert

tribunus Waldram od Waldrata
I

Schenkung von 779 Waldpert

l l

Abb.13: Die Waldramsfamilie nach den Casus und den Viten"

Auch die Bildungsglieder der Zeugennamen f-bm, -ram) in der bedeuten-
den Schenkungsurkunde von 779 lassen die Ableitung gewisser realer Bezie-
hungen der Namenträger im Sinne einer Versippung zu: Reghzberf, Wo///w7i,
Meg/ubert, Ritadberf, hmw/krt.

Wie bereits erwähnt, nimmt die fränkische Staatsmacht um die Mitte des

8.Jahrhunderts im Bodenseegebiet grosse verwaltungspolitische Veränderun-
gen vor. Nicht nur setzte sie in diesem Gebiet die straffe Grafschaftsverfassung

70 So werden in der Wolvini-Urkunde aus Bussnang (TUB I, S.69) von 838 als Vertreter einer
begüterten Familie "Waldpert et Waithram, filii Waldperti" genannt. Letzterer ist wohl mit
dem in der Schenkungsurkunde von 779 erwähnten Sohn des Tribunen Waldram gleichzuset-
zen.

71 Das Zweitglied von Thiotolt stimmt mit dem Erstglied des Leitnamens Waldram überein, was
die Vermutung nahelegt, dass die PN-Kurzformen Talto und Polio auf Vollformen mit dem
Zweitglied *vald (siehe vier Anm. vorher) zurückgehen, etwa Taltoald, Thiotold, Tetald, bzw.
Baldoald. Diese Gesetzmässigkeit im frühen Stammbaum der Waldramsfamilie bestätigt sich
durch eine Episode aus der Gallusvita: Die nach Elelbling (S.5) von einem fränkisch-churräti-
sehen Gegensatz zeugende Schändung des Gallusgrabes 40 Jahre nach dem Tod des Heiligen
kam mit Hilfe eines ortskundigen "tribunus" (Wetti) bzw. "vicarius" (Walahfrid) namens Er-
chanold zustande, der in jener Gegend begütert gewesen sei: "(...) vicina solitudinis inhabita-
ret loca." Damit wäre auch der Arboner Tribun/Vicarius Erchanold der Waldramsfamilie zu-
zuzuweisen.
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durch,'- sondern liess, so Mayer, im Zuge der materiellen Stärkung der Diö-
zese Konstanz um 740 den Kastellbezirk von Arbon und seine Umgebung an
den Bischof fallen." Ob nun, wie Jänichen nachzuweisen versucht hat," die Ar-
boner "Tribunenfamilie" ihren Sitz nach Norden, ins Aitrachtal oder nach
Rottweil verlegt hat, ist gewiss nicht der Punkt, an dem die These von einer
/ran/cwc/ze« WaMrams/hraz'/ie steht oder fällt." Jedenfalls blieben ihre An-
gehörigen Allodialherren des um Arbon herum aus dem -/umtore-Bezirk her-
ausgewachsenen Rodungslandes, was etwa die erwähnte Schenkungsurkunde
von 779 deutlich macht. Mehr noch: Es ist anzunehmen, dass Exponenten der
Familie am Bodensee, die im Rahmen der Grafschaftsverfassung den Status
von Königsbeamten verloren hatten, jetzt zu "Hilfsorganen" der Grafenmacht
wurden."

Unter diesem Aspekt ist der Tribunentitel und sind äquivalente Titel zu ver-
stehen, die noch bis gegen Ende des 9.Jahrhunderts am Obersee nachgewie-
sen sind: "Scultaicz Raginbert" (789); "vicarius Ruadbertus" (847); "centurio
Lantfridus" (860); "tribunus Oto" (863); "vicarius Ascherius" (868)." Bei all
diesen fünf Amtsträgern ist aufgrund der Quellenlage (Actum- oder Güter-
Ort) eine Nähe zur WaMrams/ami/z'e gegeben. Beim ersten Beleg (789) darf
eine verwandtschaftliche Beziehung gar als erw/ese« gelten; Der an erster
Stelle der Goldacher-Urkunde (Güter-Ort) unterzeichnende "scultaicz" Ra-
gm&ert - eine alemannische Übersetzung des lateinischen Tribunentitels - ist
mit dem erwähnten Regmbe/Y der Romanshorner Urkunde von 779 wohl iden-
tisch, auch dort fungiert er an der wichtigen ersten ,S7e//e der Zeugenliste.

Selbst der Leitname WaMram bleibt im Raum Arbon noch für längere Zeit
präsent. Vertreter der Wa/c/ram,v/am///e scheinen sogar noch bis ins späte 9Jh.
bei Romanshorn sesshaft und einflussreich zu sein. Diese Vermutung lässt das

gehäufte Vorkommen der Bildungsglieder WaM, Rum und evtl. Rerf in den im
Zusammenhang mit jener Gegend abgefassten Urkunden zu. So sind nicht
etwa nur die vier Urkunden, in denen der Raumname WaMrammes/mrnare
verwendet wird, von auffallend vielen Zeugen mit dem Erstglied WaM

72 Siehe oben, S.i30. - Mayer (Schweiz. 1952, S.495) hält einen Zusammenhang zwischen dem
Tod des urkundlich erwähnten Tribunen Waldram und der Einführung der Grafschaftsver-
fassung am Bodensee für wahrscheinlich.

73 Mayer, Schweiz. 1952, S.496. Dem Bistum Konstanz war innerhalb des fränkischen Staatsge-
bildes eine "bedeutende politische Rolle zugedacht" (Mayer, Grundlagen 1952, S.27). In die-
sem Jahr 740 wurde es auf das gesamte alemannische Gebiet ausgedehnt und so zum "ale-
mannischen Bistum" (Mayer, Schweiz. 1952, S.495). - Der Beginn der konstanzischen Besitz-
entwicklung südlich der Aach ist zeitlich und sachlich-inhaltlich umstritten. Siehe unten, S.148,
Anm.147.

74 Jänichen 1962, S.147.
75 In diesem isolierten Sinne argumentiert Schulze, S.95.
76 Borgolte 1984, S.105.
77 Siehe dazu May, S.50, Anm.351; Schulze, S.95ff.; Borgolte 1984, S.104f.
78 UASG I, S.114
79 Schulze, S.99, Anm.121.
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und/oder dem Zweitglied ße/'f bzw. Pref unterzeichnet."" Auch spätere Doku-
mente zeigen ähnliche Namenbilder, so etwa die zwei "Romanshorner Ur-
künden" von 865 und 874; letztere erwähnt einen "advocatus" WflMram."' Ek-
kehard schliesslich nennt in seiner Fortsetzung der "Casus" von Ratpert noch
fürs 1 O.Jahrhundert mehrere St.Galler Mönche dieses Namens.""

Es kann nun an dieser Stelle nicht darum gehen, in die Diskussion um die
"gesicherten und vermuteten Verwandtschaftsbeziehungen" (May) der VFu/c/-

rarnj/dm/fe® und um die Anfänge der Grafschaftsverfassung im südlichen Bo-
denseeraum (Borgolte) einzugreifen. Es scheint mir dagegen wichtig, eine the-
senartige Zwischenbilanz zu Art und Funktion der VFflMrams/fl/mV/e' zu ziehen:

1. Ihre Exponenten waren seit dem frühen 7.Jh. lokale Machthaber in Arbon
von möglicherweise überregionaler Bedeutung.

2. Ratperts Angaben zum Stammvater Talto dürfen vor dem Zeitgeschehen
als zuverlässig gelten und machen die Funktion der Waldramme bzw. der
Tribunen von Arbon als fränkische Königsbeamte des 7. und frühen 8.Jh.s
wahrscheinlich.

3. Auch nach der Durchsetzung der Grafschaftsverwaltung um die Mitte des

B.Jh.s bleibt mindestens ein Teil der Waldramsfamilie als besitztragende
Schicht am Obersee. Ihre Exponenten erscheinen hier noch immer als "Be-
amte", allerdings mit geringer Machtfülle und der Grafengewalt unterge-
ordnet.

Der Raumname Wß/c/ramraex/zuntare erscheint in den St.Galler Urkunden
erst hundert Jahre nach der fränkischen "Staatsaktion""" von 740, überliefert
also eine längst untergegangene politische Struktur:
844 in situ Waldramnishundari TUB I, S.78
852 in Waldrammishuntari TUB I, S.92

852 in Waldhrammishuntari TUB I, S.93
855 in Waldrammeshundare TUBI.S.104

80 Die Zweitglieder Bert und Pret sind vom selben, besonders in Namen für Franken (sie!) hau-
t'ig verwendeten PN-Stamm *berhta ('Ruhm') abgeleitet (Förstemann 1, Sp.277f.; Kaufmann
1968, S.59). Sie sind in den Urkunden oft kaum zu unterscheiden, denn häufig werden beide
mit der Buchstabenkombination pr abgekürzt (siehe UASG II, S.62, Anm.d). Zudem kom-
men sie in vielen sprachlichen und orthographischen Varianten vor. In einer Urkunde von 824

(UASG I, S.266f.) erscheint dieselbe Person in einer Parallelüberlieferungzuerst als "Otpert".
dann auch als "Otpreht".

81 TUB I.S.l 14; TUB I.S. 132; Beide Urkunden befassen sich mit Güterangelegenheiten im Raum
Kesswil-Uttwil.

82 Ekkehard Kap.37, 39, 46; Beilage V, Kap.24. - Einen Überblick über das Auftreten des PN
Waldram nach Regionen und Zeitabschnitten vermittelt May, S.64ff.; S.80f.

83 So versucht etwa May familiäre Zusammenhänge mit den Alaholfingern (S.68) herzuleiten
und mit Graf Adalbert II. (S.70), den er seinerseits der Familie der Hunfridinger zuordnen
will. Vgl. dazu Borgolte 1986, S.21ff.. beso. S.27.

84 Mayer, Rhein. 1952, S.353.
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Der itn Jahr 779 erwähnte Tribun WaMra/zz, wohl der letzte f/u»tora am
Obersee, kann mit einiger Wahrscheinlichkeit als Namengeber des Raumna-
mens identifiziert werden. Der sich nach der Staatsaktion in dieser Zusam-
mensetzung petrifizierende Raumname bezeichnet nicht mehr die alte, auf
dem ehemaligen sy?<7f/'örmsc/z<?« Kösfe//bez/7'A" von Arbon fussende /ran/cTsc/ze
Vbwa/rzz/zgsem/zezf, sondern den Grundbesitz der Tribunenfamilie, also u/e-

mfl/z/7 zsc/zes Azzsbazzgebzef.

Neugart vermutete das Gebiet des "districtus Waldrammi", wie er die WnW-
rammes/zi/Htare nannte, südlich von Winterthur." Dabei stützte er sich offen-
bar auf eine Urkunde von 854, die festhält, dass ein gewisser Waldram seine

Besitzung "Waldrammeswilare quod prius vocabatur Uodalprechteswilare",
dem Kloster St.Gallen schenkte.® Der ON WaMramme.svvzVare lässt sich, ob-
wohl abgegangen, im Turbenthal lokalisieren." Die "Casus Sancti Galli" von
Ratpert beweisen jedoch, wie wir bereits gesehen haben, dass die WhWrazrz-

mes/nwfare nicht in jener Gegend, sondern am Südufer des Obersees im nähe-
ren Bereich des Klosters St.Gallen zu suchen ist. Die Siedlung im Turbenthal
illustriert die weit ausgreifende, aber ausserhalb ihres allodialen Territoriums
lediglich pzz/z/cftze//e Besitzentwicklung der WaMrams/amz'/te.

Die drei Siedlungen, die in den St.Galler Quellen explizit je ein Mal der
"WfzMz-flnzwze.s'/zzzzztare" zugeordnet werden, sind //e/ezz/zo/erz TG, KesswzY TG
und +Cotz>zzzoH'z/flre.® Jene Urkunden, welche die beiden erste/r Orte betref-
fen, beschreiben Übertragungen der üblichen Art (Rre/ctzrze/7): Die Tradenten
schenken ihren Besitz ("pro remedio animarum nostrarum") am jeweiligen
Ort dem Kloster ("tradimus atque transfundimus"), bleiben aber gegen Ab-
gäbe eines bescheidenen jährlichen Zinsbetrages ("ut nos nostrisque filii illas
res possideamus censumque inde annis singulis persolvamus") auch weiterhin
auf ihren Gütern sitzen, empfangen also ihre Besitzungen zinsbelastet zurück.®
Während damit das Kloster seine Besitzbasis und seinen regionalen Einfluss
vergrössern kann, geniesst von jetzt an die Tradentenfamilie den Schutz des

mächtigen Klosters. Für beide Vertragspartner stellte diese rechtliche Über-
einkunft eine sinnvolle Lösung dar.

//ebzTz/zova fa.852/'"
Weder die Namen der Donatoren "Engilbreht" und "Freuvibreht" noch

ihrer Eltern "Pietar" und "Hugisinda", noch der Zeugen weisen auf ein un-

85 Neugart I, S.293, Anm.a.
86 UASGII, S.57.
87 Wartmann II, S.57, Anm.l.
88 TUB I, S.92f. (a. 852); S.104 (a. 855); S.78 (a. 844).
89 "Zur Heilung unserer Seelen übergeben und übertragen wir dass wir und unsere Söhne

diese Güter besitzen, lösen wir sie jährlich durch einen Zins aus."
90 Siehe oben, sub voce.
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mittelbares Verwandtschaftsverhältnis mit der WaWraws/a/wV/e hin. Hefen-
holen erscheint demnach Mitte des 9.Jh.s als aus dem Allodialbesitz der Wö/<7-

ramy/hraz/ze herausgelöste Siedlung, die einem anderen Besitzerkreis zugehört.

C/zezzmwi/are (7z.S55)
Das doppelte Auftreten des Leitnamens WaMrazrz ("Waldram, item Wald-

ram") am Anfang der Zeugenliste offenbart eine Verwandtschaft der Traden-
tenfamilie mit der WaWrams/ami/fe, bzw. macht deren Einfluss in der Umge-
bung von Kesswil noch um die Mitte des 9.Jh.s deutlich.

Cofznzzowz/are (a.844)
Das Dokument, das uns diesen ON überliefert, ist in seiner Art ein Einzel-

stück. Es trägt sowohl Züge eines Kaufvertrages als auch einer der in jener
Zeit üblichen Schenkungsurkunde:

Ein Frau namens "Cotiniu" überträgt ("medie parte ipsius pro remedio
anime sue") und verkauft ("aliamque medietatem pro pretio") im Jahre 844

je zur Hälfte das Gehöft "Cotinuowilare" an das Kloster St.Gallen.'" Der PN
CcüzTzzzz steht, wie alle Patronyme der ON auf -wz'/, in uneigentlicher Zusam-
mensetzung mit dem ON-Grundwort." Er ist nach der deutschen femininen
o-Deklination flektiert und zeigt die Genitiv-Endung. Die Siedlung Cofz'/zzzo-

wz7are ist, zumindest in dieser Gestalt, abgegangen.
Neugart identifizierte die südlich von Winterthur gelegene Ortschaft Goss-

wil als Cofznizowz7are, entsprechend seiner falschen Lokalisierung der WaM-
rammes'himtare."' Wartmanns Annahme, CoZz>uzowz7are sei in der Nähe von
Rorschach und Goldach zu suchen, scheint zwar darin Unterstützung zu fin-
den, dass Goldach der acZzzm-Ort (Ort der Urkundenausstellung) ist, steht je-
doch in einem räumlichen Widerspruch zu den oberthurgauischen Siedlungen
//e/en/io/e«, Ke.s.vwz7 und auch Romaz-zs/zora, deren Zugehörigkeit zur Wa/cf-
ra/rzznej/zzzzzZa/'e unbestreitbar ist. Zudem gehört das Gebiet Rorschach-Gold-
ach-Steinach, wie wir noch sehen werden, um die Mitte des 9.Jh.s dem Bereich
des "Pagus Arbungouwe" an.

Das Raumdreieck //g/ezz/zo/en-Ke^w/Z-Romazi^/zorzz, das Rodungs- und
Ausbaugebiet WflMrammes/zzzzrZaz'e, weist bezeichnenderweise eine auffallend
grosse Zahl von Siedlungen des Ausbautyps auf -wz7 auf. CoZzzzzzowz/zzre ver-
birgt sich also möglicherweise in einem der zahlreichen oberthurgauischen
Weilerorte nördlich der Aach, etwa in Z)ozwz7, //emmerswz/, ßrzBc/zwz/ oder
//atewi/.*' Der Wechsel des PN in patronymisch gebildeten Ortsnamen ist in
jener siedlungsgeschichtlich frühen Zeit nicht ungewöhnlich, wie das eben er-

91 UASG I, S.62; TUB I, S.78: "(...) die Hälfte zur Heilung ihrer Seele, die andere gegen Geld."
92 Siehe unten, S.201 ff.
93 Neugart 1, S.293.
94 Vgl. TUB I, S.78.
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wähnte aktenkundige Beispiel (f/oöfa/prec/ztoH'z'/are > WhWramwe^wi/arej
zeigt.'"

Auch der Inhalt der Urkunde unterstützt die Lokalisierung von Co/z«zzo-
wz/are im Oberthurgau, illustriert aber auch die grundherrschaftliche Rolle
des Klosters und offenbart, so meine ich, eines seiner territorialpolitischen
Ziele jener Zeit:

Co/zrz'zz handelt, als Gegenleistung"" für die insgesamt 77 Jucharten Wald
und Ackerland, die sie an St.Gallen abtritt, neben einem Geldbeitrag von 40

Solidi und zehn Jucharten "'de arativa terra adjacente ville Rorscaho seu
Coldahun""" auch noch die folgende Zusicherung ein:""

"(...) sub ea ratione, ut denominata villa Rorscaho ipsa Cotinui vel eius le-
gitimi heredes juxta quantitatem hereditatis, quam ibidem, id est in Rors-
caho possidere ex maternicojure videturseu quod in supra nominata [villa],
id est in Coldahun, donatione illi dedimus pastum porcorum aliorumque
pecorum seu incisionem ligni omniaque necessaria in diversis utilitatibus
pleniter habeat

Die Art der Leistungen der beiden Vertragspartner verleihen der Urkun-
de den Charakter eines Tauschvertrages. Co//«zu tauscht 50% ihres Gehöfts
Co//«zzovv//flZ'e, das 77 Jucharten Ackerland und Wald umfasst, gegen 10 Juch-
arten Ackerland zwischen Goldach und Rorschach, wo sie bereits ("ex ma-
ternico jure") im Besitz eines mütterlichen Erbteils ist. Sie ergänzt also hier
am Südwestufer des Obersees ihren Kernbesitz, indem sie auf ihre entlegene
Allodialsiedlung Co/z'«zzo wz/are verzichtet. Für einen Grundherren bestand der
Zweck eines Gütertausches ja gerade darin, seinen Streubesitz aus Wirtschaft-
liehen und administrativen Gründen zu zentrieren: "(...) propter commodita-
tem meam perpetravi concambium.""" Die Immobilientransaktion der Co/zn/zz
ist jedoch für das 9.Jh. einmalig: Den Mehrwert des abgetretenen Besitzes ge-
genüber dem ertauschten kleineren Grundstück lässt sie sich mit dem Geld-
betrag von 40 Solidi und mit wirtschaftlichen Versprechen vergüten. Diese Ver-
tragsbedingungen verraten das grosse Interesse des Klosters St.Gallen am Zu-
standekommen dieses Handels.
95 Siehe oben, S.136f.
96 Die Hälfte des Besitztitels der Cotiniu steht gemäss Vertrag als Schenkung um des Seelenheils

willen ausserhalb der geschäftlichen Transaktion. Siehe Anm.
97 "(...) von dem an Rorschach und Goldach anschliessenden Ackerland."
98 TUB I, S.79: "(...) mit folgender geschäftlicher Vereinbarung: Die besagte Cotiniu erhält in

der erwähnten Ortschaft Rorschach über die Grösse und Anzahl ihrer Güter hinaus, die sie
aus mütterlichem Erbe - übrigens nicht nur in Rorschach, sondern auch in Goldach - ange-
treten hat, Weideland für ihre Schweine und ihr übriges Vieh sowie das Rodungsrecht. Darü-
berhinaus soll Cotiniu alles für ihre verschiedenen Bedürfnisse Notwendige in ausreichender
Menge zur Verfügung stehen. Alle diese Vereinbarungen werden auch für Cotinius legitime
Erben gelten."

99 UASG II, S. 174: "(...) aus Gründen der Bequemlichkeit habe ich einen Gütertausch erbeten."
- So oder ähnlich lautet die Begründung für jeden Tauschhandel.
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Das Interesse von St.Gallen an der Neuerwerbung Cofz/zz/ouv/zz/'e im Ober-
thurgau wird erst vor dem Hintergrund der territorialen Konkurrenzsituation
zwischen dem Abt von St.Gallen und dem Bischof von Konstanz verstand-
lieh.'"" Das Kloster steht zum Zeitpunkt dieses Geschäftsabschlusses auf dem
Höhepunkt jahrzehntelanger Bemühungen, seine Stellung im Oberthurgau zu
einem Bollwerk gegen Konstanz auszudehnen. Nur zehn Jahre später gebo-
ten die Grenzverträge von 854. die König Ludwig der Deutsche zwischen Abt
Grimald und Bischof Salomon I. vermittelte, der st.gallischen Expansion einen
vorläufigen Einhalt.""

Wer aber ist Cohn/n (Godaniwi)?'"- In Rorschach ist sie, wie die Urkunde
ausdrücklich definiert - aus zzzzzrfer/zc/ze/zz Erbe ("ex maternico jure") begütert.
So müssen wir annehmen, dass jenes in der WrtMramzzzes/zzzzzffl/'e gelegene Co-
f/Vuiowi'/flre dagegen dem vfl/er/z'c/zezz Erbteil (*ex paternico jure) entstammt.
Der bei May erwähnte Eintrag im St.Gallcr Verbrüderungsbuch (Wh/r/pre/z?-
JVflWraz?z-WaWp/-ef-Cot/zz/zz-f/z7tzV/zzz) und die beiden in der Coü/zzzovw7«/r-Ur-
künde an erster Stelle der weltlichen Zeugen ("signa aliorunr testium") ste-
henden WoMpref und //z/h beweisen, dass Cohzzzzz der Wu/hramv/umz/ze zu-
zurechnen ist.""

Die militärische Machtbasis der fränkischen Tribunen, d.h. der Mittel- und

Ausgangspunkt ihrer staatlichen Funktion, war Arbon. Trotzdem aber lag das

geschlossene Allodialgut ihrer Familie, für das wohl der letzte //zzzztoz'z.v VKz/ü-

z'flzrz namengebend war, nördlich des Aachtals, denn die Ufersiedlung Ro-
manshorn dürfte der Hauptort, das Zentrum der WhMrammev/ziz/rtare gewe-
sen sein. Dass die WuMrams/araz7z<? hier nicht nur über ein beträchtliches AI-
lodialgut verfügte, sondern sogar eine Eigenkirche hatte errichten lassen, ent-
nehmen wir der Schenkungsurkunde von 779.

Die geographische Distanz zwischen Kastellort Arbon und -/zzz/züzre-Bezirk

um Romanshorn scheint gegen den fränkischen Ursprung der W«/r/rammes-
/zzzrzZrzre zu sprechen, ist es doch zunächst unklar, "weshalb die Kastellkom-
mandanten ihre Besatzungsmacht in einer Distanz von reichlich 10-15 km vom
Kastell entfernt angesiedelt haben sollen, wo doch in dessen nächster Umge-
bung im 7.Jh. sicher noch genügend Raum zu kolonisatorischer Tätigkeit vor-
handen gewesen ist."'""

Die Frage geht von einer falschen Prämisse aus: Die fränkische Besät-
zungsmacht hat - wie es noch zu zeigen gilt - seit dem 7.Jh. am ganzen südli-
chen Obersee Militärkolonisation betrieben, d.h. die Besiedlung gelenkt und

100 Vgl. Sprandel, S.34f.
101 Siehe oben, S.124f.
102 Förstemann, Sp.683f.
103 May, S.68f. - Zum Problem der Einzel- oder Gruppeneinträge bzw. der Personenidentifizie-

rung siehe Schmid 1985, S.361ff„ S.386f.
104 May, S.52.
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gezielt vorangetrieben."" Während jedoch um Arbon herum das auf eine Be-
sitzentwicklung hin orientierte junge Kloster St.Gallen in zunehmendem Mass
die Entstehung eines geschlossenen Territoriums verhinderte, ermöglichte dies
nördlich der Aach die kleinräumige Geschlossenheit des Romanshorner
Rückens und. mehr noch, c/a.v tve/fgebe/iäe Fe/z/en einer bere/A ansässigen ße-
vö/bernng. Die oben dargelegte Datierungs- und Lokalisierungsthese der al.

Siedlungsräume um 600 erhält also in der Analyse des Raumnamens Wa/rf-
ra/n/ne.s7n/nän'e eine weitere Bestätigung. Schliesslich gilt es nicht zu verges-
sen, dass nur zwischen 844 und 855 und nur in vier Urkunden, von denen zwei
die selbe Prckaric betreffen - Ortsbelege der WuMranz/neshuntare überliefert
sind. Die wenigen Belege halten aber nicht den ursprünglichen -/zzz/zfa/'d-Be-

zirk fest, sondern den daraus allmählich gewachsenen Allodialbezirk der Tri-
bunenfamilie 100 Jahre zzac/z Aufhebung dieser politischen Struktur bzw. 250
Jahre zzuc/z ihrer Entstehung. Wir dürfen also die für die Mitte des 9.Jh.s lo-
kalisierbare WahY/'a/?z/?zeshzz/zfa/'e nicht mit der Lage und Ausdehnung der 7/zz/z-

fare des frühen 7. und S.Jh.s gleichsetzen."" Für eine wirkliche Begrenzung, wie
sie etwa May versuchen will,' ist die Überlieferungsbasis zu schmal.

2.4. Der Fagzz.v Arbo/re/zA - Pag/zv /L'bzmgoz/we

Die Ufersiedlung Arbo/za erscheint zum ersten Mal als raumbildender
Name in einer St.Galler Urkunde von 744 in der Form "in Arbonense pago".'""
Zugrunde liegt, nach Polenz, ein durch die totale Latinisierung unterdrückter
*gavg/ä-Name."" Der erst 811 belegten Form "in pago Arbuncauwe" sei hier
zugunsten der stereotypen lokalisierenden Schreibformel z>z pago das Grund-
wort -gouwe durch das lat. adjektivische Zugehörigkeitssuffix -erzszs ersetzt
worden. Damit sei eine enge syntaktische Verbindung zwischen dem Wort
pagzz.v und dem Ortsnamen Arbo/za hergestellt, der Name dem Wort pagws als

adjektivisches Attribut untergeordnet worden.
Diese starre lateinische Formel, die lediglich die Funktion einer räumlichen

Zuordnung erfüllt, tritt sehr oft zur Lagebezeichnung des Klosters St.Gallen
auf, meist aber in der Doppelformel "Sacrasancta ecclesia Sancti Galli con-
fessoris, qui est constituta in pago Arbonensi vel in sito Durgogensi" oder in
der Umkehrung "monasterium, qui est constructus in paco Turgauensi vel in

105 Siehe unten, Kap.3.1.2.2.: "(...) Reflexe auf die Waldramsfamilie", S.211-215.
106 Um 600 ist wohl die Ostabdachung des Seerückens von alemannischen Siedlergruppen in Be-

sitz genommen, noch kaum jedoch das untere Aachtal und der Romanshorner Rücken. Siehe
oben Abb. 12: Alemannische Siedlungsräume im "Raum Arbon" im 6.Jh., S.73.

107 In diesem Sinne auch Schulze, S.92.
108 May, S.55.
109 UASG II, S.U.
110 Zur "Etymologie und Wortgeschichte" von urgermanisch *gawja siehe Polenz, S.36-49.
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Arbonensi."'" Der räumliche Geltungsbereich des pagzcs Ar&onmv« ist aber
keineswegs mit dem des pagi« 7«rgßMmsw gleichzusetzen. Seit 799 steht die
Angabe inpago Arbo«e«se immer an zweiter Stelle der doppelten räumlichen
Zuordnungsformel für das Kloster. Der althochdeutsche Raumbegriff T/zur-

goiove ist demjenigen von pag;« ArbcmenAs übergeordnet, was auch die häu-
fige appositionelle Stellung des letzteren deutlich macht: "(...) in pago Tur-
gauense in Arbonense pago.""" Das Kloster hegt impagzzs Arbowens/s, der sei-
nerseits ein Teil des T/zurgaus' ist.""'

Im Laufe des ersten Viertels des 9.Jahrhunderts scheint der pagizs Arbo-
nens« an geographischem Geltungsbereich bzw. der Name an Bedeutung ein-
zubüssen. Im Jahr 811 dient er zum letzten Mal zur Lokalisierung des Klosters:
"(...) constructus in pago Turgensi sive ad Arbonensi."'" Während jedoch der
Thurgau als geographisch-politischer Name seine Bedeutung beibehielt, ja bis
heute eine Kontinuität aufweist, verschwindet der mit dem Siedlungsnamen
Arbo« gebildete Raumname bereits im 9.Jahrhundert vollständig. Diese Tat-
sache wird am Schluss dieses Kapitels in einen siedlungsgeschichtlichen Zu-
sammenhang zu stellen sein.

Bis 811 treffen wir, mit Ausnahme der synchronen Singulärformen "in fine
Arboninse""'' und "in marca Arbuna""", ausschliesslich das Stereotyp "in pago
Arbonense" an.'" Nachher erscheint neben dieser total latinisierten auch die
volkssprachliche Form "in pago Arbuncauwe"."* Peter von Polenz' Charak-
terisierung des Verhältnisses der beiden Raumnamenformen lässt sich in zwei
Punkten zusammenfassen:"''
111 TUB I, S.12; UASG I, S.135: "(...) die heilige Kirche des Heiligen Gallus des Bekenners, wel-

che im pagus Arbonensis, d.h. im Thurgauer Land errichtet worden ist." - "(...) das Kloster,
welches im Thurgau bzw. im pagus Arbonensis erbaut worden ist."

112 UASG I, S.71; UASG I, S.89; UASG III, S.683.
113 Der Raumname "Thurgau" hat in ahd. Zeit auch politischen Charakter und einen grösseren

geographischen Geltungsbereich als heute. Siehe dazu Meyer 1878, S.195; Boesch 1958, S.2;

Schulze 1973, S.87ff.; Borgolte 1984, S.108-110. Vgl. unten, S.151.
114 UASG I, S.195.
115 UASG I,S.122;a. 791.
116 UASG I,S.173;a. 805.
117 Polenz weist darauf hin, dass in Quellen, "die nicht an die Formelhaftigkeit des Urkunden-

stils gebunden waren, oft die in pago-Formel durch die äquivalenten Angaben "in regio", "in
provincia", "in fine", etc. ersetzt wurden. Bei Walahfrids Gallusvita etwa (S.300) sehen wir,
im Gegensatz zur analogen Stelle bei Wetti (S.268), die Wendung "territorium Arbonense".
So ist es fraglich, ob hinter der Lokalisierungsformel "in marca Arbuna" allenfalls ein be-

stimmter politischer Markenbezirk Arbona steckt, denn "die sachliche Begrenzung der

marca-Bezirksbezeichnungen gegenüber den sonstigen marca-Bezeichnungen der frühmit-
telalterlichen Urkunden ist freilich sehr fliessend" (Polenz, S.229). Die Verwendung des Be-

griffs marca zur Bezeichnung einer Dorfgemarkung Siedlungsraum und landwirtschaftli-
che Nutzungsfläche einer Wohngemeinschaft) illustriert beispielsweise eine Goldacher Ur-
künde (Actum-Ort) von 856/857 (UASG II, S.68):"(...) quicquid in Arbungaugense in Coldaa
marca."

118 UASG I, S.194.
119 Polenz, S.56.
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1. Die totale -ensz's-Latinisierung diente "ausschliesslich" der präzisierenden
Lokalisierung von St.Gallen innerhalb des oberdeutschen Raums: "Das
Kloster selbst als Ort gelehrter Tradition erhielt also bewusst eine rein la-
teinische Lagebezeichnung."

2. Diese St.Galler Stilübung haben die klösterlichen Kanzlisten um 797 zu-
gunsten der volkssprachlichen *gflvvyn-Form aufgegeben.

Diese Angaben sind in verschiedener Hinsicht ungenau. Sie bedürfen der
Ergänzung und der Präzisierung, soll doch hier der Versuch unternommen wer-
den, die siedlungsgeschichtliche Relevanz der althochdeutschen Raumnamen
auszuschöpfen. Ihre sprachliche Verwendung gilt es kontextgerecht zu be-
schreiben, damit sie für die Darstellung frühmittelalterlicher Besiedlungsab-
läufe vollumfänglich nutzbar gemacht werden können.

Kritik zu Punkt 1:

Die totale -ensrs-Latinisierung ("in pago Arbonense") diente nicht nur zur
Lokalisierung des Klosters, sondern auch der Siedlungen Srema/za

(Steinach)'-", Wilare (Wilen im Egnach)'-', Co/t/a/zu« und Rorvca/zzzzi (Ror-
schach)'" und schliesslich Pzzoc/za (Buech im Egnach)'-'.

Davon, dass man dem Kloster "bewusst eine rein lateinische Lagebezeich-
nung" gegeben hätte, kann keine Rede sein. Um 760 wird St.Gallen "in situ
Durgoie vel in pago Arbunense castri", um 780 "in Durgauia in pago Arbu-
nense" lokalisiert."" Wir haben hier zwei gemischtsprachliche Lagebezeich-
nungen für St.Gallen vor uns, in denen der 77zMrgaw das volkssprachliche Ele-
ment repräsentiert. Während im zweiten Fall der deutsche RN in eine homo-
gene lat. Syntax eingebettet ist, handelt es sich im ersten Fall um eine syntak-
tische Kontaminationsform. Der nicht adjektivierte (-ezms) althochdeutsche
Name wird der z« szYzz-Formel angefügt. Das Wort Dzzrgoze ist der in .sz'Zzz-For-

mel syntaktisch nicht untergeordnet, sondern steht in einem losen Verhältnis
zu ihr, was die sprachliche Selbständigkeit dieser rein deutschen Lagebe-
Zeichnung für das Kloster St.Gallen zeigt.

Kritik zu Punkt 2:
Die St.Galler "Stilübung", die mit dem ON AHzo/ta gebildete Lagebe-

Zeichnung einsprachig-lateinisch zu konstruieren, hat man keineswegs um 797
aufgegeben. Sie wird noch 854 praktiziert, in der drittletzten Urkunde über-
haupt, die diesen Raumnamen verwendet!

Es trifft ebenfalls nicht zu, dass sich irgendwann die volkssprachliche Form
mit *gawy'a durchgesetzt hätte. Diese tritt nach 811, bis zur letzten Nennung
120 UASG I, S.92; a. 782.
121 UASG I, S.323; a. 834.
122 UASG II, S.30; a. 850.
123 TUB I, S.101; a. 854.
124 UASG II, S.381; UASG III, S.683: "(...) im Thurgau gelegen, bzw. im Gebiet des "Castrum"

von Arbon." - "(...) im Thurgau, im pagus Arbonensis."
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des Raumnamens (872), insgesamt nur gerade fünf mal auf, ebenso oft wie die
herkömmliche totale -e/zxB-Latinisierung in der gleichen Zeitspanne. In den
erzählerischen St.Galler Quellen der ersten Hälfte des 9.Jahrhunderts (Wetti,
Walahfrid)"' erscheint der Raumname immer in der lateinischen Form.''"
Zudem löst sich die volkssprachliche *gaiv/fl-Form in den Urkunden nie aus
der in pago-Formel. Die mehrfach belegte Lagebezeichnung "in Durgouwe"
stellt einen rein deutschen Namen ohne Einbettung in eine lateinische Syntax
dar. Eine sprachlich analoge Lagebezeichnung "in Arbungouwc" ist dagegen
nirgends bezeugt. Die einsprachige althochdeutsche Form *A/•/:>/wgotnve ist

lediglich ein ersc/z/ossener Raumname.

Das Aufkommen der volkssprachlichen Variente "in pago Arbungauwe"
ist, so meine ich, von siedlungsgeschichtlicher Relevanz. Im S.Jahrhundert
diente die alte, befestigte'"' Ufersiedlung Arbona, benannt nach dem west-
fränkischen"" Raumnamenmuster"", zur sprachlichen Raumerfassung des Ge-
bietes zwischen dem Oberseeufer und dem Voralpenkamm. Vorgeschobene
Posten des frühmittelalterlichen Landesausbaus - dazu gehörte eben zunächst
auch die sich mitten in der Wildnis entwickelnde Klostersiedlung St.Gallen -
wurden in der einsprachigen lateinischen Syntax klösterlicher Kanzlisten "im
Gebiet der Bewohner von Arbona" lokalisiert.

Nach 800 findet der volkssprachliche Raumname Eingang in die Urkun-
densprache. Dies weist auf das Vorhandensein einer bereits sehr breiten ale-
mannischen Sprachträgerschicht in diesem Gebiet hin. Anders ausgedrückt,
setzt die ausschliesslich im Zusammenhang mit Siedlungen als Rechtsobjekte
verwendete Lagebezeichnung "in pago Arbungouwe" ö/(xscMexx/zc/z «Zemö«-
nwcTze Siedler voraus."" Die zwischen den Bewohnern der ersten Ausbausied-
lungen und dem Kloster in der Volkssprache geführten Rechtshandlungen fan-
den so in den mlat. Urkunden ihren Niederschlag. Siedlungsgeschichtlich be-
deutet dies, dass um 800 der Landesausbau in der Umgebung von Arfeon be-
reits weit vorangeschritten war.
125 Zur Datierung der Gallusvita, siehe oben S.36f.; S.130f.
126 Mit einer Ausnahme ("territorium Arbonense"; siehe dazu oben, S. 142, Anm. 117) immer als

"pagus Arbonensis".
127 Zwei urkundliche Formen von 745 und 759/760, also aus der Anfangszeit der Verwendung

des mit Arbona gebildeten Raumnamens (Erstnennung 744), lauten "in pago Arbonense ca-
stro" (UASG I, S.14) und "in pago Arbonensis castri" (UASG II, S.381). Entweder verlie-
hen Mitte des 8.Jh.s Relikte der spätrömischen Kastellmauer der Siedlung noch immer den
Charakter eines "Castrum" oder die fränkischen Tribunen hatten seit 600 Arbona neu befe-
stigt.

128 Zum westfränkischen Einfluss in St.Gallen siehe Polenz. S.10, Anm.2.
129 "in pago' -Formel + Siedlungsname + lat. adjektivisches Zugehörigkeitssuffix "-ensis"
130 811 (Mörschwil) : m v/'/are marcupa/o Mauna/ (7745G /, 5.794)

837 (Berg SG) : m w7/a ttomimWa TVrr (7745G 7, 5.536)
841/72 (Gommenschwil ; m /oco nuueupame Cum»tar<;swi7/nre (t745G 77, 5.780)
856 (Goldach) : 7« Co/r/aa marca (1X45G 77, 5.65)
872 (ohne ON-Nennung) ; r/uam m Ar6og/»e/jü>ago (7745G 77, 5.7 87.)

144



Im 9.Jahrhundert nimmt die Macht des Klosters rasch zu. Schon nach 811

erübrigt sich in den urkundlichen Nennungen jede räumliche Zuordnungsfor-
mel für St.Gallen. Die Siedler, die sich im Hinterland von Arbon niedergelas-
sen haben, flüchten sich nach und nach aus einem weltlichen und geistlichen
Schutzbedürfnis unter den Krummstab der Äbte.'"' Offenbar zogen sie die k/ö-
sfe/7/cAe Herrschaft der ftisc/iö/Z/cAe« vor:

"Humano genere peccatorum maculis sauciato atque ob culpam inobe-
dientiae a paradisi gaudiis dejecto inter cetera curationum medicamenta
etiam et hoc Deus mundo remedium contulit ut propriis divitiis homines
suas animas ab inferni tartaris redimere potuissent, sicut per Salomonem
dicitur: Redemptio anime viri proprie divitiae ejus. Hinc et per semet ipsam
divina dementia in evangelio oratur dicens: Date et dabitur vobis, et iter-
um: Date elemosinam et omnis munda sunt vobis. His igitur atque aliis scrip-
turarum ammonitionibus ego Wolfhugi compunctus trado atque transfun-
do ad coenobium Sancti Galli, ubi Grimaldus Abbas preesse dinoscitur,
quicquid in pago Turgauvensi (...)"

Allmählich entwickelt sich im Rag;« Arbo«««-« die Übertragung vom
Grundbesitz zu einem Automatismus, der urkundlich als "Brauch", bzw. als

"üblich", bezeichnet wird: "(...) more solito ad monasterium sancti Galli here-
ditatem suam traditam haberent.""" So löst das Kloster, für das nach der Ver-
leihung der Immunität"" um 818 und besonders im Anschluss an die Reichs-
teilung von 843 unter Abt Grimald eine eigentliche Blütezeit beginnt,'" als

"Siedlungszentrum" endgültig die alte Ufersiedlung Arbona ab. Im Jahre 878

begegnen wir zum letzten Mal der Lagebezeichnung "in Arboginensi pago".""
Nach einer urkundlich belegten Geltungsdauer von nur ca. 130 Jahren geht die
mit Arho/za gebildete "regionale" Landschaftsbezeichnung in der überregio-
nalen, auch politischen konnotierten Raumvorstellung 7wrgo;<we auf.

131 UASG II, S.38. a. 852: "Weil das Menschengeschlecht wegen den Verfehlungen und dem Un-
gehorsam der Sünder tödlich getroffen und von den Freuden des Paradieses ausgestossen
wurde, gab Gott der Welt die Möglichkeit zur Sühne: Die Menschen können ihre Seele vor
den Abgründen der Hölle erretten, indem sie auf ihre Reichtümer verzichten. So lehrt Sa-
lomon: Die Erlösung der Seele des Menschen sind seine eigenen Besitztümer. In diesem Sinne
und durch sich selbst spricht die göttliche Gnade im Evangelium: Gebt, und es wird Euch ge-
geben werden, gebt ein Almosen, und die ganze Welt wird Euer sein! Mit diesen und ande-
ren Waffen der Schriften ausgerüstet, gebe und übertrage ich, Wolfhug, dem Kloster St.Gal-
len, dem der Abt Grimald vorsteht, alles, was ich im Thurgau besitze (...)."

132 UASG II, S.322; a. 901: "(...) wie es üblich ist, übergeben sie ihr Erbe dem Kloster des Hei-
ligen Gallus."

133 Sprandel, S.50.
134 Ratpert, Kap.19-28.
135 UASG II, S.181.
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In den Urkunden werden die folgenden Siedlungen mit den Formeln inpago
ArhoneTzV und z/7 pago A/"£>7//zgoz/we räumlich festgelegt. Ihre Nennung erfolgt
hier in chronologischer Reihenfolge:

Steinach SG
Mörschwil SG

Wilare/*Otperteswilare

Berg SG
Gommenschwil SG
+Utinishusun
Goldach SG

Kloster St.Gallen

Rorschach SG
Buech b. Egnach TG

"monasterium Sancti Galli"
"ecclesia Sancti Galli"
(46 Belege zwischen 744 und 811)
"in villa Steinaha" (782)
"vilare Maurini" (811)
"Moriniswilare" (851)
"wilare quo Otpert sedet (...)"
"ipsum wilare (...)"
"eundem Wilare (...)"
"vilare" (845)
""villa nominata Perc" (837)
"Cummareswilare" (841/47)
"unum vilare juxta Utinishusun" (845)
"Coldahun" (850)
"Coldaa" (856)
'"Rorscaho" (850)
"villa Puocha" (854)

Von den Ortsbelegen für den pagz/s Arho/ie/fWpagzzs A/T/zz/rgotzwe bieten

nur das abgegangene f/ft>iZis7zwsH/7+ und die dicht daneben ("ad occidentalem
plagam situm") hegende Siedlung des Ofpe/Y Probleme bei der Identifizie-
rung."" Aufgrund der Zeugennamen in den entsprechenden Urkunden ist ihre
Lokalisierung in der Gegend /U/gg tw /- Mo r,vUz tv z /- /Lag wahrscheinlich.'"

2.5. Das Eg/rac/z

Vom einzigen heute noch im Oberthurgau aktiven Raumnamen s'Egnac/z,
z/77 Eg/zac/i, a/fers'Eg/zz, 7/77 Lg«/'® verfügen wir über keinen frühen Beleg. Die
Erstnennung, in der Form "im Egnach", stammt, soweit bekannt, von 1481.'"

136 Das "Problem der Identifizierung" von ON behandelt Löffler (S.68-70) eingehend am Bei-
spiel der ON auf -wil.

137 Siehe unten ON Otpcrteswilare+, oben Utinishusen+, sub voeibus.
138 Die i-Suffixierung (vgl. oben ON Bächigen, sub voce) des primären Flussnamens und se-

kundären Ortsnamens erfolgte in Analogie zu Turgi, der teilweise noch heute gebräuchli-
chen ahd. Instrumentalisform mit lokativischer Bedeutung von Turgouwe. Dieser Lautstand
hat sich auch im ON Turgi bei der Limmatmündung in die Aare, d.h. an der "Grenze" des
alten Thurgaus, erhalten. Zum Umfang des Gebietes, das in ahd. Zeit mit dem geographi-
sehen Namen Turgouwe bezeichnet wurde, siehe unten, S. 151. - Zum GeN und ON Egnach,
siehe unten, sub voce.

139 M 81. S.18v.
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Trotzdem gilt es hier, die Existenz dieses Raumnamens zu untersuchen, nach
seinem Namengebungsmotiv und seinem Alter zu fragen: Können wir An-
haltspunkte dafür gewinnen, dass der Name als Relikt für spezifische Sied-
lungsbedingungen und -Verhältnisse des Frühmittelalters zu werten ist? Lässt
sich also der Raumname £g/zczc/z für die Thematik der alemannischen Früh-
besiedlung im Gebiet südlich der Aachsenke nutzbar machen?

Der Geltungsbereich des Raumnamens umfasst, eigenen Erhebungen zu-
folge, nicht nur das Gebiet der politischen Gemeinde Eg/zac/z, sondern darü-
berhinaus die ehemalige Arboner Ortsgemeinde Eras/zzzc/zf mit den dazu-

gehörenden grösseren Siedlungen Eras/zac/zt, Eez/e/z und ,S7zzc7ze/z, sowie die un-
teren, d.h. flacheren und seewärts gelegenen Teile von Roggwz7 mit Efr/zeZ, Ma/-
/Edoz/und R/edere/z sowie das Gebiet der politischen Gemeinde Sa/msac/z. Äl-
teren Gewährspersonen ist die Binnendifferenzierung dieses Raumnamens in
das /zz/zten? Eg/zz (ehemalige Ortsgemeinde Frasnacht und östliche Gebiete von
Roggwil), das o/zZere Eg/zz (seeabwärts gelegene Gebiete der Gemeinden Eg-
nach, Roggwil und Salmsach) und das o/zen? Eg/zz (die sitterwärts und höher
gelegenen Teile von Egnach) noch erinnerlich, wird aber von ihnen selbst heute
kaum mehr gebraucht. Bei Gewährspersonen der mittleren Generation zeigt
sich die Tendenz des Raumnamens, seinen historischen Geltungsbereich mehr
und mehr den aktuellen politischen Gegebenheiten anzupassen. Junge Eg-
nacher setzen ihn schlicht mit dem Gemeindegebiet von Neukirch-Egnach
gleich. Wodurch war aber die Einheit dieses historischen Raumes, der über
eine eigene Namenidentität verfügte, gekennzeichnet?

1. geographisch-morphologisch'""
Das gesamte Gebiet ist geographisch eher monoton. Als nördlicher Teil des

Arboner Hinterlandes dacht sich dieses flachwellige Moränenhügelland sanft
zum See hin ab. Die Eintönigkeit der Naturlandschaft wird nur nordwestlich
und südöstlich von Neukirch durch zwei markante Querrippen, den WzVzze/z.s-

berg und den Grafe/z/Edd, kurz unterbrochen. Damit unterscheidet sich das

Egnac/z deutlich vom eher unruhigen Relief der Drumlinlandschaft von Häg-
gCTz.se/zwz7 und Wzdre/zbac/z, die im Osten gegen die .S'zZZer hin anschliesst. Auch
das lokale Kleinrelief wahrt die Geschlossenheit der Landschaft und zeigt das
£g/zuc/z als Kulturlandschaft besonderen Typs: Die seit althochdeutscher Zeit
belegte'"' und hier bis heute teilweise intensiv gepflegte Obstbaumkultur führ-
te zu einer Umgestaltung des Kleinreliefs (E/zurgfluer/cMz-ven).- Da die Obst-
bäume während Jahrhunderten in der Ackermitte gepflanzt wurden, ergab sich
beim Pflügen von aussen nach innen allmählich die charakteristische Wölbung
der einzelnen Ackerfluren in der Längsachse (//oc/zac/ter).'"'

140 Siehe dazu Gutersohn 1960, S.31-36; 1969, S.305-308.
141 Kaltenbach, S.117f.; vgl. unten GeN Aach bei Arbon, S.165, Anm.45.
142 Siehe dazu Abb.59 bei Gutersohn 1969, S.308.
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Neben der Reliefgestaltung, die teilweise mit der spezifischen Bodennut-
zung zusammenhängt, finden wir hier aber auch die einheitliche Siedlungs-
struktur der Einzelhof- und Kleinsiedlung. Daraus ergibt sich, nach Jahrhun-
derten kontinuierlicher Rodungstätigkeit, als weiteres Charakteristikum der
£g«ac/zer /Uz/mr/um/sc/zn/f das weitgehende Fehlen von Wald.''"

2. historisch-siedlungsgeschichtlich
Abgesehen von den Uferzonen ist das £g«ac/z durch seine Namenlandschaft

vor allem als hoch- und spätmittelalterliches Ausbaugebiet gekennzeichnet.
Wohl zeugen ON wie O/mwAuse«, A7a/fo<7o//, ßregeusz/or/, Bu/gc/z zz«<7 wohl
auch WzTzz/ezz von einer frühmittelalterlichen Siedlungstätigkeit,'" aber eine
dichte Besiedlung dieser fruchtbaren Landschaft erfolgte erst im Zeitalter der
Familien- und Rodungsnamen. Die typischen frühmittelalterlichen Ausbau-
Siedlungen vom patronymischen Bildungstyp auf -vw7 fehlen hier vollständig,
wogegen sie doch im allgemeinen am südlichen Obersee sehr dicht gestreut
sind. So legen sich die Orte //aftwz'/, //emmersvw'/, //ögerzvwV, C/zesswz/ und
LengwzY gegen Westen hin kranzartig um das Egzzuc/z herum.'"

Von dieser Lücke im Verbreitungsbild der ON auf -w/7 schliesst May zu-
recht auf eine bewusste Verhinderungspolitik seitens des Grundbesitzers der
Uferzonen, von denen aus ein massiver frühmittelalterlicher Ausbau zur Zeit
der Produktivität der -wz7-Bildungen ja hätte erfolgen können:'" Nun stimmt
das heutige Egnach mit jenem Gebiet überein, das zwischen der Grenze des

"forestum Arbonensis" und jener um 854 festgelegten Ausmarchung zwischen
Konstanz und St.Gallen liegt. Dieses erscheint also im 8. und 9.Jahrhundert
bereits als geschlossenes konstanzisches Zinsland. Mit May dürfen wir anneh-
men, dass der Bischof "die freie Besiedlung im näheren und weiteren Umkreis
seiner Höfe zu verhindern" versucht hat, weil er zu diesen "ausgedehnte Per-
tinenzen beansprucht, vielleicht gar auf Forstrechte gepocht hat." Das voll-
ständige Fehlen von -wz/-Ortsnamen ist dahingehend zu interpretieren, dass
der Bischof während der gesamten Produktivitätsdauer des patronymischen
-wz/zzre-Bildungstyps seine Verhinderungspolitik erfolgreich betrieben hat.
Damit lässt sich nun - hier muss ich dem Gang der Arbeit vorgreifen - der Be-
ginn der bischöflichen Besitzentwicklung südlich der Aachsenke spätestens in
die zweite Hälfte des 7.Jahrhunderts datieren, vorher ist die ON-Bildung auf
-vw7 im südlichen Bodenseegebiet noch gar nicht produktiv.'"

Erst nach der Jahrtausendwende setzte sich auf den siedlungsgünstigen
Böden des heutigen £g«flc/z ein anfänglich wohl hektischer Ausbau durch, der
143 Vgl. unten, S. 161.
144 Siehe sub vocibus.
145 Siehe unten, Abb. S.201.
146 May, S.20. In Ansätzen bereits Michel, S.34. - Vgl. unten Abb.30, S.255.
147 Siehe unten, S.211; S.226ff. - May (S.21) datiert die Anfänge der Konstanzer Grundherr-

Schaft im "Pagus Arbungouwe" - wie vor ihm schon Beyerie (1903, S.56) - ins früheste 7.Jh.,

Mayer dagegen (Schweiz 1952, S.496) in die Mitte des 8.Jh.s - Vgl. oben S.134f.
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letztlich zu einer dichten Besiedlung auch der uferfernen Hügelzonen führte.""
So konnte sich hier kein Siedlungszentrum entwickeln, sondern es entstand
ein engmaschiges Netz von Einzelsiedlungen mit spezifischer Land- und Bo-
dennutzung. Zur Einheit der /VflZzzi7fl/zz/.yc7zzz/Z kam jetzt noch jene der Äüz/fzzz--

/zz/zz7.sc7?rz/z. Diese Geschlossenheit des Gebiets motivierte das Herausbilden
eines Raumnamens auf der Basis der ufernahen und alten Siedlung Egnach
bzw. des Namens jenes Wasserlaufs (egnach +), der diese einheitliche Land-
schaft durch- und umfloss. Damit ist der Raumname Egnach in hochmittel-
alterliche Zeit zu datieren, ist aber i?zz7fe//zczr auf frühmittelalterliche Besitz-
und Siedlungsverhältnisse zurückzuführen.""

2.6. Dze /czzztogiYzp/zzhcTzc Darste/Zzi/zg r/er Razzzrzzzzzzzze/z

Gerade im untersuchten Gebiet südlich des Obersees ist die Verwendung
des neutralen Begriffs Äaumziflme bzw. die Ablehnung des po/zfzsc/z konno-
tierten Begriffs Gzzzzzzzzzzk? berechtigt, ja notwendig. Von der Betrachtung des

ziüerregzozza/ezz politischen Verwaltungs-, aber auch geographischen Raumna-
mens 77zzzz-gzzzz müssen wir hier absehen. Alle drei regzoz-za/ezz Raumnamen je-
doch, denen wir hier in althochdeutscher Zeit begegnen, bezeichnen zwar geo-
graphische Räume, die Beleuchtung der Hintergründe hat jedoch ihre Ver-
schiedenartigkeit ans Licht gebracht:

"Biscoffeshori" ist der Name für einen bischöflichen Verwaltungsbezirk,
also ein po/zZBc/zer Raumname. Im Unterschied zu den anderen beiden Räu-
men am Obersee ist die ßz.vco//t?s7zorz ein in sich geschlossenes Territorium,
dessen Grenzen mehr oder weniger ge/zzzzz bekannt sind. Die " Wa/dramraes-
/zzzizZzzre" bezeichnet einen frühmittelalterlichen Rodungsraum, der das Allo-
dialgut einer wohl /zrzzz/cz.vc/zezi Adelsfamilie darstellte. Er widerspiegelt pn-
rzztrec/zf/zcTze Verhältnisse. "Pagus Arbonensis" bzw. "Pagus Arbungouwe"
(*Arbungouwe) ist die althochdeutsche Landschaftsbezeichnung für den Ro-
dungsraum zwischen der Ufersiedlung AzTzo/za und dem Voralpenkamm.
Damit liegt uns hier ein rein geograp/zBc/zez- Raumname vor.

Bei der bildlichen Darstellung der althochdeutschen RN am Obersee möch-
te ich auf eine Grenzziehung verzichten. Wir verfügen in allen drei Fällen le-
diglich über ein paar Ortsbelege. Eine Definition klarer Räume aufgrund die-
ser schmalen urkundlichen Basis führt zu falschen Ergebnissen, wie das Bei-
spiel der allodialen WflZzZrflzrzmra/zzzzrrzzz-e zeigt, die im 7./8.Jahrhundert erheb-
lieh grösser war, als dies aus der Beleglage des 9.Jh.s hervorgeht. Auch der
geogr. *Az7nizzgoizwe verfügt - im Gegensatz zur polit. BBco/jfes/zorz - über
148 Es ist anzunehmen, dass sich der Bevölkerungsdruck in Form zahlreicher Rodungssiedlun-

gen entlud, als der Bischof von Konstanz diese fruchtbaren Böden zur Besiedlung freigab.
Vgl. unten, S.160.

149 Ein weiteres Indiz dafür, dass die Existenz des Raumnamens Egnach nicht ins Frühmitteiai-
ter zurückreicht, ist die in einer Urkunde des 9.Jh.s erfolgte Zuordnung der mitten im Eg-
nach gelegenen Siedlung Buech TG zum "Pagus Arbonensis": TUB I, S. 101, a. 854.
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keine territoriale Stabilität. Ich begnüge mich daher mit der Kartierung der si-
cheren Ortsbelege. Die thesenhafte Schraffierung der beiden instabilen Sied-
lungsräume TkaMrarames/umtare und *Ar£>imgowwe soll lediglich tenrfenzie//
auf deren grösste Ausdehnung in der ersten Hälfte des 9.Jh.s hinweisend

Abb.14: Räume und Raumnamen am Obersee im 9.Jahrhundert

Die Existenz von drei Raumnamen in diesem engen Gebiet von nur ca. 30

km Länge und 5 km Breite lässt die Intensität des Landesausbaus im 7./8.Jahr-
hundert erahnen. Deutlich zeigt sich die Stellung der WiaMrammes/zwntare als
Pufferzone zwischen dem konstanzisch-bischöflichen und dem st.gallisch-klö-
sterlichen Machtbereich.

Die von Stefan Sonderegger 1963 erstmals publizierte'", oft und zuletzt noch
1979 zweimal abgedruckte' Karte "Die althochdeutschen Gaunamen der

150 Vgl. Polenz, S.4. Von einer Kartierung der abgegangenen Siedlungen Cotinuowilare+ im Wal-
trammeshuntare, *Otperteswilare+/Wilare quo Otpert sedet und Utinishusun+, beide zum
Pagus Arbonensis, sehe ich daher ab. Siehe unten, sub vocibus.

151 Sonderegger 1963, S.54.

152 Sonderegger 1979, S.245; ders. in: Archäologie der Schweiz, Bd.6 (1979), S.93.

150



Schweiz" vermag für das südliche Bodenseegebiet in verschiedener Hinsicht
nicht zu befriedigen:''"

1. Sie lässt den im 9.Jahrhundert deutlich fassbaren und lokalisierbaren Raum-
namen ß/irq/jfes/tor/ ausser acht.

2. Ihre Lokalisierung der beiden anderen Raumnamen VLaWram/rzei'/ruwtore
und/rug/cv Aröo/zens/.s//lr&«Hgouw entspricht nicht dem urkundlichen Be-
legmaterial.

3. Sie gibt den mit Arbon gebildeten Raumnamen in einer Form an, die sich
in den Urkunden nirgends belegen lässt: "Arbungouwe." Der Raumname
tritt urkundlich insgesamt 57 mal auf, davon nur fünfmal (ca. 8%) in der
volkssprachlich beeinflussten *guvv/fl-Form, er löst sich jedoch nie aus der
lateinischen in pago-Formel. Der rein deutsche Raumname L4rh««go»vve
ist eine aus den zweisprachigen Belegen erschlossene Namenform - im Ge-
gensatz etwa zum oft belegten einsprachigen 7»rgomve.

4. Die Darstellung vermengt schliesslich die unterschiedliche Motivation der
Raumnamen und stellt privatrechtliche neben politische und rein geogra-
phisch-besiedlungsdynamische Namen. Das Fehlen jeglicher Differenzie-
rung - was sich auch im Gebrauch des vereinfachenden Sammelbegriffs
Gnu"' ausdrückt - führt denn auch zu Interpretationsschwierigkeiten der
Karte. Dies wird am Beispiel des vielschichtigen Raumnamens TTzurga» be-
sonders deutlich: Das fränkische Comitat Turgouwe umfasste bis ins 9.Jahr-
hundert das Gebiet zwischen Bodensee und Zürichsee, mit Ausnahme der
Region Zürich selbst, welche ihrerseits eine eigenständige Grafschaft bil-
dete."' Zur selben Zeit aber bezeichnete der geographische Gebietsname
7brgo«w<? einen viel grösseren Raum, dessen Umfang durch Ober- und Un-
tersee, Rhein, Aare, Reuss, Vierwaldstättersee, Speer, Alpstein und unter-
stes Rheintal umschrieben wird."" Sowohl der politisch geprägte Comitats-
name als auch die geographisch angeregte Landschaftsbezeichnung schlos-
sen demnach von ihrem Geltungsbereich her je verschiedene, anders moti-

153 Ausschnitt aus Sondereggers Karte "Die althochdeutschen Gaunamen der Nordostschweiz"
(1979, S.245):

154 Auf die Problematik der Verwendung des nhd. Wortes Gau habe ich bereits S.123f. hinge-
wiesen.

155 Borgolte 1984, S.108f.; vgl. Abb. HAS, S.13, Kläui 1962/63, S.26, S.30f.
156 Siehe oben, S.146, Anm. 138.
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vierte, kleinere Räume mit ein. Sondereggers Plazierung der Raumnamen
trägt diesem historischen Umstand der Heterogenität und Unvergleich-
barkeit althochdeutscher Raumnamen nicht Rechnung.

2.7. Zur Üher/ze/erwngsgesc/zzc/zte

Die kartographische Darstellung kann wohl versuchen, eine räumliche Vor-
Stellung zu geben, nicht aber die unterschiedliche Überlieferungsbasis der drei
Raumnamen zu vermitteln. Sie vereinfacht in dem Sinne, als dass sie eine Mo-
mentaufnahme (Sync/zronsc/zratf) festhält. Gerade althochdeutsche Raumna-
men von der Art, wie wir sie am Obersee antreffen, bezeichnen nicht zu jeder
Zeit gleich grosse, statisch-konstante Räume, sondern die Produkte eines zig-
namzsc/zen Beszed/wngsprozesse.s', an dem verschiedene geistliche und weltli-
che Kräfte wechselseitig beteiligt sind. Diesen Sachverhalt verdeutlicht zu-
sammenfassend die folgende Graphik. Sie versucht, die synchrone mit der
diachronen Betrachtungsweise zu verbinden:

PAGUS ARBONENSIS/
PAGUS ARBUNGOUWE

WALDRAMMISHUNTARE BISCOFFESHORI /
BISKOFFESHORI

600

744

811

844
854
855

878 _

1155 _
1192

SpäF.antike und früh -
ma. Überlieferung des
ON Arbona/ArborFelix

St.Galler Quellen;
Tribun (Waldramlu.a.)

in pago
Arbonense

in pago
Arbungouwe

ca.600: Gründung des
al, Bistums Konstanz

o
Nachkommen der
Tribunenfamilie(n)

Synchronschnitt
um854: Siehe
Abb. 14, Seite 150

Nennungen der
Voqtei "uff Eggen"

_| Belegreihe

O Einzelbeleg

Abb.15: Synchronie und Diachronie der Raumnamen am Obersee
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Der Belegschwerpunkt aller drei Raumnamen am Obersee fällt in die erste
Hälfte des 9.Jahrhunderts.'" In jener Zeit erreichte die Emanzipation des Klo-
sters St.Gallen vom Bistum Konstanz ihren Höhepunkt und ihre Vollendung.
Dadurch aber wurde der offene Besitzstreit zwischen den beiden kirchlichen
Zentren ausgelöst. Das Bedürfnis nach genauer Lo/cato/er««g von Siedlungen,
in denen das Kloster seinen Einfluss geltend machen konnte, war vor dem Hin-
tergrund dieser besitzrechtlichen Entwicklung besonders ausgeprägt. So wurde
die Nennung eines Ortsnamens tendentiell zusätzlich durch die Angabe des

jeweiligen Raumnamens abgesichert. Nach der vorläufigen Beilegung des

Streites um 854 verschwinden die kleinarealen Raumnamen allmählich aus den
Urkunden, weil eben jetzt die Besitz- und damit Raumverhältnisse mehr oder
weniger klar geregelt erscheinen.

2.8. Zhtswerfung i/nd /nferprefaf/orz:
D/e s/ed/Hngsgesc/z/c/zf/zc/ze Re/evnzzz r/er Razzzzzzzarzzerz

Der Raumname "Biscoffeshori" (854) bzw. "Biskoffeshori" (1155) bezeich-
nete zur Zeit seines urkundlichen Auftretens ein geschlossenes grundherr-
schaftliches Gebiet, das seinen geistlichen Herrn, den Bischof von Konstanz,
gegen die st.gallische Expansionspolitik absicherte. Die Überlieferung des Na-
mens aus althochdeutscher Zeit verdanken wir der Grenzbestätigung von 854,
die das Ende einer längeren Periode territorialer Bedrängung von Konstanz
durch St.Gallen besiegelte. Der zusammengesetzte Raumname (GW: ß/vc/zo/)
blieb vor dem Hintergrund des Weiterbestehens des Bistums bis ins Hoch-
mittelalter sinnvoll und aktiv. Art und Funktion dieses Gebietes als geschlos-
senes konstanzisches Zinsland blieben konstant, wie die Urkunde von 1155

(Zweitnennung) zeigt. Der Raumname ging erst im Laufe des 13.Jahrhunderts
ab, als im Rahmen von besitzrechtlichen Änderungen das Gebiet verschiede-
nen Pfarrsprengeln und einer Vogtei zugeteilt wurde und damit seine rechtli-
che Einheit verlor. Die so veränderten, heterogenen Rechtsverhältnisse in die-
sem Gebiet störten die innere Logik und Einheit des alten, recMz'c/z motz'vz'er-
tezz Raumnamens und bedingten sein Abgehen.

Die ßz.veho/s/zörz ist zwar erst für die Mitte des 9Jahrhunderts bezeugt, sie

geht jedoch mit Sicherheit auf die Gründung des Bistums Konstanz (um 600)
zurück. In jener Zeit, um die Wende vom 6. zum 7.Jahrhundert, war das Ge-
biet südlich von Konstanz bereits relativ dicht besiedelt, wie wir mit Hilfe der
-zzzgez-z-, -z'zzg/zo/ezz-, -/zo/ezz- und -/zazzsezz-Namenschichten festgestellt haben,
und versprach daher dem Bischof einträgliche Zinsabgaben. Trotz der "Ein-
bruchsversuche" seitens der rivalisierenden Abtei St.Gallen gelang es dem Bis-
tum während der ganzen Periode des frühmittelalterlichen Ausbaus, die recht-

157 Das mittlere Drittel des 9.Jh.s ist überhaupt die Zeit der höchsten Überlieferungsdichte in
ahd. Zeit. Siehe oben, S.108f.
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liehe Einheit dieses Territoriums, d.h. dessen ausschliesslichen Charakter als
konstanzisches Zinsland, zu wahren.

Die "WhMrammes/umtare" geht auf eine machtpolitische Massnahme sei-
tens der fränkischen Herrschaft im frühen 7.Jahrhundert zurück. Alemannien
sollte durch die Einrichtung von Besatzungszentren umkreist, d.h. seine land-
nehmerische Expansion kontrolliert und gezielt für den herrschaftssichernden
Landesausbau eingesetzt werden. Der Raumname bezeichnet jedoch in der
Zeit seines aktiven bzw. aktenkundigen Gebrauchs im 9.Jahrhundert kein po-
//f/sc/zes Territorium, sondern eine gnuzr//;e/T,sc/z«/r/;c/ze £7«/ze/r. Aus den Ur-
künden tritt uns die WaMra/wnes/izz/ifa/'e als geschlossenes Ausbaugebiet im
Oberthurgau entgegen, das fest in den Händen der lTrt/r/razzzs'/a/zzz7zc war. Die
Tribunen von Arbon hatten hier, im Umfeld ihrer befestigten Militärstation,
seit ca. 600 eine aktive Rodungs- und Besiedlungspolitik betrieben. Indem die
Aach gegen Süden hin das allodiale Ausbaugebiet der WaWram/zze begrenzt,
besitzt sie aber nur scheinbar den Charakter eines Grenzflüsschens. Die WaM-
z'uzz7zzze.s7zzzzitaz-e dürfte im S.Jahrhundert eine wesentlich grössere Ausdehnung
besessen haben, als dies aufgrund der Urkundenbelege des 9.Jahrhunderts an-
zunehmen ist. Um 740 erfolgte nämlich die Einführung der Grafschaftsver-
fassung südlich des Bodensees; das Tribunat von Arbon wurde in seiner bis-

herigen Funktion, aufgehoben. Gleichzeitig wurde das Siedlungszentrum
Arbon dem Bistum zugeschlagen. Zwar blieben die Nachkommen des letzten
Tribunen WaWz-azzz im Besitz ihrer Allodialherrschaft, die den Namen WaW-
z'am.s/zzzzitaz'e trug. Andererseits aber waren jetzt Einheit und Umfang ihrer
Grundherrschaft mehr und mehr durch die Besitzentwicklung der zwei rivali-
sierenden kirchlichen Zentren bedroht. Unter welchen Umständen ging nun
der Raumname vollständig ab?

Bis zum Jahr 818 war St.Gallen als Eigenkloster des Bistums Konstanz recht-
lieh eng an den Bischof gebunden gewesen. Das Resultat der äbtischen Terri-
torialpolitik bis zu diesem Zeitpunkt charakterisiert Rudolf Sprandel als "stil-
les Wachstum".''* Die Situation änderte sich nun aber schlagartig, als der re-
formfreudige König Ludwig der Fromme (778-840) nach seinem Herrschafts-
antritt"" das Kloster St.Gallen in seinen unmittelbaren Schutz nahm, ihm die
Immunität verlieh"" und ihm verschiedene oberthurgauische Besitztümer
übertrug."'' Der Oberthurgau - damit eben auch die WuL/zyz zzz zzz e,v/z;zzz Zure -
wurde von jetzt an zu einem Gebiet, in dem die territorialen Interessen der ri-
valisierenden Machtblöcke Bistum Konstanz und Abtei St.Gallen aufeinan-
derprallen mussten.

158 Sprandel, S.45ff.
159 Seit 813 war Ludwig Mitregent seines Vaters, Karls des Grossen, nach dem Tod Karls

(28.1.814) trat er die Alleinherrschaft des karolingischen "Imperium christianum" an.
160 UASG I, S.226.
161 TUBI.S.32.
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Zahlreiche nach 818 abgefasste Urkunden bezeugen die starke Tendenz des

Klosters, seine Besitzentwicklung gegen Konstanz hin auszudehnen. Gerade
im Oberthurgau betrieb es eine besonders erfolgreiche Wachstumspolitik, was
schliesslich zu den Verträgen von 854 führte, in denen sich St,Gallen ver-
pflichtete, insbesondere die ß/sco/jfeshon in ihrer Einheit unangetastet zu las-

sen. Der territorialen Konkurrenzsituation verdanken wir nicht nur die Nen-
nung des althochdeutschen Raumnamens ßwco/jfe/zori, sondern indirekt auch
die Überlieferung des Raumnamens Wö/r/ra/nmeshuntore. Er ist nur zwischen
844 und 855 belegt, also auf dem Höhepunkt der Streitigkeiten.

Durch den territorialen Griff beider Machtzentren nach dem Oberthurgau
wurde die Einheit der Wh/rframmes/umtare durchlöchert. Dieser Prozess war
bereits 779 eingeleitet worden, als die Frau des letzten Arboner Tribunen den

Hauptort des grundherrschaftlichen Gebietes ihrer Familie, den Kirchort Ro-
manshorn, an St.Gallen übergeben hatte. Die Wh/r/rammes/zu/ifare entglitt
nach und nach den Händen der Wa/drams/am/Zie - was für St.Gallen im vol-
len Lichte der Urkunden bclegbar ist - und verlor damit ihre Geschlossenheit,
ihre Identität und schliesslich ihren Namen.

Der Raumname "Pagus Arbonensis" bzw. "Pagus Arbungouwe" wird in
der Zeit zwischen 744 und 878 zur Lokalisierung von Ausbausiedlungen im
Hinterland von Arbo/rn verwendet. Er bezeichnet einen reinen Siedlungsraum,
nicht etwa ein politisches Territorium, das aus der fränkischen Militärstation
Arbon herausgewachsen wäre. Das "Castrum" hatte ja bereits um 740 den Sta-
tus einer "Tribunatsstadt" verloren und war zur Bedeutungslosigkeit eines kon-
stanzischen Aussenpostens herabgesunken. Sein weltlicher Herr war jetzt ein
fränkischer Graf ("comes"), der das gesamte Gebiet des verwalte-
te. Den unpolitischen Charakter des Raumnamens am südlichen Obersee do-
kumentiert eine Stelle aus der "Vita Sancti Galli", wo es heisst, der Heilige
habe seine Zelle "in silva conjuncta Arbonensi pago, qui est inter lacum et
Alpem" errichtet."'" Die selbe Stelle der als Vorlage benützten "Vetustissima"
gibt Walahfrid mit einer analogen Landschaftsbezeichnung wieder, benützt je-
doch präzisere geographisch-morphologische und ethnische Angaben: "In
saltu, qui Arbonensi territorio adjacet situs inter Alpes Rhetiani et Bri-
gantium marginem lacus.""" Der pagus Arbcwe/zsts ist jene Landschaft, die sich
zwischen dem Oberseeufer und dem Voralpenkamm erstreckt.

Wir haben bereits oben festgestellt, dass das Abgehen dieses Raumnamens
mit dem Erstarre« des Klosters zusammenhängt: Nach der Immunitätser-
klärung durch Ludwig den Frommen (818) intensiviert St.Gallen seine Wachs-

162 Wetti, Kap.21, S.268: "(...) im Wald, der mit dem pagus Arbonensis zusammenhängt, welcher
seinerseits sich zwischen dem See und den Alpen (dem Alpstein) erstreckt (...)."

163 Walahfrid, Kap.21, S.300: "Im Waldgebirge, das ans Arboner Gebiet stösst, welches zwischen
den Rätischen Alpen und dem Ufer des Bregenzer Sees liegt." - Der Alpstein wurde, wie
Sonderegger (1957, S.14) anschaulich belegt, noch im Hochmittelalter vom romanischen
Rheintal her bestossen. war also ein "welsches Gebirge".
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tumspolitik und wird zu einem Siedlungszentrum. Ein weiterer Grund für das

Abgehen des Raumnamens ergibt sich aus den Herrschafts- und Besitzver-
hältnissen am südlichen Obersee. Im 9.Jahrhundert ist der obere pngu.? Arbo

bereits fest in st.gallischen Händen, der namengebende Ort Arbo« da-

gegen in konstanzischen. Damit ist die innere Logik des Raumnamens und die
territoriale Einheit des Gebietes gestört; noch im Verlaufe des 9.Jahrhunderts
geht er ab. Wie ist nun aber das Aii/Jom»i«i des Raumnamens pagus Arbo-
nrns« zu interpretieren?

Vor 744 erscheint er in den Urkunden nicht. Auch der Chronist Ratpert
benützt ihn in den Annalen jener frühen Zeit nicht. Ein Beweis "ex silentio"
ist zwar nicht statthaft, aber die Vermutung, dass der Raumname im 7.Jahr-
hundert noch gar nicht in der Form existiert hat, liegt nahe. Wie es noch zu zei-

gen gilt,'" waren vor 700 erst die U/erzorze« des südwestlichen Obersees dicht
besiedelt, nicht aber das ansteigende Hügelland gegen St.Gallen hin. So be-
schreiben denn auch die erzählerischen Quellen das Gebiet zwischen Arbon
und dem Kloster ausdrücklich als Wildnis und Urwald. Möglicherweise hatte
erst die Gründung des eigentlichen Klosters um 710 und sein Aufschwung im
8.Jahrhundert, der in den Urkunden vom alemannischen Ausbau südlich der
Aach nicht zu trennen ist, das Herausbilden eines Raumnamens notwendig ge-
macht.

"Das Egnach" als einziger noch aktiver Raumname am Obersee verfügt
nicht über eine bis ins Frühmittelalter zurückreichende Namenkontinuität.
Sein ursprünglicher Geltungsbereich /co/Tes/zonr/zert jedoch mit Besitzverhält-
nissen des 7. bis lO./ll.Jahrunderts. Als konstanzisches Besitztum wurde die-
ses Gebiet vom frühmittelalterlichen Ausbau weitgehend ausgeschlossen und
bis über die Jahrtausendwende hinaus als Forstgebiet erhalten. Nur so lässt
sich die Absenz früher -wz/are-Ortsbildungen erklären.

Erst im Zeitalter der Familien- und Rodungsnamen erfolgte hier eine ei-
gentliche Erschliessung der Naturlandschaft. Diese hochmittelalterliche Be-
Siedlung verlief in diesem Waldgebiet dezentralisiert und unkoordiniert, was
nicht nur das spezifische Egnacher Ortsnamenbild prägte, sondern auch eine
einheitliche Siedlungsform und eine charakteristische Kulturlandschaft schuf.
Erst die dadurch entstehende Einheit der Landschaft motivierte die Entste-
hung eines eigenen Raumnamens auf der Basis der dominierenden Fluss- und
Ufersiedlung Egnac/z.

Gegenwärtig lässt sich das Abgehen dieses hochmittelalterlichen Raumna-
mens beobachten. Die Einheit des Gebiets wird durch die Zersiedelung der
Landschaft und die Veränderungen in den Wohn- und Arbeitsweisen ihrer Be-
wohner zerstört.'"'' Zusätzlich stellt aber auch das Nebeneinander von gleich-
namigem politischem Territorium und Landschaftsbezeichnung mit je unter-
schiedlichem Geltungsbereich die Existenz des ä/teren Raumnamens in Frage.
164 Siehe unten, Abb.27: Alemannische Siedlungsräume am südlichen Obersee um 700, S.227.
165 Siehe unten, S.159f.
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3. Dze ßei'/erf/iwg t/es Pt/gzzs AHriwgozzwe

Ausgehend von der Betrachtung der Raumnamen "Biscoffeshori", "Wald-
rammeshuntare", "pagus Arbonensis'V'pagus Arbungouwe" und "Egnach" in
ihrem politischen und siedlungsgeschichtlichen Umfeld konnte für das gesamte
südliche Bodenseegebiet der grosse Rahmen, in dem sich die alemannisch-
fränkische Atzsbfltzper/ot/e abspielte, umrissen werden:

Seit dem frühen 7.Jahrhundert sorgen fränkische Kolonisationsmassnah-
men und die von zwei rivalisierenden kirchlichen Zentren betriebene Territo-
rialpolitik für eine gezielte Besiedlung des gesamten Raumes. Besonders nörd-
lieh der Aach trieben die Arboner Tribunen den Ausbau voran. Sie konnten
hier an bereits vereinzelt vorhandene alemannische Siedlungsposten anknüp-
fen und errichteten ein in sich geschlossenes grundherrschaftliches Gebiet. AI-
lein schon der Raumname "Wa/t/ramraeshuntare" weist auf diese Zusam-
menhänge hin.

Im ersten Kapitel sind wir den alemannischen Landnahmebewegungen ge-
folgt und haben festgestellt, dass diese in der zweiten Hälfte des ö.Jh.s «ort/-
//c/t t/er Aac/z zum Stehen gekommen sind. Mit dem im zweiten Kapitel bereits
unternommenen Schritt mitten in die AasöawzezY' und der damit verbundenen
Diskussion privatrechtlicher, politischer und geographischer Probleme haben

1 Die Siedlungsgeschichte kennt zwei Anwendungen des Ausbaubegriffs:
A. Synchronie: historisch fixierbarer Begriff, Epochenbegriff
Die Phase der alemannischen Landnahme, d.h. der extensiven und expansiven vorwärtsge-
richteten Siedlungsvorstösse weicht ca. im 7./8.Jh. einer intensiven Besiedlung bereits in
Besitz genommener Landstriche, die besonders im südlichen Bodenseegebiet fränkischen
Lenkungsmassnahmen unterworfen ist.
B. Diachronie: siedlungsdynamischer Begriff
Der Ausbau vorhandener Siedlungen und die dichtere Besiedlung bestehender Siedlungs-
räume ist ein siedlungsdynamischer Vorgang, der mit der Epoche des alemannischen Ausbaus
(siehe A) einsetzt, in den mittelalterlichen Rodungswellen seine Fortsetzung erfährt und
schliesslich bis hin zum zeitgenössischen Phänomen der zersiedelten Landschaft zu beobach-
ten ist. Dieser zeitlich nicht eingrenzbare, weil permanente Ausbau hängt mit den kontinu-
ierlich grösser werdenden Wohnraum- und Infrastrukturbedürfnissen einer stufenweise
anwachsenden Bevölkerung zusammen.
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wir jedoch eine besiedlungschronologische Lücke aufgerissen. So drängt sich

jetzt die Frage nach den /In/ringe« der germanischen Siedlungsaktivitäten sz'zz/-

/zc/z r/er Azzc/z auf: Stehen bereits die ersten alemannischen Siedlergruppen
unter der Lenkung fränkischer Kolonisatoren, lässt sich also von Anfang an
eine staatlich initiierte Besiedlungsstrategie erkennen? Oder existiert auch
hier, wie im mittleren Thurgau'und an den nördlichen Uferzonen des Ober-
sees, eine Phase extensiver alemannischer Besiedlung, die noch ungehemmten
Landnahmecharakter trägt?

Zum Besiedlungsvorgang im Raum südlich der Aach bleiben also, gerade
auch im Blick auf die Frage nach einer romanisch-alemannischen Berührung
und Überlagerung, noch einige Probleme ungelöst. Wir wissen lediglich, dass
das peripher gelegene Kloster St.Gallen am Ausbau z/zVe/r? oder z/zz/zreG be-

teiligt war und wir vermuten, dass auch hier fränkische Kolonisationsmass-
nahmen den Ausbau lenkten und beschleunigten. Die Fragen, die ich daher
im folgenden mit Hilfe verschiedener Ansätze der Namenforschung zu
beantworten versuche, lauten:

1. Lassen sich die Etappen der alemannischen Besiedlung im "pagus Arbun-
gouwe" aufzeigen?

2. Können Art und Träger der fränkischen Kolonisation, die seit ca. 610 von
Arbon her ausgeht, beschrieben werden?

3. Lässt sich ein zz/e/nznzmSc/ze.s von einem/räzz/cz.vc/rezz Siedlungselement tren-
nen? Können wir also von der Epoche des fränkisch gelenkten Ausbaus
eine Periode der alemannischen Landnahme zeitlich und räumlich isolie-
ren?

4. Ergeben sich aus dem Besiedlungsvorgang, den es mit Hilfe der ON-Schich-
tung nachzuzeichnen gilt, Hinweise auf eine Interferenz zwischen den al.

Siedlern und einer romanischen Restbevölkerung im Kastellbezirk von
Arbon?

Das Problem der Abgrenzung stellt sich auch bei der siedlungsgeschichtli-
chen Untersuchung des Mnäzzrzgozzvve. Diese althochdeutsche Landschafts-
bezeichnung steht ja nicht für ein deutlich begrenzbares Territorium, sondern
für einen Rodungsraum, dessen Grösse variiert. Ich möchte daher das Unter-
suchungsgebiet weiter fassen, als es aufgrund der Ortsbelege des "pagus Ar-
bungouwe" geboten scheint:'

Als Grenze im Süden behalte ich die voralpine Scheidelinie bei, die ich be-
reits zur Festlegung des "Raumes Arbon" definiert habe? Im Westen bildet
der Flusslauf der Sitter einen - wenn auch willkürlichen - Grenzbereich und

2 Siehe oben, S.liöff.
3 Vgl. oben Abb. 14: "Räume und Raumnamen am Obersee im 9.Jh.", S.150.
4 Vgl. oben, S.49f.
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im Norden der Unterlauf der Aach. Auch hier wird sich oft ein Blick über die

nur summarisch gezogenen Grenzen des untersuchten Gebietes aufdrängen.®

3.7. D/V Sc/z/c/tfzmg zfe/'/rä/ze.vfezz gmmm/.sc/ze» O/tOTzzmezi-Ty/zezz

Auch am überdurchschnittlich bevölkerten und industrialisierten Obersee®
hat die Zersiedlung der Landschaft besonders in der zweiten Hälfte unseres
Jahrhunderts viele während eines Jahrtausends orgaz7z.se/? gewachsene Sied-
lungsformen in wenigen Jahren gesprengt und zerstört. Trotzdem hat etwa das

Egnach in seinen peripheren Teilen bis heute den azzsgeprägZe/z und daher im
Vergleich zu topographisch ähnlich gestalteten Gegenden des Thurgaus azz/-

/a/Zzgezz Charakter einer Einzelhof- und Gruppenhof-Landschaft bewahren
können. Entsprechende Daten der thurgauischen Orts- und Bevölkerungssta-
tistik, die auf der Auswertung von Volkszählungsergebnissen beruhen, ver-
mittein für das ausgehende 19.Jahrhundert noch ein sehr klares Bild:'

Siedlungsform: Einzelhof- Kleinweiler Grossweiler Dörfer
Siedlungen

Anzahl Wohnhäuser 1 2-10 11-20 über 20 Total

Arbon 1 4 4 2 11

Egnach 9 46 7 5 67

Roggwil 10 18 3 1 32

Salmsach 1 3 1 7

Total Siedlungen 22 71 15 10 117

Abb. 16: Siedlungsformen im Egnach (Stand 1880)"

Mit geographischen und topographischen Überlegungen lässt sich der be-
sonderen Siedlungsform des Egnach und seiner Umgebung, nämlich das weit-
gehende Fehlen von Dorfsiedlungen zugunsten einer Vielzahl von Weiler-
Siedlungen nicht beikommen, "denn die ortographischen Verhältnisse, die zum
Beispiel im Tössbergland [oder im Hinterthurgau, Anm. des Verf.] zwingend

5 Kleinere Flüsse erweisen sich ja siedlungsgeschichtlich keineswegs als trennend, sondern wir-
ken vielmehr verbindend. Ihre fruchtbaren Schwemmböden bilden, wie wir bei Thür. Sitter
und Aach gesehen haben (siehe oben, S.51 f; S.63: S.104; S.llöf.). Achsen. Leitlinien der al.

Siedlungsvorstösse. Vgl. dagegen May, S.l 1.

6 Betrug die Bevölkerungsdichte (Wohnbevölkerung pro Hektare) des Bezirks Arbon bei der
Volkszählung von 1850 bereits 150% des Kantonsdurchschnitts, so lag sie Ende 1986 auf über
205%. Nicht ganz so deutlich fällt ein Zahlenvergleich zur Industrialisierung aus: 1980 waren
ca. 55% der Arbeitskräfte des Bezirks Arbon im Primärsektor (Industrie) beschäftigt, im ge-
samten Kanton Thurgau waren es nur ca. 49%. Angaben vom Amt für Statistik in Frauen-
feld.

7 Das statistische Material ist bei Schmid (1918) im Anhang, S.149ff.. publiziert, wo auch die
beigelegte "Siedelungskarte des Kantons Thurgau" (Stand: 1910) die aussergewöhnlich hohe
Dichte von Kleinsiedlungen im Bezirk Arbon anschaulich darstellt. Das System der Eintei-
lung ländlicher Siedlungsformen in vier bezüglich ihrer Grösse unterschiedliche Kategorien
habe ich von Gutersohn 1969, S.51 übernommen.

8 Nach Schmid 1918, S.l 15, markiert der Fixpunkt 1880 für den Thurgau das massive Einset-
zen der Fabrikindustrie, mithin also den Höhe- und Endpunkt der reinen Agrargesellschaft.
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nach Einzelsiedlungen verlangten, wären hier für Dorfsiedlung günstig gewe-
sen Was etwa bei der gegen Südwesten an das Egnach anschliessenden
Drumlin- und Weilerlandschaft aus geologischer Sicht leicht erklärt werden
kann,'" geht offensichtlich hier, in der fruchtbaren und monoton-sanften Ab-
dachung gegen den See hin, auf eine spezi/zsc/ze S/erf/zz/zgsr/vzzmzzzÄ' zurück:

Die Entstehungszeit der ausserordentlich grossen Anzahl von Siedlungen
ist südlich der Aach breit gestreut. Von frühmittelalterlichen -zzc/z- und -hv7-

Ortsnamen (Bsp.: Sa/msac/z; Roggwz'/)" über hochmittelalterliche Rodungs-
namen (Bsp.: S/oc/ce« bei Egnach)'- bis hin zu frühneuzeitlichen, mit Familien-
namen gebildeten Ortsnamen (Bsp.: S/j/smVe/zzz bei Frasnacht)" findet sich
eine breite und bunte Palette von Ortsnamen-Typen. Eine zeitlich kaum ab-

grenzbare, aber dennoch dichte Ortsnamen-Schicht ist diejenige der hydrony-
mischen Bildungen. Es sind dies, abgesehen von den älteren Formen auf -zzc/z,

die wohl zumeist jüngeren Ortsnamen Fe/zzzoo.v; //erzogs/mc/z; /<"ev.v/t'rs7zz/c/z;

ßzrzrzoasy Rzcz/erezz; Moos-; WzzZg Le/zngzz.v.v,' etc.
Die Phase des Landesausbaus hat hier, wie May richtig bemerkt, ausserge-

wohnlich lange gedauert, ist also dementsprechend /zzzzg.vzzzzz vor sich gegan-
gen.'" Die Gründe für das atypische Besiedlungsbild südlich der Aach sind je-
doch nicht ausschliesslich im Frühmittelalter zu suchen, sondern wurzeln im

atypischen Siedlungsverhalten der anwachsenden Bevölkerung im Floch- und
Spätmittelalter: Die Zunahme der Gesamtbevölkerung hatte - aus welchen
Gründen auch immer" - nicht wie anderswo den Ausbau bereits besfe/zezzhez'

Kleinsiedlungen zu Grosssiedlungen zur Folge. Stattdessen kam es während
Jahrhunderten immer wieder zur Gründung von Neusiedlungen, von Aus-
bausiedlungen mit damit verbundener Rodungstätigkeit.

9 Gutersohn 1969, S.306.
10 Gutersohn 1969, S.282; vgl. dazu Kaltenbachs anschauliche "geologische und morphologische

Übersichtskarte", im Anhang.
11 Siehe unten, S. 173-196 (-ach-ON) und S. 199-211 (-wil-ON), die eingehende Betrachtung die-

ser für die Kontinuitätsfrage relevanten ON-Schichten.
12 Der in voralpinen Gebieten häufig auftretende Rodungsname Stocken hat halbappellativi-

sehen Charakter; er bezieht sich auf die nach einer Rodung stehengebliebenen Wurzelstöcke.
Siehe dazu Bruckner, S.139. - Weitere Beispiele der im Egnach bezeichnenderweise (siehe
nächste Seite) sehr ausgeprägten Schicht der Rodungs-ON sind auf dem Gemeindebann von

Egnach; Attenrüti, Burüti, Chuglersgrüt, Fetzisloo, Holz, Ladrüti, Langgrüt, Mölsrüti, Stickel-
holz, Waldhof, Zellholz, etc.

13 Der FaN Spiser ist in St.Gallen seit dem frühen 14.Jh. gut bezeugt, so etwa 1359 mit der Er-
wähnung Bilgeri Spisers, des "burgermaisters ze sant gallen" (UASG III, S.674). Der Name
geht auf das Kloster- und Spitalamt des "spisers", des Speisemeisters bzw. -austeilers zurück.

- Die den folgenden Egnacher ON zugrundeliegenden FaN lassen sich ebenfalls im 14./15.Jh.
im Oberthurgau urkundlich nachweisen: Ackermannshub, Bumeshus, Burketshus. Burkets-
uelishus, Chuglersgrüt, Kesslersbach, Meistershüsli, Mölsrüti, Peierslehn, Stockershus, Täsch-

liberg, etc. (cf. CHSG; UASG; TUB).
14 May, S.21.
15 Für einen Teil des Gebietes südlich der Aach, das heutige Egnach, konnte das atypische Sied-

lungsbild wenigstens teilweise geklärt werden. Siehe oben, S.149, Anm. 148.

160



Im Agrarzeitalter erfolgte, so Gutersohn, Rodung grundsätzlich nur da, wo
die Waldböden der Landwirtschaft "topographisch und qualitativ günstige
Böden" versprachen."' Dies aber scheint südlich der Aach fast durchwegs der
Fall gewesen zu sein: Die hohe Fruchtbarkeit der Böden und die siedlungs-
günstige Lage des flachwelligen Moränenhügellandes zwangen offenbar nicht
zu planvollen Siedlungsgründungen bzw. zu koordinierter und zentralisierter
Rodung. Stattdessen stellte sich eine kleinräumige, schrittweise Naherschlies-

sung des ursprünglich geschlossenen Waldbestandes" durch eine Vielzahl von
Einzelhofsiedlungen ein, deren Bewohner untereinander in enger Beziehung
und Abhängigkeit standen. So sind es denn auch neben den hydronymischen
Namensbildungen gerade die Rodungsnamen, die das Gebiet des "Pagus Ar-
bungouwe" in regelmässiger Streuung abdecken.

Anschaulichstes Beispiel für das Verhältnis von älterer Stammsiedlung zu
sippengebundener Neusiedlung stellen die beiden benachbarten Kleinweiler
Ri/z-kurte/zus und ßz/rkörtozzefo/uzs, heute oft auch ökonomisch-vereinfachend
ßz«'kzzrts7zo/ genannt, dar. Der Familienname ßttz-karr ist um 1456 in Ringe«-
zezc/ze« bei Egnach"\ also in der unmittelbaren Nachbarschaft der beiden auf
ihn zurückgehenden Ortsnamen, bezeugt.'" Demnach erfolgte hier der hoch-
und spätmittelalterliche Ausbau von der Ursprungssiedlung Rzngenzezc/zen
stufenweise über ßzirkete/nzs und ßzn-ketezze/R/uz.s' nach Süden in die Zonen des

Arboner Hinterlandes hinein, die noch weitgehend bewaldet waren, wie das

einheitliche Ortsnamen-Bild der näheren Umgebung zeigt: Stocken, C/zzzg-

/ensgrzte, Attenrz'zfz, Lzzdrüfz, etc.

Fassen wir zusammen:
In der heute noch eindrücklichen Einzelhof- und Gruppenhoflandschaft des

ehemaligen "Pagus Arbungouwe" treffen wir eine vielgestaltige Namen-
Schichtung auf engstem Raum an, sprachliches Zeichen intensiver Besiedlung.
Sie reicht von den vorgermanischen Namen (Sitter, Arbon, Rrasnac/ziJ über die
bezeichnenderweise stark vertretenen Rodungsnamen bis hin zu spätmittelal-
terlichen und frühneuzeitlichen Ortsnamen-Bildungen. Für die Epochen der
alemannischen Landnahme und des ersten frühmittelalterlichen Ausbaus sind
jedoch nur diejenigen ON-Schichten von Bedeutung, die folgende Forderun-
gen erfüllen:

1. Sie sind deutlich raumbildend, kennzeichnen also einen in seinem Umfang
und seiner Richtung klar definierbaren Siedlungsraum.

16 Nach Gutersohn 1969, S.306, ist die Gemeinde Egnach nicht nur die waidärmste Gemeinde
des Kantons, sondern der Schweiz überhaupt.

17 Vgl. unten, S.253f.
18 TUB IV, S.67: "Rinoltzaich" (a. 1302); eine zum PN Rinolt (Kaufmann 1968, Sp. 1278)

patronymische Verbindung mit ahd./mhd. aich, 'Eiche'.
19 UASG VI, S.531; auch schon 1434 in Romanshorn (UASG V, S.709).
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2. Sie sind früh fassbar, erscheinen also bereits in den ältesten St.Galler Quel-
len und lassen sich lautlich in ihrer Entstehung erkennen und in ihrer Ent-
wicklung verfolgen.

Einerseits wird die Definition von Siedlungsräumen deren Reihenfolge im
komplexen Schichtungsbild erkennen lassen. Andererseits werden paradig-
matische Einzeluntersuchungen gut belegter Namen die Ableitung bildungs-
mässiger und siedlungsdynamischer Gesetzmässigkeiten für die jeweiligen
Räume ermöglichen. Dieses doppelte onomastische Vorgehen wird schliess-
lieh die Basis für eine zeitliche Fixierung der alemannischen Besiedlung des

"Pagus Arbungouwe" darstellen. Dabei soll es aber nicht nur um eine relati-
ve zeitliche Zuordnung der Ortsnamen-Schichten (Besiedlungschronologie)
gehen, sondern auch der Versuch einer echten Datierung unternommen wer-
den.

3.2. Die -fl/ifl-Vnmens'C'/ric/it

Eine zweifellos/h'z/ze ON-Schicht stellt die zwischen Romanshorn und Ror-
schach/Rorschacherberg-" nahezu geschlossene Kette der ufernahen Siedlun-

gen auf -ac/z, ahd. -«/zu ('Wasser', 'Flut', 'Fluss'), dar: Sa/msflc/z, £gzzuc/z,
SrezVznc/z, GoWac/z, etc.*' Diese ausgeprägt raumbildende Namenschicht betont
den Hauptaspekt Wa.s.ver der Naturlandschaft des "Pagus Arbungouwe", der
von verlandeten Seebuchten und zahlreichen durch sumpfige Niederungen
mäandrierenden Bächen geprägt ist. Der -a/zu-Siedlungsraum, dessen Kontu-
ren sich erst aus einer Diskussion der ihm zugehörigen Namendaten ergeben
werden, ist in seiner Einheit nur kurz durch den "gallorömischen Riegel" bei
Arbon/Arbor Felix gestört.

Die genannten Ortsnamen sind "sekundäre Siedlungsnamen"" mit über-
tragener Namenszuordnung: Ursprüngliche Gewässernamen verlagerten sich
auf gewässernahe Siedlungen; Siedlungsgründungen empfingen jeweils den
Namen des vorbeifliessenden Baches. Die Gleichnamigkeit von Fliessgewäs-
ser und Siedlung ist hier in nur zwei Fällen (GoMuc/z, Stezzzac/z) bis heute er-
halten geblieben. Bei allen anderen Belegdaten hat sich der Name vollständig
auf die Siedlung verxe/zohezz, d.h. ist als Gewässername ersetzt worden und ab-

gegangen.
Das Gewässernamen-GW ahd. -a/zzz stammt aus german. *a/zwd, das mit lat.

z/z/zza urverwandt ist." Eine feminine -y'ö-Bildung dazu ist Azgvy/o, ahd. oz/wa

20 Der Name der Ufersiedlung Rorschach gehört nicht zur -aha-Schicht, sondern setzt sich aus
ahd. rör ('Schilfrohr', Schilfstengel') und scahho ('Schachen', 'vorspringendes Waldstück') zu-

sammen. Die Erstnennung von 850 lautet: "Rorscachun" (UASG II, S.30).
21 Nicht hierher gehört der ON Tübach; siehe unten, S.184f.
22 Eine griffige Definition des Begriffs gibt Sonderegger (1963, S.45): "(...) sekundäre Sied-

lungsnamen sind nichts anderes als Flurnamen, welche zu Ortsnamen geworden sind."
23 Boesch 1981, S.30; ders. 1982, S.266.
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('Aue', 'feuchtes Gelände", 'Land am Wasser'); auch diese trat oft - allerdings
/;r/mar - als BW oder als GW flur- und ortsnamengebend auf.'"* Das gemein-
germanische Wort %/wö fand bis über den festländisch-germanischen Raum
hinaus als Flussnamenwort Verwendung."'

Nach Hans Krähe ist die Blütezeit der Namenbildungen auf -a/za in der Pe-
riode der Völkerwanderungszeit und "vielleicht noch früher" anzunehmen.'"
Gerade aber die Betrachtung der -u/m-Namenschicht in unserem Gebiet rela-
tiviert diese frühe zeitliche Fixierung. Was gesamthaft, im "Grossen", als Rieht-
linie gelten mag, trifft im "Kleinen" keineswegs zu; Obwohl sich im späteren
Pflgzcv Arbzz/zgozmv vermutlich" frühestens gegen Ende des 6.Jahrhunderts
alemannische Siedlergruppen zögernd niederliessen, sind hier die Namenbil-
düngen auf -u/zu, wie noch zu zeigen ist, ausserordentlich zahlreich.

Die Produktivität von ahd. a/za und seinen Entsprechungen in den germa-
nischen Schwesterdialekten ist im allgemeinen sehr früh, z.T. noch in germa-
nischer Zeit, erloschen." Im Bodenseeraum jedoch ist A (a)c/z f. teilweise noch
heute appellativisch zur Bezeichnung von eher markanteren Wasserläufen
oder halbappellativisch lebendig.'" Krahes Schichtungsmodell, wonach ac/z das

gemzflrzwc/zc, dagegen /zac/z das cfezzAc/ze Gewässernamen-GW darstelle,"' hat
hier also keine Gültigkeit.

Das Beispiel der -zz/zzz-Namen im "Pagus Arbungouwe" zeigt erneut," dass

starre Datierungen der Namenschichten dem dynamischen Prozess der ale-
mannischen Besiedlung von unterschiedlichsten Räumen kaum gerecht wer-
den können. Jeder Siedlungsraum stellt einen eigenen "onomastischen Mi-
krokosmos" dar, dessen Namenlandschaft unter bestimmten historischen und
geographischen Bedingungen entstanden ist und der damit seine ganz spezi-
eile Besiedlungschronologie aufweist.

24 Früh belegte Beispiele von ouwa-ON aus benachbarten Siedlungsräumen (vgl. unten, S.196)
sind:
Als ON-GW: a.787, Altinouva (Altnau TG), TUB I, S.16; a.898, Tegerunouva (Degenau-Sit-
terdorf TG). TUB I, S.185; a. 1277, Andernouve+ (Singenberg/Sitterdorf TG), TUB III, S.553.

Als ON-BW: a.849, Ouundorf+ (Auenhofen TG TUB I. S.86; a.1302, Owenhovin (Auen-
hofen TG), TUB IV, S.864. - Zur Problematik der Zuordnung von Auenhofen zu der -hofen,
bzw. -dorf-Namenschicht siehe oben Auenhofen, unten Ouundorf+, sub voeibus.

25 Schmid 1961, S.197; Krähe 1964, S.21.
26 Krähe 1949/50, S.35. In diesem Zusammenhang spricht Krähe generalisierend von der

"Altertümlichkeit" des -aha-Typus (1964, S.21).
27 Siehe oben die thesenhafte Abb.12 zur Besiedlungssituation um 600, S.117.
28 Geiger 1963, S.214.
29 So etwa im vorarlbergischen Unterrheintal (Jutz I, S.47f.) und in Teilen Oberschwabens (Gei-

ger 1963, S.214, beso. Anm.5; vgl. Snyder, S.156). Als Appellativ und Halbappellativ gänzlich
unbekannt ist dagegen dieses Wort im Gebiet um Arbon, wie eigene Erhebungen ergeben
haben, und im daran anschliessenden linksrheinischen Unterrheintal (Hammer, S.60).

30 Krähe 1964, S.21; Geiger 1963, S.215.
31 Vgl. oben die Datierung der -hausen-Schicht im "Raum Arbon", S.75; S.84f.
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Bei der Detailbetrachtung der -«/za-Namenschicht stehen die Ortsnamen
auf -ac7? im Zentrum des Interesses, markieren sie doch die /n'i/zesfe a/two/z-
nzkc/ze Beszeri/zz/zg.s'effljppe südlich der Aach. Folgerichtig sollen aber auch die

primären -ac/z-Gewässernamen, die sich später als sekundäre Siedlungsnamen
profilierten, in die Untersuchung einbezogen werden. Von Bedeutung ist in
diesem Zusammenhang ja insbesondere die Frage, in welchem Zeitraum und
unter welchen Bedingungen sich dieser Siedlungsraum herausgebildet hat.

3.2.1. Gewässernamen auf -aha

AAC//Zzez Romanx/zora: vgl. GeN Sfl/z?u'fl(/za)+, ON ^/msac/i
Östlich von Sulgen TG, in moorigem Quellgebiet entspringendes Flüsschen,

durchfliesst mäandrierend das siedlungsgeschichtlich bedeutende'- Azzc/z/Vz/

und mündet bei Sa/mi-ac/z TG in den Obersee.
Der Unterlauf der Aach ("Romanshorner Aac/zist im 12.Jh. zum ersten

Mal belegt, in der Form "salmasa"." Obwohl die Verwendung der alten Dop-
pelnamen-Form Sa/zzzsac/z bis in die Neuzeit hinein bezeugt ist," erscheint in
volkssprachlichen Quellen des späten 14.Jh.s bereits die Simplexform
"ähe'Vach."

AAC7Z hei A/Tzo/z: vgl. ON Balgen
Der Name Aac/z benennt hier keinen eigenen Fluss, sondern nur den un-

tersten Teil eines Wasserlaufs, der unweit von Fläggenschwil SG entspringt, als

schleichender Bach die topographisch monoton wirkende Geländeabdachung
zum See hin entwässert und zwischen Arbon und Steinach in die Arboner Bucht
mündet.

32 Siehe oben, S. 117f.; unten S.227.
33 Im folgenden nenne ich die beiden Simplex-Aachen des untersuchten Gebietes zur besseren

Unterscheidung "Romanshorner Aach" (Aach/Salmsach+) und "Arboner Aach" (Aach/He-
gibach). Dieses differenzierende Hinzufügen des Namens eines am jeweiligen Wasserlauf ge-
legenen grösseren Ortes ist auch sonst im gesamten Bodenseeraum durchaus üblich (Geiger
1963, S.214, Anm.5). So heisst etwa heute der noch um 1155 (TUB II, S.159) mit dem vorger-
man. GeN Murg bezeichnete Fluss "Radolfzeller Aach". - Vgl. dazu unten, S.246, Anm.77.

34 TUB II, S.139 (a. 1155); dieses sog. "Barbarossa Privileg" beruht allerdings auf einer karolin-
gischen Vor-Urkunde. Siehe dazu oben, S.126; unten S.253.

35 An der Schwelle zur Neuzeit notierte Gilg Tschudi auf seiner um 1565 gezeichneten Zweiten
Schweizerkarte: "Salmsach fl(umen)". Siehe Duft, S.80f„ Tafel XI.

36 TUB VII, S.272 (a. 1382); TUB VIII, S.51 (a. 1392). - Johannes Nötzlis Karte der "Land-
graaffschafft Thurgöüw" von 1717, der nach Tschudi früheste Versuch einer genauen Karten-
darstellung des südlichen Bodenseegebietes, verzeichnet nur noch die Simplexformen "Ach-
bach". Siehe dazu unten, S.193f.
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Der heute //eg/öac/r" genannte Oberlauf der Aach ("Arboner Aach")'" trug
in ahd. Zeit ebenfalls einen -«/in-Namen: "balgaha'Y" Die sehr späte Erstnen-
nung des Unterlaufes von ca. 1375 lautet zwar auf die Simplexform "Ache'Y"
trotzdem müssen wir annehmen, dass auch dieser Abschnitt des Wasserlaufes
bis weit in die Neuzeit hinein - mindestens für die grossaren/e Orientierung -
einen Doppelnamen trug: Johannes Nötzli gibt auf seinen epochalen Thür-
gauer Kartendarstellungen" des 1 B.Jh.s die Formen "Alt=Ach fl.'h "Altach flu-
men", "alt ach bach" und "alt Achbach" an." In dieser ausserordentlich Ge-
wässer- und damit -uc/i-reichen Gegend mussten namenunterscheidende Zu-
sätze die Unverwechselbarkeit all dieser mit dem selben Gewässernamen-Wort
bezeichneten Wasserläufe garantieren.

Damit besitzen alle Aachen im "Pagus Arbungouwe" eine erschlossene, ab-

gegangene oder noch aktive Doppelnamen-Struktur: BW+GW+-AHA." Ich
möchte die abgegangenen DoppelnamenformA/tflflcT? als frühe patronymische
Bildung interpretieren und ihn zum PN A/ltr"stellen, der seit der zweiten Hälf-
te des B.Jh.s in den St.Galler Quellen reich belegt ist." Damit weise ich dem

37 Südlich von Romanshorn tragen zwei Wasserläufe den Namen Hegibach: der Oberlauf des
Wilerbachs und der Oberlauf der bei Arbon in den See mündenden Aach. Namengebend für
letzteren war wohl die Siedlung Hegi, ein Parallelbeispiel zur Ortschaft Hegi an der Eulach
bei Wintcrthur bzw. seine territoriale Grenzfunktion als Gemeinde-, Kantons-und Stiftsgrenze
in der Neuzeit und als Scheidelinie zwischen den geistlichen Grundherrschaften von Konstanz
und St.Gallen im Frühmittelalter. Auch der andere Hegibach weist eine Kontinuität als Grenz-
bach auf, die bis in die Anfänge der al. Besiedlung des Oberthurgaus überhaupt zurückreicht.
Siehe dazu unten, S.172f.; S.256, Anm.133. - Vgl. unten GeN Hebbach bzw. Heppach, GeN
steinaha-t-, ON Balgen; sub voeibus. Zugrunde liegt das ahd./mhd. Appellativ hag f., 'Zaun'.
'Gehege', 'Einfriedung'. Es diente zur Bezeichnung der Hecken, die bis in die Neuzeit hinein
die verschiedenen Weideplätze einer Dorfgemarkung voneinander abgrenzten bzw. die Sied-
lungsplätze als Etter schützend umgaben (Idiotikon II, Sp. 1065ff.). Nach Grimm (Bd.4.2,
Sp. 138) ging das Appellativ Hag oft als Name auf eine besonders eingehagte Siedlung über.
Als natürliche Weideschranken und zur Festlegung territorialer Grenzen waren offenbar be-
wachsenc Uferböschungen von Fliessgewässern besonders gut geeignet. Das BW des Gewäs-
sernamens Hegibach geht somit auf den ahd. Instrumentalis auf -iu. mit lokativischer Bedeu-
tung, zurück. Vgl. oben das Parallelbeispiel Bechiu/Bächi S.54. - Der Name des am Oberlauf
des Wilerbachs, eben am Hegibach, gelegenen Ortes Hagenwil (TUB I, S.703, a.1227: "Ha-
ginwillar") ist dagegen eine patronymische Bildung (PN: Hago/Hacco), hat also nichts mit dem
ähnlich klingenden Gewässernamen zu tun.

38 Siehe oben, S.164, Anm.34.
39 TUB I. S.102, a. 854.
40 TUB VII, S.23.
41 HBLS, Bd.V, S.307.
42 Nötzli 1717; 1720/1789; 1717/1740; 1717/1753.
43 Zum Problem der Namenprofilierung siehe unten, S.191ff.
44 Förstemann I, Sp.55ff.; Kaufmann 1968, S.28.
45 Förstemann (11,1, Sp.74f.) nennt eine Reihe primärer Gewässernamen und sekundärer Orts-

namen mit identischer Wortbildung.

165



Flussunterlauf die selbe Namenstruktur zu, die für den Oberlauf bis ins 9.Jh.
zurück urkundlich gesichert ist

Nach Bruno Boesclr" steckt im Ortsnamen "Arbona"U von der römischen
Besatzungsmacht zu der "blumigen Umbildung" (Boesch) "Arbor Felix"'*"
romanisiert, der vo/TomamycFe Name des Flüsschens Aue/;, analog zum Bai-
kanfluss Raab, aus alteuropäisch *arafoo«a, zum Adjektiv *ar£>, 'dunkel':"'

"Der Flussname " Arabona" war auf ein schon vorrömisches Oppidum über-
tragen worden. Die Römer verwendeten ihn für den Kastellnamen, während
die Alemannen den Fluss mit ihrem deutschen Wort "Aach" (urverwandt
mit lat. "aqua") bezeichneten, am vordeutschen Ortsnamen aber fest-
hielten."

Vor den umfangreichen Meliorationsarbeiten der letzten zwei Jahrhunder-
te war das Ufergebiet der Arboner Bucht eine ausgedehnte Sumpflandschaft.
Der reale Hintergrund für den vorgermanischen Gewässernamen *ara£>o«a

könnte die Farbe des Moorwassers gewesen sein, welches das Flüsschen ge-
wiss mit sich führte."

Ob der spätrömische Kastellname Arbor Fe/k nun eine "Anpassung, ja Zu-
rechtbiegung"" eines vorrömischen, sekundären Siedlungsnamens darstellt,
oder ob dieser lateinische Wirtshaus- bzw. Stationsname" die "direkte und aus-
reichende Grundlage" für den heutigen ON Arbo« bietet, wie neuerdings Ge-
rold Hilty lautlich lückenlos darlegt," ist letztlich für die Frage nach der Kon-

46 Siehe unten, ON Balgen, sub voce.
47 Bandles Deutung des Namens (1963, S.264) aus dem Illyrischen, die sich auf Krahes For-

schungen stützt, ist heute nicht mehr zulässig. Siehe oben, S.63, Anm.62.
48 Vetustissima, S.216.
49 Zur Überlieferung der lat. ON-Bildung siehe Howald/Meyer, S.113 und Drack/Fellmann,

S.626.
50 Boesch 1981, S.21.
51 Diesen Naturaspekt der Uferzonen südlich des Kastellhügels von Arbor Felix betont auch der

Name Salbach des letzten Aach-Zuflusses, zum Adj. ahd. salo, 'dunkelfarbig', 'trübe' (vgl.
Boesch 1982, S.267, Anm.137. - Ein anderes Namengebungsmotiv liegt dagegen dem unweit
davon zwischen Horn und Steinach in den See mündenden Schwärzenbach zugrunde: Nord-
östlich von Mörschwil, in der Nähe der Weiler Aachen und Unterbüel, hat dieser Wasserlauf
ein Schieferkohlenflöz freigelegt. Seit dem 18.Jh. und besonders während der beiden Welt-
kriege wurde hier im Tag- und Grubenbau Kohle abgebaut. Siehe dazu Spiess II, S.640.

52 Hilty, S.96. Der Autor gibt in diesem Zusammenhang eine erschöpfende Übersicht über alle
bisherigen Deutungsversuche des ON Arbon.

53 Reitzenstein (S.41; S.67f.) nennt aus allen Teilen des römischen Reiches eine ganze Reihe par-
alleler Namenbildungen, die von Baumbezeichnungen ausgehen.

54 Hilty, S.96f. - Schon Vadian (Kessler, S.361) vertrat die Herleitung aus lat. arbor mit ganz rea-
len Überlegungen: "Item by uns Arben wirt by den alten genennet Arbor felix: ain fruchtbar
bom, wil ich achten villicht von dem edlen und guoten opsboden allda hierumb (...)." Siehe

unten, S.230. Der Oberthurgau ist nachweislich seit dem 8.Jh. ein Zentrum der Obstproduk-
tion. Vgl. die Bezeichnung "Mostindien" im Volksmund. Kaltenbach, S.117f.; Gutersohn 1950,

S.34ff„ 1969, S.306f„ S.310f.
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tinuität von der spätrömischen zur frühmittelalterlichen Zeit irrelevant. Es
steht jedenfalls fest, dass ein Re/zGziflzzze vorliegt. Mit seinem grossen Kom-
munikationsradius kommt ihm aber für die Übernahme an Ort und Stelle und
damit für die Siedlungskontinuität kein Zeugniswert zu.

In unserem Zusammenhang von einiger Bedeutung ist dagegen die Tatsa-
che, dass die Alemannen zwar den romanischen oder romanisierten Kastell-
namen, nicht aber den Namen des Kastellbachs übernahmen. Diesen be-
zeichneten sie mit einer patronymischen Namenkomposition, auf der Basis
ihres germanischen Gewässernamen-GW zz/zzz.

A/taflc/z+z siehe GeN Aach bei Arbon
Noch im späten 18.Jahrhundert gebräuchliche, mit dem PN Alto patronymisch
gebildete Doppelnamenform der heutigen Simplex-Aach bei Arbon.

Ba/gfl/zfl+z siehe ON Balgen
Name des heute "Hegibach" genannten Oberlaufs der Arboner Aach (vgl.
Aach bei Arbon, sub voce) in althochdeutscher Zeit.

£grzac/z+: siehe ON Egnach, GeN ,s7(7zzrt/zzz+

Abgegangener, jedoch bis zur Schwelle vom 18. zum 19.Jh. gebräuchlicher
Name des beim Schloss Luxburg (Egz-znc/z TG) in den Obersee mündenden
M/erftzzc/z.v, dessen Oberlauf, der //egz/zzzc/z, ebenfalls auf einen -a/zzz-Namen
i.v/ez«zz/zzz) zurückgeht.

Die in Anlehnung an Nötzlis Thurgauerkarte von 1717 gezeichneten Kar-
tenwerke überliefern zwei im 18.Jh. offenbar para//e/ verwendete Namen:
"Egnach fl(umen)"" und "Ober Ach bach"A Die Parallelüberlieferung illu-
striert das schrittweise Abgehen des alten, patronymisch gebildeten Gewäs-
sernamens. Dabei ist anzunehmen, dass sich aus Gründen der Verwechsel-
barkeit von gleichlautendem Raum-", Siedlungs- und Gewässername eine Na-
mensänderung für letzteren aufdrängte. Wegen der Nähe zur (Romn/w/zorner)
Aach Hess die Forderung nach Unverwechselbarkeit eines Namens die nahe-
liegende Verkürzung zum Simplex nicht zu. So musste das adjektivische BW
ofrer, 'seeaufwärts'. das die relative Lage zur weiter seeabwärts gelegenen und
viel bedeutenderen Aac/z angab, die Namenidentität garantieren.

Im 19.Jh. scheint sich dann die Umbenennung nach der an diesem Wasser-
lauf gelegenen Siedlung M/ezz rasch und vollständig durchgesetzt zu haben.
Die Egnuc/z/Oberaac/z wurde zum endgültig unverwechselbaren Wz7ez*6zzc/z.

55 Nötzli 1720/1789; 1720/1810.
56 Nötzli 1717/1740.
57 Siehe oben, S.146ff.
58 Siegfriedkarte 1868; Topo.SG.
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GoMflc/z: siehe ON Goldach
Mit zwei Quellarmen am Gäbris AI entspringendes Flüsschen, das sich, bis zu
seinem Übergang in das ausladende und flache Horner Becken bei Goldach,
tief in die voralpine Geländestufe eingegraben hat: Afflrtzmro/je/, Go/z/aGzer
7o he/.

/Fe/z/zuc/z [hepaxj: vgl. GeN F/ehhue/z

Zur Rozzzfl/z.s/zor/zer Aczc/z und zum Wz/er/zuc/z parallel, in östlicher Richtung
fliessender Wasserlauf, bildet auf seiner gesamten Länge von ca. 4 km die Ge-
meindegrenze zwischen .SYz/zzz.syzGz und £g/i«c7z und mündet bei Seewisen in die

Luxburger Bucht.

//e/z/zzzüz [hepax]
Kleiner Wasserlauf von ca. 6 km Länge, entspringt der auslaufenden Ost-
abdachung des Seerückens im Güttinger Wald, fliesst in südlicher Richtung an

T/e/en/zo/Gz vorbei und mündet bei Auenhofen in die Äo/zza/zx/zorzzer AzzGz.

Von der Namengleichheit und der geographischen Nähe der beiden Bäche
//chhßGz und T/eppac/z (LK) möchte ich, trotz fehlender Belege, auf Entste-
hungs- und Bildungsgleichheit oder zumindest Bildungsähnlichkeit schliessen.
Die Namengleichheit beruht vermutlich auf Nahentlehnung, wobei der Name
aus dem frühen Siedlungsraum im mittleren Aachtal in den späteren sz'zy//zc/z

der Aach entlehnt wurde.
Die Lage der frühen Siedlung //e/ezz/zo/Gz (zum PN Habo)"" am //e/z/zac/z

legt zwar auch für die vorliegenden Gewässernamen die entsprechende /zu-
trongzzzzsc/ze Dezztzzzzg nahe, ist jedoch nicht zwingend. So ergeben sich folgen-
de Deutungsmöglichkeiten:
1. -AHA-Name: PN Habo +-aha

Die -a/za-Namenform kann mit Genitivendung (üza/zezza/za) oder ohne
sie in "echter Komposition""" (Gza/za/za) gebildet sein. In einer späteren
Entwicklungsstufe ist die Überlagerung und Verdrängung des alten, aus
der Mode gekommenen bzw. appellativisch im Rückgang begriffenen
Gewässernamen-GW a/za durch das jüngere, produktivere /zac/z nicht zu
vermeiden. Die spezifische Lautgestalt des mit stimmhaftem Bilabial
auslautenden BW leistete dieser Entwicklung noch Vorschub.

2. -BACH-Name
2.1. PN Habo + -bach

Die lautliche Entwicklung von üze/zerzac/z > /ze/zac/z bietet keine Proble-

59 Siehe oben, sub voce.
60 Boesch 1982, S.267: dort weitergehende Literaturangaben. Boesch nennt ein oberbadisches,

Kaufmann (1977. S.51) ein oberbayrisches Beispiel. Vgl. unten Irach undWienacht, sub voci-
bus.
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me. Die genetivische Kompositionsfuge, falls überhaupt vorhanden, fällt
infolge Assimilation der beiden ahd. b > p aus."'

2.2. ahd. /zeg/zz + -bac/z

Für den am gleichnamigen Ort //epbuc/z (LK) bei Markdorf (Baden-Würt-
temberg) erschliesst der relativ frühe Beleg von 1191 eine Deutung, die
sich auf den ahd. -/»-Instrumentalis als GW abstützt: "hegenbach"."- Dem-
nach wäre das GW /zegz'zz, mit der Bedeutung 'am Grenzzaun gelegen",
durch Kontraktion mit dem BW -bzzc/z zur phonetischen Kette [hepax] ver-
schmolzen."'

Ob es sich bei den beiden wohl identischen Namenbildungen im Oberthur-
gau um ältere -zz/zzz- oder jüngere -bac/z-Namen handelt, muss mangels früher
Belege aus ahd. Zeit offenbleiben:

Zum einen nämlich finden sich die vorliegenden Wasserläufe am Rande und
inmitten einer ausserordentlich dichten -»/zzz-Namenlandschaft. Zum anderen
aber liessen sie sich auch einer oberthurgauischen Schicht von //egzböc/zezz zu-
ordnen."' Das Nebeneinander von zzzz ver/hzrzfer und bozz/rzz/zze/'fe/' Namenform
ginge somit auf unterschiedlichen Zeitpunkt der Namengebung zurück. Im
Beleg des badischen ON von 1191 ("hegebach"), den wir im Sinne grossarea-
ler Zusammenhänge als bildungsmässigen Parallelfall der Oberthurgauer //e-
g/büc/ze beiziehen dürfen, läge für die artikulationsökonomische Entwicklung
ein 7e/7«z/izz.v a/zie z/zze/zz rzo/z vor und damit ein zeitlicher Anhaltspunkt für die

Entstehung der jüngeren, weil zzz7v<?/-/azz-ztezz Namen. Zur These der Langte-
bigkeit der f/eg/boc/z-Namengebung und der damit verbundenen parallelen
Lautgestalt passte auch der Quellenbefund des Wz/erbuc/z-Oberlaufs: Dieser
heute f/egz'böc/7 genannte Wasserlauf erschien noch 1155 urkundlich als "stein-
aha" - zu einem Zeitpunkt also, da bei den "alten" //egzbüc/ze« möglicherweise
bereits die Verkürzung zu //epzzc/z einsetzte.

/rac/z""

Abgegangener -a/zu-Gewässername für den heutigen /rabac/z/Zrarbacb, der in
der Ruckhalde oberhalb von St.Othmar-St.Gallen entspringt und als /rabac/z-
/cazia/via Hauptpost/Bahnhof bei St.Mangen unter dem Marktplatz hindurch-
fliesst und schliesslich bei der Kantonsschule in die SZezbzac/z mündet.""

61 Vgl. Sonderegger 1958, S.300.
62 TUB II. S.230.
63 Der beim badischen Hepbach vorbeifliessende "Hepbachs-bach" (Namenstand IS.Jh., Tre-

gele) liegt allerdings - was gegen die -bach-Deutung sprechen konnte - mitten in der dichten
-aha-Namenschicht des nördlichen Bodenseegebietes und mündet in Dorfnähe in die Bron-
nisach. Vgl. oben GeN Aach bei Arborn S.165, beso. Anm.37.

64 Siehe unten. Abb.18: "Ortsnamen auf -aha mit heutigem Gewässernamenstand". S.189.
65 Boesch 1982, S.267: "Eine eigene Monographie verlangte der Irenbach in St.Gallen (...)."
66 Nach Angaben des Vermessungsamtes der Stadt St.Gallen. - Erschöpfend setzt sich Ehren-

zeller (I-III) mit den gewässerbaulichen Veränderungen des Irabachs auseinander.
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Im Jahr 898 liess sich Abt Salomon III" von Arnulf, dem letzten fränkischen
Kaiser aus karolingischem Haus, den Bau einer "super fluvium Nigra aqua"
errichteten St.Magnus-Basilika bestätigen." Knappe zwei Jahrhunderte spä-
ter lokalisierte der Mönch, Dichter und Chronist Ekkehard IV. in seiner Klo-
sterchronik"" die Kirche St.Mangen "ultra Iram'V" Spätere Quellenbelege zei-

gen die unlatinisierten Formen /ra, /rac/z und /ra/z." Im Wechsel von ur-
sprünglich /rac/z/Zrezzac/z" zu späterem /renfoflc/j//ra£>ac/z liegt die oft zu beob-
achtende Substituierung des alten -a/za-Gewässernamen-GW durch das jün-
gere -Zzac/z vor, das mehr Wortkörper hat."

Beim Namen /rac/z und beim halbappellativischen Mgra az/zza muss es sich

um die Parallelüberlieferung ein und desselben Namens handeln. Dies beweist
nicht nur die Lage der Basilika St.Mangen an besagtem Bach: In späteren Quel-
len ist explizit von /ren- oder 5c/nvärzeni>ac/z/5c/zwarzvvaM'er die Rede." Die
Frage ist nur, ob der Name /rac/z oder die Benennung rzz'gra Az/zza/Sc/zivarze«-
öflc/z die ältere sei. Es ergeben sich nämlich, je nachdem, wie wir uns ent-
scheiden, zwei verschiedene Deutungsmodelle:

1. Romanistische Deutung Schorta"
Dem beim Klosterbezirk unmittelbar vorbeifliessenden Bach gaben die
Mönche den gelehrt-lateinischen Namen nz'gra azjma, in seiner Art etwa ver-
gleichbar mit den aus der näheren Umgebung des Klosters stammenden
mlat. Toponymen rotzzndzz^moz« (ON Rotmonten), ta/zzz/afzzm (ON Tablat)
und morzs czwzerarz'z (F1N Kamelenberg).'" Von den Deutschsprechenden
wurde dieser Gewässername nicht als Lehnname direkt übernommen, son-
dern einerseits zu "Schwärzenbach" übersetzt und andererseits, ausgehend
von der umgangssprachlichen rätoromanischen Form *«z>a (agzza) lautlich
der deutschen Sprache durch Deglutination des anlautenden rz angepasst:
n-zra-/m > zrac/z.

67 Zur Person Salomons siehe unten, S.182, Anm.145.
68 UASG II, S.318.
69 Ekkehard setzte die "Casus Sancti Galli" des Ratpert (9,Jh.) fort.
70 Ekkehard. Kap.3, S.20f.
71 Boesch 1982, S.267. Boesch verzichtet auf jegliche Quellenangaben. So ist eine neuerliche

Überprüfung der Belege nicht möglich.
72 Zur Doppelform siehe unten, ON Wicnacht, S.186.
73 Kaufmann 1967, S.146f.
74 UASG II, S.318; vgl. Boesch 1982, S.267.
75 Siehe Poeschel, S.3, beso. Anm.2. - Der These Poeschels, der Bach sei bereits in der Zeit vor

Gallus von ortsansässigen Romanen so benannt worden, ist wenig Bedeutung beizumessen.
Wir hätten ja somit einen echten, wenn auch verschütteten Reliktnamen vor uns. Von einer
Namenkontinuität dieses unbedeutenden Baches mit kleinstem Kommunikationsradius müss-
te jedoch auf eine Siedlungskontinuität an Ort und Stelle, d.h. auf dem Gebiet der heutigen
Stadt St.Gallen geschlossen werden. Dies widerspräche der mehrfach bezeugten und für den
Standort der Einsiedelei des Gallus geradezu konstitutiven Wildnis und Einsamkeit an der
oberen Steinach. Siehe oben, S.50, Anm.6; S.131 oben.

76 Vgl. unten, S.281, Anm.255; Hilty, S.86f.
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2. Germanistische Deutung Boesch"
Der ältere Bachname ist die Form Irach, ein im Gebiet des weiteren "Pagus
Arbungouwe" nicht gerade seltener, mit PN gebildeten -a/iö-Namen. Der
PN /ro ist denn auch in den St.Galler Quellen gut belegt und ist als Pa-

tronym verschiedener ON nachgewiesen, in seinem Wortsinn jedoch noch
ungeklärt.
Bei der lateinischen Form von 898 (Mgra ugz<aj und all ihren übersetzten
Folgeformen (Sc/zwärzeuhac/zAc/zwarzwa.sser) handelt es sich um "inter-
pretationes latinae" der Mönche von St.Gallen: Die aus /rafc/zj durch Ag-
glutination entstandene Form *Mra war von rätoromanischen Ohren' als
'schwarz' verstanden, korrigiert und zu Mgra Az/zzu ergänzt worden.

Die Kontroverse, welche Benennung wohl die ältere sei, kann m.E. nicht
entschieden werden. Die beiden Namendeutungen sind einander durchaus
ebenbürtig." Trotz ihrer Gegensätzlichkeit weisen diese zwei Deutungs-
modelle jedoch eine Gemeinsamkeit auf: Beide kommen ohne die lautliche
Weiterentwicklung von lat. n/gra zu rätoroman. mra/uera/ue/ra nicht aus, beide

77 Ausgehend von Boesch 1981, S.35; 1982, S.267.
78 Kaufmann spricht von der Beliebtheit dieser Namensbildung in frühfränkischer Zeit und ver-

mittelt in seiner eigens diesem -aha-Namentypus gewidmeten Monographie (1977) eine vor-
läufige Gesamtübersicht über die Verbreitungsgebiete und deren Einzelbelege.

79 Die folgerichtige, weil zu salmsaha+/Salmsach, *eginaha/Egnach, balgaha+/Balgen, etc. ana-
löge Erschliessung eines sekundären Siedlungsnamens *Irach entbehrt jeder realen Grund-
läge.

80 Der PN-Bestand des St.Galler Klosters zeigt (siehe unten, S.263I'.), dass im Konvent wohl noch
im lO.Jh. eine rätoromanisch-deutsche Zweisprachigkeit herrschte.

81 Boesch (1982, S.267) zieht zu Unrecht die Möglichkeit in Frage, dass rätoromanisch sprechende
Mönche "die deutsche Entwicklung eines Ortsnamens nachhaltig hätten beeinflussen kön-
nen." Unstrittige Namenbeispiele in der näheren Umgebung des Klosterbezirks, etwa die
eben erwähnten ON Rotmonten und Tablat, sind manifeste Beispiele dieser "Beeinflussung".
Vgl. dazu unten, S.280f. Letztlich dürfen wir nicht vergessen, dass der Irabach bezüglich sei-

ner Lage und Funktion ein regelrechtes Klosterbächlein war und damit eben auch in seiner
sprachlichen Entwicklung den Einflüssen des teilweise romanischen Konvents direkt ausge-
setzt war. Im Sinne eines Klosterbachs wird die Irach bereits im ersten Viertel des 9.Jh.s in den
Gallusviten von Wetti und Walahfrid indirekt erwähnt. Der Bach soll die ausgezeichnete Lage
der Gallusklause angeben: "Igitur dum fideles illi heremi dilectores vallem lustrarent vi-
dentes inter duos fluviolos mulla desiderabilia, silvam speciosam, montes per girum, planitiem
in medio, probaverunt locum ad aedificandam cellam Optimum esse." - Walahfrid, Kap.13,
S.294: "Als nun die frommen Männer das Tal jener Einöde mit Kennerblick betrachteten,
sahen sie zwischen zwei Flüsschen [d.h. zwischen Steinach und Irach] viel Wünschenswertes:
einen ansehnlichen Wald, Berge ringsum und eine Ebene in der Mitte. Da befanden sie diese
Stelle als für den Bau der Zelle sehr geeignet." - Selbst die Steinach, ein deutscher Gewäs-

sername, wird im 7./8.Jh. zu Petrosa (siehe unten, S.183) latinisiert. Dass hier die deutsche

Entwicklung nicht nachhaltiger vom lateinischen Namen beeinflusst wurde, hängt mit der
Grösse des Flüsschens zusammen. Das untere Steinachtal war von Alemannen besiedelt, der
GeN also nicht von den lat.-roman. Klosterinsassen monopolisiert und von ihnen allein in sei-
ner Entwicklung bestimmt.
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illustrieren also den rätoromanischen Einfluss der St.Galler Mönche auf die
deutsche Namenlandschaft des "Pagus Arbungouwe".

Oberaac/z-E' vgl. GeN und ON Egrzac/z
Zum ursprünglichen patronymisch gebildeten Gewässernamen Egnach paral-
lel verwendete rtd/e/cf/VEc/ze Doppelnamenform für den heutigen VH/erbzzcb,

im 18.Jahrhundert bezeugt.

Sa/msac/z-h- vgl. GeN Aach; ON 5fl/zzz5flc/z+

Name mindestend des Unterlaufs der bei bfl/zzzvac7z in den Obersee münden-
den Eonzflzzv/zozvze/'zföc/z in ahd., mhd. und teilweise noch in nhd. Zeit."'

Seit dem Hoch- und Spätmittelalter hat die Simplex-Namenform vom Ober-
lauf her ihren Geltungsbereich bis zur Mündung ausgedehnt und hat die alte

Doppelnamenform SYz/zzzsyzc/z (Patronym + Gewässernamen-GW) nach und
nach vollständig verdrängt."'

SYebzöc/z: siehe ON Äez/zzzc/z

Zur Goldach parallel verlaufendes und typähnliches Flüsschen. Der auf St.Gal-
ler Stadtgebiet heute unterirdisch kanalisierte ehemalige Klosterbach ent-
springt am Horst bei Speicher AR und mündet bei Steinach SG in den Ober-
see, knappe 2 km nach seinem Übergang vom tief eingeschnittenen Sfez/zz/cb zo-

b<7 zu den flachen und geöffneten Uferzonen.

Szebza/za+z vgl. GeN Eg/zöcb+
Die Grenzbeschreibung des forestum Arbo/zeraE von 1155/9.Jh."' überliefert
uns einen weiteren "flumen steinaha" südlich des Aachtals."' Aus dem Ur-
kundenzusammenhang geht hervor, dass es sich um den heute //egzbzzc/z ge-
nannten Oberlauf des WzYerbacbx handeln muss. Ein Indiz für die Identifizie-
rung des //egzbflc/zs mit der .vZe/zzfl/za von 1155 stellt zunächst der F1N Azzc/zezz

[axe] bei Hagenwil dar, mit abgeschwächter Endung, die in der verschriftlich-
ten Form pluralisiert wird (LK). Dieses als "Wies und Ackerland" in den Ka-
tastern verzeichnete Gewann erstreckt sich von der Uferböschung des 7/egz-
bac/zs bis hinüber auf halbe Höhe der rechten Talflanke. Schliesslich müssen
auch die Szez'/zäc/cer im Amriswiler Bogen und die oberhalb des Wasserlaufs an
den AavcEe/z gelegene Siedlung SzezVzebrzzzzzz als Relikte des abgegangenen
Flussnamens Szebzac/z gedeutet werden.
82 Belege siehe oben, S.164. Zur Entwicklung von der Doppel- zur Simplexform siehe unten,

S.193.
83 Erhebungen im Mündungsgebiet der Aach und einer freundlichen Mitteilung der Gemeinde-

kanzleien von Romanshorn und Salmsach zufolge, ist heute der alte Flussname Salmsach im
privaten wie im amtlichen Sprach- und Namengebrauch gänzlich unbekannt. Vgl. dagegen
Boesch 1981, S.32; 1982, S.266.

84 Vgl. unten, S.253f.
85 TUB II, S.139.
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Dem -fl/zfl-Gewässernamen aus ahd. Zeit, .s-tez/za/za, liegt das Appellativ ahd.
.vfez'zz zugrunde. Der Name mag sich auf die Eigenschaft dieses durch morä-
nenreiches Gelände fliessenden Baches beziehen, nach heftigen Regenfällen
nicht Schlamm und Humus, sondern viel Kleingeschiebe (Steine, Kies, Schot-
ter, Sand) mitzuführen. Die Verdrängung des alten, auf natürlichen Gegeben-
heiten beruhenden Namens durch die jüngere -bnc/z-Form hat einen künstlich-
territorialen Hintergrund. Der Lauf des //fgz/jzzc/z.s' ('Bach am Grenzzaun',
'Grenzbach") weist als Grenzbach unterschiedlichster Prägung eine Konti-
nuität auf. die bis in die Frühzeit der al. Besiedlung am Obersee zurückreicht.""

*M/zfl/za: siehe ON Wienacht
Mögliche -aha-Namenerschliessung für einen der beim appenzellischen Ort
W/ezzflc/zt (AR) vorbeifliessenden Wasserläufe Srem/zhflc/z/Mafrenhac/z oder
/Gezz/ze/zhue/z. Beide genannten Bäche fliessen nicht direkt zum Obersee ab,
sondern in südöstlicher Richtung gegen den Unterrhein hin.

3.2.2. Ortsnamen auf -aha

Azzc/z 7G bei Romanshorn: ca. 417 m ü.M.
Weiler- bzw. Gruppenhofsiedlung, dicht über dem linken Ufersaum der
Ro/zzfl/zv/zorner zt«c7z gelegen. Die Erstnennung von 876/77 (Actum-Ort: Ro-
manshorn) erfolgt indirekt in der "Traditio Liutkeri de Aha"."
Aflc/z SG bei Tübach: ca. 415 m ü.M.
Am Unterlauf der Go/c/ac/z, noch deutlich in der Horner Senke gelegene Wei-
lersiedlung, ca. 500 m vom alten Tübacher Ortskern entfernt. Kein Beleg in
den Quellenwerken.

Aflc/zen SG bei Mörschwil: ca. 502 m ü.M.
Weilersiedlung auf einem sanften Geländesporn, 50 m über dem auslaufenden
Steznac/zrohe/ gelegen. Kein Beleg in den Quellenwerken.

ßa/gen TG im Egnach: ca. 471 m ü.M.
Weiler am Hegibach/balgaha, dicht an der st.gall.-thurg. Kantonsgrenze gele-
gen, zu ßgnac/z.

Der ON ßa/gen bewahrt in abgeschwächter Form den alten -zz/zzz-Namen
des //egz'hac/zs: Dieser Wasserlauf bildete im 9.Jh. die Grenze zwischen kon-
stanzischem und st.gallischem Herrschaftsbereich: "destinaverunt mar-
cham Sancto Gallo in alveum Balgahae et in superius eius vadum Die-
ser einzige Beleg für den verdrängten und abgegangenen Gewässernamen
stammt aus der bedeutenden Grenzbestimmungsurkunde von 8543"
86 Siehe oben GeN Aach bei Arbon, S.164; unten S.254.
87 TUB I, S.139f.; vgl. unten ON Niederaach, S.178.
88 TUB I, S. 102: "(...) sie legten den st.gallischen Grenzverlauf fest; hinüber ins Bachbett der

Balgach und längs ihrem Oberlauf (...)."
89 Genaueres zu diesem Grenzverlauf siehe unten, S.252f.
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Das BW des zusammengesetzten Namens geht entweder auf den PN ßa/go"",
in den St.Galler Quellen nicht bezeugt, zurück oder auf das Appellativ ahd.

bfl/g st.m 'Wasserschlauch', 'Blasebalg'.'" Im ersten, wohl wahrscheinlicheren
Fall gehört ßa/gezi/öa/ga/za zur kleinen, aber im "Pagus Arbungouwe" doch
ausgeprägten Gruppe der patronymisch gebildeten -ü/?«-Namen. Das Fehlen
der genitivischen Flexionsendung eines Patronyms kann dabei leicht durch ar-
tikulationsökonomischen Ausfall erklärt oder auf eine primäre Namenbildung
in sog. echter Komposition zurückgeführt werden."' Im zweiten Fall müssten
wir von der german. Grundbedeutung *Wg, 'anschwellen', ausgehen und den
Gewässernamen als 'Bach, der nach Niederschlägen rasch oder stark an-
schwillt', deuten.'"

In späterer Zeit wurde die grössere und aufgrund ihrer Verkehrslage wich-
tigere Siedlung /Yegz'", 'Häuser am Weidezaun' oder 'Siedlung an der Grenze',
für den vorbeifliessenden Wasserlauf namengebend.'" Es kam unterstützt
vom lautkörperstärkeren und daher attraktiveren Gewässernamen-GW-bac/;,
zum Namenwechsel: ßa/ga/za > /Tt'gzßac/z. Der sekundäre Siedlungsname
*ßfl/gac/z war jetzt bedeutungsisoliert. Die alte Endung schwächte sich all-
mählich ab [balgäx] > [balga] > [balge],"" wurde sie doch durch den Namen-
Wechsel des vorßeifliessendfen Wasserlaufes zusammenhangslos."'

£grzac/z 7G; ca. 409 m ü.M.
Dorf und politische Gemeinde, ca. 500 m vom Seeufer entfernt: gehört mit sei-

nen insgesamt 1 "850 ha zu den flächenmässig grössten thurgauischen Kom-
munalgemeinden.

Das umfassende ßarbaravva-Pnvz/egvon 1155 (9.Jh.)'" enthält im Abschnitt

90 Kaufmann 1968, S.53.
91 Vgl. den ON Bulgen TG bei Salen-Reutenen. Darüber Bandle 1959, S. 16f.
92 Im Flussnamen Bolgenach auf der gegenüberliegenden Seite des Obersees (zur Weissach, dann

zur Bregenzer Aach) dagegen zeigt sich möglicherweise das flektierte Patronym Balgo un-
verkürzt. Siehe dazu Geiger 1963, S.214, Anm.5; Boesch 1981, S.33; 1982, S.268. - Vgl. oben
Hebbach, S.168, beso. Anm.60; unten Irach und Wienacht, sub vocibus.

93 Der unterrheintalische ON Balgach dagegen ist kein echter -aha-Name, sondern wird von
Hammer (S.186f.), ebenfalls abgeleitet von german. *balg, als 'rundliche, leicht längliche An-
höhe' erklärt: Dativ-Lokativ pl. *ze balgen. Siehe auch Anm.96.

94 Der thurgauische Weiler Hegi liegt an der alten Strassenkreuzung der Verbindungswege zwi-
sehen Romanshorn und St.Gallen bzw. Arbon und Bischofszell.

95 Siehe oben, GeN Aach bei Arbon, sub voce.
96 In geradezu umgekehrter Weise verlief die lautliche Entwicklung beim unterrheintalischen

ON Balgach. Dort beruht das Suffix -ach auf blosser Ablenkung durch verschiedene -ach-
Namen der näheren Umgebung (Hammer, S.187).

97 In anderem, nämlich sprachgeographischen Zusammenhang steht dagegen die Schicht der
nord- und mitteldeutschen -aha-Gewässernamen, die endsilbengeschwächt sind (Krähe 1964,

S.23f.).
98 Siehe unten ON Salmsach, sub voce.

174



der Aufzählungen konstanzischer Einzel- und Streugüter"" auch die (späte)
Erstnennung des ON £gzzflc/z; "(...) curtim in egena."'""

Dabei handelt es sich um einen sekundären ON, der seinen Ursprung im
alten -u/za-Namen des heutigen M/ezEac/zs hat. Die Verwendung des Gewäs-
sernamens £gzzac/z ist noch fürs 18.Jh. gut dokumentiert. Auch die ursprüng-
liehe Zugehörigkeit des EfegzTzac/z.v, des Oberlaufs des Wz/ezEac/zs, zu der a/za-

Namenschicht, ist durch einen urkundlichen Beleg aus dem 12.Jh. gesichert.
Diesem zusammengesetzten Gewässernamen liegt die Kurzform £go/Ago

des PN Agzzz, Agzzzo, £gz'zzo zugrunde:"" *Agzzzezza/za/*Agz'zza/za > *£gzzza/za >
<?gezza/za > £gzzac/z.'"- Verschiedene Formvarianten des PN Ago sind in den
frühen St.Galler Quellen sehr gut belegt.""

Das Patronym des ON £gzzac/z und die Lage dieser Siedlung inmitten von
altem konstanzischen Zinsland'"' legt zunächst die Vermutung nahe, der Na-
mengeber des Orts- bzw. Gewässernamens sei in der Person Bischof Egzzzov

(782-811) zu suchen."" Wie sich jedoch später noch zeigt, wurden die uferna-
hen Siedlungsplätze südlich der Rozzzazzs/zozrzez-Aac/z bereits anfangs des 7.Jh.s
von alemannischen Landnehmern besetzt und benannt.'"" Der "anonyme"
Siedlungsgründer und Namengeber Ago/£gzzzo dürfte also ungefähr hundert-
fünfzig Jahre älter sein als der bekannte Bischof £gz7ro, Vorsteher der Diöze-
se Konstanz und Schirmherr über das Kloster St.Gallen.

£zzzze?aac/z EG bei Erlen: ca. 451 m ü.M.
Dorf am Oberlauf der Romanshorner Aach, nahe bei deren sumpfigem Quell-
gebiet gelegen; ehemals Ortsgemeinde der Munizipalgemeinde Erlen.

In den Quellenwerken TUB und UASG etc. findet sich kein Beleg. Auch
die Wortbildung, es liegt ein präpositionales Rektionskompositum vor, weist
auf eher geringes Alter dieser Siedlung hin."" Die Basis für den heutigen ON
£zzzzefaac/z war die syntaktische Gruppe ezzz-zef <7er Aac/z. Damit wird die Her-

99 TUB II, S.154: "Possessiones vero supradictae ecclesiae propriis duximus vocabulis expri-
mendas." - 'Die Besitztümer der oben genannten Kirche (Bistum Konstanz) führen wir unter
ihren Eigennamen auf'.

100 TUB II, S.157 (mlat. curtis m., 'Fronhof). Die abgeschwächte Form egena des Konstanzer
Kanzlisten zeigt die Schrumpfung des Wortkörpers von ahd. -aha, die anderswo im 12./13.Jh.
letztlich das Verschwinden dieses Gewässer- und Ortsnamen-GW zur Folge hatte. Siehe dazu
Kaufmann 1977, S.2.

101 Förstemann I, Sp.l4ff.; Sp.718; Kaufmann 1968, S.20f.; 1977, S.43.
102 Th.Geiger (15/1964, S.35) nennt am Ober- und Hochrhein mit dem ON Egenbach/Einbach

ein Parallelbeispiel der Form: PTR Ago/Agino + Gewässernamen-GW -ach/-bach.
103 Vgl. Boesch 1982, S.266.
104 Siehe unten, Abb.25: "Kirchliche Besitzverhältnisse und die Waldramsfamilie (...)", S.214.
105 Vgl. das analoge Beispiel: ON Salmsach - konstanzische Bischöfe Salomon I und II, unten

S.180ff.
106 Siehe unten das zusammenfassende Kapitel 3.5.: Siedlungsgeschichtliche Auswertung: Die

Etappen der al. Besiedlung bei Arbon, S.226ff.
107 Bach 11,1, S.124.
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kunft und Richtung des Namenflusses bzw. der Namengebung deutlich: Die
Benennung dieser jungen Siedlung erfolgte von der anderen Seite der Atzc/z

her, von den älteren Orten Riedt oder Erlen.""
Der Hochton, der in der syntaktischen Gruppe auf dem Substantiv Auc/z

gelegen hatte, verlagerte sich in der festen Komposition E/zzzetorzc/z entspre-
chendden allgemeinen dt. Betonungsgesetzen auf die erste Silbe: [enetax]. Aus
der Verbindung der Präposition ahd. e/zözzf, mhd. e/zezzt, 'jenseits', mit einem
F1N oder ON sind viele jüngere Ortsnamen entstanden, so etwa der wortbil-
dungsmässig identische ON EVz/zezLz (*ennet der Aa,' jenseits des Linth-Flus-
ses') GL oder der ON Ezz/zefbur/e/z AG.

Erasrtflc/zf LG bei Arbon: ca. 415 m ü.M.
Dorf und Ortsgemeinde der Munizipalgemeinde Arbon. ca. 500 m vom See-
ufer entfernt, am Imbersbach gelegen.

Die Siedlung Eraxrzflc/zf liegt im geographischen Rahmen der dichten -u/zu-

Schicht, die sich von der /bzc/z.vezz/ce im Norden südwärts bis zum Rorscha-
cherberg erstreckt, in der Mitte zwischen den Endpunkten S«/«zvöc/z und
W7e«ac/zf. Die Lage des Ortes und die Lautgestalt seines Namens zwingen uns

-ganz im Sinne Bruno Boeschs"'"-zur Untersuchung aller Möglichkeiten, die-
sen ON als -ö/zu-Bildung zu identifizieren,"" scheint er doch die Lücke zwi-
sehen Eg/zuc/z und StezEzflc/z zu schliessen. Das Ergebnis sei hier vorwegge-
nommen (siehe unten, S.231-244):

Von den verschiedenen Ansätzen, Ezyz.swzc/zz auf eine germanische Wurzel
und insbesondere auf das alte Gewässernamen-GW -n/za zurückzuführen, ist
keine der Deutung aus lat. */raxz>zeZzzm, roman. */raxz'nezizz, lautlich ebenbür-
tig. Auch zeigt es sich, dass dieser ON kein bildungsmässiger Einzelfall ist und
so als lautgeschichtlicher Sonderfall betrachtet werden darf, sondern in früh-
mittelalterlichen Interferenzzonen, d.h. Berührungsgebieten von Alemannia
und Romania, relativ häufig auftritt: Allein auf dem Gebiet der heutigen
Schweiz im mittleren Rheintal, im freiburgischen Sensebezirk und zweimal im
solothurnisch-basellandschaftlichen Schwarzbubenland.

Der ON Erasuuc/zt bei Arbon ist als ec/zfer, u« Ort zzurf 57e//e zzEernomme-

«er Ee/z/czrzflme zu werten, als Zeuge einer zeitweiligen frühmittelalterlichen
Bilingualität im Gebiet um Arbon.

108 Riedt wird bereits um 869 erwähnt (TUB I, S.127). Vgl. das im Idiotikon, Bd.I, Sp.267 zit.

Sprichwort: "Ennet dem Bach sind (woned) au Lüt."
109 Nach ihm (1958, S.20) darf in der Namenforschung "kein Versuch unterbleiben, einen Namen

auf eine deutsche Wurzel zurückzuführen. Erst wenn diese Möglichkeiten erschöpft sind,
kann an einen Fremdnamen gedacht werden."

110 So hat etwa Fritz Wernli neuerdings Frasnacht energisch als deutschen ON postuliert (Wem-
Ii 8, S.35ff; S.58f.) und damit zu einer Belebung der diesbezüglichen Forschungsdiskussion
beigetragen. Vergleiche Hiltys Reaktion, S.fOOf, Anm.77.
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GoMöc/z SG; ca. 430 m ü.M.
Kirchdorf und politische Gemeinde am Bettlerenbach, über dem Unterlauf
des gleichnamigen Flüsschens GoMöc/z gelegen.

Während das markante Flüsschen vor 1463, d.h. im UASG, nicht bezeugt
ist, verfügen wir dagegen vom sekundären ON über einen sehr frühen Beleg
von 789: "(...) quiequid ego in loco nuneupato Goldaha hoc est terris, par-
tem in aedifieiis, maneipia his nominibus Ratfrid, Horsca, Adalar Der
detaillierte Schenkungspassus macht die stattliche Grösse dieser mit dem all-
gemeinen Terminus "locus""" bezeichneten Siedlung deutlich. Goldach ist in
der zweiten Hälfte des S.Jh.s bereits eine Gruppenhofsiedlung.

Von keltologischer Seite ist schon der Versuch unternommen worden, mit
Gold anlautende Flur- und Ortsnamen zu einem keltischen Substantiv *go//,
'Bach', zu stellen.'" In unserem Fall wäre wohl die Angleichung des fremden,
unverständlichen Namens durch die Alemannen an ahd. go/f als volksetymo-
logische Nameninterpretation zu verstehen. Eine mögliche Namendeutung aus
dem Deutschen, die deshalb'" der keltischen vorzuziehen ist, bietet Gol n.,
'grober Steinschutt' bzw. das Kollektiv Go/efezz f., 'Haufe unförmig überein-
anderliegender Steine'.'" Tatsächlich hat die GoMac/z in ihrem Oberlauf den
Charakter eine wilden Bergbachs. In tief eingeschnittenen Tobein führt sie viel
Geschiebe zum See hinunter.

Schliesslich ist von germanistischer Seite her auch an eine primäre Zusam-
mensetzung des Gewässernamens aus dem Flussnamen-GW -a/za und dem Ap-
pellativ ahd. go/t (Farbe des mitgeschwemmten Sandes, des Grundgesteins in
einem Abschnitt des Flüsschens) zu denken.'"'

Mit den BW Go/ete« oder GoM gebildete Gewässernamen auf -ac7z/-azz und
auf -6ac/z sind im oberdeutschen Raum sehr häufig.'" An ihrem Oberlauf hat
die GoMac/z die beiden -aha-Siedlungen Oöerac/z und 17«ferac/z+ (heute Ac/z-
zzzz'z/z, Rehetobel AR) sowie den F1N Ac/z(zwe/+ (heute Ochsenbüel, Reheto-
bei AR) angeregt. Alle drei -A/zA-Namen gehen wohl auf eine vorgeschobe-
ne, relativ frühe Siedlung mit dem entsprechenden Simplex-Namen Aac/z zu-
rück. Die wenige Kilometer fiussaufwärts gelegene Streusiedlung Rac/z (Tro-
gen AR) dagegen ist wesentlich jünger.

111 "Was immer ich in besagtem Ort Goldach an Grundstücken und Anteilen an Gebäulichkei-
ten besitze sowie folgende Zinsleute: Ratfrid, Horsca und Adalar (...)."

112 Vgl. Langenbeck, S.24.
113 Probst, S.lOff.
114 Siehe oben, S. 176, Anm.109.
115 Idiotikon II, S.58; vgl. Probst, S.58.
116 In diesem Sinne ('goldfarbiger Fluss') deutet Sonderegger (1957, S.38) den Gewässernamen

Goldach. Vgl. dazu Kaufmann 1977, S.5tf.: "Benennung nach Eigenschaft des Wassers", be-
sonders S.52: "Benennung von Gewässern nach ihrer Farbe oder ihrem Aussehen".

117 Bruckner, S.155, beso. Anm.4; Schwarz 1950, S.195; Sonderegger 1958, S.95 (23.6).
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Seit der Mitte des 15.Jh.s wird GoWöc/i oft mit dem präzisierenden Zusatz
ober- versehen, zur Differenzierung von der gegen den See hin vorgelagerten
Ausbausiedlung Mrfer-/t/«fergoMflc/z."*

Mec/eraoc/z TG bei Amriswil: ca. 438 m ü.M.
Weilersiedlung an der Romanshorner Aach, nur einige hundert Meter von der
Zwillingssicdlung Oberauc/z entfernt. Siehe auch dort. - Die beiden Nachbar-
Siedlungen Mederaac/z und Oheraac/z sind entwicklungsgeschichtlich und
wortbildungsmässig kaum voneinander zu trennen:

Ein ON-Simplex A/za erscheint urkundlich bereits 883. nach Aussage der
anderen Ortsangaben der Quelle bezieht er sich auf /V/eder- oder Ofeeraoc/z.""
Vermutlich noch im Jahr 1286 existiert der alte ON Aac/z ohne lagedifferen-
zierende Zusätze.'-" Erst im frühen 14Jh. scheinen die beiden Siedlungen einen
eigenen Namen und damit eine eigene Identität herauszubilden:
1312 Obronah TUB IV, S.458
1323 in den nidern Aichen (sie!) TUB IV, S.253f.

Der alte Simplexnamen war mit zwei verschiedenen Adjektiven versehen
worden, um Ortsangaben zu präzisieren. Die eine dieser beiden Siedlungen,
vermutlich das nur selten erwähnte Oheraac/z, müssen wir uns als hochmit-
telalterliche Ausbausiedlung der anderen, in diesem Falle von Merferaac/z, vor-
stellen.

Die dichte Belegreihe der Ursprungssiedlung Merferaac/z zeigt eine dia-
lektale Eigenart des oberthurgauischen Raumes, die des öfteren Verwirrung
stiftet: £7 wird zu langem a monophthongiert:'-'
1323 in den nidern Aichen TUB IV, S.458
1325 in den Nidren Aichen TUB IV, S.486
1354 7.e Nideren Ah TUB V. S.477f.

passim
1389 ze Nidern Ach UASG IV, S.385

passim

Die beiden frühesten diphthongierten Belege weisen Merferaac/z nicht etwa
der Schicht der mit Baumnamen gebildeten Ortsnamen zu,'- sondern sind hy-
perkorrekte Schreibformen. Der mit den Eigenheiten der Oberthurgauer Spra-

118 Siehe unten ON Untergoldach, sub voce.
119 TUB I, S.147
120 TUB III, S.704. Möglicherweise steht aber diese Ortsangabe für den Ort Aach bei Romans-

horn. Siehe dort.
121 SDS I, S.l 14ff.
122 Vertreter dieser wohl bis in die früheste alemannische Zeit zurückreichenden Schicht finden

sich vereinzelt auch im Bereich des "Pagus Arbungouwe", so etwa der ON Buech im Egnach,
der bereits um 854 als "Puocha" (TUB I, S.101) erwähnt wird.
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che vertraute St.Galler Kanzlist glaubte jeweils, ein zu langem rz monophthon-
giertes ez normalisieren zu müssen.'"'

O/zmzzzc/z 7"G bei Amriswil: ca. 440 m ü.M.
Wez7mzez//zzzzg rzzz z/er Eozzzzzzz.v/zozviez' /Lzc/z. Siehe ON Mez/eraac/z im vorher-
gehenden Abschnitt.

O/zczyzc/z /IE bei Rehetobel AR: ca. 670 m ü.M.
Einzelgehöft am oberen Lauf der GoMac/z. Gegenstück zur benachbarten Sied-
lung i/zzfez" /L7/+ (heute: Ac/zzzzz'z/zj. Siehe auch dort.

O/ze/'.s'Zezzzzzc'/z SG bei Steinach: ca. 478 m ü.M.
Grossweiler am Unterlauf der Steinach, ca. 1,5 km von der gleichnamigen Ufer-
Siedlung Steinach entfernt, beim Übergang des Flüsschens vom Sfezzzöc/zfohe/

in die Sfezzzflc/zez- Ehezze.

Das adjektivische Erstglied des Namens, das die relative Lage des Sied-
lungsplatzes zum alten -zz/zzz-Ort Steinach angibt und die späte Erstnennung
(1369)'"'* markieren Oheztsfez'ziczc/z als von SVezzzzzc/z aus gegründete und gegen
die aufsteigenden Hügelzonen hin verlagerte Ausbausiedlung. Dieser ur-
sprüngliche Siedlungszusammenhang zerriss allerdings bald, wie die bis fürs
Spätmittelalter bezeugte kirchliche Zugehörigkeit von 07>ei'5fez'zzzzc/? zu Arbon
belegt - während zum Pfarrsprengel Srez'zzzzc/z neben Mer/ez'-Sfezzzflc/z noch Tü-
bach gehörte.'"' Siehe ON Gzczzzzzc/z.

Ezzzzc/z SG bei Häggenschwil: ca. 478 m ü.M.
Einzelhofsiedlung über dem //egzhzzcMzzz/gzz/zfl, dem Weiler ßa/gezz TG direkt
gegenüberliegende st.gallische Enklave.

Der alte -rt/zzz-Name des Hegibachs regte an seinem Lauf möglicherweise
auch den ON Eanc/z an: Dativ-Lokativ sg. *zz rfez'o a/zo, *zzzzzz zfero a/zo, mit ag-
glutiniertem Artikel. In diesem Sinne, als "Hof Ach", wurde dieser ON in Kar-
tenwerken des frühen 18. und frühen 19.Jahrhunderts interpretiert.""

Eine zweite Deutung des ON, die in keinem Zusammenhang mit der Hy-
dronymie steht, eröffnet ein Urbareintrag von 1302: "ab der Aiche"."' Nach
Ausweis des Urkundenzusammenhanges ist diese Angabe als Name eines in
der bischöflich-konstanzischen Grundherrschaft zinspflichtigen Bauerngüt-

123 Umgekehrt finden die mdal. Formen sehr oft Eingang in die Urkunden, so etwa bereits 1277

(TUB III, S.553: "(...) der hof der da hazzit Andernouve." - Abgegangen, bei Sitterdorf.
124 UASG IV. S.90.
125 HBLS, Bd.VI, S.530. - Vgl. den Parallelfall: Stammsiedlung (Ober-)Goldach und Ausbau-

Siedlung Nider-/Untergoldach, sub vocibus.
126 Lüchinger, Tafel 36f.; Topo SG.
127 TUB IV, S.846. Dazu gehört möglicherweise auch "zu Aicha" (TUB V, S.645, a.1358, actum

Ort: Konstanz).
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chens zu verstehen.'-" Gemäss der Oberthurgauer Monophthongierung von
altem er zu langem a könnte sich - durch Agglutination des Artikels - ab e/er

A/c/ze/e/cbtza.Raac/7 entwickelt haben.'"" In diesem Falle stünde derON Faac/z
in keinem Zusammenhang mit dem alten -aba-Namen des //eg/bac7z,v. Ange-
sichts der erhaltenen -a/ia-Belege dürfte jedoch in der Siedlungsbezeichnung
ab rfer arcbe, falls sie überhaupt zu Faac/z gehört, doch eher eine hyperkor-
rekte Kanzleiform vorliegen.""

Sa/msac/z TG: ca. 402 m ü.M.
Kirchdorf und politische Gemeinde am Unterlauf und im Mündungsgebiet der
Romans/zorner Aach, ca. 500 m vom Seeufer entfernt.

In der heute abgegangenen Doppelform Sabizvac/z erscheint das Flüsschen
Aach erst in einer hochmittelalterlichen Urkunde. Es ist dies die wichtige Be-
stätigungsurkunde Kaiser Friedrichs I. Barbarossa von 1155, deren Ausführ-
lichkeit wir auch die Erstnennung des ON £g«ac/z verdanken."' Die Be-
Schreibung der "termini foresti arbonensis" beginnt beim "flumen salmasa"
und endet, nach Beschreibung eines weiten Bogens über Säntis und Rhein-
mündung, wieder hier, "ad gemundas ad predictum fluvium salmasa"."" Der
Passus über den Arboner Forst, wie auch andere Teile der hochmittelalterli-
chen Urkunde,'" basiert direkt auf einer Vorlage aus karolingischer Zeit. Daher
die archaisch anmutende Schreibung der Toponymie. Sie spiegelt weitgehend
den Sprachstand des 9.Jh.s wider.

Das deutsche Wort "gemundas" ist ein latinisierter Akk.pl. von ahd. mwn<7

st.m., 'Mündung', bzw. ahd. gz'mtzwflfz st.n., mit kollektivierendem Präfix. Bei
dieser Ortsangabe handelt es sich m.E. nicht um ein blosses Appellativ, nhd.
Müncbozg, sondern um den abgegangenen Ortsnamen *Gwzü«<7en. Zwar durch-
brechen die mlat. Urkunden sehr oft die Ebene der Einsprachigkeit, dies ge-
schieht jedoch nur zur Angabe von Orts- oder Flurnamen und bei der Ver-
wendung von Sachwörtern, die nicht mit einem lat. Aequivalent ausgedrückt

128 In dieser Gegend zeigt etwa auch das 500 Jahre ältere Beispiel der "quercus magna" in der
Grenzbereinigungsurkunde von 854 (TUB I, S.102), dass markante Bäume flur- und ortsna-
menbildend sind. Der darin festgelegte Verlauf der Grenze zwischen dem konstanzischen
und dem st.gallischen Bereich schliesst allerdings eine Gleichsetzung von Raach und quer-
cus magna aus. Siehe dazu unten, S.193, Anm.8.

129 Vgl. oben, ON Niederaach (sub voce), die Hyperkorrektur bzw. Interpretation von "nideren
Ach" zu "nideren Aichen".

130 So deutet etwa auch Vadian (Bd. I, S.106) den alten -aha-GeN Steinach zur Form Steineich
um.

131 TUB II, S.139; vgl. oben S.63f.
132 Zum Arboner Forst siehe unten. "Die Grenzen des forestum Arbonensis",S.194f.
133 Siehe oben, "Bischofshöri", S.81.
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werden können.'-"' Den Inhalt "zur Mündung des bereits erwähnten Flusses
Salmsach" hätte der Kanzlist gewiss mit "ad ostium praedicti fluminis salma-
sa" übersetzt.

Der Ort Sfl/msflc/z bietet sich zur Identifizierung des halbappellativischen
ON jOTii/nrfflj an, wird er selbst doch in der genannten Barbarossa-Urkunde
nicht erwähnt. Er ist aber nach dem gleichnamigen Flüsschen benannt und liegt
in dessen Mündungsgebiet. Zudem erstreckt sich zwischen dem Weichbild des

heutigen Dorfes und dem Seeufer Sumpf- oder Ackerland, dessen Namen-
landschaft stark hydronymisch geprägt ist.

Beim Versuch der Lokalisierung abgegangener ON dürfen wir jedoch nicht
von der heutigen Lage und Grösse der Siedlungen ausgehen. Bruno Boesch
hat darauf hingewiesen, dass die historische Siedlungsform in Ausbaugebie-
ten die Flofsiedlung ist."- Gerade im südwestlichen Oberthurgau, im Gebiet
des frühmittelalterlichen "Pagus Arbungouwe", dem Sfl/msac/z auch zugehört,
ist dies heute noch deutlich erkennbar.""

Ich möchte den Ort gemunrias als eine etwas seewärts gelegene Einzelhof-
Siedlung verstehen, die später in der anwachsenden Gruppenhofsiedlung
Sa/msuc/z aufging. Im Egnach sind Siedlungsverschmelzungen bis hinein in die
neueste Zeit ein häufig zu beobachtendes Phänomen, "' das eng mit dem für
diese Gegend charakteristischen Siedlungsbild zusammenhängt: Die Anzahl
dicht nebeneinanderliegender Kleinsiedlungen ist hier ausserordentlich hoch.
Su/msac/z selbst tritt bereits 1159 (Erstnennung) als stattliche Siedlung mit
dorfähnlichem Charakter auf. Allein diese Tatsache macht einen so späten
Namenwechsel eher unwahrscheinlich: "(...) sive in curtibus scilicet Salmasa
et quinque scupozis in eadem villa

Der primäre Fluss- und sekundäre Siedlungsname Salmsach ist eine pa-
tronymisch zusammengesetzte Wortbildung auf -u/zu."" Drei verschiedene
Erstglieder, die sich wegen ihrer lautlichen Nähe volkssprachlich leicht mi-
sehen und daher zusammenfallen können, kommen in Betracht: Der german.
134 Als Beispiele für die "berechtigte" Verwendung ahd. Wortgutes, d.h. deutscher Fachwörter,

greife ich eine Urkunde von 846 (UASG II, S.19f.) heraus: "(...) id est VI maldras de avena
et I maldram de kernone - das sind 6 Malter (Getreidemass) Hafer und 1 Malter Kernen
(beste Kornqualität, entspelzter Dinkel) (...)." - Vgl. zu diesem Problem Schaltegger Bd.IV,
S.847, Anm.8; Sonderegger 1957, S.16 (mit Literaturangeben).

135 Boesch 1960, S.214.
136 Siehe oben die zu Kap.3.1 einleitenden Bemerkungen, beso. Abb.16 zu den "Siedlungsfor-

men im Egnach", S.159.
137 Die von Schmid 1918 zusammengestellte "Thurgauische Orts- und Bevölkerungsstatistik"

(Anhang, S.151f.) führt etwa die Siedlungsverschmelzungen des 19.Jh.s namentlich auf.
138 TUB II, S.172: "(...) alles, was mir von den Fronhöfen und den fünf Schupposen (Bauern-

gütern) und den Neubrüchen (Rodungsland) in Salmsach gehört (...)."
139 Krähe dagegen (1964, S.50) deutet Salmsach bezeichnenderweise als alteuropäischen Fluss-

namen. Er stellt ihn zu idg. *sal, 'Bach', 'Wasser', ohne allerdings auf das Zwischenelement
-mas- einzugehen. Auch lässt er die ausgeprägt patronymische Prägung der -aha-Schicht süd-
lieh der Romanshorner Aach gänzlich ausser acht.
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PN Sö/mö«"", der im gesamten St.Galler Namenschatz nicht vertreten ist und
deshalb auf ein sehr hohes Alter des Orts- bzw. Gewässernamens hinwiese, die
Amtsbezeichnung ahd. sa//«ah, 'Mittelsperson bei rechtlichen Übergaben',
'Vormund'. 'Schutzherr',"' und schliesslich der christlich motivierte PN he-
bräischen Ursprungs bzw. dessen Kurzform Sa//??.

Im 9.Jh. standen drei für die karolingische Reichs- und Kulturgeschichte
bedeutende Bischöfe dieses Namens der Diözese Konstanz vor: 5a/o/?zoa /.

(838-871), von Otfried von Weissenburg in einem panegyrischen Vorwort zu
seinem Evangelienbuch geehrt,"' Sa/omcw //. (875-890), zugleich Abt von
St.Gallen, und schliesslich der als Berater dreier spätkarolingischer Kaiser
und als Abtbischof in Personalunion einflussreiche &Zo»ion ///. (890-919)."'
Aufgrund der Besitzverhältnisse von Bistum und Kloster kommen alle drei
Persönlichkeiten als Namengeber in Frage.

Wie beim Parallelfall ON Zyg/zflc/? - Bischof Ztg/Vio ist auch hier ein direk-
ter Zusammenhang zwischen dem ON Sö/m.vflc/z und einem der Bischöfe Sa-

/omo« - obwohl von Flistorikerseite oft postuliert'" - weitgehend auszu-
schliessen."' Der Siedlungsgründer Salomon/Salm muss nicht Kleriker, ge-
schweige denn Bischof gewesen sein. Christianisierte Alemannen nahmen oft,

140 Förstemann 1. Sp.1293; Kaufmann 1968, S.301.
141 Vgl. Boesch 1981. S. 17; 1982, S.266.
142 Otfried, S.8: Salomoni Episcopo Otfridus

Si sälida gimüati Sälomones güati
ther biscof ist nu ediles Köstinzero sedale

"Otfried (entbietet) dem Bischof Salomon (seinen Gruss). Es sei (widerfahre) der Vortreff-
lichkeit Salomons, der gegenwärtig auf dem edlen Konstanzer Stuhl Bischof ist, ein ange-
nehmes Geschick." - Zur Datierungsfrage siehe Ehrismann, S. 173.

143 Über die Bedeutung Salomons III., der aus der selben Adelsfamilie wie Salomon I. stamm-
tc, für Reich, Bistum und Abtei, siehe Maurer 1973, S.22-25; ders. 1981, S.45.

144 Zuletzt etwa Maurer 1973, S.46; 1981, S.47, der den ON als Stütze für die These von der Grün-
dung einer Klerikergemeinschaft durch Salomon I. in Salmsach und deren Translation nach
St.Stephan in Konstanz durch Salomon III. nutzen möchte. Vgl. vorhergehende Anm. Die
Gründungsgeschichte des Stiftes St.Stephan, wie sie Maurer entwirft, soll hier nicht in Frage
gestellt werden, hingegen die Nutzbarmachung des ON Salmsach für die Gründungs-
geschichte:
Es sind erstmals frühneuhochzeitliche Quellen, die den Ort Salmsach in Beziehung zu den

legendären Bischöfen Salomon bringen, im Gegensatz zu den spätmittelalterlichen konstan-
zischen Stadtchroniken, was auch Maurer "merkwürdig berührt". Nicht zuletzt müsste hier
zunächst an eine Historisierung mit den im Zeitalter des Humanismus im Bodenseegebiet
beliebten Mitteln der Namendeutung und -etymologie gedacht werden. Siehe dazu Meyer
1959, S. 16-19.

145 Einer freundlichen Mitteilung der Gemeindebehörde von Salmsach verdanke ich den volks-
kundlichen Hinweis, dass eine Lokalsage einen der Bischöfe Salomon als Ortsgründer ehrt.
Nach Auskunft des Thurgauer Sagenkenners und -herausgebers Dino Larese, trägt die ihm
unbekannte Sage alle Züge echten, alten Volksgutes. Historischen Zeugniswert ist jedoch der
Salomonssage nicht beizumessen.
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wohl als demonstrativen Ausdruck ihres neuen Bekenntnisses, biblische
Namen an.""

Die Grösse und frühe Bedeutung des Grenzflüsschens /k/c/i/Su/m.sflc/j und
die Lage des Ortes im ufernahen, d.h. siedlungsgünstigen Bereich und auf dem
Grenzgürtel zwischen dem "Pagus Arbungouwe" und der "Waldrammeshun-
tare" bzw. an der Nordgrenze des "forestis arbonensis" lassen darauf schlies-
sen, dass der Name %/mra-o/jfl mehr als zwei Jahrhunderte vor den Bischö-
fen Sö/omou entstanden ist,"" es sei denn, wir postulierten einen späteren Na-
menwechsel.

Sto'nflc/? SG: ca. 400 m ü.M.
Politische Gemeinde und Kirchdorf bei der Mündung des Flüsschens Stemac/i
in den Obersee.

Die frühe Nennung des Gewässernamens Stefnöc/i verdanken wir der Tat-
sache, dass Gallus seine Zelle und hundert Jahre später Otmar das Kloster am
Oberlauf dieses Flüsschens errichteten. Der urkundlichen Lokalisierungsfor-
mel für das Kloster, die in ahd. Zeit bis 811"" die Raumnamen "pagus Arbo-
nensis" oder "Turgouwe" enthielt, wurde sehr oft als präzisierendes Element
der Name des vorbeifliessenden Wasserlaufes beigefügt. Die Erstnennung
(757) der Sre/nnch lautet daher: "(...) ubi ipse [Gallus] requiescit in corpore,
super fluviolum Stainaha in solitudine in pago Durgaugense (...)."""

Im späten 8. und frühen 9.Jh. wird der deutsche Gewässername gerne lati-
nisiert. So etwa um 792: "Sacrosancta ecclesia saneti Galloni, qui est constructa
super fluviolum, qui dicitur Petrosa, et in illo pago Arbonense Die
Übersetzung des deutschen Namens .SYe/w/Yt« in den lat. Kunstnamen Petras«
entspringt wohl nicht nur dem Bemühen klösterlicher Kanzlisten um eine rein
lateinische Urkundensprache. Hinter dieser für Orts- und Flurnamen «m/W/-
c/?e/i Übersetzungsübung'" sehe ich vielmehr eine fromme und gelehrte Wort-
Spielerei in Anlehnung an das "Bekenntnis des Petrus" aus dem Matthäus-
Evangelium:'" Sfe/Yza/z« > Petras« > Aposfe/ Petras. Das Kloster St.Gallen als

146 So begegnen wir im oberbadischen Raum um die Mitte des 9.Jh.s (UASG II, S.4f.) einer ge-
wissen Meginrada und ihren drei Kindern Salomon, David und Meginrat(a). Dagegen steht
Salomons Sohn Madalbertus (UASG II. S.29) wiederum ganz in der german.-al. Namenge-
bungstradition.

147 Ein Parallelbeispiel liegt auf der Nordseite des Bodensees im Linzgauer ON Salem < Sal-
manneswilare (a. 1140) bei Überlingen vor. Siehe dazu Löffler, S.162.

148 Siehe oben S.116.
149 UASG I, S.25: "(...) wo der Leib des heiligen Gallus in einer einsamen Gegend desThurgaus,

über dem Flüsschen Steinach ruht (...)."
150 UASG I, S.125: "Die allerheiligste Kirche des heiligen Gallus, die im Gebiet von Arbon über

jenem Flüsschen erbaut worden ist, das Petrosa heisst (...)."
151 Siehe oben, S. 132.
152 Matthäus 16,11 (Zürcher Bibel): "Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Fei-

sen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten des Totenreiches werden nicht fester sein
als sie."
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oberdeutsches Kirchenzentrum jener Zeit wird mittels einer angepassten ono-
mastischen Einbettung zum Glaubensfundament schlechthin verklärt. Auch
Wetti bedient sich in seiner Gallusvita um ca. 820 dieser literarisch-mystischen
Spielerei, als er beschreibt, dass Gallus "pervenitur ad fluviolum Petrosa""',
um hier seine Zelle zu bauen. Walahfrid dagegen braucht ca. 10 Jahre später
bereits wieder den deutschen Namen Steinaha.'®

Der Siedlungsplatz Sto'nac/z wird ebenfalls früh, bereits um 782, als erster
Ort im Pagzö Arhzzzzgozzw überhaupt, erwähnt: "Et hoc est, quod donamus in

pago Arboninse in villa que vocatur Steinaha Die Bezeichnung der
Siedlung als "villa" sagt nichts über ihre Grösse aus. Die rnlat. Appellative
/oazs und vz'//fl sind in den Urkunden nicht klassifizierend, sondern sie werden

synonym, etwa in der Bedeutung 'Siedlung', 'Ortschaft', verwendet.
In einer Übertragungs-Urkunde von 845 erscheint der ON zweimal als

"Steinau"."" Diese Abweichung von der tatsächlichen ON-Form illustriert die
Nähe der beiden ahd. *a/zvFd-DerzVafe ouira und a/za.'" Die Deutung des Na-
mens Steina/m als 'Steinflüsschen', 'Flüsschen, das Steine mit sich führt', wird
durch die Latinisierung des Gewässernamens zu Pe/rosa in ahd. Zeit unter-
stützt. Die S7ez>zac/z überwindet die hohe Geländestufe zwischen dem St.Gal-
ler Plateau (ca.645m.ü.M.) und dem flachen Uferstreifen des Obersees
(ca.410m.ü.M.) in der tiefen Schlucht des SYeznac/zfohefc. Bei anhaltendem
Regen verwandelt sich das Flüsschen in einen reissenden Gebirgsbach und
schwemmt grosse Mengen an Geröll und Steinen zu Tal.

Seit dem 14.Jh. wird der alte Hafenplatz des Klosters'® und frühe Kirchort"''
oft mit der differenzierenden Präposition Nider- bzw. Unter- versehen - ein
Zeichen für die Existenz der hügelwärts versetzten Ausbausiedlung Ober-
steinach.'®

7ahac/z SG: ca. 415 m ü.M.
Kirchdorf und politische Gemeinde am Unterlauf des 7/ornhnc/zs', ca. 1200 m
vom Seeufer entfernt.

Trotz scheinbar eindeutiger Namenform und trotz der Lage des Ortes in-
mitten der geschlossenen Schicht der -n/za-Namen ist der ON Tahac/z eine

153 Kap. 11.S.262.
154 Kap. 11.S.292.
155 UASG I. S.92: "Folgendes geben wir aus Steinach, einem Ort. der im Gebiet von Arbon liegt

(...)."
156 TUB I, S.79f. Actum-Ort ist Steinach selbst.
157 Siehe oben, S.162.
158 HBLS, Bd.VI, S.529.
159 Die Tradition des Otpert von 845 (TUB I, S.79f.) erfolgt zugunsten eines offenbar bereits

bestehenden Gotteshauses in Steinach.
160 Erstnennung: a. 1369; siehe oben, sub voce.
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primäre Bildung auf -bzzc/z."'' Dies zeigt die Form der späten Erstnennung der
Siedlung aus dem Jahr 1207: "Tiuffenbach"."'-

Das U ASG belegt weder den heutigen, noch den abgegangenen Namen des
vorbeifliessenden Wasserlaufs, den der ON bis heute konserviert. Der Na-
menwechsel 77z(/i?zzb<:zc7z zu //o/vzhzzc/z kann daher vorläufig zeitlich nicht ein-
gegrenzt werden. Es ist als ein Zeichen für die Bedeutungszunahme der Ufer-
Siedlung /Zorn zu werten, dass ihr Name das ältere adjektivische Gewässerna-
men-GW zu verdrängen vermochte.

Der abgegangene Gewässername 77zz/ezzhzzc/z ist eine pczr.v pro toto-Na-
menbildung. Das Charakteristikum eines einzelnen Bachabschnittes wurde auf
den gesamten Wasserlauf übertragen: Der Oberlauf des //orrzhacfo ist tief in
die voralpine Geländestufe eingeschnitten. Ein Parallelbeispiel dieses häufig
vorkommenden Bachnamens kennen wir auf dem Gebiet der unterrheintal-
ischen Gemeinde ßu/guc/z; "Tüffenbach"+."''

Der Wechsel von der alten Namenform 7zzz/e«/;zzc/z zum unechten -a/z«-

Namen Tuhac/z beruht einerseits auf einer artikulationsökonomischen Ent-
wicklung (Kontraktion), wurde aber andererseits wohl auch von der Prä-
gungskraft benachbarter echter -a/za-Gewässer- und Ortsnamen (Ablenkung)
unterstützt.

Cnterac/z+ /Ii? zu Rehetobel/Speicherschwendi: ca. 619 m ü.M.
Abgegangener, noch Mitte des 19.Jh.s gebräuchliche Namenform für die heu-
tige, am Oberlauf der Go/t/ac/z gelegene Ac/zzzzzz/z.

Das benachbarte, flussaufwärts gelegene sprachliche Gegenstück zu t/zz-

terac/z ist die Einzelhofsiedlung Oberac/z. Damit liegt ein entstehungsmässiger
Parallelfall zur Paarsiedlung Oizeraac/z/Mer/eraac/z im mittleren Aachtal vor.
Die beiden durch adjektivische Zusätze, oher- (Goldach-aufwärts) und zz/zZer-

(Goldach-talwärts) differenzierte ON gehen auf eine Simplex-Aac/z zurück.
Sie kennzeichnen den Zusammenhang von älterer Stammsiedlung (U/zier-
ac/z+) zu jüngerer und daher bergwärts gelegener Ausbausiedlung (Oherac/z).

t/zzZergoWac/z SG bei Goldach: ca. 429 m ü.M.
Seewärts gelegener Ortsteil von GoMac/z, heutige Neubau- und Einfamilien-
haus-Siedlung an der Strassenkreuzung Goldach/Tübach bzw. St.Gallen/Ror-
schäch.

Der adjektivische Zusatz gibt die relative Lage des Siedlungsplatzes zur
Stammsiedlung an. Damit kennzeichnet er das im 14.Jh. erstmals erwähnte

161 So ordnet etwa May (S.19), der allerdings die beiden Gewässernamen-GW -ach und -bach
überhaupt nicht unterscheidet, den ON Tübach der -aha-Namenschicht zu.

162 CHSG, S.71; vgl. May, S.19, Anm.37.
163 Hammer, S.55.
164 Topo.SG, Blatt St.Gallen-Trogen: "Unter Ach". In der selben Quelle heisst das in nordöst-

licher Richtung angrenzende Gewann Ochsenbüel noch Achbühel.
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"Nidra Golda", zu mhd. zzzdez; 'unterhalb befindlich', 'tiefer, d.h. seewärts ge-
legen', als Ausbausiedlung von (Ob<?z--)Go/z/ac/z."" - Siehe oben ON GoWac/;,
sub voce.

Uzzfenvzevzflc/zZ AR zu Lutzenberg: ca. 685 m ü.M.
Wesentlich tiefer als der Siedlungskern gelegener Ortsteil von Wzemzc/zZ, nahe
der Gemeinde- und Kantonsgrenze zu Rorschacherberg an steiler Lage. - Siehe
ON VFze/zzzc/zf im nächsten Abschnitt.

VFzeziöc/zf AR zu Lutzenberg: ca. 720 m ü.M.
Weilersiedlung, ca. 500 m von den Uferzonen des Obersees entfernt, auf einem
Geländesporn des Rorschacherbergs hoch über dem Engitobcl (Steinli- oder
Mattenbach).

Sonderegger bringt den ON W/eziuc/zr, ausgehend von einer urkundlichen
Form "ze wihenneht" (1366)""', indirekt mit dem Weihnachtsfest in Verbin-
dung, indem er ihn als ahd. *ze r/era ivz/zzzzi naht deutet: "Der Name beruht
vermutlich auf einem spätmittelalterlichen Abgabetermin der Höfe Wienacht,
welche auf Weihnachten gewisse Zinsleistungen zu entrichten hatten.""" Weih-
nachten, so stützt Sonderegger seine Deutung ab, sei ein Zinstermin, der so-
wohl durch St.Galler Urkunden, als auch durch das Habsburger Urbar für die
Nordostschweiz bezeugt, also üblich sei.

Weihnachten ist jedoch nur einer unter vielen Rechnungs- und Zinstermi-
nen und hat gegenüber den übrigen Zinsdaten wie /zzcobz (25.7.), Ruz-f/zo/omäz

(24.8.), Mzc/zuefc (29.9.), Maztzuz (11.11.), Lzc/ztme^ (2.2.) und Vrz/ezz/zYzz (14.2.)
keine besondere oder herausgehobene Bedeutung."'" Der Rechnungs- oder
Zinstermin Wez'/zzzuc/zZezr käme allenfalls dann als Benennungsmotiv der Sied-

lung in Frage, wenn es sich zeigte, dass die Höfe VFzezzuc/zr als einzige der wei-
teren Umgebung an Weihnachten ihre Abgaben entrichteten. An Quellen, die
darüber Aufschluss geben könnten, nämlich an laufenden Rechnungen, man-
gelt es für das Kloster St.Gallen im Spätmittelalter weitgehend.

Auch die breite urkundliche Beleglage des ON"'" läuft nicht zwingend auf
die "Weihnachts-These" hinaus. Abgesehen von der grundsätzlichen Assonanz
lassen nur gerade z wz Formen an eine Zusammenhang mit Weihnachten den-
ken - alle anderen Belege zeigen, angefangen bei der Erstnennung von 1275,
die heutige Lautgestalt "Wienacht": Die oben erwähnte Form von 1366, deren

165 UASG III, S.766. - Vgl. den Parallelfall: Stammsiedlung (Nider-/Unter-)Steinach und Aus-
bausiedlung Obersteinach, sub voeibus.

166 UASG IV. S.72.
167 Sonderegger 1958, S.23 und S.376.
168 Nach einer freundlichen Mitteilung von zwei Kennern des St.Galler Wirtschafts- und Ver-

waltungsschriftgutes, L.Hollenstein (Stiftsarchiv St.Gallen) und F.Zangger (Historisches
Seminar der Universität Zürich).

169 Beleglisten werden bei Wernli (Kontinuität, S.37) und bei Sonderegger 1958, S.23 aufgeführt.

186



Vorderglied sich an ahd. wz/zezz anzulehnen scheint und die Form von 1325 ("ze
Winahten"), die auf *ze r/era vvz/zzzzz zzzz/zZzzzz hindeuten könnte.

Ich sehe in den Höfen Wienacht vielmehr das letzte und südlichste Glied
der langen Kette von -n/ia-ON am Obersee:''" Das Patronym Wzzzo ist in den
St.Galler Quellen gut bezeugt, um 801 im Actum-Ort Eschenbach SG und 895

in Aawangen TG.'" Insbesondere Doppelnamen dieses Erstgliedes sind sehr
häufig zu beobachten.'" Im weiteren geographischen Umfeld unseres Unter-
suchungsgebietes liegt die Kurz- oder Simplexform WzVzo bereits zwei thur-
gauischen ON zugrunde: ßäzzz/zozz und VFezzzzzzgezz.'" Es sind dies aufgrund ihrer
Schichtenzugehörigkeit zu den -zzzgezz- bzw. den -zzzg/zo/ezz-Namen .ve/zz'/nz/ze

Siedlungen.
In allen historischen Formen des ON VTzezzac/zZ fehlen Spuren einer Geni-

tivendung. Ein Patronym kann jedoch auch zz/z/Ze/cfzerr, in echter Kompositi-
on. mit einem ON-Grundwort zusammentreten.'" Einfacher noch, die ver-
kürzte Form *winaha ist schlicht artikulationsökonomischer als die flektierte
Form *vvzzzezzu/zfl.

Das endständige z repräsentiert möglicherweise ein freies, wortkörperver-
stärkendes Endmorphem,das zu einem Zeitpunkt an die abgeschwächte Na-
menform trat, da das Gewässernamenwort a/zu seine appellativische Verwen-
dung bereits weitgehend eingebüsst hatte. Ob mit oder ohne Endungs-/, der
Name der äbtischen Siedlung *vv/zzzz/z(t) wurde von den St.Galler Kanzlisten
fromm interpretiert als tvzVzezzzzzz/zf und machte in der Folge eine dementspre-
chende lautliche Entwicklung durch.'" Mangels früher Belege lässt sich über
den Zeitpunkt der religiös motivierten Namendeutung bzw. -modifikation
nichts Genaues sagen. Die indirekte Erstnennung des ON in der Gestalt eines
hochmittelalterlichen FaN vom Typus "Herkunftsname"'" aus dem späten
13.Jh. lautet jedenfalls bereits: "Chuonrat der Wienachter".'"

Als -zz/zö-Name ist VUez/zzc/zZ ein primärer Gewässername, d.h. wurde erst
sekundär auf eine Siedlung übertragen. Als namengebende Wasserläufe kom-
men der unbedeutende ÄTezzzzezz/zzzc/z"", wohl eher aber der tief ins Engitobel
eingegrabene Muttezz- oder Srezzz/zZzöc/z in Frage.

170 Auf diese Möglichkeit der Namendeutung hat bereits Wernli (Kontinuität, S.37f.) hingevvie-
sen.

171 UASG I, S.154; TUB I, S. 179.
172 Subsidia, S.651f.
173 "Wininchovun": TUB I, S. 120, a. 865; "inwiningin" (mit agglutinierter Präposition): TUB II,

S.350, a. 1219.
174 Vgl. oben Hebbach, S.168, beso. Anm.60; Irach und Balgach, sub voeibus.
175 Siehe unten ON Frasnacht, S.233f.
176 Siehe dazu Sonderegger 1958, S.233 und Idiotikon, Bd.4, S.661.
177 Bach, Bd.I/1, §226ff.
178 UASG III, S.202.
179 Der Krennenbach endet heute unterhalb von Buchen SG bei Thal in einer Entwässerungs-

anlage.
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3.2.3. Auswertung und Schichteninterpretation

Die Dichte der -nha-Namenschicht erweist sich im "pagus Arbungouwe"
als ungewöhnlich hoch. Mit ihr ist allenfalls noch jene des auf der gegenüber-
liegenden Seite des Obersees liegenden untervorarlbergischen Raumes um
Bregenz zu vergleichen. Von einer toponomastischen und siedlungsge-
schichtlichen Auswertung dieser kleinarealen Hydronymiebefunde dürfen wir
daher differenzierte Ergebnisse erwarten. Zwar werden Bedingung, Art und
Zeitraum der alemannischen Primärbesiedlung am Obersee im Zentrum der
Interpretation stehen, untrennbar damit hängen jedoch Themen zusammen
wie: Abgrenzung r/er Getyrmernö/nen-GW -ach nnr/ -bach; Phänomene »nter-
sch/eä/Zch mohv/erter MwnensitbsMztf/on," primäre um/ se/amr/äre /Vameuge-
buug bei Gewässernamen um/ Ortsnamen etc.

Die Überlieferungsbasis der Gewässernamen auf -aha im untersuchten Ge-
biet muss als sehr breit bezeichnet werden. Zunächst verfügen wir von im-
merhin fünf Flussläufen über frühe urkundliche Belege, weil deren Lage und
Lauf je in einem bestimmten historischen Kontext offenbar entscheidend war.
Die .S'a/msaha (Romanshorner Aach), die .Säe/nah« (Hegibach-Wilerbach) und
die ßa/gaha (Hegibach-Arboner Aach) waren be,yhzrec/?z7/ch re/evam zur An-

180 Eine siedlungsgeschichtlich ebenfalls relevante -aha-Namenhäufung stellt Greule (S.98f.) im
Elsass um Strassburg und im Breuschtal fest.
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gäbe von Grenzmarken. Die Srez/za/za (Steinach) erfüllte eine »zysttsc/z-re/z-

gzosz? /?o//e in der stereotypen Lokalisierungsformel für das Kloster St.Gallen.
Die /rac/z/TVz'gra zk/zza (Irabach) schliesslich diente zur genauen Lagebe-
Schreibung der Kirche St.Mangen innerhalb des weiteren Klosterbezirks.

Darüberhinaus leben aber einige abgegangene Gewässernamen noch in
heutigen Orts- und Flurnamen direkt Iffa/gerz. £gzzac/z, Sa/zzzsac/z, Wzezzac/zZ)

oder indirekt Mac/zerz) fort, können also aus ihnen erschlossen oder mit ihrer
Hilfe lokalisiert werden.

3.2.3.1. Von -aha zu -bach
Die Grösse eines Wasserlaufs scheint ein wesentliches Kriterium für die Be-

wahrung oder das Abgehen des Flussnamen-GW -a/za zu sein, entsprechend
der mdal. Verwendung des (Halb)Appellativs A(a)c/z;'"' Das Beispiel der als

Grenzfluss ehemals bedeutenden ^gerza/za-.sz'ezzza/zu illustriert die Verdrän-
gung von -ac/z durch -/zzzc/z. Dieser heutige Wz7erfoac/z-//egz£>ac/z genannte Was-
serlauf stellt bei durchschnittlichen Wetterverhältnissen nur ein unbedeuten-
des Rinnsal dar. So treten allmählich an die Stelle der alten -a/za-Namen - für
den Oberlauf sfezTza/za nachweislich nach 1155, für den Unterlauf Egzrac/z end-

181 Siehe oben. S. 162f.
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gültig erst im 19.Jahrhundert - neue Gewässernamen mit dem Grundwort
-bflc/z, das mehr Wortkörper hat. Auch der im Bezug auf seine Grösse unbe-
deutende Oberlauf der Ar/wzzcr Azzc/i, das ehemals bedeutende Grenzbäch-
lein "balgaha" von 854, hat sich zu einem //egz'hzzc/z entwickelt.

Am reinsten allerdings zeigt sich die Verdrängung des alten Gewässerna-
menwortes durch das "attraktivere", neue -hzzc7z dort, wo blosse Substituierung
des GW vorliegt: /rac/z > /rabzzc/z. Mit seinen wenigen Kilometern Länge
gehört auch der /rahac/z im "Pagus Arbungouwe" zur Kategorie der kleinen
Wasserläufe.

Geradewegs umgekehrt als bei den bisher genannten Beispielen ist das Ver-
hältnis von historischer und geographischer Bedeutung beim Flüsschen GoH-
zzc/z. Dieses ist zwar bis in die Mitte des 15.Jahrhunderts nicht aktenkundig ge-
worden, hat aber aufgrund seiner Grösse, Lage und seiner markanten Gelän-
dekerbe (Martinstobel; Goldacher Tobel) den alten -zz/zzz-Namen halten kön-
nen. Ebenfalls bewahrt haben ihn die drei bedeutenderen Flüsschen Sfez'nzzc/z

(Steinachtobel),Rozzzözzj'/zoz7zcrAflc/z (Aachsenke) und Az'hozzc/'Azztz/z ("Stadt-
bach").

In einer syzzc/zronezz ßerrac/zZzzzzgs'vvezse unterstützt der Namenbefund der
Fliessgewässer im "pagus Arbungouwe" zunächst die semasiologische Be-
trachtungsweise Snyders: Zwischen den mit dem Grundwort -hzzc/z zusam-
mengesetzten und denjenigen auf -zz/zzz besteht ein wesentlicher Grössenun-
terschied. Namen vom Typus O/twzzzzzze (+ Zzzge/zöz'z'g/fez'tozz//'zx'-ez'') + -frzzc/z

benennen Wasserläufe, die heute unbedeutend sind, oft sogar nur Bachab-
schnitte, gehören also dem mikrohydronymischen Bereich an: //ehhzzc/z,

J/e/z/zzzcJz, Wz/erhzzc/z, P/egzhzzc/z, //rzhezAhrzc/z, /rzzhac/z, //orzzhzzc/z, etc. Die /?o-
zzzzzns'/zoz'zzez' Azzc/z, die SzVzzzzzc/z und die Go/z/zzc/z dagegen sind kleine Flüsse,
die das gesamte Erscheinungsbild ihrer Umgebung wesentlich prägen. Sie ma-
chen hier den makrohydronvmischen Bereich aus.'®

Von einer semasiologischen Differenzierung zz prz'o/'z kann jedoch keine
Rede sein. Es wird mit einer zf/zzc/zrozzezz Gz»Zrzzz:7zZzzzzg.vivzv'.vc der Hydronymie
des "Pagus Arbungouwe" deutlich, dass die Grösse eines Bachlaufes nicht
primär als namengebendes Motiv wirksam wurde. Es scheint vielmehr so, als

sei hier zz/zzz das schlichtweg älteste, d.h. früheste und einzige Gewässerna-

182 Siehe Abb.19 zur "Kontinuität und Diskontinuität der -aha-Gewässernamen", S.192.
183 Nicht ganz ins Bild einer semasiologischen Differenzierung passt die Arboner Aach. Dieser

Wasserlauf ist von seiner Quelle bei Häggenschwil SG bis zur Mündung in die Arboner Bucht
nicht nur in seinen Dimensionen sehr bescheiden, er hat auch keine ungeteilte Nameniden-
tität: Der Oberlauf heisst Hegibach, in ahd. Zeit balgaha. - Die Bewahrung des alten Ge-
wässernamengrundwortes ahd. aha hängt hier wohl mit dem grösseren Kommunikationsra-
dius und der damit verbundenen Verdrängungsresistenz dieses Namens zusammen. Die Aach
ist der Kastellbach des fränkischen "Castrum Arbonense" bzw. der Stadtbach von Arbon und

geht in seiner heutigen Funktion als Grenzgewässer (Gemeinde- und Kantonsgrenze) bis auf
die Mitte des S.Jh.s zurück, da der Arboner Kastellbezirk neu dem Bistum Konstanz zuer-
kannt wurde. - Siehe dazu oben, S.134f.; S.148.
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menwort und sei daher - immer in Zusammensetzungen - auf jeden neu zu be-
nennenden Wasserlauf angewendet worden.'" Diese Gewässernamenschicht
wurde erst in ihrer Einheit durchbrochen und aufgelöst, da das wortkörper-
stärkere und daher attraktivere Gewässernamenwort £>zzc/z aufkam und das
bald einmal als altmodisch, ja archaisch empfundene u/zu verdrängte.'"

Als beschleunigendes Element dieses Verdrängungsprozesses wirkte die
Schwächung von fl/zzz/rzr/z > « (Schwa). Diese lässt sich etwa in der Entwick-
lung des ON *ßzz/gzzc7z > ßrz/gefzz) erkennen sowie paradigmatisch in einer hy-
perkorrekten Form des Egnacher ON Stocke« von 1302:'" Der bischöfliche
Schreiber war sich des bedeutungsverfälschenden Wortkörperschwundes der
alten Gewässernamenwörter am Obersee offenbar bewusst. So interpretierte
er diesen Rodungsnamen als Gewässernamen "Stockach".""

Überall dort, wo ein Bach unwichtig war oder wurde, kam es früher oder
später zum Namenwechsel. Je kleiner ein Wasserlauf, desto enger der Kreis
der namenkonservierenden Bevölkerung, desto grösser auch die Wahrschein-
lichkeit, dass sich die -hac/z-Namenmode durchzusetzen vermochte und zum
Namenwechsel führte. Dieser Verdrängungsprozess setzte in der frühmittel-
alterlichen Ausbauzeit ein, war aber bis weit in die Neuzeit hinein wirksam
und wurde erst seit dem 19.Jahrhundert durch die Verschriftlichung des Na-
mengutes auf Plänen, Karten und Katastern aufgehalten.

3.2.3.2. Profilierung und Namenkontinuität
Alle belegten und erschlossenen -u/zu-Gewässernamen im weiteren Umfeld

des "Pagus Arbungouwe" sind Komposita: *//e£>-a/zö (unsicher); .Sa/ms-a/za;
*£gzzz-«/za,- Oker-o/za; A/f-a/zo; 5?ezn-aJza; ßa/g-a/za; Sfem-a/za; */re«-a/za,- Go/r/-
a/za; *Wzzzczz-a/za. Die Funktion der BW als sprachliche Unterscheidungseti-
ketten darf hier angesichts der hohen Dichte von -aha-Namen in diesem Ge-
biet nicht unterschätzt werden: Vor dem Hintergrund der stereotypen Ver-

184 Namengeschichtlich betrachtet entspricht also die Unterscheidung zwischen Makro- und Mi-
krohydronymie keineswegs den beiden Gewässernamenschichten aha und bach. Als Beispiel
sei der ebenfalls zum weiteren Umfeld des "Pagus Arbungouwe" gehörende Rotbach ge-
nannt: Dieses Rinnsal mündet oberhalb von Schönenberg TG in den ebenfalls unbedeuten-
den Rütibach. Nun ist der Name der in seinem Quellgebiet liegenden Weilersiedlung Roten
um 1277 (TUB III. S.536) als "Rotach" erwähnt und damit als sekundärer ON des ur-
sprünglichen -aha-Namens des Rotbachs (Farbe als Namengebungsmotiv; vgl. oben die GeN
Aach bei Arbon, sub voce; Goldach, sub voce; unten Rötelbach, sub voce) gekennzeichnet.
Auch hier hängt die Verdrängung des alten GeN-Wortes mit dessen Wortkörper-schwächung
zusammen. So heisst es um 1285 (TUB III, S.696) bereits: "curiam dictam Rötha".

185 Die -bach-Namenschicht ist bereits in den frühesten St.Galler Quellen fassbar: Rickenbach
TG bei Wil (TUB I, S.3: a. 754); Schwarzenbach SG bei Jonschwil (TUB I, S.15: a. 779);
Chrummbach TG bei Opfershofen (TUB I, S.69: a. 838); Mühlebach TG bei Amriswil (TUB
I, S. 127: a. 869); Langrickenbach TG (TUB 1. S. 160: a. 889).

186 Siehe oben ON Balgen, sub voce.
187 TUB IV, S.848.
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wendung des Wasserwortes aha profilierten sich die Gewässernamen gegen-
seitig, nur so war ihre Unverwechselbarkeit garantiert.

Innerhalb der Gruppe der bis heute erhalten gebliebenen -«//«-Gewässer-
namen - die Hintergründe dieser Namenkonstanz sind bereits geklärt wor-
den - können wir nun zwischen zwei Kategorien unterscheiden. Die eine

zeigt Bewahrung der ursprünglichen Doppelform bis heute, während sich
bei der anderen die Verkürzung zum Simplex durchgesetzt hat:

X-AHA

voller
Namenwechsel

HEGIBACH< steinaha HEBBACH
HEGIBACH <balgaha 7HEPPACH
WILERBACH<egenaha IRABACH

+/-

GW

erhalten

Simplex

AACH<salmsaha
AACH<altaha

%

BW nicht BW BW nicht BW

erhalten erhalfen erhalten erhalten

volle Namen-
kontinuität

EGNACH
GOLDACH
STEINACH
WIENACHT

y+

Legende
K : Grad der Namenkontinuität
*/: Position des BW

/x : Position des GW

+ : Kontinuität
- : Diskontinuität
o :Nullmorphem/Wegfall

Abb.19: Kontinuität und Diskontinuität der -aha-Gewässernamen

Die Ston/zc/z und die GoMac/z fliessen parallel zueinander in einem Abstand
von ca. zwei Kilometern über die voralpine Geländestufe zum Obersee hin-
unter. Da die Grösse beider Flüsse die Verdrängung des GW -«c/z verhinder-
te, musste die gegenseitige Profilierung stets wirksam bleiben.'® So erhielten
sich beide Doppelnamen. Ganz anders die Entwicklung am Nordrand der
-«//«-Namenschicht:

Mit dem schrittweisen Abgehen der GeN *£grz«c/z und SYeznac/z der unbe-
deutenden benachbarten Wasserläufe bestand für die 5«/mx«c/z die Notwen-
digkeit eines unterscheidenden Zusatzes nicht mehr. Das Simplex Aac/z ge-
währleistete jetzt die Unverwechselbarkeit des benannten Wasserlaufes, d.h.

188 Vgl. Boesch 1981, S.31; 1982, S.266.
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genügte als Name."" Das ehemalige Appellativ war damit zum Nomen Pro-
prium geworden. Analog verlief die Entwicklung bei der Arbo/zer Aac/z. Hatte
erst einmal der Oberlauf //a/cai /; den neuen Namen f/cg/bur/z angenommen,
so fiel der PN A/Zo als funktionslos gewordenes Profilierungs-BW allmählich
weg und Hess den zweiten Simplexnamen im untersuchten Gebiet entstehen.'""

Der Blick in die Hydronymie des "Pagus Arbungouwe" reflektiert das Ver-
hältnis Ortsname-Gewässername: In siedlungsgeschichtlich früher Zeit ist die

Benennung von Wasserläufen pro??«/: Diese erfüllen im noch siedlungsleeren
Raum eine Orientierungsfunktion, die in den kleinarcalen Verhältnissen am
Obersee vor allem dann wichtig ist, wenn die Wasserläufe den /Vz(/zzz/zg.s7zoz7-

con? markieren. In einer nächsten Besiedlungsetappc wird der ehemalige Nut-
zungshorizont, weil sich das Land als siedlungsgünstig erwiesen hat, zum neuen
Szch/zzzzg.s7zoz7zo/zf. Die GcN werden dann auf die ersten Siedlungen übertra-
gen: SAbzzxAc/z,' Eg/ZAc/z; *A/'AboozA/A/'bo/z; *8a/gflc/z,' ,S7ebzAc/z; EzzbAc/z; Go/-
z/ac/z; WzezzAc/z?.

In einer späteren Phase dichterer Besiedlung wechselt der Namenfluss oft
seine Richtung. Entscheidend ist jetzt der Wasserlauf nicht mehr als Orientie-
rungslinie, sondern in seiner Funktion als Wasserversorgung einer best/mmte/z
,S7ez//zz«g. Die Namen wichtiger Orte - oft sind dies gar nicht mehr die ehe-
maligen -aha-Namenempfänger - wirken so auf die Bäche zurück, um deren
Zugehörigkeit zu markieren. Es kommt zum Namenwechsel: EgzzAc/z > Wz/er-
buc/z (ON Wilen); bu/gA/zA > //egzbAc/z (ON Hegi); Ezzz/ezzbAc/z > b/orzzbAc/z

(ON Horn). In diesen Fällen existieren die neuen Gewässernamen nur rela-
tional zu den entsprechenden (historischen) Hauptsiedlungsplätzen, während
die primären Gewässernamen in den ON Eg/zuc/z, ßu/ge« und Ezzbuc/z über-
liefert sind.

Einen Reflex auf die lange Lebensdauer des Appellativs Aac/z im südlichen
Bodenseegebiet werfen verschiedene noch bis weit in die Neuzeit hinein er-
folgte Änderungen und Variationen an festen -u/zn-Namenkompositionen. Das
Extrembeispiel stellt der späte Namenwechsel von AEaac/z zu Aac/z (Arboner
Aach) dar, der erst im 18./19.Jh. endgültig erfolgte. Dass sich das ökono-
mischere Simplex als neuer Name durchzusetzen vermochte, beweist, dass
Aac/z hier noch mindestens halbappellativisch aktiv war. Der zusammenge-

189 Die urkundlichen Belege (siehe oben, S. 164) zeigen eine Parallelüberlieferung von alter Dop-
pelform und neuem Simplex in der Zeitspanne vom späten 14. bis ins lö.Jahrhundert. Dabei
ist es bezeichnend, dass sich die Erstnennungen der Simplexformen in volkssprachlichen
Quellen finden. Umgangssprachlich dürfte sich das Simplex im Spätmittelalter längst durch-
gesetzt haben, während der grundsätzlich sprachkonservative amtlichverwaltungstechnische
Bereich noch lange am alten Doppelnamen festhielt.

190 Ganz im Sinne der eben erwähnten notwendigen Namenprofilierung durch namenunter-
scheidende Zusätze - um Verwechslungen zu vermeiden - heissen die zum Simplex ver-
kürzten -aha-Gcwässernamen in dieser Arbeit Arboner Aach und Romanshorner Aach. Vgl.
oben, S.164, Anm.34.
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setzte Gewässername A/faac/z hatte sich also noch nicht zu einem unauflösba-
ren, weil inhaltlich unverständlich gewordenen iVomen FVopmzm petrifiziert.'"'

Von einem ganz anderen Sprachgebrauch in der gleichen Zeit zeugen die

Namennotierungen auswärtiger Kartenzeichner und Geographen. Deutlich
zeigt sich die Unkenntnis des Appellativs Aac/z beim Zürcher Johannes Nötz-
Ii. Auf all seinen Kartenwerken und auf den späteren Kopien sind alle -a/za-

Gewässernamen mit dem klärenden Zusatz "fl.(umen)" oder "bach" verse-
hen. So kommt es zu pleonastischen Namenbildungen wie etwa Go/c/ac/zbac/z
und A/fac/zbac/z. Die Form "Ach=Bach" für die /tomn/rs/zorneT/lac/? schliess-
lieh findet sich auch auf den Karten Sulzbergers.

3.2.3.3. Die Schichtung der Ortsnamen auf -ach
Die mit einem Appellativ oder einem Personennamen zusammengesetzten

ON gehen - allenfalls mit Ausnahme der hoch auf der Flanke des Rorscha-
cherbergs sitzenden Siedlung Wzezzac/z? und möglicherweise auch des weit
hügel- und sitterwärts gelegenen ßa/gezz'"- - auf siedlungsgeschichtlich .ve/zr

/h'z/ze Szed/zzzzge« zurück:
Ihre Lage in flachen, fruchtbaren Uferzonen (Schwemmland; vgl. Höhen-

angaben), jedoch in überschwemmungssicherer Distanz vom Seeufer, die
frühen Belege einzelner Orte (Sfemac/z: 782; GoWac/z: 789) und deren bedeu-
tende Rolle in der Frühzeit des Klosters St.Gallen als Actum-Orte, d.h. als Ur-
kundenausstellungsorte (.S'zezVzac/z: 845; GoMac/z: 847) lassen darauf schliessen,
dass sie den primärem a/emanmSc/zerz Szezf/zzzzgsrazzm bzw. die ßr/märp/zase der
a/emam-zzSc/zerc ßeszed/zz/zg im Bereich des späteren Arbongaus markieren.

Die mit Personennamen zusammengesetzten Fluss- und Ortsnamen auf
-ac/z galten lange zu Unrecht, wie dies Henning Kaufmann in einer Monogra-
phie nachwies, als sehr selten.'® Allein in unserem untersuchten Gebiet finden
sich 6 bis 7 Namen dieses Bildungstyps: A/ro; ßa/go; ßgmo; evtl. //abo; /ro;
Sa/m; Wi'no. Neben der hohen Dichte ist aber auch die Einheitlichkeit dieser
Gruppe augenfällig: Alle Patronyme sind PN-Kurzformen. Daraus dürfen wir
schliessen, dass alle diese Namenbildungen innerhalb eines kleineren Zeit-
raums entstanden sind.

Eine jüngere Schicht von -ac/z-Orten bilden - obwohl zum Teil bereits im
9.Jh. urkundlich belegt'® - die Simplexformen Aac/z (Singular) und Aac/ze«

(Plural). Diese Siedlungen mit Einzelhofcharakter flankieren die -a/za-Was-
serläufe und hegen meist landeinwärts, in relativ spät besiedelten Hügelzonen
(vgl. Höhenangaben). Bei diesen typischen Vertretern der Mikrotoponymie
bestand, zumindest anfänglich, die Notwendigkeit eines namenunterschei-
denden Zusatzes nicht, denn ihre Namen hatten, im Gegensatz zu den Ge-

191 Vgl. Geiger 1963, S.214, beso. Anm.5.
192 Siehe unten, Abb.21: "Die Zweiphasigkeit des -aha-Siedlungsraums", S.198.
193 Kaufmann 1977.

194 TUB I, S.147.
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wässernamen, eine eher beschränkte Reichweite und Strahlungskraft. Sim-

plexnamen mit kleinem Kommunikationsradius sind in unserem Gebiet Aue/z

an der Goldach, /luc/ze« an der Steinach, vermutlich Rzzöc/z am Hegibach-
Arboner Aach, der F1N ztzzc/zezz am Hegibach-Wilerbach und Aac/z an der Ro-
manshorner Aach. Der gleichen Schicht von -fl/zzz-Namen gehören auch Öfter-
zzzzc/z und Mederaflcft an, es sind dies Siedlungen, die direkt am Oberlauf der
Aach (Salmsach) liegen. Sie gehen auf jenen einzigen -zz/za-Simplexort zurück,
der bereits gegen Ende des 9.Jh.s erwähnt wird. Die adjektivischen BW öfter

Aach-aufwärts) und zzzee/er Aach-abwärts) sind auf einen späteren Aus-
bau der Kernsiedlung A/zcz zurückzuführen. Sie dienen zur Unterscheidung der
nahe beieinanderliegenden Siedlungen, indem sie jeweils die relative Lage des

Siedlungsplatzes zur Flussrichtung angeben. Oberaach und Niederaach sind
daher sekundäre Komposita auf -zzc/z. Gleiches gilt für die Zwillingssiedlung
Ofte/Yzc/z und Lftzter Acft+ an der oberen Goldach.

Die jüngsten ON auf -zzc/z - zumindest wortbildungsmässig - sind die
primären Komposita £Vz/zeZflzzc7z, Ofterxfezzzzzc/z, O/zfersrezrzacft, t/zziergoWac/z
zz/zd L'zz/envzerzrtc/z/, von denen bezeichnenderweise in den St.Galler Quellen
keines vor dem Spätmittelalter bezeugt ist. Es sind dies späte Ausbausiedlun-
gen:

1. Älteste Schicht: Komposita mit substantivischem BW

BALGEN PN BALGO
EGNACH " EGINO
SALMSACH " SALM
WIENACHT " WINO

Patronyme

GOLDACH AHD. GOLT/GOLETUN
STEINACH " STEIN Appellative

2. Mittlere Schicht: Simplexformen

AACH (2K)
AACHEN (2x)
RA ACH mit agglut. Präp./Art.

NIEDERAACH I *„h
OBERAACH J

OBERACH i ,Aarh
UNTER ACH t J

sekundäre
Komposita

3. Jünaste Schicht: Komposita mit adi. oder präp. BW

ENNETAACH
OBERGOLDACH t< Goldach
OBERSTEIN ACH
UNTERGOLDACH
UNTER-/NIDERSTEINACH t <Steinach
UNTERWIENACHT

4^
Zeitachse

Abb.20: Schichtungsmodell der -aha-Ortsnamen

195



So zeigen etwa die präpositionale Bildung des Namens Ennetaach und die
Lage dieser Siedlung, dass die Namengebung offenbar von der anderen Seite
der Aae/z her erfolgte, dass £>zzzeraac/z also eine Ausbausiedlung der älteren
Siedlung Riedt TG ist.' " Noch deutlicher fassbar ist der Zusammenhang zwi-
sehen Stammsiedlung und Ausbausiedlung bei den adjektivisch gebildeten ON
O/zersfezzzac/z, t/zzfergo/z/ac/z und Uzzrenvze/zac/zf. Die Benennung dieser vom
alten Siedlungskern mehr oder weniger entfernten jüngeren Ortsteile erfolg-
te durch blosse Anfügung eines lokalisierenden Adjektives an die bestehende
ON-Komposition.

3.2.3.4. Auswertung und Interpretation: Phase extensiver Besiedlung
Im linksrheinischen Bodenseegebiet gibt es ausserhalb des weiteren "Pagus

Arbungouwe", wo sie gehäuft auftreten, kaum welche -a/ifl-Namen. Da ist nur
noch die Aac/z bei Altstätten im benachbarten unteren Rheintal und - wohl
eine abgeleitete sekundäre Bildung - das ursprünglich parallel zu ihr fliessen-
de Äc/ze/z: Alle anderen Namen auf -ac/z im Rheintal sind, wie Hammer ge-
zeigt hat, anderen Ursprungs: Während bei //as/ac/z und Lazz/zae/z Bildungen
auf -a/zz ('Stelle mit viel...') vorliegen, beruht der ON Balgach auf Ablenkung
durch die -feac/z- und unechten -ac/z-Namen der näheren Umgebung.'"" Im
ganzen nördlichen Thurgau findet sich gerade ein einziger -a/za-Name, das ab-

gegangene SVazxaf/za), das an der Stelle des späteren Klosters Paradies bei
Diessenhofen zu lokalisieren ist.'""

Umgekehrt sind im unteren Rheintal und im mittleren und unteren Thür-
gau die ozzwa-ON breit gestreut, während sie hier im "Pagus Arbungouwe"
vollständig fehlen. Hier scheinen sich - zumindest makrotoponymisch - die
beiden *a/zwö-Derivate gegenseitig auszuschliessen.'"* Das bedeutet doch, dass

der "Pagus Arbungouwe" eine in sich geschlossene Besiedlungsetappe reprä-
sentiert, die durch die Binnengrenzen der a/zwd-Namenlandschaft klar ge-
kennzeichnet wird.

Bereits Kleiber hat versucht, die Verbreitung von ac/z im oberdeutschen
Raum für die Kontinuitätsfrage nutzbar zu machen.'"" Für Gebiete einheit-
licher und dichter -a/za-Flussnamengebung, am Hochrhein, auf der schwäbi-
sehen Alb und in Oberschwaben, postuliert er eine fast systematische klein-
areale Substitution des vorgermanischen Gewässernamenbestandes durch
die -ac/z-Namen. Danach wäre also die hohe Dichte der germanisch-aleman-
nischen -a/za-Namen im "Pagus Arbungouwe" geradezu ein Beweis für eine

195 Erstnennung a.869 (TUB I, S.127).
196 Hammer, S.60f.; S.96; Kartendarstellung S.104f. Vgl. oben ON Balgach. sub voce.
197 Erstnennung a. 875 (TUB I, S.138). Siehe dazu Meyer 1900, S.49-64.
198 Vgl. dazu May, S.19. Ein ganz anderes Bild zeigt die im allgemeinen viel jüngere Mikroto-

ponymie der F1N. In den Uferzonen zwischen Romanshorn und Rorschach sind Namenbil-
düngen auf -au (Komposita und Simplices) gut vertreten.

199 Kleiber 1973, S.32f.; Faltkarte im Anhang.
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gallorömischc Siedlungskontinuität in diesem Gebiet, zumal der gallorömische
Siedlungsplatz "Arbor Felix" in dessen Zentrum liegt.

Die erwähnte Häufung der -u/za-ON und Gewässernamen, die Gleichheit
und Eintönigkeit der primären germanischen Namengebung in diesem Gebiet
ist nr.E. gerade als Zeichen für eine rücksichtslose, weil mz/zezu zzrzge/zz>zdez7e

ßc.vzed/zz/zg der Uferzonen nördlich und südlich von Arbon zu werten. Mehr
noch: Die Primärphase der alemannischen Namengebung war, weil sie nur un-
wesentlich durch das Vorhandensein vorgerman. Bevölkerungselemente ge-
stört wurde, rasch abgeschlossen. Sie erfolgte in jener kurzen Zeitspanne, da
die -n/zö-Namengebung als lokale Mode blühte und die Entstehung anderer
ON-Bildungen vollständig verhinderte: Als die ersten alemannischen Siedler-
gruppen noch eine Etappe weiter nach Süden vorgedrungen waren und sich in
den voralpinen Hügelzonen und wohl auch im unteren Rheintal niederliessen,
war die Blütezeit des Gewässernamen-GW -n/m bereits vorbei.""" Die drei End-
punkte der -n/m-Schicht, Sfl/msac/i südlich des Romanshorner Rückens, ßzz/-

gen am Ostrand der topographisch unruhigen Sitterlandschaft und Wz'ezzuc/zf

am steilen Abfall der voralpinen Geländestufe zu See, markieren gleichzeitig
die Endpunkte des frühmittelalterlichen "Pagus Arbungouwe".

Die heutige Doppelnamigkeit der beiden Hauptbäche im "Pagus Arbun-
gouwe" südlich der Romanshorner Aach (Wegzßflc/z/M/ez'ßac/z und Weg/-
hflc/z/Anc/zj geht auf eine zweifache Namengebung in althochdeutscher Zeit
zurück: sfez/za/zfl/eg/zza/zfl und ßa/ga/za/a/frz/zfl."'" Die ersten Siedlergruppen, die
diese beiden Wasserläufe erreichten, nahmen sie nicht in ihrer Einheit wahr,
sondern gaben Ober-und Unterlauf je eine eigene Namenidentität:

Vom zweifachen Namengebungsvorgang kann m.E. auf zwei verschiedene
Namengebergruppen geschlossen werden, auf Siedlergruppen also, die von
zwei voneinander getrennten Siedlungsräumen her in das Gebiet um Arbon
vorgestiessen. Die These von einer alemannischen Besiedlung des späteren
"Pagus Arbungouwe" aus zwei Richtungen muss in einen besiedlungsge-
schichtlichen Zusammenhang mit den im ersten Teil gewonnenen Ergebnis-
sen gebracht und in den Rahmen eines siedlungsdynamischen Ablaufs gestellt
werdend""

200 Sonderegger (1958, S.50f.) nimmt an, dass die al. Besiedlung des Rheintals lediglich von der
Ostseite des Obersees her erfolgt sei. Es ist jedoch nicht einzusehen, weshalb der Vorstoss
der Alemannen aus dem Thurgau heraus am Rorschacherberg zu einem Stillstand hätte kom-
men sollen. Vgl. dazu Hammer, S.208.

201 Siehe oben, Abb.17 zu den "Gewässernamen auf -aha (...)", S.188.
202 Siehe oben, Abb.12 zu den Alemannischen Siedlungsräumen um 600, S.l 17.
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Der frühere und damit primäre -zz/zzz-Beszed/zzngsvorstas'S' /I knüpft an die
-ingen-Landschaft des nördlichen Obersees an und verläuft längs der Seeach-
se. Er führt die Siedler über +£Beztz>zgen und Hbüerdz'ftgen, bildungsmässig die
letzten landnahmezeitlichen Vorposten, hinein in das nähere Umfeld des ehe-
maligen Römerkastells "Arbor Felix" und südwärts rasch an ihm vorbei.

Der wohl etwas verzögerte, also spätere, sekundäre -a/za-Seszed/ungsvor-
.vto.v.v ß schliesst die Lücke zwischen der -z'ngen-Landschaft des mittleren
Thurgaus und den vorgelagerten -z'ngen- und -/zausen-Orten an der Sitter,
7/oZZerdz'ngezz+, Lzzhen/zusen+ und Büdingen, er illustriert die Bedeutung von
Flussläufen als Achsen von Siedlungsbewegungen. Das Drumlinplateau über
der Sitter, auf dem diese drei vorgeschobenen Siedlungsplätze liegen, gibt
den Blick an die Uferzonen des Obersees frei. Die von hier sanft seewärts
fliessenden Bäche wiesen den alemannischen Siedlern den Weg hinunter zu
den siedlungsgünstigeren Niederungen am See.

Die These von einer siedlungsdynamisch begründeten Doppelnamigkeit
von -zz/zzz-Wasserläufen südlich der Romanshorner Aach wird später noch im
Zusammenhang mit den übrigen frühen Ortsnamen-Schichten zu prüfen sein.

Innerhalb der breiten Schicht der -zz/zzz-Namen ist eine signifikante Häufung
des patronvmischen Typs festzustellen. Mehr als zwei Drittel aller historischen
(belegten und erschlossenen) Bildungen haben die Form: Rersonezznzzrae +
-zz/zzz. Im Zusammenhang mit patronymischen -zz/zzz-Namen spricht Kaufmann
ausdrücklich von einer "Frankonisierung" des Namenschatzes, in diesen Sied-
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lungen versucht er frühfränkische Gründungen der Merowingerzeit zu sehen.-'"
Dies aber bedeutete für das untersuchte Gebiet, dass bereits die Rnmärp/zase
des späteren "Pagus Arbungouwe" unter fränkisch-merowingischem Einfluss
gestanden hätte. Diese Annahme korrespondiert nicht nur mit der Datierung
und Lokalisierung der frühesten al. Siedlungsräume im "Raum Arbon" (Teil
1), sondern auch mit der Beschreibung der fränkischen Versuche, die land-
nehmerische Expansion der Alemannen zu kontrollieren (Teil 2): Um 600
nimmt die fränkische Staatsmacht das südliche Bodenseegebiet in ihren fe-
sten Griff. Zur selben Zeit beginnt der primäre al. Siedlungsraum südlich der
Aach (-a/ia-Schicht), Gestalt anzunehmen. Seine Form und seine klaren Kon-
turen deuten darauf hin, dass die al. Besiedlung der Uferzonen im Bereich
von Arbon nach sehr kurzer Zeit abgeschlossen war. Ganz im Gegensatz zum
Gebiet nördlich der Aach, scheint es hier zu keiner von der fränkischen Kon-
trolle unberührten al. Landnahme mehr gekommen zu sein.

Es wird erst Aufgabe und Möglichkeit einer siedlungsgeschichtlichen Ge-
samtinterpretation aller frühen ON-Schichten im "Pagus Arbungouwe" sein
können, im Rahmen von Datierungsversuchen das fränkische Element vom
rein alemannischen abzugrenzen.

3.3. Ortsname/z azz/-H'z7flre

Zur Erklärung der Entstehung von "Weilerorten" und ihrer Deutung
haben die Geschichtsforschung und die Namenforschung schon sämtliche Völ-
ker und Stämme bemüht, die seit dem Beginn unserer Zeitrechnung den Süden
des heutigen deutschen Sprachraums besiedelt haben: Römer, ProvmUn/rö-
mer, Gn//orömer, A/emn/zne/z zzzzd Frazz/cen.

Eine wichtige Station in der Forschungsdiskussion stellte Otto Behageis be-
stechend anschauliche Studie "Die deutschen Weiler-Orte" (1910) dar.-"" Er
führte diese ausgeprägte Namenschicht auf römische Veteranensiedlungen
zurück, die seit dem 2.Jahrhundert planmässig in der Nähe von grossen Heer-
Strassen zur Verpflegung benachbarter Kastelle angelegt wurden, wertete also
den Namen eines Weilerortes als sprachliches Relikt einer "villa rustica'V
203 Kaufmann 1977, S.lff.
204 Eine erschöpfende terminologische Abgrenzung des Begriffs Weilerort nimmt Löffler (S.23)

vor.
205 Löffler (S.27ff.) gibt einen umfassenden, forschungsgeschichtlichen Überblick.
206 Siehe Literaturverzeichnis. Bekannter ist der "Universalgermanist" Behagel für sein grund-

legendes, vierbändiges Werk "Die deutsche Syntax" (Heidelberg 1923-1932) sowie für seine
zahlreichen Publikationen in den Disziplinen Grammatik, Wortbildung, mhd. Sprache und
Literatur und Sprachgeschichte.

207 Seit der Heeresreform unter Konsul und Feldherr Marius (156-186 v.Chr.) stand den ausge-
dienten Soldaten eine Altersversorgung in Form von Grundbesitz in den eroberten Gebie-
ten zu (Pauly-Wissowa, Bd.6,2, Sp,1593ff.).

208 Einprägsam ist die sprachliche Formel, in die Behagel seine Theorie fasste (S.55): "Wo keine
Römer, da keine Weilerorte."
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Behageis gehässiger Ton und seine schiefe Beleuchtung anderer For-
schungsergebnisse illustrieren die damals herrschende Zerstrittenheit in der
Weiler-Frage,-"" die jedoch mit dieser "kraftvoll" vorgetragenen These noch
keineswegs beseitigt war. Immerhin fand Behageis Theorie, wonach jeder Wei-
lerort auf einen spätrömischen Landwirtschaftsbetrieb zurückgehe, jahrzehn-
telangen Beifall.-'" Gerade am Bodensee schien sie sich besonders deutlich zu

bestätigend" Der Schwärm von Weilerorten südlich von Romanshorn liegt so-
wohl im Bereich eines strategisch wichtigen spätrömischen Kastells, als auch
in der Nähe der römischen Heerstrasse, die die Provinzen "Raetia Prima" und
"Maxima Sequanorum" miteinander verband.-"

Angesichts der Absenz jeglicher Architekturfragmente innerhalb dieser
Ortsnamen-Schicht ist jedoch nicht einmal an einen sekundären-" Zusam-
menhang zwischen römischen Siedlungsstellen und den Weilerorten im "Pagus
Arbungouwe" zu denken. Der archäologische Befund schliesst die Besiedlung
der Hügelzonen im Hinterland von "Arbor Felix" in römischer Zeit gänzlich
aus."'

Neueren Forschungen zufolge gelten die mit Personennamen zusammen-
gesetzten Weilernamen als Leitmotiv der auf die Wunder- und Lfl/zdna/jmezeh
nachfolgenden Siedlungsepoche des Lundexur/xhuus.-" Im Ortsnamen-Grund-
wort -H'd unserer Gegend verbirgt sich das ahd. Lehnwort nd/arf, das auf ein

roman. Appellativ v/7/ure, eine Suffixbildung aus lat. vd/u zurückgeht."" Das
Gebiet des ahd. "Pagus Arbungouwe" weist im gesamten deutschen
Sprachraum die grösste Dichte von WetYerorfe« auf."' Dies ist nun siedlungs-
geschichtlich insofern bedeutsam, als dass sich uns damit ein siedlungschro-
nologischer Anhaltspunkt erschliesst: Das Appellativ v/7/ure diente im allge-
meinen vom 7. bis zum 9.Jahrhundert"" zur Bezeichnung neugegründeter Sied-

lungen von der Grösse einer Hofanlage"" und erstarrte in der Zusammenset-

209 Das folgende Zitat ist beispielhaft für die Tonart der Behageischen Beweisführung (S.49):
"(...) so ist dieser Schluss zweifellos falsch. Und es ist ergötzlich zu sehen, dass kein anderer,
als Heger selbst, ohne es zu ahnen, den entscheidenden Gegenbeweis geliefert hat, auf der-
selben Seite, auf der er seine Lehre aufstellt."

210 Sein oben zitierter Aufsatz wurde noch 1930 in einen wissenschaftlichen Sammelband mit
dem anspruchsvollen Titel "Meisterwerke der romanischen Sprachwissenschaft" aufgenom-
men.

211 Vgl. unten, Abb.22 das Streubild der -wilare-Orte im Pagus Arbungouwe, S.201.
212 DasBildeiner dichten roman. Besiedlung des südwestlichen Bodenseegebietes im Sinne Be-

hagels entwarf Karl Stucki (S.269): Der "stärkste Niederschlag" der roman. Namengebung
sei "in der Unmenge von -wil-Namen zu erkennen."

213 Boesch 1960, S.211.
214 In diesem Sinne argumentierte bereits Schiess 1924.

215 Bach 11,2, §605.
216 Zur "Entwicklungsgeschichte des Appellativs villare" siehe Löffler, S.33ff.
217 Schiess 1924, S.l 1.

218 Boesch 1958, S.213; Boesch 1960, S.210f.
219 Löffler. S.325.
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zung mit dem genitivischen Namen des Siedlungsgründers oder -besitzers zum
Ortsnamen.

Die Siedlungen vom frühmittelalterlichen Ausbautyp auf -vv/7 bilden im
"Pagus Arbonensis" einen geschlossenen Raum, der sich deutlich vom
/j/iHiam/ SVer//»/7g.s7Y7n»2 der zusammengesetzten Ortsnamen auf -«c/r abhebt:

Erstnennuno"" Namenform Status

# vor 900 O Simplex O vital

© 1150-1300 O Kompositum +0 abgegangen

© 1300-1400

O später belegt

Abb.22: Streubild der -wilare-Orte"'

Der dichte Gürtel von Weilerorten liegt parallel zum See in einiger Distanz
zu den flachen Uferzonen. Auf diesem hügeligen, ansteigenden Gebiet von ca.
6 km Länge und 15 km Breite, das etwas über den "Pagus Arbungouwe" hin-
ausreicht, finden sich 40 /o/ca/A/erhare Belege. Die Gesamtzahl der urkundlich

220 Die Numerierung ist im Anhang D (S.296f.) aufgeschlüsselt; am gleichen Ort findet sich auch
eine in Zeiträume der Erstnennung aufgegliederte Belegliste.

22t Keiner der Weilerorte am südwestlichen Obersee ist zwischen 900 und 1150 bezeugt. Diese
Beleglage entspricht der Quellenlücke in diesem Zeitraum, auf die in anderem Zusammen-
hang (siehe oben, S.109f.) bereits hingewiesen worden ist.
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belegten Siedlungen dieses Bildungstyps liegt hier sogar bei 47.-" Der grösste
Teil von ihnen (ca. 80%) ist mit einem Personennamen zusammengesetzt,
gehört also zur ältesten Ausbauschicht.

3.3.1. Früh belegte -wilare-Ortsnamen: Exemplarische Fälle

Die Zugehörigkeit der VFez/erorfe zum selben, topographisch einheitlichen
Siedlungsraum, dessen Geschlossenheit auch in der althochdeutschen Na-

menbildung "Pagus Arbungouwe" seinen Ausdruck findet, rechtfertigt es, die

sprachliche und siedlungsgeschichtliche Interpretation der vor 900 bezeugten
Siedlungen auf die gesamte Schicht der frühen, d.h. patronymischen Weiler-
orte anzuwenden. Die Detailbetrachtung dieser/ün/exemp/arac/ien 57e<7/«n-

gen folgt in der chronologischen Reihenfolge ihrer Erstnennung:
811 Mörschwil SG (Nr.26)
834 +Wilare/*Otperteswilare (nicht kartiert)
841 +Fridabrehteswilare (nicht kartiert)
847 Gommenschwil SG (Nr.24)
854 Roggwil TG (Nr.14)
854 Lömmenschwil SG (Nr.12)

Mörsc/zw;/ SG: ca. 560 m ü.M.
Kirchdorf und politische Gemeinde.
811 in vilare nuncupato Maurini UASGI, S.194
824 res sitas in Moriniwilare UASG I, S.266
831 quicquid in villa Moriniswilare UASG II, S.313
851 in villa que dicitur Moriniswilare UASG II, S.32

Der viermaligen Nennung der Siedlung in althochdeutscher Zeit steht eine
anschliessende Überlieferungslücke bis ins 13.Jh. gegenüber.

Aus der sprachlichen Entwicklung des ON von "vilare Maurini" (811) zu
"villa Moriniswilare" (831/851) ist die Erstarrung des Appellativs vf/Zure zum
ON-Grundwort wz/are deutlich erkennbar. Die Erstnennung der Siedlung lau-
tet im urkundlichen Zusammenhangt

"(...) in vilare nuncupato Maurini videlicet quicquid emi vel recto adtracto
conquirere potui, id est domibus, edificiis, mancipiis, campis, pratis, silvis,

222 Die abgegangenen Weilerorte, die sich nicht mehr lokalisieren lassen, habe ich nicht kartiert.
Siehe dazu die Belegliste der Weilerorte im Anhang D, S.2%f.

223 Die "Nur-Weiler" (Simplexnamen) - in unserem Kartenausschnitt sind es vier- gehören teil-
weise auch zur ältesten Schicht (Löffler, S.412). Jüngeren Datums sind dagegen etwa die Orte
Freiwilen bei Rorschach SG und Neuwil bei Roggwil TG, beide mit adjektivischem BW.

224 "(...) alles, was ich im Wilare des Maurinus gekauft habe oder durch rechten Handel habe er-
werben können: Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude, Leibeigene, Wiesen, Felder, Wälder,
Wege, Wasserstellen und Wasserläufe, Bewegliches und Unbewegliches und überhaupt alles,

was aufgezählt und genannt werden kann; dies alles übertrage ich dem Kloster."
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viis, aquis aquarumque decursibus. mobilibus atque immobilibus, cultis et
incultis vel quicquid dici aut nominari potest, hec omnia trado."

Der Ortsname erscheint hier als syntaktisches Gebilde v//are Mann«;, noch
nicht als später übliche, zum Ortsnamen erstarrte Komposition Monnuvw'/a-
re. Dies beweist doch, dass noch zu Beginn des 9.Jh.s die Person oder die Nach-
kommen des einstigen Siedlungsgründers oder -besitzers Mann/rns/Mon« im
Bewusstsein des klösterlichen Kanzlisten waren, der diese Urkunde aufsetzte.
Zudem erscheint hier das spätere ON-Grundwort noch als Appellativ. Die
Gründung des Ortes kann demzufolge nicht sehr weit zurückliegen. Diesem
Datierungsversuch scheint nun aber die Angabe des offenbar umfangreichen
Siedlungsinventars, die Aufzählung von Wirtschaftsgebäulichkeiten, Wohn-
häusern, verschiedenen Bewohnern etc., zu widersprechen. Wir dürfen jedoch
nicht vergessen, dass die Aufzählung im Rahmen der starren Pertinenzformel
steht, die in dieser oder ähnlicher Form einen wesentlichen Bestandteil fast
jeder Schenkungsurkunde darstellt. Ihre Angaben sind nicht präzis, taugen
also wenig zur Grössen- und Altersbestimmung einer Siedlung. Die drei inte-
gralen Bestandteile der Pertinenzformel, der recM/c/ze ("quicquid ibi emi vel
recto adtracto conquirere potui"), der gegenständ/ic/ze ("id est") und der a£>-

sfrak/e ("quicquid dici aut nominari potest"), versuchen in diesem Fall ledig-
lieh, die Gesamtheit des Besitzes ("haec omnia trado") auszudrücken.

Die Zeugenlisten der vier Urkunden geben Aufschluss über die Identität
der führenden Persönlichkeiten jener Gegend. Einen bedeutenden Einfluss
auf Mörschwiler Rechtshandlungen des 9.Jh.s übte offenbar die fränkische
WaWramy/hmi/ie aus, wie die folgende Tabelle zeigt:-"

WALDRAM WALDPERT PERTRAM -BERAHT

811

824

831

851

Abb.23: Leitnamen der Waldramsfamilie in den frühen Mörschwiler Urkunden

Ein weiteres Indiz für den fränkischen Charakter dieser noch anfangs des
9.Jh.s jungen Siedlung liefert das romanische Patronym, bzw. die Person des

"fremden" Namengebers A/anrmus'-Monn. Wir müssen ihn wohl als West-
franken identifizieren, der im Zuge der von Arbon aus seit ca. 610 betriebe-
nen Militärkolonisation in der Hügelzone ein Stück Wald gerodet und sich dort
mit seiner Familie niedergelassen hat. Die Anwesenheit von romanischen Pa-

tronymen oder PN überhaupt deckt hier also keineswegs eine Interferenz zwi-
sehen alemannischen Neusiedlern und genuinen romanischen Altsiedlern auf

225 Zum Problem der Ortsnamen mit roman. PTR, siehe unten S.259-262.
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und ist damit auch kein Zeichen für eine Beteiligung von Romd««! am ger-
manischen Siedlungsprozess oder für die Annahme von romanischen PN durch
Germar/<?«."'

VV7/are+/*Otperte.nv/7are
Die ausgezeichnete Beleglage erlaubt uns. die Entstehung, den Ausbau und

die besitzrechtliche Verknüpfung dieser nur in ahd. Zeit erwähnten Siedlung
in vollem Licht zu zeigen: Im Jahr 834 überträgt eine gewisse /mrainJ an
St.Gallen "quicquid in pago Arbunense, hoc est in Wilare, quo Otpert sedet,
habere videor, quantum ad ipsum Wilare, circumquaque comprehensum est,

cum omnibus appendiciis ad eum pertinentibus volo esse traditum ac de-

legatum, sub ea ratione, ut eundem Wilare (...)." Im weiteren gibt die Traden-
tin zu Protokoll, dass "filius meus seu uxor ejus Abarhilt" in der rechtmässi-

gen Erbfolge stehen. Es ist also der Wohnsitz ihres Sohnes Otpert, den sie mit
der vorangehenden Formulierung gegen Zins ("ad me recipiam censum") dem
Kloster überlässt."''

Neugart und Wartmann nahmen für "Wilare" W;7e/t bei Berg SG an, Schal-

tegger dagegen vermutete JVi/ett am Wilerbach bei Egnach TG."' Diese Lo-
kalisierungen sind wenig überzeugend. In konsequenter Anwendung der An-
nähme, dass "Wilare" noch heute eine unter dem Simplcxnamcn Wt/ett vitale
Siedlung ist, könnten im weiteren Gebiet des "Pagus Arbungouwe" ebenso-

gut JV/7erz an der Sitter (Wittenbach SG), M/en bei Rorschach SG und H77e/i

bei Speicher AR in Frage kommen."" - Ist "Wilare" überhaupt ein Ortsname?
Die Wendung "in Wilare quo Otpert sedet" ist der oben erwähnten Orts-

angabe "in vilare Maurini" analog, mit dem Unterschied, dass hier der Be-
wohner Otpert noch lebt ("sedet"), während dort der Siedlungsgründer und
Namengeber Mattr/m« vermutlich bereits tot ist. Es scheint sich also um die
syntaktische Auflösung des ON *Otper?es vw7«re zu handeln, indem das geniti-
vische BW durch einen Attributivsatz ersetzt wurde. Es ist offensichtlich, dass

hier das Lehnwort v/7/are in seiner verdeutschten Form w/7dre appellativisch
gebraucht wird. Gerade aber die atypische Wiederholung in der Pertinenzfor-
mel ("quantum ad zpswra Wilare") und in der Precarienformel ("sub ea ratio-
ne ut ezmdem Wilare") beweist, dass "Wilare" zur Bezeichnung einer noch na-
menlosen Einzelhofsiedlung dient, die erst im Entstehen begriffen ist, daher
auch die Verwendung der Demonstrativpronomina und die Nennung des Be-
wohners Otpert. In die selbe Richtung weisen die Angaben zum Siedlungszu-

226 TUB I, S.57f.: "(...) alles, was mir im Wilare des Otpert gehört, welches im Gebiet von Arbon
liegt. Ich möchte, dass das ganze Wilare mit allem, was dazugehört, an das Kloster übertra-

gen wird, unter der Bedingung, dass dieses Wilare (...)." - "(...) mein Sohn und seine Frau
Abarhilt (...)."

227 Neugart I, S.214; Wartmann I, S.324; Schaltegger I. S.58.
228 Vgl. oben das Streubild der Weilerorte, Abb.22, S.201.
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behör. die von der sonst üblichen Pertinenzformel erheblich abweichen. Nur
summarisch heisst es da: "(...) quantum ad ipsum vilare comprehensum
est, cum omnis appendiciis ad cum pertinentibus (...)."''" Aus der Verwendung
des Wortes mlat. "comprehendere" ('durch Roden nutzbar machen') geht her-
vor, dass es sich um eine noch junge Rodungssiedlung handelt.'"'

Elf Jahre später (845) überträgt in Steinach ein gewisser Ofpe/7 "pro reme-
dio anirne mee et uxoris mee Abarhilde unum vilare", das nicht näher be-
nannt wird, an St.Gallen.'" Damit ist aber eine Verbindung zwischen diesen
beiden Urkunden hergestellt. O/perr hat offenbar, nach dem Ableben seiner
Mutter //77i/m7/z<7, wie dies die Urkunde von 834 vorsah ("post obitum meum"),
gemeinsam mit seiner Frau A/w/nM das Erbe angetreten. Demnach ist /r»;/«-
.v//7f/ eben gerade gestorben. Darum bestätigt nun ihr Sohn Olper/ die Zuge-
hörigkeit seines (namenlosen) Gehöfts zu St.Gallen, d.h. stellt ihn unter des-
sen Schutz: "Ego Otpert trado unum vilare iuxta Utinishusun ad oc-
cidentalem plagam situm, sicut ibidem elaboratum et comprehensum habeo

Diese zweite Urkunde sagt Wesentliches über die Entwicklung des "vila-
rc" aus, in dem O/per/ und seine Frau AöflrMMe wohnen. Die Angabe "iuxta
Utinishusun ad occidentalem plagam situm" bringt den Aspekt der Zu-
gehörigkeit zu einer grösseren Siedlung zum Ausdruck,''" die Wendung "sicut
ibidem elaboratum et comprehensum habeo" zeigt, dass der Prozess der Ro-
dung und Urbarmachung noch in vollem Gang ist. In Bezug auf die Lokali-
sierung des Otpertschen Hofes hilft uns diese zweite Urkunde nicht weiter,
denn der ON "Utinishusun" ist abgegangen, d.h. seine Lokalisierung ebenso
offen.'"

Eine letzte Möglichkeit, das v;7are zu lokalisieren, besteht darin, das Vor-
kommen des PN Otpert in den Urkunden zu untersuchen. Im "Pagus Arbun-
gouwe" ist dieser Name im 9.Jh. sehr gut bezeugt, vereinzelt auch im Umfeld
des grundherrschaftlichen Ausbaugebietes "Waldrammeshuntare":

811 tritt OTPERT neben Sigibert in St.Gallen für die erste Mörse/;-
H'//er Urkunde auf (UASG I, S.194f.).

824 wirdOTPERT/OTPRECHT derzuvorvonCotesdegananSt.Gal-
len übertragene Besitz in Mör.vc/zvv// verliehen (UASG I, S.266f.).

229 "(...) was für dieses Wilare gerodet worden ist, mit allen seinen dazugehörenden Teilen (...)."
230 Du Cange II, S.503; vgl. Langenbeck, S.27.
231 "(...) für das Heil meiner Seele und derjenigen meiner Frau Abarhild ein Wilare (...)."
232 UASG II, S.15: "Ich, Otpert. übertrage das Wilare, welches im westlichen Teil der Dorfge-

markung von Utinishusun liegt, an das Kloster, mit allem, was ich dort urbar gemacht und
gerodet habe (...)."

233 Das Nebeneinander von älterem Utinishusunr und jüngerem *Otperteswilare auf der sei-
ben Rodungsinsel des Arboner Forsts (siehe dazu unten, S.253f.) haben wir uns in der Art
der bei Martin (1975, S.43) in einer Luftaufnahme abgebildeten Hofsiedlung Hiltere bei Neu-

enegg BE vorzustellen.
234 Siehe oben ON Utinishusun+, sub voce.
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832 übertragen die Brüder Waldpert und Wolfpert ihren Erbbesitz in
Istighofen an St.Gallen. Zeugen sind Meginbert, Kisalbert,
OTPERT, Isanbert, Richbert, Tagabert, u.a. (TUB I, S.52ff.).

834 überträgt Irminsind den Hof *Ofperfe.vvw7are, den ihr Sohn OT-
PERT bewirtschaftet, an St.Gallen. Als Zeugen zeichnen Gisal-
bert, Maganbert, u.a. (TUB I, S.57f.).

837 überträgt Engilram seinen Besitz in Berg SG an das Kloster. Die
Zeugenliste lautet: OTPERT, Kisalbert, Hartpret, Reginbret, Heil-
ram. Hadabret, Adalram, u.a. (UASG I, S.336).

841 überträgt Cotalinde ihre Siedlung Fnf/ai>re/2f5w;7flre+ an St.Gal-
len. Zeugen sind Waldpreht, Adalram OTPERT, FridabrehF", u.a.

(TUB I, S.75f.).
845 überträgt Irminsindes Sohn OTPERT seinen Hof *Otperte.'>H'/7flre

an das Kloster. Die Zeugen heissen Isanbert, Hartpert, Tagabert,
u.a. (UASG II, S. 15).

847 überträgt Heilram seinen Besitz in Gomme/Mc/jiG/ an das nahe
Kloster. Als Zeugen werden Kisalbert, Tagabert, Adalbert, Hada-
bert, OTPERT, Reginbert, u.a. genannt (UASG II, S.23).

851 geht aus GoW«c/i Besitz an St.Gallen. Zeugen: Waldram, Regin-
bert, Cozbret, OTPRET, Witpret, Fridebret, Rambret (UASG II,
S.33).

855 wird in GoMac/z die Tauschurkunde der "femina Cotinuo" ausge-
stellte'" Zeugen: Waldpret, OTPRET, Engiipret, Isinpret, Rihpret,
u.a. (UASG II, S.62).

858 verleiht Abt Grimald Güter in K<?,v,vw;7. Zeugen sind Cotabret,
Cozbert, OTPERT, Hartpert, u.a. (TUB I, S.108F).

859 überträgt Gisalbert seinen GoMac/zer Besitz an das Kloster. Zeu-
gen: Cozbret, Hartbret, Adalpret, Isanpret, Richpret, OTPRET,
u.a. (UASG II, S.83).

Das räumlich begrenzte Auftreten des PN Otpert am Obersee"" deutet dar-
auf hin, dass alle Personen dieses Namens dem gleichen Familienverband oder
Sippschaftsbereich angehören. Das "vilare, quo Otpert sedet" liegt nach Aus-
sage der Urkunde von 834 im "Pagus Arbungouwe". Hier aber treten Zeugen
mit diesem Namen gehäuft in der Hügelzone auf, die besonders dicht mit Aus-
bausiedlungen vom Typ -wz7 durchsetzt ist: in Mörsc/zwz7, Berg und Gomme«-
sc/zwz7. Das Gehöft des Otpert kann also mit einiger Sicherheit im Bereich die-
ses Dreiecks lokalisiert werden, was mit dem Actum-Ort Stezzzac/z korrespon-
diert, zumal die entsprechende Quelle den Archivvermerk "Traditio Otperti

235 Vgl. unten ON Fridabrehteswilare+, sub voce.
236 Siehe oben, S.138f.
237 Die zweite Gruppe von Otperten ist im Raum Klengen-Dillendorf-Bonndorf (Baden-Würt-

temberg) beheimatet. Siehe Register TUB und UASG.
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de Morinisvuilare" trägt.--"* Die Offerte scheinen von Mör?c/iwz7 aus einen ak-
tiven Landesausbau betrieben zu haben.

Die ausführliche Belegliste für den PN Otpe/t wirft auf das Gebiet des alt-
hochdeutschen "Pagus Arbungouwe" einen personengeschichtlichen und be-
sitzrechtlichen Reflex, der die Grundlage der folgenden Thesen darstellt:

1. Im "Pagus Arbungouwe" existierte im 9.Jh. eine geschlossene, einfluss-
reiche und besitztragende Bevölkerungsschicht, worauf die zum Teil kon-
stanten Zeugengruppen in den verschiedenen Urkunden schliessen lassen.

2. "Leitnamen" wie Waldram, Waldpert. Engilram, Heilram und Adalranr'"
sowie andere Querverbindungen zum Gebiet des nördlichen Oberthur-
gaus-"" erlauben uns anzunehmen, dass sich die in Punkt 1. postulierte be-

sitztragende Schicht aus dem Bereich der Waldramsfamilie rekrutiert.

Wir haben oben schon versucht, die Ausbausiedlung Mörsc/jvv// in einen
Zusammenhang mit der fränkischen Militärkolonisation und insbesondere mit
dem Arboner Tribunengeschlecht zu bringen. Noch viel deutlicher haben sich

jetzt diese besitzrechtlichen Verhältnisse im Hinterland von Arbon am Bei-
spiel des "vilare, quo Otpert sedet" gezeigt. So werden auch bei den folgen-
den Ortsbelegen der Namenschicht auf -w/7 allfällige Querverbindungen des
oberen "Pagus Arbungouwe" mit der WaMram.?/bmz7/<? im Zentrum der Be-
trachtung stehen.

Im Jahr 841 übertragen in St.Gallen Cota/znd ihren Besitz in "FWdabre/z-
tevRv/areihr Mann FnTfnbe/t seine Güter in "Perges" an das Kloster.-"' Be-
merkenswert ist die Übereinstimmung des Patronyms der wohl aus mütterli-
chem Erbteil stammenden Siedlung Cotalinds mit dem Namen ihres Mannes.

Zunächst deuten die Namen in der Zeugenliste und deren Reihenfolge (OL
pezt, WaMpert, Mda/ram, etc.) auf einen Zusammenhang mit der WaMraras/a-
mz/ze hin, verweisen also in den Bereich des gesamten Ausbaugebiets südlich
des Obersees. Die wesentliche Einschränkung geht aus der ausdrücklichen Er-
wähnung eines Otpert? als "advocatus ipsius mulieris" hervor. Damit müssen
wir Ferge? wohl als Berg SG bei Roggwil verstehen.-"- Wie *Orperte?vw7are wird
auch +Frz'(7flbre/zte?vvz7flre in typischer Ausbaulage auf den ansteigenden Hü-

238 Staerkle, S.92f.
239 Das typisch fränkische PN-Zweitglied -beraht (siehe oben, S.136, Anm.80) ist im gesamten

Bodenseegebiet sehr häufig; als "Leitnamenelement" für die Waldramssippe dürfte es daher
nur von bedingter Aussagekraft sein.

240 Querverbindung I; In der Istighofer Urkunde von 832 und in der Otpert-Urkunde von 834

tritt beidemale die Zeugengruppe Kisalbert-Maganbert-Isanbert-Richpert auf. Querverbin-
dung II: Der PN Otpert ist sowohl im nördlichen, wie im südlichen Oberthurgau oft bezeugt.

241 TUB I, S.75f.
242 Zur Lokalisierung der Otperte siehe vorangehende Seite.
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gclzonen im Hinterland von Arbon zu suchen sein, als abgegangene oder um-
benannte (Weiler-) Siedlung.

Aufgrund der vorliegenden Urkunde scheint der Donator /rzV/aherf als

Gründer von /77<7fl7>re/zfexwz7flz"e nicht in Betracht zu kommen. Die Möglich-
keit einer Namengebung bzw. Umbenennung der Siedlung durch ihn ist aller-
dings angesichts der Produktivität des Appellativs wv'/ure nicht auszuschlies-
sen. Falls aber die Elgger Urkunde von 788 mit ihrem - auch mit Hilfe der Zeu-
genliste - nicht lokalisierbaren ON FrzY/npe/Yesiv/zz/'? hierher gehören sollte,-'"
so läge der Gründungs- bzw. Namengebungsakt einige Generationen zurück.
Immerhin ist der PN FnV/öhre/zr im 8./9.Jh. nicht gerade häufig, insofern liegt
ein Zusammenhang zwischen den beiden Urkunden nahe.

Goramen.se/2wz7 SC: ca. 580 m ü.M.
Weiler, Gemeinde Wittenbach.

In ahd. Zeit wird der Ort nur gerade emmo/ erwähnt. Ein gewisser T/ez/ram

überträgt im Jahr 847 an St. Gallen "quiequid in confinio Cummariswilare pro-
prietatis habere videor, id est campis, pratis, passquis, silvis. viis. aquis aquarum-
que decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis, nihil extra dimit-
tens Erst nach einer Überlieferungslücke von nahezu 500 Jahren wird
er um 1303 in der Form "Gumanswille" wiederum erwähnt.-"

Wir können der Urkunde von 847 keine Hinweise über die Grösse und das

Alter der Siedlung entnehmen. Dem Inhalt der Pertinenzformel ist kein gros-
ses Gewicht beizumessen.-" Auffallend allein ist höchstens, dass jegliche Ge-

bäudeangaben fehlen. Die Namen des Donators //ez/ram und des Zeugen
Wh/r/pezt offenbaren auch hier den Zusammenhang mit der WflMrams/flmz/z'e.

Roggwz7 FG; ca. 437 m ü.M.
Kirchdorf und politische Gemeinde.
854 Meginberti de Rocconwilare TUBI.S.102
892 possessiuneulam iuxta Rocconwilare TUB1, S.169

possessiuneulam in Rocconwilarre

Das "possessiuneula iuxta Rocconwilare" ist, wie aus dem Urkundenzu-
sammenhang hervorgeht, identisch mit dem "possessiuneula in Rocconwilar-
re". Gerade die Abweichungen von der korrekten lateinischen Schreibweise
villare beweisen die Existenz eines deutschen Lehnappellativs wz7are.-Die

243 UASG I, S.lllf.
244 UASG I, S.23: "(...) alles, was ich in der Dorfgemarkung von Gommenschwil besitze: Wie-

sen, Felder, Weiden, Wälder, Wege, Wasserstellen und Wasserläufe, Bewegliches und Unbe-
wegliches, nichts ausgenommen

245 UASG III. S.327.
246 Siehe oben, S.151.
247 Langenbeck, S.25ff.; Löffler, S.198ff. - Vgl. etwa die Form "Zillinslatarraheimo" von 875 für

den ON Zihlschlacht. Zur ON-Deutung siehe unten, S.253.

208



Verdoppelung des r in der Schreibvariante -wz/a/re ist eine typisch a/enza/z/zz-

sc/ze Forme"
Die Urkunde von 854 beschreibt die Grenze des geschlossenen St.Galler

Grundbesitzes gegen konstanzisches Gebiet hin, die sich "ex traditione et ven-
ditione Meginberti de Rocconwilare" seit "multis jam praecedentibus annis"
ergeben habe.-'" Die Siedlung Roggwil wird darin also nur indirekt erwähnt.
Sie dient zur Herkunftsbezeichnung des offenbar im "Pagus Arbungouwe" be-
deutenden Grundbesitzers Meginbert.

Im südlichen Bodcnsccgebiet tritt der PN Meginbert im 8./9.Jh. gehäuft in
der weiteren Umgebung von Arbon auf, sowohl im Umfeld der "Waldram-
meshuntare", als auch im Bereich des "Pagus Arbungouwe": in Ronsc/zac/z,
Go/r/ac/? (2x), SYez'/zac/z, Mörse/? w?7, Roggwz/, Ro/nans/zorn (2x), f/tfwzY, Re.ss-

vi'//, Rrzgzs/zo/ezz, Szz/gerz 77/77/ /sög/zo/ezz (2x). Die enge Bindung der MegzYzher-
fe an die VVa/<7ra/?zs/a/?7z7ze geht nicht nur aus ihrem räumlichen Auftreten als

Zeugen hervor, sondern auch aus der Art und Bedeutung verschiedener Ur-
künden, die sie bezeugen. Es seien hier nur die wichtigsten Dokumente ge-
nannt:

779 In der Waldrata-Urkunde von Ro/na/zs/zorn steht MEGINBERT
an dritter Stelle der Zeugennamen (TUB I, S.12).

831 Die Mörse/?vw/er Urkunde von 831 bezeugt MEGINBERT an er-
ster, Waldpert an dritter Stelle (UASG I, S.313).

832 In der Zeugenliste der /sög/zo/er Urkunden der Brüder Waldpert
und Wolfpert steht MEGINBERT an erster Stelle (TUB I, S.52ff.).

850 Die Rechtmässigkeit der Übertragung eines Stücks Land zwischen
Rorsc/zac/z und GoMac/z bekräftigen u.a. Waldram, Wolfpert und
MEGINPRET (UASG II, S.30).

855 Unter den Zeugennamen der ResswzYer Urkunde figurieren die PN
Waldram (2x) und MEGINBERT (TUB I, S.104).

876 In der Rewzazzs/zor/zer Urkunde steht MEGINBERT an erster Stel-
le der Zeugennamen (TUB I, S.139f.).

Die Zugehörigkeit der MegzTzherfe zur WaMrams/a/rzz/zf? scheint verwandt-
schaftlicher Art zu sein. Der Grundherr "Meginbert de Rocconwilare" unter-
stützt damit die These einer direkten Beteiligung der Arboner Tribunen und
ihrer Nachkommen am Ausbau des "Pagus Arbungouwe". Ein doppeltes Indiz
dafür liefert schliesslich auch der ON Mammerte/zo/erz, dem das PTR MegzYz-

hm zugrundeliegt:-''"
1. Mam/nerte/zo/en (Burg und Gehöft) liegt nur ein paar hundert Meter von

Roggwil entfernt auf einer Hügelkuppe, kann daher als Gründung des "Me-
248 Langenbeek, S.28; Löffler, S.201.
249 "(...) aus der Übertragung und dem Verkauf des Meginbert von Roggwil schon seit vielen

früheren Jahren (...)."
250 Siehe oben, Mammertshofen, sub voce.
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ginbert de Rocconwilare" oder eines seiner Vorfahren, d.h. als Ausbau-
Siedlung der WflMrazm'/zwzz'/ze, identifiziert werden.

2. Die Siedlung stellt aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Schicht der -/zp/Dz-ON
einen weiteren Zusammenhang des "Pagus Arbungouwe" mit dem "Wald-
rammeshuntare" bzw. mit der Waldramsfamilie her, denn die fränkische Ko-
Ionisation in der Aachsenke knüpfte an die alte -/zo/en-Landschaft an. Auch
dort treten Nachkommen des letzten Tribunen von Arbon noch im 9.Jh. als

Grundherren auf.-" Das zur Patronymikalbildung verwendete ON-Grund-
wort -/zo/en, das im oberen Aachtal eben aus der Mode kam, wurde irgend-
wann zznc/z 600 von den Franken in die noch unbesiedelten Hügelzonen bei
Arbon "importiert". Damit ist erklärt, weshalb Mammertshofen abseits der
alten, im wesentlichen noch vorfränkischen -/zp/ezi-Landschaft liegt.

Den siedlungsgeschichtlichen Zusammenhang zwischen Roggtvz'/ und Mcz/zz-

me/ts/zo/erz macht die Person des "Meginbert de Rocconwilare" offenkundig.
Aufgrund der Zugehörigkeit der beiden sehr nahe beieinanderliegenden Sied-

lungen zu verschiedenen ON-Typen möchte ich annehmen, dass Roggwz'/, als

Aussensiedlung, als Neben-vz'/tare von Mamme/ts/zo/Dz, entstanden ist. Eine
Verbindung beider Siedlungen zur WaMrams/amzV/e und damit auch zu den

Otperten-" kann jedenfalls als erwiesen gelten. Während die Oz/?<?rf<? den Aus-
bau ihres Grundbesitzes von Mörsc/z wz7 aus führten, betrieben die Megz'zzber-
fe ihre erfolgreiche Besitzentwicklung vom benachbarten MmwzzerfVzo/iz/z-
Roggtvz7 aus.

Lömmezzs'c/zvvzY SG: ca.545 m ü.M.
Kleines Dorf bei Häggenschwil.
854 domus Liubmanni TUBI, S.102
892 villam que dicitur Liubmanni et posessiunculam, que dicitur UASG II, S.341

Willoboldi fabri beneficiolum illud, in Liubmanneswilarre
et possessiunculam Willoboldi

Auch bei dieser Siedlung ist die mehrfach erwähnte Überlieferungslücke
festzustellen. Sie dauert hier nahezu ein halbes Jahrtausend: Die dritte ur-
kundliche Nennung stammt aus dem Jahr 1303 und lautet lautet bereits "Lü-
manswille".-"

Es ist bedeutsam, dass der ON in der Urkunde von 892 auf zwei verschie-
dene Arten genannt wird. Das erste Mal ist er syntaktisch, in einen Attribut-
satz, aufgelöst. Das zweite Mal erscheint er in der üblichen Komposition: TW
z'zrz Gmzfz'v + OV-Grzmc/vvorZ -wz/are.^ Dies ist als deutliches Zeichen dafür zu

251 So in Engishofen (TUB I, S.l 1) und in Istighofen (TUB I. S.52ff.).
252 Vgl. oben die Otperte, S.205f.
253 UASG III, S.327. Siehe oben Lübenhusen, sub voce.
254 Zur typisch alemannischen Verdoppelung des r siehe oben, S.209.
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werten, dass auch dieser ON noch nicht zur unauflösbaren Komposition er-
starrt ist. Die Person des Namengebers ist noch fassbar, die Siedlung noch jung.
Auch der Beleg von 854 weist in diese Richtung. Damals lebte Lrnbman« ver-
mutlich noch, zumindest war er noch erinnerlich. Und seine oder seiner Nach-
kommen Siedlung bestand erst aus seinem Einzclhof (domus).

Es ist fraglich, ob bereits die Formulierung dornt« L/h/)hwh/i; eine Auflö-
sung von LmömumzestW/öre darstellt. Meines Erachtens haben wir in dieser
Wendung eine rein appellativische Bezeichnung einer jungen Einzelhofsied-
lung vor uns und können sie als Zeichen dafür interpretieren, dass selbst in der
zweiten Hälfte des 9.Jh.s das Lehnwort w/'/ure als ON-Grundwort noch pro-
duktiv war, so dass die Siedlungsbezeichnung von 854 ("domus Liubmanni")
zum Ortsnamen von 892 ("Liubmannes-wilare") werden konnte.

Für die syntaktische Auflösung des ON wird allerdings um 892 das Apel-
lativ v///fl verwendet. Das Lehnwort wilare scheint also in dieser Zeit in ap-
pellativischer Verwendung bereits problematisch zu sein, weil es sich zum ON-
Grundwort verfestigt hat.-" In diesen Entwicklungszusammenhang des dt.
Lehnwortes möchte ich auch die Bezeichnung jener zweiten Siedlung als "pos-
sessiunculam" stellen, als deren Bewohner"" der Schmied Vk/7/zhoW genannt
wird. Wäre Ende des 9.Jh.s der appellativische Gebrauch von w/'/ure noch mög-
lieh gewesen, so hätte der Urkundenschreiber wohl die inhaltlich "korrektere"
Wendung vz'/are rf/nft/r HiioZrfi verwendet.

Unter den Zeugennamen finden wir neben einigen mit dem Zweitglied
-feera/zf zusammengesetzten Namen"' auch den PN T/U/raw. Eine Verbin-
dung dieser Ausbausiedlung am Rand der Drumlinlandschaft des Sitter-
bogens zur Waldramsfamilie ist zumindest wa/uwc/zem/zc/z.

3.3.2. Auswertung und Interpretation: Reflexe auf die Waldramsfamilie

Die Schicht der VLU/ezwfe scheint in der ersten Hälfte des 9.Jahrhunderts
noch durchaus offen zu sein, denn diese Siedlungen sind noch im Entstehen
begriffen oder ihre Gründung ist den Kanzlisten noch erinnerlich. Für die Da-
tierung des Besiedlungsvorgangs im aufsteigenden Hügelland (vgl. Höhenan-
gaben) sind die Weilerorte von zentraler Bedeutung. Sie kennzeichnen den xe-
/czzndflrc/z «/. ,S'z£Y//fmg.s'razmz südlich des Aachtals. Ihre hohe Dichte zeugt
davon, dass die Besiedlung in Form einer intensiven und gezielten Kolonisa-
tion der noch im 7Jh. siedlungsleeren Wildnis erfolgte. Das "Lenkzentrum"
war die fränkische Militärstation in Arbon."" In diesem Zusammenhang lies-

255 Löftier (S.326): "Der appellativische Gebrauch eines Wortes nimmt schnell ab, wenn es in
vielen Namen erstarrt ist."

256 Das "possessiuneula" ist eben gerade nicht, wie die Wortbedeutung dies annehmen lässt, die
kleine Besitzung des Willibold. Besitzer dieses Gütchens ist der Donator Wolfher.

257 Vgl. oben, S.136, Anm.80.
258 Mangels früher Belege kann nur vermutet werden, dass der ON Frankrüti bei Berg SG eben-

falls in diesen Zusammenhang gehört, d.h. auf eine Rodungssiedlung hier angesiedelter frän-
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sen sich etwa die beiden Egnacher Siedlungen W/«rfe/7 und fra/mv/nc/CT? als

"Wendenorte'""' begreifen, d.h. auf die Anwesenheit umgesiedelter slavischer
Stammesteile zurückführen:''" Diese beiden Ortsnamen wären damit Indizien
dafür, dass die Franken der Karolingerzeit auch im "Pagus Arbungouwe" das

kolonisatorische Mittel der Zwangsansiedlung deportierter Kriegsgefangener
angewendet haben.'"'

Bei allen früh belegten Wei/erorte« des "Pagus Arbungouwe" haben wir
eine besitzrechtliche Verknüpfung mit der VPfl/tfra/7/.s/rt/7;///p feststellen oder
annehmen können.'"" Ihr Einfluss in den anderen früh bezeugten Siedlungen
am Obersee südlich von Romanshorn lässt sich in den Urkunden mit Hilfe der
Leitnamen WaMram und Wh/r/pm aufzeigen:

Orte der übertragenen Güter:

Waldram Waldpert Quellennachweis (UASG)

Berg SG 1 2 1. S.281, S.336; II, S.32

Goldach""' 6 3 II, S.33, S.68. S.87

zwischen Goldach
und St.Gallen 1 1 II, S.30, S.62

Actum-Orte:'"'

Waldram Waldpert Quellennachweis (UASG)

Steinach 1 1 ILS.311
Goldach 1 2 II, S.351

Rorschach 1 1 I, S.62; II. S.68

Berg SG'"' 1 1 III. S.687f.

Rheinmündung'"" - 1 II, S.282

Abb.24: Leitnamen der Waldramsfamilie am südlichen Obersee

bischer Stammesteile zurückgeht. Siehe dazu Bach II, 2, §484, S. 169; §488, S. 180. Eine spä-
tere patronymische Namenbildung mit dem in St.Galler PN-Schatz erwähnten dt. PN Fran-
ko, der auf den Völkernamen der Franken zurückgeht (vgl. die Walchen, die 'Welschen',
'Romanen' > PN Walo, unten S.279), ist allerdings nicht auszuschliessen.

259 Bach II, 2, §489, S.lSOf.; Boesch 1981, S.22.
260 Ob diesen ON tatsächlich eine pluralische Form *wineden zugrundeliegt, kann mangels

früher Belege nicht geklärt werden. Boesch 1981, S.22; 1982, S.243. Schwzdt. Winde, 'ober-
ster Teil im Haus' ist auszuschliessen. da im Thurgau, so Kolb (S.98), "kaum je mundartge-
recht". Allenfalls wären noch an Bildungen mit Wind, lat. ventus, zu denken; vgl. im Thür-
gau die beiden Allenwinden bei Fischingen und bei Oberbussnang. Im Egnach sind einige
Windnamen für die Bise, den Föhn, den See- und den Landwind belegt, denen das offene
Gebiet um Arbon ausgesetzt ist. Siehe dazu Schmid 1920, S.135f.

261 Weitere Wendensiedlungen im Thurgau können in Windhausen TG bei Eschenz (siehe Band-
le 1963, S.284) und in windresvile+ (1300), heute Eggishof TG bei Salenstein, vermutet wer-
den.

262 Auf grundherrschaftliche Zusammenhänge verweist auch der ON Hundwil bei Mörschwil
SG, von dem wir keinen frühen Beleg haben. Dem BW Hund hegt vermutlich ahd. hunto,
'Dorfrichter', zugrunde. Vgl. Löffler, S.125L, S.427; Sonderegger 1957, S.99ff., S.565.

263 Um 860 tritt ein gewisser Waldram als Donator seiner Güter in Goldach auf.
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Von nicht nur lokaler Bedeutung ist die Tatsache, dass die Leitnamen der
Wfl/rfra/77s/fl/?2///e in den Zeugenlisten der bei Berg (854) und bei der Rhein-
mündung (890) ausgestellten, bedeutenden Grenzbestimmungsurkunden fi-
gurieren. Für den südlichen Bodenseeraum sind dies die beiden einzigen Ur-
künden dieser Art aus althochdeutscher Zeit:

In Berg, auf halbem Weg zwischen dem Konstanzischen Arbon und dem
Kloster St.Gallen einigen sich klösterliche und bischöfliche Abgesandte über
die Grenzen zwischen dem konstanzischen und dem st.gallischen Einflussbc-
reich im Gebiet des unteren Sittertals.-" An der Rheinmündung bestätigen
führende Persönlichkeiten ("primates") aus den hier zusammenstossenden
Bodenseegrafschaften 7urgonwe, L/n/zgomve und RöpUö Cunens/s die Rech-
te und Besitzungen des Klosters St.Gallen im unteren Rheintal und legen hier
die Grenze zwischen dem Thrgoizwe und dem R/ngonwe fest.-'"'*

Die Beteiligung von Vertretern der WaMrams/am/Zte an diesen Grenzver-
handlungen auf höchster politischer Ebene beweist erneut, dass die Nach-
kommen der Arboner Tribunen im gesamten südwestlichen Bodenseeraum
noch im 9.Jh. eine führende Stellung innehatten. Auf der folgenden, Schema-
tischen Karte sind alle Orte, an denen wir einen dzFe&te« oder z/zchVe/cte« Ein-
fluss der WaWraws/awz'/ze festgestellt haben, eingezeichnet. In die Betrachtung
einbezogen werden auch die kirchlichen Herrschaftsgebiete der beiden Sied-
lungszentren Konstanz und St.Gallen.

Aus der Anonymität der fränkischen Oberherrschaft und Kolonisation tritt
in den Urkunden deutlich eine versippte Personengruppe hervor, die wir auf
die Arboner Tribunen des 7.Jahrhunderts zurückführen müssen:

Es gelingt der Waldramsfamilie, nord/zc/z der Aach ein allodiales Territo-
rium zu errichten, das noch um 850 den Raumnamen "Waldrammeshuntare"
trägt. .SucZ/zc/z der Aac/z verläuft der Ausbau, an dem die Waldramsfamilie
ebenfalls wesentlich beteiligt ist, parallel zur Entwicklung St.Gallens von
einer abgelegenen Einsiedelei an der Steinach zu einem der mächtigsten
Klöster Oberdeutschlands mit umfangreichem Grundbesitz. Eine räumlich
geschlossene Besitzung weltlicher Grundbesitzer kann hier in unmittelbarer
Nachbarschaft des Klosters nicht entstehen, weil das Kloster die jungen
Ausbausiedlungen an sich zu binden weiss. Dennoch ist die Waldramsfamilie

264 In den meisten Urkunden ist der Actum-Ort St.Gallen selbst. Das Auftreten der Leitnamen
im Kloster kann daher nicht Argument für den Einfluss der Waldramsfamilie im "Pagus
Arbungouwe" verwendet werden.

265 Die betreffende Urkunde gibt den Actum-Ort zwar nicht explizit an, dieser geht jedoch aus
dem Urkundentext hervor: "fecerunt populos in unum convenire in Berege, curte Sanc-
ti Galli ." - "Sie liessen die Leute in Berg zusammenkommen, einem Hof Sankt Gallens ."

266 "(...) in loco, ubi Rhenus lacum influit Podamicum." - "(...) an einem Ort, wo der Rhein in
den Bodensee hineinfliesst."

267 Siehe unten, Kap.4.1.2.2.3.: "Die Grenze des Forestum Arbonensis", S.253f.
268 Siehe unten, Kap.4.2.2.: "Romanische PN in den Quellen", S.262-266.
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I^si konstanzisch

st.gallisch

Abb.25: Kirchliche Besitzverhältnisse und die Präsenz der Waldramsfamilie am Obersee im 9.Jh.

auch hier, im "Pagus Arbungouwe", noch in der zweiten Hälfte des 9.Jh.s
eine besitztragende und politisch führende Kraft.

Im nördlichen Teil des "Pagus Arbungouwe" ist, wie das Kartenbild zeigt,
eine Präsenz der Waldramme nicht bezeugt. Dies entspricht jedoch kaum rea-
len besitzrechtlichen Verhältnissen jener Zeit, sondern weist auf ein grundsätz-
liches Quellenproblem hin: Bereits in der zweiten Hälfte des 7.Jh.s waren
Arbon und einige nördl. davon liegende Güter an Konstanz gefallen.-"'' Die äl-
testen bischöflichen Archivbestände sind jedoch verloren gegangen.-'" Wir ver-
fügen daher für dieses Gebiet aus ahd. Zeit kaum über urkundliche Nach-
richten.'" Die wohl frühesten al.Siedlungen südl. der Aach, die beiden -a/za-

Orte Sa/msaclz und £gnczc/z, sind aus demselben Grund erst in der zweiten Hälf-
te des 12.Jh.s, also nahezu 600 Jahre nach ihrer mutmasslichen Gründung, ur-
kundlich erwähnt.

Es ist uns also erneut gelungen, den scheinbaren Widerspruch der räumli-
chen Trennung zwischen der Tribunatsfestung Arbon und dem mit dem Raum-
namen "Waldrammeshuntare" als Allodialgut der Tribunen von Arbon aus-
gewiesenen Gebiet aufzulösen. Die Waldramsfamilie war im südwestlichen

269 Vgl. oben, S.134f.;S.148f.
270 Zur Überlieferungsgeschichte der frühen bischöflichen Archive von Konstanz siehe Ottnad,

S.275-285, beso. S.283.
271 Die einzige Ausnahme stellt Buech bei Egnach TG dar. Diese Siedlung fand um 854 deshalb

in eine st.gallische Urkunde Eingang, weil der Abt von St.Gallen im Rahmen von Friedens-
Verhandlungen erklären musste, er werde allen widerrechtlich erworbenen Besitz, darunter
eben Buech, wieder an Konstanz abtreten. Vgl oben, S.124f.; unten S.252f.

272 TUB II, S. 172; TUB II, S.157.
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Oberseegebiet sowohl nördlich wie südlich der Aach Trägerin des alemanni-
sehen Aushaus.-"

3.4. Die Omviflmen fl»/-c/or/

Im weiteren Umfeld des "Pagus Arbungouwe" treten nur einige wenige
-r/or/'-Ortsnamen auf. Es ist aber nicht nur deshalb fraglich, ob diese dünne
und heterogene Namenschicht die oben gestellten Bedingungen erfüllt:-"
Zunächst ist sie auf den ersten Blick kaum raumbildend. Einzelne ihrer Ver-
treter sind zwar in den frühesten Quellen bezeugt, diese isoliert stehenden Ein-
zeldaten und ihre magere Beleglage lassen jedoch schlüssige Namendeutun-
gen oft nicht zu. Trotzdem drängt sich der Einbezug der -r/orf-Namen auf, denn
einzelne Vertreter dieser in Alemannien generell nur spärlich vertretenen Orts-
namen-Schicht reichen bis in die Landnahme- und ihre Folgezeit zurück:-"

Bereits Bach hat in manchen östlichen Gebieten des deutschen
Sprachraums die -z/or/'-Ortsnamen als Hinweise auf die fränkische Kolonisa-
tion des 6. bis 8. Jahrhunderts interpretiert."" Einiges später hat Jänichen nach-
gewiesen, dass im schwäbischen Neckarland und an der oberen Donau die
-t/or/'-ON '"in auffälliger Weise" im Rahmen von "Huntaren, speziellen Graf-
Schäften und anderen Sondereinheiten" der fränkischen Zeit erscheinen.-"
Ihre Kennzeichen beschrieb er wie folgt: rand/zc/zer A/zsc/z/uss an ä/fere SVez/-

/zzngen, fypBr/re Azzsöözz- zzrzzf Roz/ragerzsc/za/fezz, Grzz/z/zenbz'Mzzzzg zzzzc/ /z/a«-
zzzü.wzge Verfez'/wng. Aus ihrer spezifischen Lage und aus ihrem Bezug zu poli-
tischen Herrschaftsgebieten schloss Jänichen auf frühe, königlich-fränkische
Einflüsse in den -<for/-Orten selbst. Tatsächlich lassen sich bei vielen der von
ihm untersuchten Belege Königsbesitz, Königsrechte, Freilehen, Freihöfe und
Freizinser nachweisen. So interpretierte er die alten -z/or/-Orte als königliche
Gründungen zur jeweiligen Blütezeit der Villikation, ihre Insassen als privile-
gierte Königsfreie, ihre Funktion als lokale Zentren zur Konsolidierung ale-
mannischer Ausbaugebiete.

Zu analogen Ergebnissen ist Langenbeck in einer von Jänichen unabhän-
gigen Studie fürs Elsass gelangt.- Hans Kläui schliesslich hat das thurgauische
Zwillingsnamenpaar 7/zzznz/or/-Lzz.s'/zior/, das im Bereich des Königshofes Er-
c/zz'ngen+ (Frauenfeld-Langdorf) liegt, ebenfalls auf einen Gründungsakt mit
bewusster Namengebung seitens des fränkischen Fiskus' zurückzuführen ver-
mochtd

273 Siehe oben, S.141.
274 Siehe oben, S.lölf.
275 Bach 11,2, §599. Sonderegger Arch. 1979, S.86.
276 Bach II, 2, §682, S.483.
277 Jänichen 1954, S.145ff.
278 Langenbeck 1957, S.67.
279 Kläui 1962/63, S.50f.; 1976, S.231f.

215



Damit kommt der -r/orf-Ortsnamenschicht südlich des Obersees von vorn-
herein eine besondere Bedeutung zu. Ihre Auswertung bietet die Möglichkeit,
den Einfluss fränkischer Machthaber, den wir im Umfeld der WaWraww/zzmz-
/ze und der -wz'/nre-Schicht bereits konkretisiert haben, um einen weiteren
Aspekt zu ergänzen - falls sich auch hier ein Zusammenhang zwischen den
-r/or/-ON und dem fränkischen Herrschertum als gegeben herausstellt. Na-
menbildungen vom adjektivischen bzw. präpositionalen Typus auf Ober-, Me-
der-, Lbzfer-, //zzzfer-, Vorder-, etc. sollen nicht in die Untersuchung einbezogen
werden. Sie sind ausnahmslos sehr viel jüngeren Datums als die frühmittelal-
terlichen patronymischen und appellativischen Bildungen. Ihre Existenz hängt
damit zusammen, dass ahd./mhd. dor/zum Siedlungsnamenwort für die im Ge-
gensatz zu Streusiedlungen gesc/z/osserze Szed/tz/zgs/orzzz r/er La/idbevö/kerzz/zg
schlechthin geworden ist.

3.4.1. Patronymische Bildungen

ßregeas'r/or/LSG
Weiler, Gemeinde Muolen.

1293 Bregensdorf
passim
1299 item ibidem (in Gebertswil) possesssio-

nes quondam Wernheri de Breginsdorf
1351 das guot, das man nemmet der Bregens-

torferin guot. gelegen ze Gebratswille
passim

Eine primäre Zusammensetzung von [pr^gStstprf] mit dem ON Bregenz ist
wohl auszuschliessen, nicht aber eine sekundäre Interferenz und damit An-
gleichung an die lautliche Entwicklung jenes Reliktnamens.® Dies und die

späte Erstnennung lassen eine schlüssige Identifikation des zugrundehegen-
den Patronyms nicht zu. Auch der in Gebertswil bei Oberbüren SG früh be-

zeugte FaN vom Typ Herkunftsname reicht dazu keine Handhabe, bewahrt er
doch keinen früheren Lautstand.

Als Erstglied der wohl zweistämmigen Vollform kommen *bera ('Bär'),
*berga ('schützen') oder *ber/zfa ('berühmt'),-®' als Zweitglied *gaz'ra ('Speer'),
*guuffl (Volksname 'Gote') oder *garda ('Garten', 'Hauswesen') in Frage.®®

Als Patronyme wahrscheinlich sind also die im St.Galler PN-Schatz belegten
Namen Pe reger, Pereoz, Pera/zger und PerfcarG®

CHART IV, S.405

UASG III, S.846

UASG III, S.610

280 Belege bei Förstemann 11,1, Sp.571f.
281 Förstemann I, Sp.258ff.; Sp.273ff.; Sp.277ff.
282 Förstemann I, Sp.571ff. (vgl. Kaufmann 1968, S.132ff.); Sp.606ff.; Sp.598ff. (Kaufmann 1968,

S.138f.).
283 Subsidia, S.541f.
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Ma/foc/or/'/ G
Weiler. Gemeinde Egnach.
1302 Maldistorf (2x) TUB IV. S.857ff.

passim
1353

1383

1432

1477

Malistorf (FaN in Konstanz) TUB VI, S.883

TUB VII, S.357

UASG V. S.662

Beyerle. S.85

Maldistlorf
Mallisdorf
Malestorff

passim
Ich möchte den ON [malistprf] als patronymische Bildung verstehen. Die

Erstnennung zeigt eine derart späte lautliche Entwicklungsstufe, dass der zu-
grundeliegende PN kaum mit Sicherheit isoliert werden kann: wahrscheinlich
sind zweistämmige Vollformen mit dem Erstglied */rzu/(7 (Bedeutung dunkel)®*
oder ('sermo', 'Rede')'" wie etwa Mfll/za/Tzarl, eher MaMwa/r (*MaM-
vvfl/tor/or/> Mafar/o/;/); beide sind im St.Galler PN-Schatz nicht
erwähnt, was auf ein hohes Alter der Siedlung hindeuten könnte.

Der artikulationsökonomische Ausfall des in der Erstnennung bereits le-
nisierten Dentals ist zuerst beim Konstanzer FaN zu beobachten, ein Jahr-
hundert, bevor er sich in der Verschriftlichung des ON selbst durchzusetzen

vermag.

Der nur gerade einmal erwähnte ON wird heute ohne jede Einschränkung
mit Aueu/ip/en gleichgesetzt. Zweifel an dieser undiskutierten Identifikation
und Lokalisierung sind jedoch m.E. berechtigt:

Die St.Galler Urkunde (Actum-Ort) von 849 regelt einen Gütertausch in
"Uttinwilare" und "Ouundorf'A" Übereinstimmungen von Personengruppen
in den Zeugenlisten aller Urkunden zwischen 820 und 880, die das Umfeld des

Siedlungspaares £/«na7-Kessw;'/betreffen (Actum- und Güterorte),-" lassen an
der Gleichsetzung von t/füVjwz'/are mit f/mvz7 keinen Zweifel offen.'" Die An-
nähme, 0«M«dor/sei ebenfalls im Oberthurgau zu suchen, ergibt sich aus der
Tatsache, dass die Zeugennamen von 849 ausnahmslos um die Mitte des 9,Jh.s
im Oberthurgau mehrmals bezeugt sind.
284 Förstemann I, Sp. 1085.
285 Förstemann I, Sp. 1111.
286 TUB I, S.86.
287 Die Ouundorf-Urkunde hat zwar bemerkenswerterweise mit keinem der entsprechenden

Dokumente vor 849 einen PN (Tradcnten und Zeugen) gemeinsam (TUB I, S.46; S.59; S.73;

S.74), zeigt jedoch breiteste Übereinstimmungen mit jenen nach 849 (TUB I, S.90: S.104;
S. 108; S. 114; S.131; S.132). So kommen etwa die Namenpaare Starcholf-Hizzi und Arnolt-
Altine mehrmals vor. Letzteres, ein in Utwil begütertes Brüderpaar ("filii Herimoti ex Ut-
tenwilare") schliesst endlich auch den fehlenden Zusammenhang mit den Quellen vor 849:

Den sonst am Obersee nicht bezeugten PN Herimot können wir als Verschreiber für den hier
gut belegten PN Herimunt werten. Über die Nähe von *moda ('Mut') und *munda ('Schutz')
siehe Förstemann I, Sp.U26.

288 So hat etwa Neugart (I, S.319) das Namenpaar mit Utenwil (Toggenburg) und Aadorf (Hin-
terthurgau) identifizieren wollen.
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Die vorbehaltlose Gleichsetzung des Einzelbelegs Chumrfo// mit Atzen-
/zo/en ist gleichwohl eine spe/ar/ur/ve Annahme.- Mehr als eine «zög/zche Üher-
ezVz.srzmmzzMg des ON-Beiwortes spricht nicht dafür. Bei beiden ON kann letzt-
lieh nicht entschieden werden, ob das Erstglied auf ein Patronym oder auf das

Appellativ ahd. ozzvva zurückgeht: Aufgrund der Zugehörigkeit von Ozzzznz/or/

zur patronymisch geprägten -r/orf-Schicht ist dieser ON m.E., im Gegensatz
zu Azzezz/zo/e/z,'"" wohl zum PN Azzwo/Ozzvo/Ozzo zu stellen, der im frühen
St.Galler PN-Schatz gut bezeugt ist.-'" Als gesichert kann allerdings lediglich
gelten, dass Ozzzzmfor/eine im Oberthurgau gelegene, nicht näher lokalisier-
bare und möglicherweise abgegangene Siedlung bezeichnet.

7»rsfo/'/+ (/zezzfe Sc/zözzenfret'g)
Bis im 15.Jh. Name von Schönenberg, Dorf an der linken Thurflanke gegen-
über Kradolf, ehemals Ortsgemeinde von Neukirch an der Thür.
838 Thuruftisthorf TUB I. S.69

869 Thurftisthorf TUB I, S. 127

1159 turstorf TUB II, S.172

passim
1350 Die bürg und die hofraiti ze schoenenberch,

den hove gelegen in dem Dorf ze Durstorf
TUB IV, S.319

1430 die müli ze Schonenbcrg UASG V. S.216

passim

Dem ON ist ein früh abgegangener PN zugrundezulegen, eine zweistäm-
mige Vollform aus *ehz/- ('rasch', 'kräftig'),'"' wohl eher V/zzzr ('wagen'),"'" und
dem auch im frühen ON O/fer.v/zzrzzz.vm""'' steckenden Stamm *iz/i ('oft', 'reich-
lieh')"'". Ein weiteres mögliches Patronym liegt im einstämmigen 77zzzrzz/f, zu

got. f/zuzzi/tt, ahd. zitzr/f ('Bedürfnis')""" vor. Der PN LWzznz/f ist in den St.Gal-
ler Quellen bezeugt. Die Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Iden-
tifikation des "unklaren Beiwortes"""' resultieren aus dem hohen Alter der
Siedlung.

Der hochmittelalterliche Beleg (1159) zeigt bereits das kontrahierte End-
Stadium des ON, mit dem für den Oberthurgau mundarttypischen Verschär-

fung von anlautendem Dental. Anzunehmen sind dabei Interferenzen des ON-
Erstglieds mit dem Flussnamen 77z7zG"" Zwischen 1350 und 1420 geht der alte

289 Ein Wechsel des Ortsnamen-GW durch Ablenkung der alten -hofen-Schicht, auf deren Rand-
zone Auenhofen liegt, ist immerhin denkbar.

290 Siehe oben, sub voce.
291 Subsidia, S.537; Förstemann I, Sp.217ff.; Kaufmann 1968, S.48f.
292 Förstemann I, Sp.434f.; Kaufmann 1968, S.101.
293 Förstemann I, Sp.1467, Kaufmann 1968, S.360.
294 Siehe oben, sub voce.
295 Förstemann I, Sp.1475. Kaufmann 1968, S.364ff.
296 Förstemann 1, Sp.1470.
297 Bandle 1963, S.276
298 Vgl. unten den ON Sitterdorf, sub voce.
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ON ab und wird durch den Namen der oberhalb des Dorfes «/Las? gelegenen
Burg Sc/zöz-zen/wg ersetzt.'"' Das Motiv dieser Namensubstitution ergibt sich
entweder aus einer Zerstörung der Burg kurz nach 1400 im Appenzellerkrieg
oder aus dem Zerfall der Burg um die selbe Zeit als Folge ihrer Unverwend-
barkeit.'"" Der so freigewordene, wohlklingende Name verdrängte als "gesun-
kenes Kulturgut" den alten -e/w/-ON.

Die beiden Belege aus ahd. Zeit sollen hier nicht nur isoliert, sondern auch
als integrative Bestandteile des Urkundenganzen betrachtet werden:

1. In der "bisher nahezu unbeachteten""" Wolvini-Urkunde von 838 (Erst-
nennung von Turstorf) erscheint an erster Stelle das Brüderpaar WaMpm
und WrzMra/zz, Söhne eines Wz/Mpe/'f, als erbberechtigt. Der genannte Gü-
terkreis umfasst oberthurgauischen Streubesitz, darunter auch Besitztitel
in Ronzr/m'/zor«, dem "Hauptort" der Wn/trammeshw/zfare."" Ohne der May-
sehen Rekonstruktion von Verwandtschaftsbeziehungen zum Stammbaum
der Bertholde oder Alaholfinger folgen zu müssen, darf Wo/v/rzz offenbar
dem engeren oder weiteren Verwandtschaftsbereich der fränkischen WaW-
ramy/anzz/ze zugeordnet werden. Daraus ergibt sich nun aber, dass auch min-
destens ein Teil von 77zzz/'zz/rz.vf/zor/zu allodialen Besitzfeld der Wa/dramme
gehörte.

2. Die Horskine-Schenkung von 869 (Zweitnennung von Tizr.v/or/) deckt sich
in mehreren Oberthurgauer Siedlungen mit derjenigen Wolvinis. Zudem
enthält die Zeugenreihe die Leitnamen Waithram und Waltpret. Auch hier
dürfen Verknüpfungen mit der Waldramsfamilie als erwiesen gelten.

3.4.2. Appellativische Bildungen

/rez'dor/ TG
Streusiedlung bei Roggwil, an der Gemeinde- und Kantonsgrenze zu Berg SG.
1325 ze dem frygen dorff TUB VII, S.851

passim
1360 prope Friendorf UASG III, S.798

passim
1437 das Frye Dorff UASG V, S.814
passim
1447 zuo Fryendorff UASG VI, S. 195

passim
1461 zem Fryendorff UASG VI, S.734

299 Heute Ruine Last, wohl zu ahd./mhd. last, 'Last', 'schweres, grosses Ding', 'Haufen'. Der F1N

referiert damit auf den blockhaften Burgstock der ehemaligen Feste Schönenberg.
300 In bestechender Argumentation verbindet Brüllmann (S.76), der die nur bei Johannes Stumpf

(1547) erwähnte Zerstörung der Burg Schönenberg durch die Appenzeller bezweifelt, den
baulichen Zerfall der Anlage mit dem Erlöschen derer von Schönenberg um 1400.

301 May, S.64.
302 Siehe oben, S.154f.
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Das adjektivische Beiwort ahd. /rf, mhd. vrf, Bildungsglied einer sehr gros-
sen Zahl von ON-Kompositionen,"" lässt breitesten Deutungsspielraum:''"

Zunächst ist an einen Bezug zu Rechtsverhältnissen zu denken. Dabei ste-
hen folgende Möglichkeiten zur Diskussion: Beibehaltung gewisser Vorrech-
te aus älterer Zeit; Befreiung von bestimmten Abgaben; Sitz von nach ihrem
Stand freien Bauern (Vollfreie) in einer sonst hörigen sozialen Umgebung
(Halbfreie, Leibeigene); Ort von Inhabern freier Güter, die im Gegensatz zu
Lehen frei von (allen) Zinspflichten sind. Diese Deutungen liessen sich in eine

enge Beziehung mit der eingangs erläuterten These bringen, wonach -rfor/-ON
oft auf die planmässige Ansiedlung Königsfreier rückführbar sind.

Frei hat auch die im weitesten Sinne anwendbare Bedeutung von aögeson-
c/erF'" und könnte hier in einen direkten Bezug zur Lage der Siedlung gebracht
werden: Das thurgauische FraY/or/'schliesst zwar unmittelbar an Berg SG an,

gehört aber als thurgauische Siedlung zum Kirchspiel des ca. 2 km entfernten
Roggwil TG, ist also zweifach "abgesondert".""'

Der hochma. FaN VT/ge, Frze etc. schliesslich ist im südlichen Bodenseege-
biet seit dem 13.Jh. gut belegt, auch im Egnach. So finden wir etwa bei Arbon
den F1N "der Frigenholz" und in Untergoldach das Gütchen "des Frien schuo-
bus'V" Beim ON Fr« t/or/'dagegen ist ein Zusammenhang mit dem Oberthur-
gauer FaN nicht erbracht, verfügen wir doch über keinen entsprechenden ge-
netivischen Namenbeleg der Form *r/er/r/ge« r/or/i bzw. *des/rzgen c/or/i

Eine schlüssige Namendeutung gelingt nicht. Aus den urkundlichen Bele-

gen ergibt sich keinerlei Beschränkung der vielen Deutungsmöglichkeiten und
damit kein sicherer Hinweis zum Alter der Siedlung. Bis ins späte L5.Jh. wird
in den meisten Fällen das ON-Grundwort appellativisch verstanden und zwar
deshalb, weil das adjektivische BW noch kaum mit ihm in eine feste Verbin-
dung getreten ist. Selbst der letzte Beleg der dichten Reihe zeigt noch eine lose

ON-Komposition, die den Artikel braucht: "zem (zue dem) Fryendorf'. Die
Tatsache, dass diese Namenbildung so spät erst ihren appellativischen Cha-
rakter verlieren wird und so zum eigentlichen ON erstarrt, deutet nicht etwa
auf ein geringes Alter der Siedlung hin, sondern ist lediglich Folge des ad/efc-
rivzsc/zen oder ad/e/chv/jc/z mrerpreherten ON-Beiwortes.

303 Im "Raum Arbon" sind dies etwa noch Freiherten bei Hauptwi] TG und Freiwilen bei Wit-
tenbach SG.

304 Das gleichnamige Freidorf bei Muttenz BL ist in den von wirtschaftlichen Beschränkungen
und der damit verbundenen sozialen Enge geprägten zwanziger Jahren als genossenschaftli-
che Siedlung (Ballmer, S.201) entstanden. Flier ist der Name Programm. - Vgl. dazu "Woh-
nen heute" in der Basler Zeitung vom 19,Oktober 1988 (Nr.246), S.68f.

305 Idiotikon I, Sp. 1257.

306 Zur Konstanz von Grenzläufen und zur Geschichte der st.gall.-thurg. Grenze, siehe unten,
S.251-254.

307 UASG V. S.670 (a. 1432); UASG IV, S.71 (a. 1366).
308 Erst jetzt kann der bei ON übliche artikulationsökonomische Verschleifprozess einsetzen:

Friendorf > Fridorf > Freidorf.
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/Oflf/o//' TG
Ehemalige Ortsgemeinde von Sulgen; Dorf am rechten Thurufer, Schönen-
berg (< 7m'.s7o/;/+) gegenüber.
883 Chreinthorf TUBI, S.147
1276 Hainrico de Kraedorf TUB III, S.524
1368 Kraedorf TUB VI. S.477f.
137(1 Kraidolf TUB VI, S.554f.
1380 Kradorff TUB VIII, S.219

Zugrunde liegt das aus der german Form */craeö« entstandene ahd. /cra-u,
'Krähe'. Die urkundliche Erstform zeigt das appellativische ON-Erstglied in
einer Gleitlaut- oder Übergangsform, die den Hiatus getilgt hat: "Chrei(e)n'V""
Als Folge der oberthurgauer Monophthongierung-''" von ei zu langem a verlor
das Zweitglied sein Wortgewicht und wurde - obwohl von stark appellativi-
schem Charakter - in der Namenkomposition selbst lautlichen Veränderun-
gen unterworfen: Dissimilation des r (1370) und Kontraktion zur mdal. Form

M"1
Die Erstnennung erfolgt in bemerkenswertem Umfeld: Ein gewisser 77z/of-

/to/<7 tauscht seine Güter im oberen Aachtal gegen den Klosterbesitz in Ära-
r/o// Die Urkunde ist nun aber weder in St.Gallen noch in einem der Güter-
orte ausgestellt worden, sondern am Königshof Oberwinterthur"' im Beisein
des Grafen Adalbert II."" und einer Reihe anderer Grosser. Darin liegt die Be-
Sonderheit der Urkunde. Ob als Erklärung dafür der äusserst vage Hinweis
"necesse est propter futura iurgia precavenda" genügt, d.h. die nur auf hoch-
ster Ebene mögliche Beilegung eines schwerwiegenden Streitfalles vorliegt,""
bleibe dahingestellt. Jedenfalls stammt die einzige ahd. Überlieferung des ON
Arae?o//aus einer Tauschurkunde mit "besonderem Relief""'' und verleiht der
Siedlung selbst eine hervorgehobene Bedeutung.

Seerfor/ TG
Streusiedlung; am See gelegener Ortsteil von Landschlacht.

Trotz der Nachbarschaft zur planmässig, wohl auf Königsgut angelegten
fränkischen Siedlung NeuheimU" hegt Seedorf keine solche amtlich bürokra-
tische Namengebung der fränkischen Epoche zugrunde. Die Ufersiedlung wird
in den Quellenwerken nicht erwähnt, ja geht möglicherweise auf Neuheim+

309 Bandle (1963, S.276) hält diese appellativische Deutung, die bereits Sonderegger (1958, S.211;

S.214ff.) befürwortet hat, für eine "unbefriedigende Erklärung", vermutet er doch hinter den
BW der "vorläufig unklaren" Namen der -dorf-Schicht früh abgegangene PN.

310 Siehe oben, S.180.
311 Zur "curia regis" in "Winterdura" (TUB I, S.147, a. 883) siehe Kläui 1962/63, S.36.
312 Zur Person Adalberts, siehe Borgolte 1986, S.21-28.
313 May (S.70) mit Quellenangaben, Anm.445.
314 Schaltegger I, S.147.
315 Kläui 1962/63. S.22ff.; S.28. Siehe oben, S.71, Anm.106.
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selbst oder auf eine der ebenfalls frühen, allerdings «/ewu/m/sc/ic/; Orte
Vo/c7zfl/Y.s'/;;rs'+ oder Zo///A"o/e«+ zurück:'"'

Nicht der Ort selbst, aber der Ortsname Seeriorfist erst spät entstanden: zu
einem Zeitpunkt, da verschiedene bereits existierende Siedlungen zu einer
Dorfgemeinschaft verschmolzen waren, die gesamthaft den Namen der (gros-
sten) Teilsiedlung L««rB'c7?/flc7?f übernahm."' Jetzt wurde eine bewusste Dif-
ferenzierung in die Ortsteile Seer/zu/, //mfm/or/und Vorc/mior/ vorgenom-
men, die ganz und gar amtlichen Charakter trägt und das Abgehen der alten
Ortsnamen zur Folge hatte.

Aufgrund der ON-Entwicklung von LflurfscWuc/?/ lässt sich für die Entste-
hung des ON Seedorf und damit für den erwähnten Akt der Neubenennung
von Altsiedlungen ungefähr das Jahr 1400 als ferrn/m/s ante «o/? anset-
zen. Der sprachliche und sachliche Gegensatz von Land- und See- ist derart
ausgeprägt, dass wir die Bedeutungsopposition beim jüngeren ON als Na-

mengebungsmotiv erkennen können. Bis 1393 aber ist beim älteren ON noch
das ursprüngliche adjektivische Namenglied /ang- erhalten und damit eine Ge-

gensatzbildung auf See- noch gar nicht möglich. Der urkundliche Befund der

Teilsiedlung Zo////co/en+ unterstützt diesen Datierungsversuch: 1396 wird sie

zum letzten Mal urkundlich erwähnt.

Smere/or/ TG
Kirchdorf und politische Gemeinde an der Sitter, nahe ihrer Mündung in die

Thür.

787 Sidruno TUB I, S. 16f.

Sidrona (2x)
869 Situruna TUB I, S. 128

896 Silerun TUB LS. 180

898 Siteruna TUB LS. 185

899/900 Siteruna TUB I.S.187
1167 Sitrundorf CHART III, S.45

passim
1216 Siterendorf CHART III, S. 105

passim

Sitterdorf ist ein sekundärer, d.h. unechter -t/or/-Name. Der alteuropäische
Flussname S/ffer, wohl zur idg. Wurzel ('rinnen'), wurde dem oberhalb der

Mündung des Flusses in die Thür gelegenen Siedlungsplatz übertragen. Die
Formen der Erstnennung zeigen noch Merkmale der voralthochdeutschen
Zeit, jene des 9.Jh.s dagegen bereits den Abschluss der ahd. Namenentwick-
lung: Dentalverschiebung Anhebung des langen Mittelsilbenvokals
316 Gemäss der Barbarossa-Urkunde von 1155 verlaufen die Grenzen der Bischofshöri zum

grössten Teil längs natürlicher Scheidelinien, zumeist Bachläufen. Bei der Formulierung "in
lacum inter nuheim et monasteriolum" kommt als Grenzlinie natürlichen Profils der Seebach

in Frage. Damit rückt Seedorf in die Nähe von Neuheim+. Siehe oben Zollikofenr. sub voce.
317 Zur Namendeutung von Landschlacht siehe unten, S.237.
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(o>h); Konsonantengemination vor r (7r>//7) und Sprossvokalentwicklungzwi-
sehen f und /• (fr>zV/-).""

Der vorgermanische ON beruht auf der Namenentlehnung von einem Fluss
mit grösserem Kommunikationsradius, von der Sitter. Ihn als Reliktnamen zu
postulieren und als Zeugnis für eine vorgermanische Reliktbevölkerung zu
werten, entbehrt jeder Grundlage," ' umso mehr, als dass er isoliert mitten in
der Namenlandschaft alemannischer Ausbausiedlungen liegt.''"

Damit dürfte die Gründung dieser typischen al. Flussmündungssiedlung
(Namengebungsmotiv) frühestens ins 7.Jh. fallen, in jene Jahrzehnte um 600,
da die "Besiedlungsfront" aus dem mittleren Thurtal heraus die Sitter er-
reichte. Die blosse Übernahme des Flussnamens erinnert an die ungefähr
gleich alte Schicht der -n/w-ON im "Pagus Arbungouwe", unterstützt also diese
Datierung.

Für das Flinzutreten des aufgestülpten Ortsnamen-GW -r/orf steht als fer-
/zzz/zzz.y/toit t/zzem die Wende vom 8. zum 9.Jh. fest. Obwohl im gesamten Bo-
denseeraum zu keiner Zeit eine Mode der Bildungen auf -rfor/ die Namen-
landschaft beeinflusst hat. beruht diese quantitative Veränderung des ON
trotzdem auf Ablenkung durch die benachbarten ON dieses Bildungstyps:
durch "Chreinthorf" (883) und mehr noch durch das ebenfalls an der Thür ge-
legene "Thuruftisthorf" (838).'-' Letzterer ON hatte sich bis spätestens zur
Mitte des 12.Jh.s zur Form Th/'v/w/verkürzt und regte, fälschlicherweise als

Dorf a« der 77zur verstanden, die Herausbildung des analogen Namenpaars
5/ffer/5z7terdor/ an.

Der Beleg von 1275 zeigt den zusammengesetzten ON bereits in der
Schlussphase seiner lautlichen Entwicklung: Beibehaltung des Sprossvokals
und Reduktion von ahd. z< /><?/,'" was in nhd. Zeit schliesslich den Wegfall
des rz, d.h. Tilgung der letzten Reste des alteuropäischen Suffixes *-d/2u zur
Folge hat:"' Shferfejntfor/> 5/r?erdorf.

3.4.3. Auswertung und Interpretation: Fränkische Plansiedlungen

Von den sechs frühen -dor/-ON sind nur die drei appellativischen Bildun-
gen echte Siedlungsnamen, d.h. wirkliche Ortsbenennungen. Die vier pa-
tronymischen Belege sind noch Insassennamen. Ihre Namenbildung lässt über
den Zusammenhang zwischen Ortsnamen und Siedlungsbewohner, -besitzer
318 Vgl. Sonderegger 1958, S.280; S.283f.; S.326.
319 In diesem Sinn nochmals kürzlich Etter (S.6ff.), der den Hofnamen Pfin bei Muolen/Sitter-

dorf und den römischen Gutshof "Killwiese" (Ebnet) bei Sitterdorf in seine Argumentati-
onskette einbezieht. Siehe dazu unten, S.2491T.

320 Vgl. oben Abb. 12, S.l 17; unten S.249ff.
321 Siehe oben Turstorf+, sub voce.
322 Beim ON lässt dich die Reduktion zweihundert Jahre früher als beim Flussnamen nachwei-

sen. Vgl. Sonderegger 1958, S.280.
323 Zu diesem Suffix, das auch im ON Arbon (< *arabona; vgl. oben den Flussnamen Aach bei

Arbon, sub voce) steckt, siehe Greule, S.155.
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oder -gründer keinen Zweifel offen. Die Heterogenität dieser ON-Schicht ent-
spricht den Beobachtungen Langenbecks im Elsass und Jänichens im oberen
Neckar- und Donauland.

Eine andere Unterteilung der Schicht lässt sich in geographischer Hinsicht
vornehmen: Die eine Gruppe von -r/orf-Ortsnamen siedelt sich im Bereich von
Sittermündung und Thurbogen an, die zweite besetzt in regelmässigen Ab-
ständen die aufsteigenden Hügelzonen des "Pagus Arbungouwe". Zwischen
den beiden Schwerpunkten dieser Schicht klafft keine eigentliche Lücke. So

scheinen sich aus dem Zusammenhang der bisher aufgezeigten Sied-

lungschronologie die Konturen eines eigenen Siedlungsraums abzuzeichnen:
Die -c/or/'-Schicht verbindet als schmaler Gürtel die Altsiedellandschaft des

Thurtals mit der Neusiedellandschaft im hügeligen Hinterland des fränkischen
Kastells Arbon. Sie kann aber nur in beschränktem Mass als raumbildend be-
zeichnet werden, vielmehr liegen die -r/or/'-Orte kranzartig an der vordersten
alemannischen Besiedlungsfront des 7.Jahrhunderts. Sie rahmen die bisher in
Besitz genommenen Landstriche am südlichen Obersee ein.

Als Indizien für einen Zusammenhang mit der fränkischen Verwaltung ist
diese schmale Ortsnamen-Schicht reich: Die Wortbildung von FrezY/or/' etwa
lässt an eine Plansiedlung privilegierter Freizinser oder Königsfreier denken.
Im näheren Umfeld von Arbon ist die Existenz von königlichem Fiskalland
urkundlich nicht fassbar, aufgrund der Lage von Ma/fot/or/, ßregemY/or/' und

FVriffor/in jenem geschlossenen grundherrschaftlichen Gebiet, das seit dem
Frühmittelalter konstanzisches Zinsland ist, aber doch naheliegend.

Die Anfänge der konstanzischen Besitzentwicklung im Bereich des fränki-
sehen Kastellbezirks sind umstritten. Die These von einer planmässigen Grün-
dung der -dor/-Siedlungen durch die königliche Verwaltung lässt sich mit Bey-
erles Annahme vom Ursprung der konstanz. Grundherrschaft um Arbon als

königliche Landschenkung verbinden. Demnach hätte das fränk. Herrscher-
haus die drei Fiskalhöfe Frezz/or/; Ma/ZAr/or/ und ßregezz.vr/or/' der geistlichen
Grundherrschaft des Bischofs als Dotation zugeschlagen. Schliesslich sind wir
auch bei der Zwillingssiedlung Krado//- 7itrsfo// auf Verbindungen zumindest
mit überregionalen fränk. Machthabern des 7. bis 9.Jh.s gestossen.

Ich möchte auch am Obersee die -do/'/-Siedlungen als fränkische Plan-
gründungen zur Konsolidierung von Rodungs- und Ausbaugebieten verste-
hen, als Katalysatoren der Villikation im Zeitalter der Ortsnamen auf -wz/c/re.

Kläui gelten sie im Unterthurgau als "neue Auflage" der merowingischen
-Zzezzn-Orte vom einheitlichen "Bethge"-Typus. Nun ist im Oberthurgau der
einzige Vertreter dieser frühfränkischen Fiskalsiedlungen Vezz/zezm+A' Der
Ort liegt am nördlichen Grenzsaum der späteren Waldrammeshuntare und ist

wohl als erste fränkische Siedlung im Bereich der alemannischen Landnah-
324 Kläui 1962/63, S.51.
325 Lediglich als sekundärer -heim-Name ist die Singulärform Zillinslatarraheimo des in ahd.

Zeit dicht belegten ON Zihlschlacht TG zu werten. Siehe unten, S.253.
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Frühe Bildungen:

fptr. BW
app.BW

® unechter-dorf-ON
® analoger-heim-ON

Abb.26: Streubild der -dorf-Orte

mefront des späten 6Jahrhunderts zu verstehen. Damit sind die bezüglich ihrer
Entstehung und Funktion analogen -Jor/-Orte fränkische Gründungen des
späten 7.Jahrhunderts, d.h. der frühkarolingischen Epoche. Das Datierungs-
modell der Landnahmebewegungen aus dem ersten Teil bestätigt sich nicht
nur durch den Einbezug der frühesten fränkischen Ortsnamen-Bildungen, son-
dem erfährt wesentliche Ergänzungen:

Am Beispiel des Raumhorizontes der -heim und -Jor/-Siedlungen zeigt sich
noch einmal die fortschreitende Landnahme alemannischer Siedlung. Zwei-
mal, mit einer Phasenverschiebung von wenig mehr als einem Jahrhundert, un-
ternimmt die fränkische Staatsmacht den Versuch, anhand von strategisch gün-
stig gelegenen Plansiedlungen, die zum Fiskus gezogen wurden, die Besied-
lung zu kontrollieren, den Villikationsprozess zu intensivieren und die Sied-
lungskraft der al. Landnahme für das fränkische Staatsgebilde nutzbar zu ma-
chen.
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3.5. Szed/zzzzg.s'geyc/zzc/zZ/zc/ze AzzsH'e/Tzzrzg;
Dze Etappe« r/er fl/e«za««zsc/ze« .Beszezf/zzng zz«z /Iz'bozz

Die Ortsnamen-Schichtung im "Pagus Arbungouwe" zeigt, dass sich der
alemannische Besiedlungsvorgang in zwei deutlich unterscheidbaren Räumen
und damit auch unterscheidbaren zeitlichen Phasen vollzogen hat. Der Datie-
rung dieser beiden Etappen kommt nun für die Frage der Kontinuität römi-
scher Besiedlung im Bereich des Kastells "Arbor Felix" eine grosse Bedeu-
tung zu:

Die ansteigenden Hügelzonen sind dicht mit Weilerorten besetzt, welche
auf die aktive Rodungs- und Besiedlungspolitik der fränkischen Kolonisato-
ren zurückgehen. Dieser .vekzz«dÄre Szer//zzngsra««z begann erst im Laufe des

7.Jahrhunderts allmählich Gestalt anzunehmen: Von Arbon aus wurde der
-wz'/zzre-Villikationsprozess gelenkt, von den Plansiedlungen auf -zfor/, welche
als Katalysatoren der Besiedlung in regelmässigen Abständen aus dem Thür-
tal heraus via Sitterbogen bis in die unmittelbare Umgebung von Arbon an-
gelegt wurden, begleitet, kontrolliert und beschleunigt. Die Erschliessung die-
ses Ausbaugebietes erfolgte also aus zwei Richtungen, indem sie die Lücke
zwischen den siedlungsgünstigen Zonen der Flusstäler im Westen und des See-
tals im Osten schloss - auch der Befund der Hydronymie unterstützt diese An-
nähme.

Am Obersee konnte die Schicht der Ausbausiedlungen auf -vv;7 direkt an
den primäre« «/emarzm'sc/ze« .S'zeri/zzttg.vrazz«; der Orte auf -a/z« anschliessen.
Die Kette dieser frühesten alemannischen Niederlassungen südlich der Aach
knüpft an die letzten Ausläufer der alten -zr/gen-Landschaft am unteren Ober-
see an (GzztaVzge«, //oZtamfz«ge«, L7)erzzrzgerz+j, zieht sich längs des Seeufers
nach Süden fSfl/mxzzc/i, £g««c/z) weiter und setzt sich auch jenseits von Arbon
(StezVmc/z, GoMac/z) fort. Auch diese erste germanische Siedlungsphase trägt
aber bereits den Stempel /rarz/cBc/zcr Eo«tao//e.

Die Lage der -a/m-Orte auf dem fruchtbaren Schwemmland der Uferland-
schaft von Romanshorn bis Rorschach und die grosszügige Südwärtsrichtung
diese Siedlungsraumes verleihen ihm die expansiven Züge einer raschen und
zznge/zz«<ierta« Landnahmebewegung. Nur im Umfeld des alten Siedlungs-
platzes Arbon selbst stellen wir eine markante Lücke in der -a/za-Schicht fest.
Die roman. Vorbevölkerung war mit Sicherheit auf diesen engen lokalen Rah-
men beschränkt. Ein generationenlanger bilingualer Kontakt zwischen den
alemannischen "Einwanderern" und einer romanischen Vorbevölkerung in re-
gzo«a/era Ra/z«ze« hätte dem primären al. Siedlungsraum südlich der Aach eine

ganz andere Form und Richtung verliehen. Ausserdem wäre das Ortsnamen-
Bild um Arbon von einer alemannisch-romanischen Überschichtung nachhal-
tiger geprägt worden. Gerade aber dies scheint hier von vornherein nicht der
Fall zu sein.

326 Siehe oben Abb. 12: "Alemannische Siedlungsräume im Raum Arbon im 6.Jh.", S.117.
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Es ist anzunehmen, dass die Alemannen schon sehr früh, d.h. bereits gegen
Ende des 6.Jahrhunderts, in die Uferzonen südlich der Aach vorzustossen be-
gannen. Eine dauerhafte Sesshaftigkeit scheint aber erst die enge Bindung an
die fränkische Elerrschaft eingeleitet zu haben, die in der Institution einer in
Arbon stationierten Reitereinheit gipfelte. Dieses Datierungsmodell für die
Entstehung des primären alemannischen Siedlungsraums lässt den Schluss zu,
dass die Alemannen die Ufergebiete südlich des ehemaligen spätrömischen
Kastells "Arbor Felix" noch nicht erreicht hatten, als hier kurz nach 600 der
erste fränkische Tribun seine Reitereinheit stationierte. Als wenig später der
Wanderprediger Gallus das "Castrum" besuchte, war, da wir von einer auf den
alten Siedlungsplatz von Arbon und seine Umgebung beschränkten Konti-
nuitätsinsel ausgehen müssen - die Überlagerung des romanischen Substrats
mit dem alemannischen Superstrat gerade im Gange.

An dieser Stelle gilt es, auf die am Schluss des ersten Kapitels erkannte
Bremsung oder Verlagerung der al. Landnahme nördlich der Aach zurückzu-
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kommen. '-' Der "erste oder alemannische Ausbau", der sich dort in der zwei-
ten Hälfte des 6.Jh.s vollzog, erweist sich keineswegs als topographisch-oro-
graphische Notwendigkeit: Die -«//u-Namenschicht auf den Uferzonen südlich
der Aach repräsentiert einen ausgesprochen siedlungsgünstigen Raum, der
sich durch fruchtbare Schwemmböden sowie gute Transport-, Verkehrs- und
Ernährungsmöglichkeiten auszeichnet. Wenn also die Alemannen jene at-
traktiven Böden nicht schon vor 600 besetzten, so ist diese Tatsache m.E. als

Indiz für eine - in welchem Umfange auch - bereits sesshafte Vorbevölkerung
zu werten und unterstützt die These vom friedlich-bäuerlichen Charakter der
Landnahme. Die Aach dürfte sich daher vor 600 als offene Ethniegrenze gc-
festigt haben. Erst die fränkische Besatzungsmacht lenkte die alemannische
Besiedlung in das Gebiet südlich der Aach.

Für das gesamte Gebiet des späteren "Pagus Arbonensis" gilt - im Gegen-
satz zu den Zonen nördlich der Aach - folgendes: Als treibende Kraft oder
Motor der Besiedlung zeichnen sich seit ca. 600 die Franken ab. Verschiede-
ne Massnahmen sorgen für einen gezielten und planvollen Villikationsprozess.
An den Uferzonen des Obersees erfolgt die Besiedlung sehr rasch. Sie dürfte
bereits in der ersten Hälfte des 7.Jh.s im wesentlichen abgeschlossen sein. Die
hier in geringer Zahl sesshafte roman. Vorbevölkerung war innerhalb kürze-
ster Zeit überlagert und vollständig assimiliert.

Die Besiedlung der Hügelzonen nahm in der zweiten Hälfte des 7. Jh.s ihren
Anfang. Daraus entstehende allodiale Grundherrschaften fränkischer Gros-
ser treten uns in den Urkunden des 8. und 9.Jh.s noch entgegen (Megmberfe,
Otperte, WaWramme), verlieren aber nach und nach ihre Geschlossenheit,
indem sie ganz oder teilweise, meist in Form von Prekarien, an die beiden kirch-
liehen Zentren Konstanz und St.Gallen gehen. Damit aber wird der ur-
sprünglich fränkische Stützpunkt Arbon als Siedlungszentrum abgelöst.

327
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4. /?om«msc/?-g£77»a/;«c/ze /rüer/ere/ize/i

Wir haben bisher versucht, vor allem mit Hilfe der ON-Schichten, die wir
in einem grösseren politischen und kulturellen Zusammenhang betrachtet
haben, Rückschlüsse auf Umfang und Dauer einer vorgermanischen Sesshaf-
tigkeit am Obersee zu gewinnen. In zweierlei Hinsicht sind wir dabei zu Er-
gebnissen gelangt:

1. Die Alemannen scheinen weder nördlich noch südlich von Arbon auf um-
fangreiche romanische Bevölkerungsteile gestossen zu sein. Eine Konti-
nuitätsinsel im Sinne Kleibers war auf den Kastellbezirk von "Arbona" und
dessen nähere Umgebung beschränkt.

2. Um 613 - dieses Jahr markiert den Anfang der St.Galler Überlieferung zur
Geschichte des Bodenseeraums - trägt die Bevölkerung des "castrum Ar-
bonense" einen bilingualen Charakter. Die Überlagerung des roman. Sub-
strats mit dem al. Superstrat ist in vollem Gange.

Zu diesem vorläufigen Resultat hat auch die Tatsache erheblich beigetra-
gen, dass das ON-Bild am Obersee als nur unwesentlich von einer aleman-
nisch-romanischen Überschichtung geprägt erscheint. Die ON sind - soweit
bisher bekannt - fast ausschliesslich gmna««c/?. Den vorgermanischen ON Ar-
hon etwa dürfen wir nicht als Beweis für eine Siedlungskontinuität an Ort und
Stelle geltend machen.' Makrotoponyme verfügen über einen grossen kom-
munikativen Radius; das Entlehnungs-areal für den spätrömischen Kastelina-
men kann sehr weiträumig gewesen seine Allein der umstrittene ON Frasnuch?,
dessen Deutungsvarianten daher im Rahmen dieses Kapitels zu analysieren
sind, bietet bisher in dieser Hinsicht eine Stütze. So gilt es denn im folgenden,
alle mit den Möglichkeiten der Namenforschung fassbaren romanisch-germa-
nischen Interferenzerscheinungen (ON, F1N, PN) aufzuzeigen und sie, im Blick
auf das Kontinuitätsproblem, in ihrem sprachlichen und historischen Kontext
auszuwerten. Dabei soll - im Sinne einer Ergänzung und Konkretisierung bis-

1 Siehe oben S.166; vgl. ON Sitterdorf, S.222.
2 Kleiber 1973, S.29.
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her gewonnener Ergebnisse - der Versuch unternommen werden. Vor/runde«-
sei«, t/m/fl«gund/tu5w;>/cM«gc« r/e.svo/?zfln/,s<:7;en Elements im einzelnen nach-
zuzeichnen.

Nachweislich seit dem 16.Jh. stösst das Problem der Interferenzen am Ober-
see auf grosses Interesse. Vadian widmete sich öfters den Fragen der Sied-

lungskontinuität im allgemeinen und den Reliktnamen im speziellen, indem
er zu erklären suchte, "wie wit sich vor ziten der Römer regiment in diß unser
land gestreckt hab; wie sy all hierumb gekriegt und nidergelassen, hin und wider
schütz und werinen ufgericht haben; wie des zuo warem, urkund vil örter, dör-
fer, flecken und stet römische namen und den Römer nach genennt überkom-
men und behalten haben (...)."' Der "Tütschen volk" habe sich "nachmals
wiederumb [sie!] über den Rinin unser land gestrekt und die weltsch sprach
hindersich getrieben und geschwaint (...)."'' Die Ortsnamen der "weltschen
sprach" aber seien trotzdem den von den Römern erbauten "Stetten, fleken
und schlössen" erhalten geblieben. So seien denn "etlich namen gar alt", wie
dies auch durch Realproben zu bestätigten sei:'

"Als nämlich cur, und gegen cur und hierumb von Marco Cicerone Cicers,
vom Fabio Fäffers, ietz mit hailsamem badewaßer verruombt, vom Milone
Meils; item im Oberriet Montikel, Monticulus, ain büchel, wie dann die ge-
legenhait gesehen wirt; item etliche festinen, als Montfort, Starkberg, As-
permont, Ruchberg; item by uns Arbor felix, ain fruchtbar bom, wil ich ach-

ten villicht von dem edlen und guoten opsboden allda hierumb, wie dann
sollichs an unseren märkten gespuort wirt. Och haben wir hie ainen berg
gegen Costanz, der Rotmont genannt; ist nichts änderst dann rotundus
mons, ain kugeleter oder ronder berg; desglichen ihenthalb gegen Herisow
ain berg, den wir nemen Monzel, ist von den alten wälschen genannt Mons
caeli (das ist Himelberg), wie noch hüt by tag ain geschlecht Himelberger
genannt darby sitz."

Höhepunkt der humanistischen Vorstellung einer gegenseitigen Durch-
dringung der beiden Ethnien im "Raum Arbon" stellte Behageis WzY-Mode//
dar, das Dopsch als Baustein in das onomastische Fundament seines kunst-
vollen Denkmals zu Ehren der Kontinuität "europäischer Kulturentwicklung"
einfügte. Dopschs Hervorstreichen von äusserer Beständigkeit menschlicher
Zivilisation und innerer Stabilität kultureller Werte muss vor dem zeitge-
schichtlichen Hintergrund eines zusammenbrechenden Alten Europas zu Be-
ginn des 20.Jh.s verstanden werden:"

"Als ein über alle grossen Völkerbewegungen erhabenes Grundgesetz der
Historie tritt mit dem Nachweis der Kontinuität der Kulturentwicklung seit

3 Kessler, S.361.
4 Vadian Bd.II, S.49.
5 Kessler. S.361.
6 Dopsch Bd.l.S.IX.
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prähistorischen Zeiten her die innere Beständigkeit und internationale Zu-
sammensetzung dieser deutlich zutage. Es lässt an Stelle trostlosen Ver-
zweifelns an dem Kulturvermögen der einzelnen Völker frohe Zuversicht
ins Ganze und gesicherten Zukunftsglauben an die Fortentwicklung reifen
(•••>•••

Noch in der Dopschen Tradition steht Michels verdienstvolle heimat- und
namenkundliche Egizac/z-Sfizz/ze - die einzige ihrer Art am Obersee. Anhand
vieler Orts- und Flurnamen, einiger mundarttypischer Eigenheiten und an-
thropometrischer Spekulationen entwirft er das Bild einer umfassenden Kon-
tinuität: "Aus dieser Verbindung beider Völkerstämme ist unsere heutige Eg-
nacher Bevölkerung erwachsen, doch so, dass der romanische Einschlag über-
wiegt."'

Für den grössten Teil seines Reliktnamen-Katalogs, Ergebnis langer Samm-
lertätigkeit, lässt sich der dezzf.se/ze i/rsprimg ohne weiteres nachweisen.' Die
Reihe von ON und F1N aber, bei denen die Verdachtsmomente auf romani-
sehe Wurzel erheblich sind, bedürfen hier einer eingehenden Analyse. Dabei
werden z.T. die Grenzen der "germanistischen Zuständigkeit" überschritten.

4.7. Roftzzzzzz.sc/ze O/'fsvzzzftzeft

4.1.1. Der Ortsname Frasnacht bei Arbon

Die inhaltlich breit und vielseitig geführte Diskussion über den problema-
tischen Ortsnamen Frasyzflc/zr illustriert die Schwierigkeiten der Deutung eines
Namens auf -zzc/z. Bereits Förstemann hat mit Recht daraufhingewiesen, dass

Rückführungen auf -zz/zzz (Gewässernamen-GW), -zz/zz (Kollektivsuffix) und
-zzctzm (gallorömisches Ortsnamen-GW) grundsätzlich nur schwer voneinan-
der zu trennen sind." Zusätzlich ergeben sich beim vorliegenden Namen aus
dem Vorhandensein des endständigen f, das die mdal. Form [frasnet] zeigt, wei-
tere lautliche Probleme und damit noch eine Reihe weiterer Deutungsansätze.
Grundsätzlich stehen sich die Gruppe romaftzsfz.se/zer der Gruppe gerftzzzftzsfz-
sc/zer Rückführungen gegenüber.

Aus der ungünstigen Quellenlage des ON Frasftzzc/zf resultieren die Schwie-
rigkeiten zz//er Deutungsversuche: Der Name ist erst sehr spät, im Arboner

7 Michel, S.20.
8 Zu den ON Balgach und Egnach, siehe oben, sub voeibus. Der ON Chratzeren bei Frasnacht

beruht auf mdal. Chratz, 'Schramme', 'Geländeriss' (Boesch 1981/82, S.262); den ON Muolen
stellt Boesch überzeugend (1981/82, S.264) zu ahd. wuole, 'Wälzlache für Schweine'; der ON
Landquart bei Steinach schliesslich ist eine in Anlehnung an den bündnerischen GeN und ON
entstellte dt. Namenform. Die Erstnennung "in Lancwatton" von 1257 (TUB III, S. 130) weist
auf 'langes Watt' hin und steht im Einklang mit der ehemals sumpfigen Naturlandschaft im
Mündungsbereich von Arboner Aach und Salbach.

9 Förstemann, ON I, Sp.34.
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Urbar von 1302, bzw. in einer Abschrift des 15.Jh.s,'" in voneinander erheblich
differierenden Varianten urkundlich belegt:

Belegreihe: ON Frasnac/ü, mdal. [frasn^t
1302 bzw. Fraschnet
15.Jh. FrasnaetFrasnaet

Frasneit
Frasnait
Frassnaht

TUB IV, S.852

TUB IV, S.857

TUB IV, S.853

TUB IV, S.858; S.861
1358
1358 Fraschnaht

Frasnacht(3x)
Frasnacht

TUB VIT S.933

TUB VII, S.935

UASG VI. S.194

UASG VI, S.274
1447/1448
1450

passim

4.1.1.1. Germanistische Deutungsversuche

4.1.1.1.1. Ahd. -aha

BW' a5. /raswm
Wernli postuliert die Möglichkeit, Fras««c/ü zur Gruppe der mit Appella-

tiven gebildeten -aha-Orte und damit zu den zahlreichen -a/ta-Gewässerna-
men der näheren Umgebung zu stellen. Das Substantiv Frasum, 'Torfboden',
das er als Erstglied erkennt, bezeichnete jedoch bereits Förstemann, auf den

er sich beruft, als unzweifelhaft atoäc/zsisc/z." So liegen denn auch die vermeint-
liehen Analogiefälle Fro/zse (Kalbe/Milde DDR), Frose (Ballenstedt/Qued-
linburg DDR) und Frose (Neustadt/Magdeburg DDR), welche Wernli alle auf-
führt, im sac/is/sc/wtort/df. Raum.

Der gesamte niederdt. Raum kennt heute noch das Appellativ wrase in der
Bedeutung 'feuchter Boden', 'Rasenstück', 'Rasenfläche'.'- Südlichste Vor-
kommensgebiete von/rase m./f. sind Nordwesthessen längs der Eder sowie die
Anschlussräume Westfalens und des Rheinlandes." Durch Ausfall des anlau-
tenden Reibelauts ist im ostmitteldt. Raum bereits im 13./14.Jh rase swm. ent-
standen und hat die ursprüngliche Form nach Westen abgedrängt. In Ober-
deutschland dagegen hat sich das neuhochdeutsche Wort Rasen mdal. nicht
eingebürgert. Für die Deutungsdiskussion des ON Frasnacht ergeben sich
damit folgende Aspekte:

Es ist wenig wahrscheinlich, dass in ahd. oder mhd. Zeit" ein Wort aus dem
niederdt. Raum hier an der südlichsten Grenze des german. Sprachraums, an

10 Es handelt sich dabei, nota bene, um das älteste erhaltene Urbar der bischöflichen Einkünfte
aus der Grundherrschaft Arbon. Siehe unten S.234, Anm.20.

11 Förstemann ON I, Sp.935.
12 Grimm, Bd.8, Sp. 130.

13 Hessischer Flurnamenatlas, Tafel 31.

14 Die Lage der Siedlung in Ufernähe deutet, trotz später urkundlicher Nennung, auf hohes Alter
hin. Zudem verwiese auch - sehen wir von der Möglichkeit einer späten Analogiebildung
ab - die Zugehörigkeit zur -aha-Schicht in die Zeit des primären al. Siedlungsraums (7.Jh.).
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der vordersten Front des sich nach Süden ausdehnenden oberdt. Raums orts-
namenbildend aufgetreten ist. Ebenso unwahrscheinlich ist die Annahme einer
agglutinierten Präposition: Die ON-Komposition *«/jfrase«-ac/z >/ra.ynöt7z ist
im oberdeutschen Raum eine nur spekulative Möglichkeit der Wortbildung
von Fra.s«nc/?f; sie entbehrt jeder wortgeographischen Grundlage.

ßVE «/?<•/. /nosfl/i
Bezüglich des Erstglieds - in lautlicher und wortgeographischer Elinsicht -

stellt dagegen die Rückführung auf ahd. /h'o.vfl/1, 'frieren', 'erstarren', keine
Probleme. Namengebendes Motiv wäre damit die Kälte und Frische des Was-
sers aus dem Imbersbach (< *friosanaha) gewesen, an dem Fra.svzac/zf hegt."

In der Fr/ese, einem Zufluss der Hanne bei Fulda, hegt ein Parallelfall einer
fnVwnnrt/w vor.'" Bei unserem Beispiel wäre durch Assimilation die Senkung
der tontragenden Silbe des Erstgliedes, d.h. die Verschiebung */WosHö/za >
*/ra.s7?n/?fl durchaus denkbar. Problematisch dagegen bleibt, wie auch beim
nächsten Deutungsansatz, die Lautgestalt des Zweitgliedes, bzw. das auslau-
tende f.

FW: P/V Freso/Fn'eso/Fraso
Innerhalb der -a/za-Namenschicht ist, vor allem im nördlichen Teil des

"Pagus Arbungouwe", in dem der Ort Frasnac/zf hegt, eine Gruppe pafrony-
m/Vc/zer ß/Mzmgen manifest: Neben den wie Frasnac/zf ebenfalls ufernahen
Ortsnamen Fgnac/? (PN Egüzo) und ßa/msac/z (PN ßa//?z) gehört wohl auch
das sitterwärts verschobene ßa/ge« (PN ßa/go) dazu. So hat denn Wernli vor-
geschlagen," das Erstglied auf den in den frühen St.Galler Quellen gut be-
zeugten PN Freso/Fr/eso/Fraso zurückzuführen," zum PN-Stamm */raa, dem
nach seiner Bedeutung unklaren Volksnamen der Frzese/z.'" Somit wäre Fras-
nacht nördlich von Arbon der dritte patronymische -a/za-Name in Ufernähe
und ginge auf eine frühe alemannische Siedlung wohl des beginnenden 7.Jahr-
hunderts zurück.

Die ProWezzzafz/c t/er -a/za-Dezzfzzzzge/z

Schwierig ist die Lautgestalt des Zweitgliedes und damit jeder Versuch
schlechthin, den ON Frasnacht zum Gewässernamen-GW -aha zu stellen. Kern
der Problematik ist das endständige r der mdal. Form fl'rasn^t], die wir umso-
mehr als die ursprüngliche betrachten müssen, als dass sie mit den Erstnen-
nungen (Frasc/z/zef, Fras/zaef, etc.) von 1302 übereinstimmt.
15 Wie die Realprobe allerdings zeigt, ist es nicht einzusehen, warum die al. Siedler dieses Was-

ser als besonders kalt hätten einschätzen sollen. Das Quellgebiet dieses Bächleins liegt nur ca.
2 km von seiner Mündung in den Obersee entfernt in der zum See hin sanft verlaufenden
Moränenabdachung. Siehe Kaltenbach, Anhang, Karte 2.

16 Kaufmann 1968, S. 124.
17 Wernli VIII, S.35f.; S.58f.; ders. VII, S.95f.
18 Siehe Subsidia, S.559.
19 Förstemann I, Sp.525f.; vgl. dazu Kaufmann 1968, S.123.
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Primär muss es daher im Rahmen der Diskussion von -fl/7fl-Deutungsver-
suchen darum gehen, die lautliche Entwicklung der alten Endung -a/za/-ac/t >

-ez'r zu begründen.-" Das folgende Stemma versucht in diesem Sinne, die laut-
liehen Veränderungsschritte am Beispiel der paf/'ouymfvc/je« DeMfimgsf/zese
sichtbar zu machen:

*/res'enaAa (7.7/ij

*/rejena/ia > */rajenaAa
qualitative Assimilation des Erstglieds an
das lange nebentontragende Zweitglied

*/rasenac/i > */rasnec/t
Kontraktion der Genetiv-Endung bzw. Syn-
kope des reduzierten Zwischentonvokals wie
bei *.s'n/ma«ne5fl/i« > Salmsach, >

Egnach, > *ön/gu/jn, etc.

Verdumpfung und Verkürzung des Zweit-
glieds als Folge der Erstbetonung bzw. der
Schrumpfung des Wortkörpers von ach seit

Beginn der mhd. Zeit.-'

Variante A

iA */rasnec/t > *//ttsnecAz
Hinzutreten des unorganischen, wortkör-
perverstärkenden End-r nach Reibelaut
vgl. Hah/cht, D/cA/c/it, etc.

Variante B

t
4.B */rfli?iecÄ >*/ras7ie

- Vollst. Schrumpfung od. Schwund
des Wortkörpers von -a/ra zum Re-
duktionsvokal Sr/nv«; ac/j > o > fal

20 Die aus dem schwierigen Verhältnis von -ach und -e(i)t gezogene Folgerung, die ältesten Be-

lege seien bei der Niederschrift entstellt worden, der Urbarschreiber bzw. Kopist habe sich ge-

irrt (Wernli VIII, S.35), halte ich für unzulänglich: Zwar könnte zunächst Wernlis Spekulati-
on von der unzuverlässigen Erstnennung dahingehend wesentlich ergänzt werden, dass das

Original des Arboner Urbars von 1302 verloren ist und nurmehr in einer Abschrift des 15.Jh.s

vorliegt (siehe Kommentar zum Arboner Urbar, TUB IV, S.863); jene Abschrift zeigt jedoch
durchwegs zuverlässige ON-Formen, die dem Lautstand des frühen 14.Jh.s entsprechen. Rogg-
wil etwa erscheint im Arboner Urbar unzeitgemäss als "Roggenwile" (TUB IV, S.862),

während es in den Quellen des mittleren 15.Jh.s bereits in der kontrahierten Form "Roggwill"
(UASG VI, S. 193) auftritt.

21 Siehe oben, S. 191.
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5. A */rasnecA/ > /rav/ic;
- artikulationsökonomischer Ausfall des

Reibelauts "ch". Vgl. beraht > breht/bert.

5.B '/ra.sfic >/rasne/
- das unorganische End-z tritt als

Wortkörperverstärkung dazu; wie 4.A

6. /ra.vneZ (74..//ij
- siehe oben, Belegliste des ON

7. mrf»/. /rasneZ > amtsj/t. /'ravnac/i;
- Restituierung des Reibelauts c/i

durch Angleichung an die -ucA-ON
der Umgebung; unterstützt durch den
Bedeutungsgewinn (-nflcAff; vgl.
ON VWeztzzc/tZ, sub voce.

Abb.28: Der ON Frasnacht als germanische -rz/zn-Bildung: Stufen der Entwicklung

Gerold Hilty wendet sich neulich entschieden gegen die Deutung von Fras-
zzzzc/z/ als -fl/izz-Name.-- Insbesondere zweifelt er daran, dass sich der ON aus
dem lautlichen Zusammenhang mit den anderen Namen des selben Bildung-
styps hätte lösen und eine derart herkunftsentstellende Entwicklung hätte be-
schreiten können.

Tatsächlich blieb das Gewässernamen-GW -ac/z im gesamten südöstlichen
Bodenseegebiet, wie oben bereits erwähnt, wohl bis in die Neuzeit hinein, zu-
mindest halbappellativisch, verwendbar. War jedoch erst einmal der -zz/zzz-

Name des vorbeifliessenden, d.h. namengebenden Gewässers ersetzt und ab-

gegangen, so war gleichsam die innere Logik des betreffenden Ortsnamens ge-
sprengt. Damit war der Name ungeschützt jeglichen lautlichen Verän-
derungsprozessen preisgegeben. Gehen wir hier von der durchaus nahelie-
genden Annahme aus, dass der heutige /znbers&ac/z-' auf einen zz/zzz-Wasserlauf

zurückgeht,-^ so gewinnt die Deutung des ON Fraszzac/zZ als a/zzz-Name an Wahr-
scheinlichkeit:

Hilty kann entgegengehalten werden, dass das Hinzutreten des wortkör-
perverstärkenden End-f insofern in Betracht zu ziehen ist, als die Schwund-
Endung [ex J des Ortsnamens jetzt, nach dem "vollen Namenwechsel" des Was-
serlaufs," nicht mehr Trägerin einer bestimmten lebendigen Funktion war. Sie
war nicht mehr als Gewässernamenwort zzc/z erkennbar. Gerade weil hier keine
funktionell vitale Endung vorlag, erhob die Schicht der ursprünglich zur sei-
ben Namenschicht gehörenden alten Namen auf -a/zzz keinen Einspruch gegen
das Neue. Der Anpassungs- und Bewahrungsdruck wurde damit unwirksam.
22 Hilty, S.100, Anm.77.
23 Eine echte Namendeutung ist mangels Belegen und aussersprachlicher Indizien nicht mög-

24 Es ist anzunehmen, dass in der al. Frühzeit jeder Wasserlauf, unabhängig von seiner Grösse,
im Bereich des "Pagus Arbonensis", primär mit einem -aha-Namen benannt wurde. Siehe
oben, S.191.

25 Siehe oben, Abb.19: "Kontinuität und Diskontinuität der -aha-Gewässernamen", S.192.

lieh.
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Für das Hinzutreten des unorganischen Endungs-f Hessen sich sogar heg««-
sfz'ge«r/e Faktoren geltend machen: die lautliche Angleichung an die Topony-
me der unmittelbaren Nachbarschaft £7mer und Fa//cf(e«j'" und der Bedeu-
tungsgewinn des ON-Zweitgliedes -nac/zF'

Ein gut dokumentiertes Parallelbeispiel läge uns auf dem Kamm der See-

rücken-Ostabdachung im ON Dotnacht vor. Hier kann die Deutung aufgrund
früher urkundlicher Belege als gesvc/zer? gelten. Wir haben eine patronymische
Zusammensetzung des Appellativs ahd./mhd. eich stf., 'Eiche', mit dem in
frühen St.Galler Urkunden häufig auftretenden PN Dorfo/Toto" vor uns. Als
"Tottinheiche"'" in ahd. Zeit erwähnt, erscheint er im Hochmittelalter mund-
artgerecht verschoben als "Totnäch'V" Jetzt aber wurde das bedeutungslos ge-
wordene ON-Grundwort unter Einfluss der Schwachtonigkeit rasch weiteren
Veränderungen ausgesetzt. Auf eine Verkürzung und Schwächung der End-
silbe folgte als Gegenbewegung die unorganische, wortkörperverstärkende
und euphonische Hinzufügung des Endungs-t (*Dot/zec/z > Doümchtj, unter-
stützt durch den neuerlichen Bedeutungsgewinn (> Vac/üj des Ortsnamens.

Allgemein lässt sich feststellen, dass Ortsnamen aus dem mikrotoponymi-
sehen Bereich - und darum handelt es sich bei unserem Beispiel Fra.v/zac/zf -
rascher, sprunghafter und unorganischer ihre Form ändern können als Namen
aus dem makrotoponymischen Bereich:" Je kleiner die namentragende und
namenüberliefernde Bevölkerungsschicht, desto leichter und schneller vermö-
gen sich Namenänderungen durchzusetzen. Dies soll nun aber nicht heissen,
dass bei schwieriger Deutungslage jede noch so abwegige Variante, die - aus
welchen Gründen auch immer - favorisiert wird, als "richtige" postuliert wer-
den darf. Vielmehr hat jeweils die zwrmg/tzseVe Deutung als die vwz/zr.vc7z«>z-

/zc/zste zu gelten.

4.1.1.1.2. Ahd. -ahi

Die zu A/orna/zz > evtl. Domuc/z SO/'dornicht"' analoge Komposition */ra-
szzmu/zz > Frawzc/iZ, 'Ort, wo es Torf hat, torfig ist'", bietet lautlich die selben
Probleme wie die -u/za-Deutungen:

26 Vgl. unten Kap. 4.1.1.1.3: "Ahd. -at(a); mhd. -et(e)", S.238.
27 Siehe ON Wienacht, sub voce.
28 Subsidia, S.551.
29 TUB 1, S.39f.; a. 824.
30 TUB IV, S.890. Vgl. oben die ON Raach und Niederaach, sub voeibus. Urkundliche Belege

für die oberthurgauische Monophthongierung von altem ei zu langem a sind 1498 "amer" statt
'Eimer' (M 81) und, bereits 1277, "hazzit" statt 'heisst' (TUB III, S.553).

31 In jeder systematischen FIN-Sammlung, die sich auf eine breite urkundliche Belegbasis stüt-
zen kann, findet sich eine Reihe solcher Beispiele. Siehe Hammer: Stricker Grabs; Stricker
Wartau; Vincenz.

32 Dagegen Boesch Festschrift, S.403.
33 Henzen, S.139f.
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Auch hier wäre das Hinzutreten des sekundären, euphonischen Endungs-Z
als Reaktion auf den durch die Verhältnisse unter dem Nebenton bedingten
Schwund zu verstehen. Die breite Beleglage der wenige Kilometer seeabwärts
gelegenen Ufersiedlung Lzz/zr/.sc/t/zzc/zZ zeigt als analoge Namenbildung alle ent-
sprechenden Entwicklungsstufen:

Belegreihe: ON Lum/vc/z/tzr/u
817 Lanchasalachi TUB I. S.33

865 Lanhasalahe TUBLS.U4
1254 Lanchasalahe TUB III, S.45

1303 Langeslat TUB IV. S. 106

1305 Langensla TUB V, S.752
1357 Langslaht TUB V. S.586

passim
1385 Langschlatt TUB VII, S.468f.
1388 Langschlaht TUB VII, S.660
1393 Langschlacht TUB VIII, S.111

Der Endsilbenschwund als Folge der Schwachtonigkeit führte zum Bedeu-
tungsverlust der ahd. Ortsnamenkomposition /a«c-/iflsfl/-a/z/, 'langgestreckte
Flur mit vielen Haselsträuchern', 'länglicher Haselwald'A So lassen sich denn
verschiedene, durch das Bedürfnis nach Wortsinn motivierte Namenmodi-
fikationen beobachten, welche sogar zeitlich überlappen: Der ON erscheint
zunächst im Rahmen der nahen -u/zu-Landschaft (865, 1254, 71305), wird da-
neben auch zum toponymischen GW ahd./mhd. slate, 'Abhang, Bodensenke'
oder 'Schilfrohr"- umgebildet (1303, 1385) und erstarrt schliesslich - offen-
bar ist der Reibelaut nie vollständig abgegangen - in der mit dem eupho-
nischen -f versehenen, wortkörperstärksten Variante Lungsc/z/uc/z? > LzzzzzF

sc/z/ac/zf, zu mhd. s/ögezz."'
Gegen eine Namendeutung des in diesem Fall analogen Namenbeispiels

Fraszzac/z? auf der Basis des ortsnamenbildenden Kollektivsuffixes -zz/zz ist laut-
lieh wenig einzuwenden. Vielmehr verbietet sie sich aufgrund wortgeographi-
scher und -geschichtlicher Erwägungen: Als Erstglied kommen lediglich as.
/raszzzrz, niederdt. wrase, nordwestmitteldt. /rase und ostmitteldt. rase (mit Ag-

34 Der subst. Kompositionskern ist weder mit ahd. sala, 'Saalweide' (lat. salix), noch mit ahd. sal,
'grosses Haus', in Verbindung zu bringen: 985 (TUB VI, S.769) legt der Bischof von Konstanz
die Rechte der Bewohner von Neuheim+ (siehe oben ON Zollikofen+, ON Seedorf, sub vo-
eibus) fest, einer Teilsiedlung von Landschlacht. Dabei geht es auch um die Nutzung des bei
ihrem Dorf gelegenen Waldes Hasel+: "(...) de silva Hasilo dicta." Vgl. ON Haslach im Un-
terrheintal; Hammer, S.195.

35 Id. IX, Sp.762. Siehe die ON Schlatt bei Hugelshofen und bei Diessenhofen; vgl. unten ON
Zihlschlacht, S.253.

36 Die drei sekundären Namenvariationen sind angesichts der Gegebenheiten der Naturland-
schaft stets sinnvoll: Da ist einerseits die kilometerlange (ahd./mhd. lanc) Senke (ahd./mhd.
slate) des parallel zum See verlaufenden Seebachs (ahd./mhd. a(ha), bzw. slate; vgl. den F1N

Längimoos in seinem Quellgebiet) sowie andererseits die vollständige Rodung (mhd. slacht)
des primär namengebenden Haselwaldes (ahd./mhd. hasal).
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glutination der Präposition »//) in Frage. Die Wahrscheinlichkeit solcher
Fernentlehnungen von Appellativen aus den nördlichsten Teilen des dt.
Sprachraums zur ON-Bildung hierher an dessen südlichen Grenzbereich ist
als sehr gering einzuschätzen."

4.1.1.1.3. Ahd. -at (a); Mhd. -et(e)

Bereits im Ahd. tritt das Wortbildungssuffix -fl/fa) auf, das besonders im al.

Raum bis heute sehr beliebt und produktiv ist." Beim Wortprodukt handelt es

sich um Feminina, die 'das Ergebnis einer Tätigkeit', 'eine gewisse Menge, die
auf einmal erscheint' oder 'eine gemeinsame Betätigung' festhalten:

Z/smen > tZ'Zisme/e

brutzZen > tZ'bnUzZefe

Zcomp/iherZe/? > tfbomppifer/ere

Solche Kollektivbildungen treten oft als Toponyme im Sinne von 'Ort, wo
gewohnheitsmässig etwas geschieht' auf.'" Im "Pagus Arbungouwe" und in
unmittelbarer Nachbarschaft von Frasnacht sind dies etwa der ON Ebner (Eg-
nach), zu ahd. ebuncw, 'ebnen', 'gleichmachen'"" und der F1N Fu//e(7e) zwischen
dem Arboner Scheidweg und Steineloo, zu ahd. /uZZa/i, 'niederstürzen', 'fal-
len', 'fällen', ein echter Rodungsname."' Wernlis Deutungsversuch des ON
FrusnacZzt in diesem Sinne"" scheitert aus dem Grund, dass die -aZfaj/eZfej-Bil-
düngen immer tZeverbufive Ableitungen sind. Würde es sich bei //Ycv/ier um ein
solches Derivat handeln, so lautete das zugrundeliegende Verb Ein
solches Verb lässt sich nirgends nachweisen; ahd. /h'osaw kommt nicht in
Frage."'

4.1.1.2. Romanistische Deutungsversuche

4.1.1.2.1. Die patronymische-Acum-Variante

In einem Einleitungsteil seiner Arbeit über "die mit Personennamen zu-

sammengesetzten Fluss- und Ortsnamen auf a/m" erinnerte Kaufmann die
schweizerische Namenforschung mit erhobenem Zeigefinger an das Vorbild
von Brandstetters grundsätzlich skeptischer Haltung gegenüber allen n/cbf-
germu/usc/zen Namendeutungen:

"Es wurde schon mehrfach der Versuch gemacht, den Namen Küssnach aus
dem Keltoromanischen zu erklären. Dann müssten auch noch viele andere

37 Siehe oben, S.231 f.

38 Henzen, S.175f., mit Literaturangaben.
39 Bach 11,1,§195, S.162.

40 Bereits im Ahd. existiert das Appellativ stn. ebanöti, 'Ebene'.
41 Vgl. den ON Steineloo. Siehe unten, S.248, Anm.90.
42 Wernli VIII, S.36f.
43 Vgl. oben, S.232f.
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ON, z.B: Herznach, Rüt'enach(t), Freisnacht, Schinznach, Uznach, Käpf-
nach, Itschnach, Kallnach, Gibenach, Langnacht. Waldnacht, Frasnacht etc.
aus dem gleichen Idiome erklärt werden, die alle ohne Zwang aus dem Deut-
sehen sich deuten lassen."
Auch mit den Worten Boeschs mahnte er, es solle "kein Versuch unter-

bleiben, einen Namen auf eine deutsche Wurzel zurückzuführen."" Mit sei-

nem Rückgriff in die Anfänge der schweizerischen ON-Forschung holte Kauf-
mann zu weit aus, sprach er doch indirekt den romanistischen Deutungsthe-
sen jegliche Berechtigung ab. Sein Rundschlag ist vermutlich als Kritik an den
damals vor kurzem erschienenen Arbeiten Martins über das "Fortleben der
spätrömisch-romanischen Bevölkerung" in der Umgebung von Kaiseraugst zu
verstehen. Darin widmete sich dieser auch den auf -ßc/z auslautenden Namen.
Er suchte aber in keinem Fall nach inhaltlicher Differenzierung oder eigener
Bewertung. "Schon immer", so behauptete er grob vereinfachend, indem er
die -afzß/-a/zz/-aczzm-Problematik verkannte, habe "die Forschung die auf -ac/z,

d.h. ursprünglich auf -acum endenden Namen als gallorömisch angesehen.'"'
Bezugnehmend auf eine heimatkundliche Arbeit Suters aus dem Jahr i960,"
ohne eigene substantielle Analyse, bezeichnete er neben vielen anderen auf
-ach auslautenden ON-Bildungen auch die beiden auf einem Flochplateau
zwischen Birs und (hinterer) Frenke gelegenen Flöfe FVezMzac/zr, die uns hier
in besonderem Masse interessieren, als patronymische Namenbildungen und
damit als provinzialrömische GutshöfeT

Die Möglichkeit der ptr. *fundus/praedium -ucuV-uczzm-Wortbildung der
beiden ON /rm«ac/zt bei Nünningen SO und Bretzwil BL und des ON Fräs-
«ßc/z? im Thurgau soll hier eingehend betrachtet werden: Als PTR kommen
die römischen PN Frz/xszzrzz/z.s und Frz'serzzzzs, vielleicht auch Fresz'/z'zzs (1 > n) in
Frage." In einer ersten Stufe hätten sich die gallorömischen ON *Fraxsßuza-
c«m/*Frzserzzacum nach der Übernahme durch die zugewanderte deutsch-
sprachige Wohnbevölkerung zu *Fras«ßc/z/*Frm/zac/z entwickelt. Später trat,
in Analogie zu den Appellativen Dzckzc/zf, Fö/zr/c/zt, //abze/zf etc. das unorga-
nische, wortkörperverstärkende Endungs-t dazu (> Frßszzßc/zf/ >Frezsrzac/zz').'"
44 Kaufmann 1977, S.42f.
45 Martin 1975, S. 135.
46 Suter, S.358: "Der Name (Freisnacht) gehört vielleicht zu einer keltischen Namenform auf -

acum. Demnach würde im Wortteil Freis- ein alter Personennamen stecken."
47 Frühe Namenbelege finden sich weder im USO (Urkundenkorpus bis 1270), noch im UBL

(bis 1512), noch im UBS (bis 1798).
48 Schulze, S.357; S. 169; S.559.
49 Nach Kaufmann (1977, S.42) zeigt sich das auslautende, unorganische -t in den -aha-ON-Bele-

gen "vereinzelt seit dem 13.Jh., öfters seit dem lö.Jh." Bereits die ersten Belege des oberthur-
gauischen ON besitzen auslautendes -t (siehe oben, Belegreihe), sie stammen jedoch frühe-
stens aus dem beginnenden 14.Jh. Insofern ist gegen diese Lautentwicklung nichts einzuwen-
den. - Beim ON Landschlacht lässt sich dank guter Beleglage (siehe oben, S.237) das Plinzu-
treten des euphonischen Endungs-t datieren. Noch um 1254 erscheint die -t-lose Namenform,
erst 1303 zeigt sich erstmals die Wortkörperverstärkung.
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Als analoge Beispiele in der Schweiz sind etwa die beiden als -czazzzz-Bildun-

gen umstrittenen ON Rzz/ezzöc/zZ BE (< *Rzz/zzzzaczz/zz)" oder A'z'z.v.vzzzzc/zZ SZ (<
*Casszzzzaczz/?z) zu nennen." Bei den Ortsnamen auf -zzc/z kam dergestaltige
Wortkörperverstärkung dem grundsätzlichen Bedürfnis nach Bedeutung und
Inhalt aller sprachlicher Äusserungen, in diesem Falle von Namen, (> Akzc/zz)

entgegen.
Die letztgenannten Bildungen existieren auch als Mose Varianten: Rz'z/erz-

flc/z AG und, bis ins 20.Jh.. Kz'zss/zflcJz ZH (heute Küsnacht). Es lassen sich,
gerade unter Einbezug der oben erwähnten ON Wzezzzzc/zz, DoZzzzzc/zf und
LzzzzzAc/z/flc/zt thesenartig folgende zwei Faktoren definieren, die das Hin-
zutreten des auslautenden -f an ON auf -zzc/z - welchen Ursprungs diese auch
sind - begünstigten:

1. Der Ort ist von seiner Lage und Grösse her eher unbedeutend. Die
ortsnamentragende und ortsnamenüberliefernde Bevölkerungsschicht ist

klein.
2. Das alte Gewässernamenwort a/zzz ist weder in der betreffenden Gegend

aktiv, noch als Bestandteil eines unmittelbar vorbeifliessenden Gewässers
(noch) existent und damit ortsnamenerhaltend.

Diese beiden Bedingungen erfüllen die beiden Flöfe FVezy/z zzc/z f BL/SO und
der Ort /•Vyz.szzzzc/zZ TG in besonderem Mass. Wenn wir von der Namenparalle-
lität der drei genannten gleichlautenden ON ausgehen, ohne die auch die heute
gängige */raxz>zetzzra-Deutung nicht auskommt," so müssen wir die patronym-
ische -aczzm-Variante als ec/zte DezzZnzzgsmög/zc/z/cezf in Betracht ziehen. Die
reduzierte mdal. Namenform /ra.vzzef beim ostschweizerischen ON müsste
damit als dialektaler oder artikulationsökonomischer Ausfall des Reibelauts
verstanden werden.

4.1.1.2.2. Die *fraxinetum-Variante

Die Romanizität der beiden erwähnten ON Frezszzac/zt BL und SO im Jura
ist insofern naheliegend, als es sich hier im weiteren Einzugsgebiet von Ergolz
und Frenke, mithin im Flinterland des ehemaligen spätrömischen Kastells Kai-
seraugst, um ein keltoromanisches Rückzugsgebiet handelt." In dieselbe Rieh-

tung weisen in unmittelbarer Nachbarschaft der beiden Flöfe der ON Mzzfäg/e

(Nünningen SO), wohl mit dem lat.-roman. Diminutivsuffix zczz/zzy > zgeP und

50 Kully, S.21, Anm.15; vgl. Brandstetter (zit. bei Kaufmann 1977, S.42).
51 Bereits Aebischer, S.35/S.85; dagegen Kaufmann (1977, S.41), der. neben vielen anderen "eta-

blierten" -acum-Orten der Schweiz, auch diesen als patronymische -aha-Bildung und damit
als germanischen, sekundären ON postuliert.

52 Siehe das folgende Kap. 4.1.1.2.2., S.240-243.
53 Boesch 1976, S.165 und S.192f.
54 Kully. S.22. Anm.l6b.
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der Fln G«//?7 an der Bretzwiler Gemeindegrenze zu Lauwil, den wir zu gall.
Ara/zw/s, 'Bergweise', 'Weideland", stellen.'"

Ein analoges Namenpaar findet sich im deutschsprachigen Teil des Kan-
tons Freiburg zwischen Bösingen und Wünnewil: F/Aen/zeit (frisenit) - Ga/rm.s

(gälmis)."' Die Gemeinsamkeit der frühmittelalterlichen Kontinuitätsinsel auf
dem Jurakamm mit dem heute noch nahe der Romania gelegenen Scnsege-
biet besteht in deren (historischen) Sprachgrenzlage. Bei beiden Räumen kön-
nen wir daher von einer zumindest zeitweiligen Bilingualität mit gcgenseiti-
gern Sprachaustausch ausgehen. Der wesentliche Unterschied besteht im Ze/f-
pnnkf der Übernahme der romanischen Toponyme ins Deutsche, was sich im
Falle von FVranuc/;? SO/BL in der dt. Erstbetonung, bei Fraezz/7e// FR dage-
gen in der Bewahrung der romanischen Zweitbetonung manifestiert."

Das vorliegende Toponym tritt in seinen verschiedenen sprachgeographi-
sehen Varianten noch in einer Reihe anderer (früh-)mittelalterlicher Sprach-
grenzlandschaften auf: als Fre/mzY und Franc/Y im Moselgebiet, Frennv im Obe-
relsass", Frosc/zene/ bei Küblis und schliesslich Frasc/mez bei Seewis'" im Prät-
tigau. Gehen wir nun aber vernünftigerweise davon aus, dass alle erwähnten
/flnffl/m//cFc77 Toponyme primär fef/f/imgyg/e/c/? sind, so machen die diph-
thongierten Belege sowohl die germanistische -n/m-Deutung als auch die ro-
manistische -ncnm-Deutung unwahrscheinlich. Auszugehen ist vom roman.
Appellativ/raxzmzs, 'Esche', das vielen Toponymen der Romania zugrunde-
liegt."" Das Kollektivsuffix -et«m > -ezfzzra ist zwar im lat. nicht belegt, jedoch
im Romanischen gerade in Verbindung mit Baumnamen zur ON-Bildung häu-
fig."' Der ON Fras«ac/z? bei Arbon lässt sich also auf die in der Rätia Prima
auch anderswo produktive ON-Bildung */rax;Yze/zzm, 'Eschengehölz', zurück-
führen.

Die Ausgangsform */raxm<?mm erfuhr zunächst in gesamtromanischer Ent-
wicklung Erweichung des intervokalischen Dentals und Diphthongierung des

langen -e in offener Silbe."' Letztere Stufe ist beim thurgauischen und beim
freiburgischen Namen nr/cwzzd/zc/z, beim bündnerischen bis /zezzft? fassbar. Bei
den zum rätoromanischen Raum gehörenden Befunden verschob sich, was

55 Boesch 1976, S.183f.; vgl. Galms bei Liestal.
56 Saladin, S.87.
57 Vgl. Sonderegger 1979. "Übernahmcprozess von Namen am Ort", S.232, Fig.2.
58 Jungandreas, S.47, §34f. Vgl. Boesch 1981/82, S.262, Anm.116.
59 RNB II, S.152. Vgl. Zinsli 1976, S.92.
60 GLS, siehe Fras-; RNB II, S.152; Stricker Grabs, S.3; Stricker Wartau, S.ölff.; Vincenz, S.41 f.,

S.L65, S.171.
61 Jungandreas weist allein fürs Moselgebiet folgende weitere mit Baumnamen gebildete -etum-

Toponyme nach: *coluretum und *nemetum ('Haselgebüsch' und 'Ulmenwald', S.37, §3); *be-
tuletum ('Birkenwald', S.40, §16); *carpinetum und *roburetum ('Hagenbuchwald' und 'Ei-
chenwald', S.49, §41); *tremuletum ('Espengehölz', S.53, §52); *castanetum ('Kastanienwald',
S.68, §68).

62 Siehe dazu Kläui 1962/63, S.24; Jungandreas, S.37, §3.
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/ravc/mt'Z 1302

/•rasnen 1302

[ li asnöt | > [frasnaxt]
FRASNACHT TG

\ v /•
[Irös3nai|
[frasnjii]
FRÖSCHENEI GR
FRASCHNEI GR

frjsenjt] [frjjisnaxt]
FRISENHEFr FR FREISNACHT SO

FREISNACHT BL

Übernahme nach dem L2./13.Jh.
t

Zeitachse

AOrmaMrwcL romanische Namenentwicklung
Fe/rdruck: deutsche Namenentwicklung

Abb.29: Romanische *fraxinetum-Bildungen: Stufen der Entwicklung

möglicherweise noch der Urkundenbeleg Frasc/znef von 1302 zeigt,"' die vor-
tonige Silbe eher zu -asc/z, im ostburgundisch-französischen Raum dagegen zu
-ASS."

Die unterschiedlichen heutigen Erscheinungsformen der rätoromani-
sehen */rarmefizm-Namen gehen auf verschiedenen Zeitpunkt der Über-
nähme ins Deutsche zurück. Aufschluss darüber geben uns zwei Interferenz-
filter: Die zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung des 5. bis 8./9.Jahr-
hunderts (Lautverschiebungsfilter) und die "sicher seit dem 12.Jahrhundert
anzusetzende deutsche Akzentschwächung (Akzentfilter), in deren Gefolge
neu eingedeutschte Namen nicht mehr den Hauptton auf die erste Silbe ver-
legten - entsprechend der germanischen Erstbetonung -, sondern die
vordeutsche, d.h. romanische Betonung beibehielten (...).""'

63 In diesem Sinne kürzlich Hilty, S.232f.
64 Das RNB (II, S.152) nennt allerdings auch eine ganze Reihe von auf lat. fraxinus basierenden

Toponyme auf frass- im rätoromanischen Sprachraum.
65 Sonderegger 1979, S.232f.
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Die Alemannisierung der unmittelbaren Umgebung von Arbon müsste vor
ca. 800 erfolgt sein - was mit unseren Datierungsversuchen der alemannischen
Landnahme am Obersee übereinstimmt: Die Verschiebung des Lenis kam hier
noch zum Tragen (*/rai7ze/c/ > */ra.mezr), nicht aber im Prättigau. Dort konnte
sich auch die german. Erstbetonung, die bei Frasnac/z? TG für die Endsilbenab-
Schwächung sorgte, nicht mehr durchsetzen, weshalb die Übernahme frühe-
stens ins 12Jahrhundert zu datieren ist. In alemannischem Mund erfuhr nun
der "bedeutungslose" ON eine volksetymologische, d.h. sinngebende Um-
deutung. indem er mit Frösc/zczz, lat. ranne, in Verbindung gebracht wurde."'

Bei den drei westschweizerischen */rax/nefn/n-Namen zeigen Akzent- und
Lautverschiebungsfilter eine analoge Übernahmestaffelung: Während die bei-
den Hofnamen im Jura um 800 eingedeutscht wurden (Endungs-Fortis), er-
folgte die endgültige Eindeutschung des Freiburger ON frühestens im Hoch-
mittelalter (romanische Betonung)." Die Detailkritik dieser Toponyme, so
etwa der Kontraktion und Vokalhebung (*/ras5z«ezV/ > */randh), die ich den
westschweizerischen Namenformen zugrundelegen möchte, als spezifisch fran-
zösisch-ostburgundische Lautentwicklung," überlasse ich einem Romanisten.

Die Namen der beiden abgelegenen Jurahöfe zeigen den höchsten Ein-
deutschungsgrad. In Anlehnung an die -a/za und -ucum-Siedlungsnamen des
Laufentals und des Oberbaselbiets erfolgte Einschub des unorganischen Rei-
belauts. Hier mag auch das Motiv der volksetymologischen Umdeutung
(>Vac/zj) gewirkt haben. Beim ebenfalls sehr früh germanisierten ostschwei-
zerischen ON hat sich die lautliche Angleichung an die zahlreichen -a/za-/-ac/z-
Orts- und Flurnamen nie ganz durchzusetzen vermocht, wie die bei der älte-
ren Generationen noch vitale mdal. Form beweist. Es ist allerdings nurmehr
eine Frage der Zeit, bis die amtliche unechte Namenform Fras«ac/ü die mund-
artliche echte Frasz-zc? vollständig verdrängt hat.

66 Zinsli 1976, S.92. - In einer letzten Entwicklungsstufe wird der ON auf den neuen Bedeutungs-
kern verknappt: Fröschenei > Frosch. - Siehe RNB II, S. 152.

67 Probleme bietet das Vorhandensein des End-t, ist doch zum Zeitpunkt der vollständigen Über-
nähme des ON ins Deutsche die zweite oder hochdt. Lautverschiebung längst abgeschlossen.
So erscheint etwa der Parallelfall Franex FR (GLS, sub voce) um 1242 in der auch für Fri-
senheit zu erwartenden Dental-losen Form "Frasnei". Zum einen ist in dt. Entwicklung eine

späte, sekundäre Anhängung des unorganischen, wortkörperverstärkenden Endungs-t nicht
auszuschliessen. Zum anderen aber könnte der Dental auch auf dem primären -etum beru-
hen. Seine Bewahrung wäre damit Zeugnis einer jahrhundertelangen Bilingualität zwischen
Saane und Sense, d.h. von einer Parallelüberlieferung des ON als roman. *frisenei und dt. *fri-
seneit. Die mdal. Form frisenit wäre damit als nach der endgültigen Übernahme ins Deutsche
entstandene Kontaminationsform zu verstehen. - Die Monophthongierung von mhd. ei vor t
ist mundarttypisch (SDS I, S.112; S. 117). Die Entwicklung zur namenentstellten Schreibform
Frisenheit schliesslich ist - vor dem Hintergrund der Vielzahl deadjektivischer Derivate auf -

heit - wohl "amtsetymologischer" Natur.
68 Gerade der in der vorangehenden Anm. genannte Beleg "Frasnei" (1242) für den nie germa-

nisierten roman. ON Franex FR deutet dagegen eher auf eine Lautentwicklung hin, die erst
unter deutschem Einfluss stattfindet.
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4.1.1.3. Zusammenfassung und Wertung

Der Detailkritik des ON FrasTZflc/z? ist hier ein breiter Raum zugekommen
- in Übereinstimmung mit der Schlüsselrolle für die Kontinuitätsforschung im
südlichen Bodenseeraum, die ihm bis heute eingeräumt wird. Zunächst ging
es lediglich darum, von Seiten der Germanistik die verschiedenen Deutungs-
Varianten, auf die in der Literatur hingewiesen werden, einer umfassenden
Überprüfung zu unterziehen.'"' Dabei aber sind verschiedene Ansätze weiter-
entwickelt worden, z.T. haben sich neue Möglichkeiten ergeben, auch solche,
die wiederum in den Kompetenzbereich der Romanistik fallen. Damit ist die

Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Diszipli-
nen erneut angesprochen. Kontinuitätsforschung muss stets "interdisciplinary
research" sein, will sie sich nicht dem Vorwurf der Voreingenommenheit aus-
setzen.

Eine isolierte Einzelbetrachtung des ON Fras/inc/zfbei Arbon eröffnet vier
verschiedene, sachlich und lautgeschichtlich nahezu ebenbürtige Deutungs-
vorschlüge. Den german. -zv/zn-Varianten (BW: Patronym oder Verb) stehen
die beiden suffixalen Herleitungen aus dem Romanischen (-zzczznz oder -ezzz/zz)

gegenüber.
Ein Toponym ist selten ez'zwza/zg. Der Versuch, einen nur schlecht überlie-

ferten Namen nicht als Einzelfall, sondern als Vetreter einer gleichgestaltigen
Namenschicht zu verstehen, ist für das Resultat der Deutungsdiskussion er-
tragreicher. Das Einzigartige des jeweiligen Toponyms kommt dabei allenfalls
in der spezifischen Entwicklung der Lautgestalt zum Ausdruck. Dieses me-
thodische Vorgehen erlaubt im vorliegenden Fall, trotz des Mangels an brei-
ten und frühen Belegen, eine schlüssige Namendeutung. Der ON FVzjwrzöc/ü

bei Arbon gehört zu der Schicht roman. Kollektivbildung auf */ra.vznefzzz?z

('Eschengehölz'), die in vielen romanisch-germanischen Interferenzräumen
fassbar ist. Als echter Reliktname zeugt er von einer frühmittelalterlichen
Bilingualität (vor 800) um Arbon, d.h. von der Kontinuität einer romanisch
sprechenden Bevölkerung bei Arbon bis ins alemannische Frühmittelalter.

4.1.2. Der Ortsname Pfin SG bei Muolen SG

Der Weiler'" Pfin [pfj] liegt direkt auf der Grenze zwischen den Kantonen
Thurgau und St.Gallen. Er besteht aus drei Hofsiedlungen, von denen zwei

zur st.gallischen Gemeinde Muolen gehören, einer dagegen zur ehemaligen
thurgauischen Ortsgemeinde Sitterdorf. Dieser mit dem heutigen Namen des

69 Vgl. Hilty 1986. S.100. Anm.77.
70 Die Weiler-Definition Gradmanns (zit. bei Löffler, S.24) lautet: "Gruppe von Gehöften in zer-

streuter Bauweise."
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spätrömischen Kastells "Ad Fines"'' im Mittelthurgau, Pfyn [pfT]p formal über-
einstimmende ON gibt zu Vermutungen Anlass, die über den Rahmen der
eigentlichen Kontinuitätsfrage hinausgehen. Der thurgauische Kantonsar-
chäologe Jost Bürgi misst der Siedlung P/m bei Muolen keine geringe
Bedeutung zu:"

"Für mich ist es eine brennende Frage, wo in spätrömischer Zeit die Gren-
ze zwischen Rätien und der Maxima Sequanorum verlief. Auf Grund der
Daten aus dem Fundmaterial [aus den drei Kastellen Burg bei Eschenz,
Pfyn im Mittelthurgau und Arbon im Oberthurgau; Anm. d. Verf.] möchte
ich annehmen, dass sowohl Pfyn wie Eschenz zu Gallien, Arbon aber zu
Rätien gehörte, dass es also eine Verschiebung der Grenze nach Osten gab.
Rein spekulativ könnte die Grenze auf der Linie Romanshorn - Muolen -
Pt'in - Sitter - Bischofszell - Wil verlaufen haben. Wie beurteilen Sie die-
ses Pfin südlich von Muolen?"

Die "spätrömische Grenzverschiebung" zwischen den Provinzen Maiima
Set/twnontm (Diözese Gallien) und Paefza Prz'raa (Diözese Italien) ist ein in
der Antikenforschung vieldiskutiertes Problem:

Die Kaiser Diokletian (284-305) und Konstantin (313-337) unterwarfen die
Reichsverwaltung grundlegenden Neuerungen. Ihr oberstes Ziel war ein wirk-
samer Schutz der Provinzen vor feindlichen Einfällen," denen um die Mitte
des 3.Jahrhunderts die römisch-antike Kultur des gesamten schweizerischen
Mittellandes zum Opfer gefallen war." Eine wichtige organisatorische Mass-
nähme war die Neugliederung der Reichsverwaltung. "Heute wird mit Vor-
liebe angenommen"," dass die alte Provinz- und Diözesangrenze am Hoch-
rhein, die sich südlich des Untersees ausser im ON Pfyn noch im Flussnamen

71 Überlieferung des lat. ON im "Itinerarium Antonini" und der "Peutingerschen Tafel" siehe

Draek/Fellmann, S.626.
72 'Bei der Grenze, 'bei den Grenzsteinen': Pauly-Wissowa, 6.2, Sp.2324. Zur Lautgestalt vgl.

mhd. win, mdal. wi.
73 Brief vom 10.April 1984 an das "Namenbuch des Kantons Thurgau"; siehe Anhang A, S.290.
74 In die Regierungszeit Diokletians und Konstantins fällt auch das "gewaltige Werk" (Meyer

HBCH, S.84, Anm.125) der militärischen Befestigung des Hochrheins mit einer Kette von
Wachttürmen oder Burgi und der Bau der hinter die Front zurückversetzten Grenzkastelle
Oberwinterthur, Irgenhausen, Burg bei Eschenz und wahrscheinlich auch Arbon; siehe Kar-
tenbild bei Martin 1979, S.433. Zwischen Diessenhofen und Arbon fehlen die Stationen der
Burgi-Kette vollständig, wogegen diese im bayrischen Voralpengebiet wieder ihre Fortsetzung
findet. Offenbar genügte für die Überwachung der Seeuferstrecke eine einfachere Art der Si-

cherung, "da eine amphibische Operation der Alemannen über den See nicht anzunehmen
war." Stather, S.142f.

75 Ernst Meyer (HBCH, S.82) bewertet die Ereignisse des 3.Jahrhunderts als entscheidende Kul-
turzäsur: "Das äussere Bild der Folgezeit und das kulturelle Leben entsprachen bereits dem
des Mittelalters."

76 Meyer HBCH, S.84, Anm.125.
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Murg zeigt, zur besseren Verteidigung des gefährdeten Raumes verlegt wor-
den sei. Uneinigkeit herrscht jedoch über die Richtung der Grenzverschie-
bung.

Der Vorschlag, den thurgauisch-st.gallischen Ortsnamen Pfin für das Pro-
blem der spätrömischen Grenzverschiebung nutzbar zu machen, stellt einen

ganz neuen Ansatz in der kontroversen Forschungsdiskussion dar: Bürgi ver-
mutet, dass bei der Verschiebung der Grenze nach Osten der Name des alten
Grenzkastells "Ad Fines" auf den neuen Grenzposten an der Sitter übertra-
gen bzw. hier neu belebt worden sei."" Hält nun die These von einer funktio-
nellen Nahentlehnung der /hzes-Namenbildung der sprachlichen und sied-

lungsgeschichtlichen Betrachtungsweise der Namenforschung stand?
Der Name des Weilers P/in ist - obwohl noch nie mit spätrömischen

Grenzverhältnissen in Verbindung gebracht - schon mehrfach beachtet wor-
den. Ältere Publikationen erklären ihn einhellig als deutsch assimilierten /a-
feznzsc/ze« TVaraerc, ohne sich dabei um den realen Hintergrund für eine solche

Namenbildung und um die Lage des Siedlungsplatzes zu kümmern. Sie wer-
ten ihn meist als sprachliches Relikt für das Ineinanderfliessen von Spät-
antike und Frühmittelalter, allen voran O.Behagel."' Vorsichtig hat sich
Bandle zu diesem Problem geäussert: "Ob auch der Hofname Pfyn in der
Gemeinde Sitterdorf hierhergehört, muss mangels älterer Belege vorläufig
dahingestellt bleiben."""

77 Gall. *morga, ahd. raarcha, 'Grenze'; vgl. Bandle 1963, S.265. Eine erschöpfende Darstellung
der dichten Murg-Namenschicht am Hoch- und Oberrhein und in benachbarten Siedlungs-
räumen bringt Geiger 1965, S.128-134. Kürzlich wiederum Boesch (1981/82, S.244f.), der auf
die sprachliche und bedeutungsmässige Nähe des gall. Etymons mit dem alteurop. Grundwort
*-merg, *-morg, 'Sumpf' hinweist: "Sümpfe und Flüsse bilden in ältester Zeit häufig Grenzen,
die lange nachwirken und immer wieder neue anziehen."

78 Boesch 1981/82, S.245: "Die römische Grenze zog vom Walensee über den Speer und die west-
liehen Toggenburger Talschranken über das Hörnli herab zur Murg; dann nordwärts zum Ka-
stell ad fines, zur Thür und zum Rhein bei Tasgaetium. Von dort folgte der Grenzverlauf
der Aach/Murg nördlich von Singen in Richtung Brigobanne/Hüfingen zur Donau." Detail-
lierter zur Grenzlinie zwischen Pfyn und Burg-Eschenz siehe Staehelin, S.186, beso. Anm.4
und S.187.

79 Mit einer Verschiebung der Grenzen nach Westen hätten die Kastelle Burg-Eschenz, Pfyn,
Oberwinterthur und Egenhausen unter dem Kommando des Rätischen Dux gestanden, eine

Verschiebung nach Osten dagegen hätte die Kastelle Burg-Eschenz und Pfyn der Maxima Se-

quanorum zugeschlagen.
80 Pauly-Wissowa, sub voce: "Diesen Namen führt eine Anzahl von Ortschaften, die an den Gren-

zen entweder der Provinzen oder einzelner Völkerschaften und Gemeinden gelegen waren.
Sie kommen gewöhnlich nur in den Itinerarien vor." Zu den in der Real-Encyclopädie und bei
Reitzenstein (S.65) aus dem gesamten Imperium Romanum genannten 27 urkundlich beleg-
ten Namenbeispielen dürfte noch eine Reihe mittlerweile erschlossener Bildungen stossen.

Fines-Bildungen im heutigen dt. Sprachraum ist neben dem mittelthurgauischen Pfyn noch
der ON Vinxt bzw. der GeN Vinxtbach bei Brohl (Rheinland-Pfalz), in spätrömischer Zeit
beide an der Grenze zwischen der Germania inferior und der Germania superior gelegen.

81 Götzinger 1891, S.71; Behagel 1910/30, S.43; Stucki 1916, S.269.
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Mein Versuch, in den Besitz "älterer Belege" zu gelangen, zeigt exempla-
risch eine grundsätzliche Schwierigkeit der Namenforschung: Die Suche nach
aufschlussreichen Belegen eines einzelnen Namens gestaltet sich ausseror-
dentlich schwierig, weil das in Frage kommende Quellenmaterial meist weder
in einem zentralen Archiv zugänglich, geschweige denn aufgearbeitet und er-
schlössen, d.h. für die Namenforschung nutzbar gemacht ist.

Die verschiedenen Quellenwerke (UASG, TUB, CHSG) enthalten keinen
Beleg für den vorliegenden ON P/bz. Die Suche im Staatsarchiv des Kantons
Thurgau verlief erfolglos, dagegen fanden sich im Staatsarchiv und im Stifts-
archiv von St.Gallen einige Belege. Der älteste datiert von 1535. Eine Mög-
lichkeit, noch vor dieses Jahr zu kommen, war schliesslich noch von den
Gemeindearchiven zu erwarten." Ich habe daher - allerdings ohne Erfolg" -
die lokalen Archivstellen derjenigen Gemeinden exploriert, die für den Sied-
lungsplatz Pfin in Frage kommen:"
1. Sitterdorf TG 2. Muolen SG 3. Häggenschwil SG
Gemeindearchiv Zihlschlachf" Gemeindearchiv Muolen Gemeindearchiv Häggenschwil
Kath. Kirchenarchiv Sitterdorf Kath. Kirchenarchiv Muolen Kath. Kirchenarchiv Häggenschwil
Ref. Kirchenarchiv Sitterdorf Kath. Kirchenarchiv Hagenwil TG*' Ref. Kirchenarchiv Roggwil TG**

Belegreihe: ON Pfin, mdal. [pfi]
Ich gebe hier nicht alle Belege für den ON an. Die Belegreihe geht vom

20.Jahrhundert "stationenweise" zur Ersterwähnung ins 16.Jh. zurück. Neben
Sonder- und Einzelformen umfasst sie Namenbildungen, die für eine jeweils
grosse Zahl von Belegformen repräsentativ sind:
1950 Pfin LK
1801/02 Pfin, Pfim, Pfinis Lohn Helv Kat. SG
1773 im pfyn LA 41, S.505
1727 Pfimisloo-Äcker, Pfigarten, Band 1203, S.141

82 Bandle 1963, S.266, Anm.29.
83 In der Schweiz sind die älteren Bestände der lokalen Archive nicht den zentralen Staatsar-

chiven eingegliedert.
84 Zum Teil genügte eine Anfrage, um sicherzustellen, dass keine älteren Belege zu erwarten

waren. In Sitterdorf etwa zerstörte im letzten Jahrhundert ein Pfarrhausbrand sämtliche Ar-
chivalien, die, wie es heute noch da und dort üblich ist. auf dem Dachstock aufbewahrt wur-
den.

85 Der Weiler Pfin liegt nahe dem Punkt, wo die Grenzen der Gemeinden Sitterdorf TG, Muo-
len SG und Häggenschwil SG zusammentreffen. Im Stiftsarchiv in St.Gallen konnten denn
auch aus klösterlichen Lehenbüchern aller drei Orte Belege für den Namen Pfin erbracht wer-
den. Siehe Belegliste und Quellenverzeichnis.

86 Sitterdorf gehört nach der alten Kantonsverfassung als Ortsgemeinde zur Munizipalgemein-
de Zihlschlacht.

87 Eine eigene "Katholische Kirchgemeinde Muolen" löste sich erst um 1814 von Hagenwil los.

1708

1697

1655

1720/30
Pfinhaus
Pfin, Hinder Pfin
im pfin gut
im pfein gut, im pfein
im pfyn

LA 63, S.586

LA 30, S.1106L

LA 41. S.252

Band 1204, Tafel 43
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1593

1566

1535

am pfyn gutt
im pfin
im pfin guet

LA 41, S. 183

LA 30, S.365

LA41.S.59

Die häufigen Belege auf "pfi" (Beispiel: 1727) entsprechen der mdal. Lau-
tung des ON. Das in den meisten Fällen gesetzte Endungs-n scheint also Kanz-
leicharakter zu haben. Diesem sprachlichen Gegensatz entspringt möglicher-
weise auch die Unsicherheit bei der Schreibung der Namenendung als -z/z oder
-z'm. Als hyperkorrekte Kanzleiformen können jene Belege (Beispiel: 1697) in-

terpretiert werden, bei denen der lange Vokal rnhd. -/- durch den Diphthong
nhd. -ez- ersetzt ist.*"

Das finale -s des Ortsnamens in der Zusammensetzung "Pfimisloo-Äcker"
(1727) scheint kein Schreibfehler zu sein. Derselbe Rodungsname"" erscheint
auch im "Helvetischen Kataster", in der Form "Pfinis Lohn".'" Pfin wird hier
wie ein Eigenname verwendet. Analog zu patronymisch gebildeten Flurnamen
wie "Petersacker", "Bertswies" und "Stockersbitzi""" steht der ON Pfin in un-
eigentlicher Zusammensetzung mit dem GW -/o/z. Er ist flektiert und zeigt ge-
nitivisches Endungs-s.

Die Ortsangabe lautete, vor allem in früher Zeit, oft "in pfin", meist aber
"im pfin" oder "am pfin". Aufgrund der Belegreihe könnte angenommen wer-
den, dass dies eine Verkürzung der Bezeichnung des gesamten Siedlungsplat-
zes als "das pfin gut" ist. Gemeint wären damit sowohl der Hof Pfin als auch
das umliegende, dazugehörende Kulturland.

Der ON P/zn zeichnet sich durch eine erstaunliche Formkonstanz über den

belegten Zeitraum von immerhin 450 Jahren aus. Weder die mdal. Lautung,
noch die bis ins frühe lö.Jh. zurückreichenden urkundlichen Belege geben über
die sprachliche Herkunft des ON Auskunft. Es ist kaum anzunehmen, dass ein
bisher unbeachtetes Dokument den Schlüssel zur raschen und sicheren Na-
mendeutung noch birgt. Das UASG reicht bis 1463, d.h. bis nahe an die Bele-
greihe des ON heran. Die These, dass der ON P/z/z Zeugnis vom spätrömi-
sehen Grenzverlauf ablegt und damit ein Beweisstück für eine Variante der

Grenzverschiebungstheorie darstellt, wird wohl auch in Zukunft mit Hilfe dz-

re/efer zVflmen/ze/ege weder unterstützt, noch abgelehnt werden können.
Ich versuche daher im folgenden, von Seiten der Namenforschung aufgrund

sprachlicher Überlegungen und aussersprachlicher Fakten zur Lösung des

P/'zn-Pro/z/erzz.v beizutragen.

88 Die reformierten Häggenschwiler sind kirchlich nach Roggwil orientiert.
89 Analoge, gemäss der lautlichen Entwicklung vom Mhd. zum Nhd. diphthongierte Belege für

den mittelthurgauischen ON Pfyn nennt Dickenmann (1949/50, S.296) bereits für die Mitte
des 14.Jh.s.

90 Das in Toponymen häufige ahd./mhd. loh, loch, stmn. ist urverwandt mit lat. lucus und be-

deutet 'Wald', 'Gehölz'. Grimm 6, Sp.1127; Kluge. S.444.
91 Der Klassifizierungsvermerk lautet dabei "Ackerland".
92 Alle drei F1N stammen aus dem Kat.TG (Egnach).

248



4.1.2.1. Pfin als Siedlungsplatz

Eine Verschiebung der spätrömischen Provinzgrenze nach Osten liegt nach
Ausweis der archäologischen Daten aus den drei "Thurgauer Kastellen" und
aufgrund strategischer Erwägungen nahe."' Bürgis Vermutung muss jedoch
auch dem siedlungsgeschichtlichen Befund standhalten:

Der mittlere Sitterbogen, über dem Pfin auf einer Geländekuppe mit aus-
gezeichneter Fernsicht zum Obersee liegt, wurde erst im 7. und vor allem 8.Jh.

von den ersten Wellen al. Ausbaubewegungen erfasst. Jene Zeit stand bereits
nicht mehr im Zeichen landnehmerischer Expansionsbewegungen, sondern
war von gezielten fränkischen Kolonisationsmassnahmen geprägt."' Werten wir
den vorliegenden ON als Reliktnamen, so setzen wir die Existenz einer an-
sässigen Reliktbevölkerung mindestens bis zu diesem Zeitpunkt des ersten
Sprachaustausches voraus. Zunächst aber gilt es, für die röm. Zeit (bis ca. 400
n.Chr.) den Umfang einer roman. Vorbevölkerung und die Wahrscheinlichkeit
ihres Weiterlebens bis ins al. Frühmittelalter (ca. 700) abzuschätzen:

Für die nähere Umgebung des Weilers P/z« fehlt jeder Nachweis einer rö-
mischen Besiedlung."- Die im 19.Jh. beseitigten Ruinen auf der Killwiese bei
Sitterdorf repräsentieren die am nächsten gelegene (Entfernung ca. 5 km) und
in der weiteren Umgebung e/nz/ge Wohnstätte aus römischer Zeit."" Bisher hat
von Seiten der Archäologie die Meinung geherrscht, es handle sich dabei um
eine kleinere römische Villa, die vermutlich bereits in der Katastrophenzeit
des 3.Jahrhunderts verlassen worden sei."' Nun hat aber vor kurzem Bürgi den
widersprüchlichen Grabungsbericht Sulzbergers von 1863 und das Fundmate-
rial neu ausgewertet und interpretiert."" Dabei gelangt er zu grundlegend neuen
Ergebnissen:""

Nicht eine römische Villa, sondern lediglich der Badetrakt eines grösseren
Gebäudekomplexes sei von Sulzberger ergraben worden. Drei Bauetappen
liessen sich unterscheiden: ein älteres Flypokaustsystem, ein jüngeres Kanal-
heizungssystem und schliesslich ein Um- und Neubau, der noch im 4.Jahr-
hundert - erstaunlich spät - vorgenommen worden sei."'"

93 Die Zugehörigkeit der besonders gefährdeten al. Einfallspforte beim Ausfluss des Rheins
aus dem Untersee zu nur einer Provinz hätte gewiss administrative Erleichterungen und ra-
scher wirksame Abwehrmassnahmen mit sich gebracht.

94 Siehe oben, Abb.26: "Streubild der -dorf-Orte", S.225.
95 FaTG.FaSG.
96 LK (1:25:000): F1N Ebnet. In Dracks kürzlich erschienenen "Topographischen Beschreibung

der archäologischen Fundstätten und Einzelfunde" fehlt jeder Hinweis auf diese Anlage.
Siehe Drack/ Fellmann.

97 Keller/Reinerth, S.121; Meyer HBCH, S.82.
98 Siehe Literaturverzeichnis.
99 Bürgi 1986, ohne Seitenangaben.

100 Ders.: "Auf jeden Fall dürfen wir in der Ruine von Sitterdorf nur einen kleinen Teil einer rö-
mischen Anlage sehen. Es müssten sich in der näheren Umgebung weitere Bauten finden
lassen."
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Im Bereich der Sittermiindung in die Thür ist demzufolge die Anwesenheit
einer römischen Bevölkerungsinsel bis nahe an die Zeit der Aufgabe des

Rheinlimes anzunehmen. Diese weitab der Rest-Romania isolierte Einzel-
Siedlung dürfte jedoch, wie die vergleichbaren Anlagen in der Ostschweiz, um
die Wende vom 4. zum 5.Jahrhundert verlassen worden sein. Danach blieb das

Gebiet des Sitterbogens für Jahrhunderte siedlungsleer. Eine Namenkonti-
nuität von P/m an Ort und Stelle ist wenig wahrscheinlich.

Anders liegt der Fall beim Grenzkastell "Ad Fines". Neuesten Grabungs-
ergebnissen zufolge kann zwar auch hier eine Kontinuität der Besiedlung bis

ins al. Frühmittelalter nicht angenommen werden,"" der römische Ortsname
dürfte sich aber deshalb fortgepflanzt haben, weil die imposante Kastellruine
auf dem Bergli für die Grenzgermanen einen markanten Orientierungspunkt
darstellte.""

Unsere siedlungsgeschichtlichen Überlegungen unterstützen erneut Peter-

sen, der einer spätrömischen Grenzverschiebung im südlichen Bodenseeraum
grundsätzlich ablehnend gegenübersteht: "Yet a change of boundaries betwecn
two provinces must not be assumed unless it be demonstrated by inconvertible
evidence; it is clear that in the present case such evidence has not been addu-
ced.""'- Soviel steht einstweilen fest: Der Name des Weilers P/m zwischen Muo-
len und Sitterdorf ist weder ein solches "inconvertible evidence" noch ein Re-
liktname.

4.1.2.2. Pfin als Grenzort

Ich möchte davon ausgehen, dass der Ortsname P/m tatsächlich auf eine
lat. Grenzbezeichnung der Form "ad fines" oder "ad finem" zurückgeht. Eine
andere oder gar dt. Wurzel bietet sich gar nicht an."" Eine solche Namenbil-
dung ist nun aber nicht von vornherein als Reliktname und damit als Hinweis
auf eine nirgends belegte spätrömische Grenzverschiebung zu werten. Selbst

wenn Pfin ein deutsch assimilierter lat. Name ist, so braucht er deswegen nicht,
wie Behagel ihn interpretiert hat,"" Zeugnis für eine gallorömisch-deutsche
Zweisprachigkeit im Frühmittelalter abzulegen: "Da die ältere Forschung zu

wenig scharf zwischen Lehnwort im alemannischen Mund und wirklich ro-
manischen Reliktnamen aus romanischer Namengebung heraus geschieden
101 Bürgi 1984, S.225.
102 Der Kastellname "Ad Fines" dürfte damit einen sehr grossen kommunikativen Radius be-

sessen haben, ist also ein typisches Beispiel für ein Makrotoponym. Ein Mikrotoponym da-

gegen ist - welchen Ursprungs auch immer - Pfin bei Muolen.
103 Petersen, S.53.
104 Einen Zusammenhang zwischen dem Siedlungsplatz Pfin und der um 1085 vom St.Galler Abt

Ulrich III. von Eppenstein nordöstlich des Klosters errichteten Fides-Kirche und nachmali-

gen Siedlung St.Fiden (HBLS, siehe Tablat) ist nicht nachzuweisen. Vgl. ON Fidenhus bei

Häggenschwil und F1N Fidenwies bei Riederen (Roggwil). Tatsächlich wäre *in/im
Fiden(guet) > Pfin lautlich einwandfrei.

105 Behagel, S.66.
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hat, bleiben viele scheinbare Ergebnisse der älteren namenkundlichen Lite-
ratur überholt. *

Der heute auf der st.gallisch-thurgauischen Kantonsgrenze liegende Wei-
ler P/z'« weist nämlich als "Grenzort" verschiedenster Gebiete und Territori-
en eine Tradition auf, die - aktenkundig - bis ins 9.Jahrhundert zurückreicht.
Ich möchte diese aufzeigen, indem ich sie anhand von vier Quellen über Sta-
tionen der Neuzeit, des Hochmittelalters und des Frühmittelalters durch die
Jahrhunderte zurückverfolge. Die beiden ersten Quellen stammen aus dem
frühen 18.Jahrhundert. Es sind die ältesten, die den Ort exp//zif als Grenz-
Siedlung nennen. Eine dritte Quelle datiert von 1155, die vierte schliesslich von
854; aus beide n geht »upfez7 die Grenzlage des Siedlungsplatzes von Pfin deut-
lieh hervor.

4.1.2.2.1. Die Grenzen der Alten Landschaft St. Gallen (bis 1798)

Die heutigen Kantonsgrenzen, auf deren Linie wir P/z« lokalisiert haben,
beruht auf der Mediationsverfassung von 1803. Im Oberthurgau geht dieser
Grenzverlauf im wesentlichen auf die Stiftsgrenzen der "Alten Landschaft
St.Gallen", d.h. der im Zuge der französischen Revolution zusammengebro-
chenen Fürstabtei St.Gallen zurück."" Im Bezug auf die Siedlung Pfin heisst es
im Marchenbeschreibungsbuch von 1727:

"(...) hindurch zwischen den Pfimisloo Ackern bis in ein Wisswachs, Pfi-
garten genannt durch des Krämers im Pfinhaus Kraut und Baumgarten

von da 32 Stangen dem Haag nach an den Pfiblatz (...)."'"*

Als Illustration zu diesem Textbuch bietet sich der "Fürstäbtisch-st.galli-
sehe Marchenatlas" von 1728 an, eine kolorierte Abbildung der "Alten Land-
Schaft" längs ihrer Herrschaftsgrenzen.'"" Diese verläuft zwischen zwei Höfen
mit dem Namen "Pfin", etwas versetzt liegt östlich davon das Gehöft "Hinder
Pfin"."" Die Grenzlage des Weilers P/z« im "Ancien Regime" ist mit seiner
heutigen zzJenZz'sc/z.

106 Sonderegger 1979, S.246.
107 Im Bereich der Gemeinden Sitterdorf TG und Muolen SG folgt die Kantonsgrenze der ehe-

mals innerthurgauischen Herrschaftsgrenze zwischen Sitterdorfisch-Helmishueb und Bla-
senberg. Bei der Kantonsgründung im Jahr 1803 wurde die Herrschaft Blasenberg dem Kan-
ton St.Gallen zugeschlagen. Ab Stein 140/143, bei dem die Höfe Pfin liegen, deckt sich die
Grenzlinie der Stiftszeit mit dem Verlauf der heutigen Kantonsgrenze. Siehe Lüchinger, Tafel
42f.; S.226.

108 Band 1206. S. 141
109 Lüchinger, S.29.
110 Band 1204, Tafel 43.
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4.1.2.2.2. Die Grenze zwischen Konstanzer und st.gallischer Herrschaft (854)

Im Jahr 854 einigten sich Bistum und Kloster auf einen gemeinsamen Grenz-
verlauf, um ihrem territorialpolitischen Streit ein Ende zu setzen:'"

"Post hanc ergo pacificationem Convenirent igitur primi et mediocres
pagi illius in unum et juramento in reliquiis sanctorum praemisso descen-
derunt in locum qui dicitur ze Wate, et destinaverunt inde marcham Sanc-

to Gallo in clivum domus Liubmanni"- et inde in alveum Balgahae'"' et in
superius eius vadum et inde ad quercum magnam'" et inde ad decursum
gurgitis Rubri Fluminis"" et ejus decursum in Sitterunam, superiora horum
locorum Sancto Gallo privatim, inferiora ad episcopum pertincre."

Die Grenze verlief von Watt bei Roggwil nach Lömmenschwil, dem Ober-
lauf des Hegibachs entlang, parallel zur Sitter, zum Gebiet des Hudelmoos in
die Rötelbäche und folgte dem westlichen Rötelbach bis zu dessen Mündung
in die Sitter bei Sitterdorf. Zwischen dem oberen Hegibach und dem Hudel-
moos lässt sich der Grenzverlauf zwar nicht exakt erkennen, dazu sind die An-
gaben zu summarisch oder zu detailliert ("ad quercum magnam"), er lag je-
doch mit Sicherheit im Bereich des heutigen Weilers P/m.""

Am westlichen Ende der Grenze dagegen, im Bereich der beiden mit Alt-
Patrozinien ausgestatteten Kirchorte ZtTz/sc/i/ac/zr (St.Afra) und .S'/üerz/or/

(St.Martin) sind die Verlaufsfragen geklärt: Das nördlichere Zihlschlacht
wurde zu Konstanz und das südlichere Sitterdorf zu St.Gallen hin orientiert -
selbst die noch bis vor kurzem existierende Ortsgemeindegrenze zwischen den

111 TUB I,S. 102: "Nach diesem Abkommen soll Frieden herrschen Es kamen also die führen-
den Persönlichkeiten und die weniger wichtigen Leute jener Gegend zusammen. Nachdem
sie auf die Reliquien der Heiligen [Gallus und Otmar] geschworen hatten, stiegen sie [vom
Kloster St.Gallen] zum Ort Watt hinab. Sie einigten sich darauf, dass die Grenze des st.gal-
lischen Herrschaftsbereichs von hier nach Lömmenschwil verlaufen solle, dann zum Flüs-
sehen "Balgaha", längs dessen Oberlauf, von da hinüber zur grossen Eiche, von da zum Rö-
telbach und in dessen Bachbett hinunter bis in die Sitter. Die Siedlungen und Güter, die ober-
halb [höher gelegen: südlich] dieser Grenze liegen, gehören dem heiligen Gallus [dem Klo-
ster], diejenigen unterhalb [tiefer gelegen: nördlich] dem Bischof von Konstanz."

112 Entweder bezieht sich die Wendung "clivus domus Liubmanni", 'Hügel der Wohnstatt des

Liubman", auf die etwas erhöhte Lage der Siedlung oder auf einen der um Lömmenschwil
zahlreichen Drumlins. Siehe oben, sub voce.

113 Siehe ON Balgen, sub voce.
114 Der Ort Raach SG kann aufgrund seiner Lage östlich des Hegibachs nicht mit dieser "gros-

sen Eiche" übereinstimmen. Vgl. oben, S.179L; unten Abb.30 (Kartenbild), S.255.
115 Beim "ruber flumen" kann es sich nur um den südlichen Arm des Rötelbach genannten We-

stabflusses der östlich von Zihlschlacht gelegenen Moorlandschaft Hudelmoos handeln.
Ebenfalls Rötelbach hiess der Ostabfluss des Moors noch anfangs des lS.Jh.s: Band 1204,

Tafel 43. Das BW dieser GeN (siehe auch den F1N Rothus) dürfte mit der Farbe des Moor-
wassers zusammenhängen. Vgl. den Parallelfall Hemmenriet - Rötebach bei Benken ZH
(Andelfingen): "Emmanrioth" - "Rotinbach" (a.858: TUB I, S.U2). Vgl. oben S.191,

Anm.184.
116 Siehe unten, Abb.30: "Die historische Grenzlage des Weilers Pfin" (Kartenbild), S.255.
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beiden Orten folgte im wesentlichen dem Lauf des Rötelbachs, des "ruber flu-
men" von 854."'

Der ON Zihlschlacht ve/fer korrespondiert inhaltlich mit dieser Grenzlinie.
Ich stelle ihn zu ahd. c/7, 'Zieh, 'festgesetzter Punkt', 'Grenze' und zu ahd. .v/nfe,

'Schilf, Schilfrohr'."" Der Ort hegt auf einer Geländeterrasse über dem Rötel-
bach. Seine heutige Entfernung zum Hudelmoos beträgt ca. 2 km. Anhand der
Orts- und FIN-Bildes zeigt sich jedoch, dass sich diese ausgedehnte Sumpfland-
schaft in ahd. Zeit bis hart an den Siedlungsrand erstreckte."" Die Deutung des

ON als 'Grenzschilf' entspricht nicht nur dem Resultat der Verhandlungen von
854, sondern auch der Naturlandschaft. Allerdings erscheint der Ortsname be-
reits 817, d.h. vierzig Jahre vor der urkundlichen Beilegung des Herrschafts-
Streits. Das Motiv der Ortsnamengebung und der 854 festgelegte Grenzver-
lauf beruhen also - dies beweist die Deutung des ON Z/Wsc/z/uc/ü - auf we-
sentlich älteren territorialen Verhältnissen oder Abmachungen zwischen Kon-
stanz und St.Gallen, die auch mit dem Siedlungsplatz von P/m in Verbindung
zu bringen sind. Ursächlich dürfte die zunehmende Selbständigkeit des ur-
sprünglich konstanzischen Eigenklosters gewesen sein, die schliesslich im Jahr
818 in der Immunitätserklärung von St.Gallen gipfelte.'-"

4.1.2.2.3. Die Grenze des Forestum Arbonensis (*7.Jh.)

Der dritte Abschnitt der 7Jarhflrav.v«-L'V/aw<7e von 1155 umschreibt die
Grenzen des "forestum Arbonense"."' Dabei ist nicht an ein gänzlich unbe-
siedeltes Waldgebiet zu denken, sondern an ein Territorium, das wohl dem
Wildbann und einem besonderen Rodungsrecht unterworfen war. Nur
ausdrücklich berechtigte Personen durften in solchen Gebieten jagen, fischen,
roden und daraus entstehende grundherrschaftliche Rechte ausüben. Der
"Komplex verschiedener Rechtsamen" solcher Inforestierungen ist abschlies-
send kaum zu umschreiben.'"

Man nimmt heute an, dass dieser Passus der Ba/Two.««-LWamde auf eine
Vorlage aus karolingischer Zeit zurückgeht.'-' Ein Indiz sprachlicher Art, das
in diese Richtung weist, ist etwa die Verwendung des Flussnamens Sitfer in der

117 Nach der neuen Kantonsverfassung wird Sitterdorf nicht mehr wie vorher als selbständige
Ortsgemeinde der Munizipalgemeinde Zihlschlacht existieren, sondern zum integralen Be-
standteil der Einheitsgemeinde Zihlschlacht werden.

118 Erstnennung a.817: "Zilleslata" (TUB I, S.33). Die breite Beleglage des ON in ahd. Zeit lässt
über diese Namenbildung keinen Zweifel offen. Vgl. die Siedlung Schlatt im versumpften
Becken der Schussenmündung, auf der badischen Seite des Obersees, Romanshorn gegenü-
ber. Siehe oben ON Landschlacht, sub voce,

119 Vgl. die F1N Heiligmoos, Nassenwisen, Tägermoos und Wattenmoos sowie den ON Riet.
120 Siehe oben, S.154.
121 TUB II,S.l49f. Vgl. oben S.126f.
122 Hagen, S.17; Du Gange III, S.350f.; vgl. Schaltegger II, S.149, Anm.7, Zeile 21.
123 Siehe oben, S.127.
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Form "sydrona", die bereits im 9.Jahrhundert der Form "Sitteruna" gewichen
war.'-"*

Im 12.Jh. waren Form und Inhalt des ursprünglichen Forstbegriffs juristisch
und wirtschaftlich längst verblasst und ausgehöhlt. Bereits um die Mitte des

9.Jahrhunderts war das Gebiet in einem Rechtsakt in einen konstanzischen
und einen st.gallischen Bereich aufgeteilt worden und hatte so seine Einheit
und Geschlossenheit verloren.'-- Begriff und Institution des "forestum
Arbonensis" dürften sich in der Merowinger- und frühen Karolingerzeit her-
ausgebildet haben und in einem Zusammenhang mit der seit der ersten Jiälf-
te des 7.Jahrhunderts von Arbon her betriebenen Erschliessung des noch weit-
gehend siedlungsleeren Gebietes zwischen Sitterbogen und See liegen.

Der für das P/m-ProWem entscheidende erste Teil der Grenzbeschreibung
von 1155 lautet: "Praeterea sunt termini foresti arbonensis ad flumen salma-
sa. inde per decursum ejusdem atque ad flumen steinaha. inde ad locum muola,
inde ad fluvium sydronam inde ad albam sydronam

Gegen Norden bildete die Romanshorner Aach die Grenze des "Fores-
tum", gegen Westen hin der Oberlauf des Hegibach-Wilerbachs und die Sit-
ter. Ziehen wir nun von der Ortschaft Muolen SG ("muola")'" eine Linie zum
mäandrierenden Sitterbogen, so durchschneidet diese den Siedlungsplatz des

Weilers P/in.'®

4.1.2.3. Zusammenfassung und Wertung
Aus der spätrömischen Perspektive gewinnt die Interpretation des ON P/in

als Reliktname anhand der Kombination verschiedener Befunde und offener
Fragen an Wahrscheinlichkeit. Der Name wäre so nicht nur für die Grenzver-
schiebungs-Diskussion nutzbar zu machen, sondern auch für das bisher un-
gelöste Problem des Strassenverlaufs Atf Eines - Arftor Ee/ix.'-'
124 TUB II, S.164, Kommentar; vgl. TUB I. S.102; "Sitteruna" (a. 854). Vgl. ON Sitterdorf, sub

voce.
125 Siehe vorhergehendes Kapitel. Vgl. Kartenbild bei Hagen. S.18.
126 TUB II, S.149f.: "Ausserdem legen wir die Grenze des Arboner Wildbanns fest. Sie verläuft

im Flussbett der Salmsach, geht hinüber zur Steinach, von da zum Ort Muolen, dann hinun-
ter zur Sitter, von da [flussaufwärts] zur Weissen Sitter (...)."

127 Siehe oben, S.231, Anm.8.
128 Siehe unten, Abb.30: "Die historische Grenzlage des Weilers Pfin" (Kartenbild). S.255. - Auf

die Lage Pfins im Bezug auf die Grenzziehung bzw. Grenzüberlieferung haben bereits Mi-
chel (S.46), Hagen (S.6) und Boesch 1981/82 (S.262) hingewiesen. - Vgl. unten S.256,

Anm.133.
129 Für die spätrömische Zeit ist die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen der isolierten

Gutsanlage auf Ebnet bei Sitterdorf und der Militärstation Arbor Felix in Betracht zu zie-
hen. Vgl. Etter, S. 13. Das IVS kennt allerdings weder für die römische, noch für die ma. Zeit
eine direkte Verbindung zwischen Thurbogen und südlichem Obersee. Im Frühmittelalter
dürfte jedoch ein solcher Weg entstanden sein. Er führte wohl von Zihlschlacht (St. Afra-Pa-
trozinium) und Sitterdorf (Martins-Patrozinium) auf der steilen rechten Sitter-Flanke über
die Burgstellen Singenberg, Schönbüel und Blidegg-Degenau (Martins-Patrozinium) via Pfin,
dem vielschichtigen Grenzpunkt, und der Flur Alte Landstrasse (LK) nach Muolen bzw.
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Aus der Perspektive siedlungsgeschichtlicher, d.h. epochenübergreifender
Betrachtung fehlen jedoch wesentliche Indizien für eine Namenkontinuität
zurück bis in die spätrömische Zeit des 4.Jahrhunderts. Allein der schmale Um-
fang der provinzialrömischen Bevölkerung zeigt, dass eine Siedlungsabfolge
bis in die al. Zeit des 7.Jh.s auszuschliessen ist. Eine zahlenmässig stärkere
Vorbevölkerung im Bereich des Sitterbogens hätte bei der germanisch-roma-
nischen Überschichtung mehr als nur diesen einen Reliktnamen hinterlassen.

Wenngleich damit von einem Zusammenhang mit der spätrömischen Pro-
vinzialgrenze abzusehen ist, so liegt der Weiler P///r doch in historischer Grenz-
läge. Nach Aussage der Urkunden stand das Ausbaugebiet zwischen Obersee
und Sitter seit dem 8.Jahrhundert im wesentlichen unter geistlicher Grund-
herrschaft:

Mierbach

MUOLEN
ZIHLSCHLACHT

RAACH

ISITTERDORF,

LÖMMENSCHWILSitter

Grenze zwischen konstaii-
Kantonsgrenzenach 1803SSSÄ bzw. Stiftsgrenze bis 1798

Uljji | Ursprüngliche Grösse des
Grenze des/oresfum Arbo- ||||| 7/ude/moos nach Aussage
«(•u.vi.v: a.1.55; 9.Jh.; 7.Jh. ||||H'" der Orts-und Flurnamen

Abb.30: Die historische Grenzlage des Weilers Pfin

Arbon. Auf Tafel 43 des "Fürstäbtisch-st.gallischen Marchenbeschriebs" von 1727/28 (Band
LA 1204/1206) liegt bei Pfin eine Weggabelung, von der aus je eine "Strass" die Stiftsgrenze
kreuzt, eine Richtung Muolen, die andere direkt in östlicher Richtung. Mit diesem Karten-
befund korrespondiert Pupikofers Nachricht, dass noch im 18.Jh. ein Marktweg von Bi-
schofszell über den Hof Pfin nach Arbon in Gebrauch gewesen sei (Hagen, S.6). Pupikofer
wollte diesen Weg allerdings auf einen Römerweg zurückgeführt wissen. Auf ihn berufen
sich Keller/Reinerth, die hier gar eine "römische Strasse" (S.158) vermuten.
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Ich möchte den Ortsnamen P/m als /m/.y-Namengebung zwar wortbil-
dungsmässig an die Seite von P/vm im Mittelthurgau stellen, ihn aber als eine
der nicht so seltenen gelehrten mlat. Namenschöpfungen geistlicher Proveni-
enz verstehen.'-" Damit datiere ich die Entstehung dieses klösterlichen Kunst-
namens frühestens ins erste Viertel des 9.Jahrhunderts. Erst die offen geführ-
te territoriale Konkurrenz zwischen Konstanz und St.Gallen, die mit der Immu-
nitätserklärung des Klosters um 818 ihren eigentlichen Anfang nahm, führte
zu Definition und Abgrenzung von Einflusszonen der beiden geistlichen
Grundherrschaften.'"

Ein weiteres Indiz für die Herkunft des lat. Ortsnamens P/m aus einer klö-
sterlichen Schreibstube stellt das echte -mge«-Toponym //otferafmgtm+ dar. Als
altal. Namenbildung und aufgrund siedlungschronologischer Überlegungen ist
dieses ins 7.Jahrhundert zu datieren."- Der abgegangene ON lebt noch heute
im Namen einer Wiese fort, die direkt an den mittleren Pfin-Hof anschliesst.
Wir müssen daher annehmen, dass //o/fm/mge« der ursprüngliche Name die-
ses Siedlungsplatzes war und als konstanzisch-st.gallischer Grenzort einem spä-
terem Namenwechsel zum Opfer fiel.'"

Aufgrund der zeitlichen Zuordnung der ON-Entstehung gelingt es, auch in
sprachlicher Hinsicht die Namenvorlage zu erschliessen: Dem ON P/m liegt
die mlat. Stellenbezeichnung «<7/mem, wohl eher m/mem zugrunde. Die ur-
kundlichen Belegformen "Pfimisloo" (1727) und "Pfim" (18CH/02) bewahren
das alte Endungs-m, jene des 16. und 17.Jahrhunderts möglicherweise noch
die Präposition.'" Von den pluralischen Formen "in fines" und "ad t'ines" ist
abzusehen. Seit dem 7./S.Jahrhundert behalten ins Deutsche übernommene
Namen finales -5.'"

Am Beispiel der ON P/m und Zi/z/.vc/z/flt/n sowie des GeN //eg/öac/i in
ihrem geographischen und historischen Umfeld zeigt sich die Konstanz von
Grenzverhältnissen über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrtausend. Im
Bereich des nördlichen Sitterbogens beruhen die heutigen Gemeinde- und

Kantonsgrenzen auf den Stiftsgrenzen von St.Gallen bzw. auf den Herr-
schaftsgrenzen im A/tc/en Peg/me. Diese wiederum gehen letztlich auf die

130 Siehe unten S.281, Anm.255.
131 Aus siedlungsgeschichtlicher Perspektive verbietet sich Hiltys Hypothese (S.87), der Hof-

name Pfin markiere eine im 7.Jh. entstandene Grenze zwischen den Bistümern Konstanz und
Chur.

132 Siehe oben, ON Hotterdingen, sub voce und S.l 16ff.
133 Auch das Namengebungsmotiv bei der Umbenennung der beiden auf -aha-GeN zurückge-

henden Hegibäche beruht vermutlich auf deren territorialer Grenzsituation. Siehe oben, GeN
Aach bei Arbon, S.l65, Anm.37.

134 Vgl. Dickenmann 1949/50, S.296.
135 Sonderegger 1979, S.238f. - Die Deutung des dritten Pfin-Namens in der Schweiz, des ON

Pfyn VS (frz. Finge) zwischen Siders und Lenk bzw. dem F1N Pfynwald ist umstritten. Zwar
befindet sich auch dieser Ort in politisch historischer und sprachlich aktueller Grenzlage, was
die Rückführung auf *finicus nahelegt, als ebenso wahrscheinlich werden aber auch *fidia-
nicus und *piniacus erachtet. HBLS, sub voce; Staehelin, S.186, Anm.4.
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territoriale Trennungslinie zwischen den fma. Kultur- und Siedlungszentren
St.Gallen und Konstanz zurück. Am Anfang der Grenzkontinuität steht hier
die fränkische Kolonisation: Seit dem frühen 7.Jahrhundert wies der fränki-
sehe Staat der al. Landnahmefront neue, bisher siedlungsleere Zonen und Ter-
ritorien zur Besiedlung zu. Solchermassen entstandene Grenzen waren als
natürliche Scheidelinien an Sümpfen und Wasserläufen orientiert; sie zogen
stets neue Grenzen an und wirken bis heute nach.'-"

4.1.3. Der Ortsname Feilen bei Arbon

Die Weilersiedlung liegt am Zusammenfluss von Feilenbach und Flegibach
(Arboner Aach), zwischen den Bachläufen. Der Name gilt bisher als dunkel.
1292 in Vaiclon TUB III. S.812
1302 ItemVailon TUB IV, S.851
149,S zuo faiglen M81-18l,S.2v
1546 bev Faylen Beyerle. S.97

zu Fayglen Beyerle. S. 105

an Vielen Beyerle, S.l 12

1578 ze feilen M81-181,S.2v
1726 zu feyllen M60 (ohne Seitenang.)
passim

Ein german. Etymon bietet sich nicht an. Bereits Michel und Bandle ha-
ben den Verdacht auf roman. Wurzel geäussert.'" Eine konkrete Deutungs-
hypothese ist bis heute noch nicht formuliert worden. Ein Vergleich mit
"ähnlichen Namen" und die Interpretation der Belegformen weisen der
Namenerschliessung auch hier den Weg:

Ich stelle den vorliegenden Ortsnamen zur Schicht der auf lat. v/a, 'Weg',
'Strasse', basierenden Toponyme: Das cl/gl der frühen Belegformen ist als Di-
minutivsuffix zu interpretieren - möglicherweise auch das endständige *v/a-

bzw. )«.Einfach suffigiertes roman. *vz'a-a/e etwa liegt auch
dem gleichlautenden F1N Fri/e« am Brienzergrat ('Steilhang - oder Felsdurch-
stiege')'" sowie zahlreichen Toponymen im rätoromanischen Raum wie Via/,
Fa/'fl/ etc. ('Fusspfad, Weg') zugrunde,"" Wm-a/e-m« schliesslich der abgegan-

136 Boesch 1981/82, S.245. - Vgl. oben den RN Biscoffeshori, S.124f.
137 Michel, S.21; Bandle 1963, S.267, Anra.35.
138 Von einem lautlichen Anschluss an lat. vicus 'Dorf', rtr. vitg, ist angesichts des frühen Di-

phthongs abzusehen, obwohl die Übernahme des Mediopalatals ins AI als g/k erfolgt. Stricker
Grabs, S.225f., beso. Anm.2; Stricker Wartau, S.54. Den lautgleichen F1N Feila am Südabfall
des Gamserruggs stellt Stricker (Grabs, S.46f.) zum vorröm. Etymon *rova, 'Erdschlipf, Riss,
Sturz', wertet aber den Auslaut -eila als Suffix, das -alia oder -icula fortsetzt. Auf einige
-acula-Bildungen im galloroman. Raum weist Niederehe (S.21) hin.

139 OKB 1,1, Sp. 123.
140 RNB, Bd.2, S.365, 8a.
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genen Namenbildung +Mo«(//e//n am Buchserberg ('Anhöhe mit kleiner Stras-

se').""
Der ON /-W/eu bei Arbon ist m.E. ein echter Reliktname in der Bedeutung

'Strässchen' bzw. 'Bächlein an der Strasse', falls wir in diesem Toponym einen
primären GeN sehen wollen.'"*' Den Nachweis eines realen Namenbezugs zu

spätrömischen Wegverhältnissen kann nur die Archäologie erbringen.
Die Suffixbildungen auf vza, aber auch die nichtsuffigierten Bildungen er-

scheinen in roman. Toponymen nach unterschiedlicher lautlicher Entwicklung
als vze(-) oder vez'(-). Insofern ist ein Vergleich mit dem /ue/enhöc/i bei

Augst/Kaiseraugst angebracht. Dieser erst seit Mitte des 14.Jahrhunderts be-

legte Wasserlauf trennte in römischer Zeit die Oberstadt von Augusta Raun-
cfl von der rheinwärts und tiefer gelegenen Unterstadt.'"" Bleute bildet er hier
die Grenze zwischen den Kantonen Basel-Land und Aargau:
1355 nidwendig der Ficlcnen UBL, S.13515ff.

passim
1363 untz do die Fieline in den UBL, S.113119

rin (sie!) fluszet
1488 Violenbach UBS, S.4126
1504 in die Fielen UBS, S.26717

passim
1569/76/81 die Vielen genant UBS, S.50911

Das endständige -n der ältesten Belege repräsentiert die dt. Flexionsen-
dung. Die Form von 1363 repräsentiert den Reliktnamen in seinem eigentli-
chen Wortkörper. Die volksetymologische Deutung und Ergänzung des "blu-
migen" GeN von 1488 (mhd. v/o/e) ist bis in jüngste Zeit gebräuchlich geblie-
ben. Daneben erscheint er heute, vor allem im amtlichen Bereich, in der kor-
rigierten bzw. restaurierten Form Fze/enhac/z.

Aus dem Vergleich mit der Schicht suffigierter vzn-Bildungen ergibt sich

neben Boeschs Deutung als */e/ma, 'Katzenbach', auch die zu Fez/en bei Arbon
analoge Rückführung auf *vm-a/e-z«a in der Bedeutung 'Strassenbächlein',
'Bächlein an der Strasse'. Reale Bezüge zum komplexen Strassen- und Weg-
netz der archäologisch gut dokumentierten antiken Koloniestadt ergeben sich

ohne weiteres.

141 Vincenz, S.85. Hierher gehört auch das nur historisch belegte dt. Toponym des Moseltals, die

Feil, 'Pfad zwischen zwei Hecken oder durch einen Weinberg'. Siehe OKB, 1,1, Sp.123; Nie-
derehe, S.21, Anm.63.

142 Auch hier Hesse sich präzisierend an die erweiterte Konnotation der Namenbildung bezüg-
lieh der Lage zwischen zwei Bächen (Feilenbach und Hegibach) anknüpfen. Vgl. oben Fei-

len am Brienzergrat und Feil im Moselgebiet.
143 Siehe oben den Übersichtsplan von Augst/Augusta Raurica bei Drack/Fellmann, S.323ff.
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4.2. Romaw/sc/je Personenname«

4.2.1. Romanische Patronyme

Im "pagus Arbonensis" liegt Mörschwil, der zwischen Arbon und St.Gal-
len gelegenen Ausbausiedlung mit ausgeprägt fränkischem Profil, wohl als ein-
zigem ON ein romanischer PN zugrunde: Manr/nns/Mor/«."'' Blicken wir aber
über die engen Grenzen dieses Siedlungs- und Ausbauraums, so kommen ei-
nige ON dazu, die verschiedenen german. Bildungstypen angehören. Das
Vorhandensein nichtdeutscher Patronyme in german. ON ist nicht schichten-
spezifisch, sondern lässt sich quer durch alle frühen Namenschichten beob-
achten. Die Auflistung der Namenbeispiele erfolgt in der chronologischen Rei-
henfolge der Erstnennungen:"'

Namenform Erstnennung Patronym Quellennachweis

Züberwangen SG Zibroneswanga a. 754 Cyprianus UASG I.S.22
Zyprian

Romanshorn TG Rumanishorn a. 779 Romanus TUB I, S.I3
Rüman

Jonschwil SG Johannesvilare a. 796 Johannes UASG I, S.134
Märwil TG Marinwilare a. 827 Maurinus TUB I, S.43

Maurin
Batlihusen TG Patolonhusun a. 827 Pantaleon TUB 1, S.43

Istighofen TG Justineshowa a. 832 Justinus TUB I, S.53

Justin
Lenzwil TG Leontiivilla a. 838 Leontius TUB I, S.67

Mörikon SG/TG Morinchova a. 838 Morinus, Morin TUB I, S.65
Flawil SG Flawilare a. 858 Flav(in)us''" UASG II, S.81

Flavin
Mörischwang TG FaN Möriswanger a. 1346 Morinus, Morin TUB V, S.145f.
Rumenschwanden SG Rumanswendi a. 1406 Romanus. Ru- UASG IV, S.798

man oder germ. PN Rumo, ahd.
liruora, 'Ruhm'. 147

Romligen SG rumlingen a. 1492 Rumanlin Hammer, S. 175f.

(< Ruman) oder germ. PN Rumlin
(< Rumo)

144 Siehe oben, S.202f.: "vilare Maurini'V'Morinwilare" Ob der von Boesch (1981/82, S.261

Anm.l 13) dem PN Eustachius zugewiesene ON Stachen bei Arbon hierher gehört, kann vor-
läufig nicht entschieden werden. Vgl. Idiotikon, Bd.10, Sp.1216.

145 Nicht hierher gehört die grosse Zahl von ON auf Sankt, denen ein Heiligenname zugrunde-
liegt (Boesch 1981/82, S.261, Anm.113): St.Fiden, St.Georgen, St.Josefen, etc. Sie stehen im
Zusammenhang mit klösterlichen Besiedlungsvorhaben, die von St.Gallen ausgehen.

146 Boesch (1981/82, S.261, Anm.113) leitet von der um 907 belegten Namenvariante "Vlacwi-
lare" (UASG II, S.353f.) den PN Flaccus ab. Diese Form erscheint zwar tatsächlich bereits
882/83 (UASG II, S.234), die frühesten Nennungen von 858 und 867 (UASG II, S.81; S.136)
lauten jedoch "Flawilare". Das innerhalb der breiten Belegliste des ON nur insgesamt in zwei
verschiedenen Quellen auftretende Fugen-c ist sekundär. Nach 907 ist es nicht mehr zu be-
obachten.

147 Hammer, S.123.
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Bei den Fremdpatronymen ist eine Gliederung in zwei Gruppen erkenn-
bar. Den christlich motivierten Namen Cyprian, ./o/ia»«tV" und Panta/eo/C'
stehen die lat.-roman. Namen A/orm, Äuman und F/av/Vz gegenüber. Die Zu-
Ordnung kann nicht in jedem Fall eindeutig getroffen (/zzsf/mzs) werden.

Gerade bei den christlichen Patronymen sind sichere ethnische Rück-
Schlüsse auf den jeweiligen Siedlungsgründer, -besitzer oder Namengeber
kaum möglich. Angesichts der peripheren Lage der entsprechenden Siedlun-

gen haben wir uns diese Persönlichkeiten des 7. oder S.Jahrhunderts wohl als

christianisierte Alemannen vorzustellen. Zum demonstrativen Zeichen ihres
neuen Glaubens hatten sie sich von der german. Namengebungstradition losge-
sagt.'""

In der Gruppe lat.-roman. Patronyme treten die PN Morl« und Riinw/i
gehäuft auf.'"' Sonderegger geht weit über das naheliegende Erklärungsmo-
dell einer "Namenmode" hinaus,'"" wenn er den in Ortsnamen eingegangenen
PN Äomanüs "im Frühmittelalter noch ethnischen Aussagewert" beimisst, d.h.
diesen in der Form eines ethnolinguistischen Benennungsmotivs als "Indiz für
länger anhaltendes Romanentum" wertet.'"" Angesichts der Nähe dieser Sied-

lungsschicht zum "Castrum Arbonense" drängt sich die Frage nach der Iden-
tität und Herkunft jener Romanen auf, die südlich des Obersees im Frühmit-
telalter als ON-Geber in Erscheinung traten. Müssen wir von diesem Befund
auf eine aktive Beteiligung der "gallorömischen Restbevölkerung" von Arbon
am Landesausbau des 7./S.Jahrhunderts schliessen? Der Vergleich mit einem
Gebiet, in dem im Frühmittelalter ähnliche politisch-kulturelle Verhältnisse
herrschten, hilft uns weiter:

Hans Kläui hat auf überzeugende Weise dargelegt, dass die Orte Mör/e«
ZH (PN Morm) und F/ur/mge« ZH (PN F/on'n) in der fränkisch geprägten
Rheinfallgegend auf wesf/ran/dsc/ze Namengeber hinweisen:'"" Die gallorö-
misch-westfränkische "Lebensgemeinschaft" am Rhein und in Gallien, von wo
die Herrschaftsschicht zu Beginn des 7.Jh.s hierher ins Bodenseegebiet ge-
kommen war, resultierte in einer Germanisierung der Gallorömer und in einer

148 Vgl. den Gallusschüler Johannes, unten S.265.
149 Pantaleon von Nicomedia (3./4.Jh.) gehört, wie auch der Märtyrer Eustachius (siehe oben

S.259, Anm.144) zu den vierzehn Nothelfern.
150 Vgl. oben S.183, Anm.146.
151 Nicht hierher gehört der ON Ronwil SG, a. 884 Ramonwilare (TUB I, S.149); zum german

PN Ramo. Siehe Förstemann I, Sp.1243.
152 Boesch (1960, S.212) hält eine entsprechende "Namenmode" für eine mögliche Erklärung

fremder PN in dt. ON. Tatsächlich sind im 8. und 9.Jh. einige der hier diskutierten PTR vor
allem als Zeugennamen von Traditionsurkunden im südlichen Bodensee bezeugt: Flavinus,
Johannes, Justinus, Leontius, Maurus, Ruman. Vgl. Register TUB I; UASG I/II. - Zur Iden-
tität der Träger von Fremdnamen, siehe unten das "Identitätsmodell", Abb.31. S.267.

153 Sonderegger 1979, S.241; Arch. 1979, S.85.
154 Kläui, S.466. - Zur Gruppe fränkischer Plansiedlungen am Rheinfall gehört wohl auch Me-

rishausen SH (PN Morinus): "Morinishusun", a. 846 (UASG II, S.21).
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Romanisierung der Franken.'" Von dieser Wechselwirkung blieb als sichtba-
res Zeichen die PN-Gebung zurück. Besonders auch das südwestliche Ober-
seegebiet stand im 7. und S.Jahrhundert, ausgehend vom "Castrum Arbonen-
se", unter nachhaltigem fränkischen Einfluss. So weisen Roma/tshor«, der
Hauptort der "Waldrammeshuntare", in deren Verlängerung nach Westen
LencH'/Y, /s/zg/zo/erz, Mönvz7 und ßflZ/z/zzz.s'ezz, möglicherweise S/zzc/zezz bei
Arbon, auf halbem Weg zwischen Kastrum Arbon und Kloster St.Gallen Aför-
scTzw/7, in der westlichen Verlängerung des "Pagus Arbonensis" Ro/zwzV, F/a-
w/7, Z/zhenvarzgezz, MönAro/; und Mdrz.sr/zvwzzzg sowie schliesslich wohl auch
Rzz/zzemc/zwa/zz/e« und Rowz/zVzge/z im Anschlussgebiet des südlichen Rheintals
auf wesz/rärzk/'sc/ze Zusammenhänge hin."" Bei einigen dieser Siedlungen mit
fremdem Patronym lassen sich unter den Tradenten oder Zeugen die Leitna-
men der Arboner Tribunenfamilie nachweisen (chronologische Reihenfolge):

Leitnamen Belegdatum Quellennachweis

Romanshorn Waldram, Waldrata a. 779 TUB I, S.13; u.a.
Waldpert

Züberwangen Waldram a. 791 UASG 1.S.121
Waldram, Waldpert a. 864 UASG Il.S.lllf.

Mörschwil Waldpert a. 831 UASG I, S.313

Waldram a. 851 UASG II, S.32

Istighofen Waldpert a. 832 TUB I, S.53ff.
Flawil Waldpert a. 858/67 UASG II, S.81; S.136
Jonschwil Waldram a. 897 UASG II, S.313f.

Wenn wir den Fremdpatronymen in den deutschen ON-Bildungen am
Obersee überhaupt ethnischen Aussagewert zubilligen wollen, so ist dabei
nicht im Sinne Sondereggers an "genuine", d.h. autochthone Romanen aus der
Arboner Gegend zu denken, sondern vielmehr an Teile gallorömisch-west-
fränkischer Besatzungstruppen:

Nahezu alle Siedlungen mit fremden PTR, auch jene am südlichen Ober-
see, befinden sich in markanter Ausbaulage. Allein der Uferort Romu/zs/zora
lässt sich geographisch dem pr/mare« Szez//iz/2g.5'razz/?2 zuordnen. Seine Funkti-
on als Haupt- und Kirchort eines allodialen Territoriums (WzzMrarames/zz/nZa-
re), dessen enge Bindung an die fränkischen Herrschaftsträger offenbar ist,
verweist aber auf siedlungsdynamische Rahmenbedingungen, die einem Aus-
bau gleichkommen. In diesem Sinn ist auch das Nebeneinander von al. Zwil-
lingssiedlung (-gründung) //oZ/tT<7z>zge/7-,Ei>mz>zge/z und fränk. Plansiedlung
Romu/zs/zo/m an strategisch günstigster Uferlage zu verstehen. Deutlicher er-
kennen wir den Rahmen fränk. Kolonisation bei Mörsc/zwz7 und den anderen,
zu den ersten Siedlungsbewegungen am Obersee peripher gelegenen Grün-
düngen. Sie alle liegen im Raum der fränk. Ausbauphase, die erst in der zwei-

155 Bach 11,2, S.160; siehe auch Schwarz, S.151.
156 Zu den analogen Namenverhältnissen im westlichen Anschlussgebiet des fränkischen Zen-

trums Oberwinterthur siehe Kläui 1962/63, S.35f.
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ten Hälfte des 7.Jh.s von Arbon aus allmählich zu entstehen beginnt. Um 700
aber war das autochthone Arboner Romanentum längst vollständig assimiliert
und im al. Superstrat aufgegangen. Allenfalls vorhandene Elemente roman.
Namengebung in der nunmehr einsprachigen alemannischen Bevölkerung
wären damit lediglich noch als AGc/t/m// der Üfrer/agenmg zu interpretieren.

Die dünne Schicht der mit fremden PN gebildeten Ortsnamen geht also
kaum auf die Beteiligung einer romanischen Reliktbevölkerung zurück. Sie il-
lustriert m.E. erneut die kolonisatorische Rolle der fränkischen Herrschaft im
südlichen Bodenseeraum.'" Den Rahmen für Siedlungsgründungen durch
Westfranken stellte die von Arbon aus gesteuerte Militärkolonisation dar.

4.2.2. Romanische Personennamen in den Quellen

Stefan Sonderegger hat versucht, von der "Verbreitung romanischer Per-
sonennamen" im Bodenseegebiet und im Rheintal Rückschlüsse auf die früh-
mittelalterliche Sprachgrenze zwischen der A/erannma und der Äoma/iia zu
ziehen:'"

Das Ergebnis der Auszählung roman. PN in Urkunden und Verbrüde-
rungsbüchern dokumentierte er mit der kartographischen Darstellung der Na-
menbelege. Das instruktive Streubild zeigt einen Schwerpunkt romanischer
PN in den alpinen Rückzugsgebieten des oberen Rheintals und des vorarl-
bergischen Illtals, gegen Norden ein Ausdünnen mit nur noch vereinzelten Be-
legen am Bodensee: Sf.Ga//en, ßregenz, Konstanz. Diese Be-
lege interpretierte Sonderegger später folgerichtig und überzeugend als Be-
weis dafür, dass "eine starke romanische PN-Gebung noch im 9.Jh. am Bo-
densee" feststellbar sei.""'

Mit Hilfe der PN-Gebung, die sich in den Urkunden spiegelt, lässt sich also
scheinbar aus sprachgeschichtlicher Perspektive die Sesshaftigkeit von Ro-
manen am Obersee bis in ahd. Zeit zeigen und damit die Theorie von einer
umfangreichen "Kontinuitätsinsel Arbon" untermauern. Diese Folgerung
schiesst jedoch weit übers Ziel hinaus: In verschiedenen Quellen jener Zeit
treten zwar tatsächlich an Ausstellungsorten am Bodensee Personen mit
roman. Namen als Zeugen auf, damit aber ist weder über ihre ethnische Zu-
gehörigkeit, noch über ihre Herkunft etwas ausgesagt. Selbst wenn wir diese

Namenträger nicht als Alemannen (Namenmode) verstehen, gilt es noch ab-
zuklären, ob es sich bei ihnen um ortsansässige oder ortsfremde Romanen han-
delt.

157 Die Bedeutung und Grösse einiger erwähnter Orte mag als Indiz für planmässige Gründung
auf siedlungsgünstiger Lage gedeutet werden. In Romanshorn wird eine Kirche (Dreifach-
patrozinium: Maria, Petrus, Gallus) bereits um 779 (TUB I, S.13) erwähnt, die Martins-Kir-
che von Jonschwil um 814 (UASG II, S.383).

158 Sonderegger 1963, S.52f.
159 Sonderegger 1979, S.246.
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Bei genauer Durchsicht der Quellen, die Sonderegger ausgewertet hat, zeigt
sich nämlich, dass sein Ergebnis aus einer rein sprac/z/(c/z ausgerichteten Quel-
lenverwendung resultiert, die einer /r/sforac/zerz Quelleninterpretation nicht
gerecht wird. Ausgehend vom Thema der vorliegenden Arbeit beschränke ich
mich darauf, diejenigen Belege zu diskutieren, die im Bereich des "Castrum
Arbonense", nach Sonderegger, eine "starke" (sie!) PN-Gebung vermuten las-
sen.'"" Besonders anschaulich offenbart sich seine Fehlinterpretation am Bei-
spiel der Urkunde, welche die Sesshaftigkeit von Romanen an der Rhein-
mündung in den Obersee zu belegen scheint:"''

Das Dokument datiert aus dem Jahr 890."'" Es bestätigt einerseits die Rech-
te und den Besitz des Klosters St.Gallen im Rheintal und bestimmt anderer-
seits die Grenzen des "pagus Rhingouwe":"'-

"Tunc venerabilis Salomon episcopus et abbas praetitulati monasterii
saneti Galli, ut futura posteris destitueret jurgia, habito prudenti consilio
omnis prineipes de tribus comitatibus, id est de Turgouve, de Lintzgouwe
et de Raetia Curiensi cum reliqua populorum multitudine in unum fecit
convenire in loco, ubi Rhenus lacum influit Potamicum (...)."

Diese wichtigste Rheintaler Urkunde aus ahd. Zeit'"' war das Ergebnis einer
Konferenz auf höchster politischer Ebene. Die Abgesandten aus den drei um-
liegenden Grafschaften trafen sich beim Einfluss des Rheins in den Obersee,

sozusagen auf neutralem Boden. Der Wortlaut der Urkunde - "cum reliqua
populorum multitudine" - macht zwar die Anwesenheit von Bewohnern der
näheren Umgebung wahrscheinlich, über ihre ethnische Zugehörigkeit blei-
ben wir jedoch im Dunkeln. Die Urkunde schliesst, wie üblich, mit der Nen-
nung der Zeugen. Über deren Identität besteht allerdings kein Zweifel: "Tunc
vero primates omnes de illis tribus collecti comitatibus cum juramento et fide
data testificati sunt (...)." Die Zeugenliste ist nach der Herkunft der führen-
den Personen (primates) gegliedert: 29 Personen de Dwrgewve, 7 Personen de
/faefz'a und 16 Personen de Lmtzgozzve.

160 Die Belege aus der al. Bischofsstadt Konstanz (10. Jh.!) und aus Bregenz (9.Jh.), die ich hier
nicht eingehend behandeln möchte, dürfen m.E. ohnehin nicht für die Sprachgrenzfrage im
engeren Sinn nutzbar gemacht werden. Selbst Hilty, der im Rahmen seines Indizienbeweises
zur Erkenntnis gelangt, dass alle drei ehemaligen Römersiedlungen am Obersee, Arbon, Bre-
genz und Konstanz, echte Kontinuitätsinseln darstellen, setzt das Ende der sich daraus ent-
wickelnden Bilingualität auf das ausgehende 7.Jahrhundert an. Vgl. unten S.224.

161 Auf Sondereggers Karte beruht das bei der Rheinmündung gesetzte Symbol auf nur dieser
Urkunde.

162 UASG II, S.281f.
163 "Da liess der ehrwürdige Bischof und Abt des erwähnten Klosters, Salomon [Siehe oben,

ON Salmsach, sub voce], nach weisem Beschluss alle führenden Persönlichkeiten der drei
umliegenden Grafschaften "Turgouve", "Lintzgouwe" und "Raetia Curiensis" mit einer gros-
sen Menge der Bevölkerung an einem Ort zusammenkommen, wo der Rhein in den Boden-
see mündet, um der Nachwelt jeden Anlass zu Streitigkeiten aus dem Weg zu räumen (...)."

164 Vgl. Hammer, S.186, Anm.139.
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Die insgesamt 45 Zeugen aus dem Thurgau und dem nordöstlich an den
Obersee anschliessenden Linzgau tragen alle germanische PN. Bedeutsam ist
die Tatsache, dass an zweiter Stelle der "Thurgauer Zeugen" ein gewisser Wa/rf-

/?m figuriert. Wir haben darüber bereits in anderem Zusammenhang gespro-
chen.'"" Nur bei vier der restlichen aus Raetien stammenden Zeugen ist nach
Ausweis ihrer PN die Möglichkeit romanischer Ethnie gegeben: Anr/reos, f/r-
szczwzus, Do/m'm'rai, Lz'g/7/u.v. Ihre Herkunftsbezeichnung offenbart jedoch ge-
rade, dass sie nicht Bewohner des Bodenseeufers sind, sondern Abgesandte
aus dem oberen, eben rätoromanischen Rheintal, das in ahd. Zeit den Raumna-
men "Raetia Curiensis", eingedeutscht "Churwalaha", trägt.'""

Die Urkunde von 890 beweist nicht etwa die Sesshaftigkeit von Romanen
am Südufer des Obersees, sondern sie zeigt im Gegenteil, dass zu dieser Zeit
bereits das obere Rheintal, altes rätoromanisches Stammland also, stark ale-
mannisch geprägt war.

Als weiteren "Stützpunkt" romanischer PN-Gebung gibt Sonderegger das

Kloster St.Gallen.'"' Die Namenbelege, auf die er sich dabei stützt, stammen
aus dem PN-Bestand des Konvents: Im 8.Jahrhundert sind 10% der St.Galler
Mönche Romanen, um 800 sind es noch 5%, im 9. und 1 O.Jahrhundert schlies-
slich deutlich weniger als 5%Aufschluss über die Herkunft der romanischen
St.Galler Mönche geben uns die kirchlichen Verhältnisse im Gebiet der ehe-

maligen spätrömischen Provinz "Raetia Prima", zu der ja der südliche Boden-
seeraum bis zur Linie £sc/ze«z - R/y« - AZwrg gehört hatte."'" Das rätische Bis-

tum Chur, entstanden im 4.Jahrhundert, hatte "die Stürme der Völker-
wanderungszeit im Schutze der Alpen" ohne grossen Schaden überstanden,
im Gegensatz etwa zu den exponierten Bischofssitzen von Azzgzz.vf« RmzWcu

(Äugst) und Avezztzarm (Avenches). die beide nach 400 aufgegeben werden
mussten. Die Wechselbeziehungen, die im Frühmittelalter zwischen dem jun-
gen Kloster St.Gallen und dem rätischen Bistum herrschten, sind seit langem
bekannt:

In der Frühzeit St.Gallens übte Churrätien einen bestimmenden kirchlichen
Einfluss auf das gesamte Bodenseegebiet aus.'"' Einerseits mochte in dieser
Hinsicht die spätrömische Provinzeinteilung noch nachwirken, andererseits
aber waren der Ausstrahlung des rätischen Bistums nach Süden durch die be-

165 Siehe oben, S.213.
166 Vgl. Sonderegger 1979, S.241. Der Raum nördlich des Hirschensprungs dagegen hiess im

Frühmittelaltereben "Rhingouwe". Hammer hat gezeigt (S.166), dass man sich hier "von ro-
manischem Leben und romanischer Besiedlung nicht allzu lebendige Vorstellungen" machen
darf. Der Anteil der roman. Namen am gesamten Namenbestand beträgt dort lediglich ca.

ein Promille.
167 Sonderegger 1963, S.52f.; Sonderegger 1979, S.244.
168 Sonderegger 1970, S.43.
169 Siehe oben, S.244f.
170 Büttner 1967, S.36f.
171 May, S.27, beso. Anm. 110.
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reits bestehenden norditalienische Diözesen Mailand und Corno enge Gren-
zen gesteckt. Chur musste also seine Fühler nach Norden ausstrecken. Der Bo-
denseeraum, an der Front der al. Landnahme, war Missionsgebiet. Sowohl die

Anfänge des um 600 gegründeten alemannischen Bistums Konstanz als auch
des um 715 errichteten Klosters St.Gallen tragen den Stempel churrätischer
Unterstützung. Wir haben-zumindest auf kirchlicher Ebene - für unseren ge-
samten frühmittelalterlichen Untersuchungsraum mit einem ständigen Zuzug
von Romanen aus den churrätischen Tälern nach Konstanz und St.Gallen zu
rechnen.

Nach Aussage der Gallus-Viten trat um 615 auf Betreiben des Fleiligen ein
Rätoromane aus Grabs mit dem christlich motivierten Namen /o/iumms die
Nachfolge des ersten konstanzischen Bischofs, Gaui/em/uV an, der wohl auch
Rätoromane gewesen war.'" Otmar wiederum, der spätere Klostergründer,
wurde um die Wende vom 7. zum 8.Jahrhundert in Chur zum Kleriker ausge-
bildet.'" Dort stand der Bodenseealemanne in den Diensten des churrätischen
"comes Victor". An diesen wandte sich der Arboner Tribun Waldram, als er
für die zukünftige Klostersiedlung an der Steinach einen Vorsteher suchte. Vic-
tor sandte ihm Otmar.'"

Unter diesem Blickwinkel ist es nicht verwunderlich, dass die Eigenkirche
der Waldramsfamilie in Romanshorn, wohl in der ersten Hälfte des 7,Jahr-
hunderts errichtet, in verschiedener architektonischer Hinsicht zur Tradition
frühmittelalterlicher rur/.vcher Sakralbauten zu stellen ist.'" Für die churrä-
tische Prägung der ersten Romanshorner Kirche braucht deshalb nicht "von
römischer Zeit her eine Siedlungstradition" bemüht zu werden.'"

Nicht die fränkische Präsenz im südlichen Bodenseeraum, sondern erst die
von Arbon aus gelenkte Kolonisation stellte allmählich die churrätischen Aus-
Wirkungen nach Norden in Frage. Im Zuge des intensivierten Ausbaus wech-
sehe die Kontakt- und Einflussnahme zwischen Romania und Alemannia ihre

172 Büttner 1949, S.8; S.16. Zu den Problemen der Konstanzer Bischofsliste siehe Hilty, S.l 10,

beso. Anm.l 18.

173 Büttner 1967, S.30, - Otmar, S.95.
174 May, S.28. - Otmar, S.96.
175 Sennhauser, S.201/203f.: Längsannexe; S.204ff.: Bestattungsräume; S.206ff.: Apsiden im Mau-

erblock. Selbst das bereits um 779 (TUB I. S.13) erwähnte Dreifachpatrozinium der Romans-
horner Maria-Petrus-Gallus-Kirche legt von der churrätischen Abstrahlung in den Boden-
seeraum Zeugnis ab. Vgl. die Marienkathedrale und die Peterskirche in Chur. Siehe Dazu
Drack/Fellmann, S.312f.; Sennhauser, S. 193/S. 198. - An dieser Stelle sei auf die im Rahmen
der Siedlungsgeschichte wenig beachtete Patrozinienschicht alter Kirchorte hingewiesen
(May, S.27). Auch St. Afra in Zihlschlacht weist auf churrätische Verbindungen hin (vgl. Senn-
hauser, S.293; S.l99). während die verschiedenen St.Martinskirchen im Oberthurgau (Sit-
terdorf. Degenau, Arbon, etc.) wohl fränkischen Ursprungs sind. Siehe oben S.254, Anm. 129.

176 Hilty (1986, S.109, Anm.112) möchte für den Siedlungsplatz Romanshorn aufgrund ver-
schiedener Indizien einen "lateinisch-romanischen Charakter" ausmachen. Seine bisherigen
Hinweise sind insgesamt wenig schlüssig. Siehe Romanshorn, sub voce.
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Richtung. Seit dem S.Jahrhundert legen die Urkunden ein deutliches Zeugnis
ab von der Ausstrahlung des Klosters St.Gallen weit nach Süden. Dieser grund-
herrschaftlich-monastische Prozess ist untrennbar mit der Alemannisierung
des Rheintals verbunden, die vom Bodensee her unter fränkischer Kontrolle
erfolgte.

Die Tatsache, dass bis ins 10.Jahrhundert die Anwesenheit von Romanen
im Klosterkonvent von St.Gallen bezeugt ist, darf nicht in den Rahmen der

spätrömisch-frühmittelalterlichen Siedlungskontinuität in Arbon gestellt wer-
den. Die Romanen in St.Gallen waren keine Bodenseeromanen, sondern
Churräter.

Sondereggers Methode, aufgrund der "Verbreitung" von PN auf sprachli-
che Zusammenhänge am Belegort selbst zu schliessen, kann in der Interpre-
tation zu falschen Ergebnissen führen. Das Auftreten eines bestimmten Na-

menträgers an einem bestimmten Ort aZ/e/zz sagt noch nichts über dessen Her-
kunft aus. So ist beispielsweise die Urkunde von 890 zwar bei der Rheinmün-
dung ausgestellt worden, die in der Zeugenliste auftretenden Personen mit ro-
man. Namen stammen jedoch, wie aus der genauen Betrachtung des gesam-
ten Urkundentextes hervorgeht, aus Churrätien.'" Auch die Romanen im Klo-
sterkonvent von St.Gallen können vor dem Hintergrund der kirchlichen Ver-
hältnisse als Churräter identifiziert werden.

Das Auftreten eines weiteren, von Hilty und Sonderegger nicht beachteten
roman. PN ist m.E. daher auch unter dem c/zurratoc/z-Zczrc/zZ/c/zezz oder dem

weV/ran/cisc/2-/co/onisafomc/zen Einfluss zu verstehen.' Kurz nach Gallus'
Tod, zwischen 630 und 650,' ereignet sich im Rahmen der Beisetzungs-
feierlichkeiten in Arbon ein Heilungswunder: Durch die blosse Berührung von
Kleidungsstücken des verstorbenen Heiligen, wird ein Gelähmter ("paraliti-
cus") namens Maurus spontan geheilt: "(...) exclamavit voce magna atque exi-
liens benedicabit Deum et virum Dei, qui eum sanaverat." Falls wir der äl-

testen erhaltenen Fassung der Gallus-Vita in dieser Hinsicht überhaupt
Zeugniswert zubilligen und falls wir von der Möglichkeit eines unter Ale-
mannen "modischen" Fremdnamens absehen, so ist Maurus entweder noch
zzzztoc/zZ/zozz roraanisc/zer oder eben c/zzzrratoc/zez; allenfalls auch vvest/rankz-
sc/zer Herkunft.

177 Wir haben hier sogar den überaus seltenen Fall vor uns, dass aus einer Urkunde explizit die

Herkunft der Zeugen hervorgeht. Gewöhnlich kann nur ein Vergleich von Zeugenlisten aus

verschiedenen Urkunden darüber einen gewissen Aufschluss geben. Vgl. oben. S.205f.; S.209.

178 Hilty 1986, S.98; Sonderegger 1963, S.53.
179 Borst, S.27; Berschin, S.274.
180 Vetustissima, Kap.6, S.254: "(...) er schrie laut auf und während er sich erhob, pries er Gott

und den Gottesmann, der ihn geheilt hatte." Der Name des geheilten Gelähmten ist in den

Versionen Wettis und Walahfrids (Kap. 31) weggelassen.
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4.2.3. Zusammenfassung: Personen mit fremden Namen

In den Quellen lassen sich für die Zeit zwischen dem 7. und 9.Jahrhundert
im südlichen Bodenseeraum einige nichtgermanische PN nnm/ffe/iw oder mit-
te/Zw nachweisen. Einerseits sind dies vor allem ortsfremde Zeugen und
St.Galler Klosterinsassen, andererseits wohl hier sesshafte Personen, die meist
als Namengeber von Siedlungen erkannt werden.

Quellen geben nur Bruchstücke historischer Wirklichkeit wieder. Dem ein-
zelnen Namenbeleg kommt dabei stellvertretende Funktion zu, repräsentiert
er doch als Platzhalter die Gruppe nicht bezeugter gleichartiger Fälle. Die Zahl
ortsansässiger Siedler mit Fremdnamen muss für jene Zeit als beachtlich ver-
anschlagt werden. Welche Möglichkeiten ethnischer Zugehörigkeit ergeben
sich für diese Personen angesichts der spezifischen Situation im südlichen
Bodenseeraum?

Fremd-PN christlich

Ethnie german.y\Herkunft al. ofr. wfr. ehr.

Identität rezente Kolonisation Mission
Christia- oder
nisierung Kontinuität

lateinisch-romanisch

german.

al. ofr^^
Namenmode Kolonisation

/ \
wfr. ehr.

Mission
oder

Kontinuität

Legende: al. alemannisch
ehr. churrätisch
ofr. ostfränkisch
wfr. westfränkisch

Abb.31: Fremdnamen: Identitätsmodell

Der südliche Bodenseeraum repräsentiert im Frühmittelalter in zvmer/ei
ffitu/c/tf eine german.-romanische Interferenzzone: Flier ist - mindestens um
Arbon - beim Eintreffen der Alemannen eine romanische Vorbevölkerung an-
sässig, die im Rahmen der churrätischen Mission ständigen Zuzug erhält. An-
dererseits gelangen im Zuge der fränkischen Kolonisationsmassnahmen seit
dem Beginn des 7.Jahrhunderts roman. Bevölkerungsanteile von Westfranken
hierher an die südlichste Front der al. Landnahme. Die fränkische Bilingua-
lität dürfte um Arbon den ethnischen Gegensatz zwischen roman. Altsiedlern
und al. Neusiedlern erheblich gemildert und den Assimilationsprozess noch
beschleunigt haben. Zuletzt ist auch eine durch die kirchlichen Verhältnisse
bedingte Personalfluktuation von romanischen Siedlern aus Churrätien in die-
ses Rodungsgebiet am Obersee nicht auszuschliessen. Die dt.-rätoromanische
Interferenz, die sich auf kirchlicher Ebene abspielt, ist in der Sprache der Ur-
künden deutlich fassbar.
181 Sonderegger 1979, S.246.
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Die spezifische frühmittelalterliche Sprachgrenzlage des "Pagus Arbun-
gouwe", das Aufeinandertreffen von romanischem Substrat mit heterogenem
alemannischem und fränkischem Superstrat dürfte die Sprache der Aleman-
nen, die sich hier bald als Volkssprache durchsetzte, becinflusst haben. Beson-
ders lange dauerte die Einflussnahme des RomanZic/ien auf das Germflm'jc/ze
von Seiten des Klosters St.Gallen. Während ausserhalb der Klostermauern der
al. Besiedlungsdruck nichtgerman. Bevölkerungsteile rasch vollständig assi-

miliert hatte, hielt sich das roman. Sprachelement im Klosterkonvent bis ins

lO.Jahrhundert. Relikte der sprachlichen Überlagerung (z.B. Lehnwörter) sind
besonders von St.Gallen her zu erwarten. Von Anfang an und in steigendem
Mass traten die al. Neusiedler in diesem Ausbaugebiet in ein rechtliches Ver-
hältnis mit dem stark romanisch geprägten Kloster.

•O. Ex/curv Zum E/ZmZ/aw; der Arboner ßevö/Zcenmg

Das siebte Buch der "Geographica" von Strabo (ca. 63 v.Chr bis 20 n.Chr.)
erlaubt es uns, ein genaues Bild der Stammes- und Volksgebiete im Boden-
seeraum zur vorgermanischen Zeit zu machen: "Den See berühren auf eine
kleine Strecke die Räter, auf die grössere Strecke aber die Helveter und die

Vindelicer."'®
In römischer Zeit lebten sowohl nördlich (Vindelicer) wie südlich des Bo-

densees (Helvetier) KeZ/e«, während die rütoc/ze« Stamme in der nördlichen
Hälfte des alpinen Rheintals bis zum Obersee sassenV Die spätrömische Pro-

vinzgrenze zwischen der Maxirna Sequanorum und der Raetia Prima stimmte
also im Gebiet des heutigen Thurgaus mit der keltisch-rätischen Volksgrenze
m'c/zf überein!Das Grenzkastell "Arbor Felix" zum Beispiel lag zwar imkel-
tischen Stammesgebiet, war aber der Provinz "Raetia Prima" zugeteilt. Nach
der römischen Überschichtung des helvetischen Raums, die insgesamt über
400 Jahre dauerte,'® war die im Bereich der befestigten Plätze und Kastelle

"Tasgetium" (Burg bei Eschenz), "Ad Fines" (Pfyn) und "Constantia"
(Konstanz) ansässige provinzialrömische Mischbevölkerung /ce/toromflmsc/z
bzw. gfl/Zorörnzsc/z. In "Arbor Felix" musste zusätzlich - als Folge seiner

Zugehörigkeit zur Provinz Rätien - ein beherrschendes ra7oramfl«Zxc/;ei
Element dazugekommen sein.

182 Zit. bei Howald/Meyer. S.59.
183 Vgl. Howald/Meyer, S.363f.
184 Allerdings sind kelt. Bevölkerungsteile zwischen der Provinzgrenze und dem Bodensee als

nur unbedeutend einzuschätzen. Nach Hilty (S.91) existieren in diesem Gebiet, das heute im
wesentlichen dem Oberthurgau entspricht, keine gesicherten kelt. Reliktnamen. Gleiches

gilt, sowohl in demographischer wie in toponomastischer Hinsicht, auch für die provinzial-
röm. Mischbevölkerung. Vgl. S.38f.

185 Der "Anfangspunkt" ist die Gründung der "Colonia Raurica" um 44 v.Chr. (Meyer HBCH,
S.58). der "Endpunkt" der Abzug der römischen Truppen um 401 (Meyer HBCH, S.89).
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Als um 400 die römischen Truppen von der Rheinlinie nach Italien abge-
zogen wurden, fiel das bereits während der gesamten spätrömischen Epoche
nur noch schwach besiedelte südliche Bodenseegebiet in einen nahezu sied-
lungsleeren Zustand zurück.'"" Für die Reliktbevölkerung im Kastellbezirk von
"Arbor Felix" bedeutete dies eine weitgehende Isolation vom keltischen Stam-
mesgebiet im westlichen Mittelland. Ein Weiterleben der Provinzialrömer in
dieser Randlage bedingte auf lange Sicht eine enge Kontaktnahme mit dem
rätischen Raum im Süden und hatte eine Durchmischung, ja Überschichtung
der gallorömischen Reliktbevölkerung mit Rätoromanen zur Folge.

Obwohl für das "Castrum Arbonense" eine roman. Besiedlungskontinuität
bis ins al. Frühmittelalter ausser Zweifel steht, so muss doch die heute im all-
gemeinen übliche Bezeichnung der Kastellbewohner, welche die irischen Wan-
dermönche im Herbst des Jahres 611 antrafen, als "spätrömisch" (Handbuch
der Schweizer Geschichte; 1980)'" oder gar "gallorömisch" (Der Bodensee in
St.Galler Handschriften; 1979)'® in zweifacher Hinsicht relativiert werden. Er-
stens ist aus den erwähnten ethnographischen Gründen für die hier ansässige
Reliktbevölkerung die korrekte Bezeichnung "churrätisch" vorzuziehen, zwei-
tens aber fanden Kolumban und Gallus alles andere als eine geschlossene ro-
manische Kastellbevölkerung vor, denn die germanisch-romanische Überla-
gerung war zu diesem Zeitpunkt bereits in vollem Gang: Kurz nach 600 hat-
ten die bereits unter fränkischer Lenkung stehenden Alemannen begonnen,
die Uferzonen des südwestlichen Obersees in Besitz zu nehmen."" Um ca. 610
hatte der merowingische König Dagobert I. in Arbon zur Kontrolle und Len-
kung der alemannischen Landnahmebewegungen eine fränkische "huntare"-
Reitereinheit stationierten lassen.'""

Die germanische Präsenz in Arbon wird denn auch in der Gallus-Vita
fassbar. Um 612, als Kolumban mit seinen Gefolgsleuten Bregenz verliess
und nach Italien weiterwanderte, blieb Gallus krank in Arbon zurück.'"' In
diesem Zusammenhang nennen die Gallus-Biographen Wetti und Walahfrid
die Namen des Kastellpriesters'"" und seiner Diakonen, eine Information,
deren Tragweite für die Bestimmung der Arboner Ethnie des beginnenden

186 Vgl. Bandle 1963. S.287.
187 Peyer HBCH, S. 109.
188 Duft, S.29.
189 Siehe oben, S.l 17 und S.224f.
190 Siehe oben, S.153f.
191 Wetti/Walahfrid, Kap.9f. - Borst, S.21.
192 Bereits im Kap.5 berichtet Wetti davon, dass die irischen Wandermönche in Arbon vom Prie-

ster Willimar begrüsst wurden. Ein Diakon, dessen Name nicht erwähnt wird, brachte sie

über den See nach Bregenz (Kap.6). Hier versuchten die Iren, die vom Christentum abge-
fallenen Romanen zu bekehren (Kap.7). Da aber ihre Mission scheiterte (Kap.8), beschlos-
sen sie, nach Italien weiterzureisen (Kap.9).
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Tragweite für die Bestimmung der Arboner Ethnie des beginnenden 7.Jahr-
hunderts wir deutlich erfassen müssen:'"'

Der Priester hiess Wz7/zmar, bei Ratpert auch Wz7/zpert, seine Leviten waren
A/flgino/d, 77zeodor und /7z7fz7>or7Nach Ausweis ihrer Namen sind drei der
vier Kleriker Germanen,'"' wobei es nicht möglich ist, zwischen alemannischen
und fränkischen PN zu differenzieren.'"" Selbst beim vierten Kleriker ist eine

german. Identität nicht auszuschliessen, denn ein christlich motivierter PN wie
Theodor besitzt keine ethnische Aussagekraft,'"' weder hinsichtlich der Volkes-
noch der Sprachzugehörigkeit des Namenträgers.'"'" Auch wenn wir in Diakon
Theodor einen Romanen sehen wollen, so dürfen wir ihn nicht automatisch
als Hinweis auf die rätoroman. autochthone Kastellbevölkerung interpretie-
ren. Ebenso wahrscheinlich wäre es, ihn in den Rahmen des churrätischen Bis-
tums zu stellen und z.B. als Rätoromanen aus dem Rheintal'"" zu identifizie-
ren. Der prägende Einfluss, den das Bistum Chur im 7. und S.Jahrhundert im
Bodenseeraum, insbesondere in Konstanz und St.Gallen nachweislich ausüb-

te, wäre damit um einen Aspekt ergänzt. Schliesslich ist vordem Hintergrund
der vor kurzem in Arbon stationierten Besatzungseinheit auch eine wst/razzU-
sc/ze Herkunft Theodors nicht auszuschliessen.

Für die Kontinuitätsinsel Arbon ergibt sich also die folgende Überschich-

tungschronologie: Zu Beginn des 7.Jahrhunderts wird der alte, von Churrä-
tern besetzte Siedlungsplatz "Arbor Felix"/"Arbona" von den bereits frän-
kisch gesteuerten al. Siedlungsbewegungen erreicht. In derselben Zeit erfolgt
mit Unterstützung des churrätischen Bistums die Gründung des al. Bistums
Konstanz. Kurz danach wird Arbon fränkische Militärstation und von hier aus

der Landesausbau am Obersee intensiviert. Um 611 schliesslich trägt die hie-

sige christliche Gemeinde bzw. deren Leitung einen ausgeprägt alemannisch-
fränkischen, also germanischen Charakter. Die roman. Reliktbevölkerung ist

in dieser Zeit - wie Hilty mit seiner umfassenden Interpretation der erzähle-
rischen Quellen überzeugend darlegt - vom stetig anschwellenden Strom der

alemannischen Neusiedler bereits überlagert: Aus den politischen und kirch-
liehen Bedingungen ergibt sich hier am Obersee eine friedliche und intensive
193 Bereits Büttner (1967, S.25) interpretierte die Namen der Kleriker von Arbon eingehend:

"Die Namen dieser Geistlichen zeigen schon starken alemannischen Einfluss." Er bog sich

jedoch daraus einen Schluss zurecht, der ins traditionelle Bild der "Arbona romanica" passt:

"(...) gleichwohl werden sich dahinter wohl doch in der Elauptsache noch Personen romani-
scher Abkunft verbergen."

194 Ratpert, Kap.4. Die Vetustissima nennt als einzigen Kleriker (S.253) den "p[res]biter Willi-
marus".

195 In diesem Sinne auch Hilty 1986, S.98.
196 Löffler, S.391.
197 Zur Verbreitung dieses griech. Namens ('Gottesgeschenk') trug besonders die Verehrung des

Märtyrers Theodor (4.Jh.) bei. Duden, S.196f.
198 Siehe oben das Identitätsmodell der Träger von Fremdnamen, S.267.
199 Vgl. Bischof Johannes aus Grabs. Siehe oben, S.265.
200 Siehe oben, S.263ff.
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"Begegnung zwischen Romanentum und Germanentum":-'" Hilty vertritt gar
eine sich daraus entwickelnde Bilingualität in Arbon, Bregenz und Konstanz.-"-

Die Dichte und Chronologie der germanischen ON-Schichten zeigen, dass

infolge des Assimilationsdruckes seitens der zahlenmässig überlegenen Ale-
mannen das roman. Substrat in kurzer Zeit im german. Superstrat vollständig
aufgegangen war. Es ist daher anzunehmen, dass die autochthone roman. Be-
völkerungstradition noch im Verlauf des 7.Jahrhunderts abgebrochen ist.

7.4. Re/rTc/namen - Le/mwortname«

Fassen wir kurz zusammen: Im Rahmen der Geschichtsforschung kann die
Namenforschung als Flilfswissenschaft den Nachweis erbringen, dass im 7.Jahr-
hundert um Arbon ein Nebeneinander von al. Zuwanderern und einer roma-
nischen Reliktbevölkerung geherrscht hat. Schlüssige Beweise ergeben sich
nicht so sehr aus den erzählerischen Quellen ("Vita Sancti Galli triplex";
"Casus Sancti Galli") als aus dem Namenschatz der frühen St.Galler Urkun-
den, aus dem zeitlichen und räumlichen Verlauf der al.-fränk. Besiedlung des

"pagus Arbungouwe", die sich in der ON-Schichtung spiegelt und schliesslich
aus einzelnen Ortsnamen selbst.

Eine weitere Informationsquelle, die Aufschluss darüber verspricht, in wel-
chem Umfang in den paar Jahrzehnten zu Beginn des al. Frühmittelalters noch
Romanen bzw. Rätoromanen sesshaft waren, stellen die F/nrname« dar. Wenn
wir davon ausgehen, dass vor allem in der ersten Hälfte des 7.Jh.s ein intensiver
Kontakt zwischen den al. Neusiedlern und der roman. Restbevölkerung herr-
sehte, so müssen wir annehmen, dass sich diese Bilingualität im Laufe des Über-
schichtungs- und Assimilationsprozesses im Flurnamenschatz niederschlug.
Ob wir aber mit einer stattlichen Zahl von belegbaren Reliktnamen rechnen
können, hängt von folgenden Faktoren ab:

- Dichte des roman. Substrats

- Dichte des german. Superstrats
- Geschwindigkeit von Überlagerung und vollständiger Integration
- Namenüberlieferung

Im folgenden sollen diejenigen F1N in der näheren Umgebung von Arbon
diskutiert werden, bei denen im Sinne von Michels Studie "Verdacht auf ro-

201 Hilty, 1986, S.98; S.l 15.
202 Zur Frage der Siedlungskontinuität in Konstanz von archäologischer Seite kürzlich Stather,

S.146: "Die bisher vorliegenden wenigen Befunde sprechen nicht eindeutig für eine gross-
räumige Zerstörung des Ortes durch die Alemannen nach der Einnahme der Siedlung. In
der Verlegung des Bischofssitzes von Windisch nach Konstanz im ausgehenden ö.Jahrhun-
dert könnte ein Hinweis gesehen werden, dass die alte Siedlung noch weitgehend intakt war
und möglicherweise die Inbesitznahme durch die Germanen ohne allzu weitgehende Zer-
Störung überlebt hat."
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manische Wurzel" besteht."'" Selbstverständlich kann dieses Kapitel keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit und Systematik erheben. Die nur bis zum Be-

ginn der Neuzeit reichenden Quellenwerke UASG/CHSG und TUB überlie-
fern nur sehr wenige Flurnamen. Deren deutsche Wortbildung ist aber in den
meisten Fällen ohne weiteres sofort erkennbar."'" So muss ich mich zur Flaupt-
sache auf die Katasterverzeichnisse des letzten Jahrhunderts und auf die mdal.
Lautung der F1N abstützen.""" Diese Grundlage allein lässt allerdings echte

Namendeutungen nicht zu. Oft müssen daher verschiedene Deutungsvarian-
ten aufgezeigt werden. Teilweise aber macht eine schichtenspezifische Be-

trachtung des fraglichen Toponyms, d.h. sein Vergleich mit "ähnlichen Na-
men", den Mangel an sehr frühen und breiten Belegen wett."""

"Erst eine umfassende Belegsammlung aufgrund der historischen Quellen,
besonders der Urkunden und Urbare, kann zeigen, ob ältere Namentypen
nicht später von jüngeren überdeckt oder angeblich ältere erst in späterer
Zeit durch Angleichung entstanden sind."""

Mehr noch: Wir müssen auch davon ausgehen, dass einige ältere F1N, die
für unsere Fragestellungen von Wichtigkeit wären, im Laufe der Jahrhunder-
te abgegangen sind und deshalb in den Katasterverzeichnissen des 19.Jahr-
hunderts gar nicht erscheinen. Es ist also ein Quellenproblem auf zwei ver-
schiedenen Ebenen, das jedes Resultat von vornherein relativiert:

1. Quantitativ: Wir verfügen nicht über die Gesamtheit der Flurnamen aus

allen in verschiedenen in- und ausländischen Archiven greif-
baren historischen Quellen.

2. Qualitativ: Es fehlen uns für die Flurnamen aus den Katastern vollstän-
dige, Jahrhunderte zurückreichende Beleglisten, die Auf-
schluss über die lautliche Entwicklung geben könnten.

Wenn ich nun trotzdem für die Flurnamen den Problemkomplex Reh/cmr;-

me - Le/mworf anschneide, so deshalb, weil ich die Möglichkeiten der Flur-
namenforschung zur Erhellung siedlungsgeschichtlich /ruher Vorgänge be-

leuchten will - besonders in unserem Untersuchungsgebiet am Obersee, von
dem wir uns bereits ein differenziertes Bild der politischen und kulturellen Ver-
hältnisse im Frühmittelalter haben machen können.

203 Siehe oben, S.230.
204 Das "Urbar der bischöflichen Einkünfte aus der Grundherrschaft Arbon" (TUB IV, S.846ff.)

ist die einzige Quelle, die eine grössere Anzahl von Flurnamen nennt.
205 Zum System der "gezielten Flurnamenerhebung" siehe oben, S.45: "ö.Die FIN-Erhebungen".
206 Vgl. oben ON Frasnacht, ON Feilen, sub vocibus.
207 Sonderegger 1957, S.4.
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4.4.1. Gomme

Geländesenke zwischen Roggwil und Rüti TG.
1850

1926

1986

Gummen
im Gommen
[gome]

Kat.TG
Kant.Verm.Pl.
FIN.Erh.

Der vorliegende F1N ist zu den besonders im westlichen Mittelland häufi-
gen CVzztmme/GMmmc-Namen, gall. 'Mulde', 'Einsenkung', zu steh
len.""' Die Senkung des Haupttonvokals (« > oj ist eine mundartlich lautge-
rechte Entwicklung.'""

Im Zuge der Dopschen Kontinuitätstheorie hat man die C/zzzzwne/Gttmwe-
Namen früher gerne als ortsgebundene gallorömische Sprachrelikte interpre-
tiert."'" Neueren Untersuchungen zufolge gehen sie jedoch auf ein zur Na-
menbildung verwendetes Lehnwort aus dem Frankoprovenzalischen zurück.'"
was ihr auffälliges Ausdünnen im östlichen schweizerischen Mittelland er-
klärte"

Die verschiedenen anlautenden Namenformen C/utmme und Gumme er-
klären sich aus einem zweiphasigen Entlehnungsvorgang. Die zeitliche Grenz-
scheide bildet der Abschluss der zweiten Lautverschiebung (ca. 800), insbe-
sondere der Gutturalverschiebung. Die Lautform C/zumme mit verschobenem
Anlaut deutet auf den früheren, das unverschobene Glimme auf den späteren
Entlehnungsvorgang hin."" Zinsli nimmt an, dass in vielen Fällen "nachträgli-
che örtliche Angleichungen nach der einen oder anderen Lautung" erfolgt
seien. Mangels älterer Belege muss dahingestellt bleiben, ob auch bei unserem
F1N - dem bisher einzigen seiner Art im südlichen Bodenseeraum - diese Über-
Schichtung stattgefunden hat.""

208 Zinsli 1971, S.72.
209 Siehe SDS I, Karten 50f.
210 Noch Kleiber (1973) argumentiert in dieser Weise für das mittlere Schwarzwaldgebiet. Vgl.

Anm.213.
211 Zinsli 1959, S. 149.
212 Siehe das auf den bisherigen Untersuchungen fussende Streubild bei Zinsli 1971, Anhang,

213 Wolfgang Kleiber, der umstrittene Protagonist der Kontinuitätstheorie für das al. Ausbau-
gebiet des mittleren Schwarzwaldes ("Kontinuitätsinsel"), wertet (1960, S.321-330; 1973,

S.48) gerade den unverschobenen Namen als gallorömisches Relikt: Die Gummen-Namen
seien von den Alemannen erst nach Abschluss der zweiten Lautverschiebung übernommen
worden. Nach Kleiber wäre damit auch der F1N Gumme im Ausbau- und Rodungsgebiet um
Arbon ein Indiz für die Weiterexistenz einer roman. Kastellbevölkerung bis ins S.Jahrhun-
dert. Für eine solche Annahme besteht jedoch aufgrund der Streuung der Chumme/Gumme-
Namen im schweizerischen Mittelland keine Veranlassung. Siehe Zinsli 1959, S.149; 1971,
S.73.

Tafel VII.

214 Vgl. Boesch BS 1976, S.184.
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4.4.2. Gristcn; Gristenbüel

Häusergruppe und markante Geländerippe im topographisch monotonen Eg-
nach, südlich von Neukirch.
1302 ab Gristin TUB IV, S.847
1359 ab Gristan TUB VI, S.63

1477 Cuonrad Grister Bcyerle, S.83

1498 Grista M81-181, S.2v
1546 Grista Beyerle. S.108

crista Beyerle. S.l 17

passim
1789 Gristcn M81-181. S.7

1988 |grjüt3] FIN.Erh.

Ich stelle den vorliegenden Orts- und Flurnamen zu lat. crafzz, "Kamm', rtr.
crawfa, cre.Vtz." Dieses Appellativ hat als Geländename in verschiedenen
Formvarianten eine weite Verbreitung über den romanischen Raum hinaus er-
fahren. Es bezeichnet toponymisch meist langgestreckte Bodenerhebungen.
Beim vorliegenden Namen steht die Deutung mit der Realprobe durchaus im

Einklang (vgl. die Entstehung des pleonastischen Doppelnamens Grzsferzhzze/).
Obwohl die ältesten Belege unverschoben auf g- anlauten, liegt hier kein

Reliktname vor. Als in der zweiten Hälfte des S.Jahrhunderts die zweite oder
hochdeutsche Lautverschiebung ihre Wirkung allmählich verlor, war die ehe-
mals um Arbon ansässige rätoromanische Vorbevölkerung längst in den Ale-
mannen vollständig aufgegangen. Allfällig übernommene Reliktnamen wären
damit in assimilierter, d.h. verschobener Form weitergegeben worden.

Erst seit dem 16Jahrhundert ist die heute wieder abgegangene Dualität von
unverschobenem Grafen und scheinbar verschobenem C/zrafe« zu beobach-
ten, die noch Michel beschrieben hat.-'" Die sekundär verschobene Variante
ist jedoch lediglich als Kontaminationsform zum seit dem 14.Jh. im Egnach
und in Konstanz belegten FaN C/zrafe« zu werten.*'^ Zugrunde liegt diesem
der PN C/zrahan.

Damit steht der vorliegende Name als Lehnwort aus dem Rätoromanischen
des Rheintals oder aus dem Mittellateinischen des Klosters St.Gallen fest. Bis
ins Hochmittelalter stellte das Gebiet am oberen Seeende eine Kontaktzone
zwischen Bodenseealemannia und churrätischer Romania dar. Das im Rhein-
tal in Toponymen sehr häufige Appellativ crestzz wäre wohl leicht auf dem Weg
des weiträumigen Sprachaustausches ins Egnach gelangt. Die auch anderswo
in eingedeutschten craffl/cresfa-Namen zu beobachtende Hebung des Tonvo-
kals (e > z) hätte somit sekundär in deutscher Entwicklung stattgefunden.-'" Es

ist aber nicht zuletzt auch an einen Zusammenhang mit der Latinität des St.Gal-
215 Stricker, Grabs, S.113ff., mit reichen Literaturangaben; RNB II, S.115ff.
216 Michel, S.20. - Der urkundlichen Schreibung von c entspricht phonetisch der Reibelaut. Vgl.

Anm.217.
217 TUB IV, S.63, a. 1359: "Item cristan dat (...)."
218 Vincenz, S.61.
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ler Klosterkonvents und damit an eine direkte Entlehnung des Appellativs cn-
V« aus dem Klosterlatein zu denken. Die Senkung des Tonvokals ist mund-
arttypisch.-'"

Das Genus des Toponyms steht im Widerspruch zum lat. Etymon. Aller-
dings ist bereits bei rätoromanischen Toponymen ein Nebeneinander von femi-
niner und maskuliner Variante zu beobachten."" Genuswechsel kann auch bei
der Übernahme eines Lehnwortes eintreten. Möglicherweise aber beruht das
maskuline Genus lediglich auf dem sekundären, wieder "sinnvollen" Dop-
pelnamen r/er Grafe«£>«<?/ > t/er Graten. Die Schreibung -en im Auslaut
vertritt den Reduktionslaut Sc/nva.

4.4.3. Isel

Wiese nördlich des Weilers Birmoos, Gemeinde Egnach; Wüstung.
1302 das lehen in der Ysd TUB IV, S.850

Isenacher TUB IV, S.863
1546 das guett die Yssell Beyerle, S.108
1789 gülle Isel genant M81-181.S.7
1850 vorder Isel, Inner Essel Kat.TG
1926 Isel Kant.Venn.PI.
1986 Ijsal] FIN.Erh.

Wir haben einen der auf alemannischem Gebiet zahlreichen Isel-Namen
vor uns."' Bereits in ahd. Zeit wurde aus dem Romanischen bzw. aus dem Mit-
tellatein das Appellativ isla entlehnt."- Ahd. isila, isela stf., mhd. isela, isel,
hatte zunächst die Bedeutung, wie sie Notker der Deutsche von St.Gallen um
die Jahrtausendwende herum in seinem "Psalter" definierte:*"

Zesäminehäbig länt üzerun/hälb meres. heizet
seuuin

continens. Däna-geskeidenez in mari.alde in stagnis.
isila

heizet insula.

Die spätmittelalterliche Neuentlehnung des Wortes aus der lat. Schrift-
spräche, mhd. zn.ra/a, (me/e, verdrängte das alte Lehnwort isel."" Im Aleman-
nischen entwickelte sich jedoch auch das neue Lehnwort durch den «-Schwund
vor Spirans zur Form lvc/7"

219 SDS I, Karten 48f.
220 Stricker Grabs, S.115.
221 Zinsli 1959, S.158. Vgl. TUB VIII, S.662: F1N "Iselstuden" bei Frauenfeld (a. 1388).
222 Du Cange III, S.903; Grimm 43, Sp.2139.
223 Notker I, S.679: "Zusammenhängendes Land ausserhalb des Meeres heisst Kontinent. Davon

abgeschiedenes im Meer oder in Seen heisst Insel."
224 Grimm 43, Sp.2139.
225 Zinsli 1959, S.158; vgl. Hammer, S.105.
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Mangels einer weiter als bis zum Anfang des 14.Jahrhunderts zurückrei-
chenden Belegreihe muss offenbleiben, ob der vorliegende F1N auf das

ahd./mhd. Lehnwort Le/a oder auf das spätere /(n)se/ zurückgeht. Der F1N Ae/
ist jedenfalls kein romanischer Reliktname, sondern lediglich ein Lehnwort-
Name. Seine Bedeutungsbreite reicht von 'wasserumgebenes Land' über 'was-
sernahes Land' bis hin zu jeder Form von 'isoliertem Terrain'.'-" Der Zusam-
menhang unseres Flurnamens mit dem Sinnbezirk des Wassers ist durch den
nahen Ort ßAmoos hinlänglich gegeben.

Die Senkung des Tonvokals (7 > e) in der Namenform "Inner Esel" von 1850

entspricht der mdal. Lautung des F1N."' Kontaminationen mit dem Tierap-
pellativ sind dabei nicht auszuschliessen.

4.4.4. Tramellen

Flurname auf ansteigendem Wiesengelände auf halbem Weg zwischen Rogg-
wil und Rüti.
1801/02 tremellen Helv.Kat.
1850 Tramälle Kat.TG
1926 Tramellen Kant.Verm.Pl.
1986 [tram<j|3] F1N Erh.

Die Betonung der zweiten Silbe zeigt, dass wir einen fremden Namen vor
uns haben. In keiner der bisher veröffentlichten Flurnamensammlungen bin
ich auf diesen oder einen ähnlichen Namen gestossen. Folgende Deutungs-
möglichkeiten bieten sich an:'-"

1. Auf die ursprüngliche Form des Gewanns kannmlat. (rame/faffl, frame/fem,
'Schuhlöffel', bezogen werden. Analoge dt. F1N wie etwa Spitz, Gere, etc.
sind sehr häufig.

2. Die Herleitung des F1N aus mlat. tramal/um, 'Fischnetz', hält dagegen der
Realprobe nicht stand, es sei denn, die auffallende Strukturierung des

Geländes in regelmässige, lamellenartige Bodenrippen hätte diese Na-
mengebung angeregt. Die beiden kleinen Wassergräben, die den unge-
fähren räumlichen Geltungsbereich des F1N berühren, wird man jedenfalls
mit der Fischerei nicht in Verbindung bringen können.

3. Das Gewann 7hnrze//e hegt neben der Strasse, die Roggwil mit Watt ver-
bindet."'" Der F1N könnte daher zu mlat. traraes, *(VA) (ramilh,'" 'Saum-
pfad', 'Fusspfad', gestellt und als sprachliches Relikt eines klösterlichen Ver-
bindungswegs erklärt werden.

226 Idiotikon I, S.346; Grimm 4.2., Sp.2140.
227 Vgl. SDS I, Karten 48f. Vgl. etwa den F1N Eselagger bei Watt/Roggwil.
228 Bei den Herleitungsversuchen des F1N aus lat./mlat. Etyma stütze ich mich, wo nicht näher

angegeben, auf Du Cange.
229 Beide Orte liegen sehr nahe bei St.Gallen. Dieses Gebiet erscheint bereits in den Urkunden

des 9.Jhs. als geschlossener klösterlicher Grundbesitz.
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4. Seit dem Hochmittelalter ist mlat. ü-ewe/Zum im Deutschen als Lehnwort
/r/meZZe oder tre/ne/Ze f. bekannt. Die genaue Bedeutung lautet: "rümpf oder
trichter an der altdeutschen mühle unmittelbar über den miihlsteinen, sie

dient zur aufschüttung und gleichmässigen zufuhr des mahlgutes in das

mahlwerk.'"'' Grimm vermutet, dass die Übernahme des lat. Fachwortes
mit der Einführung der Wassermühle im 13.Jahrhundert zusammenhange.
Eine Verbindung des möglicherweise ursprünglich /remeZZnm-förmigen Ge-
wanns mit einer Wassermühle ergibt sich leicht aus dem Namen des nur ca.
200 m entfernten obersten Ortsteils von Roggwil: Die Wi/Zc/n' liegt am Ha-
Selbach; wir können hier den Standort einer Tuchmacherei, einer Walk-
mühle, ausmachen.-''-

Analog etwa zum F1N Tiigerre"' könnte auch hier Agglutination des be-
stimmten Artikels vorliegen. Aus der Abtrennung des dt. Artikels vom lat.
Etymon ergeben sich zwei weitere Deutungsmöglichkeiten. Bei beiden ent-
spricht die Endung des dt. Flurnamens dem lat. Diminutivsuffix -e//us/-fl/-Mm.-"

5. Ebenfalls auf einen Zusammenhang des Gewanns mit der Walkmühle am
Haselbach weist die Herleitung des F1N aus lat. ramin, rame/Zu.s', 'Wasser-
graben', 'Röhrenverzweigung', 'Abzweigung einer Wasserleitung' hin. Vgl.
auch die beiden Wassergräben, die das steile Gewann entwässern.

6. Das Substantiv ramin wird im Mlat. synonym zu lat. trimcus, 'Baum-
stamm', 'Wurzelstock', verwendet. Die klösterliche Namenkonstruktion

rame/Zö, o.ä. wäre eine gelehrte Übersetzung des überaus häuft-
gen Rodungsnamens "Stocken" bzw. "Stocketen". Der Name des nahen
Weilers 7?Zih zeigt, dass der F1N Fra/ne/Ze altes Rodungsland bezeichnet.

Jede der sechs Rückführungen auf ein lat. Appellativ ist denkbar. Eine
Übereinstimmung von Genus und Numerus der lat. Vorlage mit dem heutigen
F1N ist nicht zwingend. Die romanische Betonung des Namens, d.h. der
Hauptakzent der zweiten Silbe beweist, dass der Name erst nnc/i der deutschen
Akzentschwächung (ca. 12.Jh.) eingedeutscht wurde."" Wir haben also keinen
Reliktnamen vor uns. Fünf Deutungen können leicht mit der Nähe des Klo-
sters St.Gallen erklärt werden, d.h. als Singulärentlehnungen aus der gelehr-
ten lat. Klostersprache. Eine Deutung, wohl die wahrscheinlichste, beruht auf
einem echten, weit verbreiteten Lehnwort: Der lat. Terminus technicus "tre-
mellum" ging bereits im Mittelalter von der Fachsprache der Müller in die

230 Vgl. Stricker Wartau, S.433. Zum lat. Diminutivsuffix, Anm.234.
231 Grimm 11.1.2., S.540f.
232 Vgl. Grimm 13, S.1244.
233 Siehe oben, S.66.
234 Vgl. MeiUet, S.174; Kühner, §223.
235 Vgl. RNB, Bd.III, S.802.
236 Sonderegger 1979, S.233.
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Volks- und Umgangssprache über und war hier, laut Grimm, noch im 19.Jahr-
hundert aktiv.-"

4.4.5. Walwisen

Breites Feld zwischen Buech, Holz und Fetzisloo; Gemeinde Egnach.

Es bieten sich zwei ebenbürtige Möglichkeiten an, den Kern dieses erst sehr

spät belegten F1N und seiner Derivate Wa/Zenb/Zr/, WaZ/e/rwös/Z, Wa//en/?ö«r,
WnZmZs-flgge/- (D/ss/mZ/af/on), Wh/w/es-ac/ce/- und Wn/r/w/eser/ocZ? zwangslos auf
eine det/tec/te Würze/ zurückzuführen. Beide stehen im Einklang mit der Real-
probe:

1. Das Namen-BW geht auf das mhd. Appellativ wal, stf., 'Erhöhung', 'Wöl-
bung', zurück. Es entspricht der Geländeform.

2. Die mdal. Form ist eine artikulationsökonomische Verkürzung aus Wu/tZ-

wiese: [waldwisej. Der F1N wäre damit wohl zu folgendem Urbareintrag von
1302 zu stellen: "Magister Uolrich de Vertisloo de feno Waltwyssen."'® Die
Wh/wisen grenzen gegen Norden an ein Feld, das den Namen Ober/zo/z (LK)
trägt, westl. davon liegen zwei Rodungssiedlungen, //o/z und FefzisZoo.

Wir dürfen uns nicht damit begnügen, Deutungen aufzustellen, die sich nur
auf die mdal. Lautung und auf einen Einzelbeleg aus dem Spätmittelalter ab-

stützen. Eine besondere Brisanz verleiht dem vorliegenden F1N seine Nähe

zum ehemaligen Kastell "Arbor Felix". Welche siedlungsgeschichtlichen
Aspekte ergeben sich aus der vetretbaren These, dass wir einen Wa/ennume«

vor uns haben? In diesem Falle läge dem BW Wh/(e«) entweder ahd. wa/u/t,
'welsch', 'Welscher', mit der Funktion einer frühmittelalterlichen ethnolingui-
stischen Bezeichnung zugrunde ("'Walchenname")'" oder der germanische PN
Wh/o ("Waloname").'""'

A. Walchenname
Man hat früher grundsätzlich jeden Walchennamen als Beweis für gallorö-

mische Bevölkerungsreste im Frühmittelalter interpretiert.'"" Im Zuge der
schrittweisen Erschütterung der Dopschen Kontinuitätstheorie ist jedoch die

Deutungsbasis differenzierter geworden. Nach Kleiber (1978) kann ein Wal-
237 Grimm 11.1.2., S.541.
238 TUB IV. S.86I: "Ulrich von Fetzisloo ist von den Waldwiesen mit fünf Heufudern zins-

pflichtig."
239 Vgl. Bach 11,2, S. 184; Boesch 1981/82, S.252.
240 Zum Begriff Walo-Name siehe Löffler, S.396.
241 Kuhn, S.118.
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chenname grundsätzlich auf drei verschiedene frühmittelalterliche Siedlungs-
strukturen zurückgeführt werden:-"'

- auf eine provinzialrömische Reliktbevölkerung
- auf die Ansiedlung verschleppter römischer Kriegsgefangener durch die

Alemannen
- auf die karolingisch-fränkische Staatskolonisation

Die erste Möglichkeit können wir nicht ausschliessen, mit Sicherheit jedoch
die zweite. Die Alemannen sind erst ca. 150 Jahre nach Abzug der römischen
Truppen aus dem Kastell "Arbor Felix" in den südwestlichen Bodenseeraum
infiltriert. Einiges spräche allenfalls für die dritte Möglichkeit:

Die Besiedlung des "pagus Arbonensis" hängt eng mit der Errichtung eines
fränkischen Stützpunktes im "castrum Arbonense" zusammen. Einen äugen-
fälligen Beweis stellen die dichten Gruppen von Weilerorten im Hinterland
von Arbon dar. Die Präsenz "stammesfremder Bevölkerungsteile" (Welsche)
ergibt sich aus dem militärischen Charakter der fränkischen Kolonisation. Sie
wurde zwar vor allem mit Alemannen vorangetrieben, die Beteiligung ger-
manisierter Galloromanen aus dem Westen des Reiches (ON vom Typ roma«,
PA + gerraan. Orfsnamen-GW) und deportierter Kriegsgefangener aus dem
Osten (ON Winden) lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen.

Eine weitere Möglichkeit, den F1N Wa/vroen als Wa/chennamen zu deuten,
ohne auf vordeutsches Volkstum schliessen zu brauchen,""" ergibt sich aus der
engen kirchlichen Bindung des Bodenseeraums in früher Zeit an das churräti-
sehe Bistum. Wie wir bereits gesehen haben, brachte es die Zusammensetzung
des Klosterkonvents von St.Gallen mit sich, dass gerade der "pagus Arbo-
nensis" bis ins lO.Jahrhundert eine alemannisch-rätoromanische Interferenz-
zone blieb."""

B. Waloname
Der PN Walo ist in seinen verschiedenen Varianten Va/o, Wa/a/zo etc. im

Bodenseegebiet für das 7. und 8.Jahrhundert sehr gut belegt. Der Hintergrund
dieses Namens ist zwar der alemannische Stammesname für die Romanen, von
ihm allein darf jedoch keineswegs auf die Zugehörigkeit des jeweiligen Na-
menträgers zum romanischen Ethnikum geschlossen werden."""

Von einer echten, dh. schlüssigen Deutung des F1N Walwisen im eigentli-
chen Sinn sind wir noch weit entfernt. Dazu fehlt uns eine vollständige oder
breite Belegreihe. Im Blick auf das Kontinuitätsproblem sind wir trotzdem zu
einem brauchbaren Ergebnis gelangt: Selbst wenn dieser F1N ein Wa/c/zeuna-

242 Kleiber 1973, S.39.
243 Ich verwende hier das Adjektiv "vordeutsch" diachron, d.h. im Sinne der Besiedlungschro-

nologie, und meine damit ein romanisches Substrat.
244 Siehe oben, Kap.4.2., beso. S.267f.
245 Löffler, S.396. Vgl. oben S.261, Anm.155.
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»ze und damit ein Indiz für stammesfremde Bevölkerungsteile in der Nähe von
Arbon sein sollte, so bleibt die Annahme einer romanischen Restbevölkerung
nur eines der möglichen Erklärungsmodelle. In gleicher Weise müssen wir uns
beim anderen Wh/c/ma/ncn im Bereich von Thür und Sitter, dem ON Wa//e«-
wzY TG,'* vor einer Überinterpretation hüten. Eine eingehende Kenntnis des

alemannischen Besiedlungsvorgangs und seiner Bedingungen macht die Rück-
führung der Wö/enMamen in diesem Raum auf die verschiedenen "fremden",
welschen Fernberührungen ebenso wahrscheinlich wie die These einer roman.
Siedlungskontinuität an Ort und Stelle.'* Ganz anders liegen etwa die Ver-
hältnisse im Raum Güster-Wu/ensee. Dort sind die dicht gestreuten Wh/emza-

me« tatsächlich Relikte einer intensiven romanisch-deutschen Interferenz,
denn dieses Gebiet stellte bis ins 12.Jahrhundert eine wichtige Sprachgrenz-
Staffellandschaft dar.'* Jede Wa/e«nömCT7-Z.ö«<7sc/;fl/f muss gesondert be-
trachtet werden. Dieser Sachverhalt wird aus Sondereggers allzu sehr verein-
fachender Streukarte "Die Walen-Namen der Nordost- und Zentralschweiz"
nicht ersichtlich.'*

4.4.6. Zusammenfassung und Wertung

Bei keinem der hier dargestellten F1N liegt der Fall eines im Mittelalter ap-
pellativisch nicht bezeugten Fremdnamens, dh. eines Reliktnamens im enge-
ren Sinn vor. Allerdings wird erst eine umfassende FIN-Untersuchung eine

schlüssige Aussage darüber geben können, welchen Beitrag die Auswertung
des Flurnamenschatzes am Obersee zum Problem der romanischen Sied-

lungskontinuität bis ins alemannische Frühmittelalter leisten kann.''" Im Rah-
men einer solchen Arbeit müsste also der Versuch unternommen werden, von
den vitalen und den historisch bezeugten F1N eine "völkerwanderungs-zeitli-
che" Schicht abzuheben und darin Relikte eines vorgerman. Substrats auszu-
machen.'" Die Schwierigkeiten, welchen man bei diesem Versuch begegnen
wird, zeigen sich bereits jetzt am Beispiel der oben diskutierten Flurnamen:

246 Kartierung der Belege bei Sonderegger 1979, S.242; vgl. Bandle 1963, S.268. Ein von Sonder-

egger bei St.Gallen-Bruggen angegebener ON Walenwil oder Walenbüel beruht auf einer
entstellenden Interpretation der urkundlichen Form" Ullenbuel". Siehe dazu Boesch 1981/82,

S.252; Wernli VII, S.113.
247 Vgl. Kuhn, S.123ff.
248 Siehe dazu den Aufsatz von Nyffenegger.
249 Sonderegger 1979, S.242.
250 Vgl. die Arbeiten Hammers, Strickers und Vinzenz'. Eine historische Aufarbeitung und Aus-

wertung archivalischer Quellen müsste am südlichen Obersee sinnvollerweise die flacheren
Zonen des frühma. "Pagus Arbonensis" abdecken. Nur hier könnte mit weiteren Reliktna-
men gerechnet werden, wie die vorliegende Arbeit erwiesen hat. Das Untersuchungsgebiet
sollte demnach die thurgauischen Gemeinden Arbon-Frasnacht, Egnach, Horn, Roggwil, Ro-
manshorn und Salmsach sowie die st.gallischen Gemeinden Berg, Goldach, Mörschwil, Ror-
schach, Steinach und Tübach umfassen.

251 Vgl. Kleiber 1973, S.41.
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Eine Auszählung der F1N des "pagus Arbonensis" mit Verdacht oder Ge-
wissheit auf roman. Wurzel kann nur von bedingtem siedlungsgeschichtlichem
Aussagewert sein. Es stellt sich zunächst ein grundsätzliches Quellenproblem.
In der Regel fehlen uns ältere Belege,-" was die Unterscheidung echter Re-
liktwörter, die dem Substrat entstammen, von Lehnwörtern, die im Laufe der
Jahrhunderte von jenseits der Sprachgrenze übernommen worden sind, sehr
schwierig macht. Es bietet sich zudem selten eine Elandhabe. die beiden "In-
terferenzfilter", die eine sichere Datierung für die Integration von Entleh-
nungen ins Deutsche ermöglichen, die deutsche Akzentschwächung (seit ca.
dem 12.Jh.) und die hochdeutsche Lautverschiebung (ca. 8.Jh.) anzuwenden.-'-

Dazu kommen aber noch zwei für den Siedlungsraum am Obersee spezi/z-
sc/ie Proh/eme, die von vornherein eine Unterscheidung zwischen Le/zmvorf-
«amen und Pe/z'ÄTnarae« erschweren."' Erstens war die Abtei St.Gallen vom
7./8.Jahrhundert bis zum Ende des 18.Jahrhunderts die prägende Grundbesit-
zerin im Hinterland von Arbon. Es ist daher anzunehmen, dass lat. Appellati-
ve als Orts- und Flurnamen in grösserer Zahl aus dem Rahmen der klösterli-
chen Verwaltung und Benennung in die Volkssprache Eingang fanden und
deutsch assimiliert wurden. Der "pagus Arbonensis" war im Frühmittelalter
aufgrund seiner kirchlichen Verhältnisse ein intensiver alemannisch-rätoro-
manischer Berührungsbereich. "Fremde" Toponyme, die wir dieser frühen
Zeit zuordnen wollen, lassen sich nicht nur als eigentliche Reliktwörter erklä-
ren, sondern auch als Relikte eines Sprachaustauschs auf kirchlicher Ebene.
Einige Beispiele dieser Art sind uns im Rahmen der vorliegenden Arbeit be-
reits begegnet."' Zweitens steht die frühe Besiedlung am Obersee von allem
Anfang an unter/ran/crvchen Vorzeichen. Im 7. und 8.Jh. beteiligt sich auch ein
vvesf/ranfc/sc/tes an der Kolonisation. Nicht zuletzt hegt damit
auch ein roman. Einluss auf die Mikrotoponymie aus rhesera Zusammenhang
nahe.

Vergessen wir ob diesen Schwierigkeiten bei der Wertung von Fremdna-
men nicht, dass grundsätzliche Zweifel am Zeugniswert der Flurnamen für die
Kontinuitätsforschung durchaus berechtigt sind."' Von allen Namengattungen
kommt den F1N wohl die geringste Resistenzfähigkeit zu, denn ihr kommuni-
kativer Radius ist meist sehr klein. Es ist daher anzunehmen, dass diese Mi-

252 Es sind nur sehr wenige F1N vor 1400 bezeugt. Siehe oben, S.271.
253 Zur Anwendung der "Lautverschiebungsfilters" und des "Akzentfilters" siehe Sonderegger

1979, S.231ff.
254 Vgl. Sonderegger 1984, S.453ff.
255 Bei St.Gallen der ON Tablat (mlat. tabulatum, 'Vorratsspeicher aus Balkentafeln gezimmert")

sowie die F1N Rotmonten (*ad rotundum montem, vorher Waldramsberg) und Kamelenberg
('Besitz eines klösterlichen Kämmerers'); im weiteren Umfeld des Klosters der Grenzort Pfin
(*ad finem, vorher +Hotterdingen) und der F1N Rotmonten bei Iiihart TG, vielleicht auch
der F1N Tramellen bei Roggwil. Siehe dazu oben, S.131, Anm.56; S.169ff.; S.256; S.276f.; vgl.
Boesch 1981/82, S.262f.

256 Siehe dazu Kleiber 1973, S.41.
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krotoponymie besonders stark der Substitution und Elimination unterworfen
ist. So darf die Zahl der F1N, die sich aus dem Frühmittelalter bis in die Zeit
der Urbare und Bereine (ca. seit dem 15. und lö.Jh.) erhalten hat, nicht allzu
hoch veranschlagt werden.
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5. Ztisammen/assung r/er

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stand die Frage nach der Dauer und
dem Umfang der romanAc/zen Bex/euf/tw-zg im Bereich des spätrömischen Ka-
stells "Arbor Felix".-" Damit waren in erster Linie der Beginn und die Chro-
nologie der «/emanr/rvchen Beüed/img zwischen Konstanz und St.Gallen an-
gesprochen. Von den frühmittelalterlichen Siedlungsverhältnissen im süd-
westlichen Oberseegebiet konnte dabei ein differenziertes Bild gewonnen wer-
den:

Ein erster Beweis dafür, dass der Abzug der römischen Truppen um 401
n.Chr. keinen Siedlungsunterbruch im Oberseekastell"Arbor Felix" zur Folge
hatte, ergibt sich aus dem Verlauf der frühesten alemannischen Siedlungsbe-
wegungen. Nur vor dem Hintergrund bereits besetzter Siedlungsplätze um
Arbon erklärt sich nördlich der Aach die Bremsung und Verlagerung der Land-
nähme im ö.Jahrhundert. Anders ist die Tatsache, dass die Alemannen an die-
sem leicht zu überquerenden Flüsschen und in Reichweite fruchtbarer Ufer-
böden ihre Wanderbewegungen für Jahrzehnte unterbrachen, nicht zu er-
klären. Deutlich zeigt sich hier der friedlich-bäuerliche Charakter der
alemannischen Landnahme. Die beiden Reliktnamen mit kleinem Kommuni-

257 Zum Nebenproblem der "Grenzverschiebungsfrage":
Den ON Pfin (Muolen SG/SitterdorfTG) möchte ich auf die lat. Namenform *ad finem geist-
lich-gelehrter Provenienz zurückführen. Damit stelle ich ihn zwar wortbildungsmässig an die
Seite des römischen Grenz- und Kastellortes Pfyn ("Ad Fines") im mittleren Thurgau. werte
ihn jedoch nicht als Reliktname: Pfin ist keine Stütze für eine nirgendwo bezeugte, lediglich
vermutete Grenzverschiebung zwischen den Provinzen Maxima Sequanorum und Raetia
Prima im 3.Jh., sondern Zeuge frühmittelalterlicher Territorialbegrenzungen. Die Grenzla-
ge des Siedlungsplatzes von Pfin erscheint im vollen Licht urkundlicher Überlieferung. Die
hier verlaufende Linie, die den konstanzisch-bischöflichen vom st.gallisch-äbtischen Herr-
Schaftsbereich schied, lässt sich in den St.Galler Quellen bis ins 9.Jh. zurückverfolgen, be-
ruhte aber auf territorialen Verhältnissen, die von der fränk. Kolonisation des 7. und 8.Jhs.

geschaffen wurden. Den Ursprung des künstlichen Siedlungsnamens Pfin, der wohl den al.
ON Hotterdingen ersetzte, möchte ich den seit dem 9.Jh. zwischen den Äbten von St.Gallen
und den Bischöfen von Konstanz schwelenden Territorialstreitigkeiten zuweisen. Diese erst
kennzeichneten die alte Siedlung als Grenzort.
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kationsradius, FVaraac/zi und Fei/e«, sind von Seiten der Namenforschung wei-
tere Beweise für eine Siedlungskontinuität bis ins alemannische Frtihmittelal-
ter.

Die zivile, gallorömisch-rätoromanische Mischbevölkerung konnte auch
ohne militärischen Schutz grösseren Stils an ihrem bevorzugten Siedlungsplatz
sesshaft bleiben. Eine amphibische Landung von der anderen Sceseite her
drohte der Ufersiedlung nicht. Gegen Nordwesten war sie von den alemanni-
sehen Landnahmebewegungen teilweise durch siedlungsfeindliche Räume
(Seerücken, Überschwemmungs- und Sumpfgebiete) getrennt. Ein eigentli-
ches Rückzugsgebiet grösseren Umfangs hat sich aber am Obersee trotzdem
nzc/zi etabliert. Form und Richtung des primären alemannischen Sied-

lungsraums südlich der Aach, m.a.W. die rasche Überlagerung des romani-
sehen Substrats nach 600 zeigen, dass sich die Vorbevölkerung auf den Ka-
stellbezirk selbst und seine unmittelbare Umgebung beschränkte.

Die periphere, aber verkehrsgünstige Lage der Kontinuitätsinsel am obe-

ren Ende des Bodensees ermöglichte leicht den Anschluss an die

frühmittelalterliche Romania im vorarlbergischen Illtal und im Rheintal: Nur
angesichts der Zugehörigkeit zu Churrätien ist die romanische Siedlungskonti-
nuität Arbons bis ins alemannische Frühmittelalter überhaupt begreifbar. Aus
archäologischer Sicht verliert sich bisher die Kontinuität der Arboner Sakral-
bauten im gerazam.se/if?« Fra/zm/ffe/a/tez'. Die siedlungsgeschichtliche Perspek-
tive dagegen zeigt, dass die Christengemeinde von 611, obwohl auch aus/ran-
/hsc/zem Zzzsamme«/za«g erklärbar, im Rahmen des christlichen Churrätien auf
die s/?äfröm/sc/ze Zezf zurückzuführen ist.

Beim Eintreffen der ersten alemannischen Siedlergruppen war Arbon
rä?orozzza«z'sc/z. Wann aber wurde das ehemalige spätrömische Kastell von den
alemannischen Siedlerwellen erfasst? - Die Chronologie der Besiedlungse-
tappen südlich des Obersees ergibt sich aus der Schichtung der ältesten
raumbildenden Ortsnamen-Typen. Daraus lassen sich zeitliche Anhaltspunk-
te gewinnen:

In einer ersten Landnahmebewegung lassen sich die alemannischen Bau-
ern im 5., vor allem aber in der ersten Hälfte des ö.Jahrhunderts auf den sied-

lungsgünstigen Uferzonen des untersten Obersees und den geschützteren
Hanglagen des mittleren Thurtals nieder. Diese beiden primäre« a/ema««i-
sc/ze« Sieä/zmgsräMme werden seit der zweiten Hälfte des ö.Jahrhunderts durch
einen se/ezmdäre« Szed/zmgsrawm, der sich auf der flachen Ostabdachung des

Seerückens und im oberen Aachtal herausbildet, miteinander verbunden. Ei-
nige Jahrzehnte später, um ca. 600, setzen einzelne, bereits von der fränkischen
Staatsmacht gelenkte alemannische Siedlergruppen die Südwärtsbewegung
ihrer Landnahme an den Uferzonen fort und dringen in die nähere Umgebung
des ehemaligen Römerkastells "Arbor Felix" vor. Zeugnis davon legt der
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schmale Streifen von -a/m-Ortsnamen (Sa/msac/i, Egnac/i, Steznac/i, GoWac/zj
sowohl nördlich, wie südlich von Arbon ab.

Der bilinguale Kontakt zwischen der rätoromanischen Reliktbevölkerung
und den alemannischen Siedlern nimmt bereits etwa ein Jahrzehnt, hevor die
irischen Wandermönche das "castrum Arbonense" besuchen, seinen Anfang.
Die Überschichtung des rätoromanischen Substrats mit dem alemannischen
Superstrat war jetzt in vollem Gange und - wie aus Form und Richtung der
frühmittelalterlichen Siedlungsräume südlich der Aach hervorgeht - in kurzer
Zeit abgeschlossen. Die im allgemeinen ohne Einschränkung vertretene An-
sieht, dass Kolumban und seine Gefährten um 611 auf eine "spätrömische",
"gallorömische" oder "romanische" Christengemeinde gestossen seien, muss

285



daher aus der siedlungsgeschichtlichen Perspektive der Namenforschung re-
lativiert werden. Auch der politisch-kulturelle Zusammenhang spricht gegen
ein geschlossenes romanisches Arbon in dieser Zeit, denn seit der Wende vom
6. zum 7.Jahrhundert ist das german. Element im Bodenseeraum geradezu in-
sthuhonaforerf:

isrstem wird um 600 mit personeller Unterstützung des churrätischen Bis-
tums Chur das alemannische Bistum Konstanz gegründet. Damit nimmt die

Umorientierung des südlichen Bodenseegebiets zur Alemannia hin ihren An-
fang. Zweitens leitet der merowingische König Dagobert I. kurz nach 600 den
straffen Einbezug der Bodenseealemannen in das fränkische Reich ein, indem
er als Instrument der Staatskolonisation das Tribunat von Arbon schafft. Das
westfränkische Element, das damit am Obersee wirksam wurde, dürfte in
Arbon nicht nur ethnische Gegensätze gemildert, sondern die Assimilation
noch beschleunigt haben.

Die vorliegende Untersuchung hat zum Problem der Kontinuität im süd-
westlichen Oberseegebiet drei Hauptergebnisse gezeitigt:"®

1. Die "Kontinuitätsinsel" war auf den Kastellbezirk von "Arbor Felix", d.h.

auf die engste Umgebung der heutigen Stadt Arbon beschränkt. Das

Ortsnamenbild, das Flurnamenbild und der Personennamenschatz in den

St.Galler Quellen schliessen eine räumlich umfangreichere Bilingualität in

frühmittelalterlicher Zeit aus.

2. Die ersten alemannischen Siedlergruppen erreichten, von der fränkischen
Herrschaft gelenkt, das ehemalige spätrömische Kastell kurz nach 600.

Damit setzte der alemannisch-rätoromanische Kontakt und die Über-
Schichtung des romanischen Substrats mit dem germanischen Superstrat
ein. Die Assimilierung der zahlenmässig kleinen Reliktbevölkerung durch
die mächtig anschwellende alemannische Siedlerschicht war gegen Ende
des 7.Jahrhunderts abgeschlossen

258 Ein weiterer Beitrag für das Kontinuitätsproblem am Obersee wird von Seiten der Namen-
forschung noch zu leisten sein. Es fehlt bis heute eine umfassende Sammlung der F1N aus

den spätmittelalterlichen Verwaltungsakten und Rechtsdokumenten, die in verschiedenen
in- und ausländischen Archiven greifbar sind. Wir wissen also nicht, ob sich im Flurnamen-
schätz, der sich aus den vitalen und den nur historisch bezeugten (abgegangenen) F1N zu-

sammensetzt, eine Schicht von echten Reliktnamen verbirgt. Die sprachliche Auswertung
und Deutung des FIN-Schatzes wird jedoch mit Gewissheit das siedlungsgeschichtliche
Grundmuster, das hier vor allem aus dem ON-Bild und der ON-Schichtung erschlossen wurde,

nur ergänzen, nicht aber grundlegend revidieren können. Neben dem allgemeinen Problem
der geringen Zeugnisfähigkeit von F1N für die Kontinuitätsforschung stellt sich im Südwest-
liehen Oberseegebiet zusätzlich ein spezifisches Problem. Die verschiedenen "romanischen
Fernberührungen", denen die Umgebung von Arbon besonders im 9.Jh. ausgesetzt ist, wer-
den den Versuch erschweren, die völkerwanderungszeitlichen rätoromanischen Reliktwörter
von den späteren Namenentlehnungen des german. Frühmittelalters abzugrenzen.
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3. Beim Ausbau des siedlungsleeren Hinterlandes von Arbon, der in der zwei-
ten Hälfte des 7.Jahrhunderts einsetzt, ist die Beteiligung von Trägern ro-
manischer Namen feststellbar. Dabei lässt sich jedoch nicht zwischen aw-
tocÄfhone« Borferweeromfl/ie/i, a//oc/tf/zo«e« C/zwrrätern, wst/ran/cwc/zen
£/eme«fen und von der Überschichtung in ihrer Namengebung beeinflus-
sten A/ernannen unterscheiden.
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>1. /Wo« r/er D/e /In/rage des /Cfl«?o/;.v«rc7;flV)/oge/7

KANTON THURGAU AMT FÜR ARCHÄOLOGIE

Telefon 054 /ifae*44— 24 1 1 II (Zentrale)
Direktwahl 054 / 24 25 /0

8500 Frauenfeld, 10.4.19Ö4 • Herr
Dr trugen Nyffenegger
Pfaffenhof 4

8598 BOT I IGH0 7 EN

Sehr geehrter T!err Nyffenegger,

wir, dh eine ganze Gruppe, sind gegenwärtig in den letzten Zügen
zu einer Publikation über die spätrömischen Kastelle Tasgetium, Ad Eines
und Arbor Felix.

Primärer Zweck ist es, das Fundmaterial und die verschiedenen Grabungen
vorzustellen. Daneben werden ein paar Fragen angeschnitten, zu deren
Lösung Sie vielleicht beitragen könnten

P'ür mich ist eine brennende Frage, wo in spätrömischer Zeit die Grenze
zwischen Rätien und der Maxima Sequanorum verlief. Auf Grund der Daten
aus dem Fundmaterial möchte ich annehmen, dass sowohl Eschenz wie
Pfyn zu Gallien, Arbon aber zu Rätien gehörte, dass es also eine Ver-
Schiebung der Grenze nach Osten gab. Rein spekulativ könnte die Grenze
auf der Linie Romanshorn - Muolen - pfin - Sitter - Bischofszell - Wil
verlaufen haben. Wie beurteilen Sie dieses Pfin südlich Muolen

Da wir die frühesten mittelalterlichen Funde mit einbeziehen (Gräberfelder
bei Arbon und Burg/Stein am Rhein) gestatte ich mir die Fragen:
1) wie ist die Schichtung der frühen Orts- und Flurnamen
2) lässt sich aus den frühen Orts- und F lurnamen die alamannische Land-

name aufzeigen
3) gibt es um die 3 Kastelle eine Häufung von voralamannischen Namen, die

auf ein Fortleben der spätrömisch-romanischen Bevölkerung schliessen
liessen

Zum Kastell Pfyn ist dabei zu sagen, dass auf Grund des bis jetzt Bekannten
die Anlage zu Beginn des 5. Jahrhunderts geräumt worden ist und erst im
späten 6. als Begräbnisplatz gewählt wurde. In Burg/Stein am Rhein datieren
wir die erste Kirche ins frühe 6. vielleicht noch ins 5. In Arbon könnte -
wir verfügen nur über sehr wenige archäologische Daten - sich die spät-
römisch - romanische Bevölkerung länger gehalten haben.

Mit freundlichen Grüssen

- t
I \

Jost Bürgi



S. Die 7h<p7£o/er/Mever-.Samm/;<Hg von 7870/7577;
/In/ange wirf 5c7zw7en'gA:e7fen t/er TVwnen/orsc/iwig im 77?wgflti

Den Beginn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Orts- und Flur-
namen im Thurgau machte vor 130 Jahren der "Geschichtsschreiber, Schul-
Politiker und Menschenfreund"' Johann Adam Pupikofer (1797-1882):

Im Jahr 1859 umriss Pupikofer in einem Vortrag den Aufgabenbereich des
eben gegründeten "Historischen Vereins des Kantons Thurgau", den er präsi-
dierte. Es gehe in nächster Zukunft vor allem darum, "die Pfahlbauten zu un-
tersuchen, römische Ruinen bei Mauren aufzudecken, Flurnamen zu sammeln,
über Archive Berichte einzuziehen."- 1862 beklagte er in einem Brief die "seit
Jahrhunderten, besonders seit der Revolution eingedrungenen Corruptionen"
in der Schreibweise der Ortsnamen.' Im Auftrag des "Historischen Vereins"
verschickten der Kantonsarchivar J.A.Pupikofer und der Kantonsschullehrer
J.Meyer schliesslich im Jahr 1870 eine gedruckte Aufforderung zur möglichst
vollständigen Sammlung aller lebenden Flurnamen an die Behörden sämtli-
eher thurgauischen Gemeinden.

Im ersten Teil dieser Broschüre mit dem Titel "Aufzeichnungen der Flur-
und Lokalnamen des Kantons Thurgau" versuchten die beiden Autoren mit
aller Sorgfalt, den Sinn ihres Projekts zu erklären, indem sie die Bedeutung
der Namenforschung in anschaulicher und allgemeinverständlicher Sprache
darlegten. Sie waren sich offenbar der nüchternen Praxisbezogenheit ihrer
Adressaten wohl bewusst. So suchten sie einen betont volkspädagogischen
Ton/

"Das Interesse für die Landesgeschichte ist bereits so lebendig und allge-
mein, dass der historische Verein des Kantons Thurgau hoffen darf, in sei-
nen Nachforschungen überall Unterstützung zu finden, selbst dann, wenn
er nach Dingen frägt und forscht, welche nach der gewöhnlichen Meinung
keinen geschichtlichen Werth haben. Aus dem Alterthum sind uns eine
Menge von Benennungen und Ausdrücken überliefert, die oft Fingerzeige
zu merkwürdigen Entdeckungen sind, während die todten Gegenstände, so
interessant sie auch sein mögen, eben stets stumm bleiben und den Wis-
senstrieb oft mehr reizen als befriedigen; denn die Sprache und wenn sie

nur noch in Bruchstücken und einzelnen Wörtern zu uns redet, ist eher ge-
eignet, die Vergangenheit aufzuhellen, als die leblose Kreatur.
Dies ist namentlich auch der Fall mit den Flurnamen. Unter den Benen-
nungen von Wiesen, Aeckern, Gehölzen, Hügeln, Bergen, Tälern und Ge-
wässern finden sich solche, die aus den ältesten Zeiten, aus den Zeiten der
Kelten, Römern und unserer Vorväter, der Alemannen stammen."

1 So lautet der Titel der Dissertation Hans-Ulrich Wepfers (siehe Literaturverzeichnis).
2 Zit. bei Wepfer, 163.
3 Zit. bei Wepfer, 174.
4 Pupikofer/Meyer, 1.
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Der zweite Teil der über das Gebiet des ganzen Thurgaus verschickten Bro-
schüre bestand aus einer detaillierten Anleitung zum Sammeln des Materials:
"Damit nun aber planmässig gesammelt werde, so legen wir unseren geehrten
Mitarbeitern ein Muster bei, aus welchem sie sehen können, worauf es uns bei
diesen Aufzeichnungen ankommt. Es sind namentlich folgende Punkte zu be-
achten, auf die wir grossen Werth legen So wurde zum Beispiel aus-
drücklich darum gebeten, die Namen so zu schreiben, "wie sie das Volk spricht,
also zw der Mtuzdurt, nicht halb hochdeutsch, wie sie oft in den Grundbüchern
erscheinen." Nur mit Hilfe der "volksmässigen Form der Namen" seien näm-
lieh sichere Deutungen, die versucht werden müssten, möglich.

Die Hoffnungen der Initianten Pupikofer und Meyer, dass ihre "Bestre-
bungen nicht misskant sondern geneigte Unterstützung finden" würde,
erfüllte sich nicht/' Die meisten Gemeinden reagierten auf den Aufruf zur Mit-
arbeit bei der ersten kantonalen Flurnamensammlung überhaupt nicht. An-
dere begründeten mehr oder weniger offen, warum sie an diesen Erhebungen
nicht teilnehmen konnten oder wollten. Der Gemeinderat aus Tobel erklärte
in einem höflichen Schreiben, man werde hierorts der Aufforderung des "Hi-
storischen Vereins" leider nicht Folge leisten können, "da diese Aufgabe in

unserer Munizipalgemeinde keine leichte ist, die Ortsvorsteher, denen man
diese Aufgabe übertragen müsste, bei derselben von Niemanden aus freien
Stücken unterstützt würden u. selbst bei einer nur mangelhaften Durchführung
viele Opfer an Zeit und Geld verwandt werden müssten, u. die Mitglieder des

Gdrths [Gemeinderats] in Flurangelegenheiten [mit Feldarbeiten] häufig in

Anspruch genommen Mit anderen Worten: Wir haben hier auf dem Land
nützlicheres zu tun.

Die versteckte Ablehnung des Projekts, die stellvertretend für viele Ge-
meinden aus diesem Brief spricht, ist verständlich. Die auf Agrarproduktion
und damit auf konkrete und praktische Naturerscheinungen ausgerichtete
Landbevölkerung konnte dem abstrakten städtischen Forschungsbegehren
wenig Sinn abgewinnen. Der Brief zeigt auch die Reaktion der Bauern in den

Landgemeinden auf die durchaus obrzg/ceh/zc/z formulierten Ansprüche und
Wünsche der Frauenfelder Pfarrherren und "Kantonsschulprofessoren". In
den Direktiven der gedruckten Anleitungsbroschüre kommt diese fordernde
Haltung deutlich zum Ausdruck: "Der Bequemlichkeit halber wünschen wir
Aufzeichnungen in Quartformat nach vorliegendem Muster

Zweifel und Desinteresse waren weitere Gründe dafür, dass der Plan des

"Historischen Vereins" in den Dörfern auf wenig Resonanz stiess. Selbst die-

jenigen lokalen Sammlungen, die im Laufe des Jahres 1871 nach Frauenfeld
geschickt wurden, waren wohl nur der Form halber angelegt worden. Den dürf-

5 Pupikofer/Meyer, 2.

6 Pupikofer/Meyer, 3.

7 Pupikofer/Meyer-Sammlung.
8 Pupikofer/Meyer, 2.
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tigen Umfang seiner Namenliste versuchte der Märstetter Gemeinderat mit
den angeblich in onomastischer Hinsicht ganz besonderen Verhältnissen auf
seinem Gemeindegebiet zu entschuldigen: "Die hiessigen Flurnamen be-
zeichnen meist nur grössere Feldabteilungen und sind ganz ohne historisches
Interesse, auf wiederholtes Verlangen werden dieselben aber doch notirt."" Of-
fenbar war die Märstetter Behörde aus den Kreisen des "Historischen Ver-
eins" mehrmals auf die noch ausstehende Flurnamensammlung aufmerksam
gemacht worden und entledigte sich jetzt auf eine pragmatische Weise der lä-
stigen Pflicht.

Einen Gradmesser für die Skepsis und den geringen Arbeitseifer, die man
dem Projekt entgegenbrachte, stellt schliesslich der Umfang jener Namen-
Sammlungen dar, die letztlich in Frauenfeld eintrafen. Ortsvorsteher Nägeli
aus Amriswil notierte gerade 33 F1N, was nicht einmal 20% der im Thurgau-
er Kataster von 1850 enthaltenen Namen entspricht. Selbst formal einwand-
freie, von einem Dorfschullehrer in vorbildlicher Schulschrift angelegte Na-
menlisten, wie etwa die aus der Ortsgemeinde Unterschlatt (Basadingen), um-
fassten knapp 50% der im Kataster verzeichneten Namen.

Der Mangel an der nötigen Sorgfalt drückte sich auch in der Qualität des
erhobenen Namenmaterials aus. Kaum eine Gemeinde hielt sich an die de-
taillierte Anleitung Pupikofers und Meyers. So mündeten die wenig ernsthaf-
ten Bemühungen, die "volksmässige Form" der Namen festzuhalten, in inkon-
sequente Schreibformen aus, die den phonetischen Anforderungen der Na-
menforschung nicht genügen können. Die Unterschiatter Flur [lagrusb] (>
'Lehmgrube') etwa erscheint in der Form "Lägruba".

Der Plan einer kantonalen Flurnamensammlung scheiterte vor hundert Jah-
ren daran, dass der "Historische Verein" die zeitraubende und anspruchsvol-
le Sammlertätigkeit, die grundsätzlich nur von ausgebildeten Exploratoren
ausgeübt werden kann, schlicht an die Gemeindebehörden delegierte.'" Dar-
überhinaus war man in den Dörfern nicht bereit, sich für eine fremde Sache
zu engagieren, deren Nutzen nur schwer begreiflich war. So deckt die Pupiko-
fer/Meyer-Sammlung nur ungefähr den vierten Teil des Kantonsgebietes ab,
zudem ist das Namenmaterial in quantitativer und in qualitativer Hinsicht un-
brauchbar. Für die Namenforschung ist sie daher von ausschliesslich /zzsfono-
grap/z/sc/zer Bedeutung, markiert sie doch den Beginn der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit Flurnamen im Thurgau.

9 Pupikofer/Meyer-Sammlung.
10 Kurz nach der Jahrhundertwende (1904) versuchte daher der Ausschuss des "Vereins für Ge-

schichte des Bodensees", als dessen Schriftleiter Johannes Meyer verantwortlich zeichnete,
einen direkteren Weg zu beschreiten. Seine "Dringende Bitte um Aufzeichnung der Flur- und
Lokalnamen des Bodenseegebiets" übernahm zwar ganze Abschnitte der Pupikofer/Meyer-
Broschüre, richtete sich aber an "seine Mitglieder oder andere Interessenten." Ob allerdings
dieser zweite Anlauf, "die von Jahr zu Jahr mehr verschwindenden Flurnamen möglichst un-
gesäumt zu sammeln" (99), von mehr Erfolg gekrönt war, entzieht sich unserer Kenntnis.
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C. F/zzraamez-zer/zeAzzngen.' Z)z<? vorr/räzg/zc/ze Azz/gabe z/w ATzme/z/brsc/zzmg

Die Einbussen, die der aktive Flurnamenschatz in den letzten hundert Jah-

ren erlitten hat, lässt sich im Thurgau am Beispiel der ehemaligen Ortsge-
meinden VFz'go/rzVzge«, ////zurr und ßo/zuzz, die nach der alten Kantonsverfas-
sung die Munizipalgemeinde W/go/rzlzgezz bildeten, zahlenmässig sehr gut be-

legen:
Die Daten für die zeitlichen Extrempunkte liefern uns das Katasterver-

zeichnis von 1850 und die Flurnamenerhebung von ca. 1970. Als Vergleichs-
punkt schiebe ich die Pupikofer/Meyer-Sammlung von 1870/1871 ein. Auf der
senkrechten Achse der folgenden Abbildung lässt sich für die drei ehemaligen
Ortsgemeinden die Zahl der verschiedenen Flurnamen ablesen, auf der waag-
rechten die drei zeitlichen Kontrollpunkte.Die Verlaufskurve markiert the-
senhaft die <r/zzamz7«//Ve Entwicklung des Flurnamenschatzes.

^00— Wl G0LJINGEN

300- \ ^ >ILLHART

200- \\B0NAU\\

100- \\==
0- | | I

1850 1870 1970

Abb.33: Das Abgehen des aktiven Flurnamenschatzes

Es kommt in der Kurvendarstellung deutlich zum Ausdruck, dass die Pu-

pikofer/Meyer-Sammlung von 1870/1871 in quantitativer Hinsicht nicht nur
weit hinter dem Katasterbestand von 1850 steht, sondern sogar hinter dem
hundert Jahre später für das "Thurgauer Namenbuch" erhobenen vz'fa/en Na-
menmaterial. Aus dem Abstand zwischen der Verlaufskurve und den Zahlen-
werten der Pzzp//co/er/Meyer-,SYzmzrz/zmg wird ersichtlich, dass diese erste thur-
gauische Namensammlung den Namenbestand jener Gemeinden, die sie über-
haupt einbezieht, nur zu maximal 50% erfasst. Die Säulendiagramme von
Abb.34 (folgende Seite) messen die Zahl der verschiedenen Flurnamen aus

der Pzz/zz7co/er/Meyer-Samra/izrzg und der Erhebungen für das 77zwrgazzer AYz-

merzbuc/z an der Gesamtzahl der im Kataster von 1850 (100%) aufgeführten
Flurnamen.
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In den letzten hundert Jahren ist in ///hart und in der Bonaw je die Hälfte
der noch um 1850 gebräuchlichen Flurnamen abgegangen. Im wesentlich gros-
seren und z.T. industrialisierten Dorf Mgo/toge« nahezu zwei Drittel. Für die
Ortsgemeinden insgesamt ergibt die quantitative Entwicklung des Flur-
namenschatzes ein prozentuales Verhältnis von 100% (1850): 43% (ca.1970).
Die exakte mdal. Lautung von weit über der Hälfte des aktiven Flur-
namenschatzes von 1850 ist auf dem Gemeindegebiet von Wigoltingen der Na-
menforschung endgültig verlorengegangen.

1%: Vj Kataster von 1850 l Erhebung 1870 I I Erhebung 1970

Abb.34: Die Entwicklung des Wigoltinger Flurnamenschatzes von 1850 bis 1970

JWgo/ft'ngerc hat, gesamthaft betrachtet, bis heute einen ausgeprägt länd-
lich-landwirtschaftlichen Charakter bewahrt. In verstädterten Gemeinden
dürfte daher die F1N-Verlustquote erheblich höher sein. Ein Hauptgrund für
das Abgehen von Flurnamen ist ohne Zweifel die Entfremdung der Bevölke-
rung von der sie umgebenden Landschaft." Ein Ende dieser Entwicklung, als
deren Kennzeichen hier nur der Rückgang der in der Landwirtschaft beschäf-
tigten Bevölkerung, die Zersiedelung der Landschaft und die Mobilität der
Wohnbevölkerung genannt seien, ist nicht abzusehen. Der vitale Flurnamen-
schätz wird in Zukunft noch mehr schrumpfen.

Die Flurnamenerhebungen sind im Kanton Thurgau durch das Projekt des

"Thurgauischen Namenbuchs" sichergestellt, ja bereits abgeschlossen. Gera-
de mit Hilfe der Daten aus dem Thurgau lässt sich die dringende Notwendig-
keit aufzeigen, in nächster Zukunft auch in anderen Kantonen und Regionen
bestehende Ansätze zu systematischen Erhebungen der noch bei der ältesten
Generation im aktiven Gebrauch stehenden Flurnamen voranzutreiben.

11 Im Rahmen der Agrarbevölkerung trugen die seit ca. 1910 einsetzenden Schübe und
Realisierungsphasen der Güterzusammenlegung zu einer verminderten Tradierung von F1N
bei. Höhepunkte dieser Entwicklung leiteten einerseits das Landwirtschaftsgesetz von 1951

ein, das auf den Erfahrungen der Kriegsjahre beruhte, andererseits der Nationalstrassenbau
seit den 60-er und 70-er Jahren.
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/). .Be/eg/Afe r/er VTe/Zerorfe: £L.vfnen/i««gett'-

1. Lokalisierbare, kartierte Belege

Nr.'-' Ort vor 900 1150-1300 1300-1400

37 Amergaswille+ UASG III/777
28 Beggetwil TUB IV/859

9 Betenwil ?TUB III/777 TUB IV/860
2 Brüschwil TUB VIII/614
7 Chesswil UASG 111/446

36 Dieperswil+ TUB IV/858
22 Dottenwil TUB IV/860

1 Dozwil TUB VII/448
19 Edlischwil CHSG IV/34
33 Enggwil UASG IV/1112
18 Erchenwil
13 Esserswil TUB IV/860
21 Freiwilen TUB V/154
38 Frommenwilen UASG III/625
16 Gellwil 7TUB VII/23
10 Gerschwil TUB III/900
24 Gommenschwil UASG 1/23

6 Hagenwil — TUB 11/703 passim
35 Flagenwil — TUB IV/859
11 Fläggenschwil —

3 Hatswil
30 Hätzenwil

4 Hemmerswil TUB IV/685
27 Hundwil TUB IV/859

8 Lengwil TUB IV/860
12 Lömmenschwil TUB 1/102
26 Mörschwil UASG 1/194
34 Näppenschwil — TUB IV/859
17 Neuwil
29 Oberwil
25 Reggenschwil — TUB IV/859
14 Roggwil TUB 1/102
31 Ruezenwil
15 Scheiwil
20 Schrattenwil

12 Alphabetische Reihenfolge.
13 Die Numerierung entsprechend den Angaben auf dem "Streubild der -wilare-Orte" (Abb.22).

siehe oben 201.
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5

23

32

40

39

Wilen
Wilen
Wilen
Wilen
Wilen

2. Abgegangene, nicht kartierte Belege

Ort vor 900 1150-1300

Fridabrehteswilare+ TUB I/75f.
Getzenwil+
*Otperteswilare+ TUB I/57f.
Richiswil+ CHSGIV/15
Richoltswil+
Rietenwil+
Rotenwil+

TUB IV/67
UASG IV/338f.
UASG III/563

UASG II 1/764

1300-1400

TUB IV/860

UASG III/760
TUB IV/860
TUB IV/860
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E. Z)/e po/ztoc/te 7o/?ogra/?/zze: ßezzV/cd zz/zc/ GemezVzde/1

Abb.35: Die politische Gliederung des Untersuchungsgebietes

Legende zu Abb.35

Kantonsgrenze

Bezirksgrenze

Gemeindegrenze

Ortsgemeindegrenze

EG Einheitsgemeinde

MG Munizipalgemeinde

OG Ortsgemeinde

14 Zur thurgauischen Kantonsverfassung im Umbruch, siehe oben 57, Anm.35.

298



A. Kanton Thurgau

/. ßez/rk Krenz/mge/i d OG Donzhausen
1 EG Tägerwilen e OG Hessenreuti 5. /tezzVA: z4r/?o/7

2 EG Kreuzlingen 14 MG Birwinken 25 EG Sommeri
3 MG Alterswilen a OG Guntershusen 26 EG Kesswil

a OG Siegershausen bOG Birwinken 27 EG Hefenhofen
b OG Neuwilen cOG Klarsreuti 28 EG Dozwil
c OG Ellighausen dOG Mattwil 29 EG Uttwil
d OG Alterswilen e OG Mattwil 30 EG Romsnahorn
e OG Altishausen f OG Happerswil/Buch 31 EG Salmsach

4 MG Illighausen 32 EG Egnach
a OG Oberhofen 3. ZtezirA: Mü/ic/ivW/en 33 EG Roggwil
b OG Illighausen 15 EG Schönholzerswilen 34 MG Arbon
c OG Schönenbaumgarten 16 EG Wuppenau a OG Frasnacht

5 MG Scherzingen b OG Arbon
a OG Bottighofen 4. ßez/rA: ß/sc/to/sze// 35 EG Horn
b OG Scherzingen 17 MG Neukirch/Thur
c OG Landschlacht a OG Neukirch

6 MG Langrickenbach bOG Buhwil B. Kanton St.Gallen
a OG Zuben cOG Schönenberg
b OG Herrenhof dOG Schweizersholz 7. ß<?z;>7:

c OG Langrickenbach e OG Halden 36 Niederhelfenschwil
d OG Dünnershaus 18 MG Sulgen 37 Oberbüren

7 EG Altnau a OG Sulgen 38 Niederbüren
cS EG Güttingen bOG Riedt

cOG Götighofen 2. ßez/VA: Gosjflit
2. ßez/'/Vc We/n/eWen dOG Kradolf 39 Gossau

9 MG Hugelshofen 19 MG Erlen
a OG Hugelshofen a OG Ennetaach 3. ßeztV/r 57.Ga//e/7

a OG Dotnacht bOG Erlen 40 Muolen
10 MG Berg cOG Kümmertshausen 41 Häggenschwil

a OG Weerswilen dOG Engishofen 42 Wittenbach
b OG Mauren e OG Buchackern 43 St.Gallen
c OG Berg 20 EG Amriswil
d OG Andhausen 21 MG Hohentannen 4. ßeztV/; Rorscltac/t
e OG Graltshausen a OG Hohentannen 44 Berg

11 EG Weinfelden bOG Heldswil 45 Steinach
12 MG Bussnang 22 MG Zihlschlacht 46 Tübach

a OG Reuti a OG Schocherswil 47 Mörschwil
b OG Mettlen bOG Zihlschlacht 48 Untereggen
c OG Istighofen cOG Sitterdorf 49 Goldach

13 MG Bürglen 23 EG Bischofszell 50 Rorschach
a OG Bürglen 24 MG Hauptwil 51 Rorschacherberg
b OG Opfershofen a OG Hauptwil 52 Eggersriet
c OG Leimbach bOG Gottshaus
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A. Abbildungsverzeichnis
B. Namenregister

A. Abbildungsverzeichnis

Kapitel 1

Abb. 1: Der "Raum Arbon" zwischen Obersee und Alpstein: Abgrenzung und Übersicht.
Abb. 2: Streubild der -ingen-Orte
Abb. 3: Streubild der -mg/to/eu-Orte
Abb. 4: Streubild der -/ro/en-Orte
Abb. 5: Streubild der -7iau.se/j-Orte
Abb. 6: Übereinstimmung von Namenstämmen bei PTR der -hausen-ON
Abb. 7: Beleglage der vier ältesten raumbildenden ON-Typen im "Raum Arbon"
Abb. 8:. Die quantitative Entwicklung des St.Galler Urkundenbestandes
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